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Tagblatt
des Grossen Rates
des Kantons Bern

Kreisschreiben
an die Mitglieder
des Grossen Rates

Frau Grossrätin,
HerrGrossrat,

Gemäss Artikel 8, Absatz 1 der Geschäftsordnung für den
Grossen Rat beginnt die ordentliche Septembersession

Montag, 29. August 1983

Sie werden eingeladen, sich am genannten Tag um 13.45
Uhr im Grossratssaal, Rathaus Bern, einzufinden.

Zur Behandlung kommen folgende Geschäfte

G esetzesentwürfe

Zurzweiten Beratung

Gesetz überdie Vorführung von Filmen (Änderung)

Zur ersten Beratung

Gesetz überden Rebbau

Gesetz über Familienzulagen in der Landwirtschaft

Kindergartengesetz

Dekretsentwürfe

Dekret über den Ausbau der Staatsanwaltschaft

Dekret über die gewerbsmässigen Tanz- und
Unterhaltungsbetriebe sowie das Spielen in Gastgewerbebetrieben

G rossratsbesch lüsse

Grossratsbeschluss betreffend die Wohnbauinitiative

Bestellung einer Kommission

Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern
(Änderung)

Gesetz über Spitäler und Schulen für Spitalberufe
(Änderung)

Baugesetz

Gesetz überdie Fürsprecher

Dekret über die Organisation der Volkswirtschaftsdirektion
(Änderung)

Dekret über die Aufwendungen des Staates für Spitäler
sowie über die Lastenverteilung gemäss dem Spitalgesetz

(Spitaldekret) (Änderung)

Dekret über Musikschulen und Konservatorien

Dekret über die Finanzierung der Ingenieurschulen,
Technikerschulen und höheren Fachschulen (Änderung)
(Staatswirtschaftskommission)

Direktionsgeschäfte

(siehe separate Vorlage)

Weitere Geschäfte

Staatsverwaltungsbericht 1982
(siehe separate Vorlage)

Nachkredite
(siehe separate Vorlage)

Parlamentarische Vorstösse
(siehe separate Vorlage)

Dekret über die Organisation der Justizdirektion
(Änderung)

Dekret überdie Organisation der Finanzdirektion
(Änderung)

Dekret über die Organisation der Baudirektion
(Änderung)

Tagblatt des Grossen Rates - Bulletin du Grand Conseil -1983

Präsidialabteilung

Eintritt neuer Mitglieder in den Rat; Vereidigung

Ergebnisse der Volksabstimmung vom 5. Juni 1983:
Kenntnisnahme

38
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Finanzdirektion
— Erste Sitzung

Staatsrechnung 1982

Justizdirektion

Geschäftsbericht des Obergerichts 1982

Geschäftsbericht des Verwaltungs- und Versicherungsgerichts

1982

Geschäftsbericht der Rekurskommission 1982

Montag, 29. August 1983, 13.45 Uhr

Präsident: René Bärtschi, Heiligenschwendi

Präsenz: Anwesend sind 187 Mitglieder. Entschuldigt
abwesend sind: Dysli, Flück, Gsell, Guggisberg, Kellerhals,

Lehmann, Maurer (Münsingen), Schmid (Rüti
b/Büren), Schürch, Steiner (Zielebach), Frau Strahm,
Trindler, Weber.

Polizeidirektion

Einbürgerungen

Straferlassgesuche

Wahlen

Handelsgericht

Wahl eines kaufmännischen Mitgliedes des alten
Kantonsteils als Ersatz für den aus Altersgründen zurücktretenden

Alexander Seiter, Biel

Tagesordnung der ersten Sitzung

1. Eintritt neuer Mitglieder in den Rat

2. Geschäfte der Präsidialabteilung

Im übrigen gemäss Detailprogramm

Heiligenschwendi, 6. Juli 1983

Mit vorzüglicher Hochachtung
Der Grossratspräsident .Bärtschi

Präsident. Herr Regierungspräsident, Herren
Regierungsräte, meine Damen und Herren, ich darf Sie zur
Septembersession 1983 begrüssen. Ich hoffe, dass Sie
alle, wie ich auch, einen schönen Sommer verbracht
haben. Speziell begrüsse ich den Regierungspräsidenten,

Herrn Peter Schmid. Ich wünsche ihm ein gutes
Präsidialjahr. Dem zurückgetretenen Regierungspräsidenten,

Herrn Henri Sommer, danke ich für seinen grossen

Einsatz. Er hat mir einmal gesagt, er sei im Verlaufe
seines Präsidialjahres über 100mal ausgerückt, um die
bernische Regierung zu vertreten. Ins zweite Glied
zurückgetreten ist auch der bisherige Grossratspräsident
Paul Gfeller. Auch ihm danke ich für seinen Einsatz, für
die korrekte und zielstrebige Leitung des Rates und vor
allem für die Zeit, die ich gemeinsam mit ihm im Büro
arbeiten konnte. Paul Gfeller war mir ein sehr guter
Lehrmeister, der auch den Dank des Rates verdient. Ich
wünsche ihm, ebenso wie dem abgetretenen
Regierungspräsidenten Henri Sommer, für die Zukunft alles
Gute.
Ich danke allen, die mitgeholfen haben, diese Session
vorzubereiten. Der Presse danke ich für die Berichterstattung

vor der Session und für ihre Arbeit während
der Session, die im Vorfeld der Nationalratswahlen
manchmal nicht einfach zu bewältigen ist.
Es ist mir eine Ehre, diese Session eröffnen zu dürfen.
Ich danke Ihnen nochmals, dass Sie mich im Mai zum
Grossratspräsidenten gewählt haben. Das ist nicht nur
für mich, sondern auch für mein Dorf eine grosse Ehre.
In meinem Dorf spricht man jetzt noch von der damaligen

Feier, und zwar nicht etwa von der Kälte, sondern
vom geselligen Beisammensein. Ich werde mich bemühen,

Ihr Vertrauen zu rechtferigen.
Bis jetzt hatte ich Freude an der Aufgabe, die auf mich
zugekommen ist. Ich hoffe bloss, dass ich Ihnen die
Freude an der Arbeit durch meine Tätigkeit auf dem
Präsidentenstuhl nicht ganz nehme. Ich habe gesagt,
dass ich mir Mühe geben werde, die mir überbundene
Aufgabe möglichst gut zu erfüllen. Das wird mir aber
nur möglich sein, wenn ich auch die Unterstützung des
Rates, der Vertreter der Regierung und der Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter der Staatskanzlei finde. Dafür
möchte ich heute schon herzlich danken.
Es ist nicht meine Art, jetzt eine aussen- und innenpolitische

Abhandlung vorzutragen. Internationale Ereignisse
haben ihren Einfluss auch auf unseren Kanton und

unsere Wirtschaft. Man kann nur hoffen, dass die
wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in denen unser Kanton
zurzeit steckt, überwunden werden können.
Am 5. Juni 1983 hat das Bernervolk über sechs kantonale

Vorlagen abgestimmt. Persönlich bedaure ich die
Ablehnung der Vorlage über den Ausbau der Ingenieur-
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schule Burgdorf. Vielleicht ist diese Ablehnung
Ausdruck einer Überforderung des Stimmbürgers. Eine solche

Überforderung könnte sich auch am 4. Dezember
1983 zeigen, wird doch zu jenem Zeitpunkt der Souverän

über acht oder neun kantonale Vorlagen - nebst
eidgenössischen und kommunalen - entscheiden müssen.

Wir sind gegenwärtig damit beschäftigt, die
Abstimmungsbotschaft, die wahrscheinlich 80 Seiten
umfassen wird, vorzubereiten. Ich weiss nicht, ob der Bürger

angesichts dieser umfangreichen Botschaft noch in
der Lage sein wird, sich ein wirkliches Bild von jeder
Vorlage zu machen. Hier hat der Parlamentarier meiner
Meinung nach eine grosse Aufgabe, nämlich die, Bindeglied

zu sein zwischen Regierung, Parlament und Bürger.

Das Parlament sollte sich zudem vermehrt auf das
Wesentliche seiner Arbeit konzentrieren. Solche
wesentliche Aufgaben stehen uns im nächsten Jahr in

grosser Zahl bevor. Ich erinnere nur an das Steuergesetz,

das Anwaltsgesetz, das Gesundheitsgesetz, die
Baugesetzgebung, die Gesamtrevision der Bildungsgesetzgebung

und das Entlastungsprogramm. Wohl haben
wir eine neue Geschäftsordnung, doch ist für eine Straffung

des Ratsbetriebes auch die Mithilfe jedes einzelnen
Ratsmitgliedes erforderlich, und ich wäre dankbar,
wenn die Gelegenheit dazu von jedem einzelnen
wahrgenommen würde.

Ich benütze gerne die Gelegenheit, heute nochmals auf
die bevorstehende Abstimmung im Laufental vom
11. September zu sprechen zu kommen. Es geht mir
nicht im geringsten darum, in das Selbstbestimmungsrecht

der Laufentaler einzugreifen. Ich möchte bloss
nochmals bestätigen, dass es der feste Wunsch des
Kantons Bern und seiner Behörden ist, das Laufental als
selbständigen Bezirk im Kanton Bern behalten zu können.

Der Kanton Bern - das habe ich in den ersten
Monaten meines Präsidialjahres erfahren dürfen - lebt von
seiner Vielfalt, und ich hoffe, dass das Laufental weiterhin

als ein Teil dieser Vielfalt seinen Platz im Kanton
Bern einnehmen wird.
Mit diesen Worten erkläre ich die Septembersession
1983 als eröffnet. (Beifall)
Ich habe noch ein paar Mitteilungen aus der
Präsidentenkonferenz zu machen. Die Sessionsdauer ist auf drei
Wochen veranschlagt. - Für das Jahr 1984 ist der
Beginn der einzelnen Sessionen festgelegt worden auf den
6. Februar, den 7. Mai, den 27. August und den
5. November. - Was die Behandlung der persönlichen
Vorstösse anbelangt, verweise ich auf das Schreiben,
das Ihnen zugestellt worden ist. Ich bin froh, wenn Sie
mich in diesem Bestreben untersützen.

Der Regierung und der Verwaltung bin ich dankbar für
die schriftliche Beantwortung sämtlicher persönlichen
Vorstösse. Es erleichtert uns die Arbeit, wenn man im
voraus weiss, welche Argumente den Regierungsrat zu
seiner Stellungnahme geführt haben. Für die grosse, damit

verbundene Arbeit danke ich bestens. - Die
Fraktionsausflüge finden am 6. September statt. An jenem
Tag schliessen wir die Ratsverhandlungen um 10.30 Uhr.

- In der Zeit vom 7. bis zum 10. September wird uns
der Niedersächsische Landtag einen Besuch abstatten.
Der Besuch unserer Plenarverhandlungen ist vorgesehen

für Donnerstag, 8. September, 9.15 Uhr.
In der Präsidentenkonferenz wurde überdies die Frage
diskutiert, wie wir die Geschäfte der Novembersession
im Verlaufe der ordentlichen Sessionsdauer bewältigen
können. Dannzumal werden nämlich sechs Gesetzesvorlagen

zur Beratung stehen nebst zwölf Dekreten be¬

ziehungsweise Dekretsänderungen. Vermutlich werden
wir dafür eine vierte, zusätzliche Sessionswoche benötigen

mit Beginn am 12. Dezember. Gegen diese Absicht
sind allerdings Vorbehalte angemeldet worden.
Selbstverständlich wird die Präsidentenkonferenz alles daran
setzen, eine vierte Sessionswoche zu vermeiden. Das
hängt aber weitgehend von der Arbeit im Rat selber ab.
So könnte es beispielsweise mithelfen, die Ratsarbeit
etwas zu erleichtern, wenn Fragen zum Verwaltungsbericht

nach Möglichkeit nicht vor dem Rat aufgerollt,
sondern im Rahmen einer direkten oder telefonischen
Besprechung mit dem zuständigen Direktionsvorsteher
oder seinen Chefbeamten erledigt würden.
Ich danke für die Einladung zum Besuch der Teilspiele
Interlaken, die an unseren Rat ergangen ist. Ferner danke

ich für die Jubiläumsschrift «150 Jahre
Kantonalschützenverein Bern», die uns zugestellt worden ist.
Frau Robert ist aus der Fraktion der FDP ausgetreten.
Die neue Sitzverteilung in den Kommissionen ist Ihnen
schriftlich bekanntgegeben worden.
Entschuldigungen liegen vor von den Herren Gsell und
Flück für die ganze Session, von Herrn Lehmann für den
Anfang der Session, von Herrn Schmid (Rüti) für die
erste Woche und von Herrn Weber für heute nachmittag.
Schliesslich bitte ich Sie, Abänderungsanträge zu den
einzelnen Vorlagen, die bereits in den Fraktionen beraten

worden sind, so rasch als möglich zu melden, damit
diese Anträge rechtzeitig übersetzt und im Rat ausgeteilt

werden können.

Ergebnisse der kantonalen Volksabstimmung vom
5. Juni 1983; Kenntnisnahme

Verschickt wurde der folgende Auszug aus dem Protokoll

des Regierungsrates vom 22. Juni 1983:
«Der Regierungsrat des Kantons Bern, gestützt auf die
Bereinigung und die Zusammenstellung der Protokolle
durch die Statskanzlei, beurkundet:

Gesetzesinitiative (Für eine freie Schulwahb

Zahl der Stimberechtigten 620 579
Zahl der eingelangten Ausweiskarten 107 230
Zahl der eingelangten Stimmzettel 106 995
Davon ausser Betracht fallend: leer 1840

ungültig 34 1 874
In Betracht fallende Stimmzettel 105121

Absolutes Mehr 52 561

Zahl der Ja 22 486
Zahl der Nein 82 635

Volksbeschluss betreffend die Erweiterung der
Ingenieurschule Burgdorf

Zahl der Stimmberechtigten 620 579
Zahl der eingelangten Ausweiskarten 107 230
Zahl der eingelangten Stimmzettel 106 995
Davon ausser Betracht fallend: leer 4267

ungültig 57 4324
In Betracht fallende Stimmzettel 102 671

Absolutes Mehr 51336

Zahl der Ja 50879
Zahl der Nein 51792
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Volksbeschluss betreffend die bauliche Gesamtsanierung

des Seeländischen Pflegeheims Biel-Mett

Zahl der Stimmberechtigten
Zahl der eingelangten Ausweiskarten
Zahl der eingelangten Stimmzettel
Davon ausser Betracht fallend: leer

ungültig

In Betracht fallende Stimmzettel

Absolutes Mehr

Zahl der Ja
Zahl der Nein

4882
55

620579
107230
106995

4937

102058
51 030

83 342
18716

Dem Grossen Rat ist das Ergebnis in Ausführung von
Artikel 18 des Gesetzes vom 5. Mai 1980 über die
politischen Rechte zur Kenntnis zu bringen und im Amtsblatt
öffentlich bekanntzumachen.»
Der Rat nimmt davon stillschweigend Kenntnis. Die
Abstimmungsergebnisse in den einzelnen Amtsbezirken
sind aus den nachstehenden Tabellen auf den Seiten
571-576 ersichtlich.

Fristverlängerung für die Beantwortung parlamentarischer

Vorstösse

Volksbeschluss betreffend den
heims Bethlehemacker in Bern

Neubau des Kranken-

Zahl der Stimmberechtigten
Zahl der eingelangten Ausweiskarten
Zahl der eingelangten Stimmzettel
Davon ausser Betracht fallend: leer

ungültig
I

In Betracht fallende Stimmzettel

Absolutes Mehr

Zahl der Ja
Zahl der Nein

620 579
107230
106995

5119
51 5170

101825

50913
78 904
22921

Volksbeschluss betreffend die Sanierung des Altbaus
des Alters- und Pflegeheims Kühlewil

Zahl der Stimmberechtigten
Zahl der eingelangten Ausweiskarten
Zahl der eingelangten Stimmzettel
Davon ausser Betracht fallend: leer

ungültig

In Betracht fallende Stimmzettel

Absolutes Mehr

Zahl der Ja
Zahl der Nein

620579
107230
106995

4146
54 4200

102795

51 398

85651
17 144

Volksbeschluss betreffend die bauliche Gesamtsanierung

des Oberländischen Pflege- und Altersheimes in
Utzigen

Zahl der Stimmberechtigten 620 579
Zahl der eingelangten Ausweiskarten 107 230
Zahl der eingelangten Stimmzettel 106 995
Davon ausser Betracht fallend: leer 4097

ungültig 68 4165
In Betracht fallende Stimmzettel 102 830

Absolutes Mehr 51416

Zahl der Ja 58 902

Zahl der Nein 43 928

Stimmbeteiligung: 17,28 Prozent

Das vorliegende Abstimmungsergebnis wird als gültig
zustandegekommen erklärt. Binnen einer Frist von drei
Tagen, der Herausgabetag des heutigen Amtsblattes
nicht mitgerechnet, kann beim Regierungsrat des Kantons

Bern gegen die Gültigkeit dieser Volksabstimmung
schriftlich Beschwerde erhoben werden.

Präsident. Zu einem einzigen Vorstoss wurde der
Präsidentenkonferenz Antrag gestellt, es sei die Frist für
die Behandlung des Vorstosses zu verlängern. Es handelt

sich um die Motion Schärer vom 23. Februar 1983
betreffend Neuregelung der Methadonpraxis im Kanton
Bern. Gestützt auf die neue Geschäftsordnung muss der
Grosse Rat darüber befinden, ob die Behandlung dieses
Vorstosses verschoben werden soll oder nicht. Die
Gesundheitsdirektion begründet die Verschiebung mit
einem Gutachten, das zur aufgeworfenen Frage in
Ausarbeitung steht. Herr Schärer ist mit der Verschiebung
des Geschäftes auf die Novembersession einverstanden.

Ist dazu ein Wortbegehren aus der Mitte des Rates? -
Es ist nicht der Fall. Der Rat hat somit stillschweigend
dem Verschiebungsantrag zugestimmt.

Verwaltungsbericht über die Präsidialabteilung für
1982

Präsident. Nach der neuen Geschäftsordnung werden
die Geschäfte der Staatskanzlei gegenüber dem Rat
nicht mehr durch den Regierungspräsidenten, sondern
durch den Staatsschreiber vertreten. Dies zu Ihrer
Orientierung.

Gallati, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.
Erlauben Sie mir, dass ich als erster Redner zu den

verschiedenen Verwaltungsberichten ein paar
grundsätzliche Vorbemerkungen mache.
Man könnte sagen, alle Jahre wieder kämen die
Verwaltungsberichte vor den Rat und würden dann mehr
oder weniger stillschweigend zur Kenntnis genommen.
Meiner Meinung nach liegt darin die Gefahr einer
gewissen Routine, was zur Folge haben könnte, dass die
Aufmerksamkeit unseres Rates abnimmt. Das würde ich
bedauern, weil ich finde, dass die Rechenschaftsablage
nicht zu einer rein sanktionierenden Pflichtübung werden

sollte, geht es doch um eine Rechenschaftsablage
über die Tätigkeit der gesamten kantonalen Verwaltung
im vergangenen Jahr, die es verdient, kritisch gewürdigt
zu werden, und zwar weder im Sinne eines Heruntermachens

noch einer Lobhudelei, sondern im Sinne einer
objektiven Überprüfung dessen, was die Verwaltung
gemacht hat. Die Verwaltung muss spüren, dass wir ihr
auf die Finger schauen, aber sie muss auch spüren,
dass man ihre Arbeit schätzt und positiv würdigt. Das
ist von mir aus gesehen eine wichtige Voraussetzung,
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um die Zusammenarbeit zwischen Exekutive und Legislative

noch mehr zu vertiefen, und das gute Funktionieren
dieser Zusammenarbeit wiederum ist ja einer der

tragenden Pfeiler unserer Demokratie.
Wir haben durchaus die Möglichkeit, bei der Behandlung

der Verwaltungsberichte vor dem Rat auch zu
grundsätzlichen Fragen Stellung zu nehmen, die über
das Geschäftsjahr hinausgehen, die vielleicht von
längerfristiger oder wachsender Bedeutung sind. Ich möchte

dazu nur ein kleines Beispiel in Klammern beifügen:
Vor einem Jahr habe ich bei der Behandlung des
Verwaltungsberichtes der Forstdirektion auf die Gefahren
hingewiesen, die den Wald bedrohen, und auf die
Bedeutung des Waldes an sich. Damals hat man diese
mahnende Stimme noch nicht gehört. Heute ist die
Situation bekanntlich ganz anders.
Dies einige Vorbemerkungen.
In meiner Berichterstattung über die Präsidialabteilung
beschränke ich mich auf vier Punkte, die einerseits aus
dem Verwaltungsbericht hervorgehen und andererseits
anlässlich der Besichtigung der Präsidialabteilung, an
der auch Kollege Hans Weber teilgenommen hat, diskutiert

wurden. Vorerst verweise ich auf die wachsende
Informationsflut, die in erster Linie die Präsidialabtei¬

lung trifft und deren Bearbeitung in zunehmendem
Masse Probleme schafft. Hier will man inskünftig in
technischer Hinsicht einen Fortschritt erzielen durch das
recht massive Einführen der elektronischen Datenverarbeitung.

Das ist durchaus richtig, zeitgemäss und
notwendig. Die Mitarbeiter sind entsprechend motiviert
und informeirt worden. Dieser Schritt ist somit zu be-
grüssen. Ich möchte aber bei dieser Gelegenheit auch
darauf hinweisen, dass dann auch alle
Rationalisierungseffekte, welche die elektronische Datenverarbeitung

bietet, voll ausgeschöpft werden sollten, womöglich
auch in Form von Personaleinsparungen.

Im Berichtsjahr wesentlich verbessert worden ist auch
die Informationsvermittlung nach aussen. Weit über
400 Pressemitteilungen sind an die Medien ergangen.
Das zeigt, dass die Öffentlichkeit laufend über alle wichtigen

Tätigkeiten der Verwaltung informiert wird. Das
Echo ist denn auch entsprechend gut. Die Information
ist aber auch intern ausgebaut worden, z.B. durch das
Informationsblatt «BE-Info», das heute allen
Staatsbediensteten zugestellt wird. Nach meinem Dafürhalten
ist diese Art der Information zu begrüssen, weil dadurch
die Motivation des Personals vergrössert werden kann.
Ein zweiter Punkt, den ich streifen möchte, ist die stei-

Tabelle zu : Gesetzesinitiative «Für eine freie Schulwahl»

Amtsbezirke Zahl der Eingelangte Stimmzettel

Ausweisberechtigten karten EinAusser Betracht In Betracht Ja Nein
gelangte fallende fallende

leere ungültige

1. Aarberg 17710 2 858 2 858 22 2 836 549 2287
2. Aarwangen 25 803 4692 4 670 67 1 4 602 877 3725
3. Bern 171558 33259 33209 614 9 32 586 8080 24 506
4. Biel 36160 7 439 7376 183 2 7 191 1 750 5441
5. Büren 13320 1 449 1 447 15 1 432 340 1 092
6. Burgdorf 28248 7 598 7 583 161 2 7 420 1 407 6013
7. Cou rte la ry 14916 2 047 2 046 57 1 989 424 1 565
8. Erlach 5918 1 094 1 094 4 1 1 089 217 872
9. Fraubrunnen 20975 3 284 3280 62 3218 689 2 529

10. Frutigen 10787 1 321 1 318 16 1 302 159 1 143
11. Interlaken 23350 3 509 3 509 51 1 3457 666 2791
12. Konolfingen 33128 6912 6895 121 8 6766 1466 5 300
13. Laufen 8 835 466 466 15 1 450 139 311
14. Laupen 8288 1469 1 467 16 1 451 305 1 146
15. Moutier 15136 1 436 1 435 23 1 412 225 1 187
16. La Neuveville 3 349 497 495 8 1 486 133 353
17. Nidau 24273 4050 4038 86 1 3951 920 3031
18. Niedersimmental 12 989 2 092 2 089 37 2 052 292 1 760
19.0berhasli 5293 626 626 7 619 118 501
20. Obersimmental 5349 702 701 14 687 109 578
21.Saanen 4935 542 542 10 1 531 69 462
22. Schwarzenburg 6 022 732 730 3 1 726 131 595
23. Seftigen 20827 3026 3019 24 1 2 994 583 2411
24. Signau 15 930 2 092 2 084 16 2 068 334 1 734
25.Thun 55951 9335 9317 157 3 9 157 1 703 7 454
26.Trachselwald 15 730 2148 2 148 18 1 2 129 378 1 751
27. Wangen 15 799 2 555 2 553 33 2 520 423 2 097

Total 620579 107230 106995 1840 34 105121 22486 82635
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gende Zahl von Vorstössen - ihre Zahl ist in einem
Wahljahr stets besonders gross -, die der Verwaltung,
insbesondere der Präsidialabteilung, viel unnötigen Ballast

bringen. Es wäre interessant, vielleicht einmal konkret

berechnen zu lassen, was die Behandlung eines
Vorstosses im Durchschnitt kostet, und zwar von der
Bearbeitung durch die Sachbearbeiter über das
Mitberichtsverfahren bis zur Übersetzung.
Ein dritter Punkt betrifft die Gesuche für Versuche mit
Lokalradios. Von 60 Gesuchen sind deren sechs in
befürwortendem Sinne an die Bundesbehörden weitergeleitet

worden. Der Bundesrat hat dann allerdings nicht
in jedem Fall gleich entschieden wie der Regierungsrat.
Meine Auffassung geht dahin, dass im Betrieb von
Lokalradios die Gefahr einer gewissen Informationszersplitterung

besteht, die man nicht übersehen darf.
Dadurch wird die Beurteilung der Informationen immer
schwieriger, so dass der Stimmbürger schliesslich
Mühe hat, sich ein möglichst objektives Bild von den
Geschehnissen zu machen. Aber auch die regionale
Presse kann durch eine Informationszersplitterung über
die Massenmedien (vor allem das Fernsehen und das

Radio) gefährdet werden, wobei es zu bedenken gilt,
dass gerade die regionale Presse auch eine grosse
staatsbürgerliche Aufgabe erfüllt, die ernst zu nehmen
ist.
Ein letzter Punkt, den ich in meiner Berichterstattung
hervorheben möchte, ist die Zweisprachigkeit in der
kantonalbernischen Verwaltung, die hinter den Kulissen
wohl viel zusätzliche Arbeit verursacht, aber doch eine
durchaus positive Würdigung verdient. Das ist ein Preis,
den wir für die Vielfalt unseres Kantons entrichten müssen.

Persönlich habe ich festgestellt, dass die mit der
Zweisprachigkeit unseres Kantons zusammenhängenden

Probleme von der Verwaltung reibungslos bewältigt

werden.
Zum Schluss danke ich dem Regierungspräsidenten und
allen seinen Mitarbeitern für die geleistete Arbeit und
ermuntere sie, im bisherigen Sinn und Geist weiterzufahren.

Im Namen der Staatswirtschaftskommission bitte

ich den Rat, den Verwaltungsbericht über die
Präsidialabteilung zu genehmigen.

Genehmigt

Tabel le zu : Volksbeschluss betreffend die Erweiterung der Ingenieurschule Burgdorf

Amtsbezirke Zahl der Eingelangte Stimmzettel

Ausweisberechtigten karten EinAusser Betracht In Betracht Ja Nein
gelangte fallende fallende

leere u ngültige

1 .Aarberg 17710 2858 2858 89 3 2 766 1 468 1 298
2. Aarwangen 25 803 4692 4670 139 1 4 530 2 124 2 406
3. Bern 171558 33259 33 209 1 445 16 31 748 16 896 14852
4. Biel 36 160 7 439 7376 368 3 7 005 4245 2 760
5. Büren 13320 1 449 1 447 51 1 1 395 827 568
6. Burgdorf 28 248 7 598 7 583 134 5 7 444 2 749 4695
7. Courtelary 14916 2 047 2 046 96 2 1 948 1 307 641
8. Erlach 5918 1094 1094 49 1 1 044 503 541
9. Fraubrunnen 20975 3 284 3 280 113 3167 1 626 1 541

10. Frutigen 10787 1 321 1 318 91 1 227 455 772
11. Interlaken 23350 3 509 3 509 171 3 3335 1 407 1 928
12. Konolfingen 33128 6912 6895 279 7 6 609 2 998 3611
13. Laufen 8 835 466 466 50 1 415 229 186
14. Laupen 8288 1 469 1 467 57 1 410 585 825
15. Moutier 15 136 1 436 1 435 65 1 370 968 402
16. La Neuveville 3 349 497 495 24 2 469 301 168
17. Nidau 24273 4050 4038 177 1 3 860 2 186 1 674
18. Niedersimmental 12989 2 092 2 089 68 2021 855 1 166
19. Oberhasli 5293 626 626 23 603 198 405
20. Obersimmental 5 349 702 701 35 666 143 523
21.Saanen 4935 542 542 29 513 150 363
22. Schwarzenburg 6022 732 730 14 6 710 321 389
23. Seftigen 20827 3 026 3019 92 2927 1 362 1 565
24. Signau 15 930 2 092 2 084 75 2 009 826 1 183
25.Thun 55951 9335 9317 393 3 8 921 4315 4 606
26.Trachselwald 15 730 2 148 2 148 75 2 2 071 708 1 363
27. Wangen 15 799 2 555 2 553 65 2 488 1 127 1 361

Total 620579 107230 106995 4267 57 102671 50879 51 792
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Postulat Büschi - Information über die persönlichen
Vorstösse

Wortlaut des Postulates vom 16. Mai 1983

Zu den elementarsten Rechten eines Parlamentariers
gehört das Recht auf Information. Wohl nicht zufälligerweise

ist dieses Recht im ersten Artikel der Geschäftsordnung

für den Grossen Rat des Kantons Bern, der
sich mit Abschnitt V über die «Parlamentarischen Rechte»

befasst (Art. 96), verankert. Dieser Artikel ist jedoch
bislang toter Buchstabe geblieben: Bis heute werden
die einzelnen Ratsmitglieder nicht auf «geeignete Weise»
über die eingereichten persönlichen Vorstösse
informiert.

Um eine Wiederholung unerfreulicher und der Würde
unseres Parlamentes abträglicher Vorkommnisse, wie
sie sich am 11. Mai 1983 ereignet haben, zu vermeiden,
lade ich die zuständigen Stellen ein zu prüfen, ob
folgende Vorkehren getroffen werden könnten:
1. Jeweils am nächstfolgenden Sitzungstag des Grossen
Rates wird eine Übersicht der neu eingereichten per¬

sönlichen Vorstösse an einer allgemein zugänglichen
Stelle (z.B. Wandelhalle) aufgelegt. Diese Liste enthält
die Namen der Urheber persönlicher Vorstösse sowie
die Titel der Anfragen, Interpellationen, Postulate und
Motionen.
2. Sobald persönliche Vorstösse in der Reinschrift
vorliegen, werden Kopien an alle Ratsmitglieder ausgeteilt,
und zwar auch dann, wenn noch keine amtliche
Übersetzung der Vorstosstexte vorliegt.
3. Persönliche Vorstösse, die am letzten Tag einer Session

eingereicht werden, sind den Ratsmitgliedern so
rasch als möglich, spätestens aber in der nachfolgenden
Woche, schriftlich zur Kenntnis zu bringen.

(13 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
8. Juni 1983

Nach Artikel 96 der Geschäftsordnung für den Grossen
Rat werden persönliche Vorstösse «beim Präsidenten
eingereicht, im Protokoll vermerkt und den Ratsmitgliedern

auf geeignete Weise zur Kenntnis gebracht». Dass
die Vorstösse den Ratsmitgliedern auf geeignete Weise
zur Kenntnis gebracht werden sollen, entspricht einem

Tabelle zu: Volksbeschluss betreffend die bauliche Gesamtsanierung des Seeländischen Pflegeheims Biel-
Mett

Amtsbezirke Zahl der Eingelangte Stimmzettel

Ausweisberechtigten karten EinAusser Betracht In Betracht Ja Nein
gelangte fallende fallende

leere ungültige

I.Aarberg 17710 2858 2858 78 2 780 2365 415
2. Aarwangen 25 803 4692 4 670 204 1 4465 3492 973
3. Bern 171558 33259 33209 1 507 10 31 692 27026 4666
4. Biel 36160 7 439 7376 172 3 7201 6448 753
5. Büren 13 320 1449 1 447 40 1 1 406 1 238 168
6. Burgdorf 28248 7 598 7 583 382 5 7196 5 742 1 454
7. Courtelary 14916 2 047 2046 87 1 1 958 1 543 415
8. Erlach 5918 1094 1094 41 5 1 048 897 151
9. Fraubrunnen 20975 3284 3280 131 1 3148 2 542 606

10. Frutigen 10787 1 321 1 318 135 1 183 760 423
11. Interlaken 23350 3 509 3 509 261 7 3241 2 238 1 003
12.Konolfingen 33128 6912 6895 354 6 6 535 5195 1 340
13. Laufen 8835 466 466 50 1 415 293 122
14. Laupen 8288 1 469 1467 57 1 410 1 149 261
15. Moutier 15136 1 436 1 435 74 1 361 1 154 207
16. La Neuveville 3 349 497 495 33 462 383 79
17. Nidau 24273 4050 4038 108 3 3 927 3512 415
18. Niedersimmental 12 989 2 092 2 089 117 1 972 1 495 477
19.0berhasli 5 293 626 626 50 576 387 189
20. Obersimmental 5 349 702 701 81 620 380 240
21.Saanen 4935 542 542 52 490 383 107
22. Schwarzenburg 6022 732 730 24 5 701 549 152
23. Seftigen 20827 3026 3019 132 2887 2218 669
24. Signau 15 930 2 092 2 084 96 1 988 1 518 470
25.Thun 55951 9335 9317 424 3 8890 7 161 1 729
26.Trachselwald 15 730 2 148 2148 105 3 2 040 1 469 571
27. Wangen 15799 2 555 2 553 87 2 466 1 805 661

Total 620579 107230 106995 4882 55 102058 83 342 18716
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von Herrn Grossrat Büschi am 15. Februar 1983 gestellten

Antrag zur Revision der Geschäftsordnung. Der Rat
stimmte diesem Antrag mit grossem Mehr zu.
Zu den einzelnen Punkten des Postulats nimmt die
Regierung wie folgt Stellung:
1. Bereits heute hat jedes Ratsmitglied die Möglichkeit,
sich anhand des Beschlussprotokolls über die persönlichen

Vorstösse zu informieren. Dem Bedürfnis nach
zusätzlicher Information kann am besten dadurch Rechnung

getragen werden, dass die in der laufenden Session

eingereichten persönlichen Vorstösse (Urheber, Art
des Vorstosses und Titel in zwei Sprachen) auf einer
Tafel in der Wandelhalle festgehalten werden.
Die Staatskanzlei hat die entsprechenden Massnahmen
getroffen.
Die möglichen Alternativen - Verlesen am Schluss der
Ratssitzung oder Aufnahme einer Liste der Vorstösse
auf die Tagesordnung des folgenden Sitzungstages -
haben eher den Charakter einer Momentaufnahme und
erschweren die Übersicht über die in der ganzen Session

deponierten Vorstösse.
2. Vom Grundsatz, dass im Grossen Rat die deutsche
und die französische Sprache in jeder Hinsicht gleichberechtigt

sind, darf nicht abgewichen werden. Die Rats¬

mitglieder haben einen Anspruch darauf, dass alle
Unterlagen gleichzeitig in beiden Sprachen versandt werden.

Dem Begehren, die persönlichen Vorstösse seien
vor der amtlichen Übersetzung in der Sprache ihrer
Einreichung zu verteilen, kann deshalb nicht entsprochen
werden.
Ein Ratsmitglied, das sich im Einzelfall zu einem sehr
frühen Zeitpunkt über den Inhalt eines Vorstosses
informieren möchte, kann den Text bei der Staatskanzlei
einsehen.
Eine besondere Regelung gilt nach wie vor für Vorstösse,
bei denen die dringliche Behandlung beschlossen wurde:

diese werden unverzüglich übersetzt und ausgeteilt.
3. Die Ratsmitglieder erhalten rechtzeitig vor der neuen
Session die Zusammenstellung sämtlicher Vorstösse
der vergangenen Session. Darin sind auch die am letzten

Sessionstag eingereichten Vorstösse im vollen Text
und zweisprachig enthalten. Darüber hinaus werden
den Ratsmitgliedern in einer besonderen Sammlung die
in der folgenden Session zur Behandlung kommenden
Vorstösse zugestellt. Damit ist die Information gewährleistet.

Für den zusätzlichen Versand einer Liste der am
letzten Sessionstag eingereichten Vorstösse besteht
kein Bedürfnis.

Tabelle zu : Volksbeschluss betreffend den Neubau des Krankenheims Bethlehemacker in Bern

Amtsbezirke Zahl der Eingelangte Stimmzettel

Ausweisberechtigten karten EinAusser Betracht In Betracht Ja Nein
gelangte fallende fallende

leere u ngültige

1 .Aarberg 17710 2 858 2 858 94 2 2 762 2 141 621
2. Aarwangen 25 803 4 692 4670 217 1 4452 3257 1 195
3. Bern 171558 33259 33 209 1 253 10 31 946 26379 5567
4. Biel 36160 7 439 7376 385 2 6989 5536 1 453
5. Büren 13 320 1449 1 447 76 1 1 370 1 065 305
6. Burgdorf 28 248 7 598 7 583 411 4 7 168 5321 1 847
7. Courtelary 14916 2 047 2 046 114 1 932 1 387 545
8. Erlach 5918 1 094 1094 60 1 1033 802 231
9. Fraubrunnen 20975 3 284 3280 130 3 150 2375 775

10. Frutigen 10787 1 321 1 318 141 1 177 763 414
11. Interlaken 23350 3 509 3 509 275 5 3229 2 177 1 052
12. Konolfingen 33 128 6912 6895 388 8 6499 5 028 1 471
13. Laufen 8835 466 466 49 1 416 292 124
14.Laupen 8288 1 469 1 467 67 1 400 1 082 318
15. Moutier 15136 1 436 1 435 80 1 355 1 114 241
16. La Neuveville 3 349 497 495 35 1 459 350 109
1 7. Nidau 24273 4050 4038 202 1 3835 2 985 850
18. Niedersimmental 12 989 2 092 2 089 102 1 987 1 473 514
19. Oberhasli 5 293 626 626 53 573 371 202
20. Obersimmental 5 349 702 701 76 625 397 228
21.Saanen 4935 542 542 52 490 378 112
22. Schwarzenburg 6022 732 730 22 7 701 532 169
23. Seftigen 20827 3 026 3019 126 1 2 892 2 172 720
24. Signau 15 930 2 092 2 084 99 1 985 1 443 542
25.Thun 55951 9335 9317 412 3 8 902 7 063 1 839
26.Trachselwald 15 730 2 148 2 148 105 3 2 040 1 408 632
27. Wangen 15799 2 555 2 553 95 2 458 1 613 845

Total 620579 107230 106995 5119 51 101825 78904 22921
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In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass
persönliche Vorstösse nach dem Sinn von Artikel 96
der Geschäftsordnung im Verlauf der Session einzureichen

sind. Ausserhalb der Sitzungsperioden bei der
Staatskanzlei eintreffende Vorstösse gelten als am
ersten Tag der neuen Session eingereicht. Der Versand
einer zusätzlichen Liste hätte also auch im Hinblick auf
eine frühzeitige Einreichung neuer Vorstösse keine
Informationsfunktion.
Die Regierung beantragt;, r
- den ersten Punkt des Postulats anzunehmen und

gleichzeitig als erfüllt abzuschreiben
- den zweiten und dritten Punkt des Postulats

abzulehnen.

Biischi. Nach dem Votum des Kollegen Gallati habe ich
fast ein schlechtes Gewissen, den Reigen der persönlichen

Vorstösse zu eröffnen. Das ist aber Schicksal, und
zwar ein Schicksal, das ich mir selber eingebrockt habe.
Ich will deshalb versuchen, zu meinem Vorstoss und zur
Antwort des Regierungsrates so kurz wie möglich Stellung

zu nehmen.

Ich stelle mit Vergnügen fest, dass ich wenigstens
einen Vorstoss einreichen konnte, der vom Regierungsrat
nicht gänzlich abgelehnt wird. Ich bin dankbar, dass die
Regierung den Punkt 1 meines Postulates nicht nur
annimmt, sondern in der Zwischenzeit, wie wir feststellen
konnten, auch bereits verwirklicht hat. In der Wandelhalle

sind nämlich bereits die neuen persönlichen
Vorstösse aufgeführt, was zur Verbesserung der Information

wesentlich beiträgt. Die Punkte 2 und 3 meines
Postulates ziehe ich zurück.

Präsident. Nachdem Herr Büschi die Punkte 2 und 3
seines Postulates zurückgezogen hat, haben wir nur
noch über den Punkt 1 zu befinden, der vom
Regierungsrat entgegengenommen wird.

Abstimmung

Für Annahme von Punkt 1

des Postulates Grosse Mehrheit

Tabelle zu : Volksbeschluss betreffend die Sanierung des Altbaus des Alters- und Pflegeheims Kühlewil

Amtsbezirke Zahl der Eingelangte Stimmzettel

Ausweisberechtigten karten EinAusser Betracht In Betracht Ja Nein
gelangte fallende fallende

leere ungültige

1 .Aarberg 17710 2 858 2858 79 2 2777 2316 461
2. Aarwangen 25803 4 692 4670 183 1 4486 3 532 954
3. Bern 171558 33259 33209 865- 11 32333 28813 3 520
4. Biel 36160 7 439 7376 384 2 6 990 5813 1 177
5. Büren 13 320 1 449 1 447 69 1 1 377 1 141 236
6. Burgdorf 28248 7 598 7 583 336 5 7 242 5 845 1 397
7. Courtelary 14916 2 047 2 046 101 1 945 1 543 402
8. Erlach 5918 1 094 1 094 53 1 1040 847 193
9. Fraubrunnen 20975 3284 3 280 115 1 3 164 2 609 555

10. Frutigen 10787 1 321 1 318 112 1 206 830 376
11. Interlaken 23350 3 509 3 509 233 4 3272 2 307 965
12. Konolfingen 33128 6912 6895 264 12 6619 5 547 1 072
13. Laufen 8835 466 466 51 1 414 295 119
14.Laupen 8288 1 469 1 467 46 1421 1 208 213
1 5. Moutier 15136 1 436 1 435 81 1 354 1 157 197
16. La Neuveville 3 349 497 495 36 459 370 89
17. Nidau 24273 4050 4038 194 1 3 843 3 166 677
18. Niedersimmental 12989 2 092 2 089 83 2 006 1 588 418
19. Oberhasli 5293 626 626 49 577 405 172
20. Obersimmental 5 349 702 701 72 629 407 222
21.Saanen 4935 542 542 51 491 397 94
22. Schwarzenburg 6 022 732 730 20 3 707 585 122
23. Seftigen 20827 3 026 3019 62 2957 2 467 490
24. Signau 15 930 2 092 2 084 73 1 2010 1 607 403
25.Thun 55951 9335 9317 348 4 8965 7 520 1 445
26.Trachselwald 15 730 2 148 2148 95 4 2 049 1 551 498
27. Wangen 15799 2555 2 553 91 2 462 1 785 677

Total 620579 107230 106995 4146 54 102795 85651 17144
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Interpellation Theiler - Begehren der Berner
Regierung auf Erlass eines generellen
Demonstrationsverbots während der Grossratssessionen vor
dem Rathaus

Wortlaut der Interpellation vom I.Februar 1982

Gemäss Presseberichten verlangt der Kanton von der
Stadt Bern den Erlass eines generellen Demonstrationsverbotes

auf dem Rathausplatz während der
Grossratssessionen.

Ein solches generelles Demonstrationsverbot erscheint
weder gerechtfertigt noch verfassungsmässig. Aufgrund
der in der Bundesverfassung verankerten Meinungsäus-
serungs- und Versammlungsfreiheit ist das Demonstrationsrecht

gewährleistet. Demonstrationen dürfen nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichtes niemals generell

abstrakt, sondern nur nach Abwägung der Rechtsgüter

bei Gefahr einer schweren Störung der öffentlichen

Ordnung aufgrund der konkreten Situation
ausgesprochen werden. Dass man «Demonstrationen vor dem
Rathaus nicht gerne sieht» genügt als Begründung of¬

fensichtlich nicht. Ebenso sind eventuelle
Beeinflussungsmöglichkeiten des Parlamentes, die ohnehin in
jeder Art und Weise an der Tagesordnung sind, keineswegs

Anlass für ein Demonstrationsverbot. Das als Vorbild

aufgeführte Demonstrationsverbot vor dem
Bundeshaus während der Sessionen der eidgenössischen
Räte wurde gerichtlich nie überprüft.
- Stimmt unsere Erinnerung, dass es bisher nie auch
nur zu den geringsten Zwischenfällen bei Demonstrationen

vor dem Rathaus während Sitzungen des Grossen
Rates gekommen ist?

- Besteht irgendein konkreter Grund zur Annahme,
dass es künftig laufend zu schweren Zwischenfällen
bei solchen Demonstrationen kommen könnte?

- Wenn nein, wie will der Regierungsrat sein Ersuchen
an die Stadt Bern juristisch begründen?

- Ist der Regierungsrat unter diesen Umständen bereit,
auf sein Ersuchen zu verzichten?

In Anbetracht, dass ein hohes Rechtsgut auf dem Spiele
steht, und um eventuell unnötige Beschwerdeverfahren
zu vermeiden, wird Dringlichkeit verlangt.
(Abgelehnt am 2. Februar 1982)

(3 Mitunterzeichner)

Tabelle zu: Volksbeschluss betreffend die bauliche Gesamtsanierung des Oberländischen Pflege- und
Altersheims Utzigen

Amtsbezirke Zahl der Eingelangte Stimmzettel

Ausweisberechtigten karten EinAusser Betracht In Betracht Ja Nein
gelangte fallende fallende

leere ungültige

1. Aarberg 17710 2858 2 858 97 2761 1 729 1 032
2. Aarwangen 25 803 4 692 4670 185 1 4484 2 729 1 755
3. Bern 171558 33 259 33209 1 199 18 31 992 17 332 14660
4. Biel 36160 7 439 7376 406 2 6968 4 992 1 976
5. Büren 13320 1 449 1 447 68 1 1 378 948 430
6. Burgdorf 28248 7 598 7 583 340 5 7238 4372 2 866
7. Courtelary 14916 2 047 2 046 101 1 1 944 1 433 511
8. Erlach 5918 1094 1 094 65 1 1 028 589 439
9. Fraubrunnen 20975 3284 3280 131 1 3148 1 656 1 492

10. Frutigen 10787 1 321 1 318 36 1 282 615 667
1 1. Interlaken 23350 3 509 3 509 60 1 3 448 1 405 2 043
12. Konolfingen 33 128 6912 6895 265 11 6619 3 590 3 029
13. Laufen 8835 466 466 52 1 413 270 143
14.Laupen 8288 1469 1 467 58 1 409 802 607
1 5. Moutier 15136 1 436 1435 79 1 356 1 096 260
16. La Neuveville 3 349 497 495 36 459 339 120
17. Nidau 24273 4050 4038 195 2 3841 2 699 1 142
18. Niedersimmental 12 989 2092 2 089 47 2 042 1024 1018
19. Oberhasli 5293 626 626 10 2 614 230 384
20. Obersimmental 5 349 702 701 20 681 298 383
21.Saanen 4935 542 542 16 1 525 297 228
22. Schwarzenburg 6 022 732 730 19 6 705 416 289
23. Seftigen 20827 3026 3019 105 2 2912 1 464 1 448
24. Signau 15930 2 092 2 084 82 1 2001 1 048 953
25.Thun 55951 9335 9317 257 5 9055 5110 3 945
26.Trachselwald 15 730 2 148 2 148 78 5 2065 1 011 1 054
27. Wangen 15 799 2 555 2 553 90 1 2 462 1 408 1054

Total 620579 107230 106995 4097 68 102830 58 902 43 928
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Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 3. August
1983

Am 2. Februar 1982 beantragte der Regierungsrat dem
Gemeinderat der Stadt Bern, es seien während der
Sessionen des Grossen Rates keine Versammlungen auf
dem Rathausplatz zu bewilligen. Er begründete sein
Begehren unter anderem mit dem Hinweis auf eine analoge

Regelung für den Bundesplatz. Bereits im Jahre
1925 hatte der Gemeinderat der Stadt Bern gestützt
auf ein Begehren der Bundesbehörden verfügt, dass an
den Sitzungstagen der eidgenössischen Räte vor dem
Parlamentsgebäude keine Versammlungen stattfinden
dürfen. Im Jahre 1967 präzisierte der Gemeinderat diesen

Beschluss dahingehend, dass während der ganzen
Dauer der Sessionen der Bundesversammlung - von
Montag bis und mit Freitag - ein Demonstrationsverbot
auf dem Bundesplatz bestehe.

Der Interpellant zweifelt an der Verfassungsmässigkeit
eines generellen Demonstrationsverbots.
Der Gemeinderat der Stadt Bern hat das Begehren des
Regierungsrates noch nicht behandelt. Da sich die Stadt
Bern häufig mit öffentlichen Kundgebungen auseinandersetzen

muss, beauftragte sie zusammen mit drei
anderen Städten zwei Professoren mit Untersuchungen zu

ausgewählten Fragen zum Demonstrationsrecht. Diese
Gutachten wurden zuerst für den Spätsommer 1982,
später für den Winter 1982 und schliesslich für das
Frühjahr 1983 in Aussicht gestellt. Im Einvernehmen
mit der Präsidentenkonferenz des Grossen Rates wurde
die Beantwortung der Interpellation Theiler bis zur
Septembersession 1983 hinausgeschoben, weil die Gutachten

materielle Beurteilungsgrundlagen für die Beantwortung

der Fragen erwarten Messen. In der Zwischenzeit
liegt ein erstes Gutachten vor, ist allerdings noch nicht
publik. Eine weitere Untersuchung, die sich speziell mit
der Fragestellung des Interpellanten befasst, steht noch
aus.

Im Interesse einer speditiven Behandlung der parlamentarischen

Vorstösse nimmt der Regierungsrat aus heutiger

Sicht zu den Fragen von Herrn Grossrat Theiler wie
folgt Stellung:

1. Zwischenfälle bei bisherigen Demonstrationen vor
dem Rathaus während Sitzungen des Grossen Rates:
Seit dem I.Januar 1976 fanden während der Grossratssessionen

nur zwei Demonstrationen statt. Am 28. März
1977 handelte es sich um eine Gruppe von 70-80
Personen, die im Zusammenhang mit der Revision der
Staatsverfassung eine Kundgebung durchführten. Am
3. Februar 1982 veranstalteten die VPOD-Lehrergruppen
Bern und Biel eine bildungspolitische Kundgebung. Zu
Zwischenfällen kam es in beiden Fällen nicht.

2. Konkrete Gründe für die Annahme, künftig könnte es
laufend zu schweren Zwischenfällen kommen:
Aussagen über künftige politische Entwicklungen sind
immer mit Unsicherheitsfaktoren belastet. Aus heutiger
Sicht besteht jedoch kein konkreter Grund zur Annahme,

künftig könnte es «laufend zu schweren Zwischenfällen»

bei Demonstrationen kommen.

3. Juristische Begründung eines generellen
Demonstrationsverbots:

In Bestätigung seiner früheren Rechtsprechung hat das
Bundesgericht in einem Entscheid vom 25. März 1981
(BGE 107 la 64) festgehalten, dass die Meinungsäusse-
rungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit
verfassungsrechtlich garantiert sind. Kundgebungen auf öf¬

fentlichem Grund seien jedoch weitergehenden
Beschränkungen unterworfen als Versammlungen auf
privatem Boden und andere Formen der Meinungsäusserung.

Das Gericht hat weiter ausgeführt:
«Der Behörde, welcher die Verfügung über den öffentlichen

Grund zusteht, kommt im Bewilligungsverfahren
ein gewisses Ermessen zu: doch ist sie bei ihrem
Entscheid nicht nur an das Willkürverbot und an den
Grundsatz der Rechtsgleichheit gebunden. Sie hat überdies

den besonderen ideellen Gehalt der Freiheitsrechte,
um deren Ausübung es geht, in die Interessenabwägung

einzubeziehen. Insoweit entfalten die Meinungs-
äusserungs- und die Versammlungsfreiheit ihre Wirkungen

auch bei Betätigungsformen, die mit einem gesteigerten

Gemeingebrauch des öffentlichen Grundes
verbunden sind. Die Behörde hat die verschiedenen
Interessen nach objektiven Gesichtspunkten gegeneinander
abzuwägen und dabei dem legitimen Bedürfnis,
Veranstaltungen mit Appellwirkung an die Öffentlichkeit
durchführen zu können, angemessen Rechnung zu
tragen »

Diese Rechtsprechung lässt eher den Schluss zu, es sei
im konkreten Fall eine Interessenabwägung vorzunehmen.

Im erwähnten Entscheid hat das Bundesgericht
festgehalten, ein generelles Verbot, während vier
Wochen vor Abstimmungen und Wahlen im Freien
Lautsprecher zu benützen, sei unzulässig. Zur Frage eines
generellen Demonstrationsverbots vor Parlamentsgebäuden

während der Sessionen hat sich das Gericht
bisher nicht geäussert. Es hat es jedoch als zulässig
bezeichnet, dass Gemeindebehörden einen bestimmten
Platz zum Schutze der Anwohner und der Benützer
grundsätzlich nicht für Demonstrationen zur Verfügung
stellen (BGE 100 la 404).

4. Verzicht auf das an den Gemeinderat der Stadt Bern
gestellte Begehren:
Der Regierungsrat wird sich mit dieser Frage erneut
befassen, wenn die von der Stadt Bern in Auftrag gegebenen

definitiven juristischen Abklärungen vorliegen.

Theiler. Ich kann diese Session auch ganz lieb beginnen.

Ich bin sehr dankbar, dass unsere Vorstösse im
Berner Stadtrat und im Grossen Rat Erfolg hatten,
indem die Regierung, wahrscheinlich mit Hilfe der juristischen

Experten, inzwischen zur Einsicht gelangt ist,
dass die Forderung nach einem allgemeinen
Demonstrationsverbot vor dem Rathaus während der Sessionen

rechtlich unhaltbar ist und dem Grundsatz der
Demonstrationsfreiheit widerspricht. Die Konsequenz aus
der Antwort des Regierungsrates, worin sehr schön alle
Gründe aufgezählt sind, die gegen ein generelles
Demonstrationsverbot sprechen, ist der Rückzug des
Gesuches, das beim Gemeinderat der Stadt Bern hängig
ist, und ich bin überzeugt, dass die Regierung auch
entsprechend handeln wird. Dafür danke ich ihr bereits im
voraus und erkläre mich befriedigt.

Motion Schärer - Einberufung einer ausserordentlichen

Bundesversammlung

Wortlaut der Motion vom 17. Mai 1983

Es gibt immer stärkere Anzeichen, die darauf schliessen
lassen, dass die offizielle und die weniger offizielle
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schweizerische Politik sich immer mehr einer
friedensgefährdenden Logik der militärischen Blockpolitik
zuwendet. Damit verdichtet sich aber zunehmend die
Gefahr, dass die verfassungsmässig verankerte, traditionelle

Neutralität der Schweiz verlassen wird. Diese Neutralität

muss, auch unter schwierigeren Bedingungen,
unbedingt weiterhin garantiert bleiben.
In diesem Sinne verlange ich, in Anwendung von Artikel

86, Absatz 2 der Bundesverfassung und Artikel 26,
Absatz 5 der Staatsverfassung des Kantons Bern, dass
der Kanton Bern das Begehren um Einberufung einer
ausserordentlichen Bundesversammlung stellt.
(Derselbe Vorstoss wird in der nächsten Zeit in mindestens

vier weiteren Kantonen eingereicht werden).

(5 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
15. Juni 1983

1. Nach Artikel 86 Absatz 2 der Bundesverfassung
versammeln sich die eidgenössischen Räte zu einer
ausserordentlichen Session «durch Beschluss des Bundesrates
oder wenn ein Viertel der Mitglieder des Nationalrates
oder fünf Kantone es verlangen.» Der Motionär
verlangt, dass der Kanton Bern ein solches Begehren stelle.

Von diesem Recht könnte er nur zusammen mit
mindestens vier weiteren Kantonen Gebrauch machen. Ein

entsprechender Beschluss wäre durch den Grossen Rat
zu fassen (Art. 26 Ziffer 5 der Staatsverfassung).
In der Geschichte des Bundesstaates haben die Kantone

noch nie von ihrem Recht Gebrauch gemacht, eine
ausserordentliche Session der eidgenössischen Räte zu
verlangen (vgl. Fleiner/Giacometti, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, Zürich 1949, S.544; Aubert, Traité
de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel 1967 (incl.
supplément 1967-1982), N.1385). Dies mag damit
zusammenhängen, dass man in der Praxis seit langer Zeit
über die in Artikel 86 Absatz 1 der Bundesverfassung
vorgesehene einmalige ordentliche Session im Jahr
hinausgegangen ist. Die eidgenössischen Räte versammeln
sich ordentlicherweise viermal im Jahr und können
darüber hinaus jederzeit zusätzliche Sessionen beschlies-
sen (vgl. Art. 1 des Geschäftsverkehrsgesetzes).
Angesichts dieser Möglichkeiten besteht für ausserordentliche

Sessionen auf Anregung der Kantone
offensichtlich kein Bedürfnis.
2. Der Motionär vertritt die - nicht näher begründete -
Auffassung, die offizielle und die weniger offizielle
schweizerische Politik wende sich immer mehr einer
friedensgefährdenden Logik der militärischen Blockpolitik

zu. Es bestehe die Gefahr, dass die Neutralitätspolitik
verlassen werde.

Diese Auffassung ist unzutreffend. Vertreter der
Bundesbehörden haben auch in jüngster Zeit mehrmals und
unmissverständlich erklärt, dass die Schweiz am Status
der bewaffneten Neutralität festhalten werde:
- In der Botschaft über den Beitritt der Schweiz zur
UNO vom 21. Dezember 1981 wird festgehalten, dass
die Schweiz auch als Mitglied der UNO an ihrer dauernden

und bewaffneten Neutralität festhalten würde. Diese

Auffassung wurde von Bundesrat Pierre Aubert in
einem Vortrag im Berner Rathaus vom 23. Oktober 1982
bekräftigt.
- Der Bundesrat hat in seinen Antworten auf die
Interpellation der Fraktion PdA/PSA/POCH vom I.Juni 1981
und auf das Postulat Braunschweig vom 9. Oktober
1981 dargelegt, dass die Schweiz - unter Beibehaltung

ihres immerwährenden und bewaffneten Neutralitätsstatus

- fortfahren wird, sich für Aktionen zugunsten
des Friedens, für Methoden zur friedlichen Regelung
internationaler Streitigkeiten, für die Weiterverbreitung
des humanitären Völkerrechts sowie für Abrüstungs-
massnahmen einzusetzen. Der Nationalrat ist am
8. März 1982 im Verlauf einer aussenpolitischen Debatte

dieser Argumentation gefolgt.
- Dr. Raymond Probst, Staatssekretär im Eidgenössischen

Departement für auswärtige Angelegenheiten,
stellte in einem Referat am 26. November 1982 fest:
«Die Neutralität hat sich bewährt, und wir haben keine
Veranlassung, von ihr abzuweichen. Sie hat sich, durch
jahrhundertelange Erfahrung erhärtet, als das beste Mittel

zur Erhaltung unseres Staates erwiesen. Ihren
Zweck, uns aus der machtpolitischen Auseinandersetzung

herauszuhalten, die namentlich für den Kleinstaat
verhängnisvoll werden kann, hat sie erfüllt. Aus der
früheren innereuropäischen Konstellation hat sich die
Neutralität zudem auf eine weltweite Ebene verlagert und in

dieser recht eigentlich eine neue Dimension gewonnen.»

In einem weiteren Referat vom 15. März 1983 hat
der Staatssekretär diese Auffassung bekräftigt.
Angesichts dieser langen Liste offizieller Verlautbarungen

entbehren die Befürchtungen des Motionärs
offensichtlich jeder Grundlage.
Der Regierungsrat beantragt, die Motion abzulehnen.

Schärer. Meine Motion hat bereits drei bis vier Tage
nach deren Einreichung etwas Staub aufgewirbelt, denn
der abtretende Grossratspräsident hat sich damals dazu
geäussert, und zwar in einem Interview, das in den Berner

Zeitungen erschienen ist. Er gehört offenbar nicht zu
denen, die meine Motion unterstützen werden.
In der Stellungnahme des Regierungsrates wird ausgeführt,

eine ausserordentliche Bundesversammlung sei
unüblich und unnötig. Ich finde, eine solche Möglichkeit,

die in der Staatsverfassung vorgesehen ist -
obwohl davon noch nie Gebrauch gemacht wurde -, als
unüblich und unnötig zu bezeichnen, sei ein bedauerlicher

zentralistischer Ausrutscher einer Regierung, die
doch gerade das Gewicht der Kantone zum Tragen bringen

müsste. Aber so obrigkeitsgläubig wie sich die
Regierung ihre Untertanen wünscht, sind sie es offenbar
auch wieder nicht. Sie sind emanzipierter, als die Obrigkeit

glaubt, und deshalb kann ich mir gut vorstellen,
dass mein Motionsbegehren keineswegs abwegig ist.
In der Stellungnahme des Regierungsrates wird zudem
gesagt, meine Motion sei nicht näher begründet. Ich
habe sie absichtlich knapp abgefasst, weil es mich vor
allem wunder nimmt, was der Regierungsrat zu der von
mir aufgeworfenen Neutralitätsfrage meint. Die Antwort
des Regierungsrates ist jedoch noch dürftiger ausgefallen,

als ich befürchtet hatte. Zu den Deklarationen des
Polit- und Verwaltungsadels ist zu bemerken, dass es
stets ein leichtes ist, irgendwelche Zitate zu bringen.
Was interessiert, sind klare Aussagen über die Handhabung

unserer Neutralität in einer brenzligen Situation.
Ich habe auch nach Zitaten Ausschau gehalten und bin
dabei auf interessante Äusserungen gestossen. Ich
verweise zum Beispiel auf die Rede von Bundesrat Aubert,
die er 1982 in Strassburg gehalten hat und die in der
Schweizer Presse sehr viel Staub aufgewirbelt hat. Daraus

geht ganz klar hervor, dass nicht nur eine
Unterstützung der Aufrüstung durch die USA besteht,
sondern dass die US-Optik bezüglich Zentralamerika als
Ost-West-Konflikt qualifiziert wird, was eigentlich die
schwärzeste und rückschrittlichste Konfliktinterpretation
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darstellt. Diese Rede ist nachher in der liberalen
Schweizer Presse sehr stark kritisiert worden.
Kurz nach der Wahl von Reagan zum Präsidenten der
USA äusserte sich der Präsident der Schweizerischen
Nationalbank, Herr Leutwiler, in der «Weltwoche» in
Form eines Interviews wie folgt: «Das neue Element ist
eine neue amerikanische Administration, die andere
Standpunkte vertritt: klarer, fester, dezidierter. Wir
Schweizer sind wohl die einzigen Europäer, die nicht in
den Chor der Kritiker an der amerikanischen Politik
einstimmen, und zwar ganz einfach nicht, weil wir keine
Alternativen haben, sondern weil wir überzeugt sind,
dass dieser Weg, so schmerzhaft er sein mag, der einzig

richtige ist.» Das ist der Kommentar eines nicht
unmassgeblichen Mannes der schweizerischen Politik,
worin der Neutralitätsstatus der Schweiz ganz eindeutig
nicht nur missachtet, sondern sozusagen mit einem
Federstrich oder mit einer Mundbewegung als Einlullungs-
mittel für die schweizerische Bevölkerung abgetan wird.
Wir müssen doch befürchten, dass sich in der Schweiz
mehr und mehr eine Aufrüstung und Angleichung an
das Nato-Dispositiv breitmacht. Wenn wir in Betracht
ziehen (obwohl Generalstabschef Zumstein meint, das
Bruttosozialprodukt der Schweiz sei dafür stark genug),
dass 4,5 Milliarden (plus Teuerung) für die Leopard-Beschaffung

aufgewendet werden sollen, dass die nächste
Flugzeugbeschaffung ab 1988 schon jetzt vorbereitet
wird und dass ab 1987 Panzerabwehr-Helikopter
beschafft werden sollen, während andererseits Sozialwerke

abgebaut werden, so meine ich, dass eine solche
Politik sämtliche Charakteristika einer friedensgefährdenden,

menschenfeindlichen Politik in sjch birgt, die mit
unserem Neutralitätsstatus nicht in Übereinstimmung
zu bringen sind. In der gegenwärtigen Lage, wo in Europa

durch die Aufstellung einer neuen Generation von
Mittelstreckenwaffen durch die USA im Rahmen des
sogenannten Nato-Doppelbeschlusses der atomare
Rüstungswettlauf gewaltig angekurbelt wird und die
Gefahr eines Atomkrieges in Europa ständig wächst, meine

ich, dass es für die Bevölkerung der Schweiz von
geradezu vitalem Interesse ist, dass die für unsere Aus-
senpolitik zuständigen Organe friedenspolitisch aktiv
werden. Unsere Aussenpolitik darf sich nicht in einer
möglichst reibungslosen Abwicklung von Handelsbeziehungen

und Profitspannen erschöpfen.

In der Schweiz wird auch eine psychologische
Kriegsvorbereitung betrieben. Ich will Ihnen dazu einige
Beispiele nennen, die neu sind und ganz ins Konzept der
Blockpolitik, von welcher Seite auch immer, passen.
Wir haben zum Beispiel eine Militarisierung des
Zivilschutzes, der nicht nur bei der geforderten Uniformierung

anfängt, wir haben den Einbezug der Frauen ins
Militär, wir haben die Aufstellung eines Katastrophenkorps,

wir haben ein sehr umstrittenes Jugendschiessen,
wir haben eine weitergehende Militarisierung im

FHD, wir haben in sämtlichen Telefonbüchern ein Merkblatt

über den Zivilschutz, das daran mahnt, dass es
Krieg geben könnte und das die Illusion eines möglichen

Schutzes der Zivilbevölkerung in einem Atomkrieg
nährt, obwohl breite Kreise der Meinung sind, dass es
für unsere Bevölkerung keinen Schutz gibt, wenn die
nächsten Pershing- und Cruise-Missiles nicht einmal
100 km von unserer Grenze entfernt stationiert sind.
Auch wirtschaftspolitisch ist die Neutralität der Schweiz
nicht über alle Zweifel erhaben, wenn man davon
ausgeht, dass sich die Schweiz in finanzpolitisch
schwerwiegenden Fragen seit eh und je als Hardliner profiliert

hat. Ich nehme als Beispiel das internationale Patentrecht,

worin die Schweiz weder eine Position als
neutraler Staat, noch eine Position für die Blockfreien, noch
eine Position für die Länder der Dritten Welt einnimmt,
sondern einfach eine OECD-Haltung, welche die
Interessen der Multis allem anderen voranstellt. Wenn man
die restriktiven Geschäftspraktiken sieht, die von der
Schweiz auch amtlicherseits über ihre Botschaften (z. B.

in bezug auf Kartellabsprachen der Multis) angewandt
werden, und wenn man sieht, dass gegenüber den
Blockfreien und den Drittweltländern die Schweiz einer
der grösseren privaten Investoren ist, dann muss man
feststellen, dass über dieses Scharnier die Schweiz
nicht eine neutrale Position einnimmt, sondern eine
Position, die derjenigen des einen Blockes nahesteht oder
identisch ist. Mit andern Worten, um auf das Zitat von
Herrn Leutwiler zurückzukommen: Die Schweiz ist einer
der ersten Staaten, die sich hier als folgsamer Vasall
treffen.
Meine Forderung geht dahin, dass sich die Schweiz
sowohl nach der einen wie nach der andern Seite aus der
Blockpolitik heraushalten sollte, einer Blockpolitik, die
nur zur Vernichtung führt; die Schweiz sollte vielmehr
ihre Neutralitätspolitik im Sinne einer aktiven Friedenspolitik

verstehen und sie auf diese Weise zum Tragen
bringen.

Präsident. Die Motion Schärer steht weiterhin zur
Diskussion. - Wenn das Wort nicht mehr verlangt wird,
stimmen wir darüber ab.

Abstimmung

Für Annahme der Motion Minderheit
Dagegen Grosse Mehrheit

Interpellation Droz - Angelegenheit Flükiger:
Falsche Erklärungen von Regierungsrat Peter
Schmid, Justizdirektor des Kantons Bern

Interpellation Droz - Widersprüchliche Erklärungen

von Regierungsrat Werner Martignoni, Präsident

der Juradelegation

Wortlaut der ersten Interpellation vom 3. Mai 1983

Interrogé par l'ATS en février 1983, le conseiller d'Etat
Peter Schmid, directeur de la justice du canton de Berne,
explique:
«Le gouvernement bernois ne croit pas à la thèse du
suicide dans l'affaire Flükiger, car... il nous paraît assez
invraisemblable que l'aspirant ait encore eu l'idée
d'effacer le numéro de série de la grenade avant de la placer

sous son corps».
Or, il ressort du rapport du groupement de l'armement,
division technique 7, essais de tirs (2 novembre 1977),
que le numéro de série de la grenade a été détruit par
l'explosion de celle-ci.
Dans la conférence de presse donnée le 3 mars dernier,
M. le juge Hublard remarque, sur la base du rapport
sus-mentionné, que: «le manche de la grenade contenant

le numéro de série de fabrication n'a jamais été
gratté ou effacé».
On sait aussi, toujours selon ladite conférence de presse,
que:
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«Le 2 août 1978, le juge d'instruction chargé de
l'enquête a fait un rapport à la Chambre d'accusation du
canton de Berne à l'intention de la Délégation du
Conseil-exécutif du canton de Berne pour les affaires
jurassiennes».

Il ressort de ce qui précède que depuis le 2 août 1978,
le Conseil-exécutif connaît par le détail le dossier Flûki-
ger. Il sait que le numéro de série de la grenade n'a
jamais été effacé. Le gouvernement répondra aux questions

suivantes:
1) Le conseiller d'Etat Schmid a-t-il voulu par ses fausses

déclarations porter atteinte à la crédibilité du peuple

de la République et canton du Jura?
2) Le conseiller d'Etat Schmid a-t-il sciemment menti
ou a-t-il fait une déclaration imprudente par manque de
connaissance du dossier?
En outre, les déclarations Schmid ont servi d'appui à

de nombreux commentateurs qui ont utilisé cette
inexactitude comme «vérité d'Etat».
3) Le gouvernement nous dira quelles mesures il compte

appliquer afin de corriger l'inexactitude des déclarations

du conseiller d'Etat Schmid.

(6 cosignataires)

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 22. Juni
1983

Der Regierungsrat hat bereits in der Antwort auf die
Interpellation Rychen vom 7. Februar 1983 und Droz vom
14. Februar 1983 festgehalten, dass die genauen
Umstände des Todes von Aspirant Flükiger noch nicht
aufgeklärt werden konnten. Nach der Behandlung der beiden

Interpellationen im Grossen Rat erklärte der
Justizdirektor gegenüber der Schweizerischen Depeschenagentur,

warum die Regierung die Selbstmordthese für
wenig wahrscheinlich hält: Flükiger habe in jenem
Einzelpatrouillenlauf den ersten Posten korrekt angelaufen.
Sein Leichnam sei sechs Wegstunden davon entfernt
gefunden worden. Es fehlten Körperteile und die meisten

Ausrüstungsgegenstände. Es wäre sehr
unwahrscheinlich, dass er die Seriennummer der Handgranate,
die ihn zerfetzte, vor dem Selbstmord ausgekratzt hätte.

Zudem lasse das ganze Persönlichkeitsbild nicht auf
einen Selbstmord schliessen.
Herr Grossrat Droz meint, die Aussage betreffend die
Beseitigung der Seriennummer der Handgranate sei
falsch. Er beruft sich dabei einerseits auf einen «Bericht
der Gruppe für Rüstungsdienste, Technische Abteilung
7, Schiessversuche (2. November 1977)». Herr Grossrat
Droz meint wahrscheinlich den am 2. November 1977
an die Kantonspolizei weitergeleiteten Bericht vom
31.Oktober 1977 in dieser Angelegenheit. Dieser
Bericht äussert sich nicht direkt zur Frage, ob die
Seriennummer beseitigt worden sei.
Herr Grossrat Droz erwähnt ferner einen Bericht, den
der Untersuchungsrichter der Anklagekammer am
2. August 1978 zuhanden der Juradelegation des
Regierungsrates erstattet habe. Daraus gehe hervor, dass die
Seriennummer der Handgranate nie beseitigt worden
sei.
In Wirklichkeit verhält es sich wie folgt: Die Delegation
für jurassische Angelegenheiten des Regierungsrates
ersuchte die Anklagekammer des Obergerichts am
23. Juni 1978 um eine Stellungnahme zur Interpellation
Rychen vom 8. Februar 1978. Der damalige
Untersuchungsrichter von Pruntrut erstattete der Anklagekammer

am 13. Juli 1978 Bericht und unterbreitete ihr die

Dossiers. Am 2.August 1978 orientierte die Anklagekammer

die Delegation für jurassische Angelegenheiten.
In diesem Schreiben wurde die von Herrn Grossrat

Droz aufgeworfene Frage nicht behandelt.
Der Regierungsrat beantwortet die Fragen von Herrn
Grossrat Droz wie folgt:
Zur Frage 1: Die Erklärungen, die der Justizdirektor
gegenüber der Schweizerischen Depeschenagentur
abgegeben hat, stehen nicht im Widerspruch zu den von
Herrn Grossrat Droz zitierten Dokumenten. Die Umstände

des Todes von Aspirant Flükiger sind noch nicht
geklärt. Es gibt wichtige Indizien, wonach ein Verbrechen
nicht ausgeschlossen werden kann. Die zuständigen
Behörden müssen alles daran setzen, damit dieser Fall

aufgeklärt werden kann. Entgegen der Auffassung des
Interpellanten hat dies mit der Glaubwürdigkeit der
Bevölkerung des Kantons Jura nichts zu tun.
Zu den Fragen 2 und 3: Die Antwort auf diese Fragen
ergibt sich aus der Stellungnahme zum ersten Punkt.

Wortlaut der zweiten Interpellation vom 5. Mai 1983

Les élections municipales du 5 décembre 1982 en ville
de Moutier ont constitué un véritable plébiscite. La
propagande des partis bernois le démontrait à l'évidence,
ceux-ci ayant choisi le slogan «Moutier chef-lieu plutôt
que banlieue».
Une majorité autonomiste nette est sortie des urnes. La

prévôté a clairement choisi son avenir.
Or, le 8 mai 1977 à Court, lors d'un congrès du GFFD,
M. Werner Martignoni, s'exprimant au nom du gouvernement

bernois, déclarait notamment:
«Le gouvernement estime qu'il s'impose de déclarer ici
même par la bouche de son président qu'il respecte
intégralement les décisions populaires»
et le 17 février 1983, à Bienne, lors d'une assemblée
d'Unité bernoise, M. Werner Martignoni déclarait:
«A qui voudrait ériger en plébiscite la récente élection
communale de Moutier, nous devons déclarer que cette
ville appartient au canton de Berne et restera à Berne».
Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement
bernois répondra à la question suivante:
Y a-t-il pour le gouvernement bernois deux sortes de
démocraties, à savoir celle que l'on respecte lorsqu'elle
nous est politiquement favorable et celle que l'on viole
parce qu'elle nous gêne?

(6 cosignataires)

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 6. Juli
1983

Die Regierung des Kantons Bern hat keine besondere
Vorliebe für eine doppelzüngige Demokratie, die er der
Einbildung des Interpellanten überlässt.
Am 7. Mai 1977 hat der Regierungsrat anlässlich des 3.
Kongresses der GFFD durch seinen Sprecher versichert,
er werde die freie Wahl der Bevölkerung des Berner
Jura in bezug auf ihre Kantonszugehörigkeit respektieren;

Wahl, die am 16.März 1975/14.September 1975
rechtmässig getroffen wurde.
Am 17. Februar 1983 hat der Sprecher des Regierungsrates

vor Unité Bernoise den grundlegenden Unterschied

zwischen diesem Beschluss, der die Wahl eines
Kantons zum Inhalt hatte, und den Wahlen, die periodisch

das Spiel des demokratischen Wechsels zwischen
den vorhandenen politischen Kräften erlauben,
hervorgehoben.
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Von Widerspruch kann daher keine Rede sein. Der
anlässlich des Plebiszits von 1975 wie auch anlässlich der
Gemeindewahlen von 1982 in Moutier frei geäusserte
Volkswille wird voll respektiert. Lediglich wer ein Interesse

hat, eine politische und juristische Evidenz zu
bestreiten, um dadurch eine psychologische Unsicherheit
zu schaffen, kann hierin widersprüchliche Erklärungen
finden.

Droz. Je demande l'ouverture de la discussion sur les
deux interpellations.

Präsident. Herr Droz beantragt Diskussion zu seinen
beiden Interpellationen. Das Quorum für die Gewährung
der Diskussion beträgt mindestens 50 Stimmen.

Abstimmung
Für Gewährung der Diskussion 5 Stimmen

Le président. Monsieur Droz, vous avez le droit de
vous exprimer sur les deux interpellations pendant deux
minutes en tout.

Droz. Il n'y a donc pas de discussion?

Le président. Non.

Droz. Je suis profondément déçu de la décision du
Grand Conseil. Je constate une fois de plus que ce
Parlement a des méthodes antidémoncratiques regrettables...

(rires) même si ça fait rire M. Gfeller. Je suis
bien content de l'amuser dans ce Parlement, si ça peut
lui donner une pinte de bon sang.
Je procéderai donc par le dépôt de nouvelles interpellations

en attendant de nouvelles réponses et en attendant

surtout de nouvelles discussions.

Le président. Vous n'êtes donc pas satisfait des
réponses du Conseil-exécutif?

Droz. Je suis amusé par ces réponses.

Le président. M. Droz se déclare non satisfait des
réponses du Conseil-exécutif à ses deux interpellations.

Geschäftsbericht des Obergerichts für 1982

Aeberhard, Berichterstatter der Justizkommission. Sie
haben den Bericht des Obergerichts und der
Staatsanwaltschaft erhalten. Er umfasst 37 Seiten und gibt in
ausführlicher Art Auskunft über die Tätigkeit in diesem
Bereich. Ich möchte nicht unterlassen, dem Obergericht
für seine Arbeit zu danken. Dieser Dank richtet sich
aber auch an alle andern richterlichen Behörden, die für
unseren Rechtsstaat als sogenannte dritte Gewalt tätig
sind. Das Bestreben nach Unabhängigst und
Unbestechlichkeit ist sicher erwähnenswert, und zum Glück
können wir im Staate Bern feststellen, dass unsere dritte

Gewalt noch unabhängig und unbestechlich ist, was
leider nicht in allen europäischen und aussereuropä-
ischen Ländern der Fall ist.
Das Bestreben der Justiz, die Arbeit innert nützlicher
Frist zu bewältigen, ist erkennbar. Die Ausführungen im

Bericht zeigen aber, dass den Gerichtsbehörden die
Arbeit oft über den Kopf wächst, weil die personelle
Dotierung meistens nicht mit dem Bevölkerungswachstum
und der proportionalen Zunahme der zu behandelnden
Straffälle Schritt hält. Zudem ist festzustellen, dass
offenbar als Folge der veränderten wirtschaftlichen
Verhältnisse heute auch härter um das Recht gerungen
wird als früher und dass durch die grössere Mobilität
die Verbrechensquote zugenommen hat. Die sogenannten

Auslandinvasionen von Verbrechern machen auch
der bernischen Justiz zu schaffen. So haben beispielsweise

insbesondere im Amtsbezirk Bern die Strafsachen
ganz enorm zugenommen. Man wird hier unter
Umständen versuchen müssen, das Strafamtsgericht Bern
noch weiter auszubauen.
Dass die personelle Dotierung nicht mehr ausreicht, ist
auch der Tenor beim bernischen Obergericht. Der
Obergerichtspräsident hat uns in der Justizkommission
gesagt, dass die Zunahme der Prozesse im ersten Halbjahr
1983 33 Prozent betrage. Anscheinend ist die Bevölkerung

prozessfreudiger geworden; mit ins Gewicht fällt
aber auch der Umstand, dass die Streitwertgrenzen wegen

der Geldentwertung ihre frühere Bedeutung etwas
eingebüsst haben, so dass mehr Prozesse vor das
Obergericht kommen. An den Besprechungen mit den
Oberrichtern haben diese immer wieder darauf hingewiesen,
dass die Kammerschreiberdotierung ungenügend sei, so
dass man unbedingt den 15. Kammerschreiber wieder
einsetzen sollte. Aber auch die Zahl der Oberrichter
wird sehr wahrscheinlich erhöht werden müssen. Es ist
leider Tatsache, dass das Handelsgericht schon heute
nicht mehr ordnungsgemäss besetzt werden kann und
dass der zweite Oberrichter meistens durch einen
Suppleanten ersetzt werden muss, obwohl gesetzlich
vorgeschrieben ist, dass bei den Gerichtsverhandlungen
zwei Oberrichter anwesend sein müssen. Das sind
Zustände, die der bernischen Justiz nicht zum Ruhme
gereichen. Die personelle Dotierung des Obergerichts und
der unteren Gerichte ist ein Problem, mit dem sich unser

Rat wird beschäftigen müssen.

Anlässlich der Besichtigung des Obergerichts haben wir
ferner festgestellt, dass gewisse Schwierigkeiten bei
der erweiterten Kriminalkammer bestehen. Bekanntlich
haben wir wegen der Zunahme der Wirtschaftsverbrechen

die spezielle Kriminalkammer durch den Beizug
von Handelsrichtern erweitern lassen. Leider wurde dabei

vorgesehen, diese Richter den Geschworenen
gleichzusetzen, so dass jede Partei ohne Begründung
einen Richter ablehnen kann, was schliesslich dazu
führt, dass uns zu wenig Handelsrichter zur Verfügung
stehen, um die umfangreichen Wirtschaftsprozesse
bewältigen zu können. Die Folge davon ist, dass die Täter
wegen der Verjährung der Delikte unbestraft bleiben,
was unserem Rechtsstaat nicht förderlich ist. Wir sollten

darnach trachten, den guten Ruf, den die bernische
Justiz geniesst, aufrechtzuerhalten, und zwar sowohl in
fachlicher Beziehung wie in bezug auf die Speditivität
der Geschäftsabwicklung.
Neben der personellen Strukturierung unserer Gerichte,
die überprüft werden muss, drängen sich auch
Massnahmen baulicher Art auf. Es ist nicht normal, dass die
Fürsprecherprüfungen mit heute rund 200 Kandidaten
je Prüfung in den Räumen des Obergerichts stattfinden
müssen, was die Tätigkeit des Obergerichts lähmt, weil
seine Säle dann jeweils während eines ganzen Monats
für Prüfungszwecke belegt sind. Das sind Zustände, die
man ändern sollte. Ich weiss, dass etwas in Gang ist,
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und möchte der Justizdirektion nahelegen, für die
Abnahme der Fürsprecherprüfungen unter Umständen auf
Räumlichkeiten der Universität auszuweichen. Ausserdem

sind bauliche Massnahmen im Sinne einer
Dienstleistung ins Auge zu fassen, wie sie heute im Amthaus
verwirklicht sind mit der Einsetzung eines Pförtners als
Auskunftsperson. Das könnte beim Obergericht eine
kaufmännische Kraft sein, die ausser der Eingangskontrolle

und Auskunftserteilung auch Schreibarbeiten
verrichten würde.
Ich danke nochmals den Instanzen des Obergerichts,
nicht zuletzt auch für den freundlichen Empfang, der
uns bereitet worden ist, und bitte den Rat, den
Geschäftsbericht des Obergerichts für 1982 zu genehmigen.

Genehmigt

Dekret über den Ausbau der Staatsanwaltschaft

Beilage Nr. 23

Eintretensfrage

Aeberhard, Präsident der Kommission. Die
Staatsanwaltschaft ist, gleich wie das Obergericht, ebenfalls
personell unterdotiert. Sie hat deshalb das Begehren
gestellt, es sei ein weiterer stellvertretender Prokurator
einzusetzen. Die Kommission hat das vorliegende
Dekret mit 19 Stimmen gegen eine Stimme angenommen.
Wir haben die Notwendigkeit eingesehen, dass die
Staatsanwaltschaft aus den vorhin schon dargelegten
Gründen, d.h. wegen der Zunahme der Geschäftslast
und der internationalen Verbrechen, verstärkt werden
muss.

Theiler, Sprecher der Kommissionsminderheit. Ich
habe in der Kommission gegen Eintreten gestimmt und
will deshalb versuchen, meine Opposition kurz zu
begründen.
Man kann wohl sagen, der Umfang der Geschäfte der
Staatsanwaltschaft habe zugenommen, so dass diesem
Umstand mit einer Erhöhung des Personalbestandes
Rechnung getragen werden müsse. Wir erinnern uns
aber aus der letzten Session, dass von einem grossen
Teil des Rates in Form von Vorstössen verlangt worden
ist, es sei die Stellenplafonierung ganz rigoros durchzusetzen,

ohne Ausnahmen zu bewilligen. Das ist als ein
politisches Ziel erster Ordnung proklamiert worden. Ich
bin deshalb etwas erstaunt, dass von der gleichen Seite
jetzt eindringlich gefordert wird, es sei gerade in bezug
auf die Staatsanwaltschaft eine Ausnahme zuzugestehen.

Ich verweise auf die Sparpläne der Regierung,
wonach man beispielsweise beim Erziehungswesen
Millionenbeträge einsparen will durch eine Reduktion der
Lehrerfortbildung, den Abbau von Schulklassen usw.
Auch beim Lastenausgleich ist man mit den Subventionen

knausriger geworden, ohne dass die Gemeinden
mehr Steuern erhalten, um diesen Ausfall auszugleichen.

Auf andern Gebieten spart man also mit der
soweit zutreffenden Begründung, der Kanton müsse mit
seinem Geld haushälterisch umgehen, während dieser
Grundsatz bei der Staatsanwaltschaft anscheinend keine

Rolle spielt.
Man hat mir gesagt, ich würde opponieren, weil ich
gegen den Rechtsstaat sei. Das zeigt, dass man sich mit
dem Kern der Sache gar nicht auseinandergesetzt hat.

Die Gechäftszunahme bei der Staatsanwaltschaft
beruht nicht nur auf einem Sachzwang; die Staatsanwaltschaft

besitzt vielmehr einen recht grossen Ermessensspielraum,

wieviel Arbeit sie sich aufladen will. Ich denke

nur daran, dass es ihr freigestellt ist, in erster Instanz
an den Verhandlungen anwesend zu sein oder nicht,
und dass es ihr freigestellt ist, gegen ein Urteil zu
appellieren oder nicht. Gerade die Praxis der Anschlussap-
pelation wird von der Staatsanwaltschaft ziemlich häufig

angewendet. Das ist nach meinem Dafürhalten eine
sehr problematische Art der Arbeitsbeschaffung. Diese
Praxis widerspricht nämlich dem Grundsatz, dass ein
Angeklagter vor der oberen Instanz nicht schlechter
wegkommen sollte als vor der unteren Instanz. Wenn
nun die Staatsanwaltschaft beim Weiterzug eines
Gerichtsurteils durch den Angeklagten das Begehren auf
Anschlussappellation stellt, so erblicke ich darin die
Verletzung eines ganz wichtigen rechtsstaatlichen
Grundsatzes.

Was mich schliesslich noch besonders stutzig gemacht
hat, waren die Ausführungen des Kommissionspräsidenten,

Herrn Aeberhard, gegen Schluss der Sitzung,
wo er beiläufig bemerkt hat, er sei zwar für das vorliegende

Dekret, wundere sich aber, dass die angeblich so
enorm überlasteten Staatsanwälte in letzter Zeit mindestens

zweimal bei sehr aufwendigen Disziplinaruntersuchungen,

die mit ihrem Amt nichts zu tun haben, eingesetzt

worden sind. Dafür haben sie trotz der Überlastung

offenbar Zeit. Auch das scheint mir ein Indiz dafür

zu sein, dass dieses Dekret keineswegs einem
dringenden Erfordernis entspricht. Das würde nämlich
gegenüber 1977 einer Erhöhung des Stellenbestandes bei
der Staatsanwaltschaft um einen Viertel gleichkommen,

und dies obwohl der Kanton Bern seither kleiner
geworden ist. Schon aus Konseguenzgründen bitte ich
Sie somit, die Stellenplafonierung nicht nur in den
andern Bereichen, sondern auch bei der Staatsanwaltschaft

rigoros durchzusetzen und vorderhand auf das
Geschäft nicht einzutreten.

Joder. Im Auftag der einstimmigen SVP-Fraktion beantrage

ich Ihnen, auf diese Vorlage einzutreten und sie
gutzuheissen. Unsere Fraktion befürwortet das Geschäft
im wesentlichen aus zwei Gründen.

1. Es ist völlig unbestritten, dass die Geschäftslast bei
der Staatsanwaltschaft zugenommen hat, und zwar
nicht wegen vermehrter Anschlussappellationen,
sondern beispielsweise deshalb, weil seit dem Jahre 1978
die Anzeigen um nicht weniger als 20 Prozent
zugenommen haben. Aber auch die Gerichtsstandfälle, die
ebenfalls von der Staatsanwaltschaft behandelt werden
müssen, haben sich seit 1981 um rund 20 Prozent
erhöht.

2. Es liegt nicht im Interesse des rechtsunterworfenen
Bürgers, wenn das Strafjustizverfahren wegen der
Belastung des Staatsanwaltes noch mehr verzögert wird, als
das heute schon der Fall ist.

In diesem Sinne ersuche ich Sie um Eintreten und
Zustimmung.

Abstimmung

Für den Eintretensantrag
der Kommission Grosse Mehrheit
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Detailberatung

Art. 1

Aeberhard, Präsident der Kommission. Zum Artikel 1

möchte ich lediglich bemerken, dass die beantragte
Erhöhung der Zahl der stellvertretenden Prokuratoren
sicher gerechfertigt ist. Was zur Durchführung von
Disziplinaruntersuchungen gesagt worden ist, bezieht sich
auf die Bezirksprokuratoren, während die Generalproku-
ratur bisher personell doch immer eher unterdotiert
war. Die Statistik, die Sie erhalten haben und die bis
auf das Jahr 1847 zurückgeht, zeigt Ihnen, dass die
Staatsanwaltschaft, insbesondere die Generalprokura-
tur, den stellvertretenden Prokurator nötig hat. Ich empfehle

Ihnen deshalb, dem Artikel 1 zuzustimmen.

Angenommen

Art. 2

Angenommen

Titel und Ingress

Angenommen

Schlussabstimmung

Für Annahme des Dekretsentwurfes 130 Stimmen
Dagegen 3 Stimmen

Dekret betreffend die Organisation der Justizdirektion

(Änderung)

Beilage Nr. 25

Eintretensfrage

Dütschler, Präsident der Kommission. Die vorgeschlagene

Dekretsänderung ist notwendig, weil das Bundesgesetz

den Kantonen neu die Aufgabe zugewiesen hat,
die Aufsicht über die Personalvorsorgestiftungen zu
übernehmen. Ich glaube, dass ich Ihnen nicht weiter die
Bedeutung dieser Aufgabe darlegen muss. Sie werden
sich sicher erinnern, dass es sich in den letzten Jahren
bei der Liquidation von Gesellschaften mehrmals
gezeigt hat, dass Stiftungskapitalien zugunsten des Personals

nicht korrekt angelegt waren.
Das bisherige Dekret über die Organisation der Justizdirektion

wird nicht vollständig revidiert; es geht vielmehr
um den Einbau einer neuen, zusätzlichen Aufgabe. In
der Kommission sind Fragen gestellt worden über die
Systematik des Dekrets und über die Zuständigkeit zur
Schaffung der neuen Stellen. Diese Fragen sind zur
Zufriedenheit der Kommissionsmitglieder beantwortet
worden. Im Namen der einstimmigen Kommission
beantrage ich Ihnen, auf die Dekretsänderung einzutreten.

Hebeisen. Die SVP-Fraktion ist der Meinung, dass die
von der Regierung und der Kommission vorgeschlagene
Dekretsänderung richtig sei. Mit der Schaffung des Amtes

für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht wird
die Überprüfung der verschiedenen Personalvorsorgeeinrichtungen

verbessert und vor allem vereinheitlicht.
Wir sind zudem der Meinung, dass mit der vorgeschlagenen

Änderung den 1979 überwiesenen parlamentari¬

schen Vorstössen, die eine Verbesserung der Stiftungsaufsicht

im Kanton Bern gefordert haben, Rechnung
getragen wird.
Die SVP-Fraktion hat einstimmig beschlossen, auf den
vorliegenden Dekretsentwurf einzutreten und ihn gutzu-
heissen.

Widmer. Ich möchte Sie im Namen einer Zweidrittelsmehrheit

der FDP-Fraktion bitten, auf die beantragte
Dekretsänderung einzutreten. Wir begründen unsere
Stellungnahme vor allem aus der Sicht der Gemeinden,

denen es angesichts des Obligatoriums, der
Stiftungsaufsicht inskünftig nicht mehr möglich wäre, diese
Aufsichtspflicht fachlich kompetent wahrzunehmen. Wir
sind froh, wenn die Stiftungsaufsicht in Zukunft von der
Zentralverwaltung ausgeübt wird.

Tanner. Im Namen einer Minderheit der FDP-Fraktion
bedaure ich, dass nur die zentralistische Lösung geprüft
worden ist. Es heisst, wegen Zeitmangels sei kein Ver-
nehmlassungsverfahren durchgeführt worden. Und nun
macht es sich die Regierung ganz einfach. Sie gibt sich
selber die Antworten, die sie gerne im Rahmen eines
Vernehmlassungsverfahrens gehabt hätte. Der
Zeitdruck, unter dem wir scheinbar wieder einmal stehen,
hat aber nachgelassen, weil das Inkrafttreten des
Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge um ein Jahr,
auf den I.Januar 1985, hinausgeschoben worden ist.
Die Interpellation Zürcher (Gwatt), die wir unter den
persönlichen Vorstössen bei der Justizdirektion behandeln

werden, zeigt den Weg auf, den man meiner
Ansicht nach gehen müsste. Es geht ganz einfach um die
Frage: Ist die Zentralisation der Stiftungsaufsicht
notwendig, oder könnte man nicht nach dem Subsidiaritäts-
prinzip vorgehen, indem wir die Kontrolle regional
durchführen oder sie den Gemeinden überbinden,
sofern in einer Gemeinde der erforderliche Verwaltungsapparat

besteht. In ihrer Antwort auf die Interpellation
Zürcher schreibt die Regierung in Punkt 3 selber, dass
eine gewisse Dezentralisation zulässig sei, und wie ich
herausgefunden habe, ist man auch im Kanton Zürich
bemüht, eine Dezentralisation anzustreben, während
andere Kantone heute erst im Begriffe stehen, das
Problem zu prüfen.
Auch wir wollen selbstverständlich eine effiziente, gute
Stiftungsaufsicht. Eine eindeutige Verbesserung bringt
aber schon das Bundesgesetz, indem es für alle Stiftungen

obligatorisch Kontrollberichte und Kontrollstellen
verlangt. Dabei haben die Kontrollstellen nicht etwa nur
das Rechnungswesen zu prüfen, sondern es wird ihre
Aufgabe sein, auch die Geschäftsführung ganz allgemein

sowie die Vermögensanlage zu begutachten.
In der Antwort des Regierungsrates auf die Interpellation

Zürcher steht ausserdem, wegen der Kontrollberichte

sei die Bürgernähe zur Beurteilung der Stiftungen
in Zukunft nicht mehr in gleichem Masse erforderlich
wie bis anhin. Umgekehrt kann man aber auch sagen,
dass wegen dieser Kontrollberichte und dieser Kontrollstellen

eine dezentralisierte Lösung sicher möglich
wäre. Im Kanton Zürich verhält es sich so, dass die Fälle,

die zu keinen Beanstandungen Anlass geben, im
Bezirk erledigt werden, und nur wenn ein anfechtbarer
Entscheid gefällt werden muss, geht die Sache an die
kantonale Organisation.
Noch ein Wort zur Personalaufstockung: Obwohl nicht
beabsichtigt ist, einen übergrossen Apparat auf die Beine

zu stellen, sind die im Vortrag angegebenen Mehr-
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aufwendungen doch recht ansehnlich, weil entsprechend

qualifiziertes Personal benötigt wird. Im Bezirk
Zürich beträgt die Stellenzahl normalerweise übrigens
nicht neun, sondern sieben. Neun Personen wurden nur
zeitweise eingesetzt, weil Pendenzen aufgearbeitet werden

mussten. Nach dem Stellenplan sind im Kanton
Zürich bei einem Bestand von 2800 Stiftungen also
sieben Stellen vorgesehen. Gemäss Vortrag haben wir im
Kanton Bern etwa die gleiche Anzahl Stiftungen, die
kontrolliert werden müssen, und schon spricht man hier
von zehn Personen, die zur Ausübung dieser Kontrollfunktion

notwendig sind. Im Kanton Zürich rechnet man
zurzeit also mit einer Kontrollperson auf 400
Vorsorgeeinrichtungen. Im Kanton Bern stehen wir somit bereits
wieder im Begriffe, mit der grossen Kelle anzurichten.
Das sind die Überlegungen, die mich dazu führen, Ihnen
einen Nichteintretensantrag zu stellen, und zwar in dem
Sinn, dass die Vorlage an die Regierung zurückgehen
würde mit dem Auftrag, auch eine dezentralisierte
Lösung zu prüfen. Die neue Vorlage käme dann zu Beginn
des nächsten Jahres wieder vor den Grossen Rat, worauf

uns immer noch zehn Monate verbleiben würden,
um die organisatorischen Vorarbeiten bis zum Inkrafttreten

des Bundesgesetzes zu treffen. Ich bitte Sie also,
auf diese Dekretsänderung nicht einzutreten.

Sidler. Ich will die Gedanken, die uns Kollege Tanner
vorgetragen hat, noch etwas weiterspinnen. Tatsächlich
sind wir vom Kanton aus verpflichtet, ab I.Januar 1985
die Überwachung der Vorsorgestiftungen an die Hand
zu nehmen. Als Arbeitgeber muss ich aber feststellen,
dass bereits Kontrollen in reichlichem Masse bestehen,
so durch die SUVA, durch die AHV, durch die Organe
der Wust und durch die Steuerverwaltung. Nun soll in
Zukunft noch ein weiterer Experte hinzukommen, ein
Experte für die Personalvorsorgeeinrichtungen. All dies
führt eindeutig zu einer Mehrbelastung der Firmen, die
demnächst einen Spezialisten brauchen, um alle diese
Experten, die uns kontrollieren, zu betreuen. Ich bestreite

nicht etwa die Notwendigkeit solcher Kontrollen. Im
Gegenteil, ich finde, dass Firmen, die seriös geführt
werden und ihren Verpflichtungen nachkommen, nichts
zu fürchten haben. Diese Firmen sind deshalb auch
bereit, das Anliegen zu unterstützen. Trotzdem muss ich
ein Aber in den Raum stellen. Mir scheint, dass eine
rationelle Durchführung der Kontrollen mit dem uns
vorgeschlagenen System nicht gewährleistet ist. Wir sollten

vielmehr darnach trachten, die bereits vorhandenen
Kontrollmöglichkeiten durch die Steuerverwaltung, die
Organe der Wust usw. besser auszunützen, denn ich bin
überzeugt, dass diese Experten auch in der Lage wären,
die Vorsorgestiftungen zu überwachen.
Meine Idee ginge nun dahin, dass das vorliegende
Organisationsdekret nochmals überdacht würde, wobei
die Aufgabe unter Umständen von der Justiz- an die
Finanzdirektion übergehen würde, wenn die Überprüfung
zum Ergebnis führen sollte, die Stiftungsaufsicht sei der
Steuerverwaltung zu übertragen. In diesem Sinn, d.h.
im Sinne eines konstruktiven Vorschlages zur Rationalisierung,

unterstütze ich den Rückweisungsantrag von
Herrn Tanner.

Moser (Münsingen). Im Namen der EVP/LdU-Fraktion
bin ich ebenfalls für Rückweisung dieses Dekrets. Ich
kann mich sehr kurz fassen, weil Herr Tanner unsere
Argumente bereits sehr gut vorgetragen hat. Wir gehen
also mit seinen Ausführungen weitgehend einig. Wir se¬

hen nicht ein, dass man ein neues Amt mit zehn Personen

schaffen muss; wir sehen aber ein, dass es eine
verbesserte Aufsicht braucht, dass eine Koordination
notwendig ist und dass Instruktionen erteilt werden
müssen. All dies könnte man unserer Ansicht nach
jedoch mit drei Personen bewerkstelligen. Aus diesem
Grund stellen auch wir Antrag auf Rückweisung der
Vorlage an den Regierungsrat mit dem Auftrag, die Sache

neu zu überdenken.

Konrad. Ich bitte Sie, die beiden Rückweisungsanträge
abzulehnen und auf das Geschäft einzutreten. Die
Erfahrungen der letzten Jahre haben uns sicher gezeigt,
dass eine Aufsicht über die Personalvorsorgestiftungen
dringend notwendig ist. In einzelnen Gemeinden hat
diese Aufsicht funktioniert - das geben wir gerne zu -,
in anderen eben nicht. Zum Teil waren die Gemeinden
überfordert, zum Teil verhielt es sich so, dass die
Patrons selber in den Gemeindebehörden sassen, so dass
niemand daran dachte, diese zu kontrollieren. Da nun
aber die Vorsorgeinstitutionen zufolge des Bundesobli-
gatoriums zahlreicher werden, ist es dringend notwendig,

eine Aufsichtsstelle zu schaffen, die über allem
steht. Der Hinweis, die Stiftungsaufsicht könnte auch
von der Steuerverwaltung wahrgenommen werden, ist
unangebracht. Hier geht es um Gelder, auf die die
Arbeitnehmer einer Firma einen Anspruch haben. Solche
Kontrollen können nicht einfach von der Steuerverwaltung

aus gemacht werden. Ich bitte Sie also, auf die
Dekretsänderung einzutreten und die Rückweisungsanträge

abzulehnen.

Schmid, Justizdirektor. Ich danke Ihnen für die im

grossen und ganzen gute Aufnahme dieser Vorlage.
Gestatten Sie mir zuerst ein paar Bemerkungen zum
Antrag der freisinnigen Minderheit und zum Antrag von
Herrn Moser (Münsingen).
Zum ersten muss ich sagen, dass ich an der Eröffnung
neuer kantonaler Büros überhaupt keine Freude habe.
Ich wäre der Letzte, der eine zentralistische Lösung
suchen würde, wenn eine dezentrale möglich ist. Ich muss
aber darauf hinweisen - da muss ich Herrn Grossrat
Tanner widersprechen -, dass wir sehr intensiv geprüft
haben, inwieweit andere Lösungsmöglichkeiten vorhanden

sind.
Ein Wort zur Vorgeschichte: Im November 1979, unter
dem Eindruck der Bigla-Schwierigkeiten, hat es hier
ganz anders getönt. Damals hat der Justizdirektor
erklärt, er sei bereit, durch Kreisschreiben und zusätzliche
Auflagen die Stiftungsaufsicht der Gemeinden zu
verbessern, und der Grosse Rat überwies dann drei Motionen,

die von der Regierung strikte die Einführung einer
kantonalen Kontrolle verlangten. Heute ist dies schon
wieder etwas in Vergessehneit geraten. Noch wesentlicher

ist aber, dass uns der Bundesgesetzgeber einen
Auftrag erteilt hat, der recht eng gefasst ist und uns
nicht viele Möglichkeiten offenlässt.
Es wurde kritisiert, wir hätten auf das Vernehmlas-
sungsverfahren verzichtet. Ich verweise auf die Antwort
zur Interpellation Zürcher, wo die Gründe für diesen
Verzicht aufgeführt sind. Im weiteren mache ich darauf
aufmerksam, dass wir eine ausserparlamentarische
Kommission eingesetzt haben, die uns beraten hat. Diese

Kommission war zusammengesetzt aus den
Sozialpartnern und aus Leuten der Verwaltung. Arbeitgeber
und Arbeitnehmer hatten also sehr wohl die Möglichkeit,

der Verwaltung ihre Meinung darzulegen, und die-
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se Kommission hat sich denn auch für eine Vorlage
ausgesprochen, wie wir sie jetzt unterbreitet haben.
Zur Frage der Dezentralisation: Ich stelle fest, dass in
diesem Punkt auch gewisse Meinungsverschiedenheiten

bestehen. Herr Tanner sieht als Kontrollinstanz
allenfalls die Regierungsstatthalterämter, Herr Sidler
denkt an die Steuerverwaltung. Ich beginne bei letzterem:

Wir haben geprüft, bei welcher Direktion das neu
zu schaffende Amt am besten unterzubringen wäre. In

Frage kommen könnten tatsächlich die Finanzdirektion
mit der Steuerverwaltung, die Volkswirtschaftsdirektion
mit dem Versicherungsamt, die Gemeindedirektion mit
dem Gemeindeinspektorat und die Justizdirektion. Alle
angefragten Direktionen haben sich dahingehend
ausgesprochen, das Amt sei bei der Justizdirektion
anzusiedeln und nicht etwa bei der Finanzdirektion, weil dies
zu Interessenkonflikten mit dem Fiskus führen könnte.
Diese Möglichkeit ist also von allen angefragten
Direktionen klar und eindeutig verworfen worden.
Die zweite Möglichkeit, die wir geprüft haben, ist eine
Übertragung der Aufgabe an die Regierungsstatthalterämter,

wie das im Kanton Zürich der Fall ist. Das ist
indessen im Kanton Zürich wesentlich einfacher als bei
uns, weil dort die Bezirksbehörden über einen entsprechend

ausgebauten Apparat verfügen. Wir wären
gezwungen, den Regierungsstatthalterämtern die nötigen
Fachleute zur Verfügung zu stellen. Dass diese Lösung
angesichts der 27 Amtsbezirke, die wir haben, im
Endeffekt personalgünstiger ausfallen würde als die
Lösung, die wir Ihnen jetzt vorschlagen, wage ich zu
bezweifeln.

Eine dritte Möglichkeit wäre die Delegation der Aufgabe
an die Gemeinden. Dazu haben Sie vorhin den
Gemeindepräsidenten von Spiez gehört, und so tönt es praktisch

in allen Gemeinden, auch bei den Vertretern
städtischer Gemeinden.
Wir haben überdies geprüft, wieweit man wenigstens in
den Städten, wo die erforderlichen Fachleute vorhanden
sind, die Aufgabe übernehmen könnte. Diese Lösung
würde aber darauf hinauslaufen, dass die Fachstellen
auf kommunaler Ebene nur die Prüfung vornehmen
könnten, während bei Beanstandungen ohnehin eine
kantonale Stelle in Funktion treten müsste, um die
Verfügung, die kraft Bundesrecht weiterziehbar ist, zu
erlassen.

In der Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung

zum Gesetz über die zweite Säule wird klar
ausgeführt (dieser Wortlaut entspricht zudem der
Verordnung, die inzwischen erschienen ist): «Die
Gemeindebehörden werden für die Aufsicht nicht mehr zuständig

sein, denn im Gegensatz zu den klassischen Stiftungen

treten bei den Vorsorgeeinrichtungen oft Probleme
auf, die nur eine spezialisierte, gut eingearbeitete
Behörde zu meistern vermag.» Darüber, wieweit es Sache
des Bundes ist, uns so weitgehend auch im organisatorischen

Bereich Vorschriften zu machen, möchte ich
jetzt nicht philosophieren. Ich setze dazu lediglich ein
Fragezeichen. Der Bund macht uns aber Vorschriften,
an die wir uns zu halten haben.
Das sind die Gründe, die uns nach eingehender Prüfung
dazu geführt haben, Ihnen das vorgelegte
Organisationsmodell vorzuschlagen. Eine Verschiebung des
Geschäftes würde unweigerlich bedeuten, dass wir auf
den I.Januar 1985 mit der kantonalen Stiftungsaufsicht
nicht bereit wären. Wir haben schon jetzt, bei einer
Verabschiedung des Dekrets in dieser Session, grosse
Mühe, das neu zu schaffende Amt bis Anfang 1985

funktionsfähig aufzubauen. Ich bitte Sie, der Vorlage
zuzustimmen.

Präsident. Wenn ich die Situation richtig interpretiere,
so sind zwei Anträge gestellt worden, ein Antrag Tanner

auf Nichteintreten und ein Antrag der Herren Sidler
und Moser (Münsingen), das Geschäft sei an den
Regierungsrat zurückzuweisen. Wir stimmen zuerst darüber
ab, ob wir auf das Dekret eintreten wollen, und wenn
Eintreten beschlossen wird, befinden wir über den
Rückweisungsantrag.

Abstimmung
Für den Eintretensantrag
der Kommission Grosse Mehrheit

Präsident. Nun stimmen wir über die Frage der Rück-
weisung ab.

Abstimmung

Für Rückweisung der Vorlage an
den Regierungsrat Minderheit
Dagegen Grosse Mehrheit

Detailberatung

I.

Art. 1

Dütschler, Präsident der Kommission. Die Artikel 1, 3
und 4 sind von der Kommission ohne Diskussion gutge-
heissen worden.

Angenommen

Art. 3, 4,10a und 10b

Angenommen

II.

Angenommen

Titel und Ingress

Angenommen

Schlussabstimmung

Für Annahme des Dekretsentwurfes 125 Stimmen
Dagegen 10 Stimmen

Verwaltungsbericht der Justizdirektion für 1982

Gallati, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Kollege Hans Weber, der heute leider nicht anwesend

sein kann, und ich hatten am 12. Juli Gelegenheit,
mit dem Justizdirektor und seinen Chefbeamten Fragen
aus dem Tätigkeitsbereich der Justizdirektion zu
diskutieren. Ich beschränke mich auf die wesentlichsten
Punkte.
Die Gesetzesflut wird von der Justizdirektion soweit als

möglich eingedämmt. Nicht möglich ist dies, wenn auf
kantonaler Ebene, gestützt auf das Bundesrecht, An-
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Schlussgesetze erlassen werden müssen, wie das
beispielsweise für das Rechtshilfegesetz zutrifft.
Was die Beschwerden anbelangt, ist erfreulicherweise
festzustellen, dass trotz zunehmender Zahl eingegangener

Beschwerden die pendenten Fälle per Saldo abgebaut

werden konnten.
Die schlechte Konjunkturlage hat sich im vergangenen
Jahr vor allem auf zwei Gebieten im Bereich der
Justizdirektion ausgewirkt: Wegen des rückläufigen oder
stagnierenden Liegenschaftsmarktes sind die
Handänderungsabgaben auf 46 Mio. Franken zurückgegangen
gegenüber einem budgetierten Betrag von 49 Mio. Franken.

Noch unerfreulicher ist aber die Tatsache, dass den
Betreibungs- und Konkursämtern aus der steigenden
Zahl von Betriebsschliessungen in wesentlichem
Umfange zusätzliche Arbeit angefallen ist.
Seit zwei Jahren sind die neuen Bestimmungen über
die Inkassohilfe und die Alimentenbevorschussung in
Kraft. Das ist eine sehr gute, allerdings auch
zweischneidige Einrichtung. Das Positive daran ist, dass
endlich die Alimentsberechtigten, die auf die Alimente
angewiesen sind, zu ihrem Geld kommen; auf der
andern Seite ist negativ zu vermerken, dass es für die
Gemeinden, die mit dem Inkasso betraut sind, oft sehr
mühsam ist, die Gelder einzutreiben. Ende 1982 waren
beispielsweise in der Stadt Bern über 400
Alimentenbevorschussungen hängig, und auch auf kantonaler
Ebene konnte mehr als die Hälfte der Ausstände nicht
eingetrieben werden. Obwohl sich diese Quote gegenüber

dem Vorjahr etwas verbessert hat, ist sie immer
noch höchst unbefriedigend. Der Hauptgrund liegt darin,

dass ein grosser Teil der Schuldner im Ausland
wohnt, wo sie nur sehr schwer erreichbar sind.
Eine letzte Bemerkung betrifft die Heimpflege. Hier hat
nicht nur die Zahl der Betreuungseinrichtungen
zugenommen, sondern auch die Pflegeintensität. Besonders
betrüblich erscheint mir die Feststellung, dass die
Gemeinschaftsfähigkeit vieler Pflegekinder abgenommen
hat. Das ist eine negative Wohlstandserscheinung, die
wir ernst nehmen müssen.
Das sind meine Bemerkungen zum Verwaltungsbericht
der Justizdirektion. Ich danke dem Justizdirektor und
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im
Berichtsjahr geleistete Arbeit und beantrage dem Rat, den
Bericht zu genehmigen.

Jenni. Ich bin etwas erstaunt über die Berichterstattung
auf Seite 160, wo es unter Ziffer 2.3.2, kantonale

Beobachtungsstation und Lehrlingsheim in Bolligen,
heisst: «Im Heim in Bolligen haben sechs neue Mitarbeiter

ihre Arbeit im Verlaufe des Berichtsjahres
aufgenommen. Obwohl ein grosser Aufwand betrieben wurde,

haben drei Mitarbeiter ihre Stelle wieder aufgegeben,

weil die Erwartungen und Hoffnungen der jüngeren
Mitarbeiter nicht erfüllt werden konnten.» Andererseits
wird über die Insassen gesagt, sie seien kaum
gemeinschaftsfähig, egoistisch fordernd, in ihren unrealistischen

Begehren uneinsichtig und kaum in der Lage, auf
gute Ratschläge einzugehen. Ich glaube, es ist klar, dass
in einem Heim Probleme entstehen können. In einem
Heim gibt es aber nebst den Insassen und den Mitarbeitern

auch noch eine Leitung, und es ist die Heimleitung,
die schliesslich auch massgeblich den vorliegenden
Bericht geprägt hat. Ich frage mich, ob wirklich alles mit
der Leitung in Ordnung ist, wenn der Mitarbeiterbestand

in einer derartigen Rotation begriffen ist. Ich frage
mich, ob die Probleme mit den Insassen, die im Bericht

aufgezählt sind, nicht auch etwas verursacht sein könnten

durch die ziemlich negative Einstellung der Heimleitung,

die aus diesen Zeilen durchschimmert.
Es ist nicht das erste Mal, dass in der kantonalen
Beobachtungsstation Probleme wie die hier geschilderten
auftauchen. Man weiss zudem, dass trotz der Ablehnung

des Durchgangsheims immer wieder Stimmen zu
hören sind, welche die Schaffung eines Durchgangsheims

verlangen. Ich finde es deshalb gefährlich, wenn
die Regierung nicht auch einmal die Eignung der
Heimleitung überprüft, d.h. das Problem von dieser Seite her
anpackt, statt nur auf die Angestellten und die Insassen
hinzuweisen. Dass Insassen schwierig sein können,
gehört zur Natur der Sache, und es ist Aufgabe der
Heimleitung, auf diese Probleme einzugehen. Es scheint mir
etwas nicht in Ordnung zu sein, wenn die Heimleitung
es nicht versteht, mit ihren Mitarbeitern umzugehen, so
dass ihr diese dauernd davonlaufen. Ich glaube also,
man sollte im vorliegenden Fall die Leitung überprüfen.
Ich bitte deshalb die Regierung, das Nötige zu veranlassen

beziehungsweise Auskunft zu geben, was in dieser
Richtung unternommen wird.

Frau Boehlen. Ich möchte etwas sagen zu den Ausführungen

von Herrn Jenni. Ich kenne aus meiner beruflichen

Tätigkeit den Leiter der Beobachtungsstation
Rörswil. Es handelt sich um eine Person, die zur Sache
schaut und die sehr viel Verständnis für die oft schwierigen

Jugendlichen aufbringt. Es ist nicht gesagt, dass
wenn die Angestellten ihre Stelle wechseln, nur die
Leitung dafür verantwortlich ist. Es kann auch an der
mangelnden Tragfähigkeit der Sozialarbeiter liegen, wie dies
heutzutage vorkommt. Die Sozialarbeiter gehen ja auch
nicht gerne in Heime, sondern ziehen es vor, in der offenen

Fürsorge zu arbeiten, wo es für sie leichter ist. Ich
begreife diese Haltung, denn die Arbeit in einem Heim
ist tatsächlich eine schwierige Aufgabe. Ich würde also
meinen, dass man nicht einfach nur dem Leiter die
Schuld zuschieben darf. Die Stellung der Sozialarbeiter
in den Erziehungsheimen ist eben noch unbefriedigend.
Sie haben dort eine längere Arbeitszeit als andernorts
und sind auch nicht entsprechend der Schwierigkeit
ihrer Aufgabe bezahlt. Wenn man in dieser Beziehung
etwas ändern würde, nützte dies wahrscheinlich mehr, als
einfach bloss an der Heimleitung Kritik zu üben und ihr
die Schuld zuzuschieben.

Schmid, Justizdirektor. Ich habe Herrn Grossrat Jenni
nicht mehr zu sagen, als dies soeben Frau Dr. Boehlen
getan hat. Bekanntlich «bure immer di Lätze». Die
andern würden es viel besser verstehen. Ähnlich verhält
es sich auch bei der Vorsteherschaft von Heimen; andere

würden es viel besser machen
Ich darf feststellen, dass der Personalwechsel in der
Beobachtungsstation Bolligen nicht grösser ist als in anderen,

ähnlich gelagerten Heimen. In der Beobachtungsstation

Bolligen haben wir es zum Teil mit ausserordentlich

schwierigen Jugendlichen zu tun. Das erfordert
ein überdurchschnittliches Engagement und bringt eine
Nervenbelastung für die Mitarbeiter mit sich, die über
das normale Mass hinausgeht. Dieser Umstand führt
denn auch dazu, dass jüngere Mitarbeiter die Stelle
kündigen, weil sie der Belastung eben nicht gewachsen
sind. Ich muss also die Vorwürfe, die hier von Herrn
Jenni indirekt gegenüber der Heimleitung in Bolligen
erhoben worden sind, in aller Form zurückweisen.

Genehmigt
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Geschäftsbericht des Verwaltungs- und
Versicherungsgerichts für 1982

Bärtschi (Bern), Berichterstatter der Justizkommission.
Noch rechtzeitig hat unser Rat Ende 1981 zwei neue
vollamtliche Verwaltungsrichterstellen bewilligt. Das
hat sich gelohnt. Die Zunahme der Verwaltungsgerichtsfälle

beträgt nämlich rund 30 Prozent. Dank dieser
Massnahme ist das Verwaltungsgericht heute im
Gleichgewicht. Im Berichtsjahr konnten somit mehr Fälle

erledigt werden als im vorangegangenen Jahr. Die
Mehrzahl dieser Fälle betrifft Bauvorhaben, Auszonun-
gen, Einzonungen, Enteignungen usw. Andere
Beschäftigungen - daran fehlt es den Verwaltungsrichtern nicht
- sind Vernehmlassungen zu neuen Gesetzes- und
Dekretsentwürfen und ähnliches mehr.
Ein grosser Brocken wurde vom Bundesgericht in einem
Appellationsverfahren nicht gutgeheissen, obwohl sonst
im allgemeinen die überwiegende Mehrzahl der
Entscheide des Verwaltungsgerichts rechtskräftig werden.
Der sogenannte grosse Brocken ist ein Fall aus der
Gemeinde Wohlen. Dort erfolgte eine Auszonung, nachdem

erhebliche Planungsarbeiten geleistet worden waren.

Nach der Auszonung verlangten die betreffenden
Leute eine Entschädigung für die vergeblich geleistete
Arbeit. Das Verwaltungsgericht hiess die Beschwerde
gut, worauf der Regierungsrat und die Gemeinde Wohlen

an das Bundesgericht appellierten. Das Bundesgericht

hat dann den Verwaltungsgerichtsentscheid
aufgehoben. Mit andern Worten: Wenn Planungsarbeiten in
einem Gebiet vorgenommen werden, das zur Bauzone
gehört, später aber umgezont wird, steht den Planern
keine Entschädigung zu. Das ist ein sehr interessanter
Bundesgerichtsentscheid, der uns alle überrascht hat.
Wir warten nun gespannt auf die schriftliche Begründung

dieses Entscheides, die zurzeit noch aussteht.
Nicht so gut wie dem Verwaltungsgericht erging es
dem Versicherungsgericht. Dort ist eine erhebliche
Zunahme der Pendenzen festzustellen, und zwar nicht
etwa wegen Renten der Militärversicherung, der SUVA
oder der AHV, sondern vorwiegend wegen der Zunahme

von Streitfällen aus der Arbeitslosenversicherung.
Wir haben festgestellt, dass das Versicherungsgericht
nur noch mit Mühe in der Lage ist, alle diese Fälle
rechtzeitig zu erledigen.
Beide Gerichte haben Raumprobleme. Der Grosse Rat
wird deshalb noch in dieser Session Gelegenheit erhalten,

über ein Geschäft Liegenschaft Spychergasse zu
entscheiden, das dazu beitragen soll, der Raumnot zu
begegnen.
Ein anderes Kapitel sind die Gerichtskosten. Auch dazu
wird der Grosse Rat Stellung nehmen können, und zwar
in Form eines Dekrets.
Wenn wir schon von den Kosten reden, möchte ich zum
Schluss noch auf einen Aspekt hinweisen: Nach
Bundesrecht sind Händel vor dem Versicherungsgericht
gebührenfrei. Nach einer internationalen Vereinbarung,
welcher der Bundesrat zugestimmt hat, dürfen zudem
Personen, die einen Fall vor dem Versicherungsgericht
hängig haben, in ihrer Muttersprache sprechen. Sie
müssen somit in ihrer Muttersprache einvernommen
werden. Welchen Aufwand das bedeutet, vermag man
erst zu ermessen, wenn man bedenkt, dass sehr oft
auch Tschechen, Türken und Jugoslawen einvernommen

werden müssen, wobei es bei den Jugoslawen
nicht nur eine Muttersprache, sondern drei Muttersprachen

gibt. Das gibt dem Gericht zu denken, und da be¬

sonders auch der Umstand, dass ein beruflicher
Übersetzer rund 200 Franken pro Stunde kostet.
Zusammenfassend kann ich sagen: Beide Gerichte
haben hervorragende Arbeit geleistet. Sie waren bis zum
äusserten ausgelastet und verdienen für ihren Einsatz
unseren Dank. Die Justizkommission hatte nichts zu
beanstanden und beantragt Ihnen, die beiden Berichte zu
genehmigen.

Genehmigt

Geschäftsbericht der Rekurskommission für 1982

Feldmann, Präsident der Justizkommission. Eine
Delegation der Justizkommission hat auch die Rekurskommission

besucht. Bekanntlich ist es Aufgabe der
Justizkommission, die Justizverwaltung zu kontrollieren. Zu
den einzelnen Fällen haben wir uns materiell nicht zu
äussern. Die Rekurskommission kann sich über eine
gute Leistung ausweisen. Ein Drittel aller Rekurse wurde

gutgeheissen, ein Drittel wurde teilweise gutgeheissen
und nur ein Drittel der Rekurse wurde abgewiesen.

Ich glaube, wenn jede Rekursbehörde und jedes oberin-
stanzliche Gericht im Kanton Bern einen solchen
Leistungsausweis präsentieren könnte, dürften wir zufrieden

sein.
Zu Diskussionen Anlass gibt immer wieder der Zeitbedarf

für das Ausloten des Instanzenzuges. Der
Steuerpflichtige muss damit rechnen, dass bis zum Abschluss
seines Veranlagungsverfahrens mehr als vier Jahre
vergehen können: Im ersten Jahr wird er veranlagt, ein
Jahr lang dauert das Einspracheverfahren, im
Durchschnitt anderthalb Jahre beansprucht das Verfahren vor
der Rekurskommission, und ein weiteres Jahr vergeht in
der Regel vor Verwaltungsgericht. Das sind zusammen
mehr als vier Jahre für den Durchzug eines Verfahrens
vor den kantonalen Instanzen, und vom Bundesgericht
wollen wir schon gar nicht sprechen. Das Bestreben der
Rekurskommission geht deshalb dahin, die
Behandlungsdauer für die einzelnen Fälle von anderthalb Jahren

auf ein halbes Jahr zu reduzieren. Das soll nicht
durch Anstellung einer vollamtlichen Arbeitskraft
geschehen, sondern durch den Beizug einer Teilzeitangestellten.

Ich glaube, diese Absicht kann man nur loben.
Die Rekurskommission hat zahlenmässig immer etwa
gleich viele Fälle zu behandeln, nämlich rund 600 pro
Jahr. Die Mehrbelastung ergibt sich nicht durch mehr
Rekurse, sondern dadurch, dass die Fälle wesentlich
komplizierter geworden sind. Wir haben wesentlich
mehr buchführungspflichtige Steuerpflichtige als früher,
vor allem auch in der Landwirtschaft.
Ich bitte Sie, den Bericht der Rekurskommission zu
genehmigen mit bestem Dank an die Rekurskommission
für die von ihr geleistete Arbeit.

Genehmigt

Nachkredite für das Jahr 1983, 1. Serie; Justizdirektion

Beilage Nr. 29 Seite 4

Gallati, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.
Bei der Justizdirektion sind zwei kleine Nachkredite

von total nicht ganz 6000 Franken zu bewilligen, die



588 29. August 1983

beide durch die Erweiterung der Telefonzentrale an der
Marktgasse in Thun bedingt sind. Gleiche Nachkreditbe-
gehren werden auch bei anderen Direktionen gestellt,
weil diese Kosten nach dem Verursacherprinzip auf die
verschiedenen Direktionen aufgeteilt worden sind. Die
Staatswirtschaftskommission hat nichts zu beanstanden

und beantragt Ihnen, die Nachkredite zu genehmigen.

Genehmigt

Motion Matter - Vertretung der Mieter vor Mietamt

Wortlaut der Motion vom 28. Februar 1983

Bei Streitigkeiten in Mietsachen - Anfechtung von
Mietzinserhöhungen, Erstreckung von Mietverhältnissen
usw. - geht in den meisten Gemeinden dem ordentlichen

Prozess ein Schlichtungsverfahren vor Mietamt
voraus. Diese Einrichtung hat sich als wichtige Institution

bewährt: im Schlichtungsverfahren kann der
menschlichen Seite des Mietrechts oft besser Rechnung
getragen werden als im formalen Gerichtsverfahren.
Das Verfahren vor Mietamt leidet nur an einem Mangel:
Dem Vermieter steht es frei, sich durch einen Hausverwalter

vertreten zu lassen, der Mieter muss persönlich
erscheinen. Wo die Hausverwalter professionelle (und
oft juristisch geschulte) Verwalter sind, sind die Spiesse
demnach ungleich lang. Anwälte sind gemäss Artikel
332ter ZPO und Artikel 9 der Verordnung über die
Mietämter ausgeschlossen. Eingeführt wurde dieses Verbot,
um das Verfahren möglichst billig zu halten: In der Praxis

wirkt es sich nun oft zum Nachteil des Schwächeren
aus. Es müsste auch dem Mieter möglich sein, sich
juristisch vertreten zu lassen: jedenfalls dort, wo wesentliche

Interessen gewahrt bleiben müssen und der
Vermieter mit einem berufsmässigen Hausverwalter
erscheint. Analog zur Regelung bei den Arbeitsgerichten
müsste beim Obmann des Mietamtes in begründeten
Fällen die Zulassung einer Verbeiständung beantragt
werden können.
Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat
eine entsprechende Änderung der Zivilprozessordnung
zu unterbreiten.

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
3. August 1983

1. Nach Artikel 332 a ZPO wird über Gesuche um
Erstreckung eines Mietvertrages gemäss Artikel 267 a OR
grundsätzlich vom Richter im summarischen Verfahren
entschieden. Zur Vermeidung gerichtlicher Verfahren
sieht Artikel 332 b für Gemeinden, in denen ein Mietamt

besteht, ein vorgängiges Schlichtungsverfahren
vor. Nach Absatz 4 dieser Bestimmung sind Anwälte,
soweit sie nicht selber Partei, Familiengenosse oder
Hausverwalter sind, vor Mietamt nicht zugelassen. Für
das gerichtliche Verfahren bestimmt Artikel 332 e, dass
eine Partei, die am rechtzeitigen Handeln verhindert ist,
sich durch einen erwachsenen Familiengenossen, der
Vermieter auch durch den Hausverwalter, vertreten lassen

kann. Im gerichtlichen Verfahren ist die Vertretung
durch einen Anwalt also nicht etwa ausgeschlossen,
wohl aber im Verfahren vor dem Mietamt.
Artikel 9 der Verordnung vom 18. August 1971 über die
Mietämter regelt in Absatz 1 die Vertretung vor dem

Mietamt wörtlich gleich wie die ZPO in Artikel 332 e für
das gerichtliche Verfahren und schliesst in Absatz 2 die
Anwälte aus, sofern sie nicht selber Partei, Hausgenossen

oder Hausverwalter sind.
Unzutreffend ist angesichts dieser Regelung, wenn in
der Motion ausgeführt wird, dem Vermieter stehe es
frei, sich durch einen Hausverwalter vertreten zu lassen,
der Mieter müsse aber persönlich erscheinen.
Grundsätzlich hat auch der Vermieter persönlich zu erscheinen;

er kann sich aber, wenn er am rechtzeitigen Handeln

verhindert ist, durch einen erwachsenen
Familiengenossen oder durch den Hausverwalter vertreten
lassen. Auch der Mieter kann sich durch einen erwachsenen

Familiengenossen vertreten lassen, wenn er am
rechtzeitigen Handeln verhindert ist. Der Unterschied
gegenüber dem Vermieter besteht darin, dass sich dieser

auch noch durch den Hausverwalter vertreten lassen

kann. Die erwachsenen Familiengenossen und die
Hausverwalter können Juristen, also Anwälte oder
Notare, sein.

2. Die Motionärin ist der Auffassung, es sollte in
begründeten Fällen die Zulassung einer Verbeiständung
wie bei den Arbeitsgerichten erfolgen können. Nach
Artikel 39 des Dekretes über die Arbeitsgerichte ist die
Verbeiständung durch Anwälte ausnahmsweise in
rechtlich schwierigen Fällen zulässig, wenn sich daraus
keine zeitlichen Verzögerungen des Verfahrens ergeben.
Das Verfahren vor dem Mietamt und das Verfahren vor
dem Arbeitsgericht sind indessen rechtlich ganz
verschiedene Verfahren. Das Verfahren vor dem Mietamt
ist ein Schlichtungsverfahren; das Mietamt hat keinen
für die Parteien verbindlichen Entscheid zu fällen.
Verläuft das Schlichtungsverfahren fruchtlos, so leitet das
Mietamt gemäss Artikel 332 b Absatz 6 die Akten an
den Gerichtspräsidenten zur Durchführung des gerichtlichen

Verfahrens weiter. Demgegenüber ist das Verfahren

vor dem Arbeitsgericht ein gerichtliches Verfahren,
das mit einem für die Parteien verbindlichen Urteil
endet.

Beim Verfahren vor dem Mietamt sind auch die Kostenfolgen

zu bedenken. Da vor dem Mietamt nur ein
Schlichtungsverfahren ohne abschliessendes verbindliches

Urteil durchgeführt wird, können auch keine
Parteikosten gesprochen werden. Ein durch einen Juristen
verbeiständeter Mieter müsste daher seine daherigen
Kosten selber tragen. Daraus könnte sich wiederum
eine unbefriedigende Situation ergeben, indem gut situ-
ierte Mieter einen Juristen beiziehen könnten, nicht
aber Mieter in bescheidenen Verhältnissen. Ob die
unentgeltliche Rechtspflege auch für das Verfahren vor
dem Mietamt gewährt werden könnte, ist fraglich und
würde jedenfalls ein zeitraubendes Verfahren bedingen.
Im Schlichtungsverfahren vor dem Mietamt sind sodann
die in Artikel 332 b Absatz 3 ZPO und Artikel 9 der
Verordnung über die Mietämter vorgesehenen Fristen zu
beachten. Die Zulassung von Anwälten vor dem Mietamt

würde die Einhaltung dieser notwendigerweise
knappen Fristen erschweren, wenn nicht gar verunmöglichen.

3. Die Motionärin sieht die Benachteiligung der Mieter
vor allem in der Vertretung der Vermieter durch
professionelle Hausverwalter. Dem ist entgegenzuhalten, dass
die Mietämter paritätisch aus Mietern und Vermietern
zusammengesetzt sind, so dass auch die Anliegen und
Argumente der Mieter sicher Gehör finden und auf
Verständnis stossen. Zudem ist dem Mieter unbenommen,
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sich vor dem Schlichtungsverfahren rechtlich informieren

und beraten zu lassen.
Wie Erfahrungen zeigen, liegen Schlichtungsverfahren
vor dem Mietamt nicht selten mehr menschliche
Probleme als eigentliche mietrechtliche Fragen zugrunde.
Der persönlichen Begegnung von Mieter und Vermieter
kommt daher im Schlichtungsverfahren grosse Bedeutung

zu. Die Motionärin selber anerkennt, dass im
Schlichtungsverfahren der menschlichen Seite des
Mietrechts oft besser Rechnung getragen werden kann
als im Gerichtsverfahren. Es darf nicht übersehen werden,

dass die Vertretung des Vermieters durch einen
Hausverwalter durchaus nicht die Regel darstellt, auch
nicht in städtischen Verhältnissen. Die Zulassung von
Hausverwaltern hat ihren Grund im übrigen darin, dass
die Hausverwalter die Mietverhältnisse besser kennen
als die anderwärts wohnenden Vermieter und jene daher

die geeigneteren Personen sind, um in einem
Schlichtungsverfahren zu einer Einigung zu kommen.
Kommt es vor dem Mietamt jedoch zu keiner Einigung
und damit zum gerichtlichen Verfahren, steht dem Mieter

die Prozessverbeiständung durch einen Anwalt
durchaus offen.
4. Die Motionärin hat bereits am 6. September 1982
mit einem Postulat eine bessere Vertretung der
Mieterinteressen vor dem Mietamt angestrebt, das Postulat
dann aber zurückgezogen und statt dessen die
gegenwärtige Motion eingereicht. Im Zusammenhang mit
dem erwähnten Postulat hat die Justizdirektion bei den
Mietämtern der 20 bevölkerungsmässig grössten
Gemeinden sowie bei weiteren interessierten Kreisen Ende
1982 eine Vernehmlassung durchgeführt, um das allfällige

Bedürfnis nach einer Änderung der heute geltenden
Regelung abzuklären. In der weitaus überwiegenden
Zahl der Stellungnahmen wurde eine Änderung abgelehnt.

Es ist sicherlich nicht auszuschliessen, dass in vereinzelten

Fällen zwischen Mieter und professionellem Vertreter

des Vermieters ein Ungleichgewicht zugunsten des
Letzteren gegeben sein kann. Das rechtfertigt indessen
vor allem auch im Blick auf die erwähnten, überwiegend

negativen Stellungnahmen nicht, eine Änderung
der ZPO im Sinne der Motion vorzunehmen.
Der Regierungsrat beantragt daher Ablehnung der
Motion.

Frau Matter. Wenn in Fragen von Mietzinserhöhungen,
Renovationen usw. keine Einigung zwischen Vermieter
und Mieter erzielt werden kann, besteht die Möglichkeit,

vor dem Mietamt ein Schlichtungsverfahren
durchzuführen. Nach Artikel 332 b der Zivilprozessordnung
und Artikel 9 der Verordnung über die Mietämter müssen

der Vermieter und der Mieter persönlich vor dem
Mietamt erscheinen. Das ist sinnvoll und richtig, denn
es geht darum, im Rahmen des Schlichtungsverfahrens
eine Einigung zu erzielen, und es ist manchmal leichter,
ein Gespräch vor einer Drittperson zu führen statt zu
zweit. Um Gerichtshändel zu vermeiden, kommt also
dem Verfahren vor dem Mietamt eine grosse Bedeutung

zu.
Im weiteren besteht die Möglichkeit, dass sich der Mieter,

wenn er nicht persönlich erscheinen kann, durch
einen Hausgenossen vertreten lassen kann, der Vermieter
jedoch zusätzlich durch einen Hausverwalter, und um
diesen Punkt geht es mir bei meinem Vorstoss.
Dadurch, dass der Vermieter einen Hausverwalter zum
Schlichtungsverfahren vor dem Mietamt schicken kann,

sind die Spiesse zwischen den Parteien ungleich lang.
Ich verlange deshalb, dass das Gesetz in dem Sinne
geändert wird, dass sich auch der Mieter verbeiständen
lassen kann, wenn der Vermieter seine Interessen durch
einen Hausverwalter vertreten lässt.
In der schriftlichen Stellungnahme des Regierungsrates
wird argumentiert, dadurch würde wiederum ungleiches
Recht geschaffen, da viele Mieter nicht in der Lage wären,

solche Kosten finanziell zu verkraften. Nach meinen
Erkundigungen würden die Anwaltskosten für den Mieter

300 bis 400 Franken betragen. Das sind Kosten, die
meines Erachtens nicht derart ins Gewicht fallen, wenn
man nicht nur den materiellen, sondern auch den ideellen

Streitwert des Wohnens in Betracht zieht, abgesehen

davon, dass es auch Rechtsschutzversicherungen
gibt, die ein Mieter, wenn er eine entsprechende Police
abgeschlossen hat, in solchen Fällen in Anspruch nehmen

kann.
In der Antwort des Regierungsrates wird ausserdem auf
die Wichtigkeit des persönlichen Gesprächs hingewiesen.

Das ist auch mir klar. Deshalb ist im Gesetz auch
vorgesehen, dass die Parteien persönlich vor dem Mietamt

erscheinen müssen. Wenn jedoch ein Vermieter,
der mehrere Liegenschaften besitzt, einen Hausverwalter

zur Einigungsverhandlung abordnet, so kann daraus
in meinen Augen nicht unbedingt ein persönliches
Gespräch resultieren, selbst dann nicht, wenn der Verwalter

vielleicht besser über die Mietverhältnisse im
betreffenden Haus orientiert ist als der Hauseigentümer selber.

Der Regierungsrat führt in seiner Stellungnahme im
weiteren aus, auch wenn der Mieter sich nicht durch
einen Anwalt vertreten lassen könne, habe er doch die
Möglichkeit, sich vor dem Erscheinen vor Mietamt zu
informieren. Dazu muss ich sagen, dass es einem Mieter

oft schwerfällt, sich im Zeitpunkt, da er mit der
Gegenpartei konfrontiert wird, noch an alle Argumente zu
erinnern, die ihm vorher mitgeteilt worden sind.
In der Antwort des Regierungsrates ist schliesslich noch
die Rede von Vernehmlassungen, die durchgeführt worden

sind. Ich habe diese Vernehmlassungen auch gesehen

und festgestellt, dass zwei Organisationen, der
Mieterverband Bern und das Mietamt Biel, meine Motion

unterstützen. Das zeigt, dass es sich bei meinem
Begehreh um ein typisches städtisches Problem handelt.

Auf dem Land, wo der Vermieter in vielen Fällen
vielleicht noch im gleichen Haus wohnt wie der Mieter,
ist meine Forderung zugegebenermassen weniger aktuell.

In drei ablehnenden Stellungnahmen wird übrigens
auch gesagt, dass man das Problem durchaus erkenne
und sich vorstellen könne, dass die heutige Regelung zu
Ungerechtigkeiten führen kann, was übrigens der
Regierungsrat am Schluss seiner Ausführungen ebenfalls
zugibt.

Ich wiederhole: Ich verlange mit meiner Motion bloss,
dass in den Fällen, wo sich der Vermieter durch einen
Hausverwalter vertreten lässt, auch der Mieter die
Möglichkeit hat, sich vor dem Mietamt juristisch vertreten
zu lassen.

Cahenzli. Gestatten Sie mir, dass ich im Namen der
SP-Fraktion ein paar Bemerkungen zur Motion Matter
anbringe.
Das Schlichtungsverfahren ist ein vorgerichtliches
Verfahren. Die Gemeinden, die dem Bundesbeschluss
gegen Missbräuche im Mietwesen unterstellt sind, sind
bekanntlich verpflichtet, eine solche Schlichtungsstelle
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zu führen. Leider ist das aber nur in einem Viertel der
bernischen Gemeinden der Fall, was ich persönlich sehr
bedaure. Das Einigungsverfahren vor der Schlichtungsstelle

ist für die Beteiligten kostenfrei und wird ohne
den Beizug von Anwälten abgewickelt, was eigentlich
den Mietern zum Vorteil gereicht, weil so die menschliche

Seite des Mietverhältnisses zwischen Vermieter
und Mieter besser beurteilt werden kann. Das geschilderte

Einigungsverfahren steht also unter der Autorität
eines Bundesbeschlusses. Sie werden diese Aussage
vielleicht etwas belächeln, aber gerade für uns auf dem
Land, insbesondere im Oberland, ist dieser Umstand
angesichts der vielen kleinen Vermieter von wesentlicher
Bedeutung. Ich denke nicht an die grossen, anonymen
Gesellschaften, die in grossem Umfang Wohnungen
vermieten, sondern vor allem an die Mietverhältnisse in
einem Zwei-, Drei- oder Vierfamilienhaus.
Die Motionärin will gewisse Nachteile beim
Schlichtungsverfahren ausmerzen. Insoweit sind wir mit ihr
einig. Gelegentlich ist der Mieter im Schlichtungsverfahren

benachteiligt, besonders dann, wenn der Vermieter
oder der Hausverwalter selber Jurist ist und ein Mieter
ohne jegliche juristische Kenntnisse vor der
Schlichtungsstelle antreten muss. In dieser Beziehung haben
wir für die Motion Matter sehr viel Verständnis.
Entgegen der Auffassung von Frau Matter möchten wir
aber eine strengere Umschreibung der bisherigen Praxis
anstreben in dem Sinne, dass eine juristische Vertretung

des Vermieters oder des Mieters nur in begründeten
Ausnahmefällen und nur auf Beschluss der

Schlichtungsstelle zuzulassen sei und nicht, wie in der Motion
umschrieben, durch den Obmann. Ein Beschluss der
Schlichtungsstelle sichert uns hier unseres Erachtens
besser ab. Wir befürworten also eine restriktivere
Fassung, damit nicht wegen der häufigeren Vertretung des
Vermieters durch einen Juristen auch der Mieter in
vermehrtem Masse gezwungen wird, einen Anwalt
beizuziehen.

Frau Matter hat im übrigen betont, dass auf dem Land

ganz andere Verhältnisse herrschen als in der Stadt und
dass die Kosten, die dem Mieter durch den Beizug eines
Anwalts entstünden, sich um 400 Franken herum
bewegen würden. Aus meiner langjährigen Erfahrung als
Präsident eines Mieterverbandes weiss ich jedoch, dass
nur schon der Umstand, dass man zu einem Anwalt
gehen müsste, sehr viele Leute, ganz unabhängig von den
Kosten, davon abhalten würde, sich einem
Schlichtungsverfahren zu unterziehen und lieber ungerechtfertigte

Mietzinserhöhungen oder ungerechtfertigte Ne-
benkostenrechungen in Kauf nähmen. Es gibt sehr viele
Leute, die überhaupt nichts mit einem Gericht oder
einer gerichtsähnlichen Instanz zu tun haben wollen,
weshalb uns die erwähnte eingrenzende Umschreibung
wertvoll erscheint.
Diese Überlegungen haben uns schliesslich dazu
geführt, Frau Matter nahezulegen, ihre Motion in ein
Postulat umzuwandeln; denn wir können bekanntlich
nicht an einem Motionstext herumlaborieren. Eine starke

Minderheit unserer Fraktion würde also ein Postulat
untersützen. Einige wenige Fraktionskollen würden dem
Vorstoss auch in Form der Motion zustimmen.

Gfeller. Ich möchte mich ganz kurz mit einigen Ausführungen

von Frau Matter auseinandersetzen. Ich bin selber

seit 15 bis 20 Jahren Obmann eines Mietamtes in
der Stadt Bern und habe deshalb etwas Erfahrung auf
diesem Gebiet.

Eine erste Feststellung: Wenn man sich in der Praxis
vorstellt, dass in einem reinen Schlichtungsverfahren
Anwälte auftreten, so wird die Sache schwierig. Vor der
Schlichtungsstelle wollen wir doch gerade die Unmittelbarkeit

des Verfahrens wahren. Wir wollen nicht
Plädoyers von Anwälten anhören wie vor einem Gericht.
Bei der Schlichtungsstelle soll nicht plädiert, sondern es
soll miteinander diskutiert werden. Wenn Anwälte
auftreten, müsste man «befürchten» - ich setze das Wort
«befürchten» in Anführungszeichen, weil das gegebenenfalls

ihr gutes Recht ist -, dass unter Umständen
auch Beweisanträge gestellt werden, so dass man zu
einem ordentlichen Zivilprozessverfahren käme, und dafür

brauchte es keine Schlichtungsstelle mehr. Dann
könnte man direkt vor den Richter gehen.
Frau Matter hat im weiteren gesagt, die Orientierung,
die der Mieter vorgängig einholen kann, sei nicht sehr
viel wert, weil er sie bei der Konfrontation mit der
Gegenpartei nicht entsprechend wiedergeben könne, wenn
diese durch einen Hausverwalter vertreten ist, der
zugleich Jurist ist. Dazu möchte ich folgendes sagen:
Jeder Mieter hat das Recht und die Möglichkeit, sich vor
der Verhandlung auf dem Mietamt über seine Situation
beraten zu lassen. Er kann aber auch die Rechtsberatung

des Mieterverbandes in Anspruch nehmen. Ich
erhalte häufig relativ umfangreiche Einsprachen gegen
Mietzinserhöhungen oder Erstreckungsgesuche bei
Kündigungen, die von der Rechtsschutzstelle des
Mieterverbandes abgefasst sind. Unterschrieben sind diese
Eingaben allerdings jeweils vom betreffenden Mieter,
weil im Schlichtungsverfahren ja keine Anwälte funktionieren

dürfen. Diese Unterstützung seitens des
Mieterverbandes ist absolut in Ordnung.
Herr Cahenzli hat gesagt, man müsste die heutige
Bestimmung gegebenenfalls etwas modifizieren, indem
nur auf ausdrücklichen Beschluss der Schlichtungsstelle
eine Verbeiständung vor Mietamt zuzulassen wäre.
Ein solcher Beschluss der Schlichtungsstelle erscheint
mir unrealistisch. Heute verhält es sich so, dass unter
den Mitgliedern der Schlichtungsstelle keine Aktenzirkulation

stattfindet. Man müsste dann die Aktenzirkulation

einführen, damit die einzelnen Beisitzer, auf der
einen Seite die Vertreter der Mieter, auf der andern Seite
die Vertreter der Vermieter, die Möglichkeit hätten zu
beurteilen, ob ein Mieter für seinen Fall einen
Rechtsbeistand nötig hat oder nicht. Das Messe sich innerhalb
der relativ kurzen Frist, die zur Durchführung des
Schlichtungsverfahrens gegeben ist, schlechterdings
nicht realisieren.
Das sind die Gründe, die mich veranlassen, Ihnen zu
empfehlen, die Motion Matter sowohl in der Form der
Motion wie in der Form eines allfälligen Postulates
abzulehnen.

Hurni (Gurbrü). Die SVP-Fraktion ist mit der vom
Regierungsrat schriftlich vorgetragenen Argumentation
einverstanden und beantragt deshalb ebenfalls Ablehnung

der Motion Matter, und ich nehme an, dass unsere
Fraktion auch ein Postulat ablehnen würde.

Drei Gesichtspunkte scheinen uns in der Stellungnahme
des Regierungsrates besonders wichtig zu sein. In den
weitaus meisten Fällen ist der Streitwert so gering,
dass die Kosten, die durch eine Verbeiständung im
Schlichtungsverfahren entstünden, unverhältnismässig
ausfallen würden. Eine Regelung, wie sie Frau Matter
fordert, käme unserer Meinung nach praktisch einer
Liquidation der Schlichtungsstellen gleich.
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Der zweite Gesichtspunkt: Frau Matter hat selber
gesagt, in der Einigungsverhandlung sollte vor allem ein
persönliches Gespräch stattfinden können. Das erachten

auch wir als wichtig, denn die menschlichen Probleme

stehen hier im Vordergrund. Das persönliche
Gespräch würde aber verunmöglicht, wenn schon im
Schlichtungsverfahren die juristischen Standpunkte,
vertreten durch Anwälte, in den Vordergund rückten.
Wird ein Fall weitergezogen, steht es nachher beiden
Parteien frei, sich vor dem Richter verbeiständen zu
lassen.

Der dritte Gesichtspunkt: Frau Matter hat erwähnt, zwei
Mietämter hätten ihre Motion befürwortet und weitere
Mietämter würden ihr nicht unbedingt ablehnend
gegenüberstehen. Dem muss ich entgegenhalten, dass
von den 20 befragten Gemeinden immerhin 14 Gemeinden

eine klar ablehnende Flaltung eingenommen haben.
Eine Änderung der bisherigen Praxis, die sich in den
weitaus meisten Fällen bewährt hat, wird nicht
gewünscht.
Ich wiederhole: Die SVP-Fraktion beantragt Ablehnung
der Motion.

Frau Boehlen. Ich möchte Ihnen doch vorlesen, was
Frau Matter genau wünscht: «Analog zur Regelung bei
den Arbeitsgerichten müsste beim Obmann des
Mietamtes in begründeten Fällen» (also nicht in jeden Fall)
«die Zulassung einer Verbeiständung beantragt werden
können.» Man müsste somit Antrag stellen. Es geht
Frau Matter, wie ich es verstehe, nur um diejenigen Fälle,

wo ein Hausverwalter zur Verhandlung vor dem
Mietamt erscheint. Ich denke da vor allem an die
Immobiliengesellschaften, die vorwiegend in den Städten als
Vermieter auftreten. Deshalb ist es auch typisch, dass
die Städte Bern und Biel die Motion unterstützen. Hier
gibt es in erster Linie die unpersönlichen Immobiliengesellschaften.

Wie kann da zwischen dem Mieter und
dem Hausverwalter ein menschliches Gespräch stattfinden!

Der Hausverwalter muss dafür sorgen, dass Geld
eingeht, und nichts anderes. In einer solchen Situation
kommt der Mieter einfach zu kurz.
Herr Notar Gfeller hat von der Notwendigkeit einer
Aktenzirkulation gesprochen. Darauf kann man meines
Erachtens verzichten. Der Obmann soll in eigner
Kompetenz entscheiden, ob eine Verbeiständung gerechtfertigt

ist oder nicht, gleich wie beim Arbeitsgericht der
Obmann oder beim Amtsgericht der Gerichtspräsident
ebenfalls gewisse Entscheide selber treffen kann. Ich
sehe das Vorgehen so, dass der Mieter, falls er sich
durch einen Anwalt vertreten lassen will, beim Mietamt
ein entsprechendes Gesuch einreichen müsste, worauf
der Obmann entscheidet, ob dem Gesuch stattzugeben
sei oder nicht. Insbesondere in einem Rechtsstreit mit
Immobiliengesellschaften wäre ein solches Gesuch
seitens des Mieters sicher begründet.
Ich bitte Sie somit, der Motion Matter wenn möglich als
Motion, mindestens aber in der Form eines Postulates
zuzustimmen.

Frau Matter. Ich danke Frau Beohlen für ihr Votum. Sie
hat das gesagt, was ich noch sagen wollte. Aus den
andern Voten hat es so getönt, als ob die von mir
beantragte Änderung überflüssig sei. Das trifft indessen nur
zu für die ländlichen Regionen und nicht in den Städten.

Ich bin auf meinen Vorstoss gekommen durch eine
Schülerin von mir, die den zweiten Bildungsweg
eingeschlagen hat und die sich in einer Situation befunden

hatte, wie ich sie geschildert habe. In der Stadt verhält
es sich keineswegs so, dass persönliche Gespräche unter

den Parteien stattfinden, wenn ein Hausverwalter
zur Verhandlung erscheint.
Herrn Cahenzli möchte ich sagen, dass der Mieter im
Falle einer Annahme meiner Motion selbstverständlich
nicht gezwungen wird, einen Anwalt beizuziehen. Das
steht ihm nach wie vor vollständig frei; die Möglichkeit
dazu sollte ihm aber offenstehen.
Nachdem ich die Stimmung hier im Saal verspürt habe,
halte ich an der Form der Motion fest. Eine Umwandlung

meines Vorstosses in ein Postulat erachte ich in
der gegebenen Situation nicht für sinnvoll.

Schmid, Justizdirektor. Ich verweise auf die ausführliche

schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates und
kann mich deshalb kurz fassen.
Ich darf feststellen, dass sich die Institution der
Mietämter in unserem Kanton gut bewährt hat und dass in
den Verhandlungen vor dem Mietamt die meisten
Streitigkeiten geschlichtet werden können. Damit möchte
ich nicht etwa sagen, dass das so institutionalisierte
Schlichtungsverfahren nicht möglicherweise noch
verbessert werden kann. Man sollte aber Änderungen nicht
ohne Not vornehmen. Der Vergleich mit den Arbeitsgerichten

scheint mir nicht haltbar, denn bei den
Arbeitsgerichten geht es nicht um ein Schlichtungsverfahren;
die Arbeitsgerichte haben vielmehr eine richterliche
Funktion.
Gestatten Sie mir, noch kurz auf zwei, drei Punkte
hinzuweisen. Zur durchgeführten Vernehmlassung: Es trifft
meines Wissens nicht zu, dass sich die Stadt Bern
zugunsten der mit der Motion beantragten Änderung
ausgesprochen hat. Es ist der Mieterverband der Stadt
Bern, der die Motion befürwortet hat, und nicht das
Mietamt der Stadt Bern, im Gegensatz zum Mietamt
Biel, worauf die Motionärin ebenfalls hingewiesen hat.
Es verhält sich also so, dass die grosse Zahl der paritätisch

zusammengesetzten Stellen, welche in der Lage
sind, die Situation zu beurteilen, der Meinung sind, eine
Korrektur des Verfahrens im Sinne des Begehrens von
Frau Matter sei nicht angezeigt.
Ich mache nochmals auf den Charakter des Verfahrens
aufmerksam: Es geht um ein Schlichtungsverfahren und
nicht in erster Linie darum, rechtlichen «Kram» vor den
Mietämtern auszubreiten. Anzustreben ist primär eine
Aussöhnung unter den Parteien, die Suche nach einem
gemeinsamen Weg. Dafür ist es meines Erachtens
wesentlich, dass die direkt Betroffenen persönlich an der
Verhandlung teilnehmen. Das sind auf der einen Seite
der Mieter, auf der andern Seite der Vermieter, der sich
eben - leider - oft durch einen Verwalter vertreten lassen

muss.
Wichtig scheint mir schliesslich, dass wir das Verfahren
vor dem Mietamt nicht komplizieren und nicht verlängern.

Ein Vorgehen im Sinne der Motion hätte eindeutig
diese Nachteile zur Folge. Wir würden zudem das
Verfahren verfälschen und könnten es nicht mehr zeitgerecht

durchführen. Ich glaube, beide Parteien, vor allem
auch die Mieter, sind daran interessiert, dass innert
nützlicher Frist die Entscheide gefällt werden können,
wie das bis anhin in der Regel der Fall war.
Ich bitte Sie, die Motion Matter abzulehnen.

Abstimmung

Für Annahme der Motion Minderheit
Dagegen Mehrheit
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Motion Meier (Giimligen) - Verfahren im Bereich
des Konsumentenschutzes

Wortlaut der Motion vom 2. Mai 1983

Der Regierungsrat wird beauftragt, unverzüglich die
rechtlichen Grundlagen dafür bereitzustellen, dass
Streitigkeiten aus Verträgen zwischen Letztverbrauchern und
Anbietern bis zu einem Streitwert von 8000 Franken in
einem Schlichtungsverfahren oder einem einfachen und
raschen Prozessverfahren erledigt werden können.
Begrüdung: Der von Volk und Ständen am 14. Juni 1981

angenommene Artikel 31sexies <jer Bundesverfassung
(Konsumentenschutzartikel) hält in Absatz 3 fest, dass
die Kantone für Streitigkeiten aus Verträgen zwischen
Letztverbrauchern und Anbietern bis zu einem vom
Bundesrat zu bestimmenden Streitwert ein
Schlichtungsverfahren oder ein einfaches und rasches
Prozessverfahren vorzusehen haben. Gestützt auf diese Bestimmung

hat der Bundesrat am 19. Mai 1983 die Verordnung

über die Streitwertgrenze im Konsumentenschutz-
verfahren erlassen. Danach wird die Streitwertgrenze
für die den verfahrensrechtlichen Sonderbestimmungen
zu unterstellenden Konsumentenstreitigkeiten auf 8000
Franken festgesetzt, wobei präzisiert wird, dass dieser
Betrag sich nach der eingeklagten Forderung ohne
Rücksicht auf Widerklagen bemisst.
Aus den Materialien zu Artikel 31sexies ßV geht hervor,
dass man bei den beiden Alternativen einerseits das
Schlichtungsverfahren mit obligatorischer Schlichtungsstelle

im Mietrecht, andererseits das einfache und
rasche Verfahren gemäss Artikel 343 OR für Streitigkeiten

im Arbeitsvertragsrecht vor Augen hatte. Der Begriff
der «Streitigkeiten aus Verträgen zwischen Anbietern
und Letztverbrauchern» ist weder in Artikel 31sexies ßV
noch in der erwähnten bundesrätlichen Verordnung
näher umschrieben. Gemäss den Materialien zu Artikel
31sexies bv fallen unter diese Kategorie von Streitigkeiten

nicht nur solche aus Kaufverträgen, sondern solche
aus sämtlichen denkbaren Verträgen, die zwischen
Anbietern und Letztverbrauchern abgeschlossen werden
können.
Bei der Realisierung des Verfassungsauftrags ist in
erster Linie an ein Verfahren nach Artikel 294ff. ZPO zu
denken. Nach Artikel 304 a ZPO werden bereits
Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis, deren Streitwert
5000 Franken nicht übersteigt, in diesem Verfahren
entschieden. Im Arbeitsrecht hat sich diese Regelung
bewährt. Schlichtungsversuche können auch im Rahmen

dieses richterlichen Verfahrens unternommen werden.

Im Vergleich zur Variante «Schlichtungsverfahren»
bringt diese Lösung den Vorteil, dass auch beim Scheitern

von Einigungsbemühungen eine rasche und
unkomplizierte Erledigung der Angelegeheit ermöglicht
wird. Eine Regelung in diesem Sinne soll auch im Kanton

Basel-Landschaft getroffen werden.

(32 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
3. August 1983

Am 14. Juni 1981 haben Volk und Stände den Artikel
3isexies der Bundesverfassung, den sogenannten
Konsumentenschutzartikel, angenommen, der in Absatz 3
bestimmt, dass die Kantone für Streitigkeiten aus
Verträgen zwischen Letztverbrauchern und Anbietern bis zu

einem vom Bundesrat zu bestimmenden Streitwert ein
Schlichtungsverfahren oder ein einfaches und rasches
Prozessverfahren vorzusehen haben. Linter Bezugnahme
auf diese neue Bestimmung der Bundesverfassung wird
der Regierungsrat beauftragt, unverzüglich die rechtlichen

Grundlagen für ein entsprechendes Schlichtungsverfahren

oder für ein einfaches und rasches
Prozessverfahren bereitzustellen, wobei, wie in der Motionsbegründung

ausgeführt wird, in erster Linie an ein Verfahren

nach Artikel 294ff. ZPO zu denken ist. Als Vorbild
verweist die Motionärin auf die Regelung für
arbeitsrechtliche Streitigkeiten in Artikel 304 a ZPO. Wie die
Motionärin zutreffend bemerkt, ist der in Absatz 3 der
Verfassungsbestimmung vorgesehene Streitwert vom
Bundesrat auf 8000 Franken festgesetzt worden.
Der Regierungrat ist bereit, die Motion anzunehmen.
Die Justizdirektion ist bereits mit der Ausarbeitung
einer entsprechenden Vorlage befasst.

Präsident. Diese Motion wird von der Regierung
angenommen. Wird sie aus der Mitte des Rates bestritten? -
Es ist nicht der Fall.

Abstimmung

Für Annahme der Motion Mehrheit

Interpellation Zürcher (Gwatt) - Aufsicht über die
Personalvorsorgeeinrichtungen

Wortlaut der Interpellation vom 3. Mai 1983

Gemäss einer Pressemitteilung des AID vom 16. März
1983 befürwortete der Regierungsrat in einem Schreiben

an das Eidgenössische Departement des Innern die
Verschiebung des Inkrafttretens des neuen Gesetzes
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge (BVG) mit der Begründung, der Kanton
Bern müsse zuerst eine kantonale Aufsichtsbehörde für
die Vorsorge-Einrichtungen schaffen.
Nachdem einerseits der Bundesrat, dem Druck einzelner
Kantone und Verbände nachgebend, die Inkraftsetzung
des BVG tatsächlich um ein Jahr verschoben hat und
anderseits der angekündigte Dekretsentwurf über die
Origanisation der Justizdirektion dem Grossen Rat noch
nicht vorgelegt wurde, stellen sich folgende Fragen:
1. Erlaubt der durch den Verschiebungsbeschluss des
Bundesrates entstandene Zeitgewinn eine Vernehmlassung

zur im Dekretsentwurf vorgesehenen zentralen
Aufsichtsbehörde? Namentlich die betroffenen Arbeitgeber-

und Arbeitnehmerorganisationen haben ein
berechtigtes Interesse angemeldet, bei der Neuregelung
der Stiftungsaufsicht mitreden zu können.
2. Wäre es nicht angezeigt, ebenfalls diejenigen
Gemeinden zur Vernehmlassung einzuladen, in denen die
Aufsicht über die Personalvorsorge-Stiftungen bisher
richtig funktioniert hat? Es handelt sich dabei besonders
um Stadtgemeinden, die dieser Aufgabe durch
organisatorische Massnahmen auch in Krisensituationen
durchaus gerecht zu werden vermochten.
3. Wären - im Sinne grösserer Bürgernähe - statt einer
zentralen Aufsichtsbehörde nicht auch regionale Lösungen

möglich? Es wäre doch denkbar, dass die
Zentrumsgemeinden bereit wären, kleineren Regionsge-



29. August 1983 593

meinden bei der Stiftungsaufsicht ihre Dienste zur Ver-
fügug zu stellen, wie dies beispielsweise bei der
Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung, den
Arbeitsgerichten und Mietämtern der Fall ist.

(22 Mitunterzeichner)

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom
10. August 1983

1. Am 3. Mai 1983 reichte Grossrt Zürcher, unterstützt
von 22 Mitunterzeichnern, eine Interpellation ein, mit
der der Regierungsrat eingeladen wird, verschiedene
Fragen im Zusammenhang mit der Schaffung einer
kantonalen Aufsichtsbehörde der Personalvorsorgeeinrichtungen

nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge

(BVG) zu prüfen. Der Regierungsrat wird
insbesondere angefragt, ob die Verschiebung der Inkraftsetzung

des BVG um ein Jahr (I.Januar 1985) es nicht
erlauben würde, nun doch noch ein Vernehmlassungsver-
fahren - namentlich bei den Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerorganisationen und den Stadtgemeinden - zu
der diesbezüglichen vom Regierungsrat beantragten
Änderung des Organisationsdekretes der Justizdirektion
durchzuführen. Schliesslich wird auch angeregt, statt
einer zentralen kantonalen Aufsichtsbehörde mehrere
regionale Aufsichtsbehörden einzusetzen, die - ähnlich
wie bei der Organisation für die Arbeitslosenversicherung,

die Arbeitsvermittlung, die Arbeitsgerichte und die
Mietämter - von einer meist städtischen Kerngemeinde
organisiert sind, deren Dienstleistungen aber gleicher-
massen den umliegenden Regions- oder
Agglomerationsgemeinden zur Verfügung stehen.
2. Artikel 61 BVG verpflichtet die Kantone, eine Behörde
zu bezeichnen, welche die Vorsorgeeinrichtungen mit
Sitz auf ihrem Gebiet beaufsichtigt. Bereits aus dem
Wortlaut dieser Bestimmung, vor allem aber aus den
Gesetzesmaterialien, wird klar, dass diese Formulierung
tatsächlich nur die Bezeichnung einer einzigen kantonalen

Behörde als Aufsichtsbehörde zulassen will.
Die Aufsicht darf demnach nicht den Regierungsstatthalterämtern

übertragen werden. Nicht minder
ausgeschlossen ist die Einsetzung von kommunalen
Aufsichtsbehörden. In der Botschaft des Bundesrates vom
19.Dezember 1975 zum BVG steht auf Seite 113 zu
lesen:

«In einem wesentlichen Punkt ist jedoch die Aufsicht im
Rahmen des Entwurfes anders organisiert als die
Stiftungsaufsicht nach Artikel 84 des Zivilgesetzbuches.
Artikel 59 des Entwurfes (entspricht Art. 61 BVG) sieht
die Zusammenfassung der Aufsicht auf kantonaler Ebene

vor. Die Gemeindebehörden werden für die Aufsicht
nicht mehr zuständig sein, denn im Gegensatz zu den
klassischen Stiftungen treten bei den Vorsorgeeinrichtungen

oft Probleme auf, die nur eine spezialisierte, gut
eingearbeitete Behörde zu meistern vermag.»
Es ist also rechtlich ausgeschlossen, Gemeindebehörden

die Aufsicht nach BVG zu übertragen.
3. Zulässig ist es gemäss der vom Bundesrat am
29. Juni 1983 erlassenen Vollziehungsverordnung zum
BVG (BVV) einzig, gewisse administrative Arbeiten im
Zusammenhang mit der Aufsicht an dezentralisierte
Stellen, also auch an Gemeindebehörden, zu delegieren.

Die Gemeindebehörde dürfte demnach im Auftrag
und unter der ausschliesslichen Verantwortung der
kantonalen Aufsichtsbehörde von den Vorsorgeeinrichtungen

mit Sitz in der Gemeinde die Jahresrechnungen

und die Berichte der Kontrollstelle und des
Pensionskassenexperten entgegennehmen und prüfen. Sie wäre
jedoch nicht befugt, irgendwelche diesbezüglichen
Beanstandungen der Vorsorgeeinrichtung gegenüber selber

vorzunehmen. Die Gemeindebehörde müsste
vielmehr ihre Feststellungen in Form von Anträgen an die
kantonale Aufsichtsbehörde weiterleiten, damit diese
allfällige Aufsichtsmassnahmen anordnen könnte. Einzig
gegen die Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde
ist nach Artikel 74 BVG ein Rechtsmittel gegeben, nämlich

die Beschwerde an die Eidgenössische
Beschwerdekommission.

Eine derartige doppelte Aufsichtsorganisation wäre allzu

aufwendig, die Aufsichtsakten müssten zweifach
geführt werden, einmal von der kantonalen Aufsichtsbehörde

und einmal von der Gemeindebehörde. Beide
Behörden müssten über die nötige Sachkenntnis, d.h.
über entsprechend qualifiziertes Personal, verfügen.
Wir müssen davon ausgehen, dass die Gemeinden,
auch die grösseren städtischen Gemeinden, nicht zu
gewinnen wären, diese Dienstleistungen für die kantonale
Aufsichtsbehörde zu erbringen, wenn ihnen von
Bundesrechts wegen nicht gleichzeitig die entsprechende
Aufsichtszuständigkeit übertragen werden kann.

4. Die vom Interpellanten an sich zu Recht zugunsten
der heutigen kommunalen Aufsicht angeführte Bürgernähe

wird nach dem neuen Recht an Bedeutung verlieren:

Das BVG verpflichtet jede Personalvorsorgeeinrichtung,
eine Kontrollstelle für die jährliche Prüfung der

Geschäftsführung, des Rechnungswesens und der
Vermögensanlage beizuziehen (Art. 53). Der Bundesrat wird
überdies in einer Verordnung die Anforderungen festlegen,

denen die Kontrollstelle genügen muss, damit sie
überhaupt als solche im Auftrag einer Personalvorsorgeeinrichtung

tätig sein kann. Der jährlich der
Aufsichtsbehörde vorzulegende Kontrollstellenbericht wird
demnach durch das BVG wesentlich aufgewertet. Die
Kontrolle der Geschäftsführung, des Rechnungswesens
und der Vermögensanlage durch die Aufsichtsbehörde
am Domizil der Vorsorgeeinrichtung wird sich dank der
Berichte der Kontrollstelle und des Pensionskassenexperten,

der die versicherungstechnische Seite zu
begutachten hat, auf jene wenigen Ausnahmefälle beschränken

können, bei denen schwerwiegende Unregelmässigkeiten

festzustellen sind.

5. Auf die Durchführung eines Vernehmlassungsverfah-
rens zur Vorlage über die Änderung des Organisationsdekretes

der Justizdirektion wurde aus drei Gründen
verzichtet:
a) Im Zeitpunkt der Beschlussfassung durch den
Regierungsrat musste damit gerechnet werden, dass das
BVG bereits auf den I.Januar 1984 in Kraft gesetzt
würde.
b) Die Vorlage beschränkt sich auf wenige organisatorische

Bestimmungen, die sich als direkte Folge aus dem
Bundesrecht ergeben. Der Verzicht auf neue Vorschriften

mit materiellem Inhalt in der Dekretsvorlage, der
vom BVG nur in minimalem Umfang zugestandene
Spielraum zugunsten des kantonalen Rechts und der
geringe Umfang der Dekretsänderung hätten die
Durchführung eines Vernehmlassungsverfahrens kaum zu
rechtfertigen vermögen.
c) Nach der Auffassung des Regierungsrates sollen die
sämtlichen, heute von den Gemeindebehörden über
Personalvorsorgestiftungen ausgeübten Aufsichten
bereits anfangs 1984 durch die bei der Justizdirektion zu
schaffende kantonale Aufsichtsbehörde übernommen
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werden, ungeachtet des Umstandes, dass das BVG nun
erst ein Jahr später in Kraft treten wird. Das zeitliche
Zusammentreffen der Aufsichtsübernahme (ca. 2500
Aufsichtsdossiers) mit dem Wirksamwerden der neuen
Aufsichtsordnung nach BVG muss zur Verhinderung
chaotischer Verhältnisse im ersten Aufsichtsjahr unter
allen Umständen vermieden werden. Zudem ist zu
bedenken, dass die Vorsorgeeinrichtungen, welche ab
Inkrafttreten des BVG an der Durchführung der obligatorischen

Versicherung teilnehmen wollen, sich bereits im
Jahre 1984 in das von der Aufsichtsbehörde zu führende

Register für die berufliche Vorsorge eintragen lassen
müssen.
Die beiden unter den vorstehenden Buchstaben b) und
c) dargelegten Gründe sind nach wie vor gültig. Dies
bedeutet, dass der neue Amtsvorsteher im Spätherbst
1983 mit den Vorbereitungen der Aufsichtsübernahme
per I.Januar 1984 müsste beginnen können.
Diese eben dargelegte Planung zur Vorbereitung der auf
das BVG ausgerichteten Aufsicht über die
Personalvorsorgeeinrichtungen hängt in zeitlicher Hinsicht davon
ab, dass der Grosse Rat die vom Regierungsrat
beantragte Änderung des Organisationsdekretes der
Justizdirektion in der Septembersession 1983 gutheisst. Die
Durchführung eines Vernehmlassungsverfahrens würde
demnach den geordneten Aufbau der kantonalen
Aufsicht in Frage stellen.
Sollte zu einem späteren Zeitpunkt die materielle
Ausgestaltung der Aufsicht zur Diskussion stehen, etwa
anlässlich des Erlasses einer allfälligen besonderen
Einführungsverordnung zum BVG oder anlässlich der Revision
der Stiftungsaufsichtsverordnung vom 20. Februar
1925, so werden dannzumal die Sozialpartner zu den
Vorschlägen im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens

begrüsst werden.
6. In der Novembersession 1979 hat der Grosse Rat
drei Motionen der Grossräte Nünlist, Burren und Steinmann

zugestimmt, welche den Regierungsrat beauftragen,

die Aufsicht des Kantons und der Gemeinden über
die Stiftungen gemäss Artikel 84 des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches einer Überprüfung zu unterziehen, im
Hinblick auf eine allfällige wirkungsvollere Gestaltung
dieser Aufsicht.
Eine daraufhin vom Regierungsrat eingesetzte
Expertenkommission hat seither einen Katalog der bestehenden
Mängel der Stiftungsaufsicht erstellt. Die Kommission
hat sich klar für die Schaffung einer einzigen kantonalen
Aufsichtsbehörde ausgesprochen, welche organisatorisch

der Justizdirektion anzugliedern wäre.

Präsident. Herr Zürcher hat das Recht zur Abgabe
einer Erklärung.

Zürcher (Gwatt). Ich danke dem Regierungsrat für die
Beantwortung meiner Interpellation. Was die Frage der
Dezentralisation betrifft, ging es um eine Anfrage.
Darüber haben Sie vorhin entschieden mit Ihrer Beschlussfassung

über das neue Organisationsdekret. In diesem
Punkt bin ich befriedigt.
Nicht befriedigt bin ich von den Ausführungen in bezug
auf das von mir angeregte Gespräch mit den Sozialpartnern

und den Gemeinden. Wenn die Regierung diesbezüglich

das Argument des Zeitdrucks ins Feld führt, so
muss ich ihr doch entgegenhalten, dass sich die
Sozialpartner schon sehr früh für eine Aussprache gemeldet
haben, weil es hier um ein Problem geht, das sie sehr

direkt berührt. Dass dieses Gespräch nicht zustande
gekommen ist, bedaure ich.
Ich bin also, gesamthaft gesehen, von der Antwort des
Regierungsrates nur teilweise befriedigt.

Verwaltungsbericht der Militärdirektion für 1982

Präsident. Anstelle des leider erkrankten Herrn Weber
wird dieses Geschäft von Herrn Gallati vertreten.

Gallati, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.
Herr Hans Weber und ich haben nach der Besichtigung

der Justizdirektion, worauf ich bereits hingewiesen
habe, auch die Militärdirektion besucht, wo wir mit

den Chefbeamten dieser Direktion sehr aufschlussreiche
Gespräche führen konnten.
Ausgehend vom Verwaltungsbericht wurde vorerst die
Frage der zivilen Schiessplätze in den Gemeinden diskutiert.

Vom Umweltschutz her gesehen wäre eine Regio-
nalisierung von Vorteil, doch Nesse sich eine solche
Lösung wegen der Staats- und gemeindepolitischen
Bedeutung, die mit der Schiessplatzfrage zusammenhängt,

wohl kaum realisieren.
Ein weiterer Punkt, der zur Diskussion Anlass gab,
bezog sich auf die Zukunft des Waffenplatzes Bern. Wir
stellten fest, dass sich eine Verlegung der Infanterieschule

nach dem Sand heute nicht aufdrängt. Eine gute
Lösung liesse sich unserer Ansicht nach aber erzielen,
wenn man in Bern ein eigentliches Offiziersausbildungszentrum

schaffen könnte. Ich glaube, dass diese Lösung
auch dem Regierungsrat am sympathischsten wäre.
Die alten Stallungen, die sich heute in einem fragwürdigen

Zustand befinden und nicht richtig genutzt werden,
boten ebenfalls Gesprächsstoff. Man war sich einig,
dass in bezug auf diese Liegenschaften unbedingt
etwas gehen muss. Verschiedene gute Vorschläge liegen
bekanntlich vor, beispielsweise der Vorschlag zur
Errichtung eines Armeemuseums.
Im Zusammenhang mit der Besichtigung des Zivil-
schutz-Ausbildungszentrums in Kappelen haben wir
verschiedene aktuelle Fragen des Zivilschutzes diskutiert.

Kollege Hans Weber war diesbezüglich eher
kritisch eingestellt. Vermehrte Anstrengungen auf dem
Gebiete des Zivilschutzes, vor allem in den kleinen
Gemeinden, sind indessen notwendig, weil der Bauer auf
dem Land das gleiche Recht hat, in einem Kriegsfall
geschützt zu sein, wie der Stadtbewohner.
In der Staatswirtschaftskommission gab der
Verwaltungsbericht der Militärdirektion zu keinen Beanstandungen

Anlass. Ich beantrage dem Rat, den Bericht zu
genehmigen. Dem Militärdirektor und seinen Mitarbeitern

danke ich für den sachlich und menschlich
bereichernden Tag, den Kollege Hans Weber und ich am
12. Juli zuammen mit ihnen verbringen konnten.

Frau Hegi. Ich habe dem Militärdirektor zwei Fragen zu
stellen:
1. In der Einleitung zum Verwaltungsbericht der
Militärdirektion ist die Rede vom Personal-Informations-System

der Armee (PISA), worauf es wörtlich heisst:
«Auch hier leistet der Kanton Bern Pionierarbeit». Ich
möchte gerne wissen, was man unter dieser Pionierarbeit

unserer Verwaltung versteht.
2. Ferner hätte ich gerne Auskunft darüber, welche Daten

da gesammelt und gespeichert werden.
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Krummen. Im Verwaltungsbericht der Militärdirektion
findet man auch Hinweise zum Zivilschutz. Dazu habe
ich dem Militärdirektor eine Frage zu stellen, was
vielleicht diejenigen unter Ihnen langweilen wird, die in
einer Ortschaft wohnen, die schon lange organisations-
pflichtig ist.
Bekanntlich sind auf den I.Januar 1982 auch die kleinen

Dörfer zivilschutzpflichtig geworden. Kurz darauf
hat der Regierungsstatthalter mit den Gemeindevertretern

unseres Amtsbezirks ein Konzept besprochen,
wonach zwei oder drei kleine Dörfer auch gemeinsam eine
Zivilschutzorganisation aufbauen könnten. Als die
Sache dann etwas konkreter geworden war, kam es zu
personellen Wechseln auf dem Amt. Ob dieser
Personalwechsel damit im Zusammenhang steht oder nicht,
vermag ich nicht zu beurteilen. Ich weiss aber, dass
eine konkrete Anfrage von zwei Gemeinden zur Schaffung

einer gemeinsamen Schutzorganisation ablehnend
beantwortet worden ist. Ich möchte noch beifügen,
dass in unseren Dörfern nicht etwa eine Abneigung
gegen den Zivilschutz besteht. Was uns vielmehr Gedanken

macht, ist die Höhe der Kredite, die von den einzelnen

Gemeindeversammlungen bewilligt werden müssen,

und angesichts dieses Kreditbedarfs taucht dann
eben auch die Frage auf, ob sich das Problem in
bestimmten Fällen nicht auch durch den Aufbau gemeinsamer

Organisationen lösen Messe.
Ich frage somit den Militärdirektor: Steht bereits
endgültig fest, dass sich jedes Dorf einzeln organisieren
muss, oder kann in bestimmten Fällen von zwei oder
drei Dörfern auch eine gemeinsame Schutzorganisation
aufgebaut werden?

Schmid, Militärdirektor. Ich möchte vorweg als Justiz-
und als Militärdirektor der Staatswirtschaftskommission
danken für ihren Besuch, für die Gründlichkeit, mit der
sie ihre Aufgabe angepackt hat und für das interessante
Gespräch, das wir gemeinsam führen durften.
Zu den hier aus der Mitte des Rates gestellten Fragen
nehme ich wie folgt Stellung:
Frau Hegi erkundigt sich nach der Pionierarbeit des
Kantons Bern im Rahmen des Systems PISA. Sie wissen,

dass es kantonale und eidgenössische Truppen
gibt. Das ist auch unter Ziffer 2 des Verwaltungsberichtes

der Militärdirektion aufgeführt. Das Projekt PISA
beinhaltet die EDV-Erfassung von Daten der Angehörigen

unserer Armee zum Zwecke der Erleichterung
administrativer Arbeiten. Ich denke an das Schreiben und
Adressieren von Aufgeboten, Arbeiten, die bis anhin der
Kompaniekommandant meist in Nacht- und Sonntagsarbeit

erledigt hat, ich denke aber auch an die Kontrollführung

durch die Sektionschefs, die Kreiskommandanten
und die kantonale Militärverwaltung. Überall werden

die gleichen Daten benötigt, so dass es relativ
naheliegend ist, dafür ein modernes Datenverarbeitungssystem,

eben das System PISA (Personal-Informations-
System der Armee), einzusetzen. Der Kanton hat sich
bereit erklärt, seine kantonalen Truppen vor allem für
die Versuchsphase zur Einführung des Systems PISA
zur Verfügung zu stellen. Diese Versuche sind positiv
ausgefallen und haben dann zum Beschluss geführt, die

ganze Armee auf das erwähnte Informationssystem
aufzunehmen.

Was die zu erfassenden Daten anbelangt, ist man sehr
streng. Frau Hegi kann sich diesbezüglich beim EMD
direkt erkundigen. Es gibt eine Verordnung, in der genau
umschrieben ist, was aufgenommen werden darf und

was nicht. Es geht um rein personelle, objektiv
überprüfbare Daten wie Anzahl der Dienstleistungen, neben
Personalien und Adresse, und umkeinerlei persönliche
Daten wie Qualifikationen, Vorstrafen usw. Ich glaube,
von Seiten des Datenschutzes besteht da nicht die
geringste Veranlassung zu Bedenken irgendwelcher Art.
Zur Frage von Herrn Krummen: Es ist tatsächlich so,
dass wir im Kanton punkto Zivilschutzkonzeption in
letzter Zeit einen kleinen Slalom verübt haben, einen
Slalom, den ich zu einem grossen Teil auch auf meine
Kappe nehme. Wir müssen unterscheiden zwischen
baulichen, organisatorischen und Ausbildungsmassnah-
men. Primär geht es darum, in den 278 Gemeinden
unseres Kantons, die neu organisationspflichtig geworden
sind, das zum Teil noch vorhandene grosse Schutzplatzdefizit

zu verringern. Wir müssen also durch bauliche
Massnahmen, durch das Erstellen von Schutzplätzen,
dafür sorgen, dass die Bevölkerung in einer Gefahrensituation

vertikal in den Keller evakuiert werden kann.
Diese Aufgabe ist genau gleich in einer Gemeinde mit
100 Einwohnern wie in einer Stadt mit 140000
Einwohnern. Es geht einfach darum, die benötigten
Schutzplätze an Ort und Stelle zur Verfügung zu haben.
Hier brächte es nichts, wenn man differenziert und
gesagt hätte, die baulichen Aufgaben beziehungsweise
deren Überwachung würden wir gemeindeweise
zusammenfassen. Einzig bei gewissen Bauten der
Infrastruktur (z.B. Kommandoposten) Messen sich unter
Umständen Einsparungen erzielen, doch wären diese sehr
gering; denn auch eine kleine Organisation - wir rechnen
mit 8 Prozent der Einwohner, die schutzdienstpflichtig
sind - braucht minimale Infrastruktureinrichtungen, so
dass von daher gesehen die möglichen Einsparungen im
Falle einer Zusammenfassung wie gesagt nur sehr klein
wären. Es wären aber Nachteile in Kauf zu nehmen, vor
allem im organisatorischen Bereich, weil man dann
nicht mehr die Gemeinden selber als Träger des Ganzen
betrachten könnte, sondern diese Aufgabe an einen
höhern Verband delegieren müsste. Bei der Organisation
geht es darum, die Leute in der Gemeinde zu erfassen,
und wer kann das schon besser als die Gemeindeverwaltung,

die dafür ohnehin verantwortlich ist. Also auch
diese Aufgabe Messe sich nur sehr schwer delegieren.
Was den dritten Bereich betrifft, die Ausbildung, bin ich
durchaus der Meinung, dass kurz- oder mittelfristig eine
Zusammenarbeit unter den Gemeinden angestrebt werden

sollte. Es hat wirklich keinen Sinn, dass zwei kleine
Gemeinden, die unmittelbar nebeneinander liegen, die
gleichen Übungen getrennt durchspielen, wenn mit
ähnlichem oder nicht viel grösserem Aufwand die
Ausbildung gemeinsam betrieben werden kann. Ich halte
also dafür, dass in bezug auf die Ausbildung die Vorarbeiten

zur Zusammenarbeit, die geleistet worden sind,
nicht als nutzlos betrachtet werden können. Auf dem
Gebiet der Ausbildung sollte vielmehr eine Zusammenarbeit

unter einzelnen Gemeinden vorgesehen werden.
Das Prinzip ist, grob gesagt, das, dass überall dort, wo
eine Gemeinde über eine eigene Feuerwehr verfügt, die
Gemeinde auch eine eigene Zivilschutzorganisation
aufbauen sollte. Es gibt allerdings örtliche Verhältnisse, wo
eine Verschmelzung von Anfang an auf der Hand liegt,
doch sind das Ausnahmefälle, und in der Regel ist in
diesen Fällen auch schon das Feuerwehrwesen gemeinsam

organisiert.

Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir unsere
Gemeinden vor die Verantwortung stellen, und ich darf
sagen, dass besonders in den kleinen Gemeinden sehr
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viel positiver Wille festzustellen ist, um die vorhandenen
Lücken im Zivilschutz zu schliessen, und dafür benötigen

die Gemeinden auch die Unterstützung des
Kantons. Die Regierung wird dem Grossen Rat in der
Novembersession eine entsprechende Vorlage unterbreiten.

Genehmigt

IMachkredite für das Jahr 1983, 1. Serie; Militärdirektion

Beilage Nr. 29 Seite 6

Gallati, Sprecher der Staatswirtschaftskommission. Die
Staatswirtschaftskommission hat keine Bemerkungen
anzubringen. Sie beantragt Genehmigung der vorgelegten

Nachkreditbegehren.

Genehmigt

Zivilschutzbauten in Kirchberg, Langnau i.E., Hei-
miswil, Rüegsau, Hasle b. Burgdorf, Bätterkinden
und Frutigen; Verpflichtungskredite

Beilage Nr. 18 Seiten 1 und 2 (französische Beilage Seiten

1-3), Geschäfte 2162-2168

Präsident. Herr Gallati als Sprecher der
Staatswirtschaftskommission wird über diese Geschäfte gemeinsam

referieren.

Gallati, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.
Da diese sieben Geschäfte der Natur nach genau

gleich gelagert sind, kann ich mich dazu gemeinsam
äussern, wie dies schon der Ratspräsident angekündigt
hat.
Bei allen sieben Geschäften geht es um kantonale
Beiträge (Verpflichtungskredite) an Zivilschutzbauten in
den betreffenden Gemeinden. Die Rechtsgrundlage
bildet einerseits der Artikel 3 des Bundesgesetzes vom
4. Oktober 1963 über bauliche Massnahmen im
Zivilschutz und andererseits der Artikel 5 des Dekrets vom
4. September 1968 über Beiträge des Staates an die
Kosten des Zivilschutzes. Es handelt sich um kantonale
Beiträge an die zivilschutzbedingten Mehrkosten beim
Bau von Schulhäusern, Turnhallen, Altersheimen usw.
in der Grössenordnung von 19 bis 30 Prozent. Wenn
von Mehrkosten gesprochen wird, so sind darunter
nicht etwa Mehrkosten im Sinne von Kostenüberschreitungen

gegenüber dem Voranschlag zu verstehen,
sondern nur die zusätzlichen Kosten, die durch die Investitionen

für den Zivilschutz bedingt sind. Die Beitragssätze
sind nach der Finanzkraft der einzelnen Gemeinden

abgestuft, gleich wie das auch in der andern
Subventionspraxis der Fall ist. Die Staatswirtschaftskommission

hat die sieben Geschäfte geprüft und sie einstimmig

genehmigt. Ich beantrage dem Rat, diesen
Geschäften ebenfalls zuzustimmen.

Präsident. Frau Hegi wünscht das Wort für einen Nicht-
eintretensantrag.

Frau Hegi. Zivilschutz ist ein Volksbetrug, wie wir ihn
überhaupt noch nie erlebt haben. Im Verwaltungsbericht

heisst es, der Zivilschutz sei eine Antwort auf die

aktuelle Bedrohung. Zum Glück ist es aber schon weit
über die Fachleute hinaus ins Volk eingedrungen, dass
es auf die aktuelle Bedrohung nur eine Antwort gibt: Alles

tun, um diese Bedrohung abzubauen. Sie kann nämlich

schon durch ein menschliches oder ein elektronisches

Versagen zur bitteren Tatsache werden, und dann
«versaften» wir alle mehr oder weniger plötzlich, d.h.
mehr oder weniger qualvoll. Es gibt keine Rettung, das
ist nicht mehr umstritten. Alles, was man den Frauen
und Männern im Zivilschutz beibringt, wird ja am Biertisch

belächelt. Belustigungen können wir uns aber billiger

vorstellen, und Belustigungen bei diesem ernsten
Thema sind eine reine Verdrängung der effektiven
Gefahr. Brauchen wir doch die rund 2 Mio. Franken - das
ist übrigens nur unsere Subvention an die sieben
Projekte -, mit denen man die Illusion des Überlebens
zementieren will, um die Kriegsursachen wirklich zu
ermitteln und um Ängste abzubauen und das Wohlbefinden

in unserem Staate zu erhöhen.
«Slalom» hat vorhin Herr Regierungsrat Schmid das
genannt, was man im Kanton Bern in Sachen Zivilschutz
getan hat. Ich kann Ihnen sagen, wer diesen Slalom
eingeleitet hat: Niemand anders als die Baulobby ist
hier eingefahren. Früher hat sie mit dem Slogan
«Jedem Schweizer seine Zweitwohnung» gut gelebt. Das
ist jetzt etwas vorbei, so dass sie umgestellt hat auf
den Satz: «Jedem Schweizer seine Zweitgruft».
Wir stellen den Antrag auf Nichteintreten, und falls
Eintreten beschlossen wird, verlangen wir, dass über jedes
Geschäft einzeln abgestimmt wird, und dies aus zwei
Gründen:
1. Mit unseren Subventionen, die wir hier sprechen, setzen

wir gesamthaft riesige Beträge in Gang.
2. Wer so dumm ist - das ist nun eine gezielte Spitze -,
auf die Zivilschutzidee hereinzufallen, darf sich hier
ruhig siebenmal erheben, das belebt ihn vielleicht.

Präsident. Ist ein Wortbegehren zu diesem Nichtein-
tretensantrag? - Es ist nicht der Fall.

Abstimmung

Für Eintreten Grosse Mehrheit

Präsident. Wir behandeln nun jedes einzelne Geschäft
separat, wie dies immer unsere Absicht war.

2162. Zivilschutzbauten in Kirchberg;
Verpflichtungskredit

Abstimmung
Für Genehmigung des Kredites Grosse Mehrheit

2163. Zivilschutzbauten in Langnau i.E.;
Verpflichtungskredit

Abstimmung
Für Genehmigung des Kredites Grosse Mehrheit
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2164. Zivilschutzbauten in Heimiswil;
Verpflichtungskredit

Abstimmung
Für Genehmigung des Kredites Grosse Mehrheit

2165. Zivilschutzbauten in Rüegsau;
Verpflichtungskredit

Abstimmung

Für Genehmigung des Kredites Grosse Mehrheit

2166. Zivilschutzbauten in Hasle b. Burgdorf;
Verpflichtungskredit

Abstimmung

Für Genehmigung des Kredites Grosse Mehrheit

2167. Zivilschutzbauten in Bätterkinden;
Verpflichtungskredit

Theiler. Nur ein Satz: Frau Hegi hat vorhin sehr
grundsätzliche und ernste Fragen aufgeworfen, auch Fragen
an unsere Regierung, an den Herrn Militärdirektor. Ich
finde es eine Missachtung von Parlamentarierinnen und
Parlamentariern, wenn auf diese wirklich ernsthaft
überlegten Fragen einfach nicht eingegangen wird.

Weyeneth. Frau Hegi hat nicht Fragen aufgeworfen,
sondern Behauptungen aus ihrer Sicht in die Welt
gesetzt. Ihr muss man keine Fragen beantworten; sie
weiss alles viel besser!

Präsident. Ich mache den Rat darauf aufmerksam,
dass wir das Geschäft 2167, Zivilschutzbauten in
Bätterkinden, behandeln. Wird zu diesem Geschäft das
Wort gewünscht? - Es ist nicht der Fall.

Abstimmung
Für Genehmigung des Kredites Grosse Mehrheit

2168. Zivilschutzbauten in Frutigen;
Verpflichtungskredit

Abstimmung

Für Genehmigung des Kredites Grosse Mehrheit

Interpellation Matter - Einen zivilen Zivilschutz

Wortlaut der Interpellation vom 17. Mai 1983

«Der schweizerische Zivilschutz ist eine zivile Organisation
und föderalistisch aufgebaut. Auch im Vollzug

und im Einsatz sind stets die zivilen Behörden zuständig.»

Diese Worte stehen im Bericht der
Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates über ihre Inspektion
beim Bundesamt für Zivilschutz vom 13. Mai 1982
(S.29), der an anderer Stelle festhält, dass entgegen
dem Beispiel der Armee keine durchgehende
Kommandohierarchie bestehe.
Zivilschutz wurde deshalb bisher zivil geleistet - bezüglich

Erscheinungsbild und bezüglich Führungsstil. So
kannte der Zivilschutz keine Uniform, bloss ein Arbeitskleid,

das angezogen wurde, wenn die Aufgabe es
erforderte. Kurse, Rapporte, Übungen wurden in Zivilkleidung

abgehalten, ausser beim Einsatz im Freien oder
aus andern praktischen Gründen. Das Arbeitskleid war
nie eine paramilitärische Uniform.
Im Kantonalen Amt für Zivilschutz ist nun ein einsamer,
offenbar nirgends schriftlich festgehaltener Entscheid
gefällt worden, der mit allen Konsequenzen, ungeachtet
von Hinweisen auf Recht und Gesetzgebung, durchgesetzt

wird: «Wer besoldet ist, trägt Uniform». Petitionen
von Kursteilnehmern wird keine Folge gegeben, interne
Kritik findet kein Gehör, und Fragen nach Kosten und
Sinn einer solchen Massnahme bleiben unbeantwortet.
Anderseits scheint es an Geld zu fehlen, um die Ausbildung

im Zivilschutz voranzutreiben und Kursteilnehmer
mit genügend Material und Ausbildungsunterlagen zu
versehen.
Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie man sich über
Vorschriften hinwegsetzt. Ein zweites Beispiel sind die
Instruktionszulagen, die entgegen der Vorschrift von Artikel

4 der VO über die Funktionsstufen und Entschädigungen

im Zivilschutz (SR 521.1) im Übermass ausbezahlt

werden. Rechnungsführer, die sich unter Hinweis
auf diese Vorschrift weigern, die überhöhten Zulagen
auszubezahlen, haben Sanktionen zu befürchten.
Auf dem Spiel steht viel mehr, als diese zwei Beispiele
auszusagen vermögen: nämlich das Image des
Zivilschutzes, dessen Bedeutung nicht bestritten wird. In
diesem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen,
dass gemäss Artikel 3 des kantonalen Einführungsgesetzes

vom 3. Oktober 1965 über den Zivilschutz, im
Sinne von Artikel 9 Absatz 3 des Bundesgesetzes, die
Verpflichtung besteht, eine Verordnung zu erlassen,
welche die Aufgaben und Befugnisse des Kantonalen
Amtes für Zivilschutz regelt. Diese Verordnung fehlt
heute noch.
Der Regierungsrat wird höflich gebeten, die folgenden
Fragen zu beantworten:
1. Auf welche Grundlage stützt sich der Befehl «Wer
besoldet ist, trägt Uniform» und auf welche Grundlagen
stützen sich die erhöhten Instruktioszulagen?
2. Welche Behörden sind nach Meinung des
Regierungsrates befugt, einen generellen Uniform-Entscheid
zu erlassen? Wäre dazu allenfalls der Bundesrat zuständig,

der z.B. zum Tragen der militärischen Uniform eine
Verordnung respektive eine Dienstordnung erlassen
hat?
3. Was kostet eine generelle Uniform-Tragepflicht den
Kanton? die Gemeinden? den Bund?
4. Ist der Regierungsrat nicht auch der Meinung, die
knappen öffentlichen Gelder müssten, wie dies das Re-
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gierungsprogramm des Bundesrates vorsieht, in die
Ausbildung gesteckt werden?
5. Welches sind die Aufgaben und Kompetenzen des
kantonalen Amtes für Zivilschutz?
6. Warum hat der Regierungsrat die Verordnung nach
Artikel 3 EG noch nicht erlassen?

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 6. Juli
1983

Die Interpellantin stellt im Zusammenhang mit einer
etwas zielgerichteteren Gangart des Amtes für Zivilschutz
des Kantons Bern mehrere Fragen.
Zur Frage 1a: Es entspricht einer Tatsache, dass der
Vorsteher des Amtes für Zivilschutz des Kantons Bern
die Tragpflicht des Arbeitskleides an kantonalen Kursen
und Rapporten von zwei- und mehrtägiger Dauer
angeordnet hat. Das Schlagwort «wer besoldet ist, trägt
Uniform» ist deshalb zu ralativieren und in den richtigen
Zusammenhang zu stellen.
Viele kritische Äusserungen zum Zivilschutzwesen weisen

unter anderem daraufhin, dass das äussere
Erscheinungsbild mangelhaft und uneinheitlich ist. Auch der
Generalstabschef hat 1981 in einer Stellungnahme zum
Zivilschutz bemängelt, dass z.B. keine Funktionsabzeichen

getragen werden, d.h., dass es für Aussenstehen-
de nicht möglich sei, Angehörige des Zivilschutzes zu
erkennen und in ihren Funktionen zu unterscheiden.
Zweifellos hängt die Effizienz oder die Einsatzbereitschaft

des Zivilschutzes nicht nur von ihrem äusseren
Erscheinungsbild ab, aber es trägt wesentlich dazu bei,
das Bild des Zivilschutzes in der Öffentlichkeit zu
verbessern.

Aufgrund dieser Überlegungen wurde im August 1982
durch die Leitung des kantonalen Amtes für Zivilschutz
verfügt, dass vorerst in kantonalen Kursen und Rapporten

von mindestens zweitägiger Dienstdauer das
Arbeitskleid für alle Dienste zu tragen ist. Diese Massnahme

wird übrigens seit Jahren von den meisten
Zivilschutzorganisationen im Kanton Bern gehandhabt; in
der Stadt Biel z.B. gilt das Tragen des Arbeitskleides
bei allen Dienstleistungen seit 1973 als verbindlich.
Mit dieser Massnahme gilt es, Schritt für Schritt zum
äusseren Image des Zivilschutzes beizutragen. Die
Zweckmässigkeit wird dadurch unterstrichen, dass auf
1. Januar 1983 die neuen Funktionsabzeichen vom
Bundesamt für Zivilschutz (BZS) an die Funktionsträger
abgegeben werden, die ähnlich den militärischen Gradabzeichen

auf den Achselpatten zu befestigen sind. Das
Kennenlernen und Angewöhnen an die Funktionsabzeichen

ist ebenfalls als Ausbildungsteil zu betrachten.
Zur Frage 1b: Die Entschädigung der nebenamtlichen
Instruktoren ist in der Verordnung vom 10. September
1980 über die Funktonsstufen und Entschädigungen im
Zivilschutz geregelt. Die Ansätze hiefür sind überholt
und führen zu Härtefällen, so vor allem bei den
selbständigerwerbenden Instruktoren im Nebenamt. Dieser
Umstand führt dazu, dass es nur noch in seltenen Fällen

möglich ist, nebenamtliche, gut ausgewiesene
Instruktoren zu den bisherigen Entschädigungssätzen
gewinnen zu können, so dass man bereits seit einiger Zeit
vor der Frage stand, den Ausbildungsauftrag drastisch
einzuschränken oder Instruktoren, auf deren Mitarbeit
unmöglich verzichtet werden kann, eine erhöhte Zulage
zu gewähren.
Das BZS stellt dafür keine Richtlinien auf. Es lässt den
Kantonen freie Hand. Bereits eine Reihe von Kantonen
haben hier in eigener Kompetenz die Entschädigungen

für nebenamtliche Instruktoren erhöht. Die Abgeltung
der Instruktoren erfolgt über das Kurswesen.
Durch den stark ausgeweiteten Kursbetrieb - es musste
z.B. die Ausbildung der oberen Kader in 278 neupflich-
tigen Gemeinden sichergestellt werden - war es
unumgänglich, neue nebenamtliche Instruktoren zu verpflichten.

Damit sie überhaupt gefunden werden konnten,
wurde ihnen eine ähnliche Entschädigung ausbezahlt,
wie sie das BZS für die Abgeltung der Instruktoren
vorsieht. Übrigens wird diese Massnahme im Kanton für
einzelne Instruktoren und Rechnungsführer schon über
längere Zeit so gehandhabt. Zurzeit erarbeitet das Amt
für Zivilschutz einen entpsrechenden Erlass, der
demnächst dem Regierungsrat vorgelegt wird.
Was die Interpellantin in bezug auf die erhöhten
Instruktionszulagen aufführt, ist daher nur als Übergangslösung,

d. h. als Sofortmassnahme, zu betrachten.
Zur Frage 2: Gemäss Auskunft des Bundesamtes liegt
es im Ermessen der Kantone, die ihnen richtig
scheinenden Anordnungen zu treffen, wobei festgehalten
werden muss, dass der Zivilschutz keine Uniform,
sondern nur ein Arbeitskleid kennt.
Artikel 85 der Verordnung vom 27. November 1978
über den Zivilschutz (ZSV) behandelt die Materialausrüstung

und besagt, dass der Bundesrat Materiallisten
über die einheitliche Ausrüstung der Schutzorganisationen

(persönliche Ausrüstung und gemeinsames Material)
erlässt.

Gemäss Artikel 89 Absatz 4 des Bundesgesetzes vom
23. März 1962 (Stand 1.7.78) über den Zvilschutz (ZSG)
obliegt der Vollzug dieser Vorschriften den Kantonen.
Da das Amt für Zivilschutz für die Durchführung der
Massnahmen im Kanton Bern zuständig ist, kann es die
Anordnung für das Tragen des Arbeitskleides erlassen.
Umfragen bei anderen Kantonen haben ergeben, dass
diese das Tragen des Arbeitskleides weitgehend den
Gemeinden überlassen. In Kursen, welche die Kantone
durchführen, ist die Handhabung unterschiedlich. Der
Zivilschutz-Konkordatsverband Innerschweiz, dem die
Kantone Uri, Schwyz, Unterwaiden, Obwalden, Zug und
Glarus angehören, kennt die generelle Tragpflicht des
Arbeitskleides für sämtliche Dienstanlässe aller Dienste
und Funktionsstufen. Andere Kantone entscheiden von
Fall zu Fall.
Zur Frage 3: Eine genaue Kostenrechnung ist schwierig.
In den meisten Gemeinden des Kantons Bern hat sich
das Tragen des Arbeitskleides als fester Bestandteil des
Kursbetriebes eingelebt. Einzig bei Übungen mit
Stabsorganen wird es unterschiedlich gehandhabt. Die
Kosten für das Reinigen eines Arbeitskleides schwanken
zwischen 2.50 Franken und 5 Franken. Dieser Aufwand
ist übrigens durch den Bund über die Kursabrechnungen

subventioniert.
Es darf angenommen werden, dass in einigen Jahren
die Schutzdienstpflichtigen (in der Regel handelt es sich
ja um mittlere und obere Kaderangehörige) mit ihren
persönlichen Ausrüstungsgegenständen wie Arbeitskleid,

Kartentaschen, Reglementen usw. zu Kursen und
Rapporten antreten. Damit entfällt für den Kanton der
Reinigungsaufwand für Arbeitskleider, da es sich in
diesem Fall um Material der Gemeinden handeln würde.
Aus diesem Grund erübrigt sich für den Kanton eine
spezielle Budgetierung.
Zur Frage 4: Die Benützung der Ausrüstung im
Zivilschutz - dazu gehört das Tragen des Arbeitskleides -
ist ein Teil der Ausbildung und darf nicht als gesonderte
Massnahme betrachtet werden.
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Zur Frage 5: Im Bundesgesetz über den Zivilschutz
(Zivilschutzgesetz) sind die Kompetenzen der Kantone
geregelt.

Artikel 9 ZSG sagt folgendes aus:
Die Kantone sind für den Vollzug der vom Bund erlassenen

und die Kantone betreffenden Vorschriften
verantwortlich. Sie üben auf ihrem Gebiet die Aufsicht und die
Leitung aus, überwachen die Durchführung der
angeordneten Massnahmen und die Bereitstellung der Mittel
und stellen sie nötigenfalls sicher.
Die Kantone bezeichnen - unter Vorbehalt der
Beschwerde an den Bundesrat - die Betriebe, die zur
Bildung von Schutzorganisationen verpflichtet sind.
Die Kantone bezeichnen für ihren Bereich ein Amt für
Zivilschutz als Leitungs- und Vollzugsorgan und
umschreiben die Aufgaben und Befugnisse dieses Amtes
sowie der Zivilschutzstellen der Gemeinden.
Die Kantone bezeichnen die nötige Anzahl Kantonsin-
struktoren.

Artikel 89 Absatz 4 ZSG
Der Vollzug der Vorschriften ist im übrigen Aufgabe der
Kantone und unter ihrer Aufsicht der Gemeinden, der
Leitungen der öffentlichen und der privaten Betriebe
sowie des einzelnen.

Einführungsgesetz vom 3.Oktober 1965 über den
Zivilschutz (EG)
In den Artikeln 5 und 6 werden die Aufgaben der
Militärdirektion und des Amtes für Zivilschutz festgehalten:
Artikel 5
Die Militärdirektion besorgt unter der Aufsicht des
Regierungsrates und unter Mitwirkung der für die einzelnen

Dienste des Zivilschutzes zuständigen Direktionen
den Vollzug des Bundesgesetzes über den Zivilschutz.
Der Militärdirektion wird das kantonale Amt für
Zivilschutz als Abteilung der Zentralverwaltung angegliedert.

Die Organisation des kantonalen Amtes für Zivilschutz
richtet sich nach dem Dekret über die Organisation der
Militärdirektion.
Artikel 6
Der Militärdirektion obliegen unter der Aufsicht des
Regierungsrates alle nach dem Bundesgesetz in die
Zuständigkeit der kantonalen Behörden fallenden
Massnahmen und Entscheidungen, die nicht einer anderen
Behörde zugewiesen werden.
Die Militärdirektion ist insbesondere zuständig:
a) zur Wahl und Regelung des Anstellungsverhältnisses
der Kantonsinstruktoren (Art. 9 Abs. 4 BG);
b) zur Zustimmung zur freiwilligen Bestellung eines
Betriebsschutzes (Art. 18 Abs. 4 BG) oder von Hauswehren
(Art. 19 Abs. 3 BG);
c) Einsprachen über Einteilung, Entlassung und
Ausschluss von Schutzdienstpflichtigen sowie über deren
Verfplichtung zur Übernahme bestimmter Funktionen,
endgültig zu entscheiden (Art. 45 BG);
d) zur Dispensation von der Schutzdienstpflicht (Art. 34
Abs.3 BG);
e) zum Erlass von Aufgeboten von Schutzdienstpflichtigen

zu Kursen, Übungen und Rapporten (Art. 52 bis 54
BG);
f) Ausrüstung und Material für den Bedarf des Kantons
und die Abgabe an die Gemeinden zu beschaffen und
deren zweckmässige Lagerung, Inventarisierung und
Unterhalt zu überwachen;
g) die Rechnung und das Inventar über Material und
Ausrüstung des Kantons zu führen;

h) die Verwaltung und den Unterhalt der Ausrüstung,
des Materials und der Anlagen und Einrichtungen des
Zivilschutzes in den Gemeinden zu überwachen und das
dem Bund gehörende, dem Kanton anvertraute Material
zu lagern, zu verwalten, zu unterhalten oder durch die
Gemeinden lagern, verwalten und unterhalten zu lassen
(Art. 62 Abs.4 BG);
i) die Kontrollen über die Organisationspflichtigen
Gemeinden und Betriebe sowie über die Instruktoren und
Ortschefs zu führen und das Kontrollwesen der Gemeinden

zu überwachen;
k) das Kontrollwesen der kantonalen Betriebe zu
überwachen (Art. 20 BG).
Zur Frage 6: Die Überarbeitung des Einführungsgesetzes

ist durch den Regierungsrat eingeleitet worden, dies
unter Berücksichtigung der Erfordernisse der
Gesamtverteidigung. Der Gesetzesentwurf soll im Verlaufe des
Jahres 1984 dem Grossen Rat zur Behandlung vorgelegt

werden. Es wurde deshalb darauf verzichtet, auf
der Grundlage des heute noch gültigen, revisionsbedürftigen

Einführungsgesetzes eine Verordnung vorzubereiten.

Selbstverständlich wird nach der Genehmigung des
neuen Gesamtverteidigungsgesetzes eine entsprechende

Verordnung über die Aufgaben des Amtes für
Zivilschutz vorbereitet.

Präsident. Frau Matter hat das Recht zur Abgabe einer
Erklärung.

Frau Matter. Ich bin von der Antwort des Regierungsrates

nicht befriedigt, und zwar aus den folgenden zwei
Gründen:
1. Es gibt ein eidgenössisches Zivilschutzgesetz und ein
kantonales Einführungsgesetz vom 3. Oktober 1965, das
vorsieht, dass die Kompetenzen des kantonalen Amtes
für Zivilschutz in einer Verordnung geregelt werden.
Diese Verordnung fehlt, und deshalb hängen Befehle,
die vom kantonalen Amt herausgegeben werden, im
luftleeren Raum.
2. Es ist richtig, dass ein Arbeitskleid die angemessene
Bekleidung im Zivilschutz ist. Der Zivilschutz ist ja nicht
eine militärische Organisation. Das Arbeitskleid wird
aber in letzter Zeit als Uniform eingesetzt, um das Image

des Zivilschutzes zu heben. Das Arbeitskleid wird
auch getragen, wenn dies von der Arbeit her nicht
notwendig wäre. Sobald das Arbeitskleid als Uniform
eingesetzt wird, greift das in die Freiheit des Bürgers ein.
Das Tragen als Uniform müsste in einem Rechtssatz
umschrieben sein. Erst dann ist das Tragen des Arbeitskleides

als Uniform legitim.

Gesetz über die Vorführung von Filmen (Änderung)

Beilage Nr. 19

Zweite Lesung (Erste Lesung siehe Seiten 537ff. hie-
vor)

Eintretensfrage

Berthoud, rapporteur. Le Grand Conseil a examiné le

projet de revision de la loi sur la projection de films en
première lecture au cours de la session de mai dernier.
Les décisions de principe ayant été prises à cette occa-
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sion, il n'y a pas lieu d'y revenir aujourd'hui. Nous nous
occuperons essentiellement, en deuxième lecture, des
corrections apportées aux réflexions conduites lors de la

session de mai et qui portaient principalement sur la

désignation des jeunes autorisés à assister à des
spectacles cinématographiques. Différents termes qui
figuraient dans le premier projet de revision ont été, selon
vos voeux, corrigés en fonction de la terminologie utilisée

dans le code pénal.
Nous n'avons pas d'autres remarques à formuler dans
le cadre de la discussion d'entrée en matière. Une seule
modification de détail a été apportée à l'article 23 a, qui
sera examinée le moment venu.

Hari. Wir haben noch eine Frage zu stellen, die Artikel
22 Absatz 2 betrifft: Wann beginnen der Kinobesitzer
oder seine Angestellten zu zweifeln? Wir hegen immer
noch die Befürchtung, dass die Herabsetzung der
Altersgrenze auf 14 Jahre dazu führen könnte, dass die
Fähigkeit der verantwortlichen Leute zum Zweifeln
abnimmt, d. h. dass sie weniger streng darauf achten, dass
die Altersgrenzen eingehalten werden. Und weil wir
befürchten, dass hier ein Mangel zur Bereitschaft zum
Zweifeln besteht, ist bei uns der Zweifel geblieben. Wir
sind nicht überzeugt, dass diese Gesetzesänderung
wirklich unseren jungen Leuten zum Wohle gereicht.
Das haben wir zur zweiten Lesung noch anmerken wollen.

Scherrer. Im Namen der NA/EDU-Fraktion lehne ich
die Änderung des Gesetzes über die Vorführung von
Filmen auch in der zweiten Lesung ab. Um mitzuhelfen,
im Ratsbetrieb Zeit zu sparen, verzichte ich auf eine
neuerliche detaillierte Begründung. Ich habe sie in der
ersten Lesung gegeben, und man kann sie im Tagblatt
nachlesen. Zudem schlägt ja auch die Kommission keine

ins Gewicht fallenden, substantiellen Änderungen
gegenüber der ersten Lesung vor.
Kurz zusammengefasst möchte ich nicht nur als Anmerkung,

sondern als wirklicher Gegner dieser Vorlage
sagen: Es ist eine unnötige Revision. Die eidgenössischen
Schutzbestimmungen in bezug auf das Alter von 16
Jahren werden unterlaufen. Weder der Regierungsrat
noch die Kommission haben dazu zu unserer Befriedigung

Stellung bezogen. Der Zerfall unserer Gesellschaft
wird durch diese Gesetzesänderung weitergeführt. Wir
werden von der EDU aus das Referendum gegen die
Vorlage ergreifen.

Krähenbühl, Polizeidirektor. Ich kann mich voll und
ganz den Ausführungen des Kommissionspräsidenten
anschliessen, denen ich nichts beizufügen habe. Dagegen

möchte ich noch kurz zur Frage des Herrn Hari
Stellung nehmen.
Ich weise nochmals darauf hin, dass im Gesetz
ausdrücklich gesagt ist, dass zur Kontrolle der Altersgrenze
die Kinobesitzer in Zweifelsfällen sogar verpflichtet
sind, einen Ausweis zu verlangen. Es kann aber nicht in

Frage kommen - und ich glaube, das würde auch
niemand in diesem Saale erwarten -, gewissermassen
polizeiliche Grossaktionen vorzusehen, um bei den
Kinoeingängen entsprechende Kontrollen durchzuführen.
Der Grundgedanke geht ja just in gegenteiliger
Richtung: Wir möchten zu einer gewissen Liberalisierung
kommen, weshalb es mir nicht angebracht scheint, die
Kontrollen zum vornherein zu verstärken. Die Betriebsinhaber

sind aber, wie gesagt, nach wie vor verpflichtet,

in ihrem eigenen Laden zum Rechten zu sehen und,
wenn begründete Zweifel in bezug auf das Zutrittsalter
bestehen, nötigenfalls die Vorlegung eines Ausweises
zu verlangen.
Im übrigen beantrage ich Ihnen auch meinerseits, auf
die Gesetzesänderung auch in zweiter Lesung einzutreten.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen.

Detailberatung

Art. 22 und 23

Angenommen

Art. 23 a

Berthoud, rapporteur de la commission. Le Conseil-
exécutif estime que, pour pouvoir assister à un spectacle

cinématographique le soir, les jeunes doivent être
accompagnés de leur représentant légal et qu'en
l'absence de celui-ci, ils ne peuvent assister à la projection
du film qu'à la condition qu'ils forment une classe en
tant que telle et que celle-ci soit accompagnée de son
responsable pédagogique. La commission, pour sa part,
pense que la première condition est excessive et qu'un
responsable pédagogique peut conduire un groupe de
jeunes à un spectacle cinématographique sans qu'ils
forment nécessairement une classe proprement dite.
Nous vous proposons de vous rallier à la version de la

commission.

Frau Binz. Ich habe den Auftrag erhalten, Ihnen im
Namen der freisinnigen Fraktion mitzuteilen, dass wir bei
Artikel 23 a mehrheitlich den Kommissionsantrag
unterstützen. Wir sind der Auffassung, dass es nicht
notwendig ist, dass 14- bis 16jährige im Klassenverband
auch noch Abendvorstellungen besuchen. Wenn man
da jedoch regierungstreu stimmen will, ist das auch
nicht weltbewegend.

Zürcher (Gwatt). Ich habe im Kommissionsprotokoll
nachgeschaut und festgestellt, dass wir diesen Punkt in
der Kommission nicht diskutiert haben. Die ganze
Sache ist, wie wir orientiert worden sind, von der
Redaktionskommission ausgegangen. Ich bin der Meinung,
dass die Anpassung von Artikel 23a an den Artikel 22
sinnvoll ist. Wenn man schon erlaubt, dass Jugendliche
und Kinder von 14 bis 16 Jahren die frühen Abendvorstellungen

- und darum geht es ja - besuchen dürfen,
so scheint es unserer Fraktion, dass man diese Bestimmung

auch auf Gruppen von Kindern in Begleitung
eines Erziehungsberechtigten ausdehnen darf. Wir
beantragen Ihnen also, beim Artikel 23 a der Fassung des
Regierungsrates den Vorzug zu geben.

Schmied (Moutier). Le groupe UDC a été très partagé
puisqu'il a décidé par 22 voix contre 17 de se rallier à la

proposition de la commission.

Krähenbühl, Polizeidirektor. Ich möchte Ihnen meinerseits

beliebt machen, dem Antrag des Regierungsrates
zuzustimmen. Die Begründung ist von Herrn Zürcher
gegeben worden. Ich will sie nicht wiederholen.
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Abstimmung

Für den Antrag der Kommission
Für den Antrag des Regierungsrates

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Sch/uss der Sitzung um 16.30 Uhr

47 Stimmen
66 Stimmen

Die Stenographen/
Redaktoren:

Bernhard Luyten
Ciaire Widmer

Zweite Sitzung

Dienstag, 30. August 1983, 9.00 Uhr

Präsident: René Bärtschi, Heiligenschwendi

Präsenz: Anwesend sind 189 Mitglieder. Entschuldigt
abwesend sind: Biffiger, Chatton, Flück, Gsell, Kohler,
Lehmann, Schmid (Rüti b. Büren), Schweizer (Bern),
Steiner (Zielebach), Tanner, Weber.

Gesetz über die Vorführung von Filmen (Änderung)

Fortsetzung

Art. 24, 24a, 25, 29 und 30

Angenommen

II.

Angenommen

Schlussabstimmung

Für Annahme des Gesetzentwurfes
Dagegen

117 Stimmen
6 Stimmen

Dekret über die gewerbsmässigen Tanz- und
Unterhaltungsbetriebe sowie das Spielen in
Gastgewerbebetrieben

Beilage Nr. 24

Eintretensfrage

Zürcher (Gwatt), Präsident der Kommission. Ich habe
das Vergnügen, Ihnen das Dekret mit dem komplizierten
Titel «Dekret über die gewerbsmässigen Tanz- und
Unterhaltungsbetriebe sowie das Spielen in Gastgewerbebetrieben»

vorzustellen. Ich sage ausdrücklich «Vergnügen»,

weil es sich beim Tanzen und Spielen doch um
etwas handelt, das Abwechslung in unseren manchmal
allzusehr von Hektik und tierischem Ernst geprägten Alltag

bringt.
Spielen und Tanzen gehören zu den Urbedürfnissen des
Menschen. Ich weise nur auf die Kinder hin. Ihr Spiel-
und Bewegungstrieb ist offensichtlich. Aber auch für
erwachsene Menschen sind Spiel und Tanz willkommene
Anlässe zur Pflege der Geselligkeit, zu mitmenschlicher
Begegnung und zum Ausdruck von Lebensfreude. In der
Vergangenheit haftete dem Tanzen und Spielen aber
etwas das Odium des Bösen an. Der puritanisch-calvini-
stische Geist vergangener Jahrhunderte hat sich vor
allem in den Sittenmandaten der gnädigen Herren
niedergeschlagen, in Sittenmandaten, über die man heute
lächeln mag, insbesondere wenn man Sätze liest wie:
«An Sonntagen soll niemand in den Wirts- und Schenkhäusern

zum Weine gehen. Ferner sollen die Wächter
bei den Toren vor der Abendpredigt niemand aus der
Stadt lassen.» Oder: «Ebenso ist das Tanzen zu Hochzeiten

und anderen Anlässen untersagt. Der Hochzeiter
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oder Hauseigentümer bezahlt eine Busse von 10 bis 15
Pfund, jede tanzende Person 3 Pfund.» Oder: «Das
Spielen mit Karten und Würfeln soll sowohl für den
Spieler als für den, der sie verkauft, darreicht oder in
seinem Haus spielen lässt, bei 50 Pfund oder, wenn er
solche nicht bezahlen kann, bei Gefangenschaft verboten

sein. Desgleichen sind auch alle Wetten untersagt.»
Das war in groben Zügen der Geist früherer derartiger
Erlasse. Ich bin froh - und die meisten von Ihnen sicher
auch -, dass wir heute etwas freier unseren harmlosen
Vergnügen nachgehen können, und ich hoffe, dass nicht
irgendwo ein Ajatollah auftaucht, der uns das verbieten
will. Immerhin haben sich die bisherigen gesetzlichen
Regelungen doch noch etwas in dem landesväterlichen
Geist bewegt, der einem das Gefühl gab, die Obrigkeit
müsse über Sitte und Anstand der Bürger wachen.
Sowohl das neue Gastwirtschaftsgesetz wie das vorliegende

Dekret - übrigens auch das soeben verabschiedete

Filmgesetz - versuchen, der heutigen Auffassung
Nachachtung zu verschaffen, wonach sich der Staat
nicht zum Sittenwächter über mündige Bürger aufspielen,

sondern nur das regeln soll, was unbedingt im
Interesse der Gemeinschaft geregelt werden muss, zum
Beispiel Erlass bau-, feuer- und gesundheitspolizeilicher
Massnahmen, Erlass von Vorschriften über den Schutz
der Nachbarschaft vor Lärmimmissionen (Nachtruhestörungen

usw.) und Schutz der Jugend vor unerwünschten
Einflüssen. Der Grosse Rat hat sich dieser Auffassung

übrigens angeschlossen, als er mit 70:24 Stimmen

eine Motion unseres Ratskollegen Theiler überwies,

welche die Abschaffung der Bewilligungspflicht
für öffentliche Tanzanlässe forderte. Ausserdem hat der
Grosse Rat ein Postulat unseres ehemaligen Kollegen
Katz überwiesen, wonach das öffentliche Tanzen an
Schulfesten erlaubt sein soll.
Mit dem Erlass des neuen Gastwirtschaftsgesetzes wurde

im Artikel 41 die Rechtsgrundlage zur Ausarbeitung
des vorliegenden Dekrets geschaffen. Dieser Artikel
besagt: «Der Grosse Rat erlässt ein Dekret über die
gewerbsmässigen Tanz- und Unterhaltungsbetriebe sowie
über das Spielen in Gastgewerbebetrieben. Für die
Führung eines Tanzbetriebes bedarf es einer Tanzbewilligung.»

In den Absätzen 3 und 4 dieser Bestimmung ist
sodann die Polizeidirektion für die Bewilligungserteilung
zuständig erklärt und auch die gesetzliche Grundlage
zur Erhebung angemessener Abgaben geschaffen worden.

Im Gastwirtschaftsgesetz ist also nur noch die
Rede von gewerbsmässigen Tanz- und Unterhaltungsbetrieben.

Für andere öffentliche Anlässe, zum Beispiel
von Vereinen, oder Feste aller Art entfällt damit die
Rechtsgrundlage für eine Bewilligungspflicht.
Ich will Ihnen nun in Form eines detaillierten Katalogs
aufzählen, was sich mit dem neuen Dekret gegenüber
bisher ändern soll:
1. Die Bewilligungspflicht für öffentliche Tanzanlässe in
oder bej Gastgewerbebetrieben sowie an andern Orten,
die der Öffentlichkeit zugänglich sind, wird aufgehoben.
2. Ebenfalls aufgehoben werden die eigentlichen Tanztage,

welche die Regierungsstatthalter nach dem bisherigen

Dekret festlegen mussten.
3. Tanzveranstaltungen von besonderer Bedeutung bei
Volksfesten, Sportanlässen oder Einweihungen aller
Art, für die bisher eine Bewilligung der Polizeidirektion
erforderlich war, sind nicht mehr bewilligungspflichtig.
4. An Schulfesten soll das öffentliche Tanzen erlaubt
sein ohne Einholung einer Ausnahmebewilligung bei der
Polizeidirektion, wie das bis jetzt der Fall war.

5. Für Vereins- und Gesellschaftsanlässe sowie für
spontanes Tanzen im Anschluss an Hauptversammlungen

oder gesellige Zusammenkünfte ist keine Bewilligung

beim Regierungsstatthalteramt mehr einzuholen,
weder vorher noch nachher.
6. Tanzveranstaltungen anlässlich musikalischer Aufführungen

oder sonstiger Belustigungen sind nicht mehr
verboten. Bis jetzt war es nicht gestattet, zum Beispiel
im Anschluss an ein Konzert noch zu tanzen, wenn dieser

Anlass nicht als Tanzanlass, sondern als Konzert
bezeichnet war.
7. Der Zutritt schulpflichtiger Kinder zu Tanzanlässen
Erwachsener im Rahmen von Vereinsveranstaltungen
war bis jetzt verboten. Dieses Verbot soll aufgehoben
werden.
8. Das Tanzbetriebspatent wird inskünftig ganz allgemein

als Tanzbewilligung bezeichnet. Sie berechtigt
nicht zur Bewirtung von Gästen mit Speis und Trank. In

Zukunft braucht es zwei Bewilligungen: ein Patent für
den Ausschank, das vom Amt für Fremdenverkehr
erteilt wird, und eine Bewilligung zum Tanzen, die neu
von der Polizeidirektion ausgestellt wird. Der Veranstalter

hat somit zwei Gesuche einzureichen, die zwei
voneinander getrennten Verfahren unterliegen.
9. Es entfällt die Bewilligungspflicht für Tanzkurse, wie
sie bisher stipuliert war.
Das sind die wesentlichsten Änderungen, die mit dem
neuen Dekret anvisiert werden und die uns hauptsächlich

interessieren dürften. In der Kommission wurde vor
allem über zwei Fragen diskutiert, über die Frage der
Gewerbsmässigkeit und die Frage der Regelmässigkeit.
Wie die Kommission diese zwei Begriffe interpretiert
hat, geht aus dem Dekretsentwurf hervor. Regelmässigkeit

nimmt man an, wenn in einem Betrieb mindestens
zwölfmal pro Jahr Tanzanlässe durchgeführt werden,
ohne Rücksicht darauf, ob sie vom Wirt oder von Vereinen

veranstaltet werden. Im weiteren haben wir in der
Kommission über Jugendschutzbestimmungen gesprochen,

mit denen der Zutritt zu Dancings und
Schülertanzlokalen geregelt werden soll.
In der Schlussabstimmung wurde dieses Dekret mit 19
Stimmen gegen eine Stimme gutgeheissen. Im Namen
der Kommission beantrage ich Ihnen, auf die Vorlage
einzutreten.

Reber (Wynau). Das Tanzen als Ausdruck der Lebensfreude

— das hat Herr Zürcher vorhin schon erwähnt —

wurde in früheren Zeiten vom Chorgericht streng
überwacht und zensuriert. Ich habe das selber in meiner
Wohngemeinde im Chorgerichtsmanual nachgelesen,
und eine kleine Reminiszenz daraus möchte ich Ihnen
doch nicht vorenthalten. Unter dem Jahr 1714 steht,
dass 13 Burschen und Mädchen vorgeladen und
abgeurteilt worden sind. Der Prädikant hat dann ins Protokoll

eingetragen: «Alle obgenennten Personen sind,
ihres sündlichen Wesens überzügt, zensuriert und eine
Mannsperson um 10 Pfund und eine Weibsperson um 5
Pfund gestrafet.»
Diese Zeiten sind vorbei, aber das Tanzen und Spielen
darf auch heute, wie wir gehört haben, nicht ohne
weiteres betrieben werden. Die einschlägigen Vorschriften
sind in Gesetzes- und Dekretsbestimmungen niedergelegt.

Klarheit soll in Zukunft über die Frage bestehen:
Darf man Familien- oder Vereinsfeste ohne Bewilligung
durchführen? Man darf, wie dies Herr Zürcher vorhin
dargelegt hat.
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Die sozialdemokratische Fraktion begrüsst es, dass
nach dem vorliegenden Dekret die örtliche Behörde bei
der Erteilung von Tanzbewilligungen ein gewichtiges
Wort mitreden darf. Nach Auffassung unserer Fraktion
wird von Fall zu Fall genau abgeklärt werden müssen,
ob durch den zu bewilligenden Tanzbetrieb die
Nachbarschaft nicht übermässig gestört und belästigt wird.
Entsprechende Auflagen zum Wohle der Umgebung
müssten unter Umständen bei der Erteilung der Bewilligung

gemacht werden. Dasselbe gilt selbstverständlich
auch für Unterhaltungsbetriebe. Gleichzeitig müssen wir
aber darauf bedacht sein, dort, wo in einem Dorf oder in
einem Quartier nur ein Tanzsaal zur Verfügung steht,
nicht zum voraus eine Bewilligungsbarriere für Vereine
zu errichten. Wenn wir davon ausgehen, dass neben
den Tanzveranstaltungen des Wirtes selber auch noch
der Jodlerklub, der Frauenchor, der ETV, der Satus usw.
ihre Tanzabende veranstalten wollen, müssen wir
aufpassen, dass wir diesen Vereinen nicht einen Stolperdraht

spannen.
Eine letzte Bemerkung: Dass der Jugendschutz allein
durch das Festlegen von Alterslimiten in bezug auf den
Zutritt zu Tanz- und Unterhaltungslokalen gewahrt werden

kann, wird von uns bezweifelt. Gerade die Diskussion

um das Filmgesetz hat ja gezeigt, dass Alterslimiten
in der Praxis immer wieder missachtet werden, und

das nicht zuletzt sogar mit Wissen der Eltern, der Erzieher

oder derjenigen, die in ihrem Betrieb gerne mehr
Umsatz haben.
Die SP-Fraktion ist bereit, auf den Dekretsentwurf
einzutreten. In der Detailberatung werden wir einige Abän-
derungsanträge stellen.

Berger. Die SVP-Fraktion ist für Eintreten. Dagegen
wenden wir uns gegen weitere Lockerungen in bezug
auf das Zutrittsalter. Der Besuch von Tanzbetrieben ab
18 Jahren, wie bis anhin, scheint uns in Ordnung zu
sein. Auch der Bestimmung «Der Besuch von alkoholfreien

Jugendtanzbetrieben ist Personen vom 16. bis
zum vollendeten 25. Altersjahr gestattet» stimmen wir
zu. Zur Bestimmung über den Schülertanz in Artikel 8
des Dekretsentwurfes werden wir jedoch einen Abände-
rungsantrag stellen. Wir sind der Meinung, hier sei das
Zutrittsalter von 12 auf 14 Jahre zu erhöhen. Auf der
andern Seite sind auch wir selbstverständlich der
Meinung, dass an Schulexamen jedes Kind soll tanzen dürfen.

In diesem Zusammenhang habe ich dem Polizeidirektor

noch eine Frage zu stellen: Ist der Zutritt zu
Schülertanzveranstaltungen nur bis zum 16. Altersjahr
gestattet, oder könnten allenfalls auch 18- bis 20jährige
solchen Veranstaltungen beiwohnen? Ich glaube, über
diesen Punkt sollten wir noch Klarheit haben, da dies
bei der Abstimmung von Bedeutung sein kann.
Die SVP-Fraktion ist also für Eintreten auf die Vorlage.

Theiler. Es sind nun ungefähr fünf Jahre her, dass der
Grosse Rat durch Erheblicherklärung einer Motion
beschlossen hat, es sei die Bewilligungspflicht für das
Tanzen in öffentlich zugänglichen Lokalen abzuschaffen.

Wenn wir den vorliegenden Dekretsentwurf zur
Hand nehmen, stellen wir fest, dass er gegenüber der
heutigen Regelung zwar wesentliche Fortschritte bringt,
dass man aber auf halbem Wege steckengeblieben ist.
Sollte der Dekretsentwurf in seiner jetzigen Form
angenommen werden, könnte dies Auswirkungen zeitigen,
die nicht beabsichtigt sind: Die Förderung von Dancing-
betrieben und von professionellen Tanzveranstaltungen

durch auswärtige Veranstalter in den Dörfern und in
den Städten. Darf ich das kurz erklären:
Das Bestreben der überwiesenen Motion - sie ist nicht
nur von mir, sondern auch von anderen Ratsmitgliedern
so interpretiert worden - ging dahin, dass alles Tanzen
innerhalb der normalen Öffnungszeiten der Gaststätten
(Dancingbetriebe ausgenommen) nicht mehr der
Bewilligungspflicht unterstehen soll. Wenn Sie jetzt den Artikel

2 der Vorlage lesen, sehen Sie, dass dort in vier
Absätzen eine recht komplizierte Regelung vorgeschlagen
wird, die man in der Praxis erst noch interpretieren
müsste. Vorgesehen ist eine Befreiung von der
Bewilligungspflicht nur für zwölf Anlässe pro Jahr. Wenn im
gleichen Saal mehr als zwölf angekündigte Anlässe pro
Jahr durchgeführt werden, bedeutet das ein sogenanntes

regelmässiges Tanzen, das bewilligungspflichtig ist.
Wenn man sich die Konsequenzen dieser Regelung
ausmalt, so kann das zur grotesken Situation führen, dass
in einem Dorf zum Beispiel der «Löwen» mit einem sehr
angenehmen Tanzsaal, guten Einrichtungen, einem
freundlichen Wirt und vernünftigen Preisen bereits mit
Anlässen von zwölf Ortsvereinen ausgebucht ist, so
dass der 13. Ortsverein - ich sage es jetzt etwas pointiert

- auf eine «Spelunke» nebenan, den «Hirschen»,
ausweichen muss, wo die feuerpolizeilichen Massnahmen

weniger gut sind, wo die Einrichtungen zu
wünschen übrig lassen und wo der Wirt höhere Preise
verlangt. Die Konsequenz aus der in Artikel 2 vorgeschlagenen

Bestimmung wäre die, dass immer mehr
Gastwirtschaftsbetriebe mit einem Saal um eine Tanzbewilligung

beziehungsweise, nach heutiger Lesart, um ein
Tanzbetriebspatent nachsuchen müssten und das
vermutlich auch bekommen würden, allerdings mit strengen

baupolizeilichen Auflagen. Das wiederum hätte zur
Folge, dass diese Betriebe, um die getätigten Investitionen

zu amortisieren, gezwungen wären, ihre Räumlichkeiten

durch den Beizug auswärtiger, professioneller
Veranstalter vermehrt auszulasten, so dass sich daraus
eine Konkurrenzierung der Lokalvereine ergäbe. Die
Gleichsetzung in Artikel 2 von Tanzveranstaltungen
lokaler Vereine nach Theater- und Konzertaufführungen
mit professionellen Dancingveranstaltungen finden wir
also sehr problematisch und unglücklich. Diese Bestimmung

hätte nicht die von den Befürwortern einer etwas
zurückhaltenden Bewilligungspraxis gewünschten
Auswirkungen zur Folge, sondern genau das Gegenteil. Wir
haben deshalb zum Artikel 2 einen Antrag in Form
eines neuen Absatzes 5 gestellt, um wenigstens die
schlimmsten Auswirkungen, die aus der jetzigen
Fassung des Artikels 2 resultieren würden, zu mildern.
Wir sind für Eintreten auf die Vorlage, da sie, gesamthaft

gesehen, einen Fortschritt bringt, und wir hoffen,
dass den von uns vorgetragenen Bedenken in der
Detailberatung Rechnung getragen wird.

Krähenbühl, Polizeidirektor. Da sich der Herr
Kommissionspräsident sehr einlässlich geäussert und alle
Erleichterungen, die in Zukunft Platz greifen sollen, dargelegt

hat, kann ich mich zum Eintreten kurz fassen.
Ich stelle einfach fest: Das neue Tanzdekret hat zur Folge,

dass das Tanzen im Kanton Bern freier wird. Unter
dieser Überschrift segelt denn auch das neue Dekret,
wie dies schon die Idee des seinerzeitigen Motionärs,
Herrn Theiler, war, und ich halte dafür, dass die Forderung,

dass das Tanzen freier werden soll, im Rahmen
des neuen Dekrets in sehr weiten Grenzen verwirklicht
werden kann. Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch
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sagen, dass das neue Dekret endgültig von den
Sittenmandaten alter Observanz Abschied nimmt. Diese waren,

wie Herr Reber angetönt hat, an sich lustig, besonders

wenn man sie im nachhinein liest und dabei
erfährt, dass sich das Chorgericht geärgert hat über das
Tanzen und andere ärgerliche Sachen, die beim Tanzen
vorgekommen seien. Das Ihnen vorgelegte neue
Tanzdekret bringt zum Ausdruck, dass der Staat in keiner
Art und Weise die Rolle des Sittenwächters spielen
will. Diese Rolle war in früheren Jahrhunderten
vielleicht, aus der damaligen Zeit heraus, richtig; heute ist
sie es aber nicht mehr. Der Staat möchte das Tanzen
nur insofern regeln, als es mit Immissionen auf die
Nachbarschaft, auf die Einwohner, verbunden ist. Es

sind also nicht sittliche Überlegungen, die heute im
Vordergrund stehen, sondern polizeiliche: der Schutz vor
Lärm, die Rücksichtnahme auf die Nachtruhe der
Einwohner, die durch die Tanzbetriebe betroffen sein können

und tatsächlich auch häufig betroffen sind.
Ein Nebenpunkt, der in unseren Überlegungen ebenfalls
eine Rolle spielt, ist der Jugendschutz. Das Tanzdekret
soll nicht Bestimmungen enthalten, die dem Gedanken
des Jugendschutzes entgegenstehen.
Ich habe gerne zur Kenntnis genommen, dass kein
Nichteintretensantrag gestellt worden ist. Namens des
Regierungsrates beantrage ich Ihnen ebenfalls Eintreten
auf den Dekretsentwurf.
Gestatten Sie mir, noch zu ein paar Fragen, die beim
Eintreten aufgeworfen worden sind, Stellung zu
nehmen. Herr Berger hat sich erkundigt, wer zum Schülertanz

nach Artikel 8 Zutritt hat. Die Antwort erscheint
mir völlig klar: Zu den Schülertanzveranstaltungen
haben Schüler Zutritt, und unter Schülern verstehe ich in
diesem Zusammenhang Schüler, die der obligatorischen
Schulpflicht unterstehen, d.h. Schüler bis zum 16.

Altersjahr. Das ist hier gemeint, und das wird auch in vielen

Etablissements so gehandhabt, indem die Schüler in
einer Disco beispielsweise am Nachmittag bis um 18
Uhr Zutritt haben, worauf am Abend am gleichen Ort
eine Jugendtanzveranstaltung für 16- bis 25jährige
durchgeführt wird.
Zu den Ausführungen von Herrn Theiler stelle ich
folgendes fest: Meiner Meinung nach geht er in der
Interpretation der seinerzeit überwiesenen Motion zu weit.
Herr Theiler hat vorhin gesagt, er sei der Ansicht, dass
jedes Tanzen innerhalb der ordentlichen Betriebsstunden

von Gaststätten frei sein sollte. So weit, Herr Theiler,

möchte ich doch nicht gehen, und zwar aus den
Überlegungen, die ich vorhin angestellt habe. Der
Hauptgedanke, der dem Tanzdekret zugrunde liegt, ist
der Schutz vor Lärm, der Schutz vor Immissionen.
Wenn man nun das Tanzen völlig frei gewähren lassen
würde, ohne überhaupt eine Kontrolle auszuüben, würde

das heissen, dass nach den neuen Schliessungsstunden
bis um 23.30 oder bis um 0.30 Uhr frei getanzt

werden könnte. Einer solchen Tendenz - und ich glaube,

dass wir uns darin alle einig sind - muss ich
entgegenhalten, dass man die Nachtruhe auch schon um 23
Uhr stören kann, denn es gibt immer noch Leute, die
vor Mitternacht zu Bett gehen und vor Mitternacht ihre
Ruhe haben möchten. Aus diesem Grunde bin ich mit
der sehr extensiven Auslegung, die Herr Theiler Ihnen
unterbreitet hat, persönlich nicht einverstanden.
Ich glaube auch, dass die Überlegungen des Herrn Theiler

in bezug auf den Begriff des «regelmässigen
Tanzens» nicht zutreffend sind, wenn er sagt, dass bei einer
Beschränkung auf zwölf Anlässe pro Jahr, die ohne Be¬

willigung durchgeführt werden können, ein 13., 14. oder
15. Verein das Nachsehen hätte. Bewilligungspflicht
heisst nicht Verbot; Bewilligungspflicht heisst vielmehr,
dass der Gesuchsteller, selbstverständlich nach Anhören

der Gemeinde, einen Rechtsanspruch auf die Erteilung

der Bewilligung hat, wenn sämtliche erforderlichen
Voraussetzungen zur Bewilligung des Gesuches erfüllt
sind. Bewilligungspflicht heisst nicht Willkür der Behörde,

sondern Bewilligungspflicht heisst, dass die Behörde
im Rahmen ihres pflichtgemässen Ermessens abklären
muss, ob alle Voraussetzungen gegeben sind, wie
Schutz der Nachbarschaft vor übermässigen Immissionen,

Beachtung der feuerpolizeilichen Vorschriften
usw., um dem Gesuch entsprechen zu können. Es ist
dann einfach Sache des Gastwirts, ein für allemal die
Bewilligung einzuholen, wenn er weiss, dass er zum
Beispiel 18 Vereinsanlässe pro Jahr durchführen will. In

diesem Sinn ist meines Erachtens die Argumentation,
die soeben Herr Theiler vorgetragen hat, zu relativieren
und zu korrigieren.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen.

Detailberatung

Art. 1 und Art. 2 Abs. 1

Angenommen

Art. 2 Abs. 2

Antrag Reber (Wynau) namens der SP-Fraktion

mindestens jedoch 24mal pro Jahr stattfinden.

Reber (Wynau). Sie haben gehört, dass in der Kommission

über die Frage der Regelmässigkeit nach Artikel 2
Absatz 2 diskutiert worden ist, worauf die Kommission
als regelmässig die Durchführung von mindestens zwölf
Anlässen pro Jahr deklariert hat. Die SP-Fraktion vertritt

demgegenüber die Meinung, diese Beschränkung
sei zu lockern, indem man die Zahl 12 durch die Zahl 24
ersetzt. In einem Dorf, das nur über einen einzigen Saal
verfügt, würden zum Beispiel zwölf Anlässe, die sich
über das ganze Jahr verteilen, nach unserer Auffassung
nicht dem Kriterium der Regelmässigkeit entsprechen.
Ich möchte nochmals betonen, dass auch wir dem
Schutz der Nachbarschaft vor Lärm grösste Bedeutung
beimessen und dass wir dafür halten, dass man die
Nachbarschaft anhört, wenn sie sich beklagt. Deshalb
scheint es uns auch sehr wichtig zu sein, dass die
Gemeindebehörde bei der Bewilligungserteilung mitreden
und von Fall zu Fall erklären kann, nur unter diesen und
jenen Auflagen sei die Bewilligung zu erteilen.

Zürcher (Gwatt), Präsident der Kommission. In der
Kommission haben wir wohl über den Begriff der
Regelmässigkeit diskutiert, wie dies Herr Theiler in seinem
Eintretensvotum ausgeführt hat, nicht aber über die
Zahl der Anlässe. Die Zahl 12 stand also in der Kommission

nicht zur Diskussion. Was da richtig sei, ist eine
Ermessensfrage. Man muss indessen bedenken, dass
wenn man auf 24 Anlässe pro Jahr geht, das bedeutet,
dass im Winterhalbjahr, wo ja die Vereinsanlässe zur
Hauptsache stattfinden, praktisch an jedem Samstag
eine Tanzveranstaltung durchgeführt wird, die nicht be-
willigungspflichtig ist. So weit möchte die Kommission
im Interesse des Schutzes der Nachbarschaft vor
Immissionen vermutlich nicht gehen. Wenn nämlich bei
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mehr als zwölf Anlässen pro Jahr eine Tanzbewilligung
eingeholt werden muss, so kann die Bewilligungserteilung

mit Auflagen baulicher und betrieblicher Natur
verbunden sein. Im Vergleich zu anderen Kantonen würden
wir mit zwölf Anlässen pro Jahr ungefähr richtig liegen.

Wie gesagt, in der Kommission haben wir über die Zahl
12 nicht diskutiert. Ich stelle es deshalb dem Rat an-
heim, darüber nach seinem Ermessen zu entscheiden.

Krähenbühl, Polizeidirektor. Ich beantrage Ihnen, der
Fassung von Regierungsrat und Kommission zuzustimmen,

d.h. auf zwölf Anlässe pro Jahr zu gehen. Herrn
Theiler hat der Kommissionspräsident bereits gesagt,
was auch ich zur Begründung unseres Antrages ausgeführt

hätte. Ich möchte nur noch einmal unterstreichen,
dass mit der Erteilung der Tanzbewilligung gewisse
Auflagen, beispielsweise Auflagen feuerpolizeilicher Natur,

gemacht werden können. Es geht aber auch darum,
mit der Bewilligungspflicht die Möglichkeit zu haben,
zum Beispiel auch Auflagen in bezug auf
Lärmschutzvorrichtungen an Fenstern zu machen in dem Sinne,
dass die Fenster besser gegen Lärm abzudichten sind.
Im weiteren geht es darum, die Nachbarschaft auch
nach Schluss der Veranstaltungen (gegen 3 Uhr
morgens) vor übermässigen Lärmimmissionen durch das
Schietzen von Autotüren und das Wegfahren der Wagen

zu bewahren. Wir haben eine ganze Reihe von
Etablissements, welche die Auflage haben, einen
Parkplatzwächter, z.B. einen Securitaswächter, anzustellen,
der dafür sorgen muss, dass diese Immissionen auf ein
Minimum beschränkt bleiben.

Die Zahl von 12 in Artikel 2 Absatz 2 bezweckt einfach
den vermehrten Schutz der Anwohner, wobei ich zugebe,

dass es sich hier um eine Ermessensfrage handelt.
Vierundzwanzigmal würde aber heissen, dass den ganzen

Winter hindurch - denn im Winterhalbjahr finden
die meisten Vereinsanlässe statt - im gleichen Lokal
jeden Samstag bis morgens 3 Uhr Betrieb wäre. Mit
zwölfmal liegen wir absolut im Rahmen anderer Kantone.

Ich habe eine Aufstellung vor mir, aus der die Zahl
der bewilligungsfreien Anlässe anderer Kantone hervorgeht:

Schwyz 14 Anlässe pro Jahr, Luzern 12, Appenzell
IR 13, Freiburg 8, Obwalden 6, Zürich 8, Basel-Landschaft

5. Einzig zwei Kantone, Aargau und Appenzell
AR haben 20 Anlässe bewilligungsfrei erklärt.

Schliesslich möchte ich Ihnen noch zu bedenken geben,
dass mit der beantragten Regelung an sich schon eine

ganz wesentliche Vereinfachung gegenüber dem früheren

Zustand eingeführt wird: Der Wirt muss, wenn er
mehr als zwölf Anlässe pro Jahr durchführen will, die
Bewilligung für das ganze Jahr nur einmal einholen.
Bis jetzt verhielt es sich so, dass für jede einzelne
Veranstaltung um eine Tanzbewilligung nachgesucht werden

musste. Schon allein dieser Umstand bringt eine

ganz entscheidende Vereinfachung im administrativen
Aufwand.

Ich beantrage Ihnen somit, dem Antrag von Regierungsrat
und Kommission, der genau richtig liegt, zuzustimmen.

Abstimmung

Für den Antrag Reber (Wynau) Minderheit
Für den Antrag von Regierungsrat
und Kommission Mehrheit

Art. 2 Abs. 3 und 4

Angenommen

Art. 2 Abs. 5 (neu)

Antrag Theiler (namens der Freien Fraktion)

Nicht bewilligungspflichtig sind Anlässe von Vereinen,
kulturellen und politischen Organisationen usw., sofern
das Tanzen nicht Hauptbestandteil des angekündigten
Programms ist.

Theiler. Mein Vorschlag will unterscheiden zwischen
kommerziellen Veranstaltungen einerseits und kulturellen

und politischen Veranstaltungen von Vereinen, von
gemeinnützigen Organisationen usw., wo im Anschluss
an die Hauptveranstaltung noch getanzt wird, andererseits.

Im Antrag von Regierungsrat und Kommission
wird alles in den gleichen Topf geworfen, was ich als
Mangel empfinde. Für das kulturelle Leben in einer
Ortschaft, für die Existenz der lokalen Vereine und
Organisationen aller Art ist es wichtig, dass im Anschluss
an ein Fest, an eine Theateraufführung oder an ein Konzert

getanzt werden kann, ohne dafür eine Bewilligung
mit allen Auflagen einholen zu müssen.
Gestatten Sie mir, in diesem Zusammenhang etwas
klarzustellen. Man hat hier in meinen Augen ein
Durcheinander gemacht zwischen Immissionsschutz,
Nachbarschutz, feuerpolizeilichen Vorschriften usw. Dazu
eine Frage: Warum verhalten sich Leute, die getanzt
haben und um 23.30 Uhr das Lokal verlassen, a priori lauter

als Leute, die den ganzen Abend in der Wirtschaft
getrunken haben? Das ist überhaupt keine Begründung.
Man kennt doch bereits in den Wirtschaftspatenten
Auflagen aller Art in bezug auf den Schutz der Nachbarschaft

vor Lärm, Immissionen usw. Die Einhaltung dieser

Vorschriften wird kontrolliert und von der Ortspolizei

durchgesetzt. Das hat mit dem Tanzen überhaupt
keinen Zusammenhang, ebenso wenig die Überzeitbe-
willigung. Die Erteilung von Überzeitbewilligungen zur
Durchführung von Anlässen bis 3 Uhr morgens hängt
nicht mit dem Tanzdekret zusammen. Das Erteilen
solcher Bewilligungen liegt im Ermessensbereich der
Ortspolizeibehörde beziehungsweise des Regierungsstatthalters

und ist mit der Möglichkeit verbunden, Auflagen
in bezug auf die Autoparkplätze zu machen. Das hat
also mit meinem Antrag, das Tanzen etwas freier zu
gestalten, überhaupt nichts zu tun.
Ich mache einfach darauf aufmerksam: Wenn man in
Zukunft in den Betrieben, die eine Bewilligung
brauchen, Vereinsanlässe durchführt, dann gelten dafür
nach dem Vorschlag des Regierungsrates auch die ganzen

Jugendschutzbestimmungen. Dann dürften in diesen

Betrieben Jugendliche unter 18 Jahren nicht mehr
allein an einem Vereinsanlass wie Konzert, Theater
usw. teilnehmen. Eine solche Regelung würde doch zu
absurden Situationen führen, wenn zum Beispiel der
«Hirschen» mit zwölf Anlässen pro Jahr diese ohne
Bewilligung und ohne Auflagen durchführen kann, während

die im «Löwen» abgehaltenen Veranstaltungen von
Vereinen den Jugendschutzbestimmungen über den
Tanzbetrieb unterstehen würden. Darin erblicke ich eine
ungleiche Behandlung von zwei genau gleichen
Sachen. Man sollte da differenzieren zwischen kulturellen
Anlässen von Ortsvereinen einerseits und rein
professionellen Dancingveranstaltungen andererseits. Im
Interesse des kulturellen Lebens in den Ortschaften und
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Regionen bitte ich Sie, meinem Antrag, der die erwähnte
Unterscheidung macht, zuzustimmen.

Zürcher (Gwatt), Präsident der Kommission. Wir haben
diesen Antrag des Herrn Theiler bereits in der Kommission

diskutiert, ihn allerdings abgelehnt, und zwar aus
folgenden Gründen:
Was Herr Theiler mit der beantragten Bestimmung
verlangt (sofern das Tanzen nicht Hauptbestandteil des
angekündigten Programms ist), ist nicht kontrollierbar.
Wenn Herr Theiler von Vereinsanlässen spricht, muss
man sich doch im klaren sein, dass für die Jugendlichen,

die erst nach dem Konzert oder der Theateraufführung

erscheinen, der Tanz Hauptbestandteil der
Veranstaltung ist. Die von Herrn Theiler vorgeschlagene
Bestimmung liesse sich somit gar nicht handhaben.
Herr Theiler hat im weiteren vom Immissionsschutz
gesprochen und versucht, diesen etwas herunterzuspielen.

Ich meine, dass man hier auch bedenken muss,
dass der gewöhnliche Gastwirtschaftsbetrieb nicht zu
vergleichen ist mit einem Saal voll von Leuten -
manchmal auch voll voller Leute! -, die alle mehr oder
weniger zur gleichen Zeit, kurz vor Feierabend, das Lokal

lärmend verlassen. Das Bundesgericht hat kürzlich
im Entscheid «Tenne» in Faulensee die Nachbarschaft
geschützt, und dies im Gegensatz zur Polizeidirektion,
welche die Bewilligung erteilt hatte. Das Bundesgericht
begründete seinen Entscheid damit, dass die Nachbarschaft

auch in der Nähe eines Dancingbetriebes bei
offenem Fenster sollte schlafen können. Die «Tenne» in
Faulensee darf jetzt nur geöffnet bleiben bis zum
normalen Wirtschaftsschluss.
Die Kommissionslösung kommt den Vereinen, Herr
Theiler, wirklich weit entgegen, indem die Einzelbewilligungen,

welche die Vereine bis jetzt stets beim
Regierungsstatthalteramt einholen mussten, in Zukunft
entfallen. Aber auch das spontane Tanzen im Anschluss an
Hauptversammlungen oder andere, gesellige
Zusammenkünfte soll nicht bewiiligungspflichtig sein. Ich bin
also der Meinung, dass wir hier einen rechten Schritt
nach vorne machen, der nicht auf eine Art heruntergespielt

werden darf, wie dies Herr Theiler getan hat. Ich
empfehle Ihnen deshalb namens der Kommission, den
Zusatzantrag Theiler abzulehnen.

Krähenbühl, Polizeidirektor. Ich kann mich den
Ausführungen des Kommissionspräsidenten in vollem
Umfange anschliessen.

Abstimmung
Für den Antrag Theiler Minderheit
Dagegen Grosse Mehrheit

Art. 3, Art. 4 und Art. 5 Abs. 1

Angenommen

Art. 5 Abs. 2 (neu)

Antrag Reber (Wynau) namens der SP-Fraktion

Die Gemeinden sind berechtigt, eine Abgabe bis zur
Höhe der Staatsabgaben zu erheben.

Reber (Wynau). Ich möchte zum Artikel 5 im Namen
der SP-Fraktion nur den Antrag stellen, hier in bezug
auf die Entrichtung der Abgaben gleich zu verfahren wie
beim Artikel 3 Absatz 2, wo es ebenfalls heisst: «Die

Gemeinden sind berechtigt, eine Abgabe bis zur Höhe
der Staatsabgaben zu erheben.»

Zürcher (Gwatt), Präsident der Kommission. Der
Kommission lag kein solcher Antrag vor. Er ergibt sich aber
als logische Konsequenz der Bestimmung in Artikel 3
Absatz 2, weil den Gemeinden nicht nur aus der
Bearbeitung und der Kontrolle der Tanzbewilligungen,
sondern auch der Casinobewilligungen Aufwendungen aller
Art erwachsen. Ich bin mit dem Herrn Polizeidirektor
der Meinung, dass wir dem Antrag Reber zu Artikel 5
Absatz 2 zustimmen könnten.

Präsident. Wenn ich Herrn Zürcher richtig verstanden
habe, hat er erklärt, dass sich auch der Polizeidirektor
dem Antrag Reber anschliesst. - Es ist dies der Fall.

Abstimmung

Für den Antrag Reber (Wynau) Grosse Mehrheit

Art. 6 Abs. 1

Antrag Jenni

Der Zutritt zu Tanzbetrieben ist Personen unter 16 Jahren

untersagt.

Jenni. Wir haben hier vom Kommissionspräsidenten
von den Sittenmandaten des alten Bern gehört. Diese
Sittenmandate hatten bekanntlich zwei Eigenschaften:
Sie wollten die Leute daran hindern, etwas zu machen,
was ihrem Lebensgefühl legitimerweise entspricht, sie
waren aber in der Praxis in der Mehrzahl der Fälle nicht
durchsetzbar. Beim Artikel 6 Absatz 1, den
Jugendschutzbestimmungen, macht nun die Kommission
etwas ähnliches.
Man muss davon ausgehen, dass nach dem vorliegenden

Dekretsentwurf ein Tanzbetrieb ein Lokal ist, in
dem mehr als zwölfmal pro Jahr eine Tanzveranstaltung
stattfindet. Ein Saal in einem Dorf, aber auch in einer
Stadt, wird diese Quote sehr bald erreichen. In diesem
Moment gilt er als Tanzbetrieb, und dann haben Leute
unter 18 Jahren dort keinen Zutritt. Stellen wir uns vor,
wie in einem solchen Fall die Realität aussähe und welche

Schwierigkeiten entstünden, um eine solche Regelung

in der Praxis durchzusetzen. Wir sollten bei der
Gesetzgebung nicht ein Prinzip festlegen, von dem wir
im voraus wissen, dass es sich in der Praxis nicht
anwenden lässt. Am Schluss wird sich dann jeder sagen,
zwar dürfte ich es nicht tun, aber ich mache es trotzdem.

Ich glaube also nicht, dass es gut ist, Gesetze mit
solchen Konsequenzen zu erlassen. Ich mache in
diesem Zusammenhang auch an die Veranstaltungen in
unseren Kurorten aufmerksam. Es wäre unrealistisch zu
glauben, dass dort die örtlichen Verkehrsvereine in der
Lage wären, eine Bestimmung, wie sie die Kommission
vorschlägt, durchzusetzen. Eine tragbare Lösung haben
wir nur, wenn wir in Artikel 6 Absatz 1 von 18 Jahren
auf 16 Jahre hinuntergehen. Dann haben wir eine
Altersbegrenzung, die der Realität entspricht.
Ich komme nicht darum herum, obwohl wir jetzt Artikel
6 Absatz 1 beraten, auch noch einen kurzen Blick auf
meinen zweiten Antrag zu werfen, den ich beim Artikel
7 Absatz 1 stelle, weil die beiden Anträge zusammenhängen.

Wenn Sie mir gestatten, werde ich somit auch
noch kurz auf meinen zweiten Antrag eingehen. Artikel
7 Absatz 1 handelt von den alkoholfreien Jugendtanzbe-
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trieben, die, nach dem Antrag der Kommission, für
Personen vom 16. bis zum vollendeten 25. Altersjahr
zugänglich sind. Hier fände ich eine Zurückstufung auf 14
Jahre gerechtfertigt, so dass wir am Schluss zu einem
logischen Aufbau kämen: Schülertanzveranstaltungen
Zutritt ab 12 Jahren, alkoholfreie Jugendtanzbetriebe ab
14 Jahren und generell ab 16 Jahren. Ich glaube, das
entspräche auch der soziologischen Realität. Mit dem
Kommissionsantrag stellen Sie bloss ein Postulat auf,
das nicht praktikabel ist. Ein Jugendlicher, der in einem
Tanzbetrieb erwischt wird, weil er noch nicht 18 Jahre
alt ist, wird nicht das Gefühl haben, er werde zu Recht
geahndet; er wird sich vielmehr sagen, er habe etwas
getan, was jedermann tut, dabei aber Pech gehabt.
Demgegenüber würde die von mir vorgeschlagene
Lösung eine Übereinstimmung bringen zwischen der
gesetzlichen Regelung und der Realität, weshalb sie in der
Praxis auch durchsetzbar wäre.
Ich beantrage Ihnen, meinem Antrag zu Artikel 6
Absatz 1 und nachher auch meinem Antrag zu Artikel 7
Absatz 1 zuzustimmen.

Präsident. Herr Jenni hat seine beiden Anträge zu Artikel

6 Absatz 1 (16 Jahre) und zu Artikel 7 Absatz 1 (14
bis 25 Jahre) begründet, so dass ich meinte, dass wir
sie jetzt auch gemeinsam diskutieren sollten.

Zürcher (Gwatt), Präsident der Kommission. Wir haben
in der Kommission die Frage des Zutrittalters zu
Tanzbetrieben diskutiert. Es lag ein Antrag vor, hier auf 16
Jahre zurückzugehen. Dieser Antrag wurde dann mit 9

zu 7 Stimmen, bei Enthaltungen, abgelehnt. Es besteht
in dieser Beziehung eine gewisse Unsicherheit. In Artikel

6 Absatz 3 lesen Sie: «Die Polizeidirektion kann in
der Casinobewilligung Personen unter 18 Jahren den
Aufenthalt in besonderen für Jugendliche nicht geeigneten

Unterhaltungsbetrieben untersagen.» Es verhält
sich also nicht so, dass, wenn man in Artikel 6 Absatz 1

auf 16 Jahre hinunterginge, dann junge Erwachsene
einfach tel quel jedes Lokal besuchen könnten. Die
Polizeidirektion kann für bestimmte Betriebe - ich stelle mir
vor für Betriebe mit Striptease-Veranstaltungen und
ähnlichen etwas gewagten Darbietungen - Auflagen
machen in dem Sinn, dass das Zutrittsalter ab 18 bestenen
bleibt, was übrigens von Herrn Jenni nicht bestritten
wird. Generell gesehen, weil ja die Tanzbewilligung unter

Umständen auch für Vereinsanlässe nachgesucht
werden muss, halte ich aber dafür, dass es sinnvoll
wäre, zum Beispiel für 17jährige Mitglieder eines
Turnvereins, die an der Veranstaltung mitwirken, für den
zweiten Teil des Anlasses eine Ausnahme zu statuieren.
Oder stellen Sie sich die Situation in einem Winterkurort

vor, wo man in den Skiferien am Abend «en famille»
ausgeht und ein Lokal besucht, wo auch getanzt wird.
Sollten in einem solchen Fall die jungen Erwachsenen
im Hotel zurückbleiben? Ich muss offen gestehen, dass
ich in dieser Beziehung im Hinblick auf meine Söhne
und Töchter - meistens geschah dies allerdings im
Ausland - auch schon straffällig geworden wäre. Ich

muss also Herrn Jenni zugestehen, dass die von der
Kommission vorgeschlagene Regelung ausserordentlich
schwer kontrollierbar und auch nicht in allen Teilen
sinnvoll ist. Die Kommission ist aber bei 18 Jahren
geblieben. Persönlich wäre ich indessen nicht unglücklich
- und wie ich gespürt habe auch der Polizeidirektor -,
wenn man in Artikel 6 Absatz 1 auf 16 Jahre hinunterginge.

Krähenbühl, Polizeidirektor. Der Kommissionspräsident
hat bereits darauf hingewiesen, dass der Antrag

Jenni eine nähere Betrachtung verdient. Wir stehen vor
der Situation, dass die Mehrheit der Kommission
beschlossen hat, das Zutrittsalter für Jugendliche zu
Tanzbetrieben auf 18 Jahre festzulegen. Ich möchte Ihnen
grundsätzlich beliebt machen, an dieser Altersgrenze
festzuhalten. Da ich andererseits einsehe, dass mit dieser

Regelung gewisse Schwierigkeiten bei Tanzveranstaltungen

örtlicher Vereine im Anschluss an die
Vereinsvorstellungen entstehen könnten, möchte ich hier
eine Ergänzung zu Artikel 6 Absatz 1 zur Diskussion
stellen, die auch den Einwänden des Herrn Jenni
entgegenkäme. Man könnte beispielsweise Artikel 6 Absatz 1

durch folgenden Satz ergänzen: «Ausgenommen sind
Tanzanlässe im Zusammenhang mit Veranstaltungen
örtlicher Vereine.» Damit wäre dann deutlich gesagt,
dass schulentlassene Angehörige von Vereinen
(Turnverein, Musikgesellschaft, Gesangsverein usw.), die
noch nicht 18 Jahre alt sind, auch beim zweiten Teil des
Vereinsanlasses mitmachen dürfen. Das ist an sich
selbstverständlich, und damit wäre dann auch dem
Einwand des Herrn Jenni Rechnung getragen. Für die
Veranstaltungen örtlicher Vereine würde dann nicht mehr
Artikel 6 Absatz 1 des vorliegenden Dekretes Anwendung

finden, sondern es würden die allgemeinen
Vorschriften des Gastwirtschaftsgesetzes gelten.

Präsident. Ich wäre dankbar, wenn auch die Regierung
ihre Anträge grundsätzlich schriftlich einreichen würde,
damit wir sie übersetzen könnten. Der Zusatzantrag des
Polizeidirektors lautet somit: «Ausgenommen sind
Tanzanlässe im Zusammenhang mit Veranstaltungen örtlicher

Vereine.» Ist der Rat bereit, auf diesen Zusatzantrag

einzutreten? - Es scheint der Fall zu sein. Der
Zusatzantrag des Regierungsrates steht somit zur Diskussion.

Hari. Ich möchte nur fragen: Ist bei diesem Zusatzantrag

klar, dass dann 16 Jahre als untere Altersgrenze
gelten, oder würde dann überhaupt keine Alterslimite
mehr bestehen?

Präsident. Wenn der Rat einverstanden ist, werde ich
zuerst den Antrag Jenni (16 Jahre) dem Antrag der
Kommission (18 Jahre) gegenüberstellen. Wenn sich
der Rat für den Antrag der Kommission entscheidet,
werde ich nachher noch den Zusatzantrag des
Regierungsrates zur Abstimmung bringen lassen. (Zustimmung)

Krähenbühl, Polizeidirektor. Darf ich vor der Abstimmung

noch die Frage des Herrn Hari beantworten? Ich
verweise diesbezüglich auf das Gastwirtschaftsgesetz
vom 11. Februar 1982, wo es im Artikel 38 heisst:
«Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur beherbergt oder
nach 21 Uhr bewirtet werden, wenn der Betriebsleiter
annehmen darf, dass sie durch den gesetzlichen Vertreter

zum Besuch des Betriebes ermächtigt sind.» Das ist
die generelle Vorschrift, die immer gilt, und daneben
hätten wir dann noch die spezielle Vorschrift des
Tanzdekrets, die eine Ausnahme statuiert.

Abstimmung

Für den Antrag Jenni 57 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 70 Stimmen
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Präsident. Nachdem sich der Rat zugunsten des
Kommissionsantrages ausgesprochen hat, stimmen wir jetzt
noch über den Zusatzantrag des Regierungsrates ab,
wonach Artikel 6 Absatz 1 zu ergänzen wäre durch den
Satz: «Ausgenommen sind Tanzanlässe im Zusammenhang

mit Veranstaltungen örtlicherVereine.»

Abstimmung

Fürden Zusatzantrag
des Regierungsrates Grosse Mehrheit

Artikel 6 Abs. 2-4
Angenommen

Art. 7 Abs. 1

Antrag Jenni

Der Besuch von alkoholfreien Jugendtanzbetrieben ist
Personen vom 14. bis zum vollendeten 25. Altersjahr
gestattet.

Präsident. Wünscht Herr Jenni zu seinem Antrag noch
das Wort? - Es ist nicht der Fall.

Zürcher (Gwatt), Präsident der Kommission. In der
Kommission haben wir über eine Herabsetzung dieser
Altersgrenze nicht diskutiert. Als Kommissionspräsident
muss ich Ihnen aber beliebt machen, den Antrag Jenni
abzulehnen, und zwar mit Blick auf den folgenden Artikel,

der den Schülertanz regelt und wo es zu beachten
gilt, dass bei Schülertanzveranstaltungen eine
verantwortliche Institution gemeinnütziger Natur die Aufsicht
führt und wozu Schüler bis zu 16 Jahren Zutritt haben.
Beim Antrag Jenni zu Artikel 7 Absatz 1, wonach schon
14jährige - nebst Personen bis zum vollendeten 25.
Altersjahr - Jugendtanzbetriebe aufsuchen könnten, muss
man sich vor Augen halten, dass es bei einer solchen
Regelung zu strafrechtlichen Friktionen in bezug auf das
Schutzalter kommen könnte, die man unbedingt
vermeiden sollte. Im Jugendhaus in Thun hatten wir eine
Zeitlang diese Grauzone, indem Schüler verbotenerweise

abendliche Tanzanlässe besuchten, so dass wir
gezwungen waren, gehörig aufzuräumen und eine strikte
Altersbegrenzung einzuführen.
Ich bin also der Meinung, dass, wenn man schon den
Schülertanz anbietet und dort, nach dem Kommissionsantrag,

auf eine Alterslimite von 12 Jahren hinuntergeht,

wir bei den Jugendtanzbetrieben an der Limite
von 16 Jahren festhalten sollten. Das ist meine persönliche

Ansicht als Kommissionspräsident, doch nehme
ich an, dass diese Ansicht auch von der Kommission
geteilt würde.

Abstimmung
Für den Antrag Jenni Minderheit
Für den Antrag der Kommission Grosse Mehrheit

Art. 7 Abs. 2

Angenommen

Art. 8

Antrag Berger (namens der SVP-Fraktion), Thalmann
(namens der CVP-Fraktion) und Lehner (namens der
NA/EDU-Fraktion)

beträgt das Zutrittsalter 14 Jahre.

Berger. Eine sehr grosse Mehrheit der SVP-Fraktion ist
der Meinung, dass wir für Schülertanzveranstaltungen
das Zutrittsalter von 12 auf 14 Jahre hinaufsetzen sollten,

wie dies auch in der grünen Vorlage vorgesehen
war. Ich möchte bei dieser Gelegenheit auf die
sogenannte Toleranzgrenze hinweisen. Wir wissen doch alle
aus eigener Erfahrung: Wer mit 16 Jahren wie 18
aussieht, ist versucht, Betriebe aufzusuchen, für die das
Zutrittsalter bei 18 Jahren liegt. Das wäre bei den
Schülertanzveranstaltungen genau gleich. Wenn wir das
Mindestalter auf 12 Jahre festsetzen, werden schon
10jährige versuchen, an diesen Veranstaltungen
teilzunehmen, was mir nicht richtig scheint, um so weniger,
als im Rahmen solcher Veranstaltungen auch schon
versucht werden könnte zu rauchen oder unter Umständen

gar Drogen zu konsumieren. Solchen Gefahren
muss man rechtzeitig den Riegel schieben. Der
Kommissionspräsident hat zwar gesagt, die Schülertanzveranstaltungen

würden beaufsichtigt. Ich befürchte aber-
gestützt auf gemachte Erfahrungen -, dass dies nicht
überall der Fall sein wird.
Im Namen einer grossen Mehrheit der SVP-Fraktion
stelle ich also den Antrag, im Artikel 8 das Zutrittsalter
auf 14 Jahre hinaufzusetzen.

Thalmann. Ich erachte diese Frage nicht als weltbewegend.

Das Festlegen der Altersgrenze ist weitgehend
Ermessenssache. Wir sind aber der Meinung, dass man
mit der heutigen Tendenz nach immer mehr Freiheit
weder den Jugendlichen noch der Gesellschaft einen
Dienst erweist. Die erste Überlegung in der grünen
Vorlage, wo das Zutrittsalter für Schülertanzveranstaltungen

auf 14 Jahre festgelegt war, ist von uns aus gesehen

richtig und durchaus akzeptabel. Ich schliesse mich
in diesem Sinn den Ausführungen meines Vorredners
an und bitte den Rat, unserem Antrag zuzustimmen.

Frau Lehner. Ich bin der Meinung, dass es nicht nötig
ist, dass ausgerechnet von Seiten der Behörden dazu
animiert wird, dass schon 12jährige ihre Nachmittage
und ihre Freizeit in Jugendtanzbetrieben verbringen.
Man wird vielleicht einwenden, ob 12 oder 14 Jahre
spiele doch keine Rolle. Ich bin demgegenüber der
Auffassung, dass gerade zwischen dem 10. und dem 16.

Altersjahr jedes halbe Jahr eine enorme Rolle in bezug
auf die Reife spielt. Wenn man das Zutrittsalter für
Schülertanzveranstaltungen in Jugendbetrieben auf 14
Jahren belässt, ist das eine Erziehungshilfe für die
Eltern. Mit 12 Jahren verpassen die Jugendlichen
überhaupt nichts, wenn sie an diesen Tanzveranstaltungen
noch nicht teilnehmen können. Im Gegenteil, sie befassen

sich dann um so mehr mit einer anderen Freizeitgestaltung.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit aber auch deutlich
sagen, dass ich das Tanzen nicht etwa als etwas
Unmoralisches oder gar Sündhaftes ansehe. Das Tanzen ist
sehr schön, aber es ist nicht notwendig, dass schon
12jährige zu solchen Veranstaltungen gehen. 12jährige
sollen vermehrt noch bei den Eltern, im Kreise der
Familie, bleiben. Sie können später noch früh genug ihre
eigenen Wege gehen.
Aus diesen Überlegungen beantrage ich Ihnen, das
Zutrittsalter im Artikel 8 bei 14 Jahren zu belassen, wie
dies in der grünen Vorlage vorgesehen war.

Frau Boehlen. Wir müssen uns da also wehren gegen
neue Tendenzen! Das Tanzen ist zwar schön, aber
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Schülerinnen und Schüler unter 14 Jahren haben dieses
Schöne noch nicht nötig! Als ich das hörte, kam mir
meine Schulzeit in Riggisberg, wo ich aufgewachsen
bin, in den Sinn. Damals war Riggisberg noch vorwiegend

ein Bauerndorf. Die SVP gab dort den Ton an
(Heiterkeit). Dort verhielt es sich folgendermassen: Am
Ende des Schuljahres, und dies schon vom ersten
Schuljahr an, hatte die ganze Schule ihr Schulfest, und
für dieses Schulfest machten wir Mädchen einen Kranz
aus Moos, mit Strohblumen und anderem garniert, der
jeweils von zwei Schülerinnen in einem Umzug durch
das Dorf getragen wurde. Nach diesem Umzug gingen
wir in die «Hoffnung» (grosse Heiterkeit) - wohlverstanden:

wir gingen in die «Hoffnung», sind aber nicht in die
Hoffnung gekommen -, und in der «Hoffnung» haben
wir dann getanzt, und zwar vom ersten Schuljahr an.
Ich vermag mich noch gut zu erinnern, wie mir das Tanzen

Spass machte - und trotzdem sind weder ich noch
andere Mädchen in die Hoffnung gekommen! An
solches haben wir damals überhaupt noch nicht gedacht.
Riggisberg war kein Sündenpfuhl und ist es auch heute
noch nicht. Es bestanden keine modernen Tendenzen,
die Meinungen darüber, was sich schickt und was
nicht, waren ziemlich festgefügt und einheitlich. Und
jetzt, fast 60 Jahre später, kommt man und will nicht
einmal mehr zulassen, dass Schülerinnen und Schüler
unter 12 oder sogar unter 14 Jahren tanzen dürfen. Da
hört bei mir alles auf! Ich bin der Meinung, eine solche
Bestimmung sei wirklich nicht nötig, weshalb ich
beantrage, den Artikel 8 zu steichen.

Präsident. Frau Boehlen hat einen neuen Antrag
gestellt, der dahin geht, den Artikel 8 zu streichen.

Weyeneth. Es schiene mir wesentlicher, im Artikel 8
das Höchstalter statt das Mindestalter festzulegen,
weshalb ich Ihnen folgende Fassung beantragen möchte:

«...beträgt das Zutrittsalter 12 bis 16 Jahre.» Dann
weiss jedermann, was damit gemeint ist, nämlich reine
Schülertanzveranstaltungen, und dann ist das Problem,
ob 12 oder 14 Jahre, gar nicht mehr relevant.

Berthoud. M. Weyeneth vient de mettre le doigt sur le

point qui doit être souligné. Je suis d'accord avec ce
que Madame Boehlen a dit s'agissant de manifestations
organisées dans le cadre de l'école: on rit, ou on espère
rire, c'est merveilleux, parce que c'est contrôlé, c'est
surveillé; il n'y a donc pas de problèmes. Mais lorsqu'on
parle de manifestations pour écoliers, il faudrait encore
savoir de quelles manifestations il s'agit. Par qui sont-
elles organisées, et où? Un cours donné dans une école
de danse, par exemple, est ouvert à des écoliers. Vous
pouvez apprendre la danse classique dès l'âge de huit
ans. On peut apprendre la danse sous une forme ou
sous une autre et je dis oui lorsqu'il s'agit de manifestations

destinées aux écoliers parce qu'elles entrent dans
le cadre de la formation mais je m'oppose à ce que des
enfants soient autorisés à fréauenter des dancings,
avec leurs exhibitions caractéristiques, meme si c'est
l'après-midi et s'il n'y a pas de débit d'alcool.
J'estime - et je parle aussi bien en tant que père de
famille que d'ancien enseignant et de responsable de
l'ordre dans une commune - que notre rôle n'est pas
d'inciter les jeunes à consacrer systématiquement leurs
loisirs à la danse; notre rôle est bien plutôt, tout en
créant ce qu'il faut pour leur détente, de leur inculquer
le goût du travail. La démarche qui est faite ici et qui

vise à autoriser des jeunes dès l'âge de douze ans à

fréquenter des établissements de danse me fait penser à

l'adage des anciens Romains: panem et circenses. Voilà
à quoi nous aboutissons en abaissant la limite d'âge
pour la fréquentation d'établissements de danse. La
limite d'âge ne doit pas être fixée trop bas; en l'abaissant

à douze ans, on porte préjudice à la formation des
jeunes. Il me semble que l'apprentissage du travail et
de la vie en société passe avant l'apprentissage de la
vie dans les dancings. C'est une question de priorité.

Luder. Ich möchte den Kommissionspräsidenten
bitten, den Artikel 8 in die Kommission zurückzunehmen
und in der zweiten Lesung neu vorzulegen. Ich glaube,
dass die Meinungen auch in bezug auf die Interpretation

dieses Artikels auseinandergehen. Frau Boehlen
hat hier von den Schulexamen gesprochen. Diese fallen
jedoch gar nicht unter den Artikel 8. Im weiteren ist im
Artikel 8 auch von Jugendtanzbetrieben die Rede, unter
die nun auch Schülertanzveranstaltungen subsumiert
werden. Ich stelle deshalb auch einen Antrag, der
Grund dafür sein sollte, den Artikel in die Kommission
zurückzunehmen. So könnte man zum Beispiel nur
schreiben «In alkoholfreien Jugendtanzbetrieben an
Nachmittagen beträgt das Zutrittsalter 12 Jahre» und
brauchte nichts von Schülertanzveranstaltungen zu
sagen. Wir in den Dörfern haben, zusammen mit der
Schulkommission und der Lehrerschaft, unsere Kinder
immer noch korrekt wieder nach Hause gebracht, wie
das auch Frau Marie Boehlen bestätigt hat.

Präsident. Ich erwarte diesen Antrag noch in schriftlicher

Form, wenn es tatsächlich ein Antrag ist. In

diesem Zusammenhang mache ich aber darauf aufmerksam,

dass für Dekrete normalerweise keine zweite
Lesung vorgesehen ist, und ich bezweifle, dass das vorliegende

Dekret einen solchen Stellenwert besitzt, dass
wir zwei Lesungen durchführen müssten. Wenn man
also etwas anderes will, als was nach Reglement üblich
ist, müsste man das noch mit einem schriftlichen
Antrag verlangen.

Zürcher (Gwatt), Präsident der Kommission. In der
Kommission ist der Antrag auf 12 Jahre gegenüber dem
Antrag auf 14 Jahre nur knapp durchgegangen, nämlich
mit 8 zu 7 Stimmen. Nun muss ich Sie allerdings
bitten, die Bestimmung in Artikel 8 genau zu lesen. Es

heisst dort «Für Schülertanzveranstaltungen in alkoholfreien

Jugendtanzbetrieben...» Das hat nichts mit
Schulfesten oder Tanzkursen zu tun, sondern es geht
darum, das an bestimmten Orten offenbar vorhandene
Bedürfnis zu befriedigen, dass auch Schülern Gelegenheit

gegeben wird, an Nachmittagen zu tanzen. Ich kenne

beispielsweise die Situation in Thun, wo Schüler zu
Disco-Veranstaltungen Zutritt haben bis nachmittags
um 18 Uhr. Um 18 Uhr haben die Schüler das Lokal zu
verlassen, das nachher den Jugendlichen vom 16. bis
zum 25. Altersjahr offensteht. Dadurch haben wjr eine
saubere Trennung. Dieses Bedürfnis ist von der
Öffentlichkeit angemeldet worden.
Ich habe vorhin von den Schwierigkeiten im Jugendhaus

in Thun gesprochen, wo wir eine Grauzone hatten,
wo Überlappungen vorgekommen sind und man nicht
mehr wusste, ob die Besucher noch schulpflichtig sind
oder nicht. Dort hat dann die Schulabteilung von Thun
die Initiative ergriffen und gesagt: Anscheinend
entspricht der Schülertanz einem Bedürfnis. In Zusammen-
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arbeit mit einem Discobetrieb hat man dann unter
Aufsicht eines Patronatskomitees, hinter dem die
Invalidenwerkstätten Thun stehen und das sich aus verantwortlichen

Leuten zusammensetzt (dem Patronatskomitee
gehört z.B. auch unser Kollege Theo Wenger an), die
Durchführung von Schülertanzveranstaltungen ermöglicht.

Daneben gibt es auch noch Kirchgemeinden, die
Schülertanzveranstaltungen unter der Aufsicht von
Laienhelfern oder manchmal sogar ausgebildeten
Sozial- und Jugendarbeitern durchführen, um sich der jungen

Leute etwas anzunehmen.
Unseren lieben Kollegen vom Land muss ich folgendes
zu bedenken geben: Die Verhältnisse sind heute leider
nicht mehr überall so wie bei Ihnen auf dem Land, wo
die Kinder noch in einer Welt leben, in der sie beschäftigt

sind. In der Stadt wissen die Kinder oft nicht, was
sie machen sollen. Man muss das Problem auch von
dieser Seite her sehen. Ich will für diese Sache jedoch
keinen «heiligen Krieg» führen. Die Kommission hat
ihren Entscheid, wie gesagt, mit 8 zu 7 Stimmen gefällt,
was ein knappes Resultat ist. Ich würde es aber bedauern,

wenn man im Artikel 8 das Zutrittsalter wieder auf
14 Jahre hinaufsetzte. Ich wiederhole indessen, dass es
beim Artikel 8 nicht um Schulfeste oder Tanzkurse
geht, sondern um Schülertanzveranstaltungen in
alkoholfreien Jugendtanzbetrieben, wo man eine genaue
Trennung vornehmen will zwischen Schülern einerseits
und Jugendlichen andererseits, und wenn man von
Schülern spricht, dann liegt hier die obere Altersgrenze
bei 16 Jahren.

Krähenbühl, Polizeidirektor. Der Regierungsrat hat sich
allen Beschlüssen der Kommission angeschlossen und
dabei im Einzelfall nicht untersucht, mit welcher Mehrheit

die Beschlüsse in der Kommission zustandegekommen
sind. Ich beantrage Ihnen deshalb, der von der

Kommission unterbreiteten Fassung, die das Zutrittsalter
für Schülertanzveranstaltungen in alkoholfreien

Jugendtanzbetrieben auf 12 Jahre festlegt, zuzustimmen.
Was Sie aber unter keinen Umständen tun sollten, ist,
den Artikel 8 kurzerhand zu streichen. Im Vernehmlas-
sungsverfahren ist namentlich auch vom Jugendamt
darauf hingewiesen worden, dass die Schaffung einer
Bestimmung über die Schülertanzveranstaltungen sehr
erwünscht sei, weil sie den Behörden dann auch die
Möglichkeit gibt, die nötigen Auflagen zu machen und
dafür zu sorgen, dass diese Veranstaltungen in geeigneter

Weise beaufsichtigt werden, d.h. von Leuten, die
sich um die Schüler kümmern und die Gewähr dafür
bieten, dass diese Veranstaltungen in einer sauberen
Art durchgeführt werden. Ich beantrage Ihnen also, am
vorliegenden Text nichts zu ändern.

Präsident. Ich frage Herrn Weyeneth an, ob er seinen
Antrag aufrechterhält. - Es ist der Fall.
In diesem Fall schlage ich dem Rat folgendes Vorgehen
vor: Wir stellen zuerst den Antrag Berger/Thalmann/
Lehner (14 Jahre) dem Antrag Weyeneth (12-16 Jahre)
gegenüber, worauf wir das Ergebnis aus dieser Abstimmung

dem Kommissionsantrag (12 Jahre) gegenüberstellen.

Und schliesslich wird der Rat noch darüber
befinden müssen, ob er den zuletzt gefassten Beschluss
aufrechterhalten oder, gemäss dem Antrag von Frau
Boehlen, streichen will. (Zustimmung)

Abstimmung
Für den Antrag
Berger/Thalmann/Lehner 83 Stimmen
Für den Antrag Weyeneth 67 Stimmen

Präsident. Nun stellen wir das Ergebnis dieser Abstimmung

(14 Jahre) dem Antrag der Kommission (12 Jahre)

gegenüber.

Abstimung

Für den Antrag
Berger/Thalmann/Lehner 83 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 70 Stimmen

Präsident. Nachdem wir nun wissen, welchem Text
der Rat beim Artikel 8 den Vorzug gibt, stellen wir diesen

Beschluss des Rates noch dem Streichungsantrag
Boehlen gegenüber. Frau Boehlen beantragt, den Artikel

8 zu streichen.

Abstimmung
Für den Streichungsantrag Boehlen Minderheit
Dagegen Grosse Mehrheit

Präsident. Damit ist der Artikel 8 vom Rat wie folgt
gutgeheissen worden: «Für Schülertanzveranstaltungen
in alkoholfreien Jugendtanzbetrieben an Nachmittagen
beträgt das Zutrittsalter 14 Jahre.»

Art. 9-19

Angenommen

Titel und Ingress

Angenommen

Schlussabstimmung
Für Annahme des Dekretsentwurfes 127 Stimmen
Dagegen 5 Stimmen

Verwaitungsbericht der Polizeidirektion für 1982

Kurt, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.
Der vorliegende Verwaltungsbericht der Polizeidirektion

ist im Vergleich zum Bericht des vorangegangenen
Jahres um 20 Seiten gestrafft worden. Er umfasst

heute noch 25 Seiten. Ich glaube, das Wesentliche ist
trotzdem im Bericht enthalten. Da Sie ihn sicher gelesen

haben, beschränke ich mich auf ein paar
Detailangaben, die sich aus der interessanten Diskussion auf
der Polizeidirektion ergeben haben.
Die Untersuchung über die Lärmimmissionen auf der
Strecke Oberhofen-Beatenberg-Interlaken zeitigte ein
interessantes Ergebnis. Die Hauptursache dieser
Lärmimmissionen der Motorradfahrer, die dort in ungezählter
Zahl «durchfräsen» liegt beim falschen Verhalten des
Motorradfahrers selber und nicht etwa bei technischen
Mängeln des Motorrades.
Was die Verkehrsdisziplin der Autofahrer anbelangt, hat
sie sich unserer Meinung nach im Berichtsjahr nicht
verändert, obwohl die Zahlen eher das Gegenteil aussagen.

Auf der Strecke der N 6 von Bern bis Wimmis kann
jetzt auch eine dritte Equipe zur Durchführung von
Geschwindigkeitskontrollen eingesetzt werden. Die bis
jetzt vorliegenden Zahlen sagen indessen noch zu we-
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nig aus. Im Jahre 1982 wurden auf dieser Strecke in total

60 Stunden 33000 Fahrzeuge kontrolliert mit einer
Übertretensquote von 2,1 Prozent. Im ersten Halbjahr
1983, dank der zusätzlichen Equipe, brachte man es auf
50 Stunden. In dieser Zeit wurden 28000 Fahrzeuge
kontrolliert, wobei eine Übertretensquote festgestellt
wurde, die um zwei Zehntel höher lag als im Jahr 1982.
Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob
man, auch wenn es unbeliebt ist, die Strafbestimmungen

für Geschwindigkeitsübertretungen verschärfen
sollte, um eine richtige Dissuasionswirkung zu erzielen.
Lobend zu erwähnen sind die Randmarkierungen -
obwohl sie eine Stange Geld gekostet haben -, die heute
aufgrund der seinerzeit erheblich erklärten Motion
Schweizer (Wattenwil) auf dem ganzen bernischen
Strassennetz angebracht sind. Diese Randmarkierungen
sind besonders in unübersichtlichem und kupiertem
Gelände fast nicht mehr wegzudenken.
In vielen Fällen der Untersuchungshaft stellt man im
Kanton Bern Verbesserungen gegenüber früher fest.
Vorgesehen sind sogenannte Regionalgefängnisse in
Bern, Biel, Burgdorf, Moutier und Thun, wo es möglich
sein wird, besser auf die Probleme des einzelnen Häftlings

einzugehen. Sodann ist zu vermerken, dass die
Überwachung des Berner Gefängnisses direkt durch die
Polizeidirektion erfolgt.
Wir haben uns ferner nach den Kosten in den geschlossenen

Anstalten erkundigt. In diesem Bereich schneidet
der Kanton Bern im Vergleich zu andern Kantonen sehr
gut ab. Bei der Strafanstalt Regensdorf (Kanton Zürich)
beträgt der Staatszuschuss je Insasse und Tag 80 Franken,

für Thorberg 63 Franken (ohne das Kostgeld von
55 Franken), wobei in beiden Anstalten prozentual etwa
gleich viel Personal angestellt ist.
Ein Diskussionsthema bildeten die Fluchtversuche aus
den Anstalten für Erwachsene und den Jugendheimen.
Die Schlussfolgerung geht dahin, dass man mit baulichen,

technischen und personellen Massnahmen die
Zahl der Fluchtversuche wohl reduzieren, aber niemals
ganz verhindern kann.
Gefreut hat uns, dass der Staat Bern auf verschiedenen
Gebieten Pionierarbeit leistet. So gibt es in Prêles seit
1980 eine Biogasanlage. Die dadurch gewonnene Energie

wird der Heizungsanlage zugeführt. Bei grosser Kälte

muss der Energiebedarf allerdings noch zusätzlich
durch Öl gedeckt werden. Im Sommer dagegen, wo
verhältnismässig wenig geheizt wird, besteht zudem die
Möglichkeit, mit Hilfe einer besondern Apparatur die

gewonnene Energie in Elektrizität umzuwandeln.
Obwohl solche Alternativanlagen an sich zu begrüssen
sind, darf deren Effekt nicht überschätzt werden, da der
Nutzen im Verhältnis zu den Kosten, besonders wegen
der hohen Wartungskosten, relativ klein ist.
Auch in der Drogenbekämpfung leistet der Kanton Bern
Pionierarbeit, befinden sich doch ein Drittel aller in der
Schweiz zur Verfügung stehenden Rehabilitationsplätze
für Drogenabhängige in unserem Kanton.
In die Praxis des Strafvollzugs sind wir am Nachmittag
unseres Besuchstages mit einem Besuch der Anstalt
Witzwil eingestiegen. Bekanntlich hat das Bernervolk
vor Jahren einer Sanierung der Anstalt Witzwil
zugestimmt. Diese Sanierung hat sich funktionell und strukturell

aufgedrängt. Das Bauprogramm im Umfang von 4
Mio. Franken ist heute fast abgewickelt und hat bei uns
einen guten Eindruck hinterlassen. Auch die Einrichtungen

für die Landwirtschaft, insbesondere zur Tierhaltung,

haben uns positiv beeindruckt. Es ist nur schade,

dass die Zahl der Insassen, die dort mitarbeiten können,
prozentual immer kleiner wird. Negativ beeindruckt hat
uns dagegen, dass rund die Hälfte der Insassen - meist
Drogendelinquenten - weniger als 25 Jahre alt sind.
Ähnliches stellt man übrigens auch in der Frauenanstalt
Hindelbank fest, wo 55 Prozent der Insassen eine Strafe

wegen eines Drogendelikts verbüssen. Unsere
Auffassung, die sich mit derjenigen des Polizeidirektors
deckt, geht generell dahin, dass man in Witzwil in
Sachen Strafvollzug heute eine Schallgrenze erreicht hat.
Nicht von ungefähr habe ich letzte Woche in der
Fraktionssitzung, als wir den Verwaltungsbericht der
Polizeidirektion beraten haben, die Bemerkung gehört, um
Witzwil müsse man demnächst einen Zaun errichten,
damit nicht von aussen eingebrochen wird! Das darf
uns allerdings nicht hindern, die fällige Sanierung der
Anstalt Thorberg weiter voranzutreiben. Vom Polizeidirektor

haben wir vernommen, dass das Projekt auf rund
30 Mio. Franken veranschlagt wird. Nach dem
Finanzkonzept ist der Baubeginn für 1987 vorgesehen.
Persönlich rechne ich indessen kaum mit einem Baubeginn
vor 1990.

Im Namen der Staatswirtschaftskommission danke ich
dem Polizeidirektor und seinen Mitarbeitern für die von
ihnen geleistete Arbeit. Einen speziellen Dank richte ich
an die Polizeibeamten, die ihren nicht einfachen und
gefährlichen Beruf mit viel Hingabe ausüben. In diesen
Dank eingeschlossen sind auch die unzähligen Betreuer
in den Heimen und Anstalten. Sie leisten eine sehr
wertvolle Arbeit, die sich kaum ermessen lässt.

Die Staatswirtschaftskommission beantragt Ihnen, den
vorliegenden Bericht der Polizeidirektion zu genehmigen.

Genehmigt

Einbürgerungen

Im Namen der Justizkommission referiert über die
vorliegenden Einbürgerungsgesuche Grossrat Herrmann. Er

beantragt Gutheissung der Gesuche. Zur Präzisierung
einer Bemerkung des Kommissionsreferenten äussert
sich noch Frau Hamm, Mitglied der Justizkommission.
In geheimer Abstimmung wird sodann bei 114 ausgeteilten

und 114 wieder eingelangten Stimmzetteln, wovon

leer 3, gültig 111, also bei einem absoluten Mehr
von 56 Stimmen den folgenden Einbürgerungsgesuchen

mit 102 bis 107 Stimmen zugestimmt, unter
Vorbehalt der Bezahlung der Einbürgerungsgebühr:

Schweizerbürger/Citoyens suisse

1. Bikle, geb. Meier, Brigitte Maria, von Winterthur
(ZH), 10.2.1929 in Bern, Sekretärin, Bern, geschieden,

Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.

2. Bolliger, Otto, von Gontenschwil (AG), 1.1.1912 in
Suhr (AG), pens. Tiefbautechniker, Bern, verheiratet,

Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.

3. Keller, Stefanie, von Pfyn (TG), 14.3.1921 in
Rothenhausen (TG), pens. Beamtin GD PTT, Bern,
ledig, Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.
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4. Keller, Werner Rudolf, von Endingen (AG), 3.9.
1926 in Kandergrund, Polizeibeamter, Thun,
verheiratet, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Thun (BG).

5. Scherz, Elisabeth Barbara, von Niederwil (SO),
3.2.1936 in Bern, Fachbeamtin, Muri bei Bern,
geschieden, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Aeschi bei Spiez.

6. Strim, Margrith, von Arbon und Schönenbaumgarten
(TG), 6.10.1944 in Thusis (GR), Sekretärin,

Muri bei Bern, ledig, Gemeindebürgerrecht zugesichert

von Muri bei Bern.

7. Zschokke, Katharina, von Aarau, Gontenschwil
(AG) und Malans (GR), 27.10.1923 in Bern, Lehrerin,

Biberstein (AG), verwitwet, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Bern (BG).

Ausländer/Etrangers

8. Baranyai, Carola, Ungarn, 5.9.1970 in Biel, Schüle¬
rin, Biel, ledig, Gemeindebürgerrecht zugesichert
von Biel.
In der Schweiz seit Geburt; seither in Biel gemeldet.

9. Baranyai, Petra, Ungarn, 20.5.1969 in Biel, Schü¬
lerin, Biel, ledig, Gemeindebürgerrecht zugesichert
von Biel.
In der Schweiz seit Geburt; seither in Biel gemeldet.

10. Bruno, Antonella, Italien, 28.5.1960 in Bern, Fuss¬

pflegerin, Ostermundigen, ledig, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Ostermundigen.
In der Schweiz seit Geburt; seither in Ostermundigen

gemeldet.

11. Buschan, Renée Maria, Deutschland, 10.12.1952 in
Bern, Apothekenhelferin/Sozialarbeiterin, Bern,
ledig, Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.
In der Schweiz seit Geburt; seit 1978 in Bern
gemeldet.

12. Desch, Stephan, Österreich, 30.8.1963 in Bern,
Metallbauschlosser-Lehrling, Bern, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.
In der Schweiz und in Bern gemeldet seit Geburt.

13. Fornaro, Daniel Paul, Italien, 23.9.1962 in Biel
(BE), Schreiner, Port, ledig, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Port.
Seit Geburt in der Schweiz; seit 1970 in Port
gemeldet.

14. Fornaro, Grazia Cornelia, Italien, 10.9.1963 in Biel
(BE), Praktikantin, Port, ledig, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Port.
In der Schweiz seit Geburt; seit 1970 in Port
gemeldet.

15. Fornaro, Heinz, Italien, 2.8.1967 in Biel (BE),

Schreinerlehrling, Port, ledig, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Port.
Seit Geburt in der Schweiz; seit 1970 in Port
gemeldet.

16. Fornaro, Rosmarie Concetta, 25.6.1965 in Biel
(BE), Bauzeichner-Lehrtochter, Port, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Port.
Seit Geburt in der Schweiz; seit 1970 in Port
gemeldet.

17. Gies, Marita Marion, Deutschland, 23.9.1964 in
Troisdorf (BRD), Fotolithografen-Lehrtochter, Köniz,
ledig, Gemeindebürgerrecht zugesichert von Köniz.
In der Schweiz seit 1973; seither in Köniz gemeldet.

18. Höreth, Harald Heinrich, Deutschland, 10.9.1963 in

Luzern, Heizungszeichner-Lehrling, Münsingen,
ledig, Gemeindebürgerrecht zugesichert von Münsingen.

In der Schweiz seit Geburt; seit 1976 in Münsingen

gemeldet.

19. Jirovec, Martin, Tschechoslowakei, 6.9.1963 in

Prag (CSSR), Gymnasiast, Neuenegg, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Neuenegg.
In der Schweiz seit 1968; seit 1973 in Neuenegg
gemeldet.

20. Kiefer, Andreas Peter, Deutschland, 24.1.1965 in
Bern, Elektromonteur-Lehrling, Bern, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.
In der Schweiz seit Geburt; seit 1969 in Bern
gemeldet.

21. Kiowsky, Michael, Österreich,-9.3.1970 in Wien
(A), Schüler, Jegenstorf, ledig, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Lützelflüh.
In der Schweiz seit 1970; seither in Jegenstorf
gemeldet.

22. Lienhard, Xaver, Deutschland, 8.6.1929 in Bern,
Gipser, Bern, ledig, Gemeindebürgerrecht zugesichert

von Bern.
In der Schweiz und in Bern seit Geburt.

23. Molinaro, Alessandro, Italie, 29.4.1965 à Scuol
(GR), étudiant à l'Ecole technique cantonale, Bienne,
célibataire, droit de cité garanti par Bienne.
En Suisse depuis sa naissance; à Bienne depuis
1968.

24. Ochoa, Roberto, Espagne, 14.7.1961 à Bienne, sta¬
giaire, Bienne, célibataire, droit de cité garanti par
Bienne.
En Suisse et à Bienne depuis sa naissance.

25. Pfeiffer, Hans Peter, Deutschland, 13.11.1964 in
Bern, Heizungsmonteur-Lehrling, Bern, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.
In der Schweiz und in Bern gemeldet seit Geburt.
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26. Pfeiffer, Walter Georg, Deutschland, 5.5.1962 in

Bern, Kühlanlagenmonteur-Lehrling, Bern, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.
In der Schweiz und in Bern gemeldet seit Geburt.

27. Plesko, Robert, Tschechoslowakei, 16.8.1963 in
Bratislava (Tschechoslowakei), Student, Köniz,
ledig, Gemeindebürgerrecht zugesichert von Köniz.
In der Schweiz seit 1969; seit 1973 in Köniz
gemeldet, mit Ausnahme von 1976 bis 1977.

28. Siegert, Myriam Bianca, Deutschland, 29.12.1964
in Bern, Verwaltungsangestellte, Bern, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.
In Bern gemeldet seit Geburt.

29. Schawohl, André, Deutschland, 3.5.1963 in Bern,
Hochbauzeichner, Schwarzenburg, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Schwarzenburg.
In der Schweiz seit Geburt; seit 1967 in Schwarzenburg

gemeldet.

30. Schmidt, Norbert, Deutschland, 12.6.1948 in For¬
bach (F), Innenarchitekt/Bühnenbildner, Köniz,
ledig, Gemeindebürgerrecht zugesichert von Köniz.
In der Schweiz seit 1948; seither in Köniz gemeldet,

mit Ausnahme von 1972 bis 1973, 1974 bis
1978 und 1978 bis 1980.

31. Tadic, Jovanka, Yougoslavie, 14.1.1964 à Belgrade
(YU), étudiante en médecine, Bienne, célibataire,
droit de cité garanti par Bienne.
En Suisse et à Bienne depuis 1974.

32. Thiess, Christian Gottfried Peter, Deutschland,
8.11.1964 in Biel, Automechaniker-Lehrling, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Täuffelen.
In der Schweiz seit Geburt; in Biel gemeldet seit
1972.

33. Versteeg, Ernst Christiaan, Niederlande, 11.6.1964
in Niederbipp (BE), Schüler, Muri bei Bern, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Muri bei
Bern.
In der Schweiz seit Geburt; seit 1973 in Muri bei
Bern gemeldet.

34. Versteeg, Hugo Roland, Niederlande, 24.6.1968 in
Solothurn, Schüler, Muri bei Bern, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Muri bei Bern.
In der Schweiz seit Geburt; seit 1973 in Muri bei
Bern gemeldet.

35. Wodey, Daniel, Frankreich, 4.1.1964 in Bern, Elek¬

tromonteur-Lehrling, Lyss, ledig, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Lyss.
Seit Geburt in der Schweiz; seit 1970 in Lyss
gemeldet.

36. Wodey, Katrin, Frankreich, 9.5.1968 in Bern,
Schülerin, Lyss, ledig, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Lyss.
Seit Geburt in der Schweiz; seit 1970 in Lyss
gemeldet.

37. Ze/inka, Viktorie, Tchécoslovaquie, 27.11.1960 à

Libérée (CSSR), étudiante, Bienne, célibataire, droit
de cité garanti par Bienne.
En Suisse et à Bienne depuis 1968.

38. Nakhostine, Manoutchehr, Iran, 7.6.1956 in Tehe¬

ran (Iran), Arzt, Wolhusen (LU), ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Rüderswil (BE).
In der Schweiz seit 1972; seit Januar 1983 in
Wolhusen gemeldet.

39. Atze, Günter Herbert, Deutschland, 13.4.1943 in
Dresden (DDR), Buchdrucker, Bern, verheiratet mit
Bernerin, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Bern.
In der Schweiz seit 1963; seit 1967 in Bern gemeldet.

40. Biggi, Giovanni Antonio Vittorio, Italien, 4.6.1945
in Napoli (Italien), Empfangschef, Saanen, verheiratet

mit Schweizerin, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Saanen.
In der Schweiz seit 1966 (mit Unterbrüchen bis
1968); seit 1972 in Saanen gemeldet.

41. Isabella, Emilio, Italien, 2.1.1949 in Martirano
Lombardo (I), Magaziner, Münsingen, verheiratet
mit einer Bernerin, Gemeindebürgerrecht zugesichert

von Münsingen.
In der Schweiz seit 1967; seit 1972 in Münsingen
gemeldet.

42. Jöster, Hans Heinrich, Deutschland, 18.8.1938 in
Wuppertal (Deutschland), Missionar/Elektriker,
Meiringen, verheiratet mit einer Bernerin,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Meiringen.
In der Schweiz seit 1966; seit 1977 in Meiringen
gemeldet.

43. Jüssen, Walter Jakob, Deutschland, 23.7.1946 in
Köln (BRD), Kaufmann, Saanen, verheiratet mit
einer Schweizerin, Gemeindebürgerrecht zugesichert
von Saanen.
In der Schweiz seit 1968; seit 1971 in Saanen
gemeldet.

44. Kaiser, Helmut Ernst, Deutschland, 25.12.1949 in

Stuttgart (BRD), Pfarrer, Belp, verheiratet mit einer
Bernerin, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Belp.
In der Schweiz seit 1973; seit 1974 in Belp gemeldet.

45. Kaschub, Heinz Walter, Deutschland, 3.2.1944 in
Königsberg (BRD), Metzgermeister, Roggwil,
verheiratet mit einer Bernerin, 2 Kinder,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Roggwil.
In der Schweiz seit 1963; seit 1979 in Roggwil
gemeldet.

46. Koppejan, Arie Johannes, Niederlande, 5.7.1949 in
Goes (NL), Heizungstechniker, Münchringen,
verheiratet mit Bernerin, Gemeindebürgerrecht zugesichert

von Münchringen.
In der Schweiz seit 1958; in Münchringen gemeldet

1958, 1964 bis 1965, von 1966 bis 1970, und
seit 1980.
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47. Nakoi, Alexander, Österreich, 14.3.1937 in Buda¬
pest (H), Therapeutischer Seelsorger, Bern, verheiratet

mit Schweizerin, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Bern.
In der Schweiz seit 1973; seither in Bern gemeldet,

mit Ausnahme von 1 Jahr.

48. Pop, Eugen Honoriu Adrian, Rumänien, 18.3.1945
in Agnita (R), Physiker, Köniz, verheiratet mit einer
Schweizerin, 1 Kind, Gemeindebürgerrecht zugesichert

von Köniz.
In der Schweiz seit 1973; seither in Köniz gemeldet.

49. Reitamo, Jarmo Tapani, Finnland, 17.9.1943 in
Viipuri (Finnland), Radiologe, Bern, verheiratet mit
einer Schweizerin, 3 Kinder, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Bern.
In der Schweiz seit 1962; seit 1978 in Bern gemeldet.

50. Zwolenszky, Antal, Hongrie, 7.12.1949 à Budapest
(H), professeur de musique, Evilard, marié à une
Suissesse, droit de cité garanti par Evilard.
En Suisse depuis 1974; depuis 1975 à Evilard.

51. Afrany, Magdolna Maria, Ungarn, 1.3.1943 in
Pestszenterzsebet (Ungarn), Opératrice GD PTT,
Bern, ledig, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Bern.
In der Schweiz seit 1969; seit 1972 in Bern gemeldet.

52. Alex, Karl-Heinz, Deutschland, 19.12.1939 in Wik¬
kendorf (Polen), dipl. Ingenieur, Köniz, geschieden,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Köniz.
In der Schweiz seit 1968; seit 1973 in Köniz
gemeldet.

53. Castelein, Sipke, Niederlande, 23.3.1935 in Leeu-
warden (Niederlande), Hoteldirektor, Lauterbrunnen,

verheiratet, 1 Kind, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Lauterbrunnen.
In der Schweiz seit 1959; seit 1974 in Lauterbrunnen

gemeldet.

54. Czeferner, Pal, Ungarn, 31.7.1928 in Magyarovar
(H), Monteur, Köniz, geschieden, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Köniz.
In der Schweiz seit 1956; seit 1972 in Köniz
gemeldet.

55. Ehrlich, Jiri Jan, Tschechoslowakei, 3.12.1948 in
Ostrava (CSSR), Jurist, Köniz, verheiratet, 2 Kinder,

Gemeindebürgerrecht zugesichert von Köniz.
In der Schweiz seit 1968; seit 1971 in Köniz
gemeldet.

56. Fernandez, José Enrique, Espagne, 17.7.1938 à

Granada (E), comptable, Bienne, marié, 2 enfants,
droit de cité garanti par Bienne.
En Suisse et à Bienne depuis 1961.

57. Filgas, Zdenek, Tschechoslowakei, 28.4.1943 in
Vsetin (CSSR), Maschinen-Mechaniker, Bern,
geschieden, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Bern.
In der Schweiz seit 1968; seit 1976 in Bern gemeldet.

58. Gies, Monika, Deutschland, 11.1.1962 in Troisdorf
(BRD), Verwaltungsbeamtin, Köniz, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Köniz.
In der Schweiz seit 1973; seither in Köniz gemeldet.

59. Höreth, Gerd Hermann, Deutschland, 7.8.1939 in
Worms (BRD), Kaufmann, Münsingen, verheiratet,
1 Kind, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Münsingen.

In der Schweiz seit 1960; seit 1976 in Münsingen
gemeldet.

60. Husek, Stephan, Tschechoslowakei, 25.4.1939 in
Ostroh (CSSR), Baumaler, Biel, verheiratet, 2 Kinder,

Gemeindebürgerrecht zugesichert von Biel.
In der Schweiz seit 1968; seit 1978 in Biel gemeldet.

61. Jirovec, Jan Petr Maria, Tschechoslowakei, 12.1.
1931 in Prag (CSSR), dipl. Bauingenieur, Neuen-
egg, verheiratet, 1 Kind, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Neuenegg.
In der Schweiz seit 1968; seit 1973 in Neuenegg
gemeldet.

62. Kalny, Jozef, Tschechoslowakei, 19.2.1912 in Wien
(A), pens. kant. Beamter, Bern, verheiratet,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.
In der Schweiz seit 1969; seither in Bern gemeldet.

63. Kassai, Gyula, Ungarn, 5.6.1940 in Budapest (Un¬
garn), Mechaniker, Köniz, geschieden, 1 Kind,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Köniz.
In der Schweiz seit 1966; seit 1971 in Köniz
gemeldet.

64. Koren, Ivan Juraj, Tschechoslowakei, 4.5.1923 in
Vrutky (CSSR), Elektrozeichner, Worb, verheiratet,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Worb.
In der Schweiz seit 1969; seither in Worb gemeldet.

65. Kratky, Eliska, Tschechoslowakei, 17.3.1934 in
Ostrava (CSSR), kaufm. Angestellte, Burgdorf,
geschieden, Gemeindebürgerrecht zugesichert von
Burgdorf.
In der Schweiz seit 1968; seither in Burgdorf
gemeldet.

66. Machula, Bohumil Vaclav, Tschechoslowakei,
27.12. 1942 in Sezimovo Usti (CSSR), Maschinentechniker,

Neuenegg, verheiratet, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Neuenegg.
In der Schweiz seit 1969; seit 1975 in Neuenegg
gemeldet.
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67. Manganiello, Giuseppe Guerino, Italien, 22.7.1937
in Montemiletto (I), Maurer, Wiler bei Utzenstorf,
verheiratet, 1 Kind, Gemeindebürgerrecht zugesichert

von Wiler bei Utzenstorf.
In der Schweiz seit 1958; seit 1960 in Wiler bei
Utzenstorf gemeldet.

68. Martignano, Rosario, Italien, 14.12.1949 in Parabita
(Italien), Maler-Vorarbeiter, Huttwil, verheiratet, 2
Kinder, Gemeindebürgerrecht zugesichert von Huttwil.

In der Schweiz als Saisonier von 1966 bis 1969; seit
1973 in Huttwil gemeldet.

69. Marzolf, Christine Marie Nicole, France, 30.11.
1959 à Bischwiller (F), élève sage-femme, Bienne,
célibataire, droit de cité garanti par Bienne.
En Suisse età Bienne depuis1970.

70. Matousek, Jan, Tschechoslowakei, 12.12.1942 in
Litomysl (CSSR), dipl. Bergbauingenieur, Moosseedorf,

verheiratet, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Moosseedorf.
In der Schweiz seit 1968; seit 1980 in Moosseedorf
gemeldet.

71. Mileto, Mauro, Italien, 10.8.1934 in Casoria (I), Ma¬
gaziner, Bern, verheiratet, 1 Kind, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Bern.
In der Schweiz und in Bern gemeldet seit 1958.

72. Mohyla, Jaroslav, Tschechoslowakei, 15.1.1946 in
Prag (CSSR), Automaler, Biel, ledig, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Biel.
In der Schweiz seit 1968; seit 1969 in Biel gemeldet.

73. Nesvadba, Jan, Tschechoslowakei, 7.7.1925 in Kro-
meriz (CSSR), Tierarzt, Zäziwil, verheiratet,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Zäziwil.
In der Schweiz seit 1969; seit 1971 in Zäziwil gemeldet.

74. Novak, Rostislav, staatenlos - tschechoslowaki¬
scher Herkunft, 28.5.1928 in Rovno (Polen),
Elektroingenieur, Unterseen, verheiratet, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Unterseen.
In der Schweiz seit 1969; seit 1971 in Unterseen
gemeldet.

75. Ondracek, Oldrich Karel Jan, Tschechoslowakei,
19.4.1924 in Austerlitz (CSSR), Kalkulator, Biel,
verheiratet, Gemeindebürgerrecht zugesichert von Biel.
In der Schweiz seit 1968; seither in Biel gemeldet.

76. Otavsky, Karel, Tschechoslowakei, 11.6.1938 in
Prag (CSSR), Kunsthistoriker, Köniz, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Köniz.
In der Schweiz seit 1968; seit 1972 in Köniz gemeldet.

77. Pestaj, Danijel, Jugoslawien, 23.3.1945 in Ma-
tenci Zagreb (Jugoslawien), San. Installateur, Wühlen

bei Bern, verheiratet, 3 Kinder, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Bern.
In der Schweiz seit 1968; von 1977 bis Ende August
1982 in Bern, seit September 1982 in Wohlen bei
Bern gemeldet.

78. Purghart, Vladimir, Tschechoslowakei, 20.11.1917
in Prag (CSSR), Bankbeamter, Bern, verheiratet,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.
In der Schweiz seit 1968; seither in Bern gemeldet.

79. Ruchti, Helmut Günter, Deutschland, 17.3.1944 in
Fürth b. Nürnberg (BRD), Goldschmied, Pieterlen,
verheiratet, 2 Kinder, Gemeindebürgerrecht zugesichert

von Pieterlen.
In der Schweiz seit 1964; seit 1971 in Pieterlen
gemeldet.

80. Silvera, Hanus, Tschechoslowakei, 22.1.1920 in
Prag (CSSR), Musikregisseur, Bern, verheiratet,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.
In der Schweiz seit 1968; seit 1970 in Bern gemeldet.

81. Sladek, geb. Kukacka, Bozena, Tschechoslowakei,
3.3.1925 in Maly Chlumec (CSSR), Warenkontrolleurin,

Bern, geschieden, Gemeindebürgerrecht
zugesichert von Bern.
In der Schweiz seit 1969; seither in Bern gemeldet.

82. Soucek, Miroslav, staatenlos - tschechoslowaki¬
scher Herkunft, 15.7.1918 in Prag (CSSR), technischer

Angestellter, Bern, verheiratet, Gemeindebürgerrecht

zugesichert von Bern.
In der Schweiz seit 1968; seither in Bern gemeldet.

83. Szotyori, Istvan Geza, Ungarn, 20.8.1941 in Tape
(Ungarn) stud. phil. hist., Bern, geschieden,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.
In der Schweiz seit 1968; seit 1976 in Bern gemeldet.

84. Stuckmann, Ruth, Deutschland, 15.12.1935 in
Herne (BRD), Arztgehilfin, Langnau i.E., ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Langnau im
Emmental.

In der Schweiz seit 1964; seit 1967 in Langnau i.E.
gemeldet.

85. Uher, Mirko Oldrich Oto, Tschechoslowakei, 26.11.
1939 in Prag (CSSR), dipl. Bauingenieur, verheiratet,
1 Kind, Gemeindebürgerrecht zugesichert von Köniz.
In der Schweiz seit 1969 seit 1970 in Köniz gemeldet.

86. Urbanek, Zdenek Antonin, Tschechoslowakei,
17.5.1931 in Jicin (CSSR), Tierarzt, Bern, ledig,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Bern.
In der Schweiz seit 1968; seither in Bern gemeldet.

87. Vicha, Jiri, Tschechoslowakei, 28.4.1931 in Hlucin
(CSSR), Uhrenmacher, Biel, verheiratet, 1 Kind,
Gemeindebürgerrecht zugesichert von Biel.
In der Schweiz seit 1968; seither in Biel gemeldet.

88. Weiche, Volker Heinz Jürgen, Deutschland, 4.1.
1941 in Berlin-Pankow, Arzt, Jegenstorf, geschieden,

Gemeindebürgerrecht zugesichert von Jegenstorf.

In der Schweiz seit 1969; seit 1979 in Jegenstorf
gemeldet.
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89. Woznica, Radko Jiri, Tschechoslowakei, 13.10.
1928 in Zeliv (CSSR), dipl. Bauingenieur, Münsingen,

verheiratet, Gemeindebürgerrecht zugesichert
von Münsingen.
In der Schweiz seit 1969; seit 1976 in Münsingen
gemeldet.

Total Staatseinbürgerungsgebühren: Fr. 226450.—
Total Gemeindeeinbürgerungsgebühren: Fr. 104050.—

Straferlassgesuche

Für die Justizkommission referiert Frau Grossrätin
Flamm, worauf in allen Fällen die Anträge des
Regierungsrates, denen die Justizkommission zugestimmt
hat, gutgeheissen werden.

IMachkredite für das Jahr 1983, 1. Serie; Polizeidirektion

Beilage Nr. 29 Seite 5

Jenni Ich habe dem Regierungsrat eine Frage zu stellen
zur Position 840.10, Ausgaben für EDV-Leistungen,
ADV-Entwicklung und Projektierungskosten für ein
integriertes Textsystem. Ich möchte wissen, was in diesen
Entwicklungskosten genau enthalten ist. Vor allem
möchte ich wissen, ob hier ein Verhältnis besteht zum
BÊDAG-Projekt und, wenn das der Fall sein sollte, in
welchem Zusammenhang der verlangte Nachkredit von
30000 Franken zu diesem Projekt steht.

Krähenbühl, Polizeidirektor. Ich kann die Frage des
Herrn Jenni wie folgt beantworten: Das Strassenverkehrs-

und Schiffahrtsamt kann mit einem integrierten
Textsystem die Engpässe bei der Bearbeitung schriftlicher

Geschäfte beheben. Es geht darum, Standardkorrespondenzen

zu speichern, die man nachher mit dem
integrierten Textsystem abrufen kann. Man kann aber
auch sogenannte Textbausteine (Formulierungen, die in
der Korrespondenz des Strassenverkehrsamtes immer
wieder vorkommen) speichern. Damit kann man bewirken,

dass Rückstände rascher abgebaut werden und die
Kundschaft des Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamtes
rascher bedient wird. Es geht also darum, die beim
Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt bereits vorhandene

EDV-Anlage noch besser den Bedürfnissen der
Kundschaft anzupassen. Das ist der Grund, warum wir
Ihnen dieses Nachkreditbegehren von 30000 Franken
unterbreiten.

Genehmigt

Motion Studer - Hundetaxe; Anpassung an die
Geldwertverhältnisse

Wortlaut derMotion vom 9. Februar 1983

Das Gesetz über die Hundetaxe vom 25.Oktober 1903
mit Änderungen vom 29. September 1968 ist den
Geldwertverhältnissen anzupassen.

(15 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
3. August 1983

1. Der Grosse Rat hat die Hundetaxen letztmals im Jahre

1968 der Teuerung angepasst. In Artikel 34 des
Gesetzes vom 29.September 1968 über den Finanzausgleich

und die Abänderung von Beitrags- und
Abgabevorschriften ist bestimmt, dass Artikel 1 des Gesetzes
vom 25. Oktober 1903 über die Hundetaxe wie folgt
abgeändert wird: «Für jeden im Kanton Bern gehaltenen
Hund, der über drei Monate alt ist, kann die zuständige
Einwohnergemeinde eine jährliche Abgabe von 5 Franken

bis höchstens 50 Franken erheben.» Nach dieser
Bestimmung ist somit die Erhebung der Hundetaxe
fakultativ und in das Ermessen der Gemeinde gestellt.
Im Jahre 1974 wurde die Interpellation Aebi betreffend
die Erhöhung der Hundetaxen abschlägig beantwortet.
Dem Postulat Michel betreffend wachsende unhygienische

Auswüchse durch übertriebene Hundehaltung
wurde 1978 in dem Sinne Nachachtung verschafft, als
im selben Jahr allen politischen Gemeinden des Kantons

ein Musterreglement der kantonalen Polizeidirektion

über Hundehaltung und Hundetaxe als Vorlage für
den Erlass eigener Reglemente zugestellt wurde. Der
Grosse Rat indessen sah sich nicht veranlasst, gleichzeitig

die Hundetaxe erneutzu erhöhen.
2. Beim Vergleich der Hundetaxenansätze mit anderen
Kantonen ergibt sich folgendes Bild:
Aargau (kantonale Flöchsttaxe) Fr. 70.—
- Aarau (Gemeindetaxe) Fr. 70.—
Basel (kantonale Flöchsttaxe) Fr. 60.—
- Liestal (Gemeindetaxe) Fr. 60.—
Basel-Stadt (Gemeindetaxe) Fr. 110.—
Genf (kantonale Flöchsttaxe) Fr. 39.—
- Stadt Genf (Gemeindetaxe) Fr. 39.—
Graubünden (kantonale Flöchsttaxe) Fr. 90.—
- Chur (Gemeindetaxe) Fr. 85.—
Luzern (kantonale Flöchsttaxe) Fr. 70.—
- StadtLuzern (Gemeindetaxe) Fr. 70.—
Neuenburg (kantonale Flöchsttaxe) Fr. 60.—
- Stadt Neuenburg (Gemeindetaxe) Fr. 60.—
Schaffhausen (Gemeindetaxe) Fr. 45.—
Solothurn (kantonale Flöchsttaxe) Fr. 55.—
- Stadt Solothurn (Gemeindetaxe) Fr. 55.—
St. Gallen (kantonale Flöchsttaxe) Fr. 30.—

bis Fr. 50.—

- Stadt St. Gallen (Gemeindetaxe) Fr. 45.—
Zürich (kantonale Höchsttaxe) Fr. 50.—

(In Zürcher Gemeinden mit städtischen Wohnverhältnissen
kann mit Ermächtigung des Regierungsrates durch

Beschluss der Gemeindeversammlung eine zusätzliche
Gemeindeabgabe von höchstens 20 Franken pro Hund
eingeführt werden).

- StadtZürich (Gemeindetaxe) Fr. 70.—
In den Kantonen Freiburg und Waadt fällt die Festsetzung

der Hundetaxe in die Zuständigkeit der Gemeinden.

Zum Beispiel: Stadt Freiburg Fr. 60.—, Stadt
Lausanne Fr. 110.—.
Alle Kantone weisen darauf hin, dass die kantonalen
Höchstansätze lediglich in den Städten zur Anwendung
gelangen. In ländlichen Gemeinden ist es nicht üblich,
die kantonalen Höchsttaxen zu beschliessen. Alle Kantone

sehen für bestimmte Fälle (für ausgebildete
Armee-, Blindenführer-, Lawinen-, Polizei-, Zoll-, Katastrophen-

und Sanitätshunde usw.) eine Steuerreduktion
oder sogar eine Steuerbefreiung vor.
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Mit dem geltenden Ansatz von 50 Franken liegt der
Kanton Bern heute im unteren Drittel derTabelle.
3. Nur grössere bernische Gemeinden verfügen über ein
Reglement zur Hundehaltung. In zahlreichen Gemeinden
wird die Hundetaxe mit dem jährlichen Voranschlag
festgesetzt.
In der Regel werden in den Gemeinden folgende
Hundetaxen vorgeschrieben:
- ordentlicheTaxe Fr.40.—/50.—
- TaxefürHunde in land¬

wirtschaftlichen Betrieben Fr. 20.—
- Taxe für Zuchttiere Fr. 10.—
- Taxefür Blinden-, Polizei-,

Militär-und Lawinenhunde Fr. 5.—

Beispielsweise beläuft sich die Taxe in Bern, Langenthal
und Wohlen auf 40 Franken, in Adelboden, Grindelwald
und Schwarzenburg auf 30 Franken. In Steffisburg
beträgt sie 40 Franken im inneren und 20 Franken im
äusseren Bezirk. In den meisten Gemeinden wird die
Hundetaxe als Sondersteuer in der Verwaltungsrechnung

aufgeführt, aber nicht zweckgebunden verwendet.
Dies trifft etwa für Langenthal, Wynau, Eggiwil, Dotzi-
gen, Jegenstorf, Hindelbank, Köniz, Schwarzenburg,
Adelboden und Grindelwald zu.

Die Einführung der Höchsttaxe von 50 Franken findet
meistens nur die Zustimmung der Gemeindeversammlung,

wenn feststeht, dass die zusätzlichen Einnahmen
für eine vermehrte Strassenreinigung oder die Einrichtung

von Versäuberungsplätzen (Hunde-WC usw.)
verwendet werden.
4. Zur Motion Studer nehmen die Gemeinden und
Verbände wie folgt Stellung:
a) Die Gemeinderäte von Biel, Interlaken, Köniz,
Langenthal, Burgdorf und Thun befürworten die Erhöhung
der Hundetaxe.
b) Der Verband bernischer Gemeinden, die Fédération
des communes du Jura bernois, der Verband bernischer
Gemeindeschreiber und der Verein bernischer
Regierungsstatthalter schlagen eine massive Erhöhung der
Hundetaxe (jährliche Abgabe von Fr. 10.— bis höchstens

Fr. 100.—) vor. Allerdings müssten die Gemeinden

in der Festsetzung ihrer Hundetaxen nach wie vor
frei sein.
c) Der Gemeinderat der Stadt Bern hält die Vorlage
nicht für dringlich und der Kynologische Verein Berna
ist aus sozialen Gründen gegen eine Anhebung der
Hundetaxe.
5. In Berücksichtigung der Ergebnisse der Vernehmlassung

unterstützt der Regierungsrat das Anliegen der
Motion Studer. Mit einer Anpassung des Gebührenrahmens

erhalten die Gemeinden mehr Spielraum in der
Festsetzung der Hundetaxe. Sie hätten die Möglichkeit,
die Gebühren entsprechend der von ihnen erbrachten
Aufwendungen für Reinigungsarbeiten und für allfällige
Erstellung von Hundetoiletten festzusetzen. Es ist darauf

hinzuweisen, dass die Festsetzung der Hundetaxe
nach wie vor in die Kompetenz der Einwohnergemeinde
fällt. Der Gemeindebürger hat somit Gelegenheit, im
Zusammenhang mit dem Gemeindevoranschlag zur
Höhe der Hundetaxe Stellung zu nehmen.
Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass die vorgeschlagene

Taxerhöhung nicht dazu führen dürfe,
finanzschwachen, einsamen Leuten, denen ein Hund ein treuer

Begleiter, Freund und Beschützer sei, die Hundehaltung

weitgehend zu erschweren bzw. zu verunmöglichen.
Es ist ausserordentlich wichtig, dass es den Ein¬

wohnergemeinden überlassen bleibt, die Hundetaxe
festzulegen. Sie wissen, in welchen Härtefällen ein Er-
lass derTaxe gerechtfertigt ist.
Der Regierungsrat erachtet aus diesen Gründen eine
massvolle Anhebung der Höchstansätze auf 80 Franken
als angezeigt. Hiezu ist eine Änderung von Artikel 1 des
Gesetzes vom 25.Oktober 1903 über die Hundetaxe
erforderlich.

Im Falle einer Annahme der Motion können die
finanziellen Folgen nicht zuverlässig beurteilt werden. Es

handelt sich nämlich hier um Gemeindetaxen, die für
alle Gemeinden zurzeit rund 2 Mio. Franken ausmachen.

Präsident. Die Motion Studer wird vom Regierungsrat
angenommen. - Ich stelle fest, dass sie aus der Mitte
des Rates nicht bestritten wird.

Abstimmung

Für Annahme der Motion Grosse Mehrheit

Motion Schweizer (Lohnstorf) - Schaffung eines
Dienstzweiges Jugenddienst

Wortlaut der Motion vom 22. Februar 1983

Fast täglich werden wir mit Meldungen konfrontiert, in
welchen Kinder eine traurige Hauptrolle spielen. Aus
dem Informationsdienst der Kantonspolizei entnehme
ich, dass in den Jahren 1980/81 je 1100 bis 1200 Kinder

und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren angezeigt

wurden.
Diese Zahlen lassen aufhorchen und bestätigen mir,
dass es heute unumgänglich ist, diesem Problem innerhalb

der Kantonspolizei einen besonderen Stellenwert zu
geben. Die Anforderungen an Polizeibeamte (-beamtin-
nen), die mit der Aufgabe der Ermittlung und Befragung
betraut werden, sind hoch und erfordern viel Takt und
Einfühlungsvermögen. Fachleute aus Jugendgericht und
Heimen bestätigen das immer wieder.
Um der geschilderten Situation raschmöglichst gerecht
zu werden, beauftrage ich den Regierungsrt, im Rahmen
der Aufstockung laut Dekret vom 9. September 1981,
eine spezielle Gruppe Jugenddienst/Jugendschutz zu
schaffen, die diese Probleme bearbeitet oder dazu
herangezogen werden kann. Diese Gruppe Polizeibeamte
(-beamtinnen) sind mit entsprechender Vorbildung zu
rekrutieren und zusätzlich speziell auszubilden.

(46 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
8. Juni 1983

1. Im Polizeikorps werden für die Abhörung von Kindern
und Jugendlichen seit Jahren speziell ausgebildete
Polizeibeamtinnen eingesetzt. Davon wird nur abgewichen,
wenn der Abhörende über ein ganz spezielles Fachwissen

verfügen muss oder aus irgendwelchen Gründen
der Einsatz eines männlichen Polizeiangehörigen sinnvoll

ist.
Die im in Frage stehenden Bereich arbeitenden Beamtinnen

erhalten die gleiche Grundausbildung wie ihre
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männlichen Kollegen. Anschliessend arbeiten sie in
einer ersten Phase mit einer dienstälteren, erfahreneren
Kollegin zusammen. Schliesslich arbeiten neu eingeteilte

Beamtinnen einige Zeit beim Jugendgericht ihres
Einsatzgebietes, um Einblick in dessen Tätigkeit zu
erhalten.

Die besondere Ausbildung für die mit Jugendlichen be-
fassten Korpsangehörigen wird nun noch erweitert. Seit
Frühjahr 1983 steht dem Polizeikommando für
Ausbildungszwecke eine Psychologin zur Verfügung. Die
psychologische Grundausbildung kann deshalb ergänzt
werden. Vorgesehen sind unter anderem separate Kurse

in Kinder- und Jugendpsychologie. Diese Kurse sollen

auch von Kriminalbeamten, die sich aufgrund ihrer
speziellen Arbeit zwangsläufig mit Kindern und Jugendlichen

zu befassen haben, besucht werden und nicht
nurvon den oben erwähnten Beamtinnen.
Die Forderung nach gezielt ausgebildetem Personal für
die ausserordentlich wichtige Aufgabe wird soniit
bereits erfüllt beziehungsweise die Ausbildung in dieser
Richtung ergänzt.
2. Die Motionärin fordert einen speziellen Dienstzweig.
Heute sind die spezialisierten Korpsangehörigen in den
einzelnen Polizeikreisen (ungefähr identisch mit den
Geschworenenkreisen) stationiert und nicht in einer Abteilung

zusammengefasst. Ausgehend vom Auftrag dieser
Mitarbeiter wäre ein zentraler Einsatz unzweckmässig.
Das Bedürfnis nach Vertrautheit mit den örtlichen
Verhältnissen und mit der Mentalität der Bevölkerung der
einzelnen Regionen, aber auch die reibungslose
Zusammenarbeit mit den Jugendgerichten verlangen einen
dezentralen Einsatz der betreffenden Korpsangehörigen in
den einzelnen Polizeikreisen.
3. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass
die grosse Bedeutung des Jugenddienstes unbestritten
ist und die spezielle Ausbildung der mit Jugendlichen
befassten Korpsangehörigen vorangetrieben wird.
Hingegen drängt sich die Bildung eines besonderen
Dienstzweiges nicht auf. Der Regierungsrat ist somit bereit,
die Motion insofern als Postulat entgegenzunehmen, als
er im Rahmen der Aufgaben des Polizeikorps sowie der
finanziellen und personellen Möglichkeiten alles
unternimmt, um eine Verbesserung der Ausbildung der
Spezialisten im Jugenddienstweitervoranzutreiben.
Bei einer Annahme der Motion müsste eine Umstrukturierung

im Korps (Schaffung eines neuen Dienstzweiges)

vorgenommen werden. Zusätzliches Personal und
auch eine finanzielle Mehrbelastung des Staates wären
unumgänglich, wobei deren Grösse ohne ein konkretes
Konzept nicht abgeschätzt werden kann.

Frau Schweizer. Vorab danke ich dem Herrn Polizeidirektor

für die Antwort. Gemäss neuer Geschäftsordnung
gehe ich gleich auf diese Antwort ein.
Ich stelle fest, dass mein Anliegen vom Regierungsrat
erkannt wird. Nicht bestritten in der Stellungnahme des
Regierungsrates ist meine Forderung nach gezielt
ausgebildetem Personal. Nach Rücksprache mit dem
verantwortlichen Beamten für Ausbildung muss ich indessen

sagen, dass diese Forderung doch nicht ganz erfüllt
ist. Drei Wochen Einblick beim Jugendgericht, ein paar
Stunden Psychologieunterricht und sechs Lektionen
Einvernahmetechnik können nicht die nötige Sicherheit
und Fachkenntnis für die sehr anspruchsvolle Aufgabe
vermitteln. In der Antwort des Regierungsrates ist
zugesichert, dass die Ausbildung der Polizeiassistentinnen
durch Kurse in Kinder- und Jugendpsychologie erwei¬

tert werden soll, was sicher unerlässlich ist, um die
Reaktionsweise des Kindes verstehen zu können. Dazu
möchte ich noch wünschen, dass berufsbegleitend
Einblick in Erziehungsheime gewährt wird, weil man es
vielfach mit geschädigten Kindern zu tun hat. Auch aus
diesem Grunde sehe ich die Rekrutierung des erforderlichen

speziellen Personals vorwiegend aus Leuten (Männern

und Frauen), die bereits über eine entsprechende
Vorbildung verfügen, wie dies zum Beispiel bei Lehrerinnen

und Lehrern und verwandten Berufen der Fall ist.
Das Problem liegt meiner Ansicht nach in der grossen
Zunahme der Sittlichkeitsdelikte - in der «BZ» vom
9. Juli 1983 las ich einen Bericht der Kantonspolizei mit
der Überschrift «Verdoppelung der Sittlichkeitsdelikte»
- und in einer steten Zunahme der Betäubungsmitteldelikte,

wovon heute leider auch Kinder betroffen sind. Die
Eltern sind beunruhigt, auch auf dem Land, wo es die
abgelegenen Schulwege gibt.
Eine zentrale Frage: An wen sollen sich Eltern wenden,
wenn sie bei ihrem Kind ein auffälliges Verhalten
feststellen, das sie nicht selber klären können? Sie möchten
es eben nicht dem Polizisten im Dorf sagen wegen der
Publizität, die im Dorf entsteht, wenn ein Kind vom
Polizisten geholt wird. Insbesondere bei Sittlichkeitsdelikten

wird gerne etwas verheimlicht. Deshalb haben wir
in diesem Bereich eine grosse Dunkelziffer, die allen
Verantwortlichen zu denken geben muss. Bei 1200
Anzeigen pro Jahr, die Kinder und Jugendliche betreffen,
abgesehen von der Dunkelziffer, und angesichts der
grossen Zahl von Überfällen auf Frauen - laut Polizeibericht

wurden in der Zeit von Januar 1980 bis April 1983
1264 Anzeigen wegen solcher Delikte erstattet - sind
sechs bis acht Polizeiassistentinnen für den ganzen
Kanton, worunter meines Wissens nur zwei mit besonderer

Ausbildung, ungenügend. Ich verlange daher eine
Aufstockung dieses Dienstzweiges durch weiteres, speziell

geschultes Personal und durch die Schaffung einer
Gruppe Jugenddienst/Jugendschutz, an die sich Eltern,
Lehrer und Behörden wenden können.
Missverstanden bin ich worden im Punkt Zentralisierung

der Polizeiassistentinnen. Das will ich gar nicht.
Ausser der Koordinationsstelle - wer die betreuen soll,
habe nicht ich zu bestimmen - möchte ich keine Änderung

in der Struktur. In diesem Bereich dürften also keine

grossen Kosten anfallen. Im weiteren sehe ich auch
keine Mehrkosten als Folge der Aufstockung. Ich habe
in meiner Motion ausdrücklich geschrieben, dass die
Aufstockung innerhalb des Dekrets, d.h. innerhalb der
1,6 Promille unserer Bevölkerung erfolgen sollte.
Die Regierung will meine Motion nur als Postulat
annehmen, wie ich vermute aus Spargründen. Entscheidend

für mich ist, dass etwas geschieht. Nachdem ich
der Antwort des Regierungsrates entnehmen konnte,
dass man mein Anliegen anerkennt, vertraue ich auf
den Herrn Polizeidirektor, dass er dem vorgebrachten
Anliegen die notwendige Beachtung schenken wird. Im
Sinne eines ersten Schrittes erkläre ich mich deshalb
mit der Umwandlung meiner Motion in ein Postulat
einverstanden und bitte den Rat, den Vorstoss in dieser
Form zu überweisen.

Präsident. Frau Schweizer hat ihre Motion in ein
Postulat umgewandelt. Das Postulat wird aus der Mitte
des Rates bekämpft.

Frau Boehlen. Die SP-Fraktion lehnt auch ein Postulat
ab, und zwar sind wir vor allem der Meinung, dass alle
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Polizisten in Psychologie und in Fragen des
Jugendschutzes besser geschult sein sollten; denn auch bei
der Einvernahme erwachsener Personen sollte ein Polizist

wissen, wie man mit den Leuten umgeht; gelegentlich

geschieht dies nämlich noch auf sehr grobe Art.

Den Herrn Polizeidirektor möchte ich fragen, wie es sich
in bezug auf die von der Polizeidirektion angestellte
Psychologin verhält. Trifft es zu, dass sie die Stelle
bereits wieder verlassen hat? Nach unserem Dafürhalten
wäre es wirklich notwendig, dass die Polizeirekruten
auch in Psychologie besser unterrichtet würden. Zudem
könnte ein Psychologe oder eine Psychologin auch mit
der Durchführung von Psycholgoiekursen für Polizisten
betraut werden, was ebenfalls einem Bedürfnis entspräche.

Frau Schweizer hat erwähnt, dass die Sittlichkeitsdelikte
stark zugenommen hätten. Das ist nach meinen

Feststellungen kein allgemeiner Trend. Auf ein Jahr mit vielen

Delikten folgt plötzlich wieder ein Jahr mit einer
wesentlich geringeren Quote. Gross ist hier natürlich die
Dunkelziffer; sie beträgt wahrscheinlich 90 Prozent oder
mehr. Das ist im Grunde genommen das Unbefriedigende.

Frau Schweizer hat ausgeführt, man sollte sich an
eine bestimmte Stelle wenden können, wenn man bei
einem Kind ein auffälliges Verhalten feststellt. Das ist
richtig. Ich meinte aber, die richtige Adresse sei nicht
die Polizei, sondern die Erziehungsberatung. Wir verfügen

jetzt im Kanton Bern bezirksweise über
Erziehungsberatungsstellen, wo Eltern von kompetenter Seite in
Erziehungsfragen beraten werden und Auskunft einholen

können. Dafür brauchen wir nicht die Polizei, die hat
andere Aufgaben zu erfüllen. Das gesamte Polizeikorps
sollte aber durch entsprechende Schulung in die Lage
versetzt werden, geschickt vorzugehen, und dies nicht
nur gegenüber Kindern und Jugendlichen, sondern auch
gegenüber Erwachsenen.

Wenn man hört, dass pro Jahr über 1000 Kinder und
Jugendliche einvernommen werden müssen, erscheint
mir die Schaffung eines zentralen Jugenddienstes, der
von Bern aus tätig wäre, nicht die richtige Lösung. Mit
einer bezirksweisen Organisation, die näher beim Volk
liegt, lässt sich diese Aufgabe besser erfüllen. Mir
haben die Jugendgerichtspräsidenten der Kreise Oberland
und Mittelland gesagt, sie seien mit der Art und Weise,
wie die Jugendlichen einvernommen werden, zufrieden.
Ungeschicklichkeiten könnten natürlich gelegentlich
vorkommen, was indessen überall der Fall ist und sich
wahrscheinlich nichtvermeiden lässt.

Ich möchte also vom Herrn Polizeidirektor noch wissen,
wie es sich in bezug auf die psychologische Ausbildung
bei der Polizei verhält und ob vorgesehen ist, zur
Übernahme dieser gezielten Aufgabe wieder einen Psychologen

oder eine Psychologin anzustellen.

Augsburger. Im Namen der SVP-Fraktion gebe ich
Ihnen bekannt, dass unsere Fraktion die in ein Postulat
umgewandelte Motion Schweizer (Lohnstorf)
unterstützt. Was Frau Boehlen gesagt hat, scheint mir
bedeutsam. Sie hat Fragen aufgeworfen, die man im Rahmen

eines Postulates prüfen muss. Auch die SVP-Fraktion

ist der Meinung, dass man dem Problem des
Jugendschutzes in Zukunft noch vermehrte Beachtung
schenken muss. Die Frage, wie man das organisatorisch
lösen will, ist noch offen. Bevor darüber entschieden
werden kann, ist es notwendig, die Grundlagen zu
erarbeiten, wofür wir ein Postulat für das adäquate Mittel

halten. Ich bitte deshalb den Rat, dem vorliegenden
Postulat zuzustimmen.

Krähenbühl, Polizeidirektor. Ich nehme gerne zur
Kenntnis, dass Frau Schweizer bereit ist, ihre Motion in
ein Postulat umzuwandeln, und wie der Regierungsrat
in seiner schriftlichen Stellungnahme ausgeführt hat,
sind wir bereit, ein Postulat entgegenzunehmen.
Ich kann Frau Schweizer durchaus zusichern, dass die
Bemühungen für eine bessere psychologische Ausbildung

aller Polizeibeamten, namentlich auch der
Polizeibeamtinnen, die mit Jugendlichen in Kontakt kommen,
weitergeführt werden sollen. Die uns unterbreiteten
Anregungen werden wir sehr ernsthaft prüfen. Ich erwähne

namentlich die Anregung, dass die Eltern Kenntnis
erhalten sollten, an wen sie sich zu wenden haben, und
zwar nicht in eigentlichen Erziehungsfragen - dafür ist
die Erziehungsberatungsstelle zuständig, wie Frau
Boehlen richtig bemerkt hat -, sondern in Fällen, wo
polizeiliches Eingreifen nötig ist. Diese beiden Bedürfnisse,

die eigentliche Erziehungsberatung einerseits und
polizeiliche Interventionen andererseits, müssen wir hier
strikte auseinanderhalten.
Ich bin auch froh, dass Frau Schweizer mit dem
Grundkonzept des Einsatzes der Polizeibeamtinnen
einverstanden ist. Ich erinnere in diesem Zusammenhang
auch an eine Interpellation von Frau Flückiger, die wir
vor einiger Zeit hier behandelt haben. Vorgesehen ist
also nach wie vor ein regionaler Einsatz und nicht etwa
ein zentralisierter für den ganzen Kanton. Dem könnte
ich nicht zustimmen aus Gründen, die wir schon sehr
eingehend dargelegt haben.
Mir scheint, dass Frau Boehlen mit ihrem Antrag auf
Ablehnung des Postulates das Kind mit dem Bade
ausschüttet. Wir müssen das eine tun, nämlich die
Polizeibeamtinnen psychologisch schulen, und das andere
nicht lassen, nämlich unsere Polizeibeamten generell in
Psychologie noch besser unterrichten. Das ist in der
Praxis indessen manchmal nicht so leicht, wie man sich
das vielleicht vorstellt. Frau Boehlen hat richtigerweise
darauf hingewiesen, dass die Psychologin, die ihre
Arbeit bei uns aufgenommen hat, in gewissem Sinne den
Mut verloren hat, als sie die Grösse und die Bedeutung
ihrer Aufgabe sah. Es verhält sich jedoch nicht etwa so,
dass sie uns ihr Bündel vor die Füsse geworfen hätte.
Gerade letzte Woche haben wir mit ihr Verhandlungen
geführt, die zum Ergebnis geführt haben, dass sie ihre
Arbeit weiterführen wird, bis wir für sie einen Ersatz
gefunden haben. Selbstverständlich sind wir nun auf der
Suche nach einer andern Kraft, welche die sehr wichtige

bessere psychologische Schulung sämtlicher
Polizeibeamten nachher weiterbetreiben wird.
Ich bitte den Rat, das Postulat von Frau Schweizer
gemäss dem Antrag des Regierungsrates zu überweisen.

Abstimmung
Für Annahme des Postulates Mehrheit

Motion Rychen (Affoltern) - Asylgewährungspraxis
des Bundes

Motion Ruf - Flut von Asylgesuchen; Verschärfung

der geltenden Asylgesetzgebung

Wortlaut der Motion Rychen (Affoltern) vom 14. Februar
1983
In seiner Antwort zu einer Interpellation betreffend
Asylgewährungspraxis stellt der Regierungsrat unter an-
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derem fest, dass er von der zunehmenden Zahl der
Asylbewerber beunruhigt ist. Verlautbarungen von
kantonaler fremdenpolizeilicher Seite sowie ein Artikel in
einer Berner Tageszeitung lassen nun den Schluss zu,
dass die aktuelle Asylgesetzgebung geradezu den
Missbrauch herausfordert und arbeitsuchenden Ausländern
die Umgehung fremdenpolizeilicher Vorschriften ermöglicht.

Der Regierungsrat wird beauftragt, beim Bundesrat
dahingehend vorstellig zu werden, dass die geltende
Asylgesetzgebung restriktiver gehandhabt und damit die
Durchsetzung fremdenpolizeilicher Vorschriften wieder
vollumfänglich gewährleistet wird.

(42 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
3. August 1983

1982 wurden lediglich 68 Ausländer im Kanton Bern
als Flüchtlinge anerkannt, während 611 Personen ein
Asylgesuch gestellt hatten. Problematisch ist also nicht
die Praxis der Asylgewährung, sondern die lange
Behandlungsdauer und die dadurch stetig anwachsende
Zahl der unerledigten Asylbegehren. Diese Lage ist in
erster Linie dem durch das neue Asylgesetz verlangten
komplexen Prüfungsverfahren und dem Personalmangel
bei den zuständigen Bundesbehörden zuzuschreiben.
Nach dem geltenden Gesetz hat der Gesuchsteller das
Recht, den Entscheid in der Schweiz abzuwarten. Wenn
er zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes darauf
angewiesen ist, muss ihm auch eine Erwerbstätigkeit
bewilligt werden. Es trifft also durchaus zu, dass die
geltende Gesetzgebung zu Missbräuchen führen und
gewissen Gesuchstellern die Umgehung der durch den
Bund eingeführten Kontingentierung der ausländischen
Arbeitskräfte erleichtern kann.
Wie der Regierungsrat in seiner Antwort auf die Motion
Berthoud erwähnt hat, war er anlässlich der Sitzung mit
dem Chef des EJPD und den Kantonsvertretern am
24. Februar 1983 durch den Polizeidirektor vertreten. Es
wurde in klarer Weise der Besorgnis und der ablehnenden

Haltung der heutigen Situation gegenüber
Ausdruck verliehen.
Im wesentlichen wurden als Sofortmassnahmen
verlangt

a) die Änderung des Asylgesetzes zur Vereinfachung
des Verfahrens
b) die Aufstockung des Personalbestandes beim
Bundesamt für Polizeiwesen
c) die Einführung eines schnellen und summarischen
Verfahrens bei sämtlichen missbräuchlichen Asylgesuchen.

Bundesrat Friedrich hat in der Märzsession vor dem
Nationalrat erklärt, dass das Gesetz bezüglich Verfahren
abgeändert werden müsse, damit die Gesuche mit
missbräuchlichem Charakter rasch behandelt werden
könnten. Der Bundesrat hat ausserdem erklärt, er werde
den eidgenössischen Räten eine Lockerung des Perso-
nalstoppes beantragen, um genügend Beamte einstellen
und so den grossen Rückstand in der Bearbeitung der
hängigen Gesuche aufholen zu können.
Der Regierungsrat beantragt, die Motion anzunehmen
und sie als erfüllt abzuschreiben. Es entstehen keine
Mehrkosten.

Wortlaut der Motion Ruf vom 24. Februar 1983

Breite Bevölkerungskreise sind über die seit dem
Inkrafttreten des schweizerischen Asylgesetzes Anfang

1981 in Bund und Kanton Bern massiv angestiegene
Zahl von Asylgesuchen tief beunruhigt. Wie kürzlich der
Presse entnommen werden konnte, war im Jahr 1982
mit 7135 Gesuchstellern (ohne Sonderkontingente!) ein
bisher unerreichter schweizerischer Höchstwert zu
verzeichnen. Im laufenden Jahr setzt sich diese Entwicklung

fort, über 8000 Gesuche sind gegenwärtig hängig.
Wegen ihres allzu liberalen Charakters wirkt sich die
neue Regelung offensichtlich wie ein Magnet aus und
hat die Schweiz zu einem eigentlichen Spitzeneinwanderungsland

Europas für Flüchtlinge werden lassen, das
sich des ansteigenden Zustroms kaum mehr erwehren
kann.
Im Widerspruch zu der humanitären Tradition unseres
Landes öffnen die geltenden Gesetzesbestimmungen
insbesondere unzähligen Wirtschaftsflüchtlingen Tür
und Tor. Unter der Behauptung, einem unerträglichen
psychischen Druck ausgesetzt zu sein, werden in der
Schweiz mehr Wohlstand, materieller Konsum und
Arbeitsplätze gesucht, ohne dass die Bewerber wirklich an
Leib und Leben gefährdet wären. Immer häufiger wird
das Asylgesetz zur Umgehung der Einwandererbestimmungen

missbraucht, dies in der Hoffnung, nach einer
möglichen Ablehnung des Gesuches - die
Behandlungszeit kann bis zu drei Jahren betragen - nicht mehr
weggewiesen zu werden. Mehrere Anzeichen lassen auf
die Tätigkeit zahlreicher Schlepperorganisationen
schliessen, beispielsweise im Falle der gegen hundert
Ende 1982 in Bern aufgetauchten Tamilen. Das zuständige

Bundesamt und die kantonalen Fremdenpolizeien
sind bei der Überprüfung der Gesuche eindeutig
überfordert.

Flüchtlingszahlen werden bekanntlich den jährlichen
Einwanderungskontingenten nicht angerechnet,
wodurch die Fremdarbeiterquote durch eine Hintertüre
massiv vergrössert wird. Die gegenwärtige Situation
trägt in keiner Art und Weise der Tatsache Rechnung,
dass in der stark übervölkerten Schweiz mehr als eine
Million Ausländer leben und gerade diese Überbevölkerung

zahlreiche Probleme wie Umweltzerstörung,
Wohnungsnot usw. direkt ausgelöst hat. Angesichts der
steigenden Arbeitslosigkeit bedeutet jede weitere
Einwanderung eine unverantwortliche Konkurrenzierung
der schweizerischen Arbeitnehmer.
In seiner Anfang Januar 1983 formulierten Antwort auf
eine NA-Interpellation erklärte sich der Regierungsrat
zwar «von der stets zunehmenden Zahl der Asylbewerber

auch beunruhigt», will jedoch vorerst keine konkreten

Schritte unternehmen und behält sich vor, allenfalls
zusammen mit andern Kantonen weitergehende
Massnahmen als die dem zuständigen Bundesamt gewährte
Erhöhung des Personalbestandes zu verlangen.
Die eingetretene Entwicklung zeigt jedoch eindrücklich,
dass nur eine Verschärfung des Asylgesetzes eine
dringend notwendige Entspannung der Situation bewirken
kann.
Der Regierungsrat wird beauftragt, beim Bundesrat
dahingehend zu intervenieren, dass
1. die geltende Asylgesetzgebung restriktiver gehandhabt

wird;
2. das Asylgesetz - insbesondere der Flüchtlingsbegriff
(Art. 3) - einer verschärfenden Revision unterzogen
wird, die u.a. das jeden Missbrauch zulassende Kriterium

des «unerträglichen psychischen Drucks» eliminiert
(Art. 3) sowie eine umgehende Abweisung von Gesuchen

offensichtlicher Scheinflüchtlinge ermöglicht;
3. die Zahl der jährlich bewilligten Asylgesuche den or-
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dentlichen Einwanderungskontingenten angerechnet
werden.
Der Regierungsrat wird ferner beauftragt,
4. im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten alle vom
Bund abgewiesenen Asylbewerber, die sich im Kanton
Bern aufhalten, ausser Landes zu weisen.

(4 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
3. August 1983

Grossrat Ruf führt in seiner Motion aus, die geltende
Asylgesetzgebung ziehe Wirtschafts- und Scheinflüchtlinge

förmlich an. Immer häufiger werde das Asylgesetz
zur Umgehung der Einwanderungsbestimmungen
missbraucht, indem man hoffe, nach einer allfälligen Ablehnung

des Gesuches bei einer Behandlungszeit bis zu
drei Jahren nicht mehr weggewiesen zu werden.
Zu den vier Anträgen des Motionärs nimmt der
Regierungsrat wie folgt Stellung:
1. Der Regierungsrat soll beim Bundesrat dahingehend
vorstellig werden, dass die geltende Asylgesetzgebung
restriktiver gehandhabt werde.
Nicht die Zahl der gutgeheissenen, sondern die Zahl der
unerledigten hängigen Asylgesuche ist problematisch.
Es ist deshalb notwendig, das Prüfungsverfahren zu
beschleunigen und nicht, das geltende Gesetz restriktiver
zu handhaben. Ein entsprechender Antrag wurde dem
Bundesrat bereits im Vernehmlassungsverfahren zur
Revision des Asylgesetzes unterbreitet.
2. Der Regierungsrat soll beauftragt werden, beim
Bundesrat dahingehend zu intervenieren, dass das Asylgesetz

— insbesondere der Flüchtlingsbegriff - einer
verschärfenden Revision unterzogen werde. Das Kriterium
des «unerträglichen psychischen Drucks» soll eliminiert
und eine umgehende Abweisung von Gesuchen
offensichtlicher Scheinflüchtlinge ermöglicht werden.
Wie bereits ausgeführt, hat der Regierungsrat
verfahrensrechtliche Änderungsvorschläge zum Asylgesetz
unterstützt. Damit soll eine rasche Abweisung von
Gesuchen offensichtlicher Scheinflüchtlinge ermöglicht
werden. In diesem Punkt ist das Motionsbegehren
bereits erfüllt. Einer materiellen Änderung des Asylgesetzes

im Sinne des Motionärs steht die Regierung jedoch
negativ gegenüber. Wie bereits erwähnt geht es um
Verfahrensprobleme und nicht um materiell-rechtliche
Unzulänglichkeiten. Vom international definierten
Flüchtlingsbegriff soll nicht abgewichen werden.
3. Der Regierungsrat soll beim Bundesrat intervenieren,
damit die Zahl der jährlich bewilligten Asylgesuche den
ordentlichen Einwanderungskontingenten angerechnet
werde.
Die in der Schweiz anerkannten Flüchtlinge dürfen das
für neueinreisende Jahresaufenthalter reservierte
Kontingent nicht belasten. Im Sinne der Bundesratsverordnung

über die Begrenzung der Zahl der erwerbstätigen
Ausländer sind die Begrenzungsmassnahmen auf eine
qualitative Verbesserung der Arbeitsmarktstruktur
auszurichten. Da es sich bei den meisten Flüchtlingen um
unqualifizierte Arbeitskräfte handelt, würde deren
Anrechnung an die normalen Kontingente diesem Bestreben

entgegenwirken. Gewisse Berufssparten, zum
Beispiel das Gesundheitswesen, könnten dadurch in

Schwierigkeiten geraten. Schliesslich sei daran erinnert,
dass der Bundesrat dieses Jahr nur einen Teil der den
Kantonen zugeteilten Kontingente für Jahresaufenthalter

freigegeben hat.

4. Der Regierungsrat soll beauftragt werden, im Rahmen

der gesetzlichen Möglichkeiten alle vom Bund
abgewiesenen Asylbewerber, die sich im Kanton Bern
aufhalten, ausser Landes zu weisen.
Die Bundesbehörden haben den schon seit langer Zeit
vorgetragenen Wünschen der Kantone Rechnung getragen

und sie stellen nicht nur durch das Bundesamt für
Polizeiwesen den Asylentscheid, sondern auch - wenn
dieser negativ ist - durch das Bundesamt für
Ausländerfragen die Wegweisungsverfügung mit einer Ausreisefrist

aus. Das in Ziffer 4 angeregte Vorgehen wird
somit bereits von den Bundesbehörden praktiziert.
Zusammenfassend beantragt der Regierungsrat die
Ablehnung der Motion, soweit die Anträge nicht bereits im
Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur Revision
des Asylgesetzes (Ziffer 2) beziehungsweise durch die
Tätigkeit der Bundesbehörden (Ziffer 4) realisiert sind.

Ruf. Ich glaube, es dürfte mittlerweile kaum mehr ernsthaft

bestritten sein, dass das gegenwärtig gültige
Asylgesetz, 1981 in Kraft getreten, ein Schlag ins Wasser
war. Das bekommen nicht zuletzt auch die Kantone zu
spüren, weshalb wir uns hier mit entsprechenden
Verstössen zu befassen haben.
Die geplante Gesetzesrevision ist mehr als nur
dringend. Wir kommen nicht darum herum, an dieser Stelle
nochmals auf die Folgen der gegenwärtigen Regelung
hinzuweisen. Es ist nicht primär der weltweit angestiegene

Flüchtlingsstrom, wie immer wieder behauptet
wird, sondern grösstenteils sind es die neu eingeführten
Bestimmungen, die unser Land in Europa zu einem
eigentlichen Anziehungspunkt für Asylbewerber aus allen
Kontinenten werden Messen. Waren Ende 1982 noch
über 8000 Gesuche hängig, so sind es in der Zwischenzeit

wesentlich mehr geworden, und die Tendenz ist
unverändert steigend. Es geht also eine eigentliche
Magnetwirkung von der geltenden Gesetzgebung aus.
Einerseits dauern die Verfahren wegen der Überlastung
der Behörden unverhältnismässig lang - die Asylanten
können sicher sein, mindestens zwei bis drei Jahre in
der Schweiz bleiben zu können -, andererseits werden
diese materiell umfangreich versorgt, so dass sich
zahlreiche weitere Asylanten vom angeblichen Schlaraffenland

Schweiz angezogen fühlen. Gerade im Fall der
massenweise nach Bern eingeschleusten Tamilen weiss
man, wie intensiv die Verbindungen mit dem Herkunftsland

zum genannten Zwecke sind, eben Werbewirkung
zu erzielen. Zahlreiche Schlepperorganisationen profitieren

natürlich auch davon. Man weiss zum Beispiel, dass
eigentliche Asylarrangements aus Chile gang und gäbe
waren, zumindest während einer gewissen Zeit, wenn
nicht noch heute. Viele dieser Asylanten sind, wie die
Praxis und Entscheide des Bundesamtes zeigen, keine
echten Flüchtlinge, sondern Wirtschaftsasylanten, die
bei uns einen besseren materiellen Lebensstandard
suchen, in der Hoffnung, letztlich eben nicht weggewiesen
zu werden, weil es, wie es die Regierung des Kantons
Bern auch schon einmal gesagt hat, aus humanitären
Gründen nicht mehr zu verantworten sei. Das Asylgesetz

ermöglicht also mit andern Worten eine Umgehung
der Einwanderungsbestimmungen. Diese Politik hat keinen

Zusammenhang mit der humanitären schweizerischen

Asyltradition, wirklich an Leib und Leben gefährdeten

Menschen Schutz und Obhut zu gewähren.
Missachtet wird auch die Tatsache, dass die Schweiz
kein Einwanderungsland sein kann angesichts der starken

Überbevölkerung, des höchsten Ausländerbestan-
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des in Europa und schwerwiegender ökologischer
Schwierigkeiten. Unser Land kann sich diesen Massenzustrom

nicht mehr länger leisten. Das Boot Schweiz -
ob man es wahrhaben will oder nicht - ist aus
demographischen und ökologischen Gründen längstens voll.
Die durch die Einwanderung von Wirtschaftsflüchtlingen
verschärfte Lage auf dem Arbeits- und dem Wohnungsmarkt

(Stichworte: Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot)
ist der einheimischen Bevölkerung nach unserer Auffassung

nicht mehr länger zuzumuten.
Besonders bedenklich sind die in letzter Zeit aufgetretenen

Gewaltakte, namentlich auch in Bern. Die Schweiz
droht je länger je mehr zu einem Schauplatz für ausländische

Verbrecherbanden zu werden. Genf vor allem
kann ein Lied davon singen. Sie haben in der Presse
gelesen, dass in unserer Umgebung bereits Rassenkrawalle

zwischen Tamilen und Singhalesen stattfinden, welche

die Bevölkerung mehr und mehr in Mitleidenschaft
ziehen. Besonders schwer haben es natürlich auch die
Behörden, die sich mit diesen Fällen befassen müssen,
allen voran die Polizeiorgane.
Erfreulicherweise - das ist schon früher zum Ausdruck
gekommen - ist auch der Regierungsrat über diese
Entwicklung beunruhigt und hat dieser Sorge in seiner
Vernehmlassung von Mitte Juni zur geplanten Asylgesetzrevision

Ausdruck gegeben, indem erfolgendes verlangt
hat: eine Verschärfung des Verfahrens, eine Erhöhung
des Personalsbestandes, die Erteilung einer Arbeitsbewilligung

nur noch als Fakultativum, die Verbindung des
Ablehnungsentscheids mit einer klar definierten Frist
zur Ausreise und - das erachte ich als einen wesentlichen

Punkt - die Kompetenz zuhanden der Kantone,
offensichtlich missbräuchliche Bewerber direkt abweisen
zu können, ohne den ganzen Instanzenweg in Bewegung

setzen zu müssen.
Um so enttäuschender ist nun die Haltung des
Regierungsrates gegenüber meiner Motion. Der Motionstext
des Herrn Rychen ist mit Punkt 1 meiner Motion praktisch

identisch. Dort will ihn die Regierung annehmen,
hier lehnt sie ihn ab. Ganz offensichtlich - das muss
man annehmen - achtet die Regierung bei der Festlegung

ihrer Haltung jeweils stark auf die parteipolitische
Couleur. Eine Regierungspartei ist genehm, eine
Oppositionspartei eben nicht. Ein solches Vorgehen ist aus
demokratischer Sicht schlechtweg beschämend und zu
verurteilen.
Ich darf noch auf ein paar weitere Punkte der
Asylproblematik kurz eingehen und damit Stellung nehmen zu
Punkt 2 meiner Motion, der eine Verschärfung verlangt
und namentlich auch das Kriterium des unerträglichen
psychologischen Druckes erwähnt, der in Artikel 3 der
Asylgesetzgebung festgehalten ist. Der Gesetzgeber
ging nach unserer Meinung zu weit, als er dieses Kriterium

ins Gesetz aufnahm. Psychologischer Druck kann
bei den einen sehr rasch erreicht sein, während es bei
den andern entsprechend länger dauert, bis es so weit
ist. Dieses Kriterium ist mit andern Worten subjektiv
und eignet sich nicht als objektives Unterscheidungsmerkmal

zwischen echten und unechten Flüchtlingen.
Es bietet also Hand zu Missbräuchen. Zudem müsste
auch gesetzlich verankert werden, dass man die Flüchtlinge

zur Rückkehr in ihre Heimat anhalten kann, wenn
sich die Verhältnisse dort so weit geändert haben, dass
die Gründe, sich anderswo in Sicherheit zu bringen,
nicht mehr bestehen.
Die Regierung lehnt auch den Punkt 3 meiner Motion
(die Anrechnung der Flüchtlingszahl an die Einwande¬

rungskontingente) ab. Ich glaube, es ist unwiderlegbar,
dass sowohl anerkannte Flüchtlinge in kleinerer Zahl
wie die Asylbewerber in grösserer Zahl einen wesentlichen

Faktor auf dem Arbeitsmarkt darstellen, weil sie
automatisch Stellen zugewiesen erhalten. Offenbar
haben Regierungsrat und Bundesrat ein Interesse daran,
dass diese Hintertüre offen bleibt, damit die offizielle
Fremdarbeiterstabilisierungspolitik unterlaufen werden
kann. Ein Beispiel dafür ist das Sonderkontingent von
1000 Polen in Wien vor etwa zwei Jahren. Wie ist es zu
erklären, dass diese Polen nach beruflichen Kriterien
ausgewählt worden sind? Man hat genau diejenigen
genommen, die man beschäftigen kann. Wo bleibt da die
Humanität?
Schliesslich noch eine Bemerkung zur vierten Forderung,

die verlangt, dass im Rahmen der gesetzlichen
Möglichkeiten alle vom Bund abgewiesenen Asylbewerber

im Kanton Bern ausser Landes zu weisen sind. Die
verlangte Ausweisung werde bereits praktiziert, schreibt
der Regierungsrat. So weit, so gut. Dem steht aber ganz
eindeutig die Aussage des Herrn Hadorn vom zuständigen

Bundesamt gegenüber, die er in einem Radiointerview

gemacht hat und wo er klar erklärt hat, in
Zweifelsfällen werde auch bei abgewiesenen Bewerbern auf
eine Ausweisung verzichtet. Wenn zum Beispiel
befürchtet werden muss, ein Asylbewerber könnte trotzdem

irgendwelchen Repressalien ausgesetzt sein, wird
er interniert, worauf er früher oder später gleichwohl
eine Aufenthaltsbewilligung erhält. Er wird also durch
die Hintertür, von der ich soeben gesprochen habe,
letztlich auch zu seinem Ziel kommen.
Der Behauptung in der Stellungnahme des Regierungsrates

zu meiner Motion steht aber auch eine Passage
aus der Antwort des Regierungsrates auf eine Interpellation

von mir vom Februar dieses Jahres entgegen.
Dort heisst es: «Eine gewisse Anzahl konnten trotz des
abgewiesenen Asylbegehrens von den fremdenpolizeilichen

Behörden nicht mehr zur Ausreise angehalten
werden, weil sie über keine heimatlichen Ausweispapiere

mehr verfügten, und andererseits, weil sich eine
Wegweisung in Anbetracht der langen Behandlungszeit
des Asylgesuches aus menschlichen Erwägungen nicht
mehr rechtfertigen liess.» Der Regierungsrat
widerspricht sich also in kurzer Zeit selber. Seine Antwort
kann keineswegs befriedigen. Wenn eine Gesetzgebung
ihre Glaubwürdigkeit behalten will, muss sie auch
durchgesetzt werden, d.h. abgelehnte Asylbewerber
sind keine Flüchtlinge, und damit haben sie auch keinen
Rechtsanspruch, sich bei uns aufzuhalten.
Am Schluss seiner Ausführungen schreibt der
Regierungsrat: «Zusammenfassend beantragt der Regierungsrat

die Ablehnung der Motion, soweit die Anträge nicht
bereits im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur
Revision des Asylgesetzes (Ziff. 2) beziehungsweise
durch die Tätigkerit der Bundesbehörden (Ziff. 4) realisiert

sind.» Dazu kommt die Ziffer 1, die der Motion
Rychen entspricht. Sie müsste also als erfüllt abgeschrieben

werden, und Punkt 4 ist nach Meinung des
Regierungsrates - nicht nach meiner Meinung - ebenfalls
erfüllt. Warum lehnt somit der Regierungsrat diese Punkte

ab? Den Punkt 2 könnte er mindestens als Postulat
entgegennehmen, weil mit Ausnahme der Forderung
nach Eliminierung des unerlässlichen psychologischen
Druckes die Forderungen der Motion mit seiner eigenen
Haltung übereinstimmen. Ich frage zum Schluss Herrn
Regierungsrat Krähenbühl konkret an, wie er sich diese
ungleiche Behandlung von gleich lautenden Vorstössen
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erklärt und beantrage Ihnen Annahme der gesamten
Motion.

Präsident. Zwischen den Motionen Rychen (Affoltern)
und Ruf besteht ein gewisser Zusammenhang. Ich
beantrage Ihnen deshalb, jetzt gleichzeitig über beide
Motionen zu diskutieren. Beide Motionen werden aus der
Mitte des Rates bekämpft.

Blaser. Bei meinem ersten Auftritt in diesem Parlament
kann ich mich kurz fassen. Zur Motion Rychen möchte
ich Ihnen beliebt machen, die Stellungnahme des
Regierungsrates zu unterstützen, d.h. die Motion anzunehmen

und sie als erfüllt abzuschreiben. Mit den in der
Antwort erwähnten Massnahmen hat die Regierung
unseres Erachtens das in ihrer Macht stehende getan.
Was die Motion Ruf anbelangt, erachtet die Regierung
die Ziffern 1, 2 und 4 als erfüllt beziehungsweise realisiert

und lehnt deshalb die Motion ab. Von seiten der
FDP-Fraktion kann ich mich diesem Antrag, namentlich
auch dem Antrag auf Ablehnung der Ziffer 3, anschlies-
sen. Die Bundesvorschriften über die Fremdarbeiter- und
die Flüchtlingspolitik betreffen zwei verschiedene Materien

und dürfen nient miteinander vermengt werden.
Bei den Fremdarbeiterkontingenten müssen grundsätzlich

vom Arbeitgeber ganz bestimmte Erwartungen in

bezug auf die Qualifikation des Personals angemeldet
werden, sei es im Gastgewerbe, im Gesundheitswesen
oder in andern Bereichen der Wirtschaft. Ich unterstütze
somit den Antrag des Regierungsrates.

Frau Felber. Die CVP-Fraktion ist der Auffassung, dass
eine grosszügige Asylpolitik in den Traditionen unseres
Landes verankert ist, dass sie eine menschliche
Verpflichtung darstellt und dass wir aus unserer p-ivilegier-
ten Stellung heraus eine solche Politik auch verkraften
können. Wir gehen deshalb mit der Regierung einig,
dass nicht die Praxis der Asylgewährung problematisch
ist oder, wie es die Regierung in ihrer Stellungnahme
zur Motion Ruf formuliert, dass nicht eine restriktivere
Auslegung des Asylgesetzes, das ja an sich richtige
Kriterien beinhaltet, nötig oder auch nur wünschbar ist,
sondern dass wir zur Vermeidung vieler unerledigter
Gesuche eine Vereinfachung und Beschleunigung des
Verfahrens anstreben müssen, insbesondere auch ein
summarisches Verfahren zur Behandlung eindeutig
missbräuchlicher Gesuche. Dass es solche gibt - und
leider in zunehmendem Masse -, bereitet auch unserer
Fraktion Sorgen.
Wir fragen uns auch, ob nicht Arbeitsprogramme, z.B.
in Form von Weg- oder Durchforstungsprojekten, die
den Asylsuchenden ermöglichen würden, während der
Abklärungszeit selber für ihren Lebensunterhalt
aufzukommen, einen wirksamen Riegel darstellen könnten
gegen unechte Gesuche und unter Umständen auch
gegen wirklich arbeitsunwillige Asylbewerber.
Wir verkennen die Absicht des Herrn Rychen nicht, dem
es ohne Zweifel um die missbräuchlichen und unechten
Gesuche geht, und wir glauben auch aus der Begründung

des Herrn Ruf gespürt zu haben, dass hinter seiner

Motion nicht die gleiche Philosophie steht wie hinter

der Motion Rychen. Trotzdem lautet aber der Antrag
des Herrn Rychen, der Regierungsrat solle beim
Bundesrat dahingehend vorstellig werden, dass die geltende

Asylgesetzgebung restriktiver gehandhabt wird. Er
ist genau identisch mit der Ziffer 1 der Motion Ruf, die
von der Regierung abgelehnt wird, und zwar mit der

schon erwähnten Begründung, dass es um die
Beschleunigung des Verfahrens und nicht um eine restriktivere

Auslegung gehe. Wir teilen, wie gesagt, diese
Auffassung. Wir sind indessen der Meinung, dass man
in diesem Fall eben auch die Motion Rychen ablehnen
muss. Es geht nicht an, zwei genau gleich lautende
Anträge verschieden zu behandeln. Wenn somit die Motion

Rychen angenommen wird, was wahrscheinlich der
Fall ist, müssen wir konsequenterweise auch die Ziffer 1

der Motion Ruf annehmen. Ich beantrage deshalb, es
sei über die Motion Ruf punktweise abzustimmen. Es ist
das ein Gebot der Logik und der Gerechtigkeit.

Haudenschild. Zuerst ein Wort zu dem, was Frau Felber

zuletzt ausgeführt hat. Ich glaube, es kommt auch
noch etwas darauf an - das hat Frau Felber selber
angetönt -, aus welcher Haltung heraus jemand zu einem
bestimmten Antrag kommt, und es ist sicher unbestritten,

dass den Anträgen der Herren Rychen und Ruf eine
ganz unterschiedliche Haltung zugrunde liegt. Ich möchte

Ihnen deshalb beliebt machen, im Sinne der
Stellungnahme des Regierungsrates, die Motion Rychen
anzunehmen und gleichzeitig als erfüllt abzuschreiben und
die Motion Ruf abzulehnen.
Noch ein kurzes Wort an die Adresse von Herrn Ruf. Er
hat hier auf die Pauke gehauen, hat sein Rösslein geritten

zur falschen Zeit, am falschen Ort, mit verkehrter
Front und mit untauglichen Mitteln. Ich bin der
Meinung, dass die tatsächliche Ausgangslage beider Vor-
stösse ganz unbefriedigend ist: der Stau der Asylanten
- um dieses «schöne» Wort zu verwenden -, der
entsteht, bis über ihre Gesuche entschieden ist. Dass dieser

Stau unliebsame Auswirkungen hat, ist bekannt.
Wir müssen die Situation aber genau sehen: Auch um
abzuklären, ob ein missbräuchliches Gesuch vorliegt,
hat der Asylsuchende das Recht auf ein bestimmtes
Verfahren. Die Frage, ob das Verfahren, wie es heute im
Gesetz festgelegt ist, zu Missbräuchen führt oder
vielleicht sogar einlädt, möchte ich hier offenlassen. Dagegen

müssen wir uns fragen: Was ist in der gegenwärtigen
Situation zu tun, wer macht was? Sodann müssen

wir auch davon ausgehen, dass der Bund für die
Asylgesetzgebung zuständig ist. Mit andern Worten: Mit
einer kantonalen Motion - deshalb habe ich vorhin
gesagt: am falschen Ort - kann der Regierungsrat höchstens

in Richtung Bund in Bewegung gesetzt werden,
mehr nicht, und wir haben ja auch Kenntnis erhalten
von der Vernehmlassung des Regierungsrates an den
Bundesrat. Herr Ruf übersieht, dass die Zahl der unerledigten

Gesuche das Problem ist und dass die Problematik
primär in der Gesetzgebung begründet ist und

sekundär in der Administration des Bundes. Daran können
wir im Moment gar nichts ändern, auch wenn die Folgen

dieser Mängel schlussendlich beim Kanton und den
Gemeinden enden. In der langen Zwischenzeit, welche
die Asylsuchenden weidlich ausnützen, um hier zu bleiben,

hängen sie uns an. Aber auch da können wir nicht
mit dem Kopf durch die Wand gehen. Ich möchte dem
Juristen Ruf einmal mehr sagen, dass es so etwas wie
eine Zuständigkeitsordnung gibt, an die sich auch der
Kanton halten muss.
Im Namen der SVP-Fraktion beantrage ich somit dem
Rat, die Motion Rychen anzunehmen und die Motion
Ruf abzulehnen.

Lutz Andreas. Es gibt ein Sprichwort, das besagt, man
könne von einem Ochsen nicht mehr als Rindfleisch er-
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warten, und ich möchte Herrn Ruf keineswegs überzeugen,

dass das, was er denkt und macht, falsch ist. Ich
möchte nur folgendes sagen: Wir haben uns in der SP-
Fraktion auch darüber aufgehalten, dass zwei in einem
Punkt ähnlich lautende Vorstösse vom Regierungsrat
ungleich behandelt werden. Wir würden uns deshalb an
sich auch gegen die Motion Rychen wenden, wenn der
Regierungsrat nicht den Kompromiss eingegangen
wäre, die Motion Rychen sei wohl anzunehmen, aber
gleichzeitig als erfüllt abzuschreiben.
Es ist in der Tat ein Riesenproblem, wenn 10000
Asylgesuche hängig sind und ebensoviel Asylanten auf
einen Entscheid warten, wobei die Gemeinden während
dieser Behandlungsdauer verpflichtet sind, für die
Asylanten aufzukommen. Das zeigt sich in der Stadt Bern
und vor allem in der Stadt Genf, wo die Kosten zur
Beherbergung der Asylanten sehr hoch sind, weil es in der
Stadt Genf praktisch unmöglich ist, den Asylbewerbern
irgendeine Beschäftigung zuzuweisen. Von Basel weiss
ich demgegenüber, dass dort ein Asylant die öffentliche
Hand pro Quartal etwa 500 Franken kostet, weil man
ihm relativ schnell eine Arbeit zuweisen kann, mit der
er sich wenigstens seinen Lebensunterhalt verdienen
kann.
Zum Problem der Schwarzarbeit, das vor allem auch
Herr Rychen in seiner Motion angezogen hat, ist zu
bemerken, dass damit häufig auch die schamlose, skrupellose

Ausnutzung einer Notlage verbunden ist. Von dieser

Notlage, die nicht ein Problem des Asylgesetzes ist,
profitieren Unternehmer, die ganze Hotels, wie Fälle
gezeigt haben, mit Schwarzarbeitern betreiben, um auf
diese Weise Sozialleistungen, Krankenversicherungsprämien

usw. einzusparen.
Nach Auskünften des EJPD, die ich eingeholt habe, stehen

die Bundespolizei und die kantonalen Fremdenpolizeibehörden

im Begriffe, das Problem der sogenannten
Schlepperorganisationen gründlich zu prüfen. Auf dieser
Ebene möchte man ja selber ganz eindeutig die unklaren

von den klaren Fällen unterscheiden. Bisher hat
man aber das Vorhandensein von Schlepperorganisationen

in einem Ausmass, wie dies Herr Ruf behauptet
hat, nicht nachweisen können. Es geht deshalb nicht
an, unrecherchiert Behauptungen in die Welt zu setzen,
dass praktisch alle Asylsuchenden über Schlepperorganisationen

in die Schweiz gelangen. Wenn dem so
wäre, könnten wir überhaupt keine ausländischen Cars
mehr in die Schweiz einreisen lassen, denn es könnte
immer wieder der Fall auftreten, dass ein Passagier
erklärt, er sei bedroht und wolle abspringen. Wir müssten
dann an der Grenze alle Ausländer stoppen, was ja Herr
Ruf letztlich konsequenterweise auch anstrebt. Eine
restriktivere Handhabung des international anerkannten
Begriffs eines Flüchtlings, Herr Ruf, würde heissen, dass
in der Schweiz nur noch ein Asylgesuch stellen kann,
wer mit dem Kopf unter dem Arm oder mit nachweisbaren

Folterspuren an unserer Grenze steht, und in be-
zug auf die Folterspuren müsste der Asylbewerber dann
erst noch glaubhaft nachweisen, dass er aus politischen
Gründen gefoltert worden ist und dass die Verletzungen
nicht etwa von einem Auto- oder Motorradunfall
herrühren.

Herr Ruf, ich danke Ihnen für die Lektion in politischer
Rhetorik. Wenn Ihre Betrachtungsweise der Menschenrechte

bei der jungen Politikergeneration Schule
machen sollte, werden die meisten Leute in diesem Saal
selber zu Asylanten, und zwar im Ausland, und Ihre
Bewegung lebt ausgerechnet vom angeblichen Missstand,

den Sie anprangern. Sie haben in Ihrer Begründung
geschrieben, dass die Übervölkerung direkt schuld sei
am Problem der Umweltzerstörung und an anderem
mehr. Es trifft natürlich zu, Herr Ruf: Seit die 200 Tamilen

in Bern sind, hat das Waldsterben enorm zugenommen
So kann man argumentieren

Ich will zum Schluss nicht wiederholen, was gesagt
worden ist zur Frage, wie man das Problem angehen
muss. Ich stelle fest, dass die Regierung das Problem
erkannt hat und dass sie sich in ihrer Vernehmlassung
klar ausgedrückt hat. Es geht darum, das Verfahren zu
ändern und die negativen Auswirkungen eines jetzt
zehnjährigen Personalstopps beim Bund wenigstens auf
dem Gebiet der Asylpolitik zu korrigieren. Das dürfte,
wie ich hoffe, in nächster Zeit der Fall sein.

Thalmann. Ich befürchte, dass unser Rat im Begriffe
steht, eine ganz neue Richtung einzuschlagen, was mir
zu Bedenken Anlass gibt. Herr Haudenschild hat ausgeführt,

der Text der Vorstösse Rychen und Ruf sei zwar
der gleiche, die Gesinnung, die dahinter steht, sei aber
anders, und Herr Lutz hat gesagt, der Wortlaut der beiden

Vorstösse sei ähnlich. Ich möchte Sie nun wirklich
bitten, die beiden Forderungen miteinander zu vergleichen,

und dann werden Sie feststellen, dass sie genau
gleich lauten, nämlich «die geltende Asylgesetzgebung
restriktiver zu handhaben». Wenn wir so zu politisieren
begännen, dass wir gleich lautende Vorstösse ungleich
behandeln, müsste ich die Vorstösse einer
buntgemischten Fraktion regelmässig ungelesen ablehnen,
weil hinter diesen Vorstössen sowieso eine Gesinnung
steckt, die ich staatspolitisch sogar als gefährlich ansehe.

Ich glaube aber, dass wir hier jeweils über den Text
zu befinden haben, der auf dem Tisch liegt, und wenn
der Text vernünftig ist, sage ich ja, und wenn er
unvernünftig ist, sage ich nein.
Frau Felber hat ausgeführt, dass wir die Gesinnung des
Herrn Rychen eindeutig ganz anders beurteilen als die
des Herrn Ruf. Der Text der Vorstösse ist indessen
leider derselbe, und es dünkt uns schon eigenartig, dass
die Regierung dies nicht sieht.
Ich muss Sie nochmals bitten, sich die Sache genau zu
überlegen. Unsere Fraktion ist der Meinung - Frau Felber

hat es deutsch und deutlich dargelegt -, dass wir
beide Vorstösse ablehnen müssen, weil wir nicht für
eine restriktivere Asylgewährungspraxis sind; wir sind
vielmehr der Ansicht, dass die Asylgesuche beschleunigt

behandelt werden müssen, wie dies die Regierung
ebenfalls zugibt. Wenn der Rat indessen die Motion
Rychen im Sinne der Ausführungen des Regierungsrates
annehmen will, dann muss er folgerichtig auch den
ersten Punkt der Motion Ruf annehmen. Ich bitte Sie
also, sich das genau zu überlegen, damit hier nicht
plötzlich Gesinnungsabstimmungen erfolgen.

Rychen (Affoltern). Ich konnte diese Diskussion leider
nicht von Anfang an verfolgen, da ich mich wegbegeben

musste. Ich bin sehr dankbar für die einen oder
andern Voten. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass
man über die Asylpolitik und die Asylgewährungspraxis
ganz unterschiedlicher Auffassung sein kann. Herrn
Thalmann bin ich dankbar, dass er mich politisch nicht
unbedingt zusammen mit Herrn Ruf unter den gleichen
Hut steckt. Herr Ruf und ich haben eine Ähnlichkeit, wir
sind ungefähr gleich alt, aber sonst distanziere ich mich
von der Politik, die er betreibt.
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Aus der Antwort des Regierungsrates auf meine Motion
geht hervor, dass meiner Forderung Rechnung getragen
worden ist, indem die Berner Regierung das Gespräch
mit den Bundesbehörden aufgenommen hat. Im weiteren

ist in der Antwort des Regierungsrates zu lesen,
dass Herr Bundesrat Friedrich in der Märzsession vor
dem Nationalrat erklärt hat, aufgrund von Vorkommnissen

sei es dringend notwendig, das Asylgesetz zu
ändern, und wie wir wissen, sind die Vorarbeiten dazu im
Gang. Ich bitte somit den Rat, in diesem Sinn dem
Antrag der Regierung zuzustimmen, d.h. meine Motion zu
überweisen und sie als erfüllt abzuschreiben.

Krähenbühl, Polizeidirektor. Ich will versuchen,
möglichst sachlich zu den zum Teil recht engagierten Voten,
die hier gefallen sind, Stellung zu nehmen.

Darf ich vorausschicken, dass die Regierung nach wie
vor der Meinung ist, dass die Prozedur, die es braucht,
um nach dem zurzeit immer noch geltenden Recht in
einem Asylgesuch zum Entscheid zu kommen, zu lange
dauert und einen zu grossen Aufwand verursacht. Wir
wissen, dass viele Tausende von Gesuchen hängig sind
und dass die gegenwärtige Personaldotation beim Bund
es nicht erlaubt, den grossen Berg von Gesuchen innert
nützlicher Frist abzutragen. Das ist der Grund, warum
die Berner Regierung in verschiedenen Konferenzen mit
den Bundesbehörden seit mehr als einem Jahr wiederholt

darauf gedrängt hat, dass der Bund die nötigen
Massnahmen treffe, um nach dem geltenden Recht die
hängigen Gesuche beschleunigt, innert kürzerer Frist
behandeln zu können. Beim Bund bestehen natürlich
Schwierigkeiten wegen der Personalplafonierung. Mehrmals

wurde uns erklärt, die Exekutive habe zwar den
Willen, dass der Berg hängiger Gesuche so rasch wie
möglich abgebaut werde, doch könne dieser Zustand
wegen des Personalstopps bei der Bundesverwaltung
nicht entscheidend verbessert werden. Trotzdem hält
unsere Regierung an der Forderung fest, dass das
Verfahren vereinfacht werden muss, dass der Personalbestand

beim Bundesamt für Polizeiwesen vermehrt wird
und - das ist ein weiterer wesentlicher Punkt - dass
ein schnelles und summarisches Verfahren gegenüber
allen Asylgesuchen angewendet wird, die sich
offensichtlich als missbräuchlich erweisen. Das Asylgesetz
muss also im Sinne einer Vereinfachung und Beschleunigung

des Verfahrens verbessert werden - das hat die
Regierung klar und eindeutig ausgedrückt -, damit der
Berg hängiger Asylgesuche abgetragen werden kann.
Auf der andern Seite - das möchte ich ebenfalls nochmals

unterstreichen - kann es nach Auffassung des
Regierungsrates nicht darum gehen, die Grundsätze der
Asylgewährung, die einer jahrzehntelangen internationalen

Praxis und einer Verpflichtung der Schweiz als
humanitäres Land entsprechen, zu ändern. Im übrigen
muss man sich selbstverständlich auch bewusst sein,
dass die Diskussion, die wir hier führen, mindestens
teilweise nicht am richtigen Ort stattfindet. Es wird
schliesslich Sache der Bundesversammlung sein, das
schweizerische Asylgesetz zu revidieren. Der Grosse Rat
kann der Regierung nur gewisse Richtlinien erteilen, wie
sie ihren Einfluss beim Bund geltend machen soll, und
bei dieser Gelegenheit möchte ich doch für die Regierung

in Anspruch nehmen, dass sie sich gegenüber den
Bundesinstanzen wiederholt mit allem Nachdruck dafür
eingesetzt hat, dass das Verfahren zur Behandlung der
Asylgesuche vereinfacht und beschleunigt wird.

Herr Ruf hat sich darüber beschwert, dass seine Motion
vom Regierungsrat einfach abgelehnt wird. Darf ich, damit

wir uns nicht unnötigerweise aufregen, Herrn Ruf
darauf aufmerksam machen, dass ich den letzten
Absatz in der Stellungnahme des Regierungsrates so
interpretiere, dass wir beantragen, die Ziffern 2 und 4 der
Motion anzunehmen und sie gleichzeitig abzuschreiben
weil erfüllt. So verstehe ich diesen Passus, wobei ich
zugeben muss, dass diese Auslegung unter Umständen
in der Formulierung nicht genügend klar zum Ausdruck
kommt. Dieser letzte Abschnitt in unserer Stellungnahme

zur Motion Ruf lautet: «Zusammenfassend beantragt

der Regierungsrat die Ablehnung der Motion,
soweit die Anträge nicht bereits im Rahmen des Ver-
nehmlassungsverfahrens zur Revision des Asylgesetzes
(Ziff.2) beziehungsweise durch die Tätigkeit der
Bundesbehörden (Ziff. 4) realisiert sind.» Das heisst im Klartext,

dass diese beiden Punkte von der Regierung
akzeptiert werden und als erfüllt abzuschreiben sind, ähnlich

wie wir es beim Vorstoss von Herrn Rychen tun.
Damit keine Unklarheiten bestehen, erkläre ich somit
nochmals: Die Ziffern 2 und 4 der Motion Ruf werden
vom Regierungsrat angenommen und als erfüllt
betrachtet, und nur in den Ziffern 1 und 3 wird die Motion
abgelehnt. In diesem Sinn halte ich die Anträge des
Regierungsrates aufrecht.

Präsident. Ich frage Herrn Ruf an, ob er einverstanden
ist, dass punktweise über seine Motion abgestimmt
wird.

Ruf. Ich habe zur Diskussion im Plenum eigentlich
nicht mehr nachdoppeln wollen. Herr Regierungsrat
Krähenbühl, so sehr mich seine Ausführungen über die
Interpretation des regierungsrätlichen Antrages freuen,
hat aber nicht erklärt, warum Punkt 1 meiner Motion,
der im Wortlaut identisch ist mit der Motion Rychen,
abgelehnt wird. Ich verlange darüber eine klare
Auskunft.

Im übrigen ist zu sagen, dass sowohl nach dem
Sessions- als auch nach dem Tagesprogramm die Regierung

meine Motion ablehnt. Das ist dort klar ersichtlich.
Es ist nun allerdings eine Interpretationsfrage, wie der
letzte Satz in der schriftlichen Antwort des Regierungsrates

zu verstehen sei. Ich habe ihn zuerst auch so
verstanden, wie ihn Herr Krähenbühl jetzt ausgelegt hat,
dann aber anders gedeutet, als ich das Sessionsprogramm

erhielt. In bezug auf den Punkt 1 habe ich indessen

keine Erläuterungen erhalten.
Im übrigen bedaure ich sehr, dass in der Diskussion ein
derartiger Ton aufgekommen ist, dass persönliche
Angriffe nicht unterbleiben konnten und dass Argumente,
insbesondere durch Herrn L,utz, noch und noch verdreht
worden sind. Darauf will ich nicht eingehen. Herrn Hau-
denschild möchte ich aber sagen, dass gerade er als Jurist

wissen sollte, dass immer die schriftliche Version
massgebend ist und nicht irgendwelche Ideen, die hinter

einer Sache stecken mögen, worauf ich jetzt auch
nicht eingehen will, massgebend sind. Herr Hauden-
schild weiss zudem sicher auch, dass schon sehr oft
Kantonsinterventionen zur Änderung von Bundesrecht
geführt haben. Der Vorwurf, man diskutiere hier am
falschen Ort, muss er übrigens auch Herrn Rychen oder
seiner eigenen Fraktion machen. Und nebenbei
bemerkt: Ich begreife, dass sich Herr Rychen jünger
machen will, als er ist; ich möchte ihn aber bitten, mich
nicht älter zu machen, als ich bin.
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Ich beurteile es als beschämend, um nochmals auf
gewisse Äusserungen zurückzukommen, dass man eine
echt vaterländische Gesinnung, in der sich die Sorge
um die Zukunft unseres Landes ausdrückt, als verwerflich

qualifiziert.
Zusammenfassend möchte ich sagen, dass ich sehr froh
bin um die Interventionen des Regierungsrates im Rahmen

seiner Vernehmlassung gegenüber den Bundesbehörden.

Wir haben das gemeinsam Ziel, die Flut von
Asylgesuchen zu bewältigen, die Situation in den Griff
zu bekommen. Auf die zusätzliche Diskussion über die
Fremdarbeiterkontingente und den Asylbegriff will ich
nicht eintreten. Derart weit gehen unsere Positionen
indessen nicht auseinander, dass man so unqualifiziert
argumentieren müsste.
Ich bin selbstverständlich bereit, den Punkt 3 meiner
Motion zurüchzuziehen, sofern der Regierungsrat
konsequenterweise - das ist Bedingung - auch eine positive
Stellung gegenüber dem Punkt 1 meiner Motion
einnimmt, gleich wie er dies gegenüber der Motion Rychen
tut. Wenn dem so ist, würde der Regierungsrat somit,
wenn ich Herrn Polizeidirektor Krähenbühl richtig
verstanden habe, die Punkte 1, 2 und 4 annehmen.

Präsident. Darf ich annehmen, Herr Ruf, dass Sie damit

einverstanden sind, dass dieser Punkt gleichzeitig
als erfüllt abgeschrieben wird, wie dies der Regierungsrat

beantragt?

Ruf. Ich beantrage, Punkt 2 nicht abzuschreiben.

Abstimmung

Für Abschreibung von Punkt 2
der Motion Ruf Grosse Mehrheit

Präsident. Wir befinden über Punkt 3, den die Regierung

ablehnt.

Abstimmung

Für Annahme von Punkt 3
der Motion Ruf Minderheit
Dagegen Grosse Mehrheit

Präsident. Der Rat entscheidet nun über Annahme
oder Ablehnung...

Ruf. Ich habe vom Regierungsrat eine klare Auskunft
verlangt. Ich möchte wissen, welche Stellung er gegenüber

Punkt 1 meiner Motion einnimmt.

Präsident. Herr Ruf, der Rat befindet über Annahme
oder Ablehnung von Motionen und nicht der
Regierungsrat. Der Regierungsrat stellt einen Antrag; der Rat
ist aber kompetent, seinen Beschluss jetzt zu treffen. Ist
jemand anderer Meinung? - Es ist nicht der Fall.

Wir stimmen somit zuerst über die Motion Rychen ab.

Abstimmung

Für Annahme der Motion
Rychen (Affoltern) 63 Stimmen
Dagegen 47 Stimmen

Präsident. Zu Punkt 4 beantragt der Regierungsrat
Annahme und Abschreibung.

Abstimmung

Für Annahme von Punkt 4
der Motion Ruf 39 Stimmen
Dagegen 45 Stimmen

Schluss der Sitzung um 12.10 Uhr

Die Stenographen/
Redaktoren:

Bernhard Luyten
Ciaire Widmer

Präsident. Nun stimmen wir darüber ab, ob die Motion
Rychen als erfüllt abzuschreiben ist, wie dies der
Regierungsrat beantragt.

Abstimmung
Für Abschreibung
der Motion Rychen (Affoltern) Grosse Mehrheit

Präsident. Nun kommen wir zur Abstimmung über die
Motion Ruf. Wir stimmen punktweise ab.

Abstimmung
Für Annahme von Punkt 1

der Motion Ruf 56 Stimmen
Dagegen 48 Stimmen

Präsident. Punkt 2 der Motion Ruf wird vom
Regierungsrat angenommen.

Abstimmung
Für Annahme von Punkt 2
der Motion Ruf 61 Stimmen
Dagegen 36 Stimmen
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Dritte Sitzung

Mittwoch, 31. August 1983, 9.00 Uhr

Präsident: René Bärtschi, Heiligenschwendi

Präsenz: Anwesend sind 184 Mitglieder. Entschuldigt
abwesend sind: Bieri, Cueni, Droz, Dysli, Egli, Feldmann,
Flück, Gsell, Krummen, Kuffer, Lehmann, Muster, Frau
Robert, Schmid (Rüti b. Büren), Steiner (Zielebach), Weber.

Präsident. Ich benütze die Gelegenheit, um im Namen
der Oberländer und ihrer Delegationen der Leitung der
Oberländischen Herbstausstellung (OHA) in Thun für
ihre Einladung zu danken. Den anderen Landesteilen
kann ich nur raten, dafür zu sorgen, dass auch bei ihnen
solche Ausstellungen duchgeführt werden; sie bieten
eine gute Gelegenheit zur Pflege der Kontakte.

Motion Ruf - Verschärfung der Voraussetzungen
für die Erteilung des Kantons- und Gemeindebürgerrechts

an Ausländer

Wortlaut der Motion vom 24. Februar 1983

In den vergangenen zwei Jahren ist die Zahl der jährlichen

Einbürgerungen - als Folge einer massiven
Einwanderung - stark angestiegen. Seit 1974 haben jedes
Jahr (ohne Berücksichtigung der Einheiraten)
gesamtschweizerisch rund 10000 Ausländer (oder mehr) das
Schweizer Bürgerrecht erworben. Ungeachtet des
hohen Überfremdungs- und Übervölkerungsgrades in
unserem Land hält dieser Prozess, dessen Ausmass unter
staatspolitischen und demographischen Gesichtspunkten

als bedenklich beurteilt werden muss, unvermindert
an. Als Folge davon ergeben sich einerseits zunehmende

Integrationsschwierigkeiten; anderseits werden die
Eingebürgerten laufend durch Neueinwanderer ersetzt,
damit Übervölkerung und Wirtschaftswachstum trotz
aller negativer Folgen durch eine Hintertüre weiterhin
gesteigert werden können. Eine Zurückhaltung bei der
künftigen Einbürgerungspraxis ist deshalb unabdingbar.
Minimale Voraussetzung für die ordentliche Einbürgerung

ist nach Bundesrecht eine Wohndauer von insgesamt

zwölf Jahren in der Schweiz, wovon drei in den
letzten fünf Jahren vor Einreichung des Gesuches.
Entsprechend des dreistufigen Aufbaus des Bürgerrechts
können die Kantone (und teilweise die Gemeinden)
weitergehende Vorschriften erlassen. Der Kanton Bern
verlangt in Artikel 57 des Gemeindegesetzes eine zweijährige

ununterbrochene Wohndauer (vor Einreichung des
Gesuches) in der Einbürgerungsgemeinde. Die kantonale

Einbürgerungstaxe für Ausländer beträgt 300 Franken

bis 6000 Franken, die Gemeindegebühr bis 2000
Franken, je nach Vermögens- und Einkommensverhältnissen.

Zahlreiche andere Kantone kennen restriktivere
Wohnsitzvorschriften und höhere Gebührenansätze.
Zweifellos ist die Zahl der Gesuchsteller desto grösser,
je einfacher das Bürgerrecht zu erlangen ist. Vielfach
tritt damit eine primär wirtschaftliche Motivation
gegenüber ideellen Gründen in den Vordergrund. Eine Studie

der Universität Zürich zeigte auf, «dass die Verbes¬

serung der sozialen und materiellen Sicherheit den
hauptsächlichsten Anreiz zur Einbürgerung bildet»! Der
Erwerb des Schweizer Bürgerrechts ist aber kein
«Wohlstandsvertrag», sondern vielmehr der Eintritt in
eine Schicksalsgemeinschaft.
Verschärfte Bedingungen für die Erlangung des Schweizer

Bürgerrechts würden sich umgekehrt hemmend auf
die Zahl der Gesuche auswirken sowie - insbesondere
eine verlängerte Minimalwohndauer in Kanton und
Einbürgerungsgemeinde - die wirklich Einbürgerungswilligen,

eher assimilierten Gesuchsteller begünstigen und
deren Assimilationsgrad fördern. Seit 1968 (kantonale
Taxen) und seit 1917 (Gemeindegebühren) sind die
entsprechenden Ansätze der Teuerung nicht mehr ange-
passt worden. Im Falle einer Angleichung würden die
kantonalen Werte beinahe verdoppelt, der
Gemeindehöchstwert sogar vervielfacht. Da in praktisch sämtlichen

Berufszweigen zudem seit Jahren reale
Lohnverbesserungen gewährt werden, muss ein Bewerber
somit heute eine wesentlich geringere Opferbereitschaft
erbringen als in früheren Zeiten.
Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat die
für folgende Massnahmen erforderlichen Gesetzes- und
Dekretsänderungen zu unterbreiten:
1. Anpassung der Kantonseinbürgerungsgebühren an
die seit der letzten Festlegung eingetretene Teuerung;
2. reale Erhöhung der Kantonseinbürgerungsgebühren
für Ausländer um 50 Prozent;
3. Festlegung einer minimalen Gemeindeeinbürgerungsgebühr

für Ausländer von 500 Franken;
4. Erhöhung der maximalen Gemeindeeinbürgerungstaxe

auf 10000 Franken;
5. Verlängerung der minimalen Aufenthaltsdauer für
einbürgerungswillige Ausländer wie folgt:
zehn Jahre ununterbrochener Wohnsitz in der Schweiz,
davon die letzten fünf Jahre vor Einreichung des Gesuches

in der Einbürgerungsgemeinde.

(4 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
3. August 1983

Herr Grossrat Ruf und vier Mitunterzeichner verlangen
strengere Einbürgerungsbedingungen für Ausländer, in
der Erwartung, dass sich derartige Massnahmen
hemmend auf die Zahl der neuen Gesuche auswirken würden.

Das angestrebte Ziel soll mittels einer Erhöhung
der Kantons- und Gemeindeeinbürgerungsgebühren
sowie mit einer Erschwerung der Wohnsitzbedingungen
erreicht werden.
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Zahl der
ausländischen Einbürgerungsbewerber im Kanton Bern in
den letzten Jahren stabil geblieben ist. Im Jahre 1978
wurden dem Grossen Rat 405 Gesuche vorgelegt, 1979
ging die Zahl auf 297 zurück, 1980 waren es 350
Gesuche und in den Jahren 1981 und 1982 je 317 Gesuche.

In der eidgenössischen Einbürgerungsstatistik des
Jahres 1981 steht unser Kanton an sechster Stelle hinter

den Kantonen Zürich, Tessin, Genf, Aargau und
Waadt. Auch für die nächsten Jahre zeichnet sich keine
wesentliche Zunahme der Neueingänge ab. Es besteht
somit keine beunruhigende Situation, welche ausserge-
wöhnliche Massnahmen erfordern würde. Sämtliche
Bewerber werden hinsichtlich ihrer Eignung zur Einbürgerung

einer vielseitigen Prüfung unterzogen. In den
letzten zehn Jahren hat die Polizeidirektion
durchschnittlich 6,2 Prozent der Gesuche um Erteilung der
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eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung mit einem
Antrag auf Abweisung an die Bundesbehörden
zurückgesandt. Zudem zogen 10,2 Prozent der Bewerber ihr
Gesuch im Verlaufe des Verfahrens als aussichtslos
zurück.

Die Ausführungen des Motionärs hinsichtlich des durch
die Teuerung überholten Gebührenrahmens treffen zu.
Durch die Geldentwertung erfolgte an der oberen Grenze

eine Nivellierung, welche durch die Erweiterung des
Rahmens korrigiert werden soll. Damit können Bewerber

mit hohem Verdienst einkommensbezogener taxiert
werden und anderseits wird für Finanzschwächere der
Spielraum nach unten erweitert. Das Dekret vom
2. September 1968 über die Gebühren des Grossen
Rates, des Regierungsrates und der Staatskanzlei wird
zurzeit einer Totalrevision unterzogen. Es ist vorgesehen,

dieses Geschäft dem Grossen Rat in der
Novembersession vorzulegen. Gleichzeitig wurde aufgrund
verschiedener Interventionen seitens der Gemeinden auch
eine Revision der im Gemeindegesetz enthaltenen
Bestimmung über die Gemeindeeinbürgerungsgebühr an
die Hand genommen.
Mit der Erweiterung des Gebührenrahmens wird jedoch
nicht eine generelle Erhöhung der Einbürgerungstaxen
angestrebt, sondern eine Anpassung derselben an die
heutigen Geldwertverhältnisse. Es besteht nicht die
Absicht, mittels höherer Gebühren eine restriktive
Einbürgerungspolitik zu betreiben. Nach wie vor soll die
vollzogene Assimilation als Hauptkriterium für die Einbürgerung

gelten und nicht die Höhe der Einbürgerungsgebühr.

Die kantonalen Einbürgerungsgebühren werden laufend
real angepasst, weil sie auf der Höhe eines Monatseinkommens

basieren. Eine Erhöhung um 50 Prozent -
wie sie vom Motionär gewünscht wird - würde besonders

die wirtschaftlich schwächeren Gesuchsteller,
namentlich die in der Schweiz geborenen und aufgewachsenen

jugendlichen Ausländer, unverhältnismässig belasten.

Aus der Festlegung einer minimalen Gemeindegebühr

von 500 Franken ergäben sich dieselben Folgen.
Bezüglich der Neugestaltung des Rahmens für die
Gemeindeeinbürgerungsgebühren sind noch die Gemeinden

anzuhören. Einer Erweiterung des Gebührenrahmens

kann grundsätzlich zugestimmt werden.

Wie der Regierungsrat schon bei anderer Gelegenheit
ausgeführt hat, soll die bernische Einbürgerungsgesetzgebung

unmittelbar nach der Neuordnung der
bundesrechtlichen Bürgerrechtsbestimmungen revidiert werden.

Eine diesbezügliche Vorlage auf Änderung
verschiedener Bestimmungen der Bundesverfassung wird
Volk und Ständen im kommenden Jahre zur Abstimmung

vorgelegt werden. Es wäre wenig sinnvoll, vorerst
noch das kantonale Recht bezüglich der Wohnsitzerfordernisse

zu revidieren.

Entsprechend den obigen Ausführungen nimmt der
Regierungsrat zu der Motion wie folgt Stellung:
1. Das Begehren um Anpassung der Kantonseinbürgerungsgebühren

an die Teuerung wird angenommen; es
wird mit der Totalrevision des Gebührendekretes als
erfüllt abgeschrieben.
2. Eine reale Erhöhung der Kantonseinbürgerungsgebühren

für Ausländer um 50 Prozent muss abgelehnt
werden.
3. Die Festlegung einer minimalen Gemeindeeinbürgerungsgebühr

für Ausländer von 500 Franken muss
abgelehnt werden.

4. Das Begehren um Erhöhung der maximalen
Gemeindeeinbürgerungstaxe auf 10000 Franken wird als
Postulat angenommen.
5. Eine Verlängerung der minimalen Aufenthaltsdauer
für einbürgerungswillige Ausländer muss abgelehnt
werden.
Bei einer Erhöhung des Gebührenrahmens von 6000
auf 15 000 Franken gemäss Ziffer 1 könnte mit
Mehreinnahmen aus der Staatsgebühr von rund 100000
Franken gerechnet werden. Die Annahme der Motion
hätte keine personellen Auswirkungen zur Folge.

Ruf. Wenn auch die Einbürgerungszahlen gemäss den
Ausführungen des Regierungsrates in den letzten paar
Jahren sowohl im Kanton Bern als auch gesamtschweizerisch

rückläufig waren, stellen sich doch die
grundsätzlichen Aspekte dieser Problematik nach wie vor in
unveränderter Form. Seit 1970 wurden in der Schweiz
weit über 100000 Personen auf ordentliche und
erleichterte Art eingebürgert. Seit dem letzten Weltkrieg
geht die Zahl in die Grössenordnung von 300000
Personen. Dabei sind die Einheiraten nicht berücksichtigt.
Gesamtschweizerisch beläuft sich diese Zahl seit 1975
praktisch immer auf nahezu 10000 oder sogar mehr
Einbürgerungen. Im Kanton Bern wurde die Grössenordnung

von 1000 Eingebürgerten mehrmals erreicht, auch
wenn sie nun rückläufig war. Angesichts dieser
Entwicklung von einer Assimilation sprechen zu wollen, ist
unseres Erachtens reiner Zweckopportunismus,
namentlich auch des Bundesrates, der den Ausländerbestand

von mehr als einer Million durch Einbürgerungen
scheinbar reduziert, um die Grenzen sofort für
Neueinwanderungen zu öffnen und die Überbevölkerung dieses
Landes zu zementieren. Damit jedoch nicht genug.
Bekanntlich sind bereits Vorbereitungen für eine erleichterte

Masseneinbürgerung von rund 300000 Ausländern

der zweiten Generation im Gange.

Ich möchte, dass wir uns richtig verstehen. Ein
Einbürgerungsverfahren ist grundsätzlich ein berechtigter und
normaler Vorgang in jedem Volkskörper. Die
Integrationsfähigkeit eines jeden Volkes ist jedoch begrenzt
und im Falle der Schweiz unseres Erachtens längst
überschritten.
Der immer wieder zitierte und wesentliche Begriff
«Assimilation» bedeutet allmähliche Annäherung und An-
gleichung des Ausländers an die schweizerische Kultur,
die Übernahme unserer Lebensgewohnheiten, Sitten,
Gebräuche, Wertvorstellungen und vor allem auch
Denkweisen, und die Einbürgerung kann erst dann
verantwortet werden, wenn dieser Prozess abgeschlossen
ist. Bei der enormen Zahl Eingebürgerter ist eine
vollständige Assimilation schlechthin unmöglich. Ich danke
Herrn Kollege Hermann für seine mutigen Worte, die er
gestern fand.
Er hat sich mit Recht gefragt, ob immer mit den richtigen

Ellen gemessen werde und ob wirklich immer
Schweizer aus diesem Verfahren resultieren. Er hat mit
Recht angeregt, das Evaluationsverfahren zu überprüfen.

Die Ergebnisse einer Studie des Soziologischen
Instituts der Universität Zürich an italienischen Arbeitnehmern

hat nämlich ergeben, dass die Verbesserung der
sozialen und materiellen Sicherheit hauptsächlichster
Anreiz zur Einbürgerung darstellt. Dass dies natürlich in
keiner Art und Weise eine echte Begründung sein kann,
liegt auf der Hand. Wer nicht bereit ist, sein Schicksal
unter allen politischen und wirtschaftlichen Umständen
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mit dem unsrigen zu verbinden, ist nie so assimiliert,
dass sich seine Einbürgerung aufdrängen würde.
Wir sind keine Versorgungs-, sondern vielmehr eine
Schicksalsgemeinschaft, und es ist besser, wenn diese
Nutzniessermentalität, die bei vielen Einbürgerungskandidaten

verbreitet ist, damit nicht noch mehr Einfluss
auf das politische Geschehen in unserem Lande
gewinnt. Eine ähnliche Mentalität prägt auch viele der
Wirtschaftsflüchtlinge, die primär auch das Ziel der
Einbürgerung anstreben.
Bei Weiterführung der gegenwärtigen Politik und
Forcierung der erleichterten Einbürgerung werden die
Neubürger in absehbarer Zeit beinahe einen Fünftel der
Gesamtbevölkerung ausmachen. Die Folgen einer derartigen

Entwicklung lassen sich schon heute, zum Beispiel
in den Kantonen Genf, Tessin und Waadt, erkennen, in
welchen leichtfertig serienmässig Einbürgerungen
vorgenommen wurden. Dabei sind oft Dutzende von Kandidaten

aus verschiedensten Nationen auf den Listen
vertreten.

Die Schweiz ist eine Willensnation, entstanden in einer
bewussten gemeinsamen Gestaltung des Lebensraumes

und der Gesellschaftsform. Als eigenständiger
Staat, als schweizerische Nation, können wir nur dann
überleben, wenn unser Staatsvolk eine genügende
Einheitlichkeit aufweist, damit eine klare politische
Willensbildung in Freiheit noch möglich bleibt. Die
Handlungsfähigkeit der direkten Demokratie in einem
Völkergemisch wie beispielsweise in den Vereinigten Staaten
oder früher in der Donaumonarchie wäre völlig undenkbar.

Mit immer rascherem Tempo bewegen wir uns
leider in dieser Richtung. Wer die Augen vor der Realität
nicht verschliesst, weiss ganz genau, dass mit der
Überreichung eines Bürgerbriefes aus einem Griechen oder
Vietnamesen ebensowenig ein Schweizer wird, wie
man einen Schweizer in einen Amerikaner umfunktionieren

kann. Unsere Probleme in diesem Bereiche lassen

sich nur durch eine Förderung der Einwanderungsbeschränkung

und eine sorgfältige, zurückhaltende
Einbürgerungspolitik lösen. An genau dieser Stelle setzt
meine Motion an. Sie verlangt zunächst eine Anpassung

der Einbürgerungstaxen an die Geldwertverhältnisse.
Diese Auffassung wird auch von der Regierung

geteilt. Sie nimmt den Punkt 1 meiner Motion an und
schreibt ihn richtigerweise gleichzeitig als erfüllt ab. Ich
danke der Regierung jedoch auch für die Annahme von
Punkt 4 als Postulat (Erhöhung der maximalen
Gemeindeeinbürgerungstaxen). Ich bin bereit, Punkt 4 meines
Vorstosses in ein Postulat umzuwandeln.
Die ablehnende Argumentation zu den restlichen
Forderungen vermag jedoch überhaupt nicht zu überzeugen.
Eine reale Erhöhung der Kantonseinbürgerungsgebühren

um 50 Prozent und eine minimale Gemeindetaxe
von 500 Franken, wie ich sie verlange, bezwecken, die
Opferbereitschaft eines jeden Bewerbers unter Beweis
zu stellen. Der Regierungsrat stellt richtigerweise fest,
dass die vollzogene Assimilation das Hauptkriterium
sei. Die Opferbereitschaft gibt aber Aufschluss über den
tatsächlichen inneren Willen eines Gesuchsstellers,
selbst diese Hürde nicht zu scheuen, um in die neue
Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Von einer
Benachteiligung Jugendlicher kann doch im Ernst in der
heutigen Zeit keine Rede sein. Beinahe jeder Lehrling
oder Schüler kauft sich mit selbst erspartem oder
geschenktem Geld ein Motorfahrrad oder kann sich
andern Luxus leisten, was vor 20 oder 30 Jahren undenkbar

gewesen wäre. In diesem Falle kann man Jugendli¬

chen auch zumuten, tausend oder mehr Franken für
eine Einbürgerungsgebühr zu bezahlen.
Durch eine Verlängerung der Wohnsitzdauer (Forderung
in Punkt 5) wird zwangsläufig eine stärkere Verwurzelung,

eine bessere Assimilation angestrebt. Der Kanton
Bern befindet sich mit seiner kantonalen Mindestwohn-
sitzdauer von zwei Jahren im Vergleich zu allen übrigen
Kantonen an der untersten Grenze. Der Kanton Aargau
verlangt eine Dauer von zehn Jahren ununterbrochenen
Wohnsitzes im Kanton, die Kantone Uri und Zug verlangen

ebenfalls zehn Jahre, der Kanton Solothurn acht
und eine Reihe anderer Kantone fünf Jahre.
Das Argument der Bundesrechtsrevision ist ebenfalls
fragwürdig. Bekanntlich findet demnächst eine
Volksabstimmung über zwei neue Verfassungsbestimmungen
auf schweizerischer Ebene statt. Anschliessend muss
eine Gesetzgebung erfolgen, was erfahrungsgemäss
Jahre dauert. Bei einem negativen Ausgang der Abstimmung,

den wir uns sehr erhoffen, würde doch mit diesen

Artikeln die Grundlage für eine erleichterte Einbürgerung

geschaffen, wäre in absehbarer Zeit keine
Neuregelung mehr zu erwarten. Eine Annahme des Punktes
5, zumindest als Postulat, wäre in jedem Falle möglich
gewesen, bei positivem oder negativem Ausgang der
eidgenössischen Volksabstimmung. Ich möchte
unterstreichen, dass mit den vom Regierungsrat bestrittenen
Massnahmen wirklich Einbürgerungswillige gefördert,
Gelegenheitsbewerber jedoch richtigerweise in ihren
Bestrebungen gehemmt würden. Ich bitte um Zustimmung,

auch zu den Punkten 2, 3 und 5, die von der
Regierung abgelehnt werden.

Ritschard. Die SP-Fraktion hat sich eingehend mit dem
Vorstoss Ruf befasst und empfiehlt, sich dem Antrag
des Regierungsrates anzuschliessen, und zwar mit
folgender Begründung:
Herr Ruf verlangt strengere Einbürgerungsbedingungen
für Ausländer. Ziel seines Vorstosses ist, eine hemmende

Wirkung zu erzielen. Gemäss Bundesrecht besteht
zurzeit das Erfordernis, dass insgesamt zwölf Jahre in
der Schweiz verbracht werden müssen, damit ein
Einbürgerungsgesuch gestellt werden kann.
Für die Einbürgerung im Kanton Bern bedarf es eines
ununterbrochenen Wohnsitzes von zwei Jahren in unserem

Kanton. Herr Ruf fordert nun, dass die letzten fünf
Jahre vor der Einreichung eines Einbürgerungsgesuches
in der Einbürgerungsgemeinde verbracht werden müssen.

Dazu ist folgendes zu sagen: Man hat von uns
Schweizern in den letzten Jahren verschiedentlich,
nicht zuletzt wegen der gegenwärtig schlechten
wirtschaftlichen Bedingungen, eine vermehrte Mobilität
verlangt, das heisst die Bereitwilligkeit gefordert, den
Arbeitsplatz, den Wohnort oder sogar den Kanton zu
wechseln. Bei einbürgerungswilligen Ausländern würde
sich daher speziell Punkt 5 sicher nicht bewähren, denn
von Ausländern verlangt man ja noch mehr Mobilität als
von Schweizern. Was heute verlangt wird, ist sicher
zweckmässig.
Aufgrund meiner jahrelangen Tätigkeit in Gemeindebehörden,

die sich mit Einbürgerungsfragen zu befassen
hatten, und der zweijährigen Mitarbeit in der kantonalen
Justizkommission konnte ich feststellen, dass diese
Gesuche jeweils sehr eingehend und sorgfältig geprüft
werden. Der Weg vom Gesuch bis zur Erteilung des
Schweizerbürgerrechts ist recht lang, und meines
Erachtens hat sich das Verfahren bis heute ganz sicher
bewährt. Wir möchten es beibehalten.
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Zu den von Herr Ruf erwähnten Einbürgerungsgebühren:
Seitens des Regierungsrates ist man bereit,

Anpassungen vorzunehmen. Herr Polizeidirektor Krähenbühl
hat uns orientiert, dass die Regierung bereit ist, die
Maximalgrenze auf 10000 Franken zu erhöhen. Herr Ruf
fordert eine prozentuale Erhöhung, aber auch eine
Anpassung nach unten. Diesbezüglich sind wir nicht
gleicher Meinung. Die SP-Fraktion vertritt die Auffassung,
dass nicht der Geldbeutel beziehungsweise der dicke
Geldbeutel bei der Einbürgerung eine Rolle spielen soll,
sondern der Mann oder die Frau, die man einbürgern
will. Ob diese so weit sind, dass man sie einbürgern
kann, wird immer sehr eingehend geprüft. Das Geld soll
dabei keine Rolle spielen. Nach Auffassung unserer
Fraktion sollte man auch in diesem Punkt dem Antrag
der Regierung folgen.
Im übrigen muss ich hier einmal mehr feststellen, dass
die Worte von Herrn Ruf auf einen gewissen Fremden-
hass hindeuten. In den letzten Tagen konnte man der
Schweizer Presse entnehmen, dass gegenwärtig
380000 Schweizer im Ausland wohnen. Ich kenne viele

im Ausland wohnhafte Schweizer, welche die
Gelegenheit wahrgenommen haben, sich dort einbürgern zu
lassen. Ich konnte feststellen, dass viele Länder viel
liberalere Einbürgerungsbedingungen stellen. Ich hoffe,
dass Schweizer, die sich im Ausland mit der Idee befassen,

sich in irgendeinem Land einbürgern zu lassen, nie
mit Leuten wie Herrn Ruf in Konflikt kommen, bei
welchen offensichtlich der Fremdenhass im Vordergrund
steht. Wir lehnen solches mit aller Vehemenz ab. Im
Namen der SP-Fraktion bitte ich den Rat, dem Antrag
der Regierung zu folgen.

Widmer. Wie wir gehört haben, wünscht Herr Ruf eine
generelle Erhöhung der kantonalen und kommunalen
Gebühren. Er möchte aber auch mit erschwerten
Wohnsitzbedingungen eine restriktivere Einbürgerungspolitik
betreiben. Er stützt sich dabei auf Zahlen ab und
behauptet, dass der Überfremdungsgrad in unserem Lande

ein bedenkliches Ausmass angenommen habe. Leider

vergisst jedoch Herr Ruf, dass hinter den von ihm
zitierten Zahlen Menschen stehen, Schicksale, und
wenn ich sein Wort brauchen darf, ist es sicher richtig,
dass die Menschen, die eingebürgert werden, fähig sind
und verdienen, in diese Schicksalsgemeinschaft
einzutreten.

Soweit das Anliegen von Herrn Ruf teuerungsbedingt
ist, wäre die Erhöhung der Gebühren sicher gerechtfertigt.

Eine Erhöhung der kantonalen Gebühren um 50
Prozent bei den Ausländern ist jedoch abzulehnen. Für
die Erteilung des Kantons- und des Gemeindebürgerrechts

müssen doch noch andere Kriterien gelten als
nur finanzielle Hürden.

Was die Verlängerung der Wohnsitzdauer für
einbürgerungswillige Ausländer anbelangt, stellen wir uns hinter
den Antrag der Regierung, das Bundesgesetz abzuwarten.

Als Vertreter einer Gemeinde darf ich Herrn Ruf
sagen, dass die wenigen Einbürgerungen pro Jahr in den
meisten Gemeinden keine Probleme bereiten und auch
keine Überfremdungsgefahr darstellen. Den Gemeinden
steht es frei, ja oder nein zu sagen; bevor die
Einbürgerungsgesuche im Grossen Rat behandelt werden, sind
die Gemeinden zuständig.
Im Namen der FDP-Fraktion bitte ich den Rat, dem
Antrag der Regierung zu folgen, die Motion in Punkt 1

anzunehmen und gleichzeitig als erfüllt abzuschreiben, die

Punkte 2, 3 und 5 auch als Postulat abzulehnen. Punkt
4 ist auch als Postulat abzulehnen.

Stettier. Ich kann mich kurz fassen. Es geht hier um
etwas, bei dem wir uns alle mit wenigen Ausnahmen
einig sind. Auch die SVP-Fraktion kann sich der Auffassung

der Regierung anschliessen. Mehr möchte ich
nicht sagen. Meines Erachtens wurde zu den verschiedenen

Punkten das Wesentliche gesagt. Auf eines
möchte ich jedoch hinweisen: Punkt 4 ist die Regierung
bereit, als Postulat anzunehmen, das heisst eine Erhöhung

der maximalen Gemeindeeinbürgerungstaxe auf
10000 Franken. Der frühere Betrag ist im Gemeindegesetz

festgelegt und wurde anlässlich der letzten Anpassung

in den siebziger Jahren nicht geändert. Dort figuriert

meines Wissens noch ein recht alter Betrag. Es

wäre meines Erachtens richtig, diese Frage einmal zu
prüfen und zu schauen, wie man diese Maximaltaxe
anpassen könnte. Ich bitte, und zwar im Interesse der
Gemeinden, bei diesem Prozedere auch die Gemeinden
entsprechend vernehmen zu lassen, damit man das
Problem gemeinsam mit den Gemeinden prüft.

Jenni. Ich beantrage, die Punkte 2 bis 5 dieses Vor-
stosses sowohl als Postulat wie auch als Motion
abzulehnen. Zum Punkt 1 stelle ich keinen Antrag. Durch die
Änderung des Dekretes ist die Sache bereits entschieden,

und es ist momentan nicht möglich, dort etwas zu
ändern. In drei der restlichen vier Punkte sind wir mit
der Regierung einig. Uns erstaunt, dass die Regierung
bereit ist, den Punkt 4 anzunehmen, nämlich die Erhöhung

des Maximums der Einbürgerungsgebühren der
Gemeinden von 2000 auf 10000 Franken. Wir wissen
alle ungefähr, wie das Einbürgerungsverfahren läuft,
dass wir einerseits klare Bestimmungen haben, wonach
kontrollierbar und rechtlich abklärbar ist, ob sie erfüllt
sind oder nicht (Aufenthaltsdauer in der Schweiz, im
Kanton und in den Gemeinden) und andererseits vor
allem im Vorfeld der Einbürgerungskommissionen der
Gemeinden ein anderes, weniger kontrollierbares Verfahren

läuft, in welchem von der Haarfarbe bis zur Form
der Nase eigentlich alles eine Rolle spielen kann, ob die
Einbürgerung erfolgen soll oder nicht, dieser Teil des
Schweizermachers, der bekanntlich filmische Ehren
gefunden hat.
Wenn das ganze Verfahren in allen Teilen durchlaufen
ist, sollte immerhin abgeklärt sein - mindestens nimmt
man dies an -, ob der betreffende Bewerber geeignet
ist, in der einen oder andern Form Schweizer zu werden.

Dass nachher noch ein Überbein dazukommt, eine
Einbürgerungsgebühr, lässt sich eigentlich nur aus der
Übernahme von Verhältnissen vor der Französischen
Revolution erklären, als man einen öffentlich-rechtlichen
Status wie eine Einbürgerung oder die Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Gesellschaft zum Teil kaufte, wie
wenn es sich um private Rechte gehandelt hätte. Seither

wurde das nie überprüft und einfach mitgezogen,
was zum Ruf beigetragen hat, in der Schweiz sei es
möglich, die Einbürgerung quasi zu kaufen. Auch im
Ausland hört man diesen Ausspruch gelegentlich. Ich
glaube nicht, dass es sich angesichts der in Frage
stehenden Summen, die auf das Gesamte betrachtet nicht
enorm sind, einzelne Leute aber doch sehr stark belasten

können, letztlich lohnt, die Gebühren beizubehalten.

Man müsste eher prüfen, ob es nicht angebracht
wäre, die Einbürgerungsgebühr, wie wir sie kennen,
überhaupt abzuschaffen und gegebenenfalls durch eine
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Verwaltungsgebühr, die den Aufwand der Verwaltung
wie bei irgendwelchen andern Bewilligungen deckt, zu
ersetzen. Eines sollte man ganz sicher nicht, nämlich
die in falscher Richtung laufende Tendenz noch stärken,
indem man nun das Maximum von 2000 auf 10000
Franken heraufsetzt. Meines Erachtens sollte man
momentan stoppen und sich später überlegen, ob es nicht
angebracht wäre, mit der Einbürgerungsgebühr generell
so zu verfahren, dass man diese Art von Gebühren
irgendwann abschafft. Ich bin daher erstaunt, dass die
Regierung mithilft, ein solches Überbein, eine solche
veraltete Tendenz zu verstärken und dem Punkt 4 als
Postulat beipflichten möchte. Aus den erwähnten Gründen

bitte ich den Rat, auch Punkt 4 als Postulat
abzulehnen.

Gfeller. Eigentlich wollte ich mich nur kurz zum Punkt
4 der Motion Ruf äussern, in welchem ich mich im
Gegensatz zur Mehrheit unserer Fraktion sehe. Nachdem
ich heute morgen Herrn Ruf zugehört habe, muss ich
sagen, dass aus seiner Motion und vor allem auch aus
seinem Votum ganz einfach ein Geist des Fremdenhasses

hervorgeht, den ich schärfstens ablehne. Diese
Mentalität und Ausdrücke wie Eigenart, Blut und Boden
usw. habe ich vor 40 oder 45 Jahren schon einmal
gehört. Damals nässte Herr Ruf wahrscheinlich noch nicht
einmal seine Windeln, wessen er sich nichts vermag.
Wenn man das einmal mitgemacht hat, ist man ein für
allemal geheilt, dann kann man solche Vorstösse nicht
mehr verstehen. Die Regierung ist bereit, Punkt 4 -
Erhöhung der maximalen Gemeindeeinbürgerungstaxe auf
10000 Franken - als Postulat entgegenzunehmen. Ich
jedoch bitte den Rat, den Punkt 4 auch als Postulat
abzulehnen. Eine Einbürgerungstaxe sollte nie prohibitiv
sein, sondern sich auf eine Bearbeitungsgebühr, eine
Entschädigung für den Aufwand, beschränken. Sicher
bringt eine Einbürgerung einen gewissen Aufwand mit
sich, der entschädigt werden soll. Es sollte jedoch nie
soweit führen, dass die Vermögens- und Einkommensverhältnisse

des Einzubürgernden, wenn sonst alles in
Ordnung ist, eine entscheidende Rolle spielen.
Einkaufssummen in Gemeinden haben vielleicht früher
eine gewisse Rolle spielen können, gingen sie doch
jeweils ins Armengut. Als man noch die heimatrechtliche
Armenunterstützung kannte, hatte man sich gesagt,
dass der Betreffende, falls er einmal verarmen sollte,
wenigstens etwas an die Unterstützung beigetragen
hat. Heute, im Zeitalter der wohnörtlichen Unterstützung

und vor allem auch der weitergehend ausgebauten
Sozialleistungen, spielt die Einlage ins Armengut
überhaupt keine Rolle mehr. Sie wäre von dorther gesehen
absolut nicht mehr zu begründen. Ich bitte den Rat,
Punkt 4 der Motion Ruf auch als Postulat abzulehnen.

Thalmann. Ich bin Paul Gfeller von Herzen dankbar für
seine klaren Worte. Wenn ich jeweils Herrn Ruf zuhöre,
läuft es mir tatsächlich jedesmal kalt über den Rücken
hinunter. Es sind ganz schlimme Tendenzen, die sich da
verbreiten. Ich weiss, dass dies in gewissen Teilen
unseres Volkes auf guten Boden stösst. Wir müssen uns
jedoch dagegen wehren, dass solche Tendenzen nicht
zunehmen. Es gab einmal einen bösen Ausspruch, der
vielleicht seine Berechtigung hatte: «Pas d'argent, pas
de Suisses.»
Auch ich bin der Meinung, dass eine Einbürgerung nicht
zu einer finanziellen Angelegenheit werden soll. Eine
Taxe, die den Aufwand abdeckt, wäre sicher gerechtfer¬

tigt. Dass man aber eine quasi prohibitive Gebühr
kassiert, erachte ich ebenfalls als stossend. Ich schliesse
mich Paul Gfeller an und bitte den Rat, Punkt 4 auch
als Postulat abzulehnen.

Krähenbühl, Polizeidirektor. Ich beantrage, die Motion
von Herrn Ruf im Sinne der Anträge der Regierung, wie
sie dem Rat schriftlich unterbreitet wurden, zu behandeln

und entsprechend darüber abzustimmen. Gestatten
Sie mir einige Bemerkungen zur soeben stattgefundenen

Diskussion:
Die erste Voraussetzung, die nach Ansicht der Regierung

bei einer Einbürgerung erfüllt sein muss, ist die
Assimilation, das heisst, der Ausländer, der um das
schweizerische Bürgerrecht nachsucht, muss zu unserem

Land, zu unseren Institutionen und in einem gewissen

Rahmen auch zu unserer Sprache eine nähere
Beziehung haben; er muss integriert sein. Man muss von
ihm erwarten dürfen, dass er sich vollumfänglich in
unsere Gemeinschaft einordnen kann. Eine wesentliche
Voraussetzung ist, dass die Assimilation erfolgt ist. Man
kann diese jedoch weder auf dem Wege der Höhe der
Gebühren noch über die bloss formelle der Dauer, während

der ein Gesuchsteller in der Schweiz ansässig ist,
steuern. Erste Voraussetzung ist nach wie vor eine
genügende Assimilation; die Höhe der Gebühren und auch
die rein formelle Aufenthaltsdauer kommen meines
Erachtens erst in zweiter Linie.
Bezüglich der Assimilation wurden in der Schweiz auch
schon andere Töne laut. Den Behörden wurde
vorgeworfen, sie würden viel zu strenge Anforderungen stellen

und viel zu strenge Prüfungen vornehmen. Die
Bewerber um das Schweizerbürgerrecht würden angeblich
in einer Art und Weise durchleuchtet, die man nicht
mehr mitanschauen könne. Ich erinnere diesbezüglich
an den noch nicht vor sehr langer Zeit in der Schweiz
gezeigten Film «Die Schweizermacher», in welchem
speziell diese von den Einbürgerungsbehörden
vorgenommene Prüfung sehr pointiert und in übertriebener
Weise aufs Korn genommen wurde. Die Einbürgerungspraxis

unserer Behörden kommt demnach von zwei Seiten

her unter Beschuss; der einen wird sie zu streng
und der andern, wie Herr Ruf soeben ausgeführt hat, zu
large gehandhabt. Wenn etwas jedoch so vehement
von zwei Seiten unter Beschuss kommt, ist die Annahme

vielleicht nicht ganz unberechtigt, dass man sich
wahrscheinlich in einer tragbaren Mitte befindet und
nicht alles, was gemacht wird, einfach falsch ist.

Bezüglich der Forderung des Herrn Ruf, der Aufenthalt
in der Einbürgerungsgemeinde sollte unbedingt länger
sein als zwei Jahre, verweise ich im wesentlichen auf
die Ausführungen von Herr Ritschard. Nebst der
erwähnten Mobilität betreffend Arbeitsplatz weise ich
darauf hin, dass der Kanton Bern nicht weniger als 412
Einwohnergemeinden zählt und in den Agglomerationen
die Grenzen zwischen den Gemeinden häufig recht
zufällig verlaufen und oft nicht den wirtschaftlichen und
siedlungspolitischen Gegebenheiten entsprechen,
sondern historisch bedingt sind. In welcher Gemeinde
jemand wohnt, ist häufig recht zufällig und hängt davon
ab, wo eine Wohnung gefunden werden kann. Gerade
aus diesen Überlegungen erachte ich es als nicht angezeigt

- mindestens nicht im jetzigen Zeitpunkt -, die
Grenze von zwei Jahren heraufzusetzen.
Die Gebühren müssen nicht generell um 50 Prozent
erhöht werden, wie der Motionär dies verlangt. Gemäss
der jahrzehntelangen Praxis wurden die kantonalen Ein-
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bürgerungsgebühren laufend angepasst; in der Regel
muss ungefähr ein Monatslohn als kantonale
Einbürgerungsgebühr bezahlt werden. Im gleichen Umfange, wie
die Löhne in den letzten Jahren und Jahrzehnten
angestiegen sind, wurden auch die Einbürgerungsgebühren
erhöht. Eine generelle Erhöhung um 50 Prozent ist daher

nicht notwendig. Wie die Regierung in ihrer
Antwort ausgeführt hat, ist es nötig, die Maximalgrenze zu
erhöhen, damit man nicht allzufrüh anstösst.
Ein letztes Wort zur Überfremdung, die uns gemäss den
Ausführungen von Herrn Ruf droht: Aufgrund der
vorliegenden effektiven Zahlen sind die von Herrn Ruf geäusserten

Befürchtungen bei weitem übertrieben. Ich habe
rasch eine Zusammenstellung über die Einbürgerungen
im Kanton Bern von 1971 bis 1980 gemacht. Die jährlichen

Einbürgerungszahlen schwanken zwischen 400
und 800 Personen oder zwischen 0,5 und 0,9 Promille
der Bevölkerung. Die Gesamtzahl der Einbürgerungen in

unserem Kanton von 1971 bis 1980 betrug 6434 Personen

oder Zirka 0,7 Promille der Gesamtbevölkerung von
gegenwärtig rund 930000 Personen.
In der jüngsten Vergangenheit ist das Verhältnis nicht
anders. In den Jahren 1981 und 1982 ergeben sich
ähnliche Zahlen, zirka 530 Personen oder 0,58 Promille pro
Jahr. Angesichts dieser Zahlen kann man nicht ernsthaft

davon sprechen, dass eine totale Überfremdung
droht, wie dies Herr Ruf vorhin erklärt hat.
Zur Erhöhung der Einbürgerungstaxen der Gemeinden:
Vorab weise ich darauf hin, dass von verschiedenen
Gemeinden mit Nachdruck verlangt wurde, dass die
Maximalgrenze von 2000 Franken erhöht werde. Diese
Grenze beruht auf dem Gemeindegesetz von 1919; sie
wurde damals eingeführt. Es scheint uns angemessen
zu sein, die seit 1919 stattgefundene Geldwertentwicklung

zu berücksichtigen. Unseres Erachtens wäre eine
Erhöhung auf maximal 10000 Franken verantwortbar,
wobei die Gemeinden nach wie vor die Einbürgerungsgebühren

im Rahmen dieser Maximalgebühr festsetzen
könnten. Die dem Rat unterbreitete Vorlage scheint uns
auch diesbezüglich massvoll zu sein. Ich bitte daher den
Rat, den Anträgen des Regierungsrates zuzustimmen.

Präsident. Der Ratspräsident hat hie und da auch
unangenehme Aufgaben zu erfüllen. Ich mache den
Regierungsrat auf Artikel 55 Absatz 2 der neuen Geschäftsordnung,

die seit Mai dieses Jahres in Kraft ist,
aufmerksam und wäre froh, wenn man ihn lesen würde.

Ruf. Man nehme es mir nicht übel, wenn ich auf diese
unqualifizierten Angriffe aus drei verschiedenen Lagern
antworte, obwohl sie mich an sich kühl lassen. Weil sie
jedoch in der Öffentlichkeit erfolgten, ist nicht zuzulassen,

dass sie unwidersprochen bleiben. Meines Erachtens

zeugen sie entweder von Unwissenheit und
Klischeedenken oder von Boshaftigkeit. Ich weise darauf
hin, dass die NA betreffend ähnlicher Vorwürfe in den
letzten Monaten verschiedene gerichtliche Auseinandersetzungen

erfolgreich hinter sich gebracht hat. Unter
dem Schutze der parlamentarischen Immunität kann
man natürlich vieles sagen. Zu Ihrem politischen
Anschauungsunterricht erwähne ich folgendes Zitat: «Die
weltweite unkontrollierte Bevölkerungsexplosion geht
unablässig weiter. Gleichzeitig wird die Biosphäre für
die menschliche Zivilisation täglich mehr belastet.
Ökologische Katastrophen mondialen Ausmasses sind in
absehbarer Zeit zu erwarten. Durch die heutige
Wirtschafts- und Bevölkerungspolitik wird die Lage für das

Schweizervolk zunehmend gefährlicher. Die Nationale
Aktion für Volk und Heimat erachtet es als ihre Aufgabe
und Pflicht, für eine Änderung der allgemeinen Politik in
dem Sinne zu kämpfen, dass unser Volk in seinem
engbegrenzten Lebensraum den zu erwartenden Krisen
biologischer Natur vorbereitet gegenübertreten kann.» Es

ist dies im wesentlichen der Inhalt unserer Grundsatzerklärung

aus dem Jahre 1971. Auf dieser Grundsatzerklärung

bauen unsere Vorstösse und parlamentarischen
Aktivitäten auf. Ich bitte, in Zukunft doch wesentlich
sachlicher und fairer zu argumentieren, als dies mangels
besserer Argumente immer wieder getan wird.

Präsident. Wir stimmen punktweise über die Motion
Ruf ab. Die Regierung beantragt, Punkt 1 anzunehmen
und weil erfüllt sogleich abzuschreiben, die Punkte 2, 3
und 5 abzulehnen. Dagegen ist sie bereit, Punkt 4 als
Postulat anzunehmen.

Abstimmung

Für Annahme und Abschreibung von Punkt 1 Minderheit
Dagegen Mehrheit

Minderheit
Grosse Mehrheit

Für Annahme von Punkt 2
Dagegen

Für Ablehnung von Punkt 3

Für Annahme von Punkt 4 als Postulat
Dagegen

Für Ablehnung von Punkt 5 Grosse Mehrheit

Grosse Mehrheit

24 Stimmen
81 Stimmen

Motion Theiler - Rechenschaftsablage über die
Verwendung der Sporttoto- und SEVA-Gelder in
der Staatsrechnung

Wortlaut der Motion vom 24. Februar 1983

Aus dem Sporttoto und dem SEVA-Fonds fliessen dem
Kanton jedes Jahr Gelder in der Höhe von etwa 7 Mio.
Franken zu. Laut Statuten der erwähnten Organisationen

dürfen die Gelder nur für genau umschriebene
öffentliche Aufgaben verwendet werden. Immer wieder
tauchen jedoch Zweifel über die genaue Einhaltung des
Verwendungszweckes auf. So musste z.B. die Regierung

aufgrund einer Interpellation ihren Beschluss, künftig

«Einrichtungen zur Erhaltung und Stärkung des
Wehrwillens» aus Sport-Toto-Geldern zu subventionieren,

rückgängig machen.
Leider ist jedoch ein Überblick über die Verwendung der
Sporttoto-SEVA-Millionen nicht möglich, da die Regierung

darüber keine oder nur sehr summarisch Auskunft
erteilt. Damit ist aber auch das verfassungsmässige
Oberaufsichtsrecht des Parlamentes über Regierung
und Verwaltung eingeschränkt.
Der Regierungsrat wird beauftragt, künftig im Anhang
zur Staatsrechnung in spezifizierter Form über die
Verwendung der Sporttoto- und SEVA-Gelder Rechenschaft

abzulegen.

(5 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
3. August 1983

1. Grossrat Theiler will mit seiner Motion den
Regierungsrat beauftragen, künftig im Anhang zur Staats-
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rechnung in spezifizierter Form über die Verwendung
der Sporttoto- und SEVA-Gelder Rechenschaft abzulegen.

2. Der Motionär wünschte bereits in seiner Interpellation

vom 19. Mai 1981 die Herausgabe einer Liste über
die Beiträge, welche die Regierung an Sporttoto- und
SEVA-Geldern verteilt. In der damaligen Antwort des
Regierungsrates vom 7. Oktober 1981 bot sich Gelegenheit,

Ziel und Zweck der Lotterie-Gesellschaften darzulegen,

im übrigen aber festzuhalten, dass rechtliche
Gründe dem Anliegen des Interpellanten entgegenständen.

Daran hat sich nichts geändert:
3. Die Gelder, welche von der SEVA und der Sporttoto-
Gesellschaft - beides sind privatrechtliche Institutionen
- dem Kanton Bern nach Massgabe der geltenden
Statuten und Verträge zufliessen, stehen dem Regierungsrat

im Rahmen des eidgenössischen Lotteriegesetzes
als Treuhänder zur gutscheinenden Verwendung zur
Verfügung. Es mag dabei interessieren, dass der
Reingewinn der SEVA jeweils zu 25 Prozent den Genossenschaftern

und zu 75 Prozent dem Kanton Bern
zukommt und dass die Sporttoto-Gesellschaft 25 Prozent
ihres Reingewinns an den Schweizerischen Landesverband

für Sport (SLS) und 75 Prozent an die Kantone
ausschüttet.
Bei diesen Gewinnanteilen handelt es sich nun aber
nicht um öffentliche Mittel, also um Staatsgelder,
sondern um privatrechtliche Zuwendungen, welche nicht
Bestandteil des Staatsvermögens werden können. Aus
diesem Grunde figurieren sie auch nicht in der
Staatsrechnung. Als Folge der treuhänderischen Funktion des
Regierungsrates besteht gegenüber Parlament und
Öffentlichkeit - dies nicht zuletzt auch zum Schutz des
Empfängers - keine Rechenschaftspflicht. Selbstverständlich

wird aber über die Verwendung von Sporttoto-

und SEVA-Geldern genauestens Buch geführt, und
diese Buchführung wird durch die kantonale Finanzkontrolle

laufend überprüft. Wenn Grossrat Theiler im übrigen

eine Rechenschaftsablage in spezifizierter Form
verlangt, so ist dem entgegenzuhalten, dass eine solche
Spezifikation in der Staatsrechnung selbst bezüglich der
Verwendung öffentlicher Mittel nicht erfolgt.
Entgegen dem Motionstext dürfen die fraglichen Gelder
schliesslich eben gerade nicht zur Erfüllung öffentlicher
Aufgaben - soweit darunter jedenfalls öffentlich-rechtliche

gesetzliche Verpflichtungen gemeint sind - verwendet
werden. Für solche ist die Erteilung einer

Lotteriebewilligung gestützt auf das Lotteriegesetz
ausgeschlossen. Der Regierungsrat setzt «seine» Lotteriegelder

daher nur für Aufgaben ein, die nicht mit Staatsmitteln

zu lösen sind, deren Erfüllung sich aber doch
rechtfertigt, weil sie stets im öffentlichen Interesse liegen.
Die durch den Motionär geäusserten Zweifel bezüglich
einer rechtmässigen Verwendung müssen in diesem
Zusammenhang mit Nachdruck zurückgewiesen werden.

4. Aus den dargelegten Gründen beantragt der
Regierungsrat die Ablehnung der Motion.

Theiler. Der Kanton Bern erhält jährlich ungefähr 7
Mio. Franken an Sporttoto- und SEVA-Geldern zur
Weiterverteilung. Meine Motion bezweckt, eine gewisse
Klarheit zu erhalten, wie diese Gelder verwendet werden.

Die Regierung sagt in ihrer Antwort, dass es sich
dabei nicht um öffentliche Gelder handle und deshalb
niemanden etwas angehe. Wir sind diesbezüglich anderer

Meinung. Es sind Gelder, die aufgrund des eidgenös¬

sischen Lotteriegesetzes, der Bestimmungen über die
Verwendung von Lotteriegeldern gemäss Lotteriegesetz
und aufgrund der Statuten der Sporttoto-Gesellschaft
und der SEVA der öffentlichen Kontrolle unterstehen.
Sie werden an den Kanton Bern weitergeleitet, und ihre
Zweckbestimmung ist klar umschrieben. In den
Sporttoto-Statuten heisst es zum Beispiel, dass die Gelder
nur zur Förderung des Breitensportes verwendet werden

dürfen, weil es immer wieder vorkommt - es wurde

mir dies auch von der Sporttoto-Gesellschaft bestätigt

-, dass die Kantone diese Gelder nicht ganz der
Zweckbestimmung und den Auflagen entsprechend
verwenden. Die Regierung verwahrt sich in ihrer Antwort
gegen angebliche Unterstellungen, gegen geäusserte
Zweifel bezüglich einer rechtmässigen Verwendung dieser

Gelder.
Aus meinem Motionstext geht hervor, dass ich nur darauf

aufmerksam gemacht habe, dass die Regierung einmal

vor Jahren (1979) aufgrund einer von mir
eingereichten Interpellation eine Änderung der Sporttoto-
Verordnung zurücknehmen musste, die eine Verwendung

dieser Gelder in einem den Sporttoto-Statuten
widersprechenden Sinne vorsah, nämlich die Unterstützung

von Wehrsportvereinen mit Sporttoto-Geldern.
Es ist jedoch bekannt, dass die Sporttoto-Gelder auch
im Kanton Bern hie und da für Zwecke eingesetzt werden,

über die man mindestens diskutieren könnte, ob
sie wirklich der Förderung des Breitensportes dienen,
zum Beispiel zur Aussetzung sehr hoher Preissummen
beim Gstaader Tennisturnier. Meines Erachtens geht es
hierbei nicht mehr um die Förderung des Breitensportes,

sondern um die Ermöglichung luxuriöser Einkommen

gewisser Weltstars, was gefälligst Private oder der
Kurverein finanzieren sollen, wenn man dies unbedingt
will. Mit Breitensport hat das ganze überhaupt nichts
mehr zu tun, sondern mit der Förderung eines Starrummels,

der genau das Gegenteil bewirken kann. Es wurde
jedoch nie dementiert, dass Sporttoto-Gelder für solche
Preissummen verwendet werden. Ich will hier nicht
Misstrauen sähen, sondern einfach feststellen, dass es
immer zu unangenehmen Diskussionen führen wird,
wenn Fonds bestehen, von welchen man nicht weiss,
wozu das Geld verwendet wird. Ich erinnere in diesem
Zusammenhang an die 60000 Franken, die aus einem
anderen Sammelfonds von der Finanzdirektion ans
Laufental gingen, was sich wahrscheinlich für den Kanton

Bern eher als kontraproduktiv ausgewirkt hat.
Die Antwort der Regierung kann mich nicht überzeugen.

Die Regierung tut so, als ob sie diese Gelder in
Funktion einer privaten Treuhandgesellschaft verwenden

könnte, das heisst, als ob sie diese Gelder quasi
anstelle der FIDES oder der Allgemeinen Treuhand erhalten

hätte und nun unter dem Mantel grösster
Verschwiegenheit nach eigenem Belieben verteilen könnte.
Wohl gibt es von Zeit zu Zeit Presse-Communiquées
des AID, die einen summarischen Überblick über die
Verwendung dieser Gelder geben. Im einzelnen ist man
jedoch nicht informiert, und bei Anfrage heisst es, es
gehe einem nichts an, auch als Parlamentarier habe
man kein Recht zu wissen, wofür diese Gelder genau
verwendet werden, mit der schönen Begründung, es
könnte dadurch Unfrieden entstehen, es sei besser, man
sage das nicht so genau. Weil ich dies als unglücklich
erachte, reichte ich eine Motion ein, die in einem
Anhang der Staatsrechnung einen Überblick über die
Verteilung dieser Gelder verlangt. Ich möchte nicht einmal
darauf beharren, dass es genau so gemacht wird, son-
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dem wäre mit einem summarischen Überblick und der
Möglichkeit, dass die Parlamentarier auf Anfrage hin die
genauen Zahlen erhalten können, zufrieden. Diese Zahlen

sollte man jedoch erhalten können.
Ich bin einverstanden, meinen Vorstoss in dem Sinne in
ein Postulat umzuwandeln, dass man in irgeneiner
andern Form diese Zahlen erhalten würde. Ich wehre mich
jedoch gegen eine diesbezügliche Geheimnistuerei.
Wenn gewichtige, allerdings nicht näher definierte
Gründe angegeben werden, stelle ich fest, dass gemäss
Verordnung über die Verwendung der Sporttoto-Gelder
aus dem Jahre 1946 meiner Forderung genau entsprochen

wird, indem es dort heisst, dass die Gelder nach
Massgabe der Finanzkompetenzordnung durch die
Regierung, durch die einzelnen Direktionen oder durch den
Grossen Rat verwendet werden (Art. 11 der Verordnung
von 1946: «Die Ausrichtung der Beiträge aus den
Sporttoto-Geldern erfolgt im Rahmen der gesetzlichen
finanziellen Zuständigkeit: Direktion, Regierungsrat, Grosser
Rat.»). Was ich in meiner Motion fordere, entspricht
genau dem, was ursprünglich in der Verordnung festgelegt

war, nämlich, dass es sich dabei um öffentliche
Gelder handelt, die der normalen Finanzkompetenz
unterstehen. Im Jahre 1974 wurde diese Verordnung
geändert und die alleinige Kompetenz der Regierung oder
ihren Direktionen übertragen, was damals niemand
gemerkt hat. Mit meiner Motion möchte ich eigentlich den
ursprünglichen Zustand wiederum herbeiführen, nämlich

eine Kontrolle über die Verwendung dieser Gelder.
Ich bitte den Rat, meiner Motion zuzustimmen. Falls die
Regierung mit einer anderen, vielleicht etwas weniger
aufwendigen Lösung einverstanden wäre, könnte ich
der Umwandlung in ein Postulat zustimmen.

Aeberhard. Ich beantrage Ablehnung dieser Motion. In

Ergänzung zur schriftlichen Stellungnahme der Regierung

ist zu sagen, dass vor ungefähr vier Monaten in
einer Auseinandersetzung mit der SEVA und den
nordjurassischen Gesellschaften ADIGE und PRO JURA, die
separatistisch organisiert sind und Anspruch auf SEVA-
Gelder gestellt haben, ein Entscheid der vierten
Zivilkammer des bernischen Obergerichtes ergangen ist. Bei
dieser Auseinandersetzung wurde die Frage aufgeworfen,

ob die SEVA eine privatrechtliche oder eine
öffentlich-rechtliche Organisation sei. Die vierte Zivilkammer
hat einstimmig beschlossen, dass sie eine privatrechtliche

Organisation, eine Genossenschaft nach OR und
deshalb der Appellationshof zuständig sei. In diesem
Sinne ist die Motion Theiler gar nicht annahmemöglich.
Man kann den Regierungsrat nicht verpflichten, eine
private Organisation dazu anzuhalten, über die Verwendung

der Gelder Auskunft zu geben. Unser kantonales
Gericht, in welchem alle Parteien vertreten sind, hat
einstimmig beschlossen, dass dies eine zivilrechtliche
Angelegenheit sei. Aus rein juristischen Gründen - auf
die von Flerrn Theiler angeführten Gründe will ich gar
nicht eintreten - muss ich den Rat bitten, diese Motion
wegen unmöglichen Inhaltes abzulehnen.

Frau Boehlen. Die Auffassung von Herrn Kollege
Aeberhard teile ich insofern, als man die Regierung
nicht zwingen kann, über die Gelder, welche
privatrechtlicher Art sind, Auskunft zu geben. Man müsste
sonst auch verlangen, dass sie über die privatrechtlichen

Fonds, die am Schluss der Staatsrechnung seitenlang

aufgeführt sind, Auskunft erteilt. Sie macht das
ebenfalls nicht, und es wurde dies auch noch von nie¬

mandem verlangt. Etwas interessiert mich aber trotzdem,

was die Verwendung der SEVA-Gelder anbelangt.
Wenn ich mich nicht irre, gibt es bei jeder Direktion
einen Posten SEVA. Es würde mich interessieren, nach
welchem Schlüssel und nach welchen Grundsätzen diese

ausgegebenen SEVA-Gelder unter die Direktionen
verteilt werden und weshalb so vorgegangen wird.
Ebensogut könnte der Gesamtbetrag unter «Präsidial»
figurieren.
Im übrigen wäre es meines Erachtens besser gewesen,
wenn die Regierung einmal Auskunft erteilt hätte, auch
wenn sie dazu nicht verpflichtet wäre. Man hätte dann
jedoch das Gefühl, sie habe ein gutes Gewissen und
könne, falls es sein müsse, Auskunft erteilen. Dazu
verpflichtet ist sie jedoch nicht. Die Regierung hat sich
aber nicht dazu entschliessen können, womit wir uns
abfinden müssen.

Jenni. Es wurde gesagt, die SEVA sei eine privatrechtliche

Organisation und könne folglich nicht verpflichtet
werden, über die Verwendung ihrer Gelder Auskunft zu
erteilen. Es ist unbestritten, dass die SEVA eine
privatrechtliche Organisation ist. Gemäss Lotteriegesetz, ist
jedoch der Regierungsrat des Kantons Bern zuständig,
über die Verwendung der Gelder zu bestimmen. Wenn
nun das Lotteriegesetz vorschreibt, als Treuhänder habe
die Regierung zu funktionieren und es der privatrechtlichen

Organisation SEVA nicht zulässt, irgendeinen
anderen Treuhänder zu bestimmen, dann deshalb, weil
bestimmte Absichten damit verbunden sind. Es soll nämlich

im Rahmen der normalen Staatsverwaltung darüber
entschieden werden, wie diese Gelder einzusetzen sind.
Wenn nun die Regierung als staatliches Organ handelt,
ist sie in diesem Rahmen gegenüber dem Parlament
über die Verwendung dieser Gelder auskunftspflichtig.
Sie kann sich nicht irgendeiner privaten Treuhandgesellschaft

gleichsetzen. Die Tatsache, dass die SEVA eine
privatrechtliche Organisation ist, ändert daran
überhaupt nichts. Es ist ja nicht die SEVA, die entscheidet,
was ausgegeben und worüber nicht Auskunft erteilt
werden soll, sondern die Regierung. Folglich hat sie,
auch juristisch gesehen, darüber Rechenschaft abzulegen.

Es ist demnach absolut möglich, dass sie Auskunft
geben muss. Sowohl die Motion als auch das Postulat
sind absolut erfüllbar.
Meines Erachtens sollte man weniger versuchen, mit
juristischen Mitteln zu begründen, weshalb sie Auskunft
geben soll oder nicht, denn was in diesem Zusammenhang

relevant ist, ist politisch. Ich frage mich allmählich,

weshalb sich die Regierung derart gegen eine
Auskunfterteilung sperrt. Selbst wenn man es nicht hat,
bekommt man das Gefühl, mit der Verwendung dieser
Gelder sei etwas nicht ganz so, dass man es öffentlich
vertreten dürfte. Es würde doch in erster Linie im Interesse

der Regierung liegen - sie ist dazu verpflichtet,
selbst dann, wenn sie behauptet, sie sei es nicht -,
darüber Auskunft zu erteilen, um völlig unnötige Verdächtigungen,

die vielleicht an ihr hängen bleiben könnten, zu
beseitigen.

Krebs (Twann). Ich bin ebenfalls Vorstandsmitglied
einer Genossenschaft der SEVA. In unsere Gegend sind
schon Millionen Lotteriegelder für kulturelle Zwecke
und zur Verschönerung der Landschaft geflossen, wofür
wir dankbar sind. Wenn man eine Landschaft bewahren
will, muss man dafür Geld aufwenden, und es ist sehr
delikat, was man dafür aufwendet. Ich begreife die Re-
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gierung, dass sie diesbezüglich nicht erschöpfend
Auskunft geben kann. Die Sanierung eines Bauwerkes - ich
denke zum Beispiel an das Rebbaumuseum Ligerz - ist
oft ein Fass ohne Boden. Schliesslich kommen dann
noch die Besserwisser und sagen, man hätte es so oder
anders machen sollen, es wäre billiger gewesen.
Im übrigen führt die erschöpfende Auskunft über die
Verteilung von Lotteriegeldern zu einem ewigen Hin
und Her. Meines Erachtens ist es richtig, wenn die
Regierung die Gelder verteilt und nicht jeden Franken an
die grosse Glocke hängt, schon wegen der Scherereien.
Es steht übrigens allen Kantonsbürgern frei, ebenfalls
Gesuche um Ausschüttung dieser Gelder an die Regierung

zu stellen. Ich bitte den Rat, den Vorstoss sowohl
als Motion als auch als Postulat abzulehnen.

Krähenbühl, Polizeidirektor. Nachdem ich vorhin die
fünf Minuten überzogen habe, versuche ich nun, diese
wieder einzuholen. Ich kann mich ausserordentlich kurz
fassen und beantrage unter Bezug auf die dem Rat
schriftlich unterbreiteten Argumente, die von Herrn
Krebs (Twann) soeben nochmals unterstrichen wurden,
den Vorstoss sowohl als Motion als auch als Postulat
abzulehnen.
Im übrigen darf ich darauf hinweisen, dass der Rat im
Rahmen einer Interpellation Theiler, deren Inhalt ich
nicht wiederholen will, vor zwei Jahren umfassend über
die Verwendung der Mittel der SEVA orientiert wurde.
Zur Frage von Frau Boehlen kann ich noch kurz Stellung
nehmen: Es ist richtig, dass verschiedene Direktionen -
ich erwähne hier namentlich die Erziehungsdirektion -
über einen SEVA-Fonds verfügen. Die Erziehungsdirektion

verfügt zirka über eine halbe Million Franken
zwecks Unterstützung verschiedenartiger kultureller
Veranstaltungen (kulturelle Aufführungen, Herausgabe
von Büchern, Ausstellungen). Sie kann generell mit diesen

SEVA-Geldern grosse Impulse für das kulturelle
Leben unseres Kantons geben. Es ist dies ein Beispiel, das
ich Frau Boehlen gerne erläutere.

Präsident. Stimmt es, Herr Theiler, dass wir über Ihren
Vorstoss in Form eines Postulates abstimmen? -
Zustimmung. - Wir stimmen ab über das Postulat Theiler,
das sowohl von der Regierung als auch aus der Mitte
des Rates bestritten wird.

Abstimmung
Für Annahme des Postulats Theiler Minderheit
Dagegen Grosse Mehrheit

Postulat Ritschard - Gebühren für Schiffsliegeplätze
1-17 in der Weissenau (Thunersee)

Wortlaut des Postulats vom 22. Februar 1983

Auf den I.Dezember 1980 hat das Strassenverkehrs-
und Schiffahrtsamt vom Verkehrsamt obgenannte
Hafenanlage zur Verwaltung übernommen. Dabei wurde
vermerkt, dass bisher eine nach kaufmännischen Grundsätzen

geführte Abrechnung nicht vorliege. Prompt
wurde eine solche Rechnung erstellt, was zur Folge hatte,

dass der bisher geltende Mietzins von 150 Franken
auf 360 Franken erhöht wurde. Begründet wird diese
massive Erhöhung mit der Neubewertung dieser Plätze
in Anlehnung an die Berechnungen der Bernischen Ha¬

fenbau AG unter Berücksichtigung der Art des
Schiffsliegeplatzes, dessen Lage und Erschliessung sowie
allfällig vorhandener Nebenanlagen.
Die Hafenanlage in der Weissenau ist bereits älteren
Datums. Der Kanton hat bis jetzt wenig oder gar nichts
in diese Anlage investiert. Vielmehr war es so, dass die
Mieter selber die Anlage instand hielten. Die ungerechtfertigte

massive Mietzinserhöhung erfolgte ohne
Berücksichtigung der besondern örtlichen Gegebenheiten.
Der Regierungsrat wird ersucht:

- die Mieten für die obgenannten Schiffsliegeplätze
neu zu überdenken;

- gleichzeitig alle kantonseigenen Plätze in bezug auf
die Mieten neu zu überprüfen und darüber Bericht zu
erstatten.

(10 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
29. Juni 1983

Das Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt hat die
Schiffahrtskontrolle vom Verkehrsamt am I.Dezember
1980 übernommen. Im Laufe des Jahres 1981 konnte
dieses Amt eigene Erfahrungen sammeln. Nach Vorliegen

der Jahresrechnung 1981 stand im Januar 1982
fest, dass die Vermietung der rund 900 von der Bernischen

Hafenbau AG (HAFAG) gepachteten Schiffsliegeplätze

dem Staat Bern ein jährliches Defizit von
267 000 Franken verursacht. Im Laufe der Jahre 1981
und 1982 überprüfte auch die HAFAG ihre finanzielle
Situation. Aufgrund des Ergebnisses dieser Überprüfung
musste der Verwaltungsrat der HAFAG am 1. September

1982 für einzelne Anlagen eine nochmalige Erhöhung

der Pachtzinse beschliessen. Ohne Anpassung der
Mietzinse wäre bei den HAFAG-Plätzen ab 1984 ein
durch allgemeine Staatsmittel zu deckendes Defizit von
rund 375 000 Franken entstanden.
Bei den staatlichen Schiffsliegeplätzen lag keine nach
kaufmännischen Grundsätzen geführte Abrechnung vor.
Die Überprüfung der finanziellen Situation bei diesen
Plätzen zeigte jedoch, dass dem Staat unter
Berücksichtigung der Kapitalzinsen, der Amortisation, der
Konzession für gesteigerten Gemeingebrauch und Sondernutzung

an öffentlichen Gewässern, der Rückstellungen
für unvorhersehbare Schäden und der Kosten für die
Vermietung und den Unterhalt der Schiffsliegeplätze
Einnahmen in der Grössenordnung von rund 335 000
Franken entgehen.
Aufgrund dieser finanziellen Situation war eine Anpassung

der Mietzinse unumgänglich. Im Einvernehmen
mit der Polizeidirektion kündigte daher das Strassenverkehrs-

und Schiffahrtsamt Mitte September 1982 sämtliche

2307 Mietverträge vorsorglich per Ende 1982.
Die Bewertung der Schiffsliegeplätze in der Anlage
Weissenau erfolgte in Anlehnung an die Berechnungen
der Bernischen Hafenbau AG für die mit der Weissenau
vergleichbaren Hafenanlagen Wangen a. A., Wiedlisbach
und Walliswil-Bipp. Mitberücksichtigt wurden dabei die
Art der Schiffsliegeplätze, deren Lage und Erschliessung
sowie allfällig vorhandene Nebenanlagen.
Nach dem Erhalt der neuen Mietverträge mit einem
jährlichen Mietzins von 360 Franken für den einzelnen
Schiffsliegeplatz machten 14 Mieter in einem gemeinsamen

Schreiben gegenüber dem Strassenverkehrs- und
Schiffahrtsamt geltend, dass der neue jährliche Mietzins
die besonderen örtlichen Gegebenheiten nicht
berücksichtige und deshalb zu hoch sei.
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Das Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt hat diesen
Hinweis eingehend geprüft und festgestellt, dass der
Vergleich mit den erwähnten Anlagen der Bernischen
Hafenbau AG in der Weissenau tatsächlich zu einem
den örtlichen Verhältnissen nicht entsprechenden Mietzins

führte. Aufgrund einer für die Liegeplätze in der
Weissenau erstellten eigenen Kalkulation konnten deshalb

den Mietern dieser Plätze am 25. Februar 1883
neue Mietverträge mit einem jährlichen Mietzins von
210 Franken zugestellt werden. Bezüglich der Uberprüfung

des Mietzinses für die Schiffsliegeplätze in der
Anlage Weissenau ist somit das Postulat Ritschard bereits
erfüllt.
Ziel für die Vermietung der Schiffsliegeplätze ist die
selbsttragende, risikolose Vermietung mit einer Zuteilung

freier Plätze nach sachbezogenen Kriterien. Ein
Gewinn wird nicht angestrebt; es sollen aber auch keine
Zuschüsse aus allgemeinen Mitteln nötig sein. Deshalb
werden die Mietzinse periodisch überprüft und im
Verwaltungsbericht über die Entwicklung Bericht erstattet.
Im Sinne dieser Ausführungen kann das Postulat
entgegengenommen werden.

Präsident. Das Postulat wird von der Regierung
angenommen und aus der Mitte des Rates nicht bestritten.

Abstimmung

Für Annahme des Postulats Grosse Mehrheit

Postulat Zwygart - Herabsetzung des
Alkoholpromille-Grenzwertes

Wortlaut des Postulats vom 23. Februar 1983

Der Regierungsrat wird eingeladen, sich bei den
Bundesbehörden nachhaltig für die Herabsetzung des
Alkoholpromille-Grenzwertes für Fahrer im Strassenverkehr
von 0,8.auf 0,5 Promille einzusetzen.
Begründung: «Alkohol am Steuer gilt vielerorts noch als
Kavaliersdelikt. Allerdings mit erschreckenden sozialen
Folgen: In der Schweiz forderte der <Suff am Lenkrad) in
den letzten zehn Jahren 2415 Todesopfer, 32 619
Verletzte, Tausende von Invaliden, nicht zu sprechen von
Milliarden Franken volkswirtschaftlicher Schäden.»
(«Der Bund» vom 14. Februar 1983.)
Die Frage des zulässigen Alkoholpromille-Grenzwertes
für Fahrer steht seit mehreren Jahren zur Diskussion.
Mein Vater reichte am 3. März 1973 ein Postulat im
Nationalrat ein, das aber nicht überwiesen wurde.
Bemerkenswert an der Debatte war, dass Bundesrat Furgler
den Rat ausdrücklich bat, das Postulat zu überweisen;
der Hauptkämpfer gegen jenen Vorstoss, ein Waadtlän-
der Nationalrat, wurde später wegen Fahrens in
angetrunkenem Zustande bestraft.
In der Herbstsession 1982 reichte der bekannte Sozial-
und Präventivmediziner Meinrad Schär im Nationalrat
erneut ein Postulat mit ähnlichem Inhalt ein. In seiner
Stellungnahme zum Postulat hält der Bundesrat fest,
medizinische Gründe würden eine Herabsetzung
rechtfertigen. «Gleichwohl spricht sich der Bundesrat gegen
ein entsprechendes Postulat aus, weil nach seiner
Meinung und derjenigen praktisch aller Kantone eine
solch tiefe Limite nicht mehr durchgesetzt werden
könnte» (sda-Meldung). Da sich der Bundesrat sehr
stark auf Stellungnahmen von Kantonsregierungen

stützt, scheint es mehr als nur angemessen zu sein, den
Regierungsrat einzuladen, sich beim Bund für die aus
Gründen der Verkehrssicherheit und damit besonders
des Schutzes des menschlichen Lebens dringlich
notwendige Herabsetzung des Alkoholpromille-Grenzwertes

einzusetzen.

Die Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung
(BfU) geht in dieser Frage nicht mit dem Bundesrat
einig: «Ein BfU-Sprecher vertrat die Ansicht, eine
Herabsetzung der Akoholgrenze hätte allgemein die Wirkung,
dass Fahrzeuglenker weniger trinken würden». (Berner
Zeitung, 11. Dezember 1982) Damit wird auch dem
bundesrätlichen Argument widersprochen, der grösste Teil
der alkoholbedingten tödlichen Unfälle auf der Strasse
sei auf Fahrzeuglenker zurückzuführen, welche 0,8 und
mehr Promille aufweisen, weshalb eine Senkung der
Promillegrenze nicht opportun sei. Bei einer Senkung
des Grenzwertes würden jedoch zweifellos weniger
Lenker als heute um die 0,8 Promille aufweisen, was
die Unfallhäufigkeit verringern würde. In einer
Pressemitteilung der BfU vom 30. September 1982 heisst es
u.a.: «Trunkenheit am Steuer gehört nach wie vor zu
den häufigsten Unfallursachen. Anteilmässig hat die
Zahl der durch Alkohol bedingten Unfälle und Verletzten
in den letzten zehn Jahren stark zugenommen. Die
Gefährlichkeit des Alkoholmissbrauchs resultiert unter
anderem aus folgenden Erkenntnissen: Wenn ein Lenker
mit 0,8 Promille Blutalkohol-Gehalt fährt, ist sein Risiko,

einen tödlichen Unfall zu verursachen, 4,5mal grösser

als derjenige des nüchternen Fahrers.» Der Jahresbericht

der BfU 1981 hält fest, dass die jährliche Zahl
der Verkehrsunfälle von 1971 bis 1981 von 75937 auf
67 919 abnahm, hingegen die Zahl der alkoholbedingten
Unfälle von 5686 auf 6768 zugenommen hat. Diese
Zahlen zeigen, dass Massnahmen dringend notwendig
sind.

Die Herabsetzung der Promillegrenze wäre eine präventive

Massnahme. Der Schutz menschlichen Lebens
muss entscheidender sein als die behördliche Unlust,
die tiefere Limite politisch und praktisch durchzusetzen.

(13 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
3. August 1983

Im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur
Festsetzung des Alkohol-Grenzwertes hat sich der
Regierungsrat in seiner Stellungnahme vom 5. Juni 1978
gegenüber dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement

(EJPD) für eine Verankerung der Grenze von 0,8
Promille im ordentlichen Recht und gegen eine
Herabsetzung auf 0,5 Promille ausgesprochen.
Schon damals hat sich Grossrat Zwygart für die Festlegung

des Grenzwertes auf 0,5 Promille eingesetzt. In

seiner Antwort vom 12. September 1978 auf eine
entsprechende Schriftliche Anfrage vom 20. Juni 1978 sah
der Regierungsrat keine Veranlassung, auf die vorstehend

genannte Stellungnahme an das EJPD zurückzukommen.

In der Zwischenzeit haben sich die Verhältnisse kaum
verändert: Medizinisch steht nach wie vor fest, dass die
Fahrtüchtigkeit bereits bei einem Blutalkoholgehalt von
0,5 Promille beeinträchtigt sein kann, dass mit andern
Worten aus rein medizinischen Gründen eine Herabsetzung

der Toleranzgrenze zu befürworten wäre. Die
Ansicht der Regierung deckt sich diesbezüglich mit derje-
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nigen des Bundesrates in seiner Antwort vom
6. Dezember 1982 auf das Postulat Schär.

Auf der andern Seite vertritt die Regierung - ebenfalls
in Übereinstimmung mit der oben zitierten Stellungnahme

des Bundesrates - auch heute noch die Auffassung,
eine derart tiefe Limite Messe sich nicht durchsetzen
und wäre mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit
nicht vereinbar. Eine gesetzliche Vorschrift erscheint nur
dann sinnvoll, wenn sie wenigstens tendenziell
durchgesetzt werden kann. In Bestätigung der erwähnten
Stellungnahme des Regierungsrates an das EJPD aus
dem Jahre 1978 müssen wir mit Nachdruck darauf
hinweisen, dass im Kanton Bern schätzungsweise nur
jeder zweihundertste alkoholisierte Fahrer polizeilich er-
fasst werden kann. Wie wir wissen, ist dieses Verhältnis

in Deutschland, wo laut Schätzungen lediglich jeder
dreihundertste «Blaufahrer» erwischt wird, noch
wesentlich ungünstiger. Die Zahl der ungeahndeten
Widerhandlungen ist dabei nicht bloss eine Folge der Unmöglichkeit

lückenloser Polizeikontrollen. Es kommt schon
beim Grenzwert von 0,8 Promille häufig vor, dass ein
Automobilist, der diese Grenze überschritten hat, bei
der Polizeikontrolle keine Anzeichen von Angetrunkenheit

aufweist und deshalb nicht einer Blutuntersuchung
zugeführt werden kann. Die Problematik der Durchsetzung

einer Blutalkoholgrenze wird offensichtlich, wenn
man bedenkt, dass bei einer zehnmal intensiveren
Polizeikontrolle - die aus finanziellen und andern Gründen
nicht möglich ist - immer noch über 90 Prozent der Täter

nicht erfasst werden können.
Eine Reduktion des Grenzwertes von 0,8 Promille auf
0,5 Promille hätte zur Folge, dass sich die Zahl der
nicht zur Anzeige gelangenden Widerhandlungen
sprunghaft erhöhen würde. Die heute doch recht
schweren Strafen und Massnahmen gegen Alkoholsünder

im Strassenverkehr nähmen bei gleichbleibender
Intensität der polizeilichen Kontrollen kaum zu, würden
aber teilweise auf Personen verlagert, die eine geringere

Verkehrsgefährdung geschaffen haben. Damit soll
nicht zum Ausdruck gebracht werden, dass bei einer
Blutalkoholkonzentration zwischen 0,5 und 0,79
Promille die Verkehrssicherheit absolut gewährleistet wäre;
ebenso steht aber fest, dass auch Konzentrationen unter

0,5 Promille einen Einfluss auf das Fahrverhalten
haben, der sich unter Umständen negativ auswirken
kann.
Wenn also eine völlige Trennung von Alkoholkonsum
und Strassenverkehr nicht möglich ist, so muss die
Toleranzgrenze so angesetzt werden, dass sie von jedem
Fahrzeugführer eingehalten werden kann. Die heutige
Grenze von 0,8 Promille ist einerseits so tief, dass keine
unerträgliche Gefährdung eintritt, sie ist aber anderseits
so hoch, dass der pflichtbewuste Fahrzeugführer keine
Gefahr läuft, in den Grenzbereich zu geraten oder diesen

gar zu überschreiten. Der Verzicht auf ein absolutes
Alkoholverbot für Fahrzeugführer, sei es als Konzession
an die Trinksitten oder aus andern Gründen, darf nicht
dazu führen, dass die Beachtung des vom Gesetzgeber
zugelassenen Grenzwertes für die Mehrheit der
Fahrzeugführer zum Zufall wird. Wenn bei relativ kleinen
Alkoholmengen Schuld oder Unschuld vom Körpergewicht,

von der momentanen körperlichen Verfassung,
von der Menge deraufgenommenen Nahrung und andern
vom Betroffenen kaum beurteilbaren Kriterien abhangen,
wird das Recht unglaubwürdig. Den Fahrzeugführern
müsste bekanntgegeben werden können, bei welchen
Alkoholmengen mit Sicherheit eine Blutalkoholkonzen¬

tration unter 0,5 Promille bleibt. Das ist jedoch nach
Aussagen von Gerichtsmedizinern von derart vielen
Faktoren abhängig, dass eine verbindliche Aussage
kaum möglich ist, um so mehr als auch andere Faktoren,

wie Medikamente in Verbindung mit Alkohol,
Medikamente ajlein, andere Suchtmittel, Müdigkeit,
Unwohlsein, Ärger oder eine schlechte Verfassung zum
Fahren ganz allgemein die Fahrtauglichkeit wesentlich
herabsetzen können.
Ein Erfolg auf diesem Gebiet wäre nur über eine Änderung

der Einstellung der Fahrzeugführer zu erreichen.
Eine kurzfristige Beeinflussung der Trinksitten ist dagegen

nicht möglich. Die BfU, auf deren Ansicht sich
Grossrat Zwygart beruft, sieht ihre Aufgabe im übrigen
selber darin, Fragen, wie diejenige betreffend die
Herabsetzung des Blutalkohol-Grenzwertes, rein aus der Optik
der Unfallverhütung zu beurteilen. Die BfU hat jedoch -
wie sie in ihrer Stellungnahme zum Postulat ausdrücklich

einräumt - Verständnis dafür, dass die politischen
Behörden jeweils ein ganzes Spektrum von Faktoren für
die Entscheidung heranziehen müssen und den Schritt
einer Senkung der Limite nicht gehen können.
Wenn wir einen Blick auf die Statistik werfen, so wurden

im Jahre 1982 im Kanton Bern insgesamt 2275
Blutproben polizeilich angeordnet. Davon wurden 1180
(d.h. 51,87%) deshalb veranlasst, weil die Fahrzeugführer

den Verdacht auf Angetrunkenheit erweckten, ohne
dass sie einen Verkehrsunfall verursacht hätten. Etwas
weniger, nämlich 1095 (d.h. 48,13%) der Blutproben
erfolgten, weil die betroffenen Fahrzeuglenker an einem
Verkehrsunfall beteiligt waren. Während es jedoch
beispielsweise bei Selbstunfällen ohne Beteiligung Dritter
und bei erheblichen Blutalkoholkonzentrationen relativ
einfach sein dürfte, als alleinige Unfallursache
Angetrunkenheit anzunehmen, ist es bei Fahrzeugzusam-
menstössen zum Teil äusserst schwierig oder gar
unmöglich, festzustellen, in welche Relation der Alkohol
zur gesamten Unfallursache zu bringen ist.
Polizeilich behandelte Verkehrsunfälle haben sich im
Kanton Bern im Jahre 1982 7705 ereignet. Gemäss
Statistik waren daran etwas über 12 000 Motorfahrzeuglenker

beteiligt, von denen rund 11200 nicht unter Al-
koholeinfluss standen und wovon trotzdem ein wesentlicher

Prozentsatz schwere Verkehrsregelverletzungen
begangen haben. Gestützt auf diese Tatsache lässt sich
oftmals nicht herausfinden, wie ein angetrunkener
Fahrzeugführer vor einer Kollision reagiert hätte, wenn sein
Zustand nüchtern gewesen wäre. Wie der Unfallstatistik
1982 ferner entnommen werden kann, waren von 1095
(d.h. 48,13%) im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen
veranlassten Blutentnahmen 213 (d.h. 9,36%) negativ
(d.h. im Bereich von 0,0-0,59 Promille), 79 (d.h.
3,47%) im sogenannten Grenzbereich (d.h. im Bereich
von 0,6-0,79 Promille) und 803 (d.h. 35,30%) positiv
(d.h. im Bereich von 0,8 Promille und mehr). Anders
betrachtet wiesen lediglich 97 Blutproben (d.h. 4,26%)
0,50-0.79 Promille, demgegenüber aber 660 (d.h.
29%) Alkoholkonzentrationen von 0,80-1,99 Promille
im Blut auf. Gerade diese relativ hohe Zahl von
Fahrzeugführern, für welche selbst die 0,80 Promillegrenze
kein Hindernis für übermässigen Alkoholkonsum
darstellt, würde erfahrungsgemäss auch nicht vor einer
Straflimite von 0,5 Promille zurückschrecken. Auch
gestützt auf diese in den Statistiken der Kantonspolizei
enthaltenen Feststellungen muss man zwangsläufig
zum Schluss kommen, dass sich die Herabsatzung der
Strafgrenze beim Fahren unter Alkoholeinfluss von 0,8
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auf 0,5 Promille nicht rechfertigen lässt. Sie würde
nicht die vom Postulanten erhoffte Präventivmassnah-
me darstellen und ganz offensichtlich dem Prinzip der
Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns widersprechen.

Aus den dargelegten Gründen beantragt der
Regierungsrat die Ablehnung des Postulates.

Zwygart. Ich danke dem Regierungsrat bestens für seine

Stellungnahme, in der er sich bemüht hat, seinen
Standpunkt darzutun. Über die Blickrichtung seiner
Begründung bin ich jedoch irgendwie enttäuscht. Es werden

vor allem auch Zahlen im Detail aufgeführt. Es wird
jedoch eine einseitige Grauzonenbegründung aufgezeigt,

da unterlassen wurde, andere Grauzonen, die
man ebenfalls hätte einbeziehn müssen, aufzuzeigen.
Letzteres ist bestimmt schwieriger, da keine Statistik
vorgewiesen werden kann, aus der ersichtlich ist, welche

Unfälle wegen der bereits bestehenden
Alkoholpromille-Grenze von 0,8 verhindert wurden.
Das längerfristige Ziel meines Vorstosses ist die Verhinderung

von Unfällen mit all ihren Folgen wie Not,
Schmerz, aber auch finanzieller und sozialer Belastungen.

Die Diskussion um die Promillegrenze sollte nicht
abbrechen, denn nur so ist im Volk eine gewisse
Aufmerksamkeit vorhanden und wäre man bereit, auch
gewisse Änderungen in Kauf zu nehmen. Statistisch ist
eindeutig erwiesen, dass der Alkoholpromille-Wert auf
die Schwere von Unfällen einen grossen Einfluss hat.
Der bekannte Gerichtsmediziner, Herr Professor
Hartmann in Zürich, stellt fest, dass bei Promillewerten von
0,4 die Zahl der Toten bereits verdoppelt ist oder bei
0,8 Promille viermal soviele Menschen getötet werden
als bei Unfällen von Fahrern mit 0,0 Promille. Er
schreibt zu diesen Zahlen, wonach die Zahl der Verletzten

und die Sachschäden in ähnlichem Masse ansteigen:

«Zwei Folgerungen lassen sich aus den Zahlenwerten
schliessen: Zum ersten erschreckt die viel stärkere

Zunahme der Gefährlichkeit bei den schweren Unfällen
mit Todesfolge oder Verletzten gegenüber den
Sachschadenunfällen. Der Unfall unter Alkoholeinfluss stellt
offensichtlich einen besonders schweren Typus dar,
was aus seiner Art leicht abzuleiten ist (Schleudern,
Abkommen von der Fahrbahn in Kurven usw.). Zum zweiten

beeindruckt, dass schon bei einem Promillewert von
0,4 mit doppelt so vielen Todesfällen gerechnet werden
muss, während sich die Gefahr eines tödlichen Unfalles
bei 0,5 Gewichtspromillen bereits um das Zweieinhalbfache

steigert.»
Wir dürfen dankbar sein, dass die Polizeibehörden des
Kantons Bern sich bemühen, in ihrer Entzugspraxis
streng zu sein. Wir sind in diesem Sinne schweizerisch
führend. In den welschen Kantonen ergeben sich ganz
andere Bilder. Andererseits konnte man im vergangenen
Frühling lesen, dass auch die Unfallstatistik des letzten
Jahres zeigt, dass die oft tragisch verlaufenen Alkoholunfälle

angestiegen sind. Dazu einige Zahlen: Die
schweizerische Statistik über Alkoholunfälle zeigt auf,
dass 1971 bei 7,5 Prozent und 1981 bei 10 Prozent der
Unfälle Alkohol im Spiel war. Die Zahl der Verletzten
stieg von 6,8 auf 12,8 Prozent und die der Toten von
13,1 auf 18,6 Prozent, wobei die Zahl der Unfälle, trotz
mehr Autos, glücklicherweise nicht zugenommen hatte.
Alkohol ist somit doch massgebend beteiligt.
Im Tagesanzeiger vom 22. August fand ich einen Artikel
über eine Verkehrskontrolle im Kanton Zürich vom
20. August 1983 mit dem Titel: «Jeder 44. Lenker hatte

Alkohol.» Bei den relativ vielen, rund 700 überprüften
Automobilisten waren 16 alkoholisiert. Der Polizeisprecher

stellte angesichts dieser Zahlen fest: «Bei diesen
bedenklichen Resultaten ist es klar, dass die Polizei
ihren Kampf gegen den Alkohol am Steuer konsequent
fortsetzen muss.»
Im Kampf gegen die Blaufahrer kann man verschiedene
Wege beschreiten. In den Oststaaten beträgt die
Alkoholpromille-Grenze 0,0. In Österreich steht sie jetzt
auch zur Diskussion, und auch unsere Bemühungen
gehen in dieser Richtung, obwohl man bis jetzt noch nicht
dazu gelangte. Ich hoffe daher, dass der Rat trotz allem
meinem Postulat zustimmen wird, denn gemäss der
Argumentation der Polizeidirektion müsste man auch
aufhören, Sicherheitslinien zu malen, da diese, sehr
unkontrolliert, ebenfalls überfahren werden. Ebenso müsste
man aufhören, Ampeln anzubringen, denn neben den
Blaufahrern gibt es auch Rotfahrer. Diese Punkte müssen

eben auch erwähnt werden.

Als letzter Punkt sei folgendes erwähnt: Wie hat man
sich in Automobilkreisen gegen die 50-km-Beschrän-
kung gewehrt. Heute sieht man ein, dass sie etwas
bringt. Deshalb scheint es mir, dass auch die Senkung
des Alkoholpromille-Grenzwertes auf 0,5 etwas beitragen

könnte. Es ist auch nötig, dass wir uns darüber
unterhalten und die Diskussion wieder neu auflebt. Ich
hoffe, dass der Rat meinen Argumentationen folgen
kann.

Mordasini. Die FDP-Fraktion lehnt das Postulat mit
grosser Mehrheit ab; sie ist überzeugt, dass mit Prä-
ventivmassnahmen, mit der Promilleschraube, keine
grosse Wirkung erreicht werden kann. Die Fraktion
steht voll hinter der Antwort des Regierungsrates.

Lutz Hans Rudolf. Es gab in der FDP-Fraktion auch eine
Minderheit, die ich hier vertrete. Wir sind für das Postulat

von Herrn Zwygart. Wie Herr Zwygart bereits gesagt
hat, ist bekanntlich medizinisch erwiesen, dass im Mittel

gesehen zwischen 0,5 und 0,8 Promille ein wesentlicher

Unterschied besteht, indem eine Enthemmung
stattfindet, das Reaktionsvermögen reduziert und das
Gesichtsfeld eingeengt werden. Es ist dies ein ganz
wichtiger Punkt. Gerade bei schlechten Strassenverhält-
nissen, bei Regen oder Gegenverkehr kann die Einengung

des Gesichtsfeldes bezüglich des rechtzeitigen
Erkennens eines anderen Verkehrsteilnehmers am Stras-
senrand, sei dies nun ein Velofahrer oder ein Fussgänger,

entscheidend sein. Die entsprechenden Zahlen
zeigen ein deutliches Bild. Es kommt immer wieder vor,
dass betrunkene, das heisst alkoholisierte Autofahrer
solche Hindernisse übersehen, was dementsprechend
zur Geltung kommt. Was ist wichtiger, die Freiheit, ein
Glas mehr zu trinken und die Gefahr - es geht immer
um das «und» - oder hundert Tote und vielleicht einige
Tausend Verletzte weniger pro Jahr? Das sind ungefähr
die geschätzten Zahlen bei einer Herabsetzung der
Alkoholpromille-Grenze. Wie man lesen konnte, ist kürzlich

auch in Österreich die Diskussion um die Herabsetzung

der Promillegrenze wieder aufgeflammt. Man
spricht dort nicht von 0,5, sondern sogar von 0,0
Promille, einem Grenzwert, wie man ihn in andern
Ländern, beispielsweise in Schweden, bereits eingeführt
hat.
Ich bitte den Rat im Namen der kleinen Minderheit der
FDP-Fraktion das Postulat Zwygart zu unterstützen.
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Waber. Die SVP-Fraktion lehnt das Postulat Zwygart
ab, nicht weil wir damit die Weinbauern unterstützen
wollen, indem wir trotz Autofahrens Wein trinken, wir
haben dazu sonst Gelgenheit genug und sollten es hie
und da auch tun. Wir stellen uns jedoch vollumfänglich
hinter die Ausführungen der Regierung. Ich verzichte,
auf die Details einzugehen. Es wäre vielleicht einzig zu

sagen, dass die Durchführung vermehrter Kontrollen
wünschenswert wäre, auch nachts, da oft doch mehr
als 1,0 Promille nachgewiesen werden können.

Dauwalder. Auch die SP-Fraktion hat sich recht tolerant

gezeigt, indem sie die kleine Minderheit sprechen
lässt. Es heisst dies nichts anderes, als dass die Mehrheit

der SP-Fraktion der Regierung folgt. Die Minderheit
besteht aus einigen wenigen, wie das auch Herr Lutz
zum Ausdruck brachte. Diese findet, dass die prophylaktische

Wirkung in der Stellungnahme der Regierung
zuwenig deutlich zum Ausdruck kam. Jedermann hier im
Saal, der zu einem guten Essen ein gutes Glas Wein
oder vielleicht noch ein zweites trinkt, hat vom zweiten
oder spätestens zweieinhalbten Glas an, wenn sein
Auto draussen steht, irgendwie ein unsicheres Gefühl,
ob er nun die kritische Grenze erreicht hat oder nicht.
Es wird niemand abstreiten wollen, dass man bei
Herabsetzung der Promillegrenze von 0,8 auf 0,5 bereits
früher vor die Frage gestellt wird, ob die zulässige Marge

bereits überschritten ist oder nicht. Das ist ganz
eindeutig der Fall, und die Publizität einer solchen
Herabsetzung der Promillegrenze würde nicht einfach am
ersten Tag des Erscheinens in der Presse und in den
Medien verpuffen, sie würde wiederholt, weshalb auch die
prophylaktische Wirkung gewissermassen andauern
würde. Ich bin überzeugt, dass es nicht nur ein Strohfeuer

im Moment der Herabsetzung, sondern dass die
Wirkung von Dauer wäre. Ich wollte dies noch
unterstreichen.

Büschi. Ich beantrage Ablehnung des Postulats Zwygart.

Es ist jedermann klar, dass Autofahren nach wie
vor primär eine Charaktersache ist, und bekanntlich
kann man Charakteren nicht mit Limiten, Vorschriften
und gesetzlichen Bestimmungen formen, was
ausgesprochen auch für das Problem Alkohol am Steuer, das
ein echtes Problem ist, gilt. Es ist richtig, wenn man
sagt, man sollte im Prinzip nicht über die 0,8-, die 0,5-
oder sonst eine 0,...-Grenze diskutieren; es sollte
vielmehr nur die 0,0-Limite geben. Das tönt zwar sehr gut,
ist aber graue Theorie. Es ist wissenschaftlich erwiesen,
dass Leute, die keinen Alkohol getrunken haben, trotzdem

Alkohol im Blut aufweisen können, wenn sie vorher

Früchte gegessen oder Fruchtsäfte getrunken
haben. Man wird sicher den Automobilisten nicht verbieten

wollen, einen, zwei oder vielleicht auch mehrere
Äpfel zu essen, weil dadurch die Gefahr besteht, dass
der Alkoholgehalt im Blut dann nicht 0,0, sondern unter
Umständen 0,5 Promille beträgt, womit der Tatbestand
des Fahrens im sogenannten angetrunkenen Zustand
erfüllt wäre.
Von den Befürwortern des Postulats wurde auch etwas
anderes übersehen, nämlich das Problem der Genauigkeit

der Messungen der Blutalkoholkonzentration. Es

gibt Abweichungen nach oben und nach unten, und die
Bandbreite der Genauigkeit kann zwischen 0,2 und 0,3
Promille liegen. Man läge also genau in der Bandbreite
der Ungenauigkeit der Messungen, wenn man sagen
würde, man wolle die Promillegrenze auf 0,5 herabset¬

zen. Für mich gilt, was für alle gelten sollte: Wer trinkt,
fährt nicht, wer fährt, trinkt nicht. Wie gesagt, lösen wir
dieses Problem nicht mit irgendwelchen Limiten, sondern

nur mit Information, mit Aufklärung und mit dem
Appell an den gesunden Menschenverstand.

Frau Hegi. Wir sollten meines Erachtens nichts
vermengen. Es geht ja nicht darum, den Konsum eines guten

Tropfens zu verhindern, sondern darum, dass wer
diesen Tropfen zu sich nimmt, den Mut hat, mit dem
Taxi oder mit dem öffentlichen Verkehrsmittel heimzufahren,

falls er dieses noch rechtzeitig erreicht.
Mir geht es vor allem um die Signalwirkung, die eine
Trendwende herbeiführen kann. Ich erinnere mich an
die Zeiten, als es Ehrensache war, nach einem gemütlichen

Abend, der feuchtfröhlich endete, in ziemlich rassiger

Fahrt heimzufahren. Die Leute haben sich jeweils
hintennach erzählt, welche Gefahren sie in ihrem Dusel
meisterhaft überbrückt haben. Es war also Ehrensache,
etwas Gefährliches zu unternehmen. Seit wir eine
Promillegrenze haben, hat sich das geändert, und ich
möchte, dass sich dieser Trend fortsetzt bis zur Stunde,
in welcher wir die 0,0-Alkoholpromille-Grenze haben
werden. Es hat niemand individuell das Recht, fahrlässig
jemanden zu töten, was eigentlich klar sein müsste. Ich
bin froh um den Vorstoss von Herrn Zwygart.

Zwygart. Ich danke für die erhaltene Unterstützung.
Man kann natürlich die Wissenschaft auch von sehr
weit heranziehen, Herr Büschi, falls man bereit ist, mehr
als zwei Kilogramm Bananen und noch andere Früchte
dazu zu essen - es braucht dazu eine bestimmte
Mischung -, um eventuell auf höchstens 0,1 Promille,
sicher weniger, zu kommen. Dieses Argument ist nicht
stichhaltig. Es geht hier wirklich um die Prophylaxewirkung,

die ich mir erhoffe.
Zweitens möchte ich betonen, dass es sich um ein
Postulat handelt. Zuständig ist der Bund. Wenn ich dieses

Postulat überweise, fällt niemandem eine Zacke aus
der Krone. Die Limite besteht nach wie vor. Wir sind
jedoch nachdenklich gestimmt über die Zahl der zum Teil
vermeidbaren Verkehrsunfälle. Vielleicht könnte man
eine gewisse Tendenzwende erreichen. Ich hoffe daher,
dass der Rat meinem Postulat zustimmen kann.

Abstimmung
Für Annahme des Postulats 39 Stimmen
Dagegen 55 Stimmen

Interpellation Büschi — Mietzinserhöhung für
Bootsliegeplätze

Wortlaut der Interpellation vom 22. Februar 1983

Den rund 2300 Mietern staatlicher Bootsliegeplätze im
Kanton Bern wurden Ende September 1983 die Verträge

gekündigt und neue Mietverträge in Aussicht
gestellt, die Mietzinserhöhungen zwischen 50 und rund
500 Prozent vorsehen. Gleichzeitig sind die Mieter
gehalten, bei Vertragsabschluss zusätzlich zum ersten
Mietzins eine unverzinsliche Mietzinsgarantie im Sinne
eines Depots in der Höhe eines Jahresmietzinses zu
leisten.

Diese Massnahmen haben bei den Mietern aus begreiflichen

Gründen Unmut ausgelöst. Zwar widersetzen
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sich die Liegeplatzmieter keineswegs dem Kostendek-
kungsprinzip, das fortan zur strikten Anwendung gelangen

soll. Umstritten ist hingegen die Frage, bis zu
welchem Grad Anlage-, Unterhalts-, Kapitalzins- und
Amortisationskosten den Liegeplatzmietern angelastet werden

könne, angesichts der Tatsache, dass diese Anlagen

auch weiteren Benützern (Fischern, Surfern usw.)
sowie als touristische Infrastrukturen dienen. Auch über
die Opportunität der sogenannten Mietzinsgarantie ist
man geteilter Meinung.
Angesichts der Situation wird der Regierungsrat gebeten,

auf folgende Fragen Auskunft zu erteilen:
1. Erachtet er die zum Teil massiven Zinserhöhungen in

jedem Fall als gerechtfertigt?
2. Erachtet er die Erhebung von Konzessions- bzw.
Sondernutzungsgebühren bei den Mietern der vom
Kanton verwalteten Liegeplätze angesichts der Tatsache,

dass z.B. den rund 550 Mietern von Liegeplätzen
auf dem Gemeindegebiet der Stadt Thun keine derartigen

Gebühren abverlangt werden, als rechtlich haltbar?
3. Sind die für die Berechnung eines Teils der Mietzinse
erforderlichen Unterlagen der Bernischen Hafenbau AG
(HAFAG) in allen Details bekannt?
4. Führt die Tatsache, dass die HAFAG die von ihr
verwalteten Liegeplätze dem Kanton vermietet, der sie
seinerseits weitervermietet, nicht zu einer vermeidbaren
Erhöhung der den Mietern angelasteten Verwaltungskosten?

5. Aus welchen Gründen wurden die bisherigen Investitionen

der HAFAG nicht oder nur ungenügend amortisiert?

6. Was gedenkt er vorzukehren, um eine Wiederholung
solch drastischer Mietzinserhöhungen für Bootsliegeplätze

zu vermeiden?

(10 Mitunterzeichner)

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 3. August
1983
Im Zusammenhang mit den Mietzinserhöhungen für
Schiffsliegeplätze stellt Herr Grossrat Büschi sechs
Fragen, zu denen der Regierungsrat wie folgt Stellung
bezieht:

Zur Frage 1: Schiffsliegeplätze wurden zum Teil durch
allgemeine Staatsmittel finanziert. Der Regierungsrat
will jedoch eine selbsttragende und risikolose Vermietung

der Schiffsliegeplätze. Eine Anpassung der Mietzinse

war somit unumgänglich. Verschiedene Anlagen
wurden aufgrund zusätzlicher Kalkulationen nochmals
überprüft. Allfällige Korrekturen wurden und werden auf
Prüfung hin noch vorgenommen. Ebenso laufen
Verhandlungen mit interessierten Vereinigungen. In Einzelfällen

mag aufgrund der heutigen Erkenntnisse eine
nicht vollständig den örtlichen Verhältnissen angepass-
te Mietzinserhöhung gefordert worden sein. In der
erdrückenden Mehrzahl der Fälle ist die verlangte
Mietzinserhöhung jedoch gerechtfertigt.
Zur Frage 2: Der Regierungsrat prüft die gegenüber der
Stadt Thun vertretene Rechtsauffassung und wird, falls
diese stichhaltig ist, alle sich daraus ergebenden
Konsequenzen ziehen.
Zur Frage 3: Die für die Berechnung der Mietzinse
erforderlichen Unterlagen der HAFAG sind bekannt. Es kann
darauf hingewiesen werden, dass die kantonale
Finanzkontrolle Kontrollstelle für die HAFAG ist.
Zur Frage 4: Die detaillierte Kostenrechnung für die
Schiffsliegeplätze der HAFAG zeigt, dass keine Kosten
entstehen, die dem Staat nicht auch entstehen würden.

Das zweimalige Aufführen von Verwaltungs- und
Unterhaltskosten bei den Anlagen der HAFAG ist keine
Doppelspurigkeit, sondern das Ergebnis der Aufgabenteilung

zwischen der HAFAG und dem Strassenverkehrs-
und Schiffahrtsamt. In ihren Anlagen besorgt die
HAFAG den grossen Unterhalt (Ausgaben von über 1000
Franken im Einzelfall) selbst und trägt auch die
entsprechenden Verwaltungs-, Planungs- und Projektierungskosten.

Zur Frage 5: Eine von einem spezialiserten privaten
Ingenieurbüro durchgeführte Untersuchung der Anlagen
der HAFAG ergab, dass aus technischen Gründen
Korrekturen bezüglich der Abschreibungsdauer dieser Anlagen

notwendig waren.
Zur Frage 6: Ziel bei der Vermietung der Schiffsliegeplätze

ist - wie bereits erwähnt - die selbsttragende,
risikolose Vermietung mit einer Zuteilung freier Plätze
nach sachbezogenen Kriterien. Selbsttragend bedeutet,
dass dem Meiter die Verzinsung und Amortisation des
investierten Kapitals, die Kosten für den Unterhalt, die
Administration, die Vermietung und die Rückstellungen
für ausserordentliche Schäden vollumfänglich entpsre-
chend dem gemieteten Schiffsliegeplatz in Rechnung
gestellt werden. Ein Gewinn wird weder beim Staat
noch bei der HAFAG angestrebt; es sollen aber auch
keine Zuschüsse aus allgemeinen Mitteln nötig sein.

Obwohl es sich bei den Schiffsliegeplätzen um eine
Mangelware handelt, wird der Mietzins nicht nach
marktwirtschaftlichen Regien festgelegt, sondern
aufgrund der effektiv anfallenden Kosten berechnet.
Im Sinne dieses Ziels werden die Kostenentwicklungen
im Bereiche der Schiffsliegeplätze periodisch überprüft
und allenfalls nötige Anpassungen der Mietzinse sofort
vorgenommen. Durch dieses Vorgehen entsteht zukünftig

kein Nachholbedarf mehr.

Präsident. Der Interpellant kann eine Erklärung abgeben,

ob er von der Antwort des Regierungsrates befriedigt

ist oder nicht.

Büschi. Ich möchte vorausschicken, dass sich die Mieter

bernischer Bootsliegeplätze nie gegen das Prinzip
gewandt haben, dass die von ihnen verursachten
Kosten voll durch sie gedeckt werden; sie werden sich
auch in Zukunft nicht gegen dieses Prinzip wehren. Sie
wünschen jedoch gerecht behandelt zu werden, indem
diese Kosten im Detail ausgewiesen werden.
Zur Antwort des Regierungsrates zu meiner Interpellation:

Ich danke der Regierung für ihre Antwort. Trotzdem

bin ich nur teilweise befriedigt. Ich bin insofern
befriedigt, als man eingesehen hat, dass diese Mietzinserhöhungen

nicht in allen Fällen gerechtfertigt waren, bei
den strittigen Fällen Diskussionen aufgenommen und
Korrekturen angebracht wurden sowie gewisse Gespräche

immer noch im Gange sind. Ich hoffe, dass diese
Gespräche zu einem guten Ende geführt werden können.

Befriedigt bin ich auch, dass die Rechtslage in be-
zug auf die Konzessionsgebühren überprüft wurden.
Diese Überprüfung wurde in der Zwischenzeit
abgeschlossen. In diesen Tagen habe ich erfahren, dass keine

Rechtsgrundlagen vorhanden sind. Man darf also im
Moment keine derartigen Konzessionsgebühren erheben.

Ich weiss jedoch, dass sich die Regierung in den
nächsten Tagen mit dem Problem der Schaffung der
Rechtsgrundlagen befassen wird, und ich erhoffe und
erwarte, dass in der Zwischenzeit, bis zum Vorliegen



31. August 1983 641

der Rechtsgrundlagen, die zu Unrecht einkassierten
Konzessionsgebühren rückerstattet werden.
Nicht befriedigt bin ich hingegen von der Antwort der
Regierung betreffend die Bernische Hafenbau AG. Man
kann mir nicht weismachen, dass die Führung zweier
Verwaltungsstellen, die sich mit denselben Fragen und
Geschäften befassen, nicht zu Doppelspurigkeiten und
Mehrkosten führt, die von den Mietern bezahlt werden
müssen. Ich weiss zum Beispiel ganz konkret, dass die
Hafenbau AG (HAFAG) pro Jahr rund 10000 Franken
an Sitzungsgeldern ausgibt, die nachher von den Mietern

bezahlt werden müssen. Ich hoffe, dass dies korrigiert

wird.

Präsident. Herr Büschi ist von der Antwort des
Regierungsrates teilweise befriedigt.

Interpellation Lutz Hans-Rudolf - Die «Novosti»-
Affäre

Wortlaut der Interpellation vom 3. Mai 1983

Der Bundesrat hat bekanntlich die Agentur «Novosti»
geschlossen und deren Leiter, Alexei Dumov, aufgefordert,

unser Land zu verlassen, nachdem die Bundesanwaltschaft

eindeutig nachweisen konnte, dass sich diese

Agentur als Agitationszentrum betätigt hat. Aus
bernischer Sicht drängen sich in diesem Zusammenhang
folgende Fragen auf:
1. Kennt der Regierungsrat die Fakten, welche zur
Ausweisung von Herrn Dumov führten?
2. Bestehen Gründe anzunehmen, dass die Agentur
«Novosti» sich auch in innerbernische Angelegenheiten
einmischte und dass Kontakte zu extremen Gruppierungen,

die im Kanton Bern tätig sind, gepflegt wurden?
3. Welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen, um
gegen derartige Agitationszentren vorzugehen und ihren
Machenschaften für die Zukunft einen Riegel zu schieben.

(24 Mitunterzeichner)

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 3. August
1983

1. Informationsdienst und gerichtliche Polizei im Bereiche

des Staatsschutzes sind Aufgabe der
Bundesanwaltschaft. Die Kantone sind gesetzlich verpflichtet,
zusammen mit dieser Behörde die nötigen Massnahmen
zur Gewährleistung des Staatsschutzes zu treffen. Die
Bundesanwaltschaft kommt deshalb in den Besitz sämtlicher

Akten. Der Regierungsrat kennt nicht alle Fakten,
welche zur Ausweisung von Herrn Dumov führten. Es
wird diesbezüglich auf die verschiedenen Orientierungen

der Bundesinstanzen verwiesen.
2. Die Ermittlungen ergaben, dass die Angestellten der
Agentur Novosti an der Organisation von Veranstaltungen

überregionaler Natur beteiligt waren, die aber
mehrheitlich auf dem Gebiet des Kantons Bern stattfanden.

3. Als wichtigste rechtliche Grundlagen des
Staatsschutzes dienen namentlich das Bundesgesetz über die
Bundesstrafrechtspflege vom 15. Juni 1934, Artikel 17

Absatz 3, sowie der Bundesratsbeschluss betreffend
den Polizeidienst der Bundesanwaltschaft aus dem Jahr
1958, Artikel 1 Ziffer 1, und der dreizehnte Titel des
Strafgesetzbuches.

Diese Rechtsgrundlagen scheinen dem Regierungsrat
genügend.

Präsident. Der Interpellant kann erklären, ob er von der
Antwort des Regierungsrates befriedigt ist oder nicht.

Lutz Hans-Rudolf. Ich bin von der»Antwort befriedigt.
Allerdings möchte ich festhalten, dass die Angelegenheit

an und für sich noch nicht bereinigt ist. Bekanntlich
forscht die Bundesanwalt weiter nach den ominösen
Lecks, und ich möchte hier im Interesse aller Beteiligten
der Hoffnung Ausdruck geben, dass diesRecherchen
erfolgreich sein werden.
Ein weiterer zu erwähnender Punkt ist der gegenwärtig
laufende Prozess betreffend die ominösen Flugblätter,
die in Genf entdeckt wurden, von welchen man sagte,
sie seien für Kernkraftwerkgegner bestimmt gewesen.
Weil ich mich diesbezüglich immer noch etwas engagiert

fühle, bin ich der Sache nachgegangen und habe
eine direkte Antwort des EJPD verlangt. Ich habe einen
Brief erhalten, in dem folgendes steht: « Das Paket
enthielt ein rundes Dutzend diverser Propagandaschriften
in verschiedenen Sprachen in Auflagen von je 20 bis 30
Stück, herausgegeben vom Novosti-Velag in Moskau.
Es handelte sich ausschliesslich um Schriften über den
Frieden, die sowjetische Friedensphilosophie, Warnungen

vor einem Nuklearkrieg und vor dem Rüstungswettlauf.
Zudem fand sich darin eine Anzahl Lenin-Medaillen.
Das Material ist in keiner Weise gegen Kernkraftwerke

gerichtet.» Das war klar eine Zeitungsente. Was
jedoch meines Erachtens aus dieser Antwort eindeutig
hervorgeht, ist, dass Russland versucht, direkt auf die
Friedensbewegungen Einfluss zu nehmen, und das ist
genau das, was von gewissen Kreisen abgestritten wurde.

Präsident. Herr Lutz, darf ich bitten, zum Schluss zu
kommen.

Lutz Hans-Rudolf. Ich bin sofort fertig. Meines Erachtens

ist es wichtig, dass wir das hier noch festhalten.

Präsident. Ich bin den Ratsmitgliedern dankbar, wenn
sie die zwei Minuten nicht missbrauchen, um grosse
Begründungen abzugeben. Herr Lutz ist von der
Antwort befriedigt.

Interpellation Hegi - Die Rolle bernischer Staatsorgane

im Fall Friedrich/IMovosti-Press

Wortlaut der Interpellation vom 4. Mai 1983

Für Ermittlungen an Ort setzt die Bundespolizei jeweils
die entsprechenden kantonalen Organe ein. Dies dürfte
auch im Fall Friedrich/Novosti-Press so gewesen sein.
Für das völlige Fehlen jeglicher klagbarer Tatbestände
gegenüber den beiden Schweizer Journalisten sind
zweierlei Ursachen denkbar:
a) die Ermittlungen durch unsere Organe wurden
unsorgfältig durchgeführt;
b) es liegen gar keine gesetzlich unzulässigen Handlungen

vor.
Teilt der Regierungsrat - sofern letzteres (b) zutrifft -
die Auffassung, dass es sich um eine gewöhnliche
Hexenjagd gegen missliebige Bürger handelt, deren politi-
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sehe Auffassung sich nicht mit der Mehrheitsmeinunq
deckt?
Ist der Regierungsrat gewillt, unsern Beamtenapparat
auch für eventuelle künftige Aktionen dieser Art zur
Verfügung zu stellen?
Ist der Regierungsrat informiert, welche politische
Gruppierung als nächste auf diese Art ausgegrenzt werden
soll?
(Die beiden Betroffenen dürften fürs erste Arbeitslosengelder

beziehen. Ohne Klärung ihres Falles dürften sie
in dieser Zeit kaum Arbeit finden, so dass sie der sozialen

Fürsorge zur Last fallen.)

(2 Mitunterzeichner)

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 3. August
1983

Bereits in der Beantwortung der Interpellation Theiler in
Sachen Jordi vom Jahr 1979 hat der Regierungsrat
folgende Erklärungen abgegeben:
«Ein Einschreiten der zuständigen Behörden zum Schutze

des Staates setzt voraus, dass diese zuverlässig
informiert sind. Die Bundesanwaltschaft hat deshalb den
in Artikel 17 Absatz 3 des Bundesgesetzes über die
Bundesstrafrechtspflege vom 15. Juni 1934 niedergelegten

gesetzlichen Auftrag, in Zusammenarbeit mit den
zuständigen kantonalen Polizeibehörden, im Interesse
der Wahrung der innern und äussern Sicherheit der
Eidgenossenschaft einen Fahndungs- und Informationsdienst

zu unterhalten. Diese Nachrichtenbeschaffung
geht, wenn der Verdacht einer strafbaren Handlung
besteht, in gerichtspolizeiliche Ermittlungen über, die
Strafverfahren einleiten. Der strafrechtliche Staatsschutz

basiert auf dem Schweizerischen Strafgesetzbuch

und dem Militärstrafgesetz.
Grundsätzlich ist zwischen der Ermittlungstätigkeit im
Sinne einer Strafverfolgung und der Informationstätigkeit

zum Zwecke der Orientierung des Bundesrates und
der Kantonsregierungen über politische Vorgänge zu
unterscheiden. Der Bundesratsbeschluss betreffend den
Polizeidienst der Bundesantwaltschaft aus dem Jahr
1958, der sich auf das obenerwähnte Gesetz stützt, hat
in Artikel 1 Ziffer 1 den folgenden Wortlaut:
Der Polizeidienst der Bundesanwaltschaft (Bundespolizei)

besorgt den Fahndungs- und Informationsdienst im
Interesse der Wahrung der innern und äussern Sicherheit

der Eidgenossenschaft.

Dieser Dienst umfasst:
1. Die Beobachtung und Verhütung von Handlungen, die
geeignet sind, die innere und äussere Sicherheit der
Eidgenossenschaft zu gefährden.
2. Die gerichtspolizeiliche Ermittlung bei der Verfolgung
strafbarer Handlungen gegen die innere und äussere
Sicherheit des Landes.
Nach dem bereits zitierten Artikel 17 Absatz 3 des
Bundesgesetzes über die Strafrechtspflege obliegt es u.a.
auch den zuständigen kantonalen Polizeibehörden, in
ihrem Gebiet den Fahndungs- und Informationsdienst
im Interesse der Wahrung der innern und äussern
Sicherheit der Eidgenossenschaft durchzuführen. Bund
und Kantone sind somit ermächtigt, ja verpflichtet, die
mit Rücksicht auf ein frühzeitiges Erkennen latenter
Gefahren erforderlichen Vorkehren zu treffen.
Das Hauptgewicht der polizeilichen Informationstätigkeit

liegt auf der Beobachtung jener staatsgefährdenden
Einzelpersonen und Personengruppen, die darauf abzielen,

die bestehenden demokratischen Einrichtungen mit

rechtswidrigen Mitteln, namentlich mit Gewalt, zu
zerstören oder zu verändern. Nach unserer Rechtsordnung
setzt in erster Linie das materielle Strafrecht die Grenzen

zwischen erlaubten und unerlaubten politischen
Zielen und Mitteln. Es ist ein kennzeichnendes Merkmal
staatsgefährdender Bestrebungen, dass sie sich langfristig

entwickeln und ihre wahren Ziele, Taktiken und
angewendeten Mittel nur zum Teil offen erkennen lassen.
Vieles spielt sich nach den Regeln konspirativen Verhaltens

ab, d. h. es wird geheimgehalten oder durch gezielte
Irreführung verschleiert.»

Die in der Interpellation Hegi mit «Schweizer Journalisten»

bezeichneten Herren Schwander und Spillmann
waren Angestellte der sowjetischen Presseagentur
«Novosti-Press» und somit Funktionäre des staatlichen
UdSSR-Presseapparates. Ihr Salär bezogen sie von den
Sowjets. Dass solche Leute den Absichten ihres Arbeitgebers

zu dienen haben, muss angenommen werden.
Die Eröffnung und Durchführung eines Strafverfahrens
liegt gestützt auf Artikel 17 Absatz 3 des Bundesgesetzes

über die Bundesstrafrechtspflege und den
Bundesratsbeschluss vom Jahr 1958 über den Polizeidienst der
Bundesanwaltschaft ausschliesslich in der Kompetenz
der Bundesbehörden.
Der Regierungsrat stellt fest, dass die Mitarbeit kantonaler

Beamter bei Staatsschutz-Aufgaben notwendig
und rechtlich verankert ist.
Im vorliegenden Fall ging es nicht um eine Ausgrenzung
einer politischen Gruppierung, sondern um die Schliessung

einer ausländischen Presseagentur, welche
versuchte, entgegen dem ihr zugedachten Informationsauftrag,

sich in innerschweizerische Angelegenheiten
einzumischen. Von einer Hexenjagd gegen missliebige Bürger,

deren politische Auffassungen sich nicht mit der
Mehrheitsmeinung decken, kann keine Rede sein.

Präsident. Frau Hegi hat das Recht zur Abgabe einer
Erklärung.

Frau Hegi. Ich bin von der Antwort nicht befriedigt, denn
ich habe keine erhalten, sondern ein Plädoyer für die
gängige Moral. Diesbezüglich liegt Herr Lutz besser im
Wind. Mir geht es natürlich auch so, wie Herr Gfeller
heute morgen bereits gesagt hat, ich erinnere mich an
frühere Zeiten, mein Jahrgang hat diese erlebt. Herr Pfarrer

Niemöller hat es so gesagt: Man hat zuerst die
Kommunisten fertig gemacht, niemand hat aufgeschrien;
man hat dann die Juden eingesammelt, es hat immer
noch niemand aufgeschrien, und zuletzt hat man die
braven Bürger genommen, und es war niemand mehr
da, um aufzuschreien. Ich bin von der Antwort der
Regierung sehr enttäuscht.

Interpellation Bhend - Einhaltung der
Geschwindigkeitsvorschriften durch den Schwerverkehr

Wortlaut der Interpellation vom 11. Mai 1983

Jeder Strassenbenützer kann feststellen, dass die
Geschwindigkeitsvorschriften des Schwerverkehrs auf
Autobahnen (80 km/h für Lastwagen, Anhängerzüge
und Sattelmotorfahrzeuge, 100 km/h für Gesellschaftswagen)

oft nicht eingehalten werden. Ich ersuche den
Regierungsrat um Beanwortung der folgenden Fragen:
1. Wie oft werden Kontrollen durchgeführt und mit
welchem Ergebnis?
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2. Erachtet der Regierungsrat die Häufigkeit der
Kontrolle als genügend?

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 3. August
1983

Die Kontrolltätigkeit auf Autobahnen hat im Jahr 1982
folgendes Ausmass erreicht:

Messgemessene Schwerkung

stunden Fz. bussen gungen verkehr
OBG SVG OBG + SVG

100 km/h 67 36 527 453 389 4
130 km/h 204 126140 2 702 509 104

Dabei fällt auf, dass auf Autobahnen mit 100 km/h
Beschränkung die Geschwindigkeitslimiten von 80 km/h
für Lastwagen und Lastenzüge resp. 100 km/h für
Gesellschaftswagen nur selten überschritten werden.
Die Zahl der Übertretungen beim Schwerverkehr von
104 auf Autobahnen mit 130 km/h Begrenzung
erscheint im Verhältnis zu den gesamten Übertretungen
eher klein, machen sie doch nur 3,2 Prozent aus. Dabei
ist zu erwähnen, dass die Lastwagenchauffeure sehr
aufmerksame Strassenbenützer sind, die sich untereinander

bei jeder sich bietenden Gelegenheit warnen, sei
es mit Zeichen oder über Autofunk. Diese Tatsache
zwingt die Kantonspolizei, die Messstellen mit einem
erheblichen Zeitaufwand zu tarnen.
Die Kontrolltätigkeit auf Autobahnen wurde im ersten
Quartal 1983 gegenüber der gleichen Zeitspanne im
Jahr 1982 um ca. 50 Prozent erweitert, und zwar dank
einer Verstärkung des technischen Zuges der Verkehrspolizei

und dank günstigen Witterungsverhältnissen.
Seit der Zunahme von Geschwindigkeitskontrollen sind
die Übertretungen des Schwerverkehrs um ca. 50
Prozent zurückgegangen. Scheinbar haben sich die
Anstrengungen auf diesem Gebiet gelohnt, indem die
Lastwagenchauffeure sich doch vermehrt an die
vorgeschriebenen Beschränkungen halten. Diese Entwicklung
muss selbstverständlich über längere Zeit kontrolliert
werden, um eine definitive Aussage darüber machen zu
können.
Die Kantonspolizei Bern bemüht sich im Rahmen ihrer
personellen Möglichkeiten, den Schwerverkehr unter
Kontrolle zu halten. Mit rund 500000 im Jahre 1982
allein auf Kantonsgebiet erfassten Fahrzeugen weist der
Kanton Bern eine Radar-Messdichte auf, die von andern
Kantonen nicht erreicht wird. Diesem Umstand dürfte
auch die Tatsache zu verdanken sein, dass sich die Ge-
samtübertretungsquoten seit Beginn der statistischen
Erfassung konstant halten Messen, wogegen in andern
Gegenden der Schweiz zum Teil eine massive
Verschlechterung des Geschwindigkeitsverhaltens der
Strassenbenützer festgestellt werden muss.
Im Sinne dieser Ausführungen stuft der Regierungsrat
die Kontrolldichte als genügend ein.

Präsident. Herr Bhend kann erklären, ob er von der
Antwort des Regierungsrates befriedigt ist oder nicht.

Bhend. Ich bin von der Antwort befriedigt, weil ich
sehe, dass das Problem ernstgenommen wird. Es wurden

Messungen betreffend die Einhaltung der
Geschwindigkeitsvorschriften bei den Lastwagen
vorgenommen und intensiviert, die offenbar etwas nützen,

denn die Lastwagenchauffeure sind aufmerksame
Strassenbenützer, die das zur Kenntnis nehmen. Ich
habe unterdessen gemerkt, dass ich mit meiner
Interpellation etwas zu kurz gegriffen habe, da noch ein
anderes Thema aufgetaucht ist, nämlich die Meldung,
wonach auf den Autobahnen der Gotthardstrecke punkto
Gewichtsvorschriften sehr viel gesündigt wird. Eigentlich

hätte ich generell fragen sollen, wie es mit der
Einhaltung der Geschwindigkeits- und der Gewichtsvorschriften

stehe. Ich nehme jedoch an, dass die
Messstellen, die man am Gotthard einrichten will, auch eine
diesbezügliche Wirkung haben. In diesem Sinne bin ich
von der Antwort befriedigt und möchte die Polizeiorgane

ermuntern, auf diesem Wege weiterzufahren.

Interpellation Hegi - Fussgängerschutz auf
Staatsstrassen

Wortlaut der Interpellation vom 16. Mai 1983

Der Grosse Gemeinderat von Köniz hat kürzlich ein
Postulat überwiesen, das die Verlängerung der minimalen

Grünphasen für Fussgänger an den Zebrastreifen
verlangte. Der Kanton, unter dessen Oberhoheit die
Staatsstrasse steht, die den Dorfkern von Köniz durchzieht,

hat die Ausführung verhindert, so dass das Postulat

als unerfüllbar abgeschrieben werden musste.
Das Begehren auf Ausdehnung der Querungsfristen
wird von breiten Bevölkerungsschichten getragen. Und
trotz der grosszügigen Ausstattung mit Ampeln haben
die Unfälle mit Personenschaden in Köniz zugenommen.

Deshalb interessieren die folgenden Fragen:
1. Auf welche Argumente, evtl. Gesetze stützt sich die
kantonale Instanz bei der Festlegung der Intervalle und
Zeiten der Lichtsignale?
2. Ist der Regierungsrat nicht auch der Meinung, die
rücksichtslose Anwendung von Normen schränke das
dörfliche Eigenleben ein?
3. Wie kann der Einbruch in die Gemeindeautonomie,
die auf diesem Sektor stattgefunden hat, rückgängig
gemacht werden?

(4 Mitunterzeichner)

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 3. August
1983

Einleitend ist festzuhalten, dass die fraglichen
Lichtsignalanlagen an Staatsstrassen stehen. Sie werden
demzufolge mit Bewilligungen des Strassenverkehrs-
und Schiffahrtsamtes betrieben. Die Phasenpläne der
Anlagen sind Gegenstand der Bewilligungen und dürfen
nur mit dem Einverständnis des Strassenverkehrs- und
Schiffahrtsamtes geändert werden.
Abklärungen haben ergeben, dass beim Strassenverkehrs-

und Schiffahrtsamt durch die Gemeinde Köniz
kein formelles Gesuch auf Änderung der Phasenpläne
eingereicht wurde. Es haben aber konsultative Gespräche

stattgefunden, und das zuständige Amt steht einer
Änderung des Phasenplanes ablehnend gegenüber.
Die drei Fragen der Interpellantin lassen sich wie folgt
beantworten:
1. Massgebend für die Festlegung der Phasenpläne der
Lichtsignalanlagen sind mathematische und physikalische

Gesetze, die sich auch durch rechtliche Erlasse
nicht aus der Welt schaffen lassen.
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Jeder Phasenplan hat eine Umlaufzeit. Wenn der
Zeitanteil für einen Verkehrsteilnehmer verlängert wird,
wird der Zeitanteil für einen anderen Verkehrsteilnehmer

verkürzt, oder die gesamte Umlaufzeit des Phasenplanes

verlängert. Eine Verlängerung der Umlaufzeit
setzt jedoch die Leistungsfähigkeit einer Anlage ganz
erheblich herab.
Für die Festlegung der Umlaufzeit sind die Verkehrsanteile

der Verkehrsteilnehmer, nämlich der Fussgänger
beziehungsweise des rollenden Verkehrs, ausschlaggebend.

Für die Phasenlänge im Bereich Fussgänger gelten

die folgenden Grundsätze: Die Grünphase muss
mindestens so lang sein, dass das Aufleuchten der Farbe

« Grün» durch den Fussgänger wahrgenommen werden

kann. Wichtiger für die Sicherheit der Fussgänger
ist die Gelbphase. Diese ist von der Strassenbreite
abhängig. Fussgänger, die im Moment des Wechsels der
Anlage von «Grün» auf «Gelb» den Fussgängerstreifen
betreten haben, müssen die Strasse gefahrlos und in
normalem Schrittempo überschreiten können. Für
Fussgänger könnte gefahrlos von einer Gehgeschwindigkeit
von 1,2 m/sec ausgegangen werden. In der Praxis wird
zugunsten des Fussgängers die dem Phasenplan
zugrundegelegte Gehgeschwindigkeit des Fussgängers
sogar auf 1 m/sec herabgesetzt. Eine Verlängerung der
Grünphase für Fussgänger zu Lasten der Gelbphase ist
unzulässig, würden dadurch doch die Fussgänger ganz
erheblich gefährdet. Eine Verlängerung von «Grün» unter

Belassung der Zeitdauer für «Gelb» würde dem
Fussgänger gar nichts bringen; eine andere Phase und
damit die Umlaufzeit würden jedoch verschlechtert. Die
Leistungsfähigkeit der Lichtsignalanlage und damit auch
der Kreuzung würde dadurch herabgesetzt.
2. Lichtsignalanlagen liegen im Interesse aller
Verkehrsteilnehmer, insbesondere auch der Fussgänger. In vielen
Fällen ist erst durch diese Anlagen überhaupt eine
Überquerung der Strasse gefahrlos möglich. Festgelegte
Grünphasen und Umlaufzeiten haben keinen Selbstzweck,

sondern sie sollen den Interessen aller
Verkehrsteilnehmer möglichst entsprechen.
3. Flier geht es nicht um Gemeindeautonomie, sondern
um die Verkehrssicherheit. Diese kann mit Lichtsignalanlagen

in erhöhtem Masse gewährleistet werden.

Präsident. Frau Hegi kann erklären, ob sie von der
Antwort des Regierungsrates befriedigt ist oder nicht.

Frau Hegi. Ich bin auch von dieser Antwort nicht
befriedigt, obschon mir die Regierung freundlich erklärt
hat, wenn man längere Fussgängerphasen wolle, würde
dies auf Kosten der andern Verkehrsteilnehmer gehen.
Ich bin froh, dass sie mir das gesagt hat, von selbst
wäre ich nämlich nicht darauf gekommen. Im übrigen
bin ich einfach enttäuscht, dass sich die im Kanton
vorherrschende Meinung, dem Autoverkehr den Vorrang zu
geben, offenbar obligatorisch auf die Haltung der
Gemeinden durchschlägt.

Verwaltungsbericht der Gemeindedirektion für
1982

Ory, rapporteur de la Commission d'économie publique.

Le rapport de gestion de la Direction des affaires
communales n'appelle guère de commentaires. Mon
collègue M. Kurt et moi-même avons eu l'occasion de
nous entretenir avec le directeur et avec les fonction¬

naires compétents. La discussion a porté entre autres
sur la tenue des comptes communaux et sur l'introduction

d'un nouveau modèle de comptes. Les travaux de
la commission de régionalisation, qui sont maintenant
terminés, ont aussi été évoqués.
La Commission d'économie publique n'a aucune remarque

à formuler et vous propose d'approuver le rapport
de la Direction des affaires communales.

Genehmigt

Interpellation Bühler - Untersuchung der
demographischen Bewegung und Gemeindewahlen in
Moutier

Texte de l'interpellation du 15 décembre 1982

Lors des élections communales à Moutier, on a constaté
une participation proche de 95 pour cent. Les résultats

de ce scrutin serré devraient soigneusement être
analysés. Le mouvement de population de ces dernières
années a, semble-t-il, joué un certain rôle.
Dès lors, il serait intéressant de connaître les points
suivants:

1) les chiffres détaillés de l'évolution de la population à

Moutier depuis 1975
2) les chiffres détaillés des mouvements de population:
départs
a) pour les localités du Jura bernois
b) pour le nouveau canton
c) pour d'autres localités suisses
d) pour l'étranger
arrivées
a) de localités du Jura bernois
b) du nouveau canton
c) d'autres localités suisses
d) de l'étranger
3) Combien y a-t-il eu de votes par correspondance et
par procuration en 1978, en 1982?
4) Le nombre exact des électeurs inscrits et combien
parmi ceux-ci ont-ils payé leurs impôts en ville de Moutier

dans les douze derniers mois?
5) Combien d'ayants-droit au vote travaillent-ils à

l'extérieur de Moutier et où?
a) dans des localités du Jura bernois
b) dans le nouveau canton
c) ailleurs

(6 cosignataires)

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom
17. August 1983

Die Kenntnis der vom Interpellanten erwähnten Daten
würde sicher zum besseren Verständnis des Wahlausganges

in Moutier beitragen. Doch handelt es sich um
statistische Angaben, die zum Teil nur von der Gemeinde

gemacht werden können.
In bezug auf die Führung des Stimmregisters wurde,
gestützt auf eingegangene Anzeigen, vor den
Gemeindewahlen eine amtliche Untersuchung durchgeführt.
Aufgrund der Unterlagen, die der Gemeindedirektion
damals zur Verfügung standen, konnten jedoch keine
Unregelmässigkeiten nachgewiesen werden. Die
Untersuchung wurde abgeschlossen. Der Regierungsrat
verfügt nun über die Zahlen der Bevölkerungsbewegung,
die ihm aus eigenen Quellen, wie namentlich von der
Steuerverwaltung (Anzahl Steuerpflichtige), von der Mi-
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litärdirektion (Anzahl Dienstpflichtige) und vom Amt für
Statistik bekannt sind.
Nachträgliche Erhebungen haben gezeigt, dass sich eine
Anzahl Personen mit grosser Wahrscheinlichkeit nur
wegen der Wahlen in Moutier niederliess.
Vorbehaltlich der vorstehenden Feststellungen kann die
Interpellation im einzelnen wie folgt beantwortet werden:

1. Bevölkerungsstand und -bewegung
Wohnbevölkerung
Datum Schweizer Total

31.12.1974 7254 8987
30.6.1975 7231 9018
31.12.1975 7144 8833
30.06.1976 7050 8621
31.12.1976 7048 8456
30.06.1977 7023 8424
31.12.1977 6898 8262
30.06.1978 6919 8338
31.12.1978 6944 8215
30.06.1979 6985 8278
31.12.1979 6983 8179
02.12.1980 6775 7959
01.01.1981 6889 8093
01.01.1982 6854 8073
31.12.1982 6866 8072
(provisorisch) 1975-82 (8 Jahre) - 388 - 915

Wanderungsbewegung Schweizer
Jahr Zuzüge Wegzug Saldo
1975 308 438 - 130
1976 335 434 - 99
1977 296 468 - 172
1978 350 335 + 15
1979 425 430 - 5
1980 — — - 112
1981 292 329 - 37
1982 311 332 - 21
1975-82 (8 Jahre) - 561
Im Zeitraum von 8 Jahren ist somit ein beträchtlicher
Abwanderungsüberschuss von Schweizern (-561
Personen) festzustellen.
2. Abgänge/Zuwachs
Die gewünschten Detailangaben könnten nur von der
Gemeinde gemacht werden.
3. Schriftliche Stimmabgabe und Stellvertretung
Die Gemeinde teilt mit, dass nach Ablauf der Beschwerdefrist

das Wahlmaterial vernichtet worden ist. Immerhin

macht sie die nachstehenden Angaben:

Art der Stimmabgabe 1978 1982
schriftlich 242 24
Stellvertretung — ca. 400
1978 liess das Gesetz die Stellvertretung bei
Gemeindewahlen und -abstimmungen noch nicht zu. Der hohe
Prozentsatz von Stellvertretungen erweckt gewisse
Zweifel, ob das Stimmrecht in allen Fällen korrekt
ausgeübt wurde.
4. Eingeschriebene Wähler und Steuerpflicht
Laut Angaben der Gemeinde waren für die Gemeindewahlen

1982 5109 Personen im Stimmregister
eingetragen.

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass eine Person, die
in der Gemeinde Moutier politischen Wohnsitz hat, dort
nicht notwendigerweise auch der Steuerpflicht unterliegt

und umgekehrt, dass, wer seine Steuern in Mou¬

tier bezahlt, dort unter Umständen trotzdem nicht stimmen

kann. Das politische und das Steuerdomizil des
Bürgers befinden sich nicht notwendigerweise in derselben

Gemeinde. Diesbezüglich sei auf das Gesetz über
die direkten Staats- und Gemeindesteuern und das
Dekret betreffend die Steuerteilung unter bernischen
Gemeinden verwiesen.
5. Pendler
Von den in Moutier Stimmberechtigten arbeiten
auswärts:

a) in Orten des Berner Jura 312;
b) im neuen Kanton 197;
c) anderswo 179.

Präsident. Herr Bühler hat das Recht zur Abgabe einer
Erklärung.

Bühler. J'ai pris connaissance avec intérêt des réponses

écrites données par le Conseil-exécutif aux questions

que j'avais posées au sujet des dernières élections
communales de Moutier. Il a répondu parfaitement aux
questions 1, 3, et 5. Ces réponses apportent certaines
précisions fort utiles quant à l'évolution de la population,

quant à la comparaison des résultats du vote par
correspondance en 1978 et du vote par procuration en
1982 et quant au nombre des électeurs inscrits travaillant

à l'extérieur de Moutier. Par contre, les réponses à

la question 2 (mouvements de population) et à la question

4 (électeurs inscrits et ceux qui paient leurs impôts
à Moutier) sont incomplètes. Les chiffres détaillés
manquent malheureusement. Ils auraient été intéressants et
nous aurions désiré les connaître. C'est pourquoi je ne
peux me déclarer que partiellement satisfait des réponses

du Conseil-exécutif.

Präsident. Herr Bühler ist von der Antwort des
Regierungsrates teilweise befriedigt.
Herr Winistoerfer verlangt Diskussion. Wenn 50
Ratsmitglieder für Diskussion stimmen, wird über die
Interpellation Bühler diskutiert.

Abstimmung
Für Diskussion 10 Stimmen

Präsident. Die Diskussion findet nicht statt.

Interpellation Boemle - Aufsicht über die
Gemeindeverwaltung Lengnau

Wortlaut der Interpellation vom 21. Februar 1983

Aus der Zeitungsberichterstattung über den Fall der
Darlehensbetrügereien des Fürsorgers der Gemeinde
Lengnau fällt auf, dass verschiedene Tatsachen auch
die staatliche Aufsicht über die Gemeindeverwaltung
berühren. Der Regierungsrat wird deshalb um
Beantwortung folgender Fragen gebeten:
1. Trifft es zu, dass der Darlehensverkehr über das
Postcheckkonto des Gemeindefürsorgeamtes geleitet wurde?

Wenn ja, warum ist der Rechnungskontrolle der
Gemeinde gemäss Artikel 26 Dekret über die Finanzverwaltung

der Gemeinden dieser ungewöhnliche
Finanzverkehr nicht aufgefallen und weshalb schritt sie nicht
ein?
2. Können aus einer allfälligen Nachlässigkeit der
Rechnungskontrolle der Gemeinde Verantwortlichkeitsansprüche

der Geschädigten abgeleitet werden?
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3. Trifft es zu, dass der Fürsorger das vorgeschriebene
Tagebuch «nie» geführt hat und der Bürobetrieb «chaotisch»

war (vgl. Weltwoche Magazin 5/83)? Wenn ja,
warum haben die Aufsichtsbehörden diese Mängel
während so langer Zeit nie festgestellt?
4. Betrachtet der Regierungsrat als oberste Aufsichtsbehörde

über die Gemeinden die Tatsache, dass ein wichtiger,

an den Gemeindepräsidenten adressierter Brief
vom Gemeindeschreiber seinem Vorgesetzten gar nicht
vorgelegt worden ist, nicht als grobe Amtspflichtverletzung

im Sinne von Artikel 35 Absatz 3 Gemeindegesetz?

Hat der Regierungsrat von der ihm zustehenden
Kompetenz Gebrauch gemacht, nachdem die
Gemeindebehörden in der Angelegenheit weitgehend als befangen

zu gelten haben?

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 22. Juni
1983

Aufgrund der Zeitungsberichterstattung über die vom
Fürsorger der Einwohnergemeinde Lengnau begangenen

Darlehensbetrügereien ersucht die Interpellantin
den Regierungsrat um Beantwortung einer Anzahl von
mit der Gemeindeaufsicht zusammenhängenden
Fragen.

Vorab ist daran zu erinnern, dass gemäss Artikel 32
Absatz 3 Gemeindegesetz die Gemeindeaufsichtsbehörde
den Untersuchungsrichter zu benachrichtigen hat,
sobald bei Unregelmässigkeiten in der Gemeindefinanzverwaltung

der Verdacht auf eine strafbare Handlung
besteht. Die Verfehlungen des Fürsorgers von Lengnau
wurden dem zuständigen Untersuchungsrichter angezeigt.

Vor Richteramt Büren läuft zurzeit eine
Strafuntersuchung gegen den Fürsorger und andere Verdächtige.

Wenn in einem Strafverfahren Unregelmässigkeiten
hinreichend abgeklärt werden können, ist eine
Administrativuntersuchung nicht zu eröffnen (Art. 27 Abs. 3
Gemeindeverordnung vom 30.11.1977). Gestützt auf die
zitierte Verordnungsbestimmung sah die Gemeindedirektion

vorderhand von der Eröffnung einer
aufsichtsrechtlichen Untersuchung ab. Die Gemeindedirektion
hat sich aber nach Verhaftung des Fürsorgers mit aller
Energie sofort für eine geordnete Weiterführung der
Fürsorgeverwaltung von Lengnau eingesetzt, den Ge-
meindebhörden u.a. bindende Weisungen erteilt, die
Stellvertreterin des Fürsorgers beraten und durch ihre
Organe auch an einer polizeilichen Haussuchung
teilgenommen.

Um die von der Interpellantin gestellten Fragen
beantworten zu können, beauftragte die Gemeindedirektion
sodann den Regierungsstatthalter von Büren mit der
Durchführung eines Ermittlungsverfahrens (Einvernahme

von Mitgliedern der Gemeindebehörden und von
Gemeindebeamten), da die Strafuntersuchung noch keine

greifbaren Resultate gezeitigt hatte.
Die nachstehenden Antworten haben provisorischen
Charakter, bis das Strafverfahren abgeschlossen sein
wird.
Zur Frage 1: Der Darlehensverkehr wurde zum Teil über
das Postcheckkonto des Gemeindefürsorgeamtes geleitet.

Die jährliche Rechnungskontrolle, die Berichterstattung

hierüber zuhanden des Gemeinderates und der
Gemeindeversammlung und die Vornahme von
Zwischenrevisionen (Art. 26 Dekret über die Finanzverwaltung

der Gemeinden) obliegen in Lengnau einer
Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK,
Art. 44 OVR der Gemeinde). Die Fürsorgerechnung bil¬

det Bestandteil der Gemeinderechnung und ist von der
GRPK zu prüfen. Das Postcheckkonto «Einwohnergemeinde

Lengnau, Büro Fürsorger» wurde offenbar nicht
kontrolliert und auch nicht in die Gemeinderechnung
einbezogen, ansonst der ausserordentliche Finanzverkehr

sehr wahrscheinlich aufgefallen wäre. Der
Zahlungsverkehr der Gemeindekasse mit dem Fürsorgebüro
wurde von der GRPK im Rahmen der Gemeinderechnung

geprüft. Die GRPK erklärt, vom Postcheckkonto
«Büro Fürsorger» keine Kenntnis gehabt zu haben.
Zusammengefasst ergab das Ermittlungsverfahren, dass
erst nach Beendigung des Strafprozesses entschieden
werden kann, ob vom Regierungsrat zusätzliche
Massnahmen und, wenn ja, welche gestützt auf Artikel 55
Gemeindegesetz aufsichtsrechtlich anzuordnen sind.
Mit Zirkular vom 5. Januar 1983 wies die Gemeindedirektion

die Rechnungsrevisoren sämtlicher gemeinderechtlicher

Körperschaften an, anhand des PTT-Ver-
zeichnisses als Sofortmassnahmen speziell zu prüfen,
ob alle Postcheckrechnungen (auch diejenigen der
Gemeindeschreibereien, Fürsorgeämter, Spendkonten bei
Kirchgemeinden usw.) in der Vermögensrechnung der
Gemeinden enthalten sind.
Zur Frage 2: Nach Artikel 37ff. GG haftet die Gemeinde
für Schäden, die in ihrem Dienste stehende Personen
oder Behördemitglieder bei Ausübung ihrer amtlichen
Verrichtungen Dritten widerrechtlich zufügen. Sache
des Zivilrichters wird es sein, auf Klage an Geschädigten

hin zu beurteilen, ob die Verfehlungen des Fürsorgers

und die Versäumnisse der Aufsichtsorgane die
vermögensrechtliche Verantwortlichkeit der Einwohnergemeinde

Lengnau zu begründen vermögen. Die
Fürsorgeleistungen gingen den Berechtigten offenbar
ungeschmälert zu.
Zur Frage 3: Der Fürsorger führte ein Tagebuch, das
wiederholt vom Ressortchef des Gemeinderates eingesehen

wurde.
Der Kreisfürsorgeinspektor war regelmässig im Büro
des Fürsorgers von Lengnau. Aufgrund der vorhandenen
Akten hat er stets die gewünschten Angaben erhalten.
Deshalb kann kaum von chaotischen Zuständen die
Rede sein.
Zur Frage 4: Wenn der Gemeindeschreiber einen an den
«Gemeindeammann» gerichteten Brief der Firma Sulzer,
Solothurn, - darin soll nach den Darlehensverträgen
des Fürsorgers gefragt worden sein - nicht weitergeleitet

hat, worüber erst noch Beweis geführt werden müss-
te, läge nach Auffassung des Regierungsrates in der Tat
eine grobe Amtspflichtverletzung vor. Disziplinarstrafen
könnten gegen den Gemeindeschreiber aber nicht mehr
ausgesprochen werden, da dieser sein Amt verlassen
hat. Der unfreiwillige Verlust der Stelle kommt im
Ergebnis einer disziplinarischen Bestrafung gleich oder
doch recht nahe.

Präsident. Frau Boemle hat das Recht zur Abgabe
einer Erklärung.

Frau Boemle. Aufgrund eigener Recherchen muss ich
festhalten, dass die Antwort auf meine Interpellation
stellenweise ausweichend ist und offenbar nicht alle
verfügbaren Informationen bearbeitet wurden. Das
Unbehagen bleibt leider bestehen. Es ist einigermassen
erstaunlich, dass die GRPK vom Postcheckkonto
Einwohnergemeinde Lengnau, Büro Fürsorger, keine Kenntnis
gehabt haben soll. Im Volk war das Konto jedenfalls
bekannt. Dies zum Punkt 1.
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Zusatzfrage zu Punkt 2: Ist es richtig, dass der Gemeinderat

bereits Schadenersatz geleistet und damit seine
Finanzkompetenz überschritten hat?
Zur Frage 3 schreibt die Gemeindedirektion in einem
Brief vom 28.März 1983: «Sofort nach Bekanntwerden
der Unregelmässigkeiten in der Verwaltung der
Gemeinde Lengnau haben Inspektoren und Juristen der
Gemeindedirektion veranlasst, dass die Fürsorgeverwaltung

ordentlich weitergeführt und das Büro von Herrn
Streit aufgeräumt wird. Unter grossem Arbeitsaufwand
wurden die zahlreichen Akten des ehemaligen Fürsorgers

nach bestimmten Gesichtspunkten klassiert.» In
einem ordentlich geführten Bürobetrieb wäre das nicht
nötig gewesen.
Zur Frage 4 könnte man die Antwort eventuell im
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember
1982 finden, das übrigens vom betreffenden Gemeindeschreiber

selbst verfasst wurde. Einigermassen erstaunlich

ist es, dass der gleiche Gemeindeschreiber nun
einfach in Finsterhennen als Gemeindeschreiber weiterarbeitet.

In diesem Sinne bin ich nur teilweise von der Antwort
befriedigt.

Dekret über die Organisation der Baudirektion

Beilage Nr. 27

Eintretensfrage

Dütschler, Präsident der Kommission. Die Kommission
zur Vorberatung dieses Dekretes hat in zwei Sitzungen
und langen, ausgiebigen Diskussionen das Dekret
vorberaten. Dabei standen folgende Punkte zur Diskussion:
Einmal das Argument der Aufblähung oder eben der
Nichtaufblähung der Verwaltung. Es war eines der
wichtigen Diskussionsthemen. Die Kommission war
generell der Ansicht, man müsse dafür sorgen, dass die
Reorganisation der Baudirektion auf jeden Fall nicht zu
einer Vermehrung der Stellenzahl führe. Aus dieser
Haltung heraus wurden denn auch ganz verschiedene
Anträge eingebracht. Ein weiteres zentrales Anliegen, das
zur Diskussion stand, war, ob durch die Reorganisation
die zentrale Verwaltung vermehrtes Gewicht erhalten
solle oder erhalten müsse, oder ob man die Dezentralisation,

welche heute die Baudirektion auszeichnet -
bekanntlich ist die Baudirektion draussen in den Ämtern
durch Kreisoberingenieurbüros vertreten -, im heutigen
Verhältnis beibehalten, d.h. an dieser Ausgewogenheit
etwas ändern soll oder nicht.
Der Wunsch des Baudirektors, dass man ihm mehr Mittel

in die Hand gibt, um seine Direktion wirksam führen
zu können, ist verständlich. Andererseits wurde in der
Kommission deutlich gemacht, dass man die Vorteile,
die ein bürgernaher Kontakt zur Verwaltung bringt,
nicht aus der Hand geben möchte. Es wurde Wert darauf

gelegt zu betonen, dass man die Kreisverwaltungen,
die Kreisoberingenieurbüros nicht aushöhlen und

entmachten möchte. Speziell Gemeindevertreter betonten,

wie wichtig es sei, über die Kreisoberingenieurbüros
einen nahen Kontakt zur Baudirektion zu haben.

Selbstverständlich kamen auch Sachen zur Sprache, die
mit dem systematischen Aufbau dieses Dekretes zu tun
hatten und zum Teil das Redaktionelle betrafen. Die
Kommission hat schliesslich dieses Dekret mit 17:0
Stimmen genehmigt.

Bekanntlich wurden in der Zwischenzeit in zwei Fraktionen

Beschlüsse gefasst, auf die Dekretsvorlage nicht
einzutreten oder sie zurückzuweisen. Diese Situation
veranlasst mich, einiges dazu zu sagen. Aus dem
Argumentenkatalog dieser Fraktionsberatungen - ich weiss
nicht, ob mir alle zu Ohren gekommen sind - möchte
ich einige herauspicken und von mir aus darauf antworten:

Es wurde offenbar argumentiert, die Reorganisation der
Baudirektion müsse man im direkten Zusammenhang
mit dem neuen Baugesetz sehen, die beiden müssten
parallel gehen. Man könne nicht vorweg die Baudirektion

reorganisieren und hintennach das Baugesetz neu
schaffen, da letzteres eventuell Änderungen in der
Organisation der Verwaltung bringe. Meines Erachtens ist
dies ein sehr oberflächliches, eigentlich nicht stichhaltiges

Argument. Es ist möglich, dass im Dekret noch kleine

Sachen angepasst werden müssen, falls das neue
Baugesetz dies erfordern sollte. Es kann sich aber
niemals um grössere Sachen handeln.

Im weiteren wurde argumentiert, das Dekret führe zu
einer Aufblähung der Verwaltung und zu einer Vermehrung

anstatt zu einer Reduktion der Stellenzahl. Diesbezüglich

möchte ich den Rat ermuntern, die grüne Vorlage

mit dem nun vorliegenden Dekretsentwurf zu
vergleichen. Man wird feststellen können, dass in dieser
Richtung sehr viele Änderungen und Korrekturen
angebracht wurden.

Als weiteres Argument für Nichteintreten auf die Vorlage

wurde erwähnt, das neue Dekret weise dem Staat,
das heisst der Baudirektion, vermehrte Aufgabe zu und
benachteilige dadurch die Privatwirtschaft, indem
Arbeiten, die bis jetzt an die Privatwirtschaft vergeben
wurden - zum Beispiel Projektierungsarbeiten -,
gemäss dem neuen Dekret durch die Baudirektion selbst
erledigt werden können. Hierzu gilt dasselbe, was ich
bereits vorhin sagte. Die Kommissionsmitglieder werden

bestätigen können, dass in der Kommission viele
Anträge vorgebracht und diesbezügliche Korrekturen
angebracht wurden. Das Ganze ging so weit, dass meines

Wissens Frau Boehlen am Schluss sagte, es würde
sie nicht wundern, wenn nächstens beantragt würde,
überhaupt die ganze Baudirektion zu privatisieren. Dies
zur Illustration, wie das in etwa aufgefasst wurde. Hierzu

erlaube ich mir eine Bemerkung an die Adresse der
Vertreter der freien Wirtschaft und des Gewerbes, daran

zu denken, den Bogen nicht zu überspannen. Man
muss diesbezüglich beide Seiten sehen, und es wäre
meines Erachtens falsch, nun alles und jedes den privaten

Büros übertragen und der Baudirektion jedes Mittel
aus der Hand nehmen zu wollen, führen zu können,
aber auch selbst etwas zu machen.

Ein weiteres Argument für Nichteintreten oder auf
Rückweisung dieser Dekretsvorlage war die Befürchtung,

dass die Zentralgewalt verstärkt und die
Kreisoberingenieurbüros zu reinen Briefkasten degradiert
werden. Ich glaube auch hierzu sagen zu dürfen, dass
dies nicht der Fall ist. Wir haben in der Kommission
eingehend darüber gesprochen, und ich bin überzeugt,
dass die vorgeschlagene Lösung vertretbar ist. Es

scheint mir selbstverständlich zu sein, dass man auch
nicht alles den Kreisen überlassen kann. Der Baudirektor

und die Zentralverwaltung sollen gewisse Kompetenzen

haben, und der Baudirektor soll im Zweifelsfalle
den letzten Entscheid fällen können, wer was machen
soll, sonst ist die Baudirektion nicht führbar.
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Aus diesen Gründen bitte ich den Rat, auf die Änderung
des Organisationsdekretes der Baudirektion einzutreten.

Rentsch (Burgdorf). Im Namen der EVP/LdU-Fraktion
beantrage ich Eintreten auf die Dekretsvorlage. Wir
haben soeben verschiedene Gründe gehört, die allenfalls
dagegen sprechen könnten. Jede Organisation weist
Mängel auf. Die Organisation ist das eine, und die Leute,

die darin arbeiten, sind das andere. Man muss nicht
meinen, man könne durch eine gute Organisation mit
schlechten Leuten etwas erreichen; auch das Gegenteil
ist nicht möglich.
Im weiteren möchte ich darauf hinweisen, dass man
alle Organisationsdekrete der verschiedenen Direktionen
gleich behandeln sollte. Es stört mich, dass beispielsweise

Leute in der einen Direktion anders eingereiht
werden als in einer andern, was meiner Ansicht nach
falsch ist. Man sollte darauf achten, dass überall mit
gleichen Ellen gemessen wird. Ich beantrage Eintreten
auf die Dekretsvorlage.

Schmidlin. Im Namen der Mehrheit der FDP-Fraktion
beantrage ich, auf das Dekret nicht einzutreten. Im
Grunde genommen sind wir der Meinung, die Zielsetzung

- zum Beispiel die Zusammenlegung des
Autobahn- und des Tiefbauamtes oder die Aufhebung des
Bauinspektorates und seine Integration ins Planungsamt

- sei richtig. Hingegen hat das Dekret unseres
Erachtens verschiedene Mängel. Vorerst gestatte ich
mir eine Korrektur zum Votum des Kommissionspräsidenten.

In der Schlussabstimmung wurde das Dekret in
einer 21er-Kommission mit zwölf Stimmen zu einer
Stimme angenommen. Zehn Kommissionsmitglieder
haben sich entweder der Stimme enthalten oder waren
vielleicht abwesend. Meinen Rückweisungsantrag
begründe ich wie folgt:
Die Reorganisation einer Direktion hat auch unter dem
Gesichtspunkt zu erfolgen, ob Personaleinsparungen
gemacht werden können, was noch zu prüfen wäre.
Vorgabe der Reorganisation war gemäss dem ersten
Protokoll das Halten des bisherigen Personalbestandes.
Das ist wirklich keine Reorganisation, sondern eine reine

Umschichtung von Personal. Man müsste auch den
Mut haben zu prüfen, ob es notwendig ist, den bisherigen

Personalbestand zu halten. Bekanntlich sind im
Autobahnamt rund 60 Beamte unterbeschäftigt; die
genaue Zahl ist mir nicht bekannt, da ich nirgends eine
richtige Auskunft erhalten habe. In der Hochkonjunktur
des Autobahnbaues wurden Personaleinstellungen
vorgenommen; heute weiss man jedoch sehr wahrscheinlich

nicht, was man mit diesen Leuten machen soll.
Natürlich gibt es dort auch öffentlichrechtlich oder
obligationenrechtlich angestellte Beamte. Man sollte meines
Erachtens genaue Auskunft erhalten, was mit den
erwähnten Beamten geschieht.
Obwohl ich einige kritische Voten abgegeben habe,
geht es mir nicht darum, die Baudirektion zu reprivatisieren.

Die Baudirektion hat öffentliche Aufgaben des
Staates bezüglich Bau zu erfüllen. Es gibt aber auch
Aufgaben, die an die Privatwirtschaft vergeben werden
können. Bekanntlich kostet ein Beamter ungefähr
80000 Franken pro Jahr. Es wurde dies im Bund
ausgerechnet und nie bestritten. Im Kanton wird es im
Durchschnitt ebenso sein. Man kann daher nicht mehr
sagen, es sei billiger, wenn der Kanton alles mache,
womit ich nicht sagen will, dass alles in der Privatwirtschaft

gemacht werden soll. Bei der Reorganisation

sollte man jedoch prüfen, in welchem Umfange es möglich

ist oder nicht.
Ein zweiter Punkt betrifft die zentralistische Tendenz
des Dekretes. Ich vertraue dem derzeitigen Baudirektor,
dass er diese Zentralisierung nicht will; wir schaffen
jedoch kein Dekret für den jetzigen Baudirektor, es wird
vielleicht drei oder vier Baudirektoren überdauern müssen.

Im Dekret ist eine starke Machtballung in der
Stabsabteilung festzustellen, und wir befürchten daher eine
Schwächung der Kreisoberingenieure. Unser Kanton ist
dezentral; er besteht aus Regionen. Tuchfühlung mit der
Bevölkerung haben nicht etwa die Stabsabteilung oder
die Direktionssekretäre, sondern die dezentralen Beamten

wie Kreisoberingenieure. Wenn man ihnen Kompetenzen

wegnimmt - ich habe in der Kommission bereits
darauf hingewiesen -, erhalten sie eine Briefkastenfunktion,

da sie gewisse Angaben nicht mehr verbindlich
machen können. Beispielsweise könnte ich mir, etwas
überspitzt formuliert, vorstellen, dass der Kreisoberingenieur

in einem bestimmten Anliegen Auskunft erteilen
sollte. Er muss dieses Anliegen ans Tiefbauamt weiterleiten,

dort gelangt es an den administrativen Stab,
dann in die Projektierungsabteilung, von dort zum
Kantonsingenieur, der es an die Stabsabteilung der
Baudirektion weiterleitet. Schliesslich wird es dem Baudirektor

unterbreitet und geht wieder zurück zum Kreisoberingenieur.

Auf diese Weise geht sehr viel Zeit verloren,
und es könnten auch Widersprüche entstehen. Dieses
Beispiel ist vielleicht etwas überspitzt dargestellt; es
zeigt jedoch die Kompliziertheit der Abläufe.
Dritter Punkt: Die Unterlagen der Reorganisation sind zu
wenig transparent. Das Organigramm, das heute verteilt
wurde, lag bereits in der Kommission vor. Die verbindliche

Detailorganisation der ganzen Angelegenheit ist
jedoch nicht daraus ersichtlich. Auch betreffend Personalbestand

liegen ungenügende Angaben vor. Man sollte
dem Grossen Rat über die Details der Reorganisation
genauere Auskunft geben. Man kann wohl sagen, das
werde später im Pflichtenheft usw. gemacht. Wenn
man jedoch eine solche Reorganisation vornimmt, wird
man sicher Detailvorstellungen haben; es wäre gut,
wenn man diese offen auf den Tisch legen würde.
Ein weiterer Punkt betrifft die Vielzahl der Abände-
rungsanträge, die beweisen, dass die Vorlage noch
nicht ausgereift ist.
Ein fünfter Punkt betrifft den Termin. Der Termin ist so
gelegt, dass die Organisation funktionieren sollte, wenn
das Verwaltungsgebäude an der Reiterstrasse bezugsbereit

ist. Gerade gestern konnte man in der Zeitung
lesen, dass wegen der vorhandenen Einsprachen der
Baubeginn noch nicht in Sicht ist. Auf die Pensionierung
gewisser Chefbeamten hin hätte die Regierung noch
genügend Zeit, das Ganze nochmals zu überprüfen und
uns mit besseren Unterlagen zu versehen.
Ich wiederhole, dass wir uns nicht gegen das Dekret an
sich wenden, sondern bessere Unterlagen verlangen.

Hebeisen. Die vorgeschlagene Neuorganisation der
Baudirektion hat in der SVP-Fraktion zu einer langen
Diskussion geführt, aus der hervorging, dass eine knappe

Mehrheit der Meinung war, auf diese Dekretsänderung

nicht einzutreten, weil vor allem der Zeitpunkt als
ungünstig betrachtet wird. Die bevorstehende
Baugesetzrevision wurde als hauptsächlicher Nichteintretens-
grund erwähnt. Es bestehen im Dekret verschiedene
Unklarheiten im Zusammenhang mit dem Baugesetz.
Ich verweise im speziellen auf Artikel 3 betreffend die
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kantonale Planungsgruppe oder auf Artikel 11 betreffend
die Aufgaben des Raumplanungsamtes, aber auch auf
die im Baugesetz vorgesehenen Änderungen, wonach
den Regierungsstatthalterämtern vermehrte Aufgaben
im Raumplanungsbereich zugewiesen werden sollen.
Ein weiterer Grund, weshalb die SVP-Fraktion gegen
Eintreten auf diese Vorlage stimmen wird, ist der
Stellenplan. Unseres Erachtens sollte eine Reorganisation
zu einem Abbau überflüssiger Stellen führen. Auch sollten

diese Stellen durch einen effizienteren Einsatz der
vorhandenen Arbeitskapazitäten und der vorhandenen
Mittel ausgefüllt werden. Diese Forderung, die vielleicht
nicht unbedingt in die Landschaft passt (Schaffung neuer

Arbeitplätze), ist einer der wichtigsten Punkte, wenn
wir in Zukunft von Sparübungen sprechen wollen.
Die unterlegene Minderheit unserer Fraktion nannte vor
allem drei Gründe, die ihr wichtig genug gewesen wären,

auf das Dekret einzutreten: Erstens sieht sie ein,
dass der Baudirektor dringend ein persönliches
Führungsinstrument braucht. Er benötigt einen Stabschef.
Zweitens schafft die lange Übergangszeit die Möglichkeit,

den persönlichen Verhältnissen einzelner hoher
Beamter, die kurz vor ihrer Pensionierung stehen, Rechnung

zu tragen. In der Reorganisation vorgesehene
Veränderungen können so leichter vollzogen werden. Drittens

ist die Minderheit der Meinung, die jetzt
vorgenommene Reorganisation wäre für den bevorstehenden
Neubau des Verwaltungsgebäudes von Vorteil, da die
Raumeinteilung entsprechend der Neuorganisation
vorgenommen werden könnte.
Zum Schluss möchte ich wiederholen, dass vor allem
der Zeitpunkt der Neuorganisation der Baudirektion, so
kurz vor der Beratung des neuen Baugesetzes,
ausschlaggebend war, dass die SVP-Fraktion Nichteintreten

auf die Dekretsvorlage beantragt.

Frau Boehlen. Im Namen der SP-Fraktion beantrage
ich, diese Nichteintretensanträge abzulehnen. Noch nie
hatte ich in einer Kommission einen derart peniblen
Eindruck wie in der Kommission zur Beratung des
Dekretes der Baudirektion. Bei der Beratung des Dekretes
betreffend die Erweiterung der Justizdirektion und
namentlich der Beratung der Neuordnung der Finanzdirektion

war es komplett anders. Man hatte selbstverständlich

angenommen, diese seien nötig, und es gab keine
Diskussionen wie diesmal. Bei der Finanzdirektion hat
niemand beantragt, Stellen zu streichen, obschon ebenfalls

keine Stellenreduktion vorgesehen, sondern eine
gewisse Erweiterung zugelassen ist. Bei der Baudirektion

sollte man Stellen streichen.
Es wurden Formulierungen geändert, damit man
möglichst alles verlangen, das heisst möglichst viel an
Private vergeben kann. Ich hatte tatsächlich den Eindruck,
dass gewisse Leute die Baudirektion am liebsten samt
und sonders reprivatisieren möchten.
Herr Schmidlin hat seinen Nichteintretensantrag mit der
Haltung begründet, dass der bisherige Personalbestand
beibehalten werden soll. In erster Linie ist dazu zu
sagen, dass es bei der Finanzdirektion genau dasselbe ist.
Dort sagte jedoch niemand, es sei nicht nötig, wenn
man schon reorganisiere, solle man auch reduzieren.
Die FIDES Treuhand-Gesellschaft überprüfte den Einsatz
der Leute in der Baudirektion und beurteilte die Ausnutzung

als rationell. Sie sah auch eine ganz kleine
Möglichkeit der Erweiterung des Personalbestandes infolge
neuer Aufgaben, die ohne das notwendige Personal
nicht ausgeführt werden können. Diese neuen Aufgaben

wurden entweder vom Bund oder von unserem Parlament

beschlossen, weshalb wir uns daran halten und
den Direktionen das notwendige Personal zur Verfügung

stellen müssen. Der Personalbestand wurde von
der FIDES überprüft. Wir können diese Frage nicht besser

beantworten. Die FIDES ist eine private Organisation.

Ein anwesender Vertreter der FIDES hat übrigens
sehr betont, dass die Organisation befriedige und dass
die Reorganisation eine rationellere Führung gestatte.
Zum Argument der zentralistischen Tendenz, der starken

Machtballung: Herr Jenni hat sich bei der Finanzdirektion

gegen eine starke Machtballung gewehrt. Bei
der Finanzdirektion ist eine solche gar nicht zu bezweifeln,

redet sie doch in jede Direktion hinein. Der
Finanzdirektor hat dann offen zugestanden, wo Geld sei, sei
auch Macht.
Bei der Baudirektion, wo wahrhaftig weniger Macht
vorhanden ist, erachtet man sie als eine zentralistische
Tendenz. Verlangt man denn wie bisher, dass der
Baudirektor alles unbesehen unterschreibt, was die
Kreisoberingenieure ihm unterbreiten? Das wird wohl
niemand ernsthaft von ihm verlangen. Ich würde es auch
nicht machen. Die erwähnte Briefkastenfunktion ist
dummes Zeug. Das Argument, die Organisation sei
zuwenig transparent: Ist sie bei anderen Direktionen
transparenter, Herr Schmidlin?
Zu den Nichteintretensgründen der SVP-Fraktion: Sie

sagt, eine Revision sei momentan falsch am Platz, es
sei nicht der richtige Zeitpunkt, man müsse zuerst die
Revision des Baugesetzes abwarten. Das Baugesetz
schafft materielles Recht, und das Dekret über die
Organisation formelles Recht, das von der Revision des
Baugesetzes kaum beeinflusst wird. Die Aufgaben werden

vielleicht etwas anders gelegt, sie sind in diesem
Dekret jedoch bereits vorgesehen. Zudem handelt es
sich um bisherige Aufgaben, die weitergeführt werden.
Die Regierungsstatthalterämter sollen in der Raumplanung

mehr Aufgaben erhalten: Es ist fraglich, ob sie
dazu in der Lage sind, denn die Regierungsstatthalterämter

haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten
immer mehr Aufgaben erhalten, man kann ihnen nicht
unbegrenzt neue übertragen.
Glücklicherweise musste der Vertreter der SVP-Fraktion

- der SVP-Minderheit - sagen, es sei richtig, dass man
dem Baudirektor einen persönlichen Führungsstab zur
Verfügung stellen will. Bisher hatte er keinen. Diese
Situation ist unhaltbar, wenn ich daran denke, welch guten

Führungsstab die Finanzdirektion bis jetzt bereits
hatte.
Das Organisationsdekret gestattet, im Rahmen der
Reorganisation auf längere Zeit auch entsprechende
Personaländerungen vorzunehmen, die gewisse Härten
vermeiden, was ich unterstreichen möchte. Im übrigen
sollte man auf den Zeitpunkt der Zusammenfassung der
Baudirektion an der Reiterstrasse hin vorbereitet sein.
Bis jetzt war die Baudirektion örtlich verstreut untergebracht,

was nicht länger haltbar ist.
Ich bitte den Rat, auf die nicht zutreffenden Argumente
für Nichteintreten mit Abweisung zu antworten.

Ory. Au nom de la Députation du Jura bernois et de
Bienne romande, je vous propose d'entrer en matière.
La Députation s'est penchée tout particulièrement sur
l'article 18, alinéa 2, du décret, qui traite de l'office routier

de Sonceboz. Sur ce point précis et important pour
le Jura bernois, la Députation ne peut pas suivre le

Gouvernement. Elle a longtemps songé à proposer la
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création d'un arrondissement routier particulier. Il semble

maintenant qu'une autre solution, parfaitement
adaptée aux besoins de notre région, puisse être adoptée.

Le principe de cette solution est contenu dans le

projet qui vous a été remis tout à l'heure.
Pour cette raison et dans l'espoir que vous réserverez
bon accueil à notre proposition, je vous invite, au nom
de la Députation unanime, à entrer en matière.

Thalmann. Eines der falschesten Argumente, das man
hier anbringen kann, ist das von Frau Boehlen, indem
man einzelne Direktionen gegeneinander ausspielt. An
sich ist es gar kein Argument. Man kann nicht sagen,
was man bei der Finanz- und bei der Justizdirektion
nicht gemacht habe, mache man nun bei der Baudirektion.

Es sind dies völlig verschiedene Direktionen, und
jede muss für sich betrachtet werden. Eine Baudirektion
ist eine ausserordentlich komplexe Angelegenheit; das
Bauen wird heute immer schwieriger, und man benötigt
dafür eine entsprechende Organisation. Was ich rundweg

als fragwürdig erachte, ist das Einschalten irgendeiner

Treuhandgesellschaft und die Meinung, dies sei
nun das Evangelium und diese Leute würden alles besser
wissen. An sich bin ich darüber erstaunt. Wenn das in
einem Grossbetrieb wie den SBB geschieht, der praktisch
nicht mehr übersehbar ist, kann ich çlas noch verstehen.
Ich erachtete jedoch unsere kantonalen Direktionen als
durchaus überblickbar. Zudem haben wir ausgewiesene
Fachbeamte, Chefbeamte, die wissen, wie eine solche
Direktion organisiert werden kann. Von der SBB-Reor-
ganisation, wie sie Herr Hayek vorschlägt - er ist
immerhin Unternehmensberater -, wäre Frau Boehlen
wahrscheinlich nicht so sehr begeistert. Bei der FIDES
ist es jedoch anders, weil sie den Wünschen gewisser
Leute weiter entgegenkommt.
Wir sprechen hier jedoch von der Reorganisation der
Baudirektion. An sich war die CVP-Fraktion der
Meinung, es sei auf die Dekretsvorlage einzutreten; im Rahmen

der Abänderungsanträge könnten dann noch
gewisse entscheidende Verbesserungen eingebracht werden.

Beim Studium des vorliegenden Organigramms
stellt man fest, dass dieses eine an sich straffe Organisation

vorsieht, der im Dekret vorgesehene Personalbedarf

jedoch mit dem Organigramm in keiner Art und
Weise übereinstimmt.
Das neue Baugesetz wird als Nichteintretensgrund in
den Vordergrund geschoben. Meines Erachtens sollte
das Baugesetz auf die Organisation der Baudirektion
keinen Einfluss haben, es wird keine Änderungen
geben, die ein Umorganisieren der ganzen Direktion erfordern.

Von mir aus gesehen ist dies kein Argument für
Nichteintreten auf die Vorlage.
Angesichts der vorliegenden Abänderungsanträge und
des Vergleichs des Organigramms mit dem vorliegenden

Dekretsentwurf stellt man fest, dass die Dekretsvorlage

nicht ausgereift ist. Es lässt sich eine wesentlich

straffere Organisation durchführen. Entscheidend ist
hier vor allem, dass das Autobahnamt wieder ins
Tiefbauamt eingegliedert wird, das heisst das Autobahnamt
wird aufgehoben; es wird nur noch ein Tiefbauamt
geben. Wenn man weiss, welch grosse Aufgaben das
Autobahnamt lösen musste zur Zeit, als der National-
strassenbau im Kanton Bern noch in voller Blüte stand,
war zu erwarten, dass eines Tages ein Abbau, auch
personeller Art, passieren musste. Dieser entscheidende
Schritt wurde im Organisationsdekret einfach nicht
vollzogen. Man hat das Gefühl - ich kann es nicht bewei¬

sen -, dass persönliche Anliegen in diesem Dekret
berücksichtigt wurden, indem man wieder Leute irgendwo
hinstellen muss, die an sich Posten bekleiden, die nicht
notwendig wären. Es ist demnach durchaus möglich,
eine straffere Organisation herbeizuführen. In diesem
Sinne würde ich es als zweckmässig erachten, anstatt
im Rat eine ganze Diskussion zu führen, das Dekret
zurückzuweisen; die Kommission soll nochmals darüber
beraten.

Aeberhard. Namens der Minderheit der FDP-Fraktion

- die Abstimmung fiel immerhin 18:16 aus - beantrage
ich, auf das Dekret einzutreten. Wie wir soeben gehört
haben, ist das vorliegende Dekret eine Neuschöpfung,
die eine straffere Organisation bezweckt. Es wird
gegenüber dem alten Dekret und der bisherigen Organisation

eine Verbesserung herbeiführen. Diese Verbesserung

haben wir nötig. Wenn wir nichts machen oder
wieder ein oder zwei Jahre warten, bleiben wir bei der
alten Organisation zum Schaden der Baudirektion und
aller, die mit ihr verkehren müssen. Allfällige Verbesserungen

können in der Detailberatung noch eingebracht
werden.
Am Grundsatz, dass die Baudrektion aus den im heute
morgen vorgelegten Organigramm erwähnten Abteilungen

besteht, wird man nichts ändern können. Man
schafft damit auch nicht einzelne Stellen. Es geht um
eine Reorganisation, und die einzelnen Beamten sind
damit nicht gewählt. Wir überlassen es der Baudirektion,

zu wählen oder nicht zu wählen. Es bringt daher
nichts, wenn man nun einfach diese Vorlage zurückweist,

wir stecken dann bestenfalls in schlechteren
Schuhen.
Die Baudirektion ist derart von der Öffentlichkeit
beansprucht, und zwar täglich mehr, wie ich aus persönlicher

Erfahrung weiss. Alle fragen immer wieder bei der
Baudirektion an. Die Rechtsabteilung muss ausgebaut
werden, denn es müssen immer mehr Bauhändel
vertreten werden. Ein grosser Teil betrifft Baurechtsstreitigkeiten,

die man früher nicht hatte. Die Baudirektion
muss deshalb mit einem tauglichen Instrument versehen

werden; sie soll nicht einen alten unnützen Zopf
weiterschleppen, mit dem wir nichts erreichen. Was wir
heute schaffen können, ist in diesem Dekret praktisch
enthalten und aus dem Organigramm ersichtlich. Ich
bitte deshalb den Rat, auf das vorliegende Dekret
einzutreten,

Weyeneth. Ich versuche die Diskussion dorthin zu
leiten, wo sie wahrscheinlich vor allem in der SVP-Frak-
tion ihren Ursprung hatte. Grundsätzlich ist die Regierung

für ihre Verwaltung verantwortlich, und jede Direktion

muss sich ihren Laden so bestellen, dass sie diese
Verantwortung übernehmen kann und an dieser auch
festgenagelt wird. In diesem Sinne ist auch dem Baudirektor

das Recht zuzugestehen, seinen Laden so zu
organisieren. Diesbezüglich verweise ich auf meine
Ausführungen betreffend den Besuch der Baudirektion im
Rahmen der Staatswirtschaftskommission vom letzten
Jahr, als ich ganz klar sagte, dass wir anlässlich dieses
Besuches festgestellt haben, die Organisation der
Baudirektion sei nicht optimal und wir würden die in den
Erläuterungen des Baudirektors erwähnte vorgesehene
Revision des Organisationsdekretes begrüssen.
Weshalb habe ich damals die Diskussion aufgegriffen
und verlangt, es sei zu prüfen, ob man auf die Vorlage
eintreten oder sie zurückweisen wolle? Herr Dütschler
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hat gesagt, die bevorstehende Baugesetzrevision sei
kein Argument für Nichteintreten auf die Vorlage. Ich
bitte ihn, den Vortrag der Regierung zu lesen. Es heisst
dort auf den Seiten 9 und 10, dass im Zusammenhang
mit dem Organisationsdekret ein Risiko bestehe. Meines

Erachtens gibt es einen direkten Zusammenhang,
Herr Aeberhard. Es geht hier nicht nur um materielles
und formelles Recht, Frau Boehlen, sondern darum,
dass man einerseits ein Gesetz schafft, das Aufgaben
zuweist und umschreibt, und andererseits eine entsprechende

Organisation aufgrund der Vorschriften dieses
Gesetzes, die der Baudirektion zufallen, in Gang und in
Kraft setzt. Ich kann sogar an Beispielen belegen, dass
ein direkter Zusammenhang besteht:
Dem Vortrag ist zu entnehmen, dass zusammen mit
dem Baugesetz im Jahre 1970 ein Bauinspektorat
geschaffen wurde, das sich nicht bewährt hat. Es ist nun
vorgesehen, das Bauinspektorat im Rahmen der
Baugesetzgebung in das Raumplanungsamt einzugliedern.
Man musste zuwarten, obschon sich das Instrument
nicht bewährt hat. Im Organisationsdekret wurde es
nicht geändert, sondern man musste warten, bis der
betreffende Beamte das Pensionsalter erreicht hat, um
die Änderung vornehmen zu können. Jetzt sind im
Organisationsdekret entsprechende Änderungen vorgesehen.

Wir wissen jedoch nicht, ob die Revision des
Baugesetzes wiederum ein ähnliches Amt provoziert, nachdem

die Beratung abgeschlossen ist. Daraus ist ersichtlich,

dass die Baugesetzrevision von 1970 direkte
Einwirkungen auf das Organisationsdekret gehabt hätte,
bis zum Jahre 1983 wurden sie jedoch nicht vollzogen.
Als zweites Beispiel sei folgendes erwähnt: Im Baugesetz

ist vorgesehen, die Regionalplanungsvereine in
öffentliches Recht umzuwandeln. Wenn man den Regio-
nalplanungsvereinen einen öffentlichen Rechtsstatus
geben und sie damit in die ganze Sache der Planung,
Durchführung und Durchsetzung der Planung einbauen
will, muss dann nach wie vor jedes Gemeindebauvorhaben

an die Baudirektion gehen, sofern es nicht vom
Regierungsstatthalter abgesegnet werden kann, um dann
allenfalls in die Region zurückzufliessen, um die jeweilige

Stellungnahme einzuholen? Ich könnte mir durchaus
vorstellen, dass man die zentrale Funktion der Baudirektion

in einem bestimmten Ausmass entlasten kann,
wenn man die Regionalplanungsvereine tatsächlich
mehr beschäftigt und ihnen direkte Aufgaben zuweist.
Das Baugesetz wird in der Februar- oder in der Maisession

zur Sprache kommen, die grüne Vorlage haben wir
bereits erhalten. Ich sehe daher nicht ein, weshalb man
nun das Organisationsdekret ein halbes Jahr vorher
durchziehen will. Wenn die Baugesetzrevision nicht in
Sicht wäre, könnte ich mich damit einverstanden erklären.

Es bestehen Zusammenhänge zwischen
Organisationsdekret und Baugesetz, man kann sie nicht
wegdiskutieren. Man sollte daher ein halbes Jahr zuwarten,
jetzt nichts erzwingen und sich keine eigenen Fesseln
anlegen, wie sich dies offenbar das Parlament bei der
Baugesetzrevision von 1970 getan hat.
Zum Votum von Frau Boehlen: Als Aussenstehender
hatte ich den Eindruck, die Kommission müsse sich
enorm in die Problematik vertieft haben, dass sie im
Gegensatz zu Regierunsrat und Baudirektion einfach
Stellen streichen könne usw. Eine ganz genaue Prüfung
wäre Voraussetzung, um solches zu machen.

Dütschler, Präsident der Kommission. Herr Schmidlin
hat erwähnt, ich hätte etwas falsch zitiert. Die Kommis¬

sion hat mit 17 :0 Stimmen beschlossen, auf das Dekret
einzutreten. In der Schlussabstimmung hat sie mit
zwölf Stimmen zu einer Stimme beschlossen, der
Dekretsvorlage zuzustimmen. Dies zu den Stimmenverhältnissen

in der Kommission. Man muss allerdings
wissen, dass das Resultat der Schlussabstimmung weit
nach offizieller Schlusszeit zustande kam, die Sitzung
dauerte länger, und es waren längst nicht mehr alle
Kommissionsmitglieder anwesend. Dies zur Klarstellung
des Resultates.
In den Voten der Herren Hebeisen und Thalmann wurde
als wichtiger Punkt die Reduktion des Personalbestandes,

das heisst die Rationalisierung der Verwaltung in
bezug auf die Herabsetzung des Personalbestandes
erwähnt. Weder in diesem Dekret noch in einem
Organisationsdekret einer anderen Direktion wird die Zahl der
Stellen der Verwaltung festgelegt, sondern nur der
Rahmen. Wie aus dem Vortrag ersichtlich, werden höchstens

die Chefbeamtenstellen bezeichnet. Es wird
jedoch nirgends gesagt wieviele Angestellte hier oder
dort beschäftigt werden sollen. Wir haben keinen Ein-
fluss darauf, wieviel Personal schlussendlich beschäftigt
sein wird. Es würde übrigens auch nicht in dieses
Dekret gehören. In diesem Sinne haben wir auch nichts
dazu zu sagen; es wäre auch unüblich. Indirekt haben
wir hingegen schon etwas dazu zu sagen, was wir
übrigens gemacht haben. Je nach Aufgaben und Kompetenzen,

die wir der Baudirektion überbinden, muss sie
später mehr oder weniger Personal haben. Dieser
Zusammenhang ist selbstverständlich; er wurde
berücksichtigt.

Herr Weyeneth verteidigt vehement den Zusammenhang

des Baugesetzes mit dem Organisationsdekret. Er

sagte, dass es nichts ausmachen würde, ein halbes
Jahr zuzuwarten. Ich habe nicht bestritten, dass
Zusammenhänge bestehen; ich habe sie nur heruntergespielt,
denn ich bin überzeugt, dass sie nicht so wesentlich
sind, wie er gesagt hat. Die Folgen werden kaum so
gravierend sein. Es kann noch Änderungan geben,
jedoch nicht so viele.
Zum Zeitplan: Wir müssen uns bewusst sein, dass es
einen idealen Zeitpunkt für die Inkraftsetzung des
Dekretes gibt, nämlich der Bezug des neuen Verwaltungsgebäudes.

Es kam dies in der Kommission klar zum
Ausdruck. Zu diesem Zeitpunkt sollte die Organisation
überarbeitet sein. Ein anderer Zeitpunkt wären die
Pensionierungstermine verschiedener Chefbeamter. Die
Kommission hat jedoch klar zum Ausdruck gebracht,
dass sie nicht so lange warten, sondern die Organisation

bis zum Zeitpunkt des Bezugs des Verwaltungsgebäudes

unter Dach haben möchte. Ich bitte den Rat
nochmals, auf die Dekretsvorlage einzutreten.

Bürki, Baudirektor. Ich verzichte darauf zu wiederholen,

was dem den Unterlagen beigelegten Vortrag
entnommen werden kann, und beschränke mich auf ein
kurzes einleitendes Resümee, um dann auf die verschiedenen

Voten einzugehen.
Hauptsache ist, dass die heutige Organisation der
Baudirektion nicht genügt; sie ist in vielem überholt, was
ich bereits vor ungefähr drei Jahren klar erkannt habe.
Wir sind dann an die Finanzdirektion gelangt, und ich
habe mit dem Finanzdirektor darüber gesprochen, wie
das Ganze weitergehen soll. Er hat mir damals zu einer
allfälligen Überprüfung von aussen geraten. Das Institut,

das die Organisation überprüft hat, wurde nicht von
der Baudirektion beauftragt, bestellt und bezeichnet,
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sondern von der Finanzdirektion, das heisst vom
Personalamt. Es wurden auch von dorther personelle Vorgaben

gemacht. Soviel zum ersten.
Was klappt heute nicht? Die Führungs- und Kontrollbereiche

sind absolut ungenügend ausgestaltet. Die
Koordination über die Amtsbereiche hinaus ist sehr schwerfällig,

ungenügend und teilweise nur auf persönlichen
Druck herstellbar. Ich habe heute sieben Ämter, neu
sind deren sechs vorgesehen; die Zahl der Ämter wird
also verringert. Dazu kommt die bereits erwähnte
Geschäftslast. Sie hat ständig zugenommen; es kamen
aber auch neue Aufgaben hinzu. Es werden auch immer
wieder neue Ansprüche gestellt, zum Beispiel im Tiefbau,

im Strassenwesen. Als ich 1978 begann, gab es
aufgrund des alten Rechts ein Zweijahresprogramm, in
welchem keine speziellen Strassenstrecken aufgeführt
waren. Von Vorlagen ans Volk sprach überhaupt
niemand. Seither hat sich das geändert, und die Verwaltung

muss das Ganze verdauen. Es sind dies neue
Anforderungen und Ansprüche, und alles ist, zum Teil
berechtigterweise, empfindlicher geworden. Es muss
jedoch geprüft und entsprechend verarbeitet werden können.

Ziel der Reorganisation ist die Straffung, Rationalisierung,

das klare Erfassen der Kompetenzbereiche und die
Erhöhung der Führbarkeit. Was vor allem fehlt, ist die
Möglichkeit, dass Entscheide im Anfangsstadium, wenn
noch genügend Spielraum vorhanden ist, gefällt werden
können. Allzusehr hatte es sich eingependelt, als sei
man nur da, um abzusegnen und einzuweihen. Damit
würde ich meines Erachtens meiner Funktion nicht
gerecht. Das Volk hat mich als verantwortlichen
Regierungsrat gewählt, und jedermann weiss, dass ich eine
entsprechende Vorbildung habe: Abschluss in
Verwaltungswissenschaften und zwanzigjährige Verwaltungserfahrung.

Ich war nie ein Typ, dem man ein X für ein U

vormacht, und werde es nie sein.

Zeitpunkt: Unseres Erachtens ist die Reorganisation
überfällig. Wir haben nun lange zugewartet und auch
geprüft, was allenfalls im Zusammenhang mit der Revision

des Baugesetzes ändern könnte; ich werde auf diesen

Punkt zurückkommen. Verschiedene heute anstehende

Entscheide sind nur möglich, wenn der Grosse
Rat jetzt beschliesst, in welcher Richtung das Schiff
Kurs nehmen soll.
Direktionssekretariat/Rechtsabteilung: Diese beiden waren

getrennt und wurden anlässlich der letzten Dekretsrevision

zusammengelegt, aufgrund eines persönlichen
Wunsches, was sich jedoch nicht bewährte. Unser
Sekretariat ist heute ganz klar mit Rechtsaufgaben
überschwemmt, und die Führungs- und Organisationsaufgaben,

die in einer so grossen Direktion mit über 700
Beschäftigten entstehen, kommen zu kurz, was übrigens
die Betroffenen auch wissen. Ab I.Januar 1984 haben
wir eine Rekursabteilung/Rechtsabteilung. Morgen wird
dort ein neuer Chef antreten. Es wäre jetzt demnach
der richtige Zeitpunkt, um in die angestrebte Richtung
einspuren zu können. Wir sollten die Stabsfunktionen
des Sekretariats ausbauen können; teilweise wurde
bereits damit begonnen. Dabei herrscht bei uns keineswegs

die Meinung, dass alles nochmals nachvollzogen
werden soll. Es wird jedoch eine gewisse Koordination
und Flarmonisierung angestrebt. Insbesondere soll nicht
bei jedem kleinen Geschäft der Baudirektor oben am
Tisch sitzen müssen; damit sich etwas bewegt muss ich
dort einfach Leute haben, an die man delegieren kann.
Es ist selbstverständlich, dass bei gewichtigen Geschäf¬

ten mit Konflikten zurückgekoppelt werden muss und
ich mich der Sache annehmen werde. Wie ich bereits
erwähnt habe, sind wir heute mit der Gesetzgebung
überlastet; die Anwendung des Gesetzes, der Blick in
die Zukunft, Vorgaben sowie Führung und Kontrolle
kommen zu kurz. Ich könnte viele Beispiele anführen,
verzichte jedoch auf eine Auslegeordnung.
Bauinspektorat/Eingliederung in das Planungsamt: Wie
vorhin erwähnt, wurde das Bauinspektorat 1970 eingeführt.

Es hat sich nicht bewährt. Es hat eine Zwitterstellung,

eine Zudienerstellung gegenüber dem Sekretariat
und dem Planungsamt. Wir möchten nun klare Verhältnisse

schaffen. Nach langen Überlegungen kamen wir
eindeutig zum Schluss, dass es ins Planungsamt
eingegliedert werden sollte, was gar nichts mit der
Baugesetzgebung zu tun hat, Herr Weyeneth. Die Aufgaben
des Planungsamtes einerseits und des Bauinspektorates
andererseits sind gegeben. Diesbezüglich ändert sich in
der Baugesetzgebung nichts Wesentliches, und was das
Planungsamt betrifft, ist das meiste bereits durch das
eidgenössische Raumplanungsgesetz vorgezeichnet.
Hier streben wir klar eine Rationalisierung an, indem
wir die eine Abteilung aufheben. Wir wollen Leerläufe
vermeiden und eine automatische Koordination herstellen,

indem sich das gleiche Amt, das sich mit der
Genehmigung der Ortsplanungen zu befassen hat, auch
noch die Ausnahmebewilligungen dazu erhält. Wir sind
der Meinung - nicht nur ich, sondern vor allem auch
unsere Experten -, das sei wichtig und der richtige
Schritt. Er wird durch die Baugesetzgebung keinesfalls
in Frage gestellt.
Tiefbauamt/Autobahnamt: Seit Frühling 1983 gibt es im
Autobahnamt einen neuen Chef. Er arbeitet sich nun in
den Aufgabenbereich Autobahnamt ein. Falls der Grosse

Rat diesem Dekret zustimmen kann, werden wir uns
in nächster Zeit sehr intensiv mit den sachlichen und
organisatorischen Problemen der Zusammenführung
der beiden Ämter befassen. Sie kann nicht von heute
auf morgen geschehen. Die Arbeitsabläufe sollen gründlich

überlegt werden, wozu wir eine gewisse Zeit benötigen.

Tatsache ist, dass das Tiefbauamt heute überfordert

ist. Seine Leistungsfähigkeit ist sowohl im
administrativen als auch im technischen Bereich ungenügend.
Wir haben daher dem Tiefbauamt vor kurzem eine
zusätzliche Stelle und einen Stellvertreter bewilligen müssen.

Im Zusammenhang mit dem Budget für das
kommende Jahr sind vom Tiefbauamt Personalbegehren
eingereicht worden. Benötigt werden ein Brücken- und
auch ein Strasseningenieur. Weitere Begehren stehen
im Raum. Das Tiefbauamt ist nun dort angelangt, wo es
seine Schwachstelle durch Personalrekrutierung und
-aufstockung ausbügeln möchte. Die Finanz- und die
Baudirektion schlagen dem Rat vor, das Tiefbauamt und
das Autobahnamt zusammenzulegen. Die Infrastruktur
des Autobahnamtes ist bedeutend besser ausgebaut.
Dort bestehen noch Kapazitäten, jedoch keineswegs
soviel, wie vorhin behauptet wurde. Was ist logischer, als
nun die Gelegenheit zu ergreifen und vom Übergang
möglichst rasch Gebrauch zu machen. Meines Erachtens

ist dies der richtige Zeitpunkt. Wenn wir es jetzt
nicht tun können, werden weder die Finanzdirektion
noch ich als verantwortlicher Baudirektor dem Tiefbauamt

glaubhaft machen können, dass es die nötige,
sachlich eindeutig begründbare Verstärkung nicht
erhält.

Im Kreis Oberland wird Herr Kreisoberingenieur Danz
auf Ende dieses Jahres vorzeitig pensioniert; die Pen-
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sionierung wurde ihm zugesprochen. Ich stehe nun vor
dem Problem der Neubesetzung dieser Stelle. Welches
ist der künftige Aufgabenkreis des neuen Kreisoberingenieurs

und des Kreises Oberland? Es stellt sich aber
auch das Problem der Besetzung der Stelle des
Stellvertreters, falls der bisherige Stellvertreter die Nachfolge

des Kreisoberingenieurs antritt. Nach bisheriger Praxis

haben wir in Aussicht genommen, dafür einen
Bautechniker einzusetzen. Wegen der voraussehbaren
Nachfolgeprobleme wurde die Stellvertreterstelle
vorübergehend durch einen ETH-Ingenieur besetzt, der sich
übrigens sehr bewährte. Man verlangt nun einen Brük-
keningenieur. Ich stehe daher vor der Gretchenfrage,
dass sowohl das Tiefbauamt als auch der Kreis Oberland

einen Brückeningenieur verlangen und das
Autobahnamt in seiner Infrastruktur über einen Brückeningenieur

verfügt. Wäre es nun nicht gescheiter zu versuchen,

das Ganze gemeinsam zu lösen?
Dem Entscheid kann ich nicht ausweichen; er muss in
den nächsten zwei bis drei Monaten definitiv getroffen
werden. Ich kann nicht alles pendent lassen, da der
Kreis Oberland mit enorm grossen Bauvorhaben belastet

ist, die er durchzuführen hat. Erwähnt seien die
Grimsel, das ganze zu betreuende Oberland, grössere
Bauaufgaben nach Adelboden, Spiezwiler-Kandersteg,
insbesondere die Umfahrung von Frutigen usw. Die
betreffenden Leute sind bis zum äussersten ausgelastet.
Ich kann ihnen doch nicht zumuten, dass wir ihnen keinen

Sukkurs geben. Können wir das einfach an ein
privates Büro vergeben? Wer vertritt in diesem Falle die
staatlichen Interessen?

Koordination ist aber auch aus anderen Gründen sehr
dringlich. Heute steht die T6 Biel-Moutier als Staatsstrasse

unter den Fittichen eines Kreises. Bekanntlich
hat der Bundesrat eine Botschaft weitergeleitet, diese
Strassenstrecke in die Transjurane aufzunehmen. Wann
sollen wir schalten? Wer soll nun wofür zuständig sein?
Es geht hier um beinahe nicht mach- und überbrückbare

Aufgaben innerhalb zweier selbständiger Ämter, die

- ich muss das sagen - dazu neigen, ihr Gärtchen zu
pflegen.
Ähnliche Probleme gibt es bei derT6 Schönbühl-Lyss-
Bern. Einerseits habe ich dort einen Kreis, das Tiefbauamt,

das eine vierspurige Autobahn baut und seine
ersten Erfahrungen mit einem solchen Bauvorhaben sammelt,

und andererseits verfüge ich über ein Autobahnamt,

das im Autobahnbau seit langem Erfahrung hat.
Ich habe mich einige Male mit diesen Beamten an
einen Tisch gesetzt und versucht, sie zusammenzubringen,

wobei nur wenig herausschaute. Wenn ich dafür
Verantwortung tragen soll, bleibt nichts anderes übrig,
als den vorgesehenen Schritt nun möglichst rasch zu
vollziehen. Zurzeit habe ich zum Beispiel zwei
Unterhaltsdienste, der eine ist organisiert im Kreis des TBA,
der andere seit langem im ABA usw. Ich könnte eine
Stunde lang von «facts» predigen, die mich seit langem
sehr stark bedrängen. Ich habe immer wieder gesagt,
man wolle das Ganze reifen lassen, überprüfen und
dann kommen.
Eine Gesamtkonzeption Strassenplanung gibt es im
Kanton Bern nicht. Ich verfüge über einen Strassenpla-
ner, der jedoch weder im ABA noch im TBA, sondern im
Planungsamt integriert und dort für die Orts- und
Regionalplanungen zuständig ist. Auf die Dauer ist ein
solcher Zustand nicht zu verantworten. Echte Strassen-
planungen, die Alternativen mit Entscheidungkriterien
aufweisen, worüber die politischen Behörden entschei¬

den können, sind bei uns bisher unbekannt. Im
Zusammenhang mit der Grimsel hätte ich beispielsweise sehr

gerne entscheiden wollen - der Grosse Rat wahrscheinlich

auch -, ob nun die Grimsel, die Adelboden-Strasse
oder der zu erschliessende Hasliberg, beides Touristenorte

mit strassenabhängigen Autobusbetrieben, erste
Priorität haben soll. Ein solcher Entscheid war nicht
möglich. Das wurde wie folgt gelegt: Als ich vor fünf
Jahren begonnen und dem Rat in der Novembersession
das erste Strassen-Zweijahresprogramm unterbreitet
habe, waren keine speziellen Strassenstrecken darin
enthalten. Die Verkehrskommission und der Grosse Rat
hatten dazu nichts zu sagen. Nachdem mir dann
mittlerweilen aufgefallen ist, wie das Ganze läuft, habe ich
hier festgestellt, dass dies künftig geändert werden soll,
und der Grosse Rat hat mich darin unterstützt. Im Jahre
1980 wurden die speziellen Strassenstrecken hier ebenfalls

vorgebracht. Im folgenden Jahr stellte ich dann
fest - schliesslich war ich während vierzehn Jahren
Finanzverwalter und habe daher ein gewisses Zahlenverständnis

-, dass mehr ausgegeben und vergeben wird,
als der Grosse Rat im Zweijahresprogramm zugeteilt
hat. Es dauerte einige Zeit, bis ich auf die Schliche kam.
Es wurden einfach Rückstellungen freigegeben, die in
der Rechnung weder als Entnahmen aus Rückstellungen
noch als Ausgaben gebucht wurden. Seit Amtsantritt
kämpfe ich mit solchen elementaren Führungsproblemen.

Ich muss den Rat wirklich bitten, mich zu
unterstützen. Wenn er es nicht kann - der Grosse Rat ist
eine politische Behörde -, wird er seinen Anteil an
Verantwortung tragen müssen. Man hat mich nun durch
Stellungnahmen herausgefordert. Ich hätte noch vieles
zu sagen, will jedoch nicht länger werden.
Es ist beabsichtigt, auch die Neuverteilung der Aufgaben

zwischen dem zentralen Dienst des Tiefbauamtes
und den Kreisverwaltungen vorzunehmen. Im Planungsamt,

im Hochbau- und auch im Vermessungsamt wird
sich wenig ändern. Allerdings habe ich beispielsweise
im Planungsamt seit Jahren einen Rechtsdienst, der
durch das zurzeit geltende Organisationsdekret nicht
abgestützt ist, was nun nachgeholt werden soll. Es wurde

sehr gründlich geprüft, ob er notwendig ist.

Auf den Bezug des neuen Verwaltungsgebäudes wurde
bereits hingewiesen. Es laufen dort zurzeit zwei Verfahren,

nämlich ein Erschliessungsverfahren, das mit dem
Gemeinderat der Stadt Bern bereits abgesprochen wurde,

bevor man dem Grossen Rat die Botschaft und den
Antrag unterbreitet hatte, und ein Auflageverfahren, das
sich aus nachträglich, ebenfalls von Bern geltend
gemachten Bedürfnissen ergibt, nämlich das Auflageprojekt

für einen Radweg. Diese beiden Verfahren werden
in der Behandlung auseinanderzuhalten sein.
Zu den Einwänden «Mängel des Dekretes»: - Rationalisierung:

Es stimmt nicht, dass im Dekret kein
Rationalisierungseffekt enthalten ist; er wird vielmehr sehr gross
sein. Sechzig Beamte seien unterbeschäftigt. Meines
Erachtes hat Herr Schmidlin etwas zu wenig Einblick.
Wie gesagt, ist eine gewisse zusätzliche Kapazität
vorhanden, die wir nun ausnützen wollen. Gerade das
schlagen wir dem Rat vor. Der grösste Teil der Beamten
ist jedoch heute voll ausgelastet und voll eingesetzt, im
Unterhaltsdienst ohnehin, denn dort nehmen die Aufgaben

ständig zu und nicht ab.
Zentralistische Tendenzen: Jeder Privatbetrieb nimmt
meines Erachtens in Anspruch, dass wichtige
Weichenstellungen in der Zentrale entschieden werden können,
und diese ist verantwortlich, eine entsprechende Orga-
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nisation auf die Beine zu stellen. Wir verlangen vom Rat
gar nichts anderes. Wir wollen keine Machtballung,
jedoch die Kreise auf das zurückführen, wozu sie
ursprünglich gedacht waren. Ist es richtig, dass Kreise
heute Grossbaustellen betreiben und damit glatt
überfordert sind? Ich habe den Status meiner vier Kreise
über die Kredite und Verpflichtungen Ende Juni
verlangt. Einen davon konnten wir akzeptieren, drei muss-
ten wir zurückweisen und zum Teil mit eigenen Beamten

begleiten, um den tatsächlichen Status festzustellen.
Im Dezember des letzten Jahres habe ich erfahren,

dass über 8 Mio. Franken Nachkredite benötigt würden,
weil man mit dem gesetzten Rahmen - das Wetter war
zu gut - nicht auskomme. Für die ingenieurmässigen
Überlegungen habe ich Verständnis. Weniger jedoch
dafür, wenn man uns die Mittel nicht gibt, so etwas zu
begleiten und falls notwendig die erforderlichen
Rückmeldungen zu erhalten.

Herr Hebeisen ist der Meinung, der Zeitpunkt sei zu früh
gewählt. Meines Erachtens habe ich das Ganze nun
erläutert. Er hat auch auf das neue Baugesetz verwiesen.
Im Vortrag heisst es dazu expressis verbis auf Seite 2
unten: «Die vorliegende Dekretsrevision ist aber nicht
vom Ergebnis der Baugesetzrevision abhängig, der
Dekretstext enthält die erforderliche Flexibilität.» Dieser
Satz wurde von meinem ersten Sekretär, Herrn Professor

Zaugg, ohne meinerseitige Empfehlung geschrieben;

als Gesetzesverfasser kann er das Ganze am
besten beurteilen.

Herr Thalmann hat den Beizug eines privaten Büros
bemängelt. Ich habe bereits darauf hingewiesen, wie dies
zustande gekommen ist. Er hat auch das Gefühl, es
seien zuviele persönliche Anliegen berücksichtigt worden.

Hier liegt nun der Unterschied zwischen einer
Verwaltung und einer «Amerikanerbude». Ich kann und will
nicht über Leichen schreiten. Mit rechtzeitigem «timing»

und Rücksichtnahme darauf, was in den nächsten
Jahren personalseits passieren wird, können wir ein
vernünftiges Ziel erreichen. Wenn man mir einen echten
Vorwurf machen könnte oder wollte, wäre er darin zu
finden, dass diesbezüglich zuviel Rücksicht genommen
wird. Meines Erachtens hat jedoch die Regierung zu
Recht immer wieder versucht, auf die gegebenen Strukturen

und die in Ämtern stehenden Gewählten im Rahmen

des Möglichen Rücksicht zu nehmen. Es ist dies
meine, aber auch die Einstellung der Regierung. In
diesem Falle wurde gar nichts anderes gemacht. Was die
straffere Organisation betrifft, werden wir uns darüber
wahrscheinlich bei der Detailberatung unterhalten. Im
vorgeschlagenen Dekretsentwurf wird bereits gehörig
gestrafft.
Was das Baugesetz anbelangt, Herr Weyeneth, habe ich
bereits auf die unabhängige Stellung des Dekretes
hingewiesen. Ich bitte den Rat, auf die Dekretsvorlage
einzutreten.

Präsident. Man kann grundsätzlich auf eine Materie
eintreten und dann die konkrete Vorlage trotzdem mit
gewissen Auflagen oder Fristen zurückweisen. Wenn
ich die Voten richtig interpretiere, wurden von den Herren

Schmidlin und Hebeisen Rückweisungsanträge
gestellt. Es wurde kein formeller Nichteintretensantrag
gestellt, andernfalls müsste man es mir sagen.

Hebeisen. Ich habe Antrag auf Nichteintreten gestellt.

Präsident. Es wird somit über den Nichteintretensantrag
und anschliessend über den Rückweisungsantrag

abgestimmt.

Abstimmung
Für Eintreten auf den Dekretsentwurf 102 Stimmen
Für Nichteintreten 36 Stimmen

Präsident. Eintreten ist somit beschlossen. Wir stimmen

nun ab über die Rückweisung des Dekretsentwurfes
an den Regierungsrat und die Kommission.

Abstimmung

Für Rückweisung des Dekretsentwurfes 66 Stimmen
Dagegen 85 Stimmen

Detailberatung
I.

Art. 1 Bst. a und b

Angenommen

Art. 1 Bst. c

Antrag Hebeisen (namens der SVP-Fraktion)

ist verantwortlich für und beaufsichtigt die Erstellung
und den Unterhalt...

Aebi (Burgdorf). Den Antrag zu Artikel 1 Buchstabe c
habe ich in der Fraktion gestellt. Herr Hebeisen hat
mich gebeten, ihn hier im Rat zu begründen. In der Vorlage

heisst es: «... sorgt für die Erstellung ...» Dieselbe
Formulierung kommt später in den Artikeln 15 und 17

vor. Es geht mir um die Klarstellung, dass
Detailprojektierungsarbeiten und Ausführungsarbeiten für Hochbauten,

wie dies bis anhin üblich war, durch private
Unternehmungen ausgeführt werden können. Selbstverständlich

trägt die Baudirektion die Verantwortung, sie hat
das Pflichtenheft, das Raumprogramm usw. zu machen
und die Arbeiten zu beaufsichtigen. Ich will jedoch
verhindern, dass Projektierungs- und Planungsarbeiten, die
durch private Büros ausgeführt werden können, durch
die Verwaltung selbst getätigt werden. Das ist der Sinn
dieses Abänderungsantrages. Ich bitte den Rat, diesem
Antrag um der besseren Klarheit willen zuzustimmen.

Frau Boehlen. Ich bitte, diesen Antrag abzulehnen. In
der grünen Vorlage hiess es ursprünglich: «Sie (die
Baudirektion) erstellt und unterhält die staatlichen
Hochbauten ...». Diese Formulierung wurde in der Kommission

wie folgt geändert: «Sie sorgt für die Erstellung
und den Unterhalt der staatlichen Hochbauten...». Jetzt
wird beantragt: «.. .ist verantwortlich für und beaufsichtigt

die Erstellung und den Unterhalt...». Das heisst,
dass die Baudirektion nun gar nichts mehr selbständig
machen darf. Die Formulierung «... sorgt für die Erstellung

und den Unterhalt...» lässt zu, dass die Baudirektion

kleine Vorhaben selber planen und ausführen kann.
Wenn die Leute der Baudirektion gar keine Erfahrungen
mit den konkreten Arbeiten mehr haben, wie sollen sie
effizient beaufsichtigen, was die Privaten machen? Diese

Möglichkeit müssen sie noch haben. Es geht ja nur
darum, kleinere Bauvorhaben selbst vorzubereiten, was
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man zulassen sollte, damit sie die nötige Erfahrung
behalten.

Biffiger. Ich möchte folgendes ergänzen: Es heisst
ausdrücklich: «.. und vertritt dabei den Staat als
Bauherrn.» Die Rolle ist nämlich kar zugewiesen. Ich kenne
den Antrag; er kommt von Seiten der Fachvereine. Als
ich ihn zugestellt erhielt, habe ich ihn nicht begriffen,
denn man müsste zuerst einmal zeigen, dass es effektiv
ganz anders ist, das heisst, dass der Staat laufend
selbst baut. Wer damit zu tun hat, weiss, dass dem
nicht so ist. Diese Sorge kann ich nicht verstehen. Meines

Erachtens ist diese Änderung eher eine Verschlechterung.

Die vorliegende Fassung sollte wirklich gegenüber

einem Problem, von dem ich als Fachmann gar
nicht einsehe, warum man es aufgreift, da ich bis heute
keinen Missbrauch feststellen konnte, ausreichen. Ich
bitte den Rat, der vorliegenden Fassung zuzustimmen.

Gallati. Ich bitte, den Antrag der Herren Hebeisen und
Aebi zu unterstützen. Mit diesem Antrag wird dem
Umstand noch mehr Rechnung getragen, dass die
Baudirektion, wie Herr Baudirektor Bürki selbst gesagt hat,
einerseits durch Unterhaltsarbeiten überlastet ist und
andererseits mehr Flexibilität erhält, damit sie die
Aufträge nach aussen, an die Bauindustrie, vergeben kann,
die heute zum Teil nicht ausgelastet ist respektive
schlechte Aussichten hat. Dem Subsidiaritätsprinzip des
Staates wird damit wesentlich mehr Rechnung getragen.

Es ist nicht etwa so, wie Frau Boehlen sagte, dass
dann die Baudirektion solche Arbeiten nicht mehr selbst
ausführen kann. Sie kann das genau gleich, da sie ja
dafür verantwortlich ist. Verantwortung haben heisst
nicht, dass man etwas nicht auch selbst machen kann.
Beides ist möglich. Der Druck, gewisse Sachen
auswärts zu vergeben, ist aufgrund dieser Formulierung
sicher grösser. Ich bitte den Rat, diesem Antrag und auch
den nachfolgenden Anträgen, die in gleicher Richtung
gehen, zuzustimmen.

Unterhaltsarbeiten kleinerer Art ziehen wir natürlich
nicht immer einen Dritten bei. Schliesslich verfügen wir
über Fachleute mit ETH- oder HTL-Ausbildung, welche
das wie ein privater Bauherr selbst machen. Wir haben
gar keine Bauabteilung; das Hinterste und Letzte wird
an Dritte vergeben. Es würde sich demnach nichts
ändern. Es geht hier lediglich um eine sprachliche Nuance,

mehr nicht. Herr Dr. Gallati hat ebenfalls ausdrücklich

festgestellt, dass diese Formulierung nicht davor
bewahrt, dass wir etwas selbst machen können, jedoch
höchstens im Projektierungsfall.

Abstimmung

Für den Antrag Hebeisen 86 Stimmen
Dagegen 49 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen.
Schluss der Sitzung um 12.05 Uhr

Die Stenographen/
Redaktoren:

Elisabeth Oehrii
Claire Widmer
Bernhard Luyten

Dütschler, Präsident der Kommission. Es ist vielleicht
interessant zu wissen, wie diese Anträge entstanden
sind. Frau Boehlen hat es übrigens bereits zum Teil
erwähnt. Ursprünglich hiess es: «Sie erstellt und
unterhält...». In der Kommission wurde gesagt, diese
Formulierung sei zu ultimativ und heisse, dass die
Baudirektion alles selbst machen wolle. Der zur Diskussion
stehende Antrag lautete: «Sie beaufsichtigt die Erstellung

und den Unterhalt...». In dergleichen Kommission
kam dann die Meinung auf, diese Formulierung sei in
anderer Richtung zu ultimativ, man müsse eine
Zwischenlösung suchen, was dann zu folgender Fassung
führte: «Sie sorgt für die Erstellung und den
Unterhalt...». Das war ein Kompromissbeschluss der
Kommission. Der nun vorliegende Antrag wurde in der
Kommission nicht diskutiert. Ich will dazu nicht Stellung
nehmen.

Bürki, Baudirektor. Ob es nun heisst, «sie sorgt» oder
«sie ist verantwortlich für und beaufsichtigt», ist eher
eine Frage des Sprachlichen. Wenn ich Berndeutsch
spreche und sage, dass ich für etwas verantwortlich
bin, ist es für mich dasselbe, wie wenn ich sagen würde,

ich hätte für etwas zu sorgen. In diesem Sinne
interpretiere ich das Ganze so, dass sich an der bisherigen

Praxis nichts ändern wird, da wir bereits bisher in
praktisch allen solchen Fällen an Dritte gelangten. Bei
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Vierte Sitzung

Mittwoch, 3I.August 1983, 13.45 Uhr

Präsident: René Bärtschi, Heiligenschwendi

Präsenz: Anwesend sind 182 Mitglieder. Entschuldigt
abwesend sind: Aebi (Burgdorf), Andres, Baumberger
(Köniz), Bieri, Cueni, Flück, Gesell, Kellerhals, Konrad,
Lehmann, Frau Matter, Muster, Reber (Wynau), Frau
Robert, Schmid (Rüti b. Büren), Schüpbach, Steiner
(Zielebach), Weyeneth.

Dekret über die Organisation der Baudirektion

Fortsetzung

Art. 1 Bst. d, Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 und 2

Angenommen

Art. 3 Abs. 3

Antrag Steiner (Steffisburg)

und regelt die Zusammenarbeit innerhalb der staatlichen

Verwaltung.

Steiner (Steffisburg). Ich bin dankbar dafür, dass die
Regierung die Kantonale Planungsgruppe fördern will
und dies in Absatz 2 auch geregelt wird. Nach meiner
Auffassung wäre es nun der Sinn von Absatz 3, die
Zusammenarbeit der kantonalen Verwaltung mit der
Kantonalen Planungsgruppe zu regeln. So wie ich die uns
unterbreitete Fassung interpretiere, wäre es aber eher
so, dass die Baudirektion die Zusammenarbeit der
Kantonalen Planungsgruppe mit den staatlichen Stellen
regelt. Deshalb mein Antrag: «... und regelt die
Zusammenarbeit innerhalb der staatlichen Verwaltung.»

Bürki, Baudirektor. Ich weiss nicht, ob Herr Steiner hier
einem Missverständnis unterliegt. Die KPG ist ein privater

Verein. Die erste Feststellung in Absatz 3.: Er - der
Regierungsrat - fördert die Kantonale Planungsgruppe,
ist unbestritten. Es gilt nun noch die Zusammenarbeit
der Kantonalen Planungsgruppe (die hier sprachlich
vorausgeht) mit der Verwaltung zu regeln. Es würde mir
nicht sehr sinnvoll erscheinen, den Nachsatz umzudrehen

und die Verwaltung voranzustellen. Das würde
schwerfällig wirken, denn die KPG müsste noch einmal
expressis verbis erwähnt werden. Es erscheint mir
sprachlich klar, welche Meinung hier besteht. Die KPG
wird durch die staatliche Förderung recht erheblich
subventioniert; sie ist in ihrer Tätigkeit frei, es soll im
Zusammenhang mit dem Aufgabenbereich koordiniert
werden, der sich von Bau-, Planungs- und Beratungsseite

her stellt.
Ich möchte Ihnen beliebt machen, die Formulierung
gemäss Kommissionsvorschlag stehen zu lassen.

Abstimmung

Für den Antrag Steiner 33 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 62 Stimmen

Art. 4 Abs. 1-4

Angenommen

Art. 4 Abs. 5

Antrag Jenni

Streichen

Jenni. Das Dekret unternimmt den Versuch, eine klare
Aufgliederung der Zuständigkeit der verschiedenen Ämter

und Abteilungen innerhalb der Baudirektion zu
schaffen. Das ist vor allem dann wichtig - wir werden
in der Detailberatung noch darauf zurückkommen —,

wenn es um die Abgrenzung geht zwischen der Zentrale
und einzelnen Kreisen, beispielsweise beim Tiefbauamt.
Es ist aber auch wichtig, wenn eine klare Gliederung
gewünscht wird, beispielsweise zwischen dem neuen
Rechtsamt, das sich in erster Linie mit Streitfragen be-
fasst, und der Rechtsabteilung anderer Ämter, etwa
beim Raumplanungsamt, das diese Tätigkeit gerade
nicht ausübt. Dies alles hat den Zweck, dass das einzelne

Amt nicht Dinge vorbereitet, die es später in Streitfällen

zu vertreten haben wird; an sich eine sehr positive
Zielsetzung.
Mit Absatz 5 wird dem Baudirektor die Zuständigkeit
gegeben, diese Ordnung, quasi die Existenzgrundlage
des ganzen Dekretes, aus sogenannt wichtigen Gründen
anders zu regeln. Man wird mir entgegenhalten, das sei
eine Einschränkung, man dürfe in einzelnen Geschäften
von diesem Dekret abweichen, falls wichtige Gründe
vorliegen. Wir sind Realisten und wissen, dass in der
Praxis ein wichtiger Grund immer dann besteht, wenn
man - weshalb auch immer - etwas anders machen
will; er besteht immer dann, wenn man ihn gerne
beanspruchen möchte. Wir haben also keine effektive
Sicherheit; Absatz 5 führt dazu, dass die ganze Regelung

des Dekretes im Einzelfall nicht angewendet, sondern

ins Belieben des Baudirektors gelegt wird.
Damit will ich nichts gegen den heutigen Baudirektor
sagen; schon heute morgen wurde erklärt, dass dieses
Dekret nicht nur für einen einzelnen Baudirektor
geschaffen werde, sondern vermutlich für vier bis fünf seiner

Nachfolger. Es hat doch keinen Sinn, ein Dekret zu
schaffen, das durch einen einzigen Artikel ausgehöhlt
werden kann, d.h. wenn sämtliche Bestimmungen
anders gehandhabt werden können, als generell festgelegt
wurde.
Damit dieses Dekret nicht eine schöne Deklamation auf
dem Papier und damit ohne Folgen bleibt, beantrage
ich, diese Generalermächtigung - die dem Sinn des
Dekretes völlig widerspricht - zu streichen. Ich danke
Ihnen.

Dütschler, Präsident der Kommission. Herr Jenni hat
diesen Antrag bereits in der Kommission gestellt, die
nach gewalteter Diskussion mit 18:1 Stimmen Ablehnung

beschloss. Ich bitte Sie, das ebenfalls zu tun. Die
Kommission ist der Meinung, wir brauchten eine solche
Bestimmung für Ausnahmefälle, damit der Baudirektor
auch dann wirklich führen und Entscheide treffen kann.

Bürki, Baudirektor. Der Vortrag verweist darauf, dass
das Dekret nicht unbedingt für die nächsten drei bis vier
Baudirektoren genügen solle - abgesehen davon, dass
ich noch einige Zeit in meinem Amt bleiben möchte.
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Dieser Absatz versucht eine gewisse Flexibilität
sicherzustellen; er soll dazu verhelfen, wegen Bagatellfällen
nicht immer wieder den Rat beanspruchen zu müssen.
Ich habe der Kommission ein Beispiel gegeben, das ich
übrigens auch heute morgen schon erwähnte: Zwischen
Biel und Moutier besteht zurzeit eine Staatsstrasse;
vermutlich wird sie in absehbarer Zeit zur Nationalstrasse
erklärt. Nun hätte ich gerne die Möglichkeit, im richtigen

Zeitpunkt einzugreifen und zu bestimmen: Jetzt
übernimmt das der andere. - Ein weiteres Beispiel: Wir
wollen das Bauinspektorat ins Raumplanungsamt
eingliedern. Zurzeit hat das Bauinspektorat auf dem Sektor
Sekundär-, Primarschulen und Kindergärten
Subventionsgesuche zu bearbeiten. Diese Aufgabe liegt sonst
an sich beim Hochbauamt. Die Leute des Bauinspekto-
rats hängen aber an dieser Arbeit, die für sie eine
Bereicherung und eine Kontaktmöglichkeit nach aussen
bedeutet. Ich habe versprochen, ihnen das nicht einfach
wegzunehmen. Dafür brauche ich aber eine Grundlage
für den abweichenden Entscheid. Ich bin wirklich der
Letzte - das darf ich sicher auch für meine Nachfolger
sagen -, der damit die Grundstruktur durchbrechen
möchte. Es heisst hier ja ausdrücklich, es müssten
wichtige Gründe vorhanden sein. Ich bitte Sie also, diese

Formulierung stehen zu lassen. Der Rat hat ja im
Rahmen seiner Oberaufsicht jederzeit die Möglichkeit
der Intervention, wenn er den Eindruck gewinnen sollte,
hier werde Missbrauch getrieben.

Abstimmung

Für den Streichungsantrag Jenni Minderheit
Dagegen Grosse Mehrheit

Art. 5 Abs. 1

Antrag Thalmann (namens der CVP-Fraktion)

Streichen der Worte «im Verhinderungfalle ihre
Stellvertreter».

Thalmann. Dieser Absatz ist nicht von entscheidender
Bedeutung. In einem Dekret sollte man aber nur regeln,
was von der Norm abweicht. Nun ist es einmal Aufgabe
eines Stellvertreters, einzuspringen, wenn der Vorgesetzte

seine Arbeit nicht ausführen kann. Deshalb ist es
völlig überflüssig, hier noch zu sagen: «... im Verhinderungsfalle

ihre Stellvertreter». Das kann ohne Schaden
gestrichen werden, und ich bitte Sie, meinem Antrag
zuzustimmen.

Bürki, Baudirektor. Ich muss Herrn Thalmann recht
geben, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Wir
haben das stehen lassen, um klar zu sagen, wie es sein
solle. Ich möchte mich auf eine klare Formulierung stützen

können.
Lm übrigen ist es eines der Hauptprinzipien der ganzen
Organisationslehre, die Stellvertretung eindeutig und
klar zu regeln. Schon aus diesem Grunde scheint mir,
diese Formulierung habe hier ihren Platz und sei in
keinem Fall ein störendes Element. Ich bitte Sie, das stehen

zu lassen.

Abstimmung

Für den Streichungsantrag Thalmann 35 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 51 Stimmen

Art. 5 Abs. 2 und 3

Angenommen

Art. 6 Abs. 1

Angenommen

Art. 6 Abs. 2

Präsident. Sie sehen in der Vorlage, dass sich hier ein
Antrag des Regierungsrates und ein Antrag der
Kommission gegenüberstehen.

Dütschler, Präsident der Kommission. Der Kommission
schien, dieser Absatz gehöre gar nicht hieher und sollte
deshalb gestrichen werden. Ich bitte Sie, unserem
Antrag zu folgen.

Rentsch (Burgdorf). Ich beantrage Ihnen, der Meinung
des Regierungsrates zu folgen, und zwar aus Gründen
der Gleichbehandlung der verschiedenen Direktionen.
Genau denselben Satz haben wir nämlich bei der
Finanzdirektion stehenlassen, und ich sehe nicht ein,
warum wir das eine Mal so, das andere Mal anders
entscheiden sollten. Sollte der Rat dem Streichungsantrag
folgen, muss ich mir vorbehalten, bei der Finanzdirektion

den gleichen Antrag zu stellen.

Bürki, Baudirektor. Das Pflichtenheft der Leiter grösserer
Kanzleien kann heute durchaus den Anforderungen

der Richtlinien eines Adjunkten III entsprechen. Sowohl
der Finanzdirektion wie uns schien es, das sollte hier
geregelt werden. Sonst geht es dann nämlich um die
Einreihungsrichtlinien insgesamt, die wir aber nicht in
Arbeit nehmen wollten, denn das würde eine Menge
zusätzlicher Implikationen bringen.
Wenn Sie sich vorstellen, dass heute ein Kanzleichef
neben dem allgemeinen Sekretariat einen Umsatz von
100 Millionen Franken zu betreuen hat (mit dem
gesamten Rechnungswesen usw.), dann sehen Sie, dass
das einfach gewisse Qualifikationen braucht, die über
das allgemein Übliche hinausgehen. Es geht hier um
Stellen, die wirklich gewichtig sind. Wir haben heute
innerhalb der Verwaltung Unebenheiten (über unsere
Direktion hinausgehend), für welche die Möglichkeit
geschaffen werden sollte, sie auf legalem Weg auszubügeln.

Sonst erfordert das eine Zusatzinterpretation, für
die dann der Finanzdirektor zuständig wäre.

Abstimmung
Für den Antrag des Regierungsrates 57 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 78 Stimmen

Präsident. Damit ist Absatz 2 gestrichen; Absatz 3
wird nachher automatisch zu Absatz 2.

Art. 6 Abs. 3

Antrag Allenbach

angestellt werden, sofern eine Übertragung dieser
Aufgabe an die Privatwirtschaft nicht möglich ist.

Antrag Aeberhard

Für befristete Aufgaben können Mitarbeiter
obligationenrechtlich angestellt werden.

Präsident. Hier liegen zwei voneinander unabhängige
Anträge vor; ich schlage vor, zunächst den Antrag
Allenbach zu diskutieren. (Zustimmung)
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Allenbach. Grundsätzlich wird der Baudirektion durch
diesen Absatz die Möglichkeit geboten, ihren Personalbestand

- wenn auch befristet - nach eigenem Ermessen

zu erhöhen. Wir haben heute aber bereits festgestellt,

dass die Baudirektion durch den Zusammen-
schluss von Tiefbau- und Autobahnamt an Personal eher
überdotiert sein wird. Für einen Teil der 60 Angestellten
des Autobahnamtes fehlt seit einiger Zeit und vor allem
in der Zukunft ganz einfach die Arbeit; das lässt sich
nicht wegdiskutieren, für mich ist es Tatsache. Der zen-
tralistische Vortrag der Regierung soll nun diesen effektiv

unbeschäftigten Beamten wieder zu Arbeit verhelfen;

das ist meine Interpretation, aber so geht es nicht.
Wenn die Baudirektion tatsächlich für besondere Aufgaben

(die es geben kann, das bezweifle ich nicht) trotz
Überdotierung an Personal - wie geschildert - personell

überfordert sein sollte, ist nach einstimmiger
Meinung der FDP-Fraktion eine sinnvolle Übertragung der
besonderen Aufgaben an die Privatwirtschaft
angebracht und prüfenswert. Es entspricht anerkannten
Grundsätzen eines gut organisierten Betriebes, Arbeitsspitzen

oder Spezialprobleme durch vorhandene ausser-
betriebliche Einrichtungen lösen zu lassen. Mir scheint,
das würde auch der Baudirektion gut anstehen. Aus
diesen Gründen bitte ich Sie, unserem massvollen Ab-
änderungsantrag zuzustimmen.

Dütschler, Präsident der Kommission. Herr Allenbach
hat diesen Antrag bereits in der Kommission gestellt;
dort ist er mit 10:4 Stimmen unterlegen. Die Kommission

ist der Meinung, der vorgeschlagene Absatz stelle
eine flexible Lösung dar, die der Regierung die Möglichkeit

bietet, in kritischen Situationen von Fall zu Fall -
ohne die Schaffung neuer Stellen - Personal einzustellen.

Bürki, Baudirektor. Wir halten unseren Antrag für richtig.

Ich möchte etwas festhalten, Herr Allenbach: Es ist
eine klare Übertreibung, wenn von Überdotierung an
Personal bei der Baudirektion gesprochen wird. Das

mag punktuell am einen oder anderen Ort wegen des
unterschiedlichen Anfalles der Geschäftslast zutreffen,
doch ist das die grosse Ausnahme. Die meisten Mitarbeiter

sind im Gegenteil klar überfordert und wissen
sich oft kaum der Arbeit zu erwehren; viele unserer
Mitarbeiter leisten Überstunden. Mit einer derart harten
Pauschalierung tun Sie diesen Leuten unrecht.
Privatbetriebe seien beizuziehen: Das tun wir ja
laufend. Der grösste Teil unserer Aufgaben in Projektierung,

Baubegleitung und selbstverständlich das Bauen
selbst wird als Auftrg hinausgegeben. Im Jahr geht es
da um mehr als 200 Millionen Franken. Da ist es nicht
richtig, so zu tun, als ob wir die Arbeit selbst leisteten.
Wir tun das dort, wo es um die Bauherrenfunktion oder
um die hoheitliche Funktion geht, wo vom Gesetz her
entsprechende Staatsaufgaben zu wahren sind. Darum
schlagen wir diese Regelung vor. Das wird ja heute
schon so gehandhabt; im Bereich des Planungsamtes
beispielsweise wird der grösste Teil der Grundlagenarbeit

durch aussenstehende Büros geleistet. Von uns
werden die Vorbedingungen und zusätzlich die Zielsetzungen

gegeben; dann kommt der Entwurf zu uns, wird
diskutiert und geht zurück usw. Dies ist die übliche
Arbeitsweise. Da brauchen wir wahrhaftig nicht noch
zusätzliche Vorschriften. Wenn es Ihnen aber wohltut, das
auf dem Papier zu haben, mögen Sie es beschliessen.
Dann werde ich aber als Wirtschafter kommen und er¬

klären: Halt, nur soweit es im Rahmen der Kosten
verantwortet werden kann. Ich habe nämlich bei der
Infrastruktur und im Personalsektor Fixkosten zu beachten.
Primär geht es doch darum - das haben Sie selber
gesagt —, das vorhandene Potential möglichst optimal
auszuschöpfen. Dann kommt das andere. Wir wollen ja
gerade verhindern, dass Beamtenstellen geschaffen
werden, wenn es lediglich um vorübergehende Spitzen
geht. Beispielsweise beim Autobahnamt ist es bereits
so geregelt; dort sind verschiedene Leute nicht als
gewählte Beamte tätig, sondern sie sind im
öffentlichrechtlichen Verhältnis angestellt. Diese Möglichkeit
möchten wir uns auch in der Zukunft offenhalten.

Abstimmung

Für den Antrag Allenbach 52 Stimmen
Dagegen 61 Stimmen

Präsident. Nun beraten wir den Antrag Aeberhard, der
dahin geht, dass für befristete Aufgaben Mitarbeiter
obligationenrechtlich angestellt werden können.

Aeberhard. Ich habe mich gefragt, was denn der
Unterschied sei zwischen öffentlich-rechtlicher Anstellung
auf Kündigung und der obligationenrechtlichen Anstellung.

Die Auskünfte der Staatskanzlei habe ich leider
erst heute morgen erhalten, so dass ich auch meinen
Antrag erst heute morgen einreichen konnte. Man sagte
mir dort, eine öffentlich-rechtliche Anstellung auf
Kündigung sei eine beamtenrechtliche Anstellung und
enthalte die gleichen Ansprüche wie jene provisorisch oder
definitiv gewählter Beamter. Die Ausnahme liege lediglich

bei der Kündigungsfrist; diese Leute seien auch
dem Dekret über die Besoldung usw. unterstellt. Man
hat mir auch noch einen Regierungsratsbeschluss vom
7. März 1979 gegeben, wo es heisst:
«Dasjenige Personal der bernischen Staatsverwaltung,
das weder auf Amtsdauer gewählt, noch durch einen
Arbeitsvertrag dem OR unterstellt ist, gilt im Sinne von
§ 8 Absatz 2 und § 33 des Dekretes vom 9. November
1954 über das Dienstverhältnis der Behördemitglieder
und des Personals der bernischen Staatsverwaltung als
öffentlich-rechtlich auf Kündigung angestellt. Die Rechte
und Pflichten dieses Pesonals richten sich im übrigen
nach den Vorschriften, die für die provisorisch oder definitiv

gewählten Beamten gelten. Für die Aufnahme in
die Versicherungskasse gelten die Bestimmungen des
Dekretes vom 8. November 1967 über die
Versicherungskasse der bernischen Staatsverwaltung.»
Mir scheint, das sei ein Widerspruch in sich. Es wird
gesagt, man wolle befristete Aufgaben lösen, doch wird
dann jemand eingestellt, der das Gefühl bekommen
kann: Ich bin nun beinahe ein Beamter; ich habe alle
diese Rechte, unterliege lediglich noch der Kündigungsfrist.

Das halte ich für gefährlich, nicht nur für den Staat
(wo man sich sagen könnte: Wir müssen ihn nun zum
Beamten machen), sondern auch für den Angestellten
selber, der sich beinahe als ein Beamter fühlt. Für die
Lösung befristeter Aufgaben braucht man nicht einen
quasi-Beamten anzustellen. Da würde eine
obligationenrechtliche Anstellung genügen. Diese Fälle gibt es
auch; meist ist es so: Man hat die Stelle noch nicht,
will den Mann aber anstellen. Das wollen wir nicht;
vielmehr wollen wir, was der Herr Baudirektor vorhin
erklärte: Für Spitzenzeiten soll jemand kurzfristig ange-
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stellt werden, das kann zwei oder drei Monate dauern.
Dafür genügt die obligationenrechtliche Anstellung.
Es wurde mir noch gesagt, die öffentlich-rechtliche
Anstellung unter Kündigungsfrist wähle man zum Beispiel
bei Assistenten, die von einem Dritten - z.B. einem
Konzern - bezahlt werden für Forschungsaufgaben, bei
denen die betreffende Stelle nicht vorhanden sei. Hier
geht es aber nicht darum, sondern um irgendwelche
Sonderaufgaben, Brückenbauten oder ähnliches; es sind
befristete Aufgaben, zu deren Lösung die obligationenrechtliche

Anstellung genügt. Man hätte dann mindestens

sagen müssen: öffentlich-rechtliche oder
obligationenrechtliche Anstellung. Ich halte deshalb an meinem

Antrag fest.

Dütschler, Präsident der Kommission. Der Antrag lag
der Kommission nicht vor; er entspricht aber dem, was
wir im Sinn hatten. Nach meiner persönlichen Meinung
ist das die bessere Formulierung dessen, was uns
vorgeschwebt hat. Darum empfehle ich Ihnen persönlich
Zustimmung zu diesem Antrag.

Bürki, Baudirektor. Hier bin ich anderer Meinung als
der Kommissionspräsident. Wir haben zurzeit tatsächlich

derartige Mitarbeiter, zum Beispiel auf dem
Autobahnamt. Man hat sie seinerzeit bewusst nicht als
Beamte gewählt, weil es um vorübergehende Aufgaben
geht, die teilweise jedoch einige Jahre dauern können.
Hier geht es nun um die Frage des sozialen Schutzes
für diese Leute; abgesehen davon wird die zweite Säule
hier ohnehin das Obligatorium bringen. Der Antrag
bedeutet eine klare Verschlechterung des rechtlichen Status

dieser Leute gegenüber ihrer heutigen Anstellung.
Was Herr Aeberhard erwähnte, gibt es auch, nämlich
die Aushilfen. Wenn ein Beamter zum Beispiel eine
schwere Operation überstehen muss und für vielleicht
ein halbes Jahr ausfällt, oder wenn jemand einen
Herzinfarkt erleidet und vorübergehend ersetzt werden
muss, braucht es Aushilfen auf Zeit, und das wird
obligationenrechtlich gemacht. Längerfristige Anstellungen
jedoch werden generell - nicht nur auf der Baudirektion
- mit öffentlich-rechtlicher Anstellung auf Kündigung
gemacht. Die Grundlagen dazu sind von Herrn Aeberhard

selber zitiert worden. - Ich möchte Sie bitten,
beim Vorschlag der Regierung zu bleiben.

Abstimmung
Für den Antrag Aeberhard 81 Stimmen
Für den Antrag des Regierungsrates
und der Kommission 44 Stimmen

Art. 7

Angenommen

Art. 8

Anträge Thalmann (namens der CVP-Fraktion)

- der Stellvertreter des 1. Direktionssekretärs (2.
Direktionssekretär) streichen
- ein weiterer Direktionssekretär als Stellvertreter und
zwei Adjunkte.

Thalmann. Hier geht es um etwas, das wir auch in
allen anderen Ämtern wiederfinden werden, nämlich die
Position des Stellvertreters, welche hier separat behandelt

wird. Ein Stellvertreter ohne weitere Funktion ist

nach meiner Meinung nach dem «Peter-Prinzip» ein
freischwebender Gipfel (das kann dort nachgelesen
werden). Wenn Sie in die Verwaltungen Einblick gewinnen

wollen, müssen Sie sich in den Sekretariaten
umsehen, in welchen viel unnötige Schreibarbeit erledigt
wird. Diese Sekretariate sind meistens überdotiert. Ich
habe mich bemüht, auf der Baudirektion (weil ich
weiss, dass es eine spezielle Direktion ist) abzuklären,
wie dort die Sache liege. Da man sie hier als Stabsabteilung

bezeichnet, und im Hinblick darauf, dass ein gut
ausgebautes Direktionssekretariat auch die Ämter im
weitesten Sinne von Schreibarbeiten entlastet, bin ich
der Meinung, dieser Antrag sei gerechtfertigt und ziehe
den meinen zurück.

Präsident. Herr Thalmann zieht seinen Antrag zurück.
Damit haben wir noch zu entscheiden zwischen dem
Antrag des Regierungsrates und jenem der Kommission.

Der Regierungsrat schlägt beim dritten Strich vor
«ein weiterer Direktionssekretär und zwei bis drei
Adjunkte», während die Kommission vorschlägt: «... und
bis zwei Adjunkte.»

Dütschler, Präsident der Kommission. In der Kommission

ist argumentiert worden, man sollte den
Regierungsrat nicht gewissermassen durch zuviele Sekretäre
und Adjunkte einpacken lassen. Aus der allgemeinen
Überlegung heraus, dass die Stellenzahl eher reduziert
werden sollte, hat die Kommission mit knappem Mehr
(10:8 Stimmen) diesen Entscheid gefasst. Ich bitte Sie,
ihm zuzustimmen.

Bürki, Baudirektor. Ich danke herzlich für die Rücksichtnahme

der Kommission auf meine Interessen, muss
aber den Antrag, den ich der Regierung gestellt hatte,
aufrechterhalten. Wir haben uns das sehr wohl überlegt.

Sie sehen aus dem Ihnen unterbreiteten Schema,
dass das Direktionssekretariat (Stabsabteilung) einen
ersten Direktionssekretär hat. Es hat selbstverständlich
auch einen administrativen Dienst, der die ganze Direktion

umfasst, einen Dienst für parlamentarische
Geschäfte, für Personal und Organisation, für das Finanz-
und Rechnungswesen, für Information und Dokumentation.

Dabei ist das Begleiten der übrigen fünf
Abteilungen und ihrer Geschäfte, soweit es parlamentarische
Bearbeitungen betrifft, noch gar nicht inbegriffen. Dort
geht es vor allem darum, Motionen, Postulate usw. zu
bearbeiten. Jede Volksabstimmung, die es vorzubereiten

gilt, erfordert einen enormen Aufwand. Es ist gar
nicht möglich, dass dies Techniker, Ingenieure usw.
allein erledigen könnten, auch aus rein rechtlichen Gründen

nicht. Sie brauchen eine zusätzliche Begleitung. Es
braucht zudem das «savoir faire», ein gewisses
handwerkliches Können. Das muss weitergegeben werden.
Die Sache muss auch publik gemacht werden können.
Mit dem Kommissionsantrag könnten wir ja lediglich
wisschenschaftliche Beamte anstellen, Hochschulabgänger,

die dann ständig die Augen offenhalten: Wo
besteht noch eine bessere Chance, um vorwärts zu
kommen? Diese Leute bleiben vielleicht vier bis fünf Jahre
bei uns; wenn sie einigermassen eingearbeitet sind,
gehen sie weiter.
Nun geht es um eine Differenz von «zwei bis drei» oder
«bis zwei». Wir möchten uns lediglich die Möglichkeit
offenlassen, falls sich entsprechende Bedürfnisse ergeben.

Wie schon gesagt, möchten wir eine gewisse
Flexibilität wahren. Wir werden aus eigenem Interesse
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selbstverständlich Zurückhaltung üben. Da sollte man
nicht ein derart enges Korsett bauen, das nach ein bis
zwei Jahren beinahe platzen muss. - Ich bitte Sie, dem
Antrag des Regierungsrates zuzustimmen.

Abstimmung

Für den Antrag des Regierungsrates Minderheit
Für den Antrag der Kommission Mehrheit

Art. 9 und 10

Angenommen

Art. 11 Abs. 1

Angenommen

Art. 11 Abs. 2

Präsident. Hier besteht eine unterschiedliche Auffassung

zwischen Kommission und Regierungsrat, wie aus
der Fahne hervorgeht.

Dütschler, Präsident der Kommission. Wir haben in
der Kommission einen Antrag Hebeisen diskutiert. Die
Aussprache lief unter dem Tenor: «Nützt es nichts, so
schadet es auch nichts.» Wir hatten den Eindruck, es
wäre eigentlich nicht unbedingt nötig, diesen Absatz
aufzunehmen, doch kann es nicht schaden, das noch
einmal zu betonen. Das waren unsere Überlegungen;
der Antrag ist schliesslich mit 10:0 Stimmen bei einigen

Enthaltungen angenommen worden.

Hebeisen. Als Antragsteller in der Kommission werden
Sie mir eine kurze Begründung erlauben. - Der anhaltend

grosse Landverschleiss (es soll pro Sekunde ein
m2 sein), aber auch der schon heute tiefe Selbstversorgungsgrad

mit Nahrungsmitteln könnte in Krisenzeiten
sehr rasch zu einer schweren Störung unserer
Ernährungslage führen. Wohl verpflichtet das Raumplanungsgesetz

die Kantone, eine ausreichende Fruchtfolgefläche
zu sichern; auch das bevorstehende neue Baugesetz

- als Ausführungsgesetz des Kantons - wird diese
Forderung aufnehmen. Trotzdem bin ich der Meinung,
hier sollte dem Raumplanungsamt ein deutlicher
Zusatzauftrag erteilt werden, und der ist bei den besonderen

Obliegenheiten aufzunehmen. Ich bitte Sie, dem
nicht unbedingt konformen Antrag wegen seiner
Wichtigkeit zuzustimmen. Ich verweise nur noch auf einen
kürzlich erschienenen Zeitungsartikel, in welchem es
hiess, die Bautätigkeit im «übrigen Gemeindegebiet»
nehme beunruhigende Ausmasse an, dies trotz immer
einschränkenderer Gesetzesbestimmungen.

Frau Boehlen. Ich möchte Sie bitten, diesen Zusatzantrag

abzulehnen, denn er ist hier wirklich nicht am
Platz. Das betrifft die Landwirtschaftsdirektion. Im übrigen

bitte ich Sie, selber daran zu denken, dass wir das
ackerfähige Land schonen sollten, indem wir nicht
immer weitere Strassen bauen, die nicht unbedingt nötig
wären. Auf diese Weise könnten wir selber zur Erhaltung

des ackerfähigen Landes beitragen. Das gehört
wirklich nicht in dieses Dekret.

Bürki, Baudirektor. Herr Grossrat Hebeisen hat selber
zugegeben, es sei nicht ein konformer Antrag. In der
Sache selber haben wir keine Differenz. Selbstverständlich

ist die Sicherung des ackerfähigen Landes für die
Ernährung eine unserer Aufgaben. Dafür sind verschie¬

dene Direktionen verantwortlich, sowohl die Landwirtschafts-

wie die Baudirektion. Das ist aber nur eine von
vielen raumplanerischen Zielsetzungen, welche hier
zufälligerweise herausgegriffen wurde. Es Messen sich
auch andere Punkte denken: Zum Beispiel Denkmalschutz

oder Ortsbildschutz usw. Diese Beispiele mögen
Ihnen zeigen, dass es wahrscheinlich doch nicht richtig
ist, das hier aufzunehmen. Wir haben ja bereits das
eidgenössische Gesetz, welches diese Vorschrift enthält.
Zusätzlich liegt der Entwurf eines Baugesetzes vor, der
in Artikel 73 Absatz 5 vorschlägt: «Bauzonen dürfen die
gemäss der Ernährungsplanung notwendigen Flächen
nicht beanspruchen. Ihre Errichtung oder Erweiterung
bedarf der Zustimmung der kantonalen
Landwirtschaftsdirektion.»

Mit dieser Regelung wird nach meiner Meinung die
Verantwortlichkeit klargelegt. Die Landwirtschaftsdirektion
ist gehalten, mitzuziehen; sie ist in dieser Frage
mitverantwortlich. Das kann «heiss werden», wenn beispielsweise

ein Antrag einer Gemeinde auf Einzonung
vorliegt, anderseits diese Forderung entgegensteht. Da
kann es nicht allein Aufgabe der Baudirektion oder des
Planungsamtes sein, abschliessend zu entscheiden. Ich
bin sicher, dass sonst als erste Leute aus den Reihen
des Herrn Hebeisen kommen würden mit dem Ausruf:
Das ist nicht Sache der Baudirektion, die Fachdirektion
muss mitbestimmen.» Darum bitte ich Sie: Bleiben Sie
bei der Sache. Im übrigen stört das wahrscheinlich in
der Anwendung nicht, aber es hat keine unmittelbare
Wirkung. Wir müssten ja auch die gesetzliche Grundlage
haben, dort wird es abschliessend geregelt.

Abstimmung

Für den Antrag der Kommission Minderheit
Dagegen Mehrheit

Art. 12-14

Angenommen

Art. 15

Antrag Hebeisen (namens der SVP-Fraktion)

Abs. 1: - ist verantwortlich für und beaufsichtigt die
Planung, die Erstellung und den Unterhalt...

Antrag Thalmann (namens der CVP-Fraktion)

Abs. 2 Bst. b: - die Aufsicht und Begleitung bzw.
Durchführung der...

Anträge Jenni

Abs. 1: - plant die staatlichen Hochbauten und sorgt für
deren Erstellung und Unterhalt;
Abs. 2 Bst. b: - die Planung und die Aufsicht über die
Projektierung und Durchführung zweckdienlicher...

Hebeisen. Ich verweise auf die Ausführungen des
Kollegen Aebi vor der Mittagspause; das betrifft die gleiche
Änderung, wie wir sie bei Artikel 1 beschlossen haben
und wie sie in Artikel 17 folgen wird.

Jenni. Ich habe zu Artikel 15 Absatz 1 einen Antrag
unterbreitet. Naturgemäss gilt er auch für Artikel 15
Absatz 2 Buchstabe b und für Artikel 17 Absatz 1. Mit
Ihrer Erlaubnis werde ich die Anträge gemeinsam begründen,

weil alle auf der gleichen Überlegung beruhen.
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In der Einleitung des Artikels 15 wird nach meiner
Meinung das Element der Planung zu wenig hervorgehoben.

Nach meiner Auffassung sollte nicht eine allgemeine
Sorge, eine Obliegenheit oder Aufsicht für die

Planung statuiert werden, vielmehr sollte die Planung
überall hervorgehoben werden, indem man sagt, das
Hochbauamt plane, im übrigen sorge es für die Erstellung

und den Unterhalt; bei Absatz 2 sodann obliegt
ihm die Planung und im übrigen die Aufsicht über die
Projektierung; schliesslich - wenn wir dann zum
Tiefbauamt kommen - plant dieses die Nationalstrassen,
die Staatsstrassen und sorgt für deren Erstellung und
deren Unterhalt. - Man muss klar festhalten, dass das
Element der Planung hier wichtig ist. Wie die Erfahrungen

zeigen, leiten sich von hier alle späteren Sachzwänge
ab. Da genügt es einfach nicht, eine Sorge oder
allgemeine Aufsicht zu statuieren, vielmehr muss die
Baudirektion in ihren beiden Ämtern tatsächlich die grundlegenden

Tätigkeiten selber entwickeln. Deshalb finde
ich, die Version der Kommission gehe nicht weit genug,
gar nicht zu reden von den Anträgen Hebeisen.
Ich bitte Sie, die klare Verantwortung und die eigene
Tätigkeit der Direktion bei der Planung festzuhalten, das
eindeutig klarzustellen und darum meinen Anträgen
zuzustimmen. Zudem bitte ich Sie, im gegebenen
Moment dann auch meinen Anträgen zu Artikel 15 Absatz
2 und zu Artikel 17 Absatz 1 zuzustimmen.

Dütschler, Präsident der Kommission. Die Anträge
Jenni wurden in der Kommission diskutiert; er hat sie
auch dort gestellt. Sie wurden jedoch mit Mehrheiten
von ungefähr 13 :5 Stimmen abgelehnt. - Was den
Antrag Hebeisen betrifft, verweise ich auf Ihren Beschluss
zu Artikel 1. Logischerweise müsste hier dasselbe getan
werden.

Bürki, Baudirektor. Ich schliesse mich dem
Kommissionpräsidenten an. Nachdem heute morgen jener
Antrag gestellt und angenommen worden ist, müssen wir
das hier durchziehen, obwohl es nicht die beste aller
Formulierungen ist.

Präsident. Herrn Jenni geht die Fassung der Kommission

nicht weit genug, Herrn Hebeisen eher zu weit. Ich
schlage vor, zunächst die Anträge Jenni und Hebeisen
einander gegenüberzustellen, das Resultat dann dem
Vorschlag von Regierung und Kommission. - Sie sind
damit einverstanden.

Abstimmung

Eventuell

Für den Antrag Hebeisen

Definitiv

Für den Antrag Hebeisen
Für den Antrag von Regierung
und Kommission

Mehrheit

84 Stimmen

42 Stimmen

Präsident. Herr Thalmann begründet nun seinen
Antrag zu Absatz 2 Buchstabe b.

Thalmann. Nach der Fassung von Buchstabe b hat das
Hochbauamt grundsätzlich auch bei einem kleinen Bau
nicht die Möglichkeit, Projektierung und Ausführung selber

an die Hand zu nehmen; es hat nur Aufsicht und Be¬

gleitung. Der Herr Baudirektor hat jedoch immer wieder
auf eine möglichst grosse Felxibilität verwiesen. Ich halte

es für richtig, möglichst oft mit privaten Büros
zusammenzuarbeiten; dort hat man die Auswahl unter
den Besten und kann den freien Markt spielen lassen.
Ich bin aber auch der Meinung, dass das Hochbauamt -
später dann auch das Tiefbauamt - die Möglichkeit
erhalten sollte, kleinere Aufträge selber zu projektieren
und auszuführen. Darum mein Antrag, den ich
allerdings redaktionell noch korrigieren muss:
«- die Aufsicht und Begleitung bzw. Durchführung der
Projektierung und Ausführung von Neu- und Umbauten,
...»
Das ist nicht schön, eher holprig, aber ich halte es der
Sache nach für besser.

Frau Boehlen. Dieser Satz mit den beiden «Durchführung»

wird mir zuviel. Ich finde zwar im Augenblick
auch keine bessere Fassung, doch bitte ich, das eine
Mal «Durchführung» zu streichen.

Präsident. Das ist nicht vorgesehen, Frau Boehlen, das
wurde bereits korrigiert. Der Begriff der Durchführung
folgt erst später wieder.

Dütschler, Präsident der Kommission. Zum Antrag
Jenni habe ich den Kommentar bereits gegeben. Der
Antrag Thalmann lag der Kommission nicht vor, ich
kann mich dazu nicht äussern.

Bürki, Baudirektor. Dem Antrag Thalmann könnte ich
zustimmen.

Präsident. Der Regierungsrat wäre bereit, den Antrag
Thalmann entgegenzunehmen. - In der ersten Abstimmung

stehen sich die Anträge Thalmann und Jenni
gegenüber; das Resultat werde ich dem Antrag von Regierung

und Kommission gegenüberstellen.

Abstimmung

Eventuell

Für den modifizierten Antrag Thalmann Mehrheit
Für den Antrag Jenni Minderheit

Definitiv

Für den modifizierten Antrag Thalmann Mehrheit
Für den Antrag des Regierungsrates
und der Kommission Minderheit

Art. 16

Antrag Thaimann (namens der CVP-Fraktion)

- der Stellvertreter des Amtsvorstehers streichen

- drei Abteilungsvorsteher oder Adjunkte, wovon einer
als Stellvertreter des Amtsvorstehers.

Thalmann. Jetzt geht es «um die Wurst». Hier geht es
nun um ein Amt, nicht um eine Stabsstelle, und in
einem Amt ist es richtig, dass der Vorsteher einen
Stellvertreter hat. Aber ich sage deutlich: Ein Stellvertreter
ohne klare zusätzliche Linienfunktion ist ein «freischwebender

Gipfel». Deshalb ist es in der Praxis guter
Brauch, einem der Abteilungschefs (wenn möglich dem
besten) zugleich eine Stellvertreterfunktion zu geben.
Darum halte ich es für falsch, hier nur einen Stellvertre-
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ter aufzunehmen. Der eine Absatz sollte nach meiner
Meinung gestrichen werden, der andere ergänzt
gemäss meinem Antrag. Das wäre dann eine klare Regelung.

Ich bin mir bewusst, dass dadurch eine Stelle da-
hinfällt, doch wäre das zu verkraften. Ein freischwebender

Stellvertreter aber wäre nach meiner Meinung nicht
angebracht.

Dütschler, Präsident der Kommission. Der Kommission
lag ein ähnlicher Antrag vor - nicht derselbe -, der darauf

abzielte, die Zahl der Abteilungsvorsteher zu
reduzieren. Er wurde mit 9 :7 Stimmen abgelehnt. Die
Kommission war also der Meinung, die Gesamtzahl solle
aufrechterhalten werden. Zum anderen Argument des
Herrn Thalmann betreffend freischwebender Gipfel will
ich mich nicht äussern, darüber hat die Kommission
nicht gesprochen.

Bürki, Baudirektor. Ich bitte Sie, diese Streichung nicht
vorzunehmen. Was wir hier vorschlagen, haben wir
zurzeit. Stellvertreter des Amtsvorstehers ist Herr Kamm.
Alle, die ihn kennen - es sind viele, vor allem in Biel -,
wissen, dass er genau wie jeder andere eingesetzt wird.
Es ist nicht etwa so, dass er Daumen drehen und
Stellvertreter spielen könnte, vielmehr ist er voll eingesetzt
wie alle übrigen Mitarbeiter. Das Hochbauamt hat nicht
eine derartige Struktur, dass in allen Abteilungen
jemand «Chef spielen» könnte, sondern alle sind voll
eingesetzt.

Das Ganze muss aber irgendwie strukturiert sein. Sehen
Sie im Organigramm nach, dann stellen Sie fest:
Hochbauamt, Kantonsbaumeister, Fachleitungen usw., diese
Stellen sind heute alle besetzt. Sollten Sie diesen
Antrag gutheissen, hätte ich bei dieser Struktur keine
Möglichkeit mehr, jemanden einzusetzen. Heute sind
diese Stellen besetzt durch Herrn von Fischer im Unterhalt,

Herrn Macchi in der Projektleitung und Herrn
Probst für die Universität und Planung. Das sind jene
Stellen des Ist-Zustandes, die wir hier aufgenommen
haben; wir sind der Meinung, dass wir sie auch künftig
brauchen, denn sie sind nötig. Ich bitte Sie, hier der
Regierung zuzustimmen.

Abstimmung
Für den Antrag Thalmann 29 Stimmen
Für den Antrag des Regierungsrates
und der Kommission 53 Stimmen

Art. 17

Antrag Hebeisen (namens der SVP-Fraktion)

Abs. 1: - ist verantwortlich für und beaufsichtigt die
Planung, die Erstellung und den Unterhalt...

Antrag Jenni

Abs. 1: - plant Nationalstrassen und Staatsstrassen
und sorgt förderen Erstellung und Unterhalt;

Antrag Thaimann (namens der CVP-Fraktion)

Abs. 2 Bst. c: - die Aufsicht und Begleitung bzw.
Durchführung der...

Antrag Hurni (Gurbrü)

Abs. 2 Bst. c: - die Durchführung oder Begleitung der
Projektierung

Präsident. Die Herren Jenni und Hebeisen teilen mir
mit, sie hätten ihre Anträge bereits begründet. Ich
schlage auch diesmal vor, in einer ersten Abstimmung
die beiden Abänderungsanträge einander gegenüberzustellen,

das Resultat in der definitiven Abstimmung
dann dem Antrag der Kommission. - Sie sind damit
einverstanden.

Abstimmung

Eventuell

Für den Antrag Hebeisen Mehrheit

Definitiv

Für den Antrag Hebeisen Mehrheit

Präsident. Sie haben hier also die gleiche Änderung
wie in Artikel 15 vorgenommen.

Präsident. In Absatz 2 Buchstabe b haben wir einen
Ergänzungsantrag der Kommission (siehe Fahne), den
der Regierungsrat zur Ablehnung beantragt.

Dütschler, Präsident der Kommission. Die Kommission
hat mit der grossen Mehrheit von 11:3 Stimmen
beschlossen, den zusätzlichen Absatz aufzunehmen: «...
Planung des Staatsstrassennetzes in enger Fühlungnahme

mit den betroffenen Regionen und Gemeinden und
...». Wir waren der Meinung, dieser Aspekt sei sehr
wichtig; ich möchte Sie bitten, der Fassung der
Kommission zuzustimmen.

Bürki, Baudirektor. Warum haben wir hier eine Differenz?

Nicht etwa deshalb, weil die Regierung anderer
Meinung wäre. Vielmehr geht es um eine Verfahrensfrage,

um die Ordnung, die Gegenstand des Strassen-
baugesetzes ist Nicht allein das ist mit Gemeinden und
Regionen durchzuziehen, sondern verschiedenste Punkte
dieses Dekretes sind in enger Zusammenarbeit mit
Gemeinden und Regionen zu regeln. Es ist hier ähnlich wie
vorhin beim separaten Antrag des Herrn Hebeisen.
Im Strassenbaugêsetz, das in der Vernehmlassung ist,
sehen wir in Artl-kel 18 Absatz 2 vor: «Der Staat plant
und projektiert die Staatsstrassen in enger Fühlungnahme

mit den Gemeindebehörden und den Regionsorganen.»

Der Tatbestand ist also gar nicht umstritten, aber
es scheint uns nicht am Platz zu sein, hier eine einzelne
Verfahrensfrage für eine einzelne Sparte aufzunehmen.
Ich bitte Sie, der Regierung zuzustimmen.

Abstimmung

Für den Antrag der Kommission Mehrheit

Präsident. Nun beraten wir die Anträge Thalmann und
Hurni (Gurbrü) zu Absatz 2 Buchstabe c.

Thalmann. In Analogie zum Hochbauamt wird hier
gesagt, dass Projektierung und Ausführung grundsätzlich
Sache des Tiefbauamtes sei. Analog zum Hochbauamt
sollte auch hier die Möglichkeit bestehen - ich halte
das für wichtig -, dass das Tiefbauamt Projektierungen
an Dritte vergeben kann. Deshalb ist es richtig, dass wir
für beide Ämter den genau gleichen Text haben: «Die
Aufsicht und Begleitung bzw. Durchführung der Projek-
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tierung ...». Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen.
Wir hätten dann für beide Ämter die gleichen
Voraussetzungen.

Hurni (Gurbrü). Mein Abänderungsantrag entspringt
der Befürchtung, die Kompetenzen der Kreisoberingenieure

könnten allzu stark beschnitten werden. Ich halte
es für wichtig, dass ihr bisheriger Kontakt mit Gemeinden

und Regionen weiterhin aufrechterhalten werden
kann.
Es entspricht guter SVP-Tradition, in unseren Forderungen

bescheiden zu sein. Der Antrag Thalmann geht weiter,

entspricht aber grundsätzlich dem, was ich anvisiere.
Darum ziehe ich meinen Antrag zurück und bitte

Sie, den Antrag Thalmann zu unterstützen.

Dütschler, Präsident der Kommission. Ich schlage
Ihnen vor, diesem Antrag zuzustimmen, weil bei der
anderen Abteilung schon dasselbe beschlossen worden
ist.

Bürki, Baudirektor. Ich glaube, wir wollen einmal
durchlesen, was da beschlossen werden soll:
«Dem Tiefbauamt obliegen insbesondere die Aufsicht
und die Begleitung bzw. Durchführung der Projektierung
und des Strassenplanverfahrens» (dort kann es weder
Aufsicht noch Begleitung sein) «sowie die Vorbereitung
der Kreditvorlagen für diese Bauten.»
Absatz 2 behandelt die Aufgaben des Tiefbauamtes,
nicht jene des Kreises; bitte verwechseln Sie das nicht.
Die Regelung ist schon heute so.
Die Projektierung wird schon heute in der Regel an Dritte
vergeben; das ist klar. Die Durchführung aber mit all
den Auflagen, die dazu gehören, können wir gar nicht
delegieren. Um dazu zu kommen, was das Tiefbauamt
macht, muss man zuerst zwei Tätigkeitswörter überlesen,

um zum Tatsächlichen vorzustossen, um zur Wurst
zu kommen. Wir werden schon «drauskommen» und
wissen, was wir zu tun haben.

Abstimmung
Für den Antrag Thalmann Mehrheit

Art. 18

Antrag Strahm (namens der Freien Fraktion).

Abs. 1 und 2: Ablehnung des Vorschlages, wonach das
Tiefbauamt über eine zentrale Verwaltung und fünf
Kreise verfügt.

Antrag Ory (namens der Deputation des Berner Juras
und Welsch-Biels)

Abs. 2: Der Tiefbaukreis Seeland-Berner Jura verfügt
für Angelegenheiten des Berner Juras über einen Spe-
zialdienst in Sonceboz. Sein Vorsteher hat das Recht, in
allen den Berner Jura betreffenden Fragen bei der
Direktion Antrag zu stellen und seine Meinung kundzutun.

Antrag Thalmann (mamens der CVP-Fraktion)

Abs. 2: Steichen des zweiten Satzes: Deren Vorsteher

Antrag Allenbach

Abs. 3 Bst. b:... der Nationalstrassen sowie für Neuanlagen,

die dem obligatorischen Finanzreferendum
unterliegen.

Anträge Jenni

Abs. 3 Bst. b: sorgt für die Projektierung und den Bau
der Nationalstrassen;
Abs. 4: Aufgabenerfüllung. Sie informieren die
Öffentlichkeit in ihrem Bereich.

Strahm. L'Assemblée de la Fédération des communes
du Jura bernois du 27 avril 1983 s'est prononcée, par
23 voix sans opposition, à l'intention de la Direction
des travaux publics du canton de Berne, pour la création

à Sonceboz d'un arrondissement des ponts et
chaussées propre à la région du Jura méridional.
Nous nous étonnons qu'il n'ait pas été tenu compte du
vote intervenu au sein de la FJB car, en général, c'est
ainsi que l'on procédait à son égard. J'ajoute de surcroît
qu'à cette occasion, l'unanimité s'était faite entre Jurassiens

et Bernois. Nous demandons en conséquence que
ledit arrondissement soit créé, cela dans l'intérêt de la

région, ainsi que le demandait la FJB.
Pour mémoire, je me permets de vous rappeler les
arguments avancés par le Conseil de la FJB à l'intention
des membres du Grand Conseil.

- Un bureau composé exclusivement de collaborateurs
de langue française garantit des relations naturelles,
agréables et bénéfiques pour les divers partenaires
(autorités, population, bureaux techniques, entrepreneurs);
procure la certitude de recevoir toutes correspondances
et communications en langue française.

- Seul un ingénieur en chef installé dans le Jura
méridional est à même de dominer les problèmes délicats
d'ordre psychologique qui se posent dans notre région.
Il fait connaître et défend les intérêts du Jura méridional

directement auprès de l'ingénieur cantonal sans
passer par une instance intermédiaire.
Donc, parmi les avantages, un gain de temps et la
diminution des frictions, pas de dispersion, planification
concentrée dans le Jura, position psychologique plus
forte de l'ingénieur en chef. Ce dernier n'aura plus de
conflits de conscience puisque'il planifie sa seule
région.

Le nouveau décret a notamment pour but de donner un
statut définitif à l'office spécial au Service des ponts et
chaussées de Sonceboz. Par conséquent, je demande
que l'on remplace à l'article 18 les alinéas 1 et 2 par le
texte suivant: «L'Office des ponts et chaussées est
composé d'une administration centrale et de cinq
arrondissements», ce qui signifie qu'il y aura un arrondissement

distinct pour le Jura méridional.
Je demande l'application de l'article 80 du règlement
du Grand Conseil.

Präsident. Ich schlage Ihnen vor, zunächst diesen
Antrag Strahm zu diskutieren und erst später auf die übrigen

Anträge einzutreten.

Frau Boehlen. Ich bin der Meinung, jeder sachlich
begründete Antrag oder Wunsch aus dem Jura sei zu
berücksichtigen. Dieser Wunsch aber ist nicht begründet.
Wenn ich mich nicht täusche, haben wir jetzt noch 28
Amtsbezirke; bisher zählte das Teifbauamt vier Kreise.
Wenn wir nun aus drei Amtsbezirken einen eigenen
Kreis bilden wollten, wäre dieser viel kleiner als die
übrigen vier. Ein qualifizierter Vorsteher wäre hier nicht
ausgelastet. Darum dünkt mich, wir könnten diesem
Antrag nicht entsprechen.
In der Kommission haben wir gehört, das heute in
Sonceboz bestehende Büro funktioniere auch nach jurassi-
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scher Auffassung gut. Darum ist nicht einzusehen, warum

noch ein eigener Kreis geschaffen werden soll. Ich
schlage deshalb vor, den Antrag Strahm abzulehnen.

Mme Renggli. La Députation du Jura bernois et de
Bienne romande n'a pas pris cette question à la légère,
au contraire; elle a donné lieu en son sein à une discussion

extrêmement grave et difficile parce que, comme
Mme Strahm l'a dit, nous nous trouvions en présence
d'une décision de la Fédération des communes du Jura
bernois.
Nous ne voulions pas non plus nous engager dans une
épreuve de force et recourir à la procédure de la double
majorité. C'est pourquoi nous avons cherché une solution

qui pouvait rallier l'unanimité de la Députation;
celle qui est proposée par M. Ory a été adoptée à
l'unanimité et Mme Strahm ne s'y est pas opposée. C'est
pourquoi, au nom de la DJBBR, je vous demande de
soutenir la proposition de M. Ory et nous-même nous
nous expliquerons devant de FJB et lui exposerons les
raisons pour lesquelles nous avons renoncé à demander
la création d'un arrondissement spécial pour le Jura
bernois.

Dütschler, Präsident der Kommission. Die Kommission
hat einen analogen Antrag, eingebracht von Kollege
Noirjean, diskutiert. Wir haben uns die Sache nicht
leicht gemacht und ausgiebig darüber gesprochen,
kamen aber zum ganz klaren Entschluss: Es gibt keine
sachlichen Gründe, einen eigenen Kreis Berner Jura zu
bilden. Wollte man das tun, würde es unweigerlich
Personalvermehrung bedeuten. Ein Kreisoberingenieur
müsste mit gewissem Hilfspersonal versehen werden.
Anderseits sind wir der Meinung, dass der wichtige
«direkte Faden zur Regierung» schon in unserer Formulierung

bestanden hätte. Mit dem neuen Vorschlag der
Deputation könnte ich mich einverstanden erklären. Ich
halte das für eine geschickte Fassung; auf alle Fälle kein
eigener Kreis, aber vielleicht den politischen Gegebenheiten

Rechnung tragen und den direkten Faden zur
Regierung schaffen.

Droz. Je voudrais d'abord rectifier une déclaration de
Mme la présidente de la Députation du Jura Sud (une
voix: du Jura bernois!). J'ai dit: du Jura Sud, en ce qui
concerne les discussions qui se sont déroulées hier au
sein de ladite Députation. Le vote au sujet de la proposition

proprement dite qui a été présentée par M. Ory n'a
pas été unanime. Nous avions simplement considéré
que c'était une des possibilités qui pouvaient être
envisagées et décidé de la soumettre à la Direction concernée,

afin de voir quelle serait sa réaction. Certains d'entre

vous ont peut-être été renseignés aujourd'hui et
connaissent la réaction de la Direction des travaux
publics, mais en tout cas, les membres du Groupe libre
n'en ont pas été informés.
Mettre sur pied à Sonceboz un arrondissement, ou
adopter simplement un système comportant le droit de
faire des propositions, ainsi que le propose M. Ory, c'est
réellement être, ou avoir l'illusion d'être. Etre, monsieur
le président, c'est créer un arrondissement distinct pour
le Jura Sud; l'illusion d'être, c'est créer simplement la

possibilité de faire des propositions, d'émettre des
vœux, possibilité qu'a déjà par exemple la FBJ.
Il convient de noter qu'en l'occurrence, la FBJ a, pour
une fois, fait preuve de réalisme en demandant à

l'unanimité la création de cet arrondissement car, politique¬

ment, cet arrondissement correspond à quelque chose
de réel. Et je voudrais ici, mesdames et messieurs les
députés bernois, vous rappeler, si vous les avez
oubliées, les promesses faites à la région du Jura Sud lors
des plébiscites lorsque la propagande autonomiste, ou
séparatiste, si vous préférez, disait sa crainte de voir
l'arrondissement routier supprimé. Soulignant la nécessité

de sauvegarder l'unité du Jura, vos partisans,
appuyés par vos partis, ont toujours affirmé que l'arrondissement

serait maintenu, que rien ne serait changé, qu'il
y aurait un arrondissement spécial pour le Jura Sud.
Aujourd'hui, la preuve est faite une fois de plus, au sujet

d'une question apparemment non politisée, que toutes

ces promesses étaient vaines.

Biirki, Baudirektor. Ich bitte Sie, diesen Antrag
abzulehnen. Wir haben diese Sache im Rat ja schon zweimal

diskutiert. Vor einem Jahr haben wir das ursprünglich
beschlossene Provisorium verlängert bis zur

Dekretsrevision. Inzwischen stellten wir fest, dass das
bisherige Verfahren richtig ist und funktioniert. Es ist noch
verbesserungsfähig, und dazu sind wir bereit. Es wäre
aber einfach nicht richtig, jetzt aus einem funktionierenden

Kreis, der in Biel der Angelpunkt für den Verkehr
aus dem Berner Jura einerseits und dem Mittelland/
Seeland anderseits darstellt, künstlich etwas herauszutrennen,

um dann beide zur Koordination doch immer
wieder zusammenführen zu müssen. Abgesehen davon
sieht der Bundesrat — wie ich heute schon einmal
erwähnte - die Hauptachse Biel-Tavannes-Pierre Pertu-
is-Moutier als Nationalstrasse vor. Diese Aufgabe liegt
nach heutiger Übung ohnehin nicht bei den Kreisen. Wir
haben im Sinn - wenn wir dieses Dekret erhalten -,
das neu zu organisieren und die Dienststelle in Sonceboz

auch für diese Strassenachse einzubeziehen. In dieser

Richtung zielt auch der Antrag Ory, und ich möchte
gleich beifügen: Wir stimmen ihm zu. Eine Bemerkung
allerdings: Selbstverständlich unter Einhaltung des
Dienstweges.
Das ist etwas, was offenbar Herrn Droz und Frau
Strahm stört. Sehen Sie: Der Dienstweg ist auch für ein
selbständiges Arrondissement zur Direktion immer über
die Zentrale Tiefbauamt gelaufen, und zwar in Koordination

mit dem, was sich in Biel «in der Strassenplanung
tut». Das hat bisher gut harmoniert. Jeder Antrag der
Dienststelle Sonceboz kommt bis auf den Direktionstisch

zu mir. Das ist heute so und soll so bleiben. Wir
können damit feststellen, ob Differenzen entstehen, ob
politisch/psychologische Momente zu wenig berücksichtigt

worden sind, indem zum Beispiel eher dem
Technischen der Vorrang gegeben wurde. Das lässt sich
bei uns feststellen. Es hat in den letzten Jahren gut
funktioniert. Wir sind der Meinung, wir sollten dabei
bleiben, mit Verbesserungen, wie sie Herr Ory
vorschlägt und wie sie unseren Intentionen entsprechen.

Präsident. Frau Strahm hat Artikel 80 des Geschäfts-
reglementes angerufen. Dieser lautet: «Wenn eines der
Mitglieder der Deputation des Berner Jura eine getrennte

Abstimmung verlangt, müssen die Stimmen der
Mitglieder der Deputation des Berner Jura gesondert
ausgezählt werden.» Der Präsident muss darauf achten, ob
die Deputation beschlussfähig ist. - Das ist der Fall.
Wir stimmen nun zunächst ab unter den Mitgliedern
der Deputation des Berner Jura. Dann erfolgt eine zweite

Abstimmung unter dem Gesamtrat. Sollten die
Resultate beider Abstimmungen nicht identisch sein, kann
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die Deputation innerhalb einer Woche mit der Mehrheit
ihrer Mitglieder beantragen, dass eine andere Lösung
getroffen werden solle.

Abstimmung unter der Deputation des Berner Jura

Für den Antrag Strahm 3 Stimmen
Dagegen 11 Stimmen

Präsident. Nun folgt die analoge Abstimmung im
Gesamtrat.

Abstimmung

Für den Antrag Strahm Minderheit
Dagegen Grosse Mehrheit

Präsident. Wir kommen zum Antrag Ory zu Absatz 2.

Ory. La loi sur les droits de coopération stipule que le
Jura bernois dispose d'un droit de préavis et de proposition

dans toutes les affaires qui concernent plus
particulièrement le Jura bernois. Au niveau du Grand Conseil,

ce droit est exercé par la Députation, au niveau du
Gouvernement par la Fédération des communes.
Cependant, pour atteindre son but, la coopération doit
commencer déjà au niveau de l'administration cantonale

décentralisée.
Dans le cas des routes, elle doit commencer à Sonce-
boz. Concrètement, cela signifie que les Jurassiens
bernois souhaitent avoir à Sonceboz un interlocuteur capable

de les renseigner, de les conseiller, de recevoir leurs
propositions et leurs observations, bref, un interlocuteur
qui ait une vue d'ensemble des problèmes routiers du
Jura bernois et qui ait accès non seulement au bureau
d'arrondissement à Bienne, mais aussi, en cas de
besoin, aux bureaux de l'administration centrale des
travaux publics à Berne.
Cette possibilité d'accès à Berne n'implique pas en soi
une modification de l'actuelle voie de service. Aux yeux
de la Députation, le chef de l'office de Sonceboz devrait
intervenir non seulement dans le domaine des ponts et
chaussées au sens strict, mais aussi dans le domaine
des routes nationales ou subventionnées par la
Confédération. La participation active de ce fonctionnaire
dans la conduite des travaux relatifs à la T6 est souhaitée.

Cela dit, il reste entendu que les spécialistes de
l'administration centrale à Berne doivent conserver leurs
attributions. Selon les circonstances, ces spécialistes pourront

se faire conseiller ou accompagner par le chef de
l'office routier de Sonceboz lorsqu'ils auront à traiter
des dossiers relatifs au Jura bernois.
Pour toutes ces raisons et dans l'intérêt d'une coopération

agréable et fluide entre le Jura bernois et la Direction

des travaux publics, la Députation vous propose
d'insérer à l'article 18, deuxième alinéa, du décret sur
l'organisation de la Direction des travaux publics la
disposition suivante: «Son chef dispose d'un droit de préavis

et de proposition auprès de la Direction dans toutes
les affaires relatives aux routes du Jura bernois.» Cette
phrase, plus complète et mieux adaptée, remplacera, si

vous le voulez bien, la deuxième phrase de l'actuel
deuxième alinéa.
La proposition de la Députation n'apporte rien de
nouveau dans son principe. Son énoncé est directement re¬

pris - mutatis mutandis - de la loi sur les droits de
coopération. Il s'agit en somme de concrétiser le principe

de la coopération que nous avons approuvé en son
temps dans un domaine particulier mais important.
C'est dans ce sentiment que je vous prie d'accepter la

proposition de la Députation du Jura bernois et de
Bienne romande.

Droz. Les députés autonomistes du groupe libre ont
été les seuls dans ce Parlement à faire valoir une décision

prise par la Fédération des communes du Jura...
bernois, si vous le désirez et pour vous faire plaisir. Il

est tout de même surprenant de voir que ce sont les
députés autonomistes qui prennent la défense d'une
décision prise par cette fédération à l'unanimité.
Notre proposition, qui a été soutenue par notre excellente

collègue Mme Strahm, n'a pas été acceptée. Nous
ne savons pas si nous pouvons soutenir celle que M.
Ory vient de présenter étant donné que nous ne
connaissons pas l'avis de la FJB à cet égard et je crois qu'il
serait utile que nous l'ayons, car de deux choses l'une:
soit la Fédération des communes apparaîtra dans cette
affaire comme, ainsi que cela a été souvent dit, un
«bidule» manipulé par le Grand Conseil et le Gouvernement,

soit vous reconnaissez à cette fédération un droit
réel de discussion et de préavis. Pour cette raison, je
crois qu'il est nécessaire que nous connaissions son
avis au sujet de la proposition de M. Ory avant de continuer

la discussion. Je demande donc, aux termes de
l'article 61 de notre règlement, que la discussion de ce
point particulier du décret soit différée jusqu'au
moment où l'assemblée de la Fédération des communes
aura émis son avis. Je dépose une motion d'ordre à cet
effet.

Präsident. Flerr Droz stellt den Ordnungsantrag,
Diskussion und Beschlussfassung über den Antrag Ory sei
zu verschieben, bis die Fédération des communes dazu
Stellung genommen habe. Wir diskutieren zunächst diesen

Ordnungsantrag.

Ory. Je vous prie de refuser cette motion d'ordre, qui
est contraire à la loi sur les droits de coopération.
L'interlocuteur du Grand Conseil est la Députation et
l'interlocuteur du Gouvernement est la FJB. On ne voit pas
que le Grand Conseil s'adresse à la FJB; il s'adresse à la

Députation. Pour cette raison, je vous prie de ne pas
entrer en matière sur cette motion d'ordre.

Droz. Songez que toute une région vous observe.
L'interprétation d'André Ory selon laquelle l'interlocuteur de
l'un n'est pas l'interlocuteur de l'autre est erronée. Le
Grand Conseil est le pouvoir suprême dans le canton de
Berne. En conséquence, le Grand Conseil discute
directement avec tous les sous-pouvoirs qui lui sont liés.

Abstimmung

Für den Ordnungsantrag Droz Minderheit
Dagegen Grosse Mehrheit

Winistoerfer. Der Antrag Ory - er hat es selber gesagt
- ändert überhaupt nichts. Wir dürfen uns also keine
Illusionen machen. Man sollte also nicht daherkommen,
um mit Lippenstift und Nagellack etwas zu verdecken,
das gar nicht besteht. Das ist sinnlos. Wenn wir diesen
Kreis nicht wollen, dann ist der Chef eben in Biel und
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nicht in Sonceboz. Das weiss doch jeder, der einmal
Angestellter war: Das letzte Wort hat der Chef, nicht
der andere. Es mag ja sein, dass er Vorschläge
unterbreiten kann.
Ich habe nun seit Jahren diesem Spiel zugesehen und
erlebt, wie die Unternehmer im Jura sich beklagen, die
Aufträge würden alle in Biel vergeben. Darum geht es
doch, um nichts anderes. Es ist eine rein politische
Sache. Unsere Leute im Jura haben den Eindruck, sie
bekämen keine Aufträge; 90 bis 95 Prozent gehen nach
Biel. Darum geht es, nicht um Geld (Heiterkeit), es ist
ein politischer Entscheid. Lachen Sie bitte nicht. Es

wurde uns gesagt, ein gesonderter Kreis würde mehr
kosten. Das sind leere Behauptungen, die ich nicht
akzeptieren kann. Was man an einem Ort wegnimmt, kann
man anderswo geben. Es wäre politisch möglich und
sehr wahrscheinlich klug gewesen, das zu tun. Sie
haben sich nun entschlossen. Aber einen solchen Spruch
aufzunehmen, nur um sagen zu können, man habe
etwas gemacht: Nein, bitte, sagen Sie hier nun auch nein.

Herrmann. Sie haben vielleicht bemerkt, dass ich für
den Antrag Droz aufgestanden bin; in diesem Fall war
ich überzeugt, dass er recht habe. Was nun aber Herr
Winistoerfer erzählte, ist wirklich «Bockmist» (Heiterkeit).

Kürzlich ist in einem Fall ein 5-Millionen-Auftrag
in den Jura vergeben worden; dort waren es nicht Bieler,

die zum Zug kamen, sondern drei Separatisten standen

im ersten Rang und haben den Auftrag bekommen.
Herr Winistoerfer, das kann ich belegen, sonst werde
ich es anhand einer Schriftlichen Anfrage auf die
Novembersession hin durch die Baudirektion bestätigen
lassen.

Präsident. Ich bin dankbar, wenn zum Antrag Ory
gesprochen wird.

Jenni. Ich äussere mich im Namen der Freien Fraktion.
Es ist sehr bedauerlich, feststellen zu müssen, auf welche

Weise das Mitwirkungsrecht der Region Südjura
hier missachtet wird; ein Statut, das als Vorbild für die
Regionalisierung im Kanton allgemein empfohlen worden

ist. Wenn man findet, das repräsentative Organ der
Region müsse nicht einmal angehört werden, sondern
nur die Deputation (die etwas völlig anderes vertritt, als
was dieses Organ einstimmig beschlossen hat), dann
können wir ja die Meinung der Region nicht kennen, Die
Freie Fraktion wird sich deshalb im Zusammenhang mit
dem Antag Ory der Stimme enthalten. Sie protestiert
auf diese Weise dagegen, dass die Meinung einer
Region derart missachtet wird. Ich glaube, Sie sind im
Begriff, wieder einmal einen schweren Fehltritt zu begehen.

Bühler. Nous avons entendu l'avis de guelques séparatistes,

dont M. Droz, qui a tiré argument du fait que
l'assemblée générale de la FJB avait pris sa décision
par 23 voix sans opposition. Je vous fais remarquer et
lui fais aussi remarquer que l'assemblée de la FJB, sans
les Biennois romands, se compose de 52 membres et
que, lors de la votation qui a eu lieu en avril, 23 se sont
prononcés en faveur de la création d'un arrondissement
des ponts et chaussées à Sonceboz. Faites le calcul:
c'est moins de la moitié des membres de l'assemblée.
Il y a eu pas mal d'abstentions et certainement des
absents. On ne peut' pas prétendre dans ces conditions
que la majorité qui s'est prononcée en faveur de la pro¬

position été très forte sinon, les 52 membres de
l'assemblée se seraient exprimés.
D'autre part, des précisions ont été apportées dans
l'intervalle et en particulier ces derniers temps à la Députa-
tion du Jura bernois et de Bienne romande et on nous a

donné l'assurance que la solution consistant à créer un
sous-arrondissement à Sonceboz nous donnerait entière

satisfaction.
Si les séparatistes se sont mis d'accord pour demander
la création d'un arrondissement pour le seul Jura
bernois, c'est qu'ils avaient des raisons pour le faire. Je
n'ai pas besoin de vous faire un dessin. La formulation
proposée par M. Ory, qui a l'accord de la Direction des
travaux publics, donne entière satisfaction aux populations

du Jura bernois et cela sans jouer le jeu des
séparatistes.

Dütschler, Präsident der Kommission. Ich kann den
Antrag Ory persönlich unterstützen. Er lag der Kommission

in dieser Form nicht vor, ist aber nicht weit
entfernt vom Inhalt der gedruckten Vorlage.

Bürki, Baudirektor. Herr Winistoerfer erwähnte, es
gehe primär um die Arbeitsvergebungen. Dort liegt die
Fehlüberlegung. Arbeitsvergebungen werden im Kreis
vorbereitet, für den Berner Jura in der Dienststelle
Sonceboz. Von dort gehen sie heute an den Kreis Biel, dann
kommen sie ans Tiefbauamt in Bern und von dort aus
zu mir. In den allermeisten Fällen bleiben sie absolut
unverändert. Sowohl die Dienststelle wie ein eigener
Kreis unterliegen der Submissionsverordnung, die für
den ganzen Kanton gilt. So oder anders: Wir haben die
Spielregeln, die bekannt sind. Darum macht man sich
offenbar Illusionen.
Herr Winistoerfer hatte zudem das Gefühl, durch die
Ergänzung mit dem Satz
«son Chef dispose d'un droit de préavis et de proposition

auprès de la Direction dans toutes les affaires
relatives aux routes du Jura bernois...» werde nichts verändert.

Es wird aber schon etwas verändert. Wenn wir das
heute aufnehmen, ist mir klar, was er bedeutet. Es

heisst ja: relatives aux routes du Jura bernois. Damit
hätten wir durch den Grossen Rat einen Vorentscheid
treffen lassen, dass nicht nur bei den Staatsstrassen
(wie es bisher üblich war), sondern auch in bezug auf
die Nationalstrassen hier ein solches Recht auf
Antragstellung und Meinungskundgebung eröffnet wird. Das
gibt es bisher nicht, es ist ein Schritt in die nächste
Zukunft, und es wäre absolut falsch. Es ist auch keine
quantité négligeable, wenn der Grosse Rat heute nur
für die Dienststelle in Sonceboz dieses Recht statuiert.
Darauf wollte ich noch hinweisen.
Im übrigen habe ich gesagt, dass wir dem zustimmen,
unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Dienstwege,
wie sie innerhalb der Organisation gegeben sind.

Abstimmung

Für den Antrag Ory Grosse Mehrheit

Präsident. Herr Thalmann hatte noch einen Antrag zu
Artikel 18 Absatz 2 gestellt.

Thalmann. Ich ziehe diesen Antrag zurück.

Präsident. Damit ist Artikel 18 Absatz 2 bereinigt.
Beim Absatz 3 liegen Anträge der Herren Jenni und
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Allenbach vor. Es besteht aber auch eine Differenz
zwischen Kommission und Regierungsrat.

Jenni. Bei diesem Artikel geht es um die Kompetenzaufteilung

zwischen der Zentrale und den Kreisverwaltungen.

Die Kompetenzvermutung liegt bei der
Kreisverwaltung; also wird definiert, welche Zuständigkeiten
die Zentrale haben solle. Die übrigen haben die Kreise.
In Buchstabe b wird nun gesagt: «Die Zentralverwaltung
sorgt für die Projektierung und den Bau der Nationalstrassen

sowie der dem obligatorischen Finanzreferendum

unterliegenden Staatsstrassenbauten...»
Mein Antrag geht dahin, die Projektierung und den Bau
der Nationalstrassen stehenzulassen, den Rest zu
streichen. Ich halte es für besser, eine klare Kompetenzausscheidung

festzuhalten: Auf der einen Seite haben wir
die Nationalstrassen, auf der anderen die Staatsstrassen.

Sie unterscheiden sich nicht zuletzt dadurch, dass
die Staatsstrassen in irgendeiner Form dem Referendum

unterliegen können, die Nationalstrassen aber
bedauerlicherweise nicht.
Wenn man nun beginnt, diese Zuständigkeiten zu
vermischen und auch Staatsstrassenbauten an die Zentrale
zu geben, soweit sie dem obligatorischen Referendum
unterstehen, kann zweierlei geschehen: Man ist beim
Beginn der Planung nie ganz sicher, ob eine bestimmte
Strasse dem obligatorischen Referendum unterstehen
wird oder allenfalls nur dem fakultativen; die Grenze
liegt bekanntlich bei 10 Millionen. Es kann eindeutige,
aber auch Grenzfälle geben. Es werden Dinge in einer
Zuständigkeit gemischt, die nicht zueinander gehören.
Der zweite Einwand ist eher noch wesentlicher: Man
weiss, dass bei der Regierung die Tendenz besteht,
Staatsstrassenbauten wenn möglich zu vermeiden und
zu versuchen, solche Strecken zu Nationalstrassen
erklären zu lassen; aus dem einfachen Grund, weil damit
das Referendum vermieden werden kann. Wir wissen,
dass dieses Bestreben bei der Simmentalstrasse
besteht; dort wird versucht, sie als Nationalstrasse deklarieren

zu lassen, denn man hofft, damit ein Referendum
zu umgehen.
Wenn man nun in der Zentrale von vorneherein
Staatsstrassen und Nationalstrassen in der gleichen Hand
vereinigt, wird dieser Tendenz noch Vorschub geleistet. Es

ist klar: Man beginnt mit der Planung immer als Staatsstrasse

und kann dann versuchen, eine bestimmte
Strecke im Kontakt mit dem Bund immer mehr in Richtung

Nationalstrasse zu verschieben und dann umzu-
klassieren, um das Referendum zu vermeiden. Wenn
aber die Staatsstrassen von vorneherein bei den Kreisen

liegen, erfordert dieser Versuch einer Umgehung
der Volksabstimmung grössere Umdispositionen innerhalb

der Direktion und wird dadurch weniger attraktiv.
Darum möchte ich Ihnen beantragen, den zweiten Satzteil

zu streichen und die Kompetenzen klar zu trennen:
Bei der Zentrale die Nationalstrassen, bei den Kreisen
die Staatsstrassen. Ich glaube, diese Regelung kann
durchaus gut funktionieren und vor allem gewisse
Versuchungen fernhalten.

Präsident. Ich möchte Ihnen folgendes Vorgehen
vorschlagen: Herr Jenni beantragt, den zweiten Teil des
Satzes zu streichen. Bevor wir wissen, was gestrichen
werden soll, muss das bereinigt werden, damit keine
Ungewissheit bestehen bleibt. Ich möchte deshalb
zunächst Herrn Allenbach das Wort geben; dann haben
wir auch noch divergierende Fassungen zwischen Re¬

gierung einerseits und Kommission anderseits.
Vielleicht wird sich die Kommission noch dem Regierungsrat

anschliessen.

Allenbach. Mein Antrag zielt darauf ab, die vorgesehene
massive Zentralisierung in Sachen Tiefbauamt zu
verhindern. Daraus mache ich kein Geheimnis. Die heute
bestehenden Tiefbaukreise sollen ihre wichtige Funktion
im wesentlichen beibehalten und nicht zu einer
Briefträgerorganisation werden. Dass die von der Regierung
vorgeschlagene Formulierung in der praktischen
Auswirkung unsere Tiefbaukreise sehr stark beschneidet
(verglichen mit dem heutigen Zustand), sei deutlich
gesagt. Es heisst hier im Dekret: «Die Zentralverwaltung
sorgt für die Projektierung und den Bau der Nationalstrassen

sowie der vom Bund subventionierten
Hauptstrassen.» Was heisst das? Für den Kreis Oberland
(auch eine Minderheit hier) bedeutet das: Die
Zentralverwaltung besorgt in der Zukunft neu zum Beispiel
folgende Strassen von Bern aus: Jaunstrasse, Spiez-Kan-
dersteg, Grimselstrasse, Sustenstrasse, Brünigstrasse
und die Simmentalstrasse. Bis jetzt war dafür der Kreis
zuständig, neu wäre nach Meinung der Regierung die
Zentrale in Bern zuständig.
Ein weiteres Moment: Der neue Treibstoffartikel, der in
absehbarer Zeit zur Anwendung kommen soll, wird aller
Voraussicht nach in unserem Kanton weitere Strassen
von Bundessubventionen profitieren lassen. Ich kann
mir vorstellen, dass das - wiederum auf unser Gebiet
bezogen - die Adelbodenstrasse betreffen könnte,
ebenso den Hasliberg, Beatenberg, Habkern, Eriz usw.
Sicher liesse sich diese Aufzählung auch für andere
Kreise erstellen, und ich bitte Sie, sich das zu überlegen
und sich vor allem zu fragen: Wollen wir das? Wollen
wir, dass die Tiefbaukreise die Verantwortung und die
Kompetenz der Strassenführung verlieren?
Auch der Antrag der Kommission würde leider eine
starke Verschiebung der Kompetenzen aus den Kreisen
nach Bern bewirken. Alle Strassenbauvorhaben von
mehr als 10 Millionen Franken Gesamtkosten würden in
Zukunft von Bern aus erledigt. 10 Millionen sind erfah-
rungsgemäss für ein Gesamtprojekt bald erreicht. Der
Kanton würde sich ja nicht mit kleinen Abschnitten
befassen, wie sie jeweils zur Vergebung kommen., Nur
eine Minderheit der Projekte würde unter dem Betrag
von 10 Millionen bleiben.
Mit meinem Antrag möchte ich die Zuständigkeit für
den normalen Strassenbau belassen, wie es bisher war.
Ausgenommen sind Neuanlagen, wie beispielsweise die
T6 von Bern nach Biel, die eindeutig der Kreisverwaltung

mit ihren Fachleuten übertragen werden soll. Darum

heisst es: « soweit es nicht Neuanlagen sind.»
Eine Schlussbemerkung: Wenn der eine oder andere
unter Ihnen mit dem Kreis oder seinen Beamten nicht
zufrieden war, dann ist das nicht eine organisatorische,
sondern eine personelle Frage. Mit dem heutigen
Dekret aber bestimmen wir die Organisation der Baudirektion,

des Hoch- und des Tiefbauamtes, wir bestimmen
nicht über Beamte. Wenn wir zentralisieren, ändern wir
daran überhaupt nichts.
Aus diesen Gründen beantrage ich Ihnen, sowohl den
Vorschlag der Regierung wie auch jenen der Kommission

und insbesondere den Antrag Jenni (der viel zu
weit geht) abzulehnen und meinem Antrag zu folgen.

Präsident. Zunächst möchte ich dem Kommissionspräsidenten

das Wort zum Kommissionsantrag erteilen,
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der inzwischen vielleicht durch die Regierung überprüft
worden ist. Ich weiss nicht genau, was der Begriff
«überprüfen» dort bedeuten soll.

Dütschler, Präsident der Kommission. Zunächst zum
Antrag Jenni. Herr Jenni hat recht mit seiner Feststellung,

dass die Ausscheidung nicht leicht zu finden ist,
was nun zur Zentrale und was zu den Kreisen gehöre.
Die Kommission hatte hier ebenfalls Schwierigkeiten;
deshalb dieses «überprüfen». In diesem Punkt bin ich
also mit Herrn Jenni einverstanden. Ich muss aber
festhalten: Wenn die Abgrenzung nach seinem Vorschlag
auch recht sauber gemacht werden könnte, würden
dann doch grosse Bauten (ich denke z.B. an
Expressstrassen) in die Kompetenz der Kreise fallen. Diese wären

dadurch eindeutig überfordert; so schön das wäre
und so einfach die Ausscheidung zu machen wäre.
Das andere Extrem bildet der Antrag der Regierung «...
sowie der vom Bund subventionierten Hauptstrassen.»
Ein grosser Teil der Hauptstrassen würde den Kreisen
weggenommen, die sehr gut vom Kreis selber bearbeitet

werden könnten. Das halte ich nicht für richtig.
Der Antrag der Kommission liegt dazwischen. Den
Antrag Allenbach halte ich für geschickt, denn er bringt
den Gedanken des Neubaues hinein. Das könnte ein
praktisches Ausscheidungskriterium bilden, indem man
unterscheidet: Neuanlagen, die dem obligatorischen
Finanzreferendum unterliegen. Damit wäre auch gesagt,
wenn es sich um eine Korrektur von allenfalls mehr als
10 Millionen handle, könnte man es dem Kreis belassen.

Ich kann hier nicht für die Kommission reden, sondern
nur meine persönliche Meinung äussern. Ich könnte
mich dem Antrag Allenbch anschliessen, ich halte ihn
für einen vernünftigen Weg.

Bürki, Baudirektor. Es ist nicht das erste Mal heute,
dass Kommissionspräsident und Baudirektor nicht
gleicher Meinung sind. Beginnen wir aber bei Herrn Jenni,
der uns praktisch unterschiebt, wir würden versuchen,
Referenden zu umgehen. So einfach ist es denn doch
nicht, Herr Jenni. Entweder ist etwas rechtlich eine
Nationalstrasse (nebenbei gesagt: die Simmentalstrasse
ist heute noch als Nationalstrasse eingereiht), oder ist
es eben nicht. Bevor wir eine Botschaft verfassen, ist
klar festzulegen, in welche Kategorie ein Projekt gehört.
Daneben ist es dann bei weitem nicht die Referendumsfrage,

sondern die Gesamtfinanzierungsfrage, die im
Vordergrund steht; die Strasse müsste dann übrigens
auch noch ins nationale Konzept passen.
Wenn wir gemäss Antrag Jenni den zweiten Satzteil
streichen wollten, würde das bedeuten, dass alle
Neuanlagen, aber auch der Ausbau von Anlagen, zum
Beispiel an der Grimsel, bei den Kreisen bleiben würden.
Ist es tatsächlich das, was Herr Jenni will? Das wäre
gar nicht machbar; die Kreise sind nicht dafür eingerichtet,

Botschaften zuhanden des Grossen Rates oder der
Volksabstimmung auszuarbeiten; das Referendumsrecht
ist ja unabhängig von der Zuordnung. Da muss die
Zentrale sich mit solchen Geschäften befassen; sie muss
auch im Rahmen der Strassenplanung und der
Prioritätensetzung mitwirken. - Jetzt wollen Sie hier einfach
ausbrechen? Ich möchte Ihnen beantragen, das
zurückzuweisen.

Herr Allenbach geht noch einen Schritt weiter, aber aus
ganz anderen Überlegungen als Herr Jenni. Auch nach
seinem Antrag würde die Grimsel beim Kreis verblei¬

ben, dafür würde die Strecke Schönbühl-Lyss zur Zentrale

kommen, wenn wir weiterfahren - ich denke hier
laut, aber das muss man manchmal auch tun - von
Lyss-Biel, würde dieses Vorhaben beim Kreis verbleiben

bzw. der Kreis neu zuständig sein. Das ist doch keine

sachgemässe Planung und Führung von Tiefbaugeschäften.

Ich könnte eine derartige Regelung jedenfalls
nicht verantworten. Es ist klar, dass sich die Zentrale
dazu aussprechen, dass sie führend und leitend mitwirken

muss. Sie wird auch gezwungen sein, bei der
Vorbereitung, der Planauflage, bei Einsprachen und
insbesondere bei der Weiterleitung zur Volksabstimmung
ihren Teil beizutragen. Darum möchte ich Sie bitten, auch
die Fassung Allenbach abzulehnen. Sie ist zu eng.
Zur Formulierung: Wir haben im Auftrag der Kommission

eine Formulierung suchen sollen. Diesen Auftrag
haben wir erfüllt: «... sowie der vom Bund subventionierten

Hauptstrassen.» Wir hängen aber nicht an dieser

Formulierung. Wenn der Rat die ursprüngliche
Fassung vorzieht, ist uns das recht. Der neue Antrag ist aus
der Diskussion der Kommission heraus entstanden.
Persönlich finde ich die ursprüngliche Fassung besser.

Zur Interpretation: Wir haben Absatz 3 Buchstabe b
heute mehrmals interpretiert. Wir wollen nicht alles selber

machen, sondern innerhalb von Recht und Ordnung
etwas Vernünftiges erreichen. Die Kreise sollen tätig
sein, aber darauf zurückgeführt werden, wofür sie
ursprünglich gedacht waren: sie sollen nicht Betreuer von
Grossbaustellen werden, wofür ihnen die Infrastruktur
ganz einfach fehlt und womit sie ständig überfordert
sind. Das haben wir doch immer wieder festgestellt.
Wir haben wirklich «mit der Geisel zwicken müssen»,
damit gegen Lyss endlich die Sache angelaufen ist. Die
Verzögerungen sind nicht aus bösem Willen entstanden,
sondern weil die Leute überfordert waren. Wenn wir
schon die Zentrale mit entsprechenden Spezialisten
haben, ist es doch vernünftig, sie beizuziehen. Damit ist
nicht gesagt, dass diese Spezialisten alles machen und
die anderen ausschliessen wollen (bzw. umgekehrt),
sondern was wir suchen, ist eine vernünftige enge
Zusammenarbeit, die verantwortet werden kann. In
diesem Sinne beantage ich Ihnen, die Anträge Jenni und
Allenbach abzulehnen.

Persönlich wäre ich einverstanden, wenn sich der
Kommissionspräsident anschliessen könnte, bei der
ursprünglichen Fassung zu bleiben, nicht bei der
Neuformulierung, die wir zusätzlich unterbreitet haben. Die ist
tatsächlich im Hinblick auf die neue Subventionspraxis
des Bundes enger.

Präsident. Ist die erwähnte ursprüngliche Fassung die
Formulierung unter Absatz 3 b links? - Der Herr
Regierungsrat erklärte, im Grunde genommen könnte er sich
dem ursprünglichen Kommissionsantrag anschliessen.
Darum möchte ich nun abklären, ob das die Fassung
ist, die dem Antrag Allenbach gegenübergestellt werden

könnte. Wenn Sie einverstanden sind, möchte ich
in der Bereinigung zunächst die Anträge Kommission
und Regierungsrat einander gegenüberstellen, das
Resultat dann dem Antrag Allenbach. Am Schluss würde
ich dann den so bereinigten Antrag dem Streichungsantrag

Jenni gegenüberstellen. (Zustimmung)

Abstimmung

Für den Antrag der Kommission Mehrheit
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Präsident. Nun stellen wir den Antrag der Kommission
dem Antrag Allenbach gegenüber. Herr Allenbach beantragt:

«... sowie für Neuanlagen, die dem obligatorischen

Referendum unterliegen»; die Kommission
schlägt vor: «... sowie der dem obligatorischen
Finanzreferendum unterliegenden Staatsstrassenbauten.»

Abstimmung
Für den Antrag Allenbach
Für den Antrag der Kommission

37 Stimmen
76 Stimmen

Präsident. Wir haben nun noch zu entscheiden über
den Antrag Jenni, der verlangt, in lit. b nur stehen zu
lassen: «... sorgt für die Projektierung und den Bau der
Nationalstrassen.» Der Rest wäre zu streichen.

Abstimmung

Für den Antrag Jenni
Dagegen

Minderheit
Mehrheit

Präsident. Zu Artikel 18 Absatz 4 hat Herr Jenni einen
Zusatzantrag gestellt.

Jenni. In Absatz 4 werden Aufgaben und Pflichten der
Kreisverwaltungen aufgeführt. Darunter fehlt nach meiner

Meinung eine wesentliche, gerade für die Kreisverwaltung,

die den Kontakt nicht nur mit den Behörden,
sondern auch mit der Bevölkerung aufrechterhalten sollte.

Sie sollte frühzeitig informieren über ihre Tätigkeit,
über Dinge, die sie an die Hand nimmt, damit nicht
etwas durch Hintertüren vernommen wird und dann
Unruhe entsteht. Es soll aber auch nicht geplant und
vorbereitet werden, bis die Dinge soweit gediehen sind,
dass man hoffen kann, es gerate dann nichts mehr
dazwischen. Deshalb glaube ich, dieser Antrag gehöre
unbedingt hieher. Es sollte nicht nur aus der Zentrale
informiert werden, sondern auch direkt über die Tätigkeit
der Kreise, vor allem dann, wenn neue Planungen an
die Hand genommen werden, und zwar bevor diese
soweit sind, dass sie praktisch als «genagelt» erscheinen.

Dütschler, Präsident der Kommission. Dieser Antrag
ist in der Kommission mit 11:1 Stimme abgelehnt worden.

Wollten wir das einführen, gäbe es einen Wirrwarr.

Darüber müssen Sie sich klar sein. In Artikel 4
dieses Dekretes heisst es, der Baudirektor regle den
Verkehr mit den Massenmedien und die Informationsaufgabe.

Wenn wir nun den Kreisen ähnliche Kompetenzen

geben wollten, können Sie sich leicht ausmalen,
welches Durcheinander entstehen müsste. Das wäre
völlig falsch. Darum beantrage ich Ablehnung dieses
Antrages Jenni.

Bürki, Baudirektor. Ich schliesse mich der Kommission
an, möchte aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass
wir in der Geschäftsordnung für die Baudirektion
insbesondere regeln: Den Verkehr mit den Massenmedien
und die Informationsaufgaben. Es ist selbstverständlich,
dass dabei (wie heute) die Kreise ihre Funktionen haben
werden; diese bleiben zu umschreiben. Aber das gehört
nicht als Generalklausel hieher. Das wäre fehl am Platz.

Abstimmung

Für den Antrag Jenni
Dagegen

Art. 19

Präsident. Herr Thalmann hat seine Anträge zu Artikel
19 zurückgezogen. Zur Diskussion steht nun noch beim
dritten Strich der Antrag der Kommission und jener des
Regierungsrates. Wenn ich richtig interpretiere, wird die
Formulierung auf der linken Seite der Fahne von nie^
mandem mehr vertreten.

Dütschler, Präsident der Kommission. Ich möchte
beliebt machen, auf den Antrag des Regierungsrates
einzuschwenken. Diese Fassung ist besser und entspricht
eigentlich dem, was wir gewollt hatten.

Bürki, Baudirektor. Ich danke dem Kommissionspräsidenten.
Es geht einfach um folgendes: Wir haben eine

Stelle «ans Bein gestrichen»; wir haben jetzt elf und
gehen auf zehn zurück. Heute habe ich je einen Chef, der
in beiden Ämtern je einen Stellvertreter hat. Wenn wir
nun eine «mariage» suchen, ist es doch vernünftig,
wenn von beiden Seiten her jemand dazu kommt. Auch
der hier vorgesehene Stellvertreter hat selbstverständlich

daneben Funktionen. Dann gibt es einen zweiten,
der eine Abteilung leitet und auch noch Stellvertreterfunktion

hat. Das war bisher eine Frage der internen
Regelung; ob es auf die Dauer so bleiben soll, wird die
Zukunft zeigen. Immerhin geht es um einen Betrieb von
500 Leuten, das gilt es auch zu bedenken.
Was wir vorschlagen, lässt sich ohne weiteres
verantworten. Ich bitte Sie um Zustimmung.

Abstimmung

Für den Antrag des Regierungsrates

Art. 20

Angenommen

Titel und Ingress

Angenommen

Schlussabstimmung

Für Annahme des Dekretsentwurfes
Dagegen

Mehrheit

100 Stimmen
5 Stimmen

Minderheit
Mehrheit

Verwaltungsbericht der Baudirektion für 1982

Mme Renggli, rapporteur de la Commission d'économie

publique. Notre collègue Werner Klopfstein et moi-
même avons été reçus au début de juin par la Direction
des travaux publics. Nous avons eu l'occasion en
particulier de visiter le chantier de la route de contourne-
ment de Lyss. Nous avons pu constater que les travaux
allaient bon train, même s'il faudra attendre 1986 pour
voir la route ouverte au trafic, et que l'on prenait soin
de ménager dans toute la mesure du possible la nature
et la campagne, de même que les habitants des
constructions près desquelles passe la route.
Nous avons également discuté de la revision de la loi
sur la construction des routes, objet du chapitre 1.2 du
rapport de gestion. En raison des mésaventures qu'a
connues le Département des travaux publics - vous
vous souvenez que la construction d'un passage sur
voie à Anet avait été approuvée par le Grand Conseil
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mais que la décision avait dû être annulée devant
l'opposition de la population et vous savez que le fameux
contournement de Ranflüh-Zollbrück n'a pas fini de faire
parler de lui - on a étudié les moyens permettant aux
populations concernées de se prononcer. Diverses
procédures ont été envisagées: double majorité de la
région et du canton, éventuellement multiplication par
deux du nombre des voix qui se sont exprimées dans la

région concernée etc. Comme vous le voyez, on s'efforce
de mieux sentir le pouls des régions et de tenir

compte des oppositions. Une telle procédure ne saurait
évidemment entrer en ligne de compte pour la
construction des routes nationales et à ce sujet, je voudrais
saluer le fait que le Conseil fédéral a suivi un préavis
émis par la commission des routes nationales concernant

la Transjurane et qu'il se propose d'intégrer la T6
dans le réseau des routes nationales. Il en résultera
naturellement un allégement pour le canton sur le plan
financier.

Je voudrais d'autre part vous rendre attentifs au tableau
qui figure aux pages 309 et 310 du rapport de gestion
et où sont énumérées toutes les instances qui doivent
être consultées lors de la construction d'une route ou
de la correction d'un cours d'eau. Cette énumération
montre qu'on ne prend pas les choses à la légère, que
la planification des travaux routiers n'est vraiment pas
simple et qu'il n'est pas facile de tenir compte de l'avis
de chacun.

Pour terminer, je voudrais remercier le Directeur des
travaux publics et son secrétaire, ainsi que ses adjoints,
pour les renseignements qu'ils nous ont donnés. Nous
avons encore visité le chantier de Witzwil et nous
avons été extrêmement intéressés par tout ce que nous
avons vu et appris au cours de cette journée.

Rychen (Lyss). Ich möchte an dieser Stelle dem Baudirektor

einmal danken für das rasche Vorantreiben beim
Bau derT6. Die Umfahrung Lyss ist nun im Bau. Nachdem

ich hier vorne sehr oft den Baudirektor kritisiert
habe, möchte ich nun einmal danken für dieses
Vorwärtsmachen. Das ist ein Stück weit sein Verdienst.
Nun sind aber bei der Eröffnung des letzten Teilstückes
Lätti-Lyss öffentlich Bedenken geäussert worden, allenfalls

werde der Termin von Ende 1986 nicht eingehalten
werden können, weil die Finanzen des Staates nicht
ausreichen würden. Das hat in unseren Kreisen Sorge
bereitet. Ich erinnere daran, dass die Region Biel sehr
froh wäre, wenn dieser Termin eingehalten werden
könnte. Immerhin besteht von Lyss nach Biel eine
Autostrasse, so hätte die Region von Biel vor der Realisierung

der N5 wenigstens einigermassen einen
Anschluss an eine Autobahn. Auch die Lysser wären froh,
wenn die Verzögerung nicht durch finanzielle Engpässe
weiter verzögert wird. Ich bitte den Herrn Baudirektor
um eine klare Auskunft betreffend diese Unsicherheiten.

Bürki, Baudirektor. Ich möchte Frau Renggli danken für
die Berichterstattung. - Zur Frage des Herrn Rychen
muss ich einfach feststellen, dass wir alles in unserer
Macht Stehende tun, inklusive Anträge um zusätzliche
Mittel stellen; diese sind bereits zweimal abgelehnt
worden. Vielleicht weiss er als Grossrat, wer noch
zuständiger wäre. Das ist eine Frage, welche im Rahmen
der Fraktion oder des Grossen Rates einmal aufgegriffen

werden könnte.

Zurzeit ist es so, dass wir einen Finanzplan aufgestellt
haben. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert - aber
das ist bei so grossen Baustellen immer recht schwierig
zu sagen -, sollte es gerade «rund laufen». Wir hatten
dank dem guten Wetter einen Vorsprung; jetzt mussten
wir wegen der fehlenden Mittel bremsen und konnten
vorhandene Kapazitäten sowohl auf Seiten der
Unternehmer wie in bezug auf die Vorbereitung nicht mehr
voll ausnützen; wir mussten also «mit gedämpftem
Trommelklang» weiterarbeiten, mangels entsprechender
Kredite. Die Kreditlimiten aber setzt der Grosse Rat, der
sie uns nicht zuletzt über das Budget zuteilt. Wir arbeiten

jedoch in der Richtung, dass es trotzdem gelingen
sollte.

Genehmigt

Nachkredite für das Jahr 1983 1. Serie; Baudirektion

Beilage Nr. 29 Seite 10

Mme Renggli, rapporteur de la Commission d'économie

publique. Ainsi que vous avez pu le constater en
examinant la liste des crédits supplémentaires demandés

par les diverses directions, celle des travaux publics
demande une rallonge de 106 000 francs pour le service

d'hiver du premier arrondissement, c'est-à-dire de
l'Oberland. Je suis un peu étonnée de l'importance de
ce dépassement de crédit parce que l'hiver dernier n'a

pas été très rigoureux; la neige n'a pas été très
abondante, même en montagne. Il paraît qu'il s'agit d'une
demande de crédit concernant l'année précédente mais
qui, pour des raisons comptables, n'avait pas pu être
présentée l'année dernière. Nous vous proposons donc
d'approuver l'octroi de ce crédit.

Genehmigt

Lauperswil, Signau und Eggiwil; Korrektion und
Verbauung der Emme, 3. Bauetappe;
Verpflichtungskredit

Beilage Nr. 18 Seiten 9/10, französische Beilage S.

11/12, Geschäft 2041

Mme Renggli, rapporteur de la Commission d'économie

publique. Les rives de l'Emme dans la région en
question sont rongées par le courant et leur effondrement

pourrait mettre en danger des routes, des
constructions ou des terrains cultivables. C'est pourquoi la

Direction des travaux publics demande un crédit pour la

réalisation d'un projet de correction qui remonte à 1975
et dont c'est la troisième étape. Le crédit d'engagement
s'élève à 630000 francs, soit au 35 pour cent du coût
des travaux, la Confédération versant pour sa part une
subvention de 31,5 pour cent.
La Commission d'économie publique vous recommande
l'approbation de cette affaire.

Genehmigt

Guggisberg und Rüschegg; Verbauung der Kalten
Sense mit Seitenbächen; Verpflichtungskredit

Beilage Nr. 18 Seite 10, französische Beilage Seite 12,
Geschäft 2042

Mme Renggli, rapporteur de la Commission d'économie

publique. La Singine Froide a été l'objet d'une cor-



31. August 1983 671

rection mais lors des hautes eaux, les torrents qui
affluent dans cette rivière provoquent souvent des glissements

de terrains et des inondations. C'est pourquoi la

Direction des travaux publics a élaboré un projet en vue
d'endiguer également ces torrents. La dépense à la

charge du canton s'élève à 303 750 francs (40,5%). La

Commission d'économie publique ne s'oppose pas à ce
projet.

Frau Hegi. Ich möchte noch einmal grundsätzliche
Bedenken anmelden. Wir haben das schon einmal getan
und sind hier deswegen verlacht worden. Ich bin sicher,
dass uns der Regierungsrat auch die gleiche Antwort
geben wird: Es sei durch die bestehenden Instanzen
alles bestens geprüft worden.
Es geht um folgendes: Wir haben das Geschäft der
Verbauung der «Kalten Sense» ziemlich breit geschildert
erhalten in zwölf Textgruppen, die aber im Grunde
genommen nichts anderes als den baulichen Ablauf schildern.

Wir wissen alle, dass es dringend nötig wäre, die
Auswirkungen solcher Korrektionen auf den
Wasserhaushalt und die Vegetation der Umgebung genauer zu
prüfen. Paradox ist es mir erschienen, wie man hier
über die Wasserspiegelabsenkung sprach und uns ge-
wissermassen als neurotisch bezeichnete; aber einige
Wochen später veröffentlichte unser Informationsamt
eine Orientierung, das Ulmensterben in der Bielerseege-
gend sei eine Folge der Wasserspiegelveränderung.
Wir möchten dieses Geschäft zurückweisen und verlangen,

dass es nach den neuen Kriterien überprüft werde,
die heute an der ETFI gelehrt werden.

Burri. Ich möchte Sie schon bitten, dieser Vorlage
zuzustimmen. Letztes Mal war es Herr Theiler, der ein
derartiges Geschäft zurückweisen wollte; ihm hat Kollege
Siegenthaler geantwortet. Jener Antwort habe ich nicht
viel beizufügen, aber ich bitte um Zustimmung.
Es geht hier um ein Gebiet, in welchem seit vielen Jahren

verbaut wird. Das hat sich bisher bewährt. Wollten
wir nun anfangen, solche Gebiete einfach zusammenrutschen

zu lassen, dann könnten wir noch mancherorts
«zumachen». Ich möchte doch bitten, dieser Tendenz,
wie sie nun in gewissen Kreisen vertreten wird, nicht
beizupflichten.

Bürki, Baudirektor. Ich möchte Sie ebenfalls bitten,
diesem Antrag zuzustimmen. Es geht um ein Gebiet, Frau
Grossrätin Hegi, das wir beide kennen: Viele Krächen
und Gräben liegen dort, für welche wir keine ETH-Un-
tersuchung brauchen, um zu wissen, warum die Hänge
abrutschen und durch die Erosion nicht nur die Bäume
verlorengehen, sondern die ganze Vegetation. Wir
kämpfen im ganzen Gurnigelgebiet gegen diese
Erscheinungen, auch auf der Gürbetalseite. Es wäre nicht in
unserem Interesse, hier Begonnenes, das mit massvollen

Mitteln fortgesetzt werden kann, nicht weiterzuziehen.

Abstimmung
Für den Rückweisungsantrag Hegi Minderheit
Dagegen Mehrheit

Präsident. Wir haben auch noch über das Geschäft als
solches abzustimmen.

Abstimmung
Für Annahme des Geschäftes 2042 Mehrheit

Universität; Erweiterungspavillon zum Pathologischen

Institut; Kredit und Verpflichtungskredit

Beilage Nr. 18 Seite 10, französische Beilage Seiten
12/13, Geschäft 2148

Mme Renggli, rapporteur de la Commission d'économie

publique. L'institut de pathologie est situé dans un
ancien bâtiment de l'Hôpital de l'Ile dont on prévoit le

remplacement au cours de ces cinq prochaines années,
mais ledit bâtiment ne répond plus aux besoins actuels.
Je rappelle que le service de pathologie s'occupe de la

détection des tumeurs et des cancers et il ne peut plus
effectuer toutes les tâches qui lui sont confiées en
raison de leur ampleur. Pour cette raison, il est prévu de
construire un bâtiment provisoire.
Je dois dire franchement que je n'aime pas beaucoup
cette solution, car les bâtiments provisoires coûtent
toujours beaucoup trop cher compte tenu de leur caractère

provisoire, mais il semble que la construction
envisagée ne puisse plus être différée et qu'il ne soit pas
possible d'attendre la construction d'un bâtiment définitif

pour y reloger le service de pathologie.
Dans le nouveau pavillon, on logera pour l'essentiel des
bureaux car le déplacement de laboratoires nécessiterait

des investissements trop importants.
Le crédit total brut s'élève à 443 000 francs, mais le canton

espère recevoir une subvention de 219000 francs de
la part de la Confédération, si bien qu'il resterait une
dépense de 224 000 francs à la charge du canton.
Nous vous recommandons d'approuver l'octroi du crédit
demandé.

Genehmigt

Belp; Verbauung des Aarbaches, Teilstrecke
Bahnübergang GBS-Gürbe, Projekt 1981;
Verpflichtungskredit

Beilage Nr. 18 Seite 10/11, französische Beilage Seite
13, Geschäft 2149,

Mme Renggli, rapporteur de la Commission d'économie

publique. La Gürbe a déjà été corrigée en partie au-
dessus du passage à niveau mais les instances responsables

se trouvent maintenant dans une situation difficile

parce que, d'un côté, le cours d'eau a été dimen-
sionné pour une certaine capacité et qu'en dessous, la

capacité est beaucoup plus faible, si bien que, lors de
fortes précipitations, les couvercles des canalisations
sont soulevés par les eaux et que la Steinbachstrasse
est inondée. C'est pourquoi la correction commencée
doit absolument être continuée. Il est demandé à cet
effet un crédit de 337 200 francs, qui représente le 30
pour cent du coût total des travaux.
Nous vous recommandons d'accepter également cette
affaire.

Genehmigt

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Schluss der Sitzung um 16.30 Uhr.

Die Stenographen/
Redaktoren:

Paula Aeschbach
Ciaire Widmer
Bernhard Luvten
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Fünfte Sitzung

Donnerstag, 1. September 1983, 9.00 Uhr

Präsident: René Bärtschi, Heiligenschwendi

Präsenz: Anwesend sind 179 Mitglieder. Entschuldigt
abwesend sind: Aebi (Hellsau), Aebi (Burgdorf), Bartlome,

Bieri, Droz, Flück, Gsell, von Känel (Lenk), Frau
Kretz, Lehmann, Löffel, Messerli, Muster, Sidler, Schlegel,

Schmid (Rüti b. Büren), Schmidlin, Schürch, Steiner
(Zielebach), Stettier, Waber.

Psychiatrische Universitätsklinik; Umstrukturierung
des Personalhauses zum teilweisen Ausbau

als Therapiegebäude; Kredit und Verpflichtungskredit

Beilage Nr. 18 Seite 11, französische Ausgabe Seite 13,
Geschäft 2368

Mme Renggli, rapporteur de la Commission d'économie

publique. Les méthodes thérapeutiques appliquées
dans les cliniques psychiatriques évoluent. On a compris

l'importance du travail et surtout du travail régulier,
qui facilite la réintégration du malade psychiatrique
dans le circuit normal.
Actuellement, la thérapie par le travail se pratique dans
des locaux provisoires. Après avoir agrandi les locaux
servant au logement des malades, on peut passer à la
deuxième phase, c'est-à-dire améliorer les possibilités
de travail à l'intérieur de la clinique psychiatrique et à

cet effet, on prévoit la création des locaux nécessaires
dans une maison du personnel devenue disponible. Ce
bâtiment est situé un peu à l'écart des autres bâtiments
de la clinique psychiatrique, ce qui oblige le malade à

parcourir une certaine distance à l'air libre pour se rendre

au local de travail.
Le bâtiment ne nécessite pas d'importantes transformations

et installations. La principale est l'aménagement
d'un ascenseur, qui sera situé à l'extérieur de l'immeuble

pour des raisons d'économie.
L'Office fédéral des assurances sociales versera une
subvention de 30 pour cent et la subvention cantonale
a été fixée à 365400 francs. La Commission d'économie

publique vous recommande d'approuver ce projet.

Genehmigt

Autobahnamt; Anschaffung einer Strassenkehr-
maschine für den Werkhof Spiez; Kredit

Beilage Nr. 18 Seite 11, französische Ausgabe Seite 14.
Geschäft 2369

Mme Renggli, rapporteur de la Commission d'économie

publique. Le centre d'entretien de Berne avait
jusqu'à présent mis sa balayeuse à la disposition du centre
d'entretien de Spiez, mais depuis l'ouverture du tronçon
de route nationale Berne-Morat, ce n'est plus possible.
C'est pourquoi la Direction des travaux publics a décidé
l'acquisition d'une nouvelle balayeuse destinée au centre

de Spiez. Son coût s'élève à 283000 francs.
Plusieurs offres ont été examinées et c'est l'engin qui ré¬

pond le mieux aux besoins et qui est le plus avantageux
qui a été retenu.
La Commission d'économie publique vous recommande
l'approbation de ce projet.

Genehmigt

Bern, Speichergasse 8-16, Umbau und Renovation;

Kredit und Verpflichtungskredit

Beilage Nr. 18 Seite 11, französische Ausgabe Seite 14,
Geschäft 2370

Mme Renggli, rapporteur de la Commission d'économie

publique. Depuis de nombreuses années, le Tribunal

administratif et des assurances est à l'étroit dans
ses locaux actuels. Il manque surtout de place pour les
audiences. Les salles sont exiguës et il est quelquefois
difficile de placer les justiciables en cas d'affluence. La

création de postes de juges d'instruction spéciaux et de
procureurs suppléants a rendu la pénurie de locaux
encore plus aiguë. D'autre part, il a fallu chercher une autre

solution pour l'Office des poursuites et faillites, qui
est actuellement logé au Nordring, dans le bâtiment de
la police cantonale. Les nombreuses allées et venues
posent des problèmes de sécurité.
C'est pourquoi le canton a acquis successivement
plusieurs immeubles à la Speichergasse. Il possédait déjà
les immeubles numéros 14 et 16. En 1978, l'Etat a

racheté deux bâtiments appartenant à la Fédération des
coopératives agricoles et, l'année dernière, il a acquis
l'immeuble d'angle, si bien que maintenant, toute cette
série de bâtiments appartiennent au canton et leur
aménagement peut commencer.
On prévoit la construction d'une entrée centrale avec
hall de réception. Les différents bâtiments étant conti-
gus, ils seront reliés entre eux par des portes. Des
boutiques seront maintenues au rez-de-chaussée; ainsi, le

quartier gardera une certaine animation. Des logements
de fonction seront aménagés au premier étage sous le
toit, ainsi que des bureaux et des salles d'audience au
rez-de-chaussée.
Actuellement, la série de petits bâtiments acquis au
cours des ans ne présente aucune unité du côté de la

cour. Les sous-sols seront réservés aux archives, solution

adéquate en raison du poids des dossiers et des
documents. On a en revanche renoncé à y aménager la
salle des ventes étant donné les difficultés que présenterait

la livraison des marchandises.
Les façades ne seront pas modifiées mais les murs
extérieurs nécessitent une réfection, de même que le toit,
dont la ferblanterie est rouillée. La plomberie et les
installations électriques devront également être remplacées.

Il faudra aussi remplacer les fenêtres, qui ne
répondent plus aux impératifs en matière d'isolation
phonique et thermique.
Il faudra en outre démolir les annexes qui existent dans
la cour et qui sont délabrées. L'ancienne chaudière sera
démontée et les installations de chauffage seront
reliées au chauffage à distance déjà existant.
Le crédit mis à disposition pour l'exécution de ces
divers travaux a été limité à 10 millions de francs. En
examinant les bâtiments sur place, j'ai pu me rendre compte

qu'on n'avait pas fait de luxe inutile et qu'on s'est
limité aux réfections nécessaires. Ces travaux permet-
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tront de parer à la pénurie de locaux dont souffrent les
différentes administrations dont j'ai parlé tout à l'heure.
La Commission d'économie publique vous recommande
d'approuver l'octroi de ce crédit.

Theiler. Zu dieser Vorlage möchte ich einige Fragen
stellen. Meines Erachtens sollten wir sie etwas näher
betrachten, darüber diskutieren und uns nicht einfach
mit dem Referat eines Kommissionsmitgliedes begnügen,

das wiedergibt, was im Vortrag der Regierung
steht.
Während der Sommerferien konnte man lesen, wieviele
Berner konsterniert und entsetzt waren, als sich die
UNESCO weigerte, die Berner Altstadt zwischen Bahnhof

und Nydeggbrücke in das Verzeichnis der schönsten
und berühmtesten Kunstaltertümer der Welt aufzunehmen.

Man schimpfte natürlich über die UNESCO und
die fremden Leute, die Bern offenbar zuwenig kennen.
Dabei hat die UNESCO damals nur festgestellt, was
zahlreiche kritische Berner sowohl im Stadtrat als auch
im Grossen Rat sagen und Zeitungen seit Jahr und Tag
schreiben, nämlich, dass Bern im Begriff ist, sich selbst
zu zerstören, zur Fassadenstadt zu werden, dass es das
verliert, was Bern eigentlich ausmacht, nämlich die
Lebendigkeit, die Bewohntheit und Vielfalt.
Ich befürchte, dass wir mit dieser Vorlage wiederum
einen Schritt in falscher Richtung tun. Wie aus der Vorlage

ersichtlich, sollen diese Häuser in Büros zwecks
Erweiterung der Bezirksverwaltung umgebaut werden. Die
Begründung dafür ist eine Konsolidierung der langfristigen

Raumbedürfnisse der Bezirksverwaltung. Diese
Begründung genügt mir einfach nicht. Vor kurzem haben
wir mit sehr viel Geld, auch sehr schön, das Amthaus
umgebaut und renoviert und dabei für die Bezirksverwaltung

viel mehr Raum geschaffen, als vorher zur
Verfügung stand. Muss sich eine Bezirksverwaltung für
immer gleich viel oder sogar eher weniger Einwohner der-
massen rasch audehnen? Muss man unter Annahme
einer Erweiterung der Raumbedürfnisse in vielleicht fünf
bis zehn Jahren quasi auf Vorrat Büroräume bauen? Ich
weiss, dass man dadurch bisher gemietete Räume
freigeben könnte. Wer gibt uns jedoch die Garantie, dass
diese dann für Wohnungen gebraucht werden?
Bei der Vorlage Speichergasse handelt es sich um eine
Reihe typischer Jugendstilhäuser. Sie machen heute,
schwarz und verrusst von Benzin, in einer etwas dunklen,

unansehnlichen Gasse einen traurigen Eindruck.
Wenn man sie jedoch genauer betrachtet, sieht man,
dass es in ihrer Substanz heute noch sehr schöne Häuser

sind. Man sieht verdeckte Ornamente, eine Vielfalt
von Terrassen, Gittern und Erkern sowie Figuren. Es

würde sich lohnen, diese Häuser wieder herzustellen
und wenn möglich ihrem ursprüchlichen Zweck
zuzuführen. Ich erinnere an die Diskussion hier im Rat über
das neue Verwaltungsgebäude an der Reiterstrasse,
eine Vorlage, der das Volk zustimmte. Die Landbevölkerung

hat zu einem schönen Teil dagegen gestimmt; die
Vorlage wurde von einer grossen zustimmenden Mehrheit

in der Stadt Bern durchgerissen, die deshalb
zustande kam, weil man dem Volk versprach, man wolle
nun aufhören, Wohnraum in der Stadt dem Zweck zu
entfremden und die Verwaltung etwas ausserhalb der
City zentralisieren, damit die Häuser in der Stadt wieder
dem Wohnen zugeführt werden können. Man erinnert
sich sicher noch an die sehr werbewirksam zurechtgemachte

Broschüre, die man als Botschaft der Regierung
und des Grossen Rates dem Volk vor der Abstimmung

Reiterstrasse verteilt hat mit dem Slogan, «Anstatt
Gewohntes, Bewohntes». Es wurde darauf hingewiesen,
dass die Verwaltung bis jetzt Wohnraum in der Stadt
verdrängt hat; dank des neuen Konzeptes könne man
das nun abstoppen und die Häuser wieder dem Wohnen

zuführen. Es waren Hausklingeln mit leeren
Namensschildern abgebildet und daneben solche mit den
Namen Berger, Gerber und Weber, als Zeichen, dass
dort wieder Familien wohnen. Mir scheint, dass diese
Vorlage den damaligen Versprechungen wiederspricht.
Im übrigen mache ich auf eine Merkwürdigkeit
aufmerksam: Die Vorlage kostet genau 10 Mio. Franken.

Präsident. Entschuldigung, Herr Theiler, stellen Sie
einen Antrag?

Theiler. Ich stelle vorerst einige Fragen und behalte mir
vor, anschliessend einen Antrag zu stellen.

Präsident. Ein Antragssteller hat Anspruch auf eine
Redezeit von zehn Minuten, ein Diskussionsredner auf
fünf Minuten. Die fünf Minuten sind abgelaufen, Herr
Theiler.

Theiler. In diesem Falle stelle ich zu diesem Geschäft
einen Rückweisungsantrag und werde ihn begründen.

Präsident. Herr Theiler stellt einen Rückweisungsantrag.
Die restliche Redezeit beträgt noch fünf Minuten.

Theiler. Diese 10 Mio. Franken sind bis auf den letzten
Franken genau die Limite für das fakultative Referendum.

Würde diese Vorlage einen Franken mehr kosten,
müsste sie dem obligatorischen Referendum unterstellt
werden. Ich komme einfach nicht ganz vom Verdacht
los, dass man diese Vorlage genau so gebündelt hat,
dass man sie nicht obligatorisch der Abstimmung
unterbreiten muss, und ich frage mich, wie viele
teuerungsbedingte Nachkredite oder wie viele andere
Nachkredite uns dazu noch unterbreitet werden. Es fällt zum
Beispiel auf, dass der Kredit für die Ausstattung im
Vergleich zu anderen Vorlagen mit 330000 Franken sehr
klein bemessen ist, ebenso die Reserven mit 3 Prozent.
Es wurde alles so abgestimmt, dass man die 10 Millionen

nicht überschritt. Ist man sicher, dass es bei dieser
Vorlage zu keinen Nachkreditbegehren kommen wird?
Sonst käme es einer Umgehung der Finanzkompetenzordnung

gleich.
Zum Schluss gleichwohl noch etwas zu den Fassaden:
Ich vermisse Ausführungen über die denkmalschutzgerechte

Renovation der Fassaden. Man müsste in dieser
Gasse, in welcher das Wohnen erst in jüngster Zeit wieder

Einzug hält, die Fassaden unbedingt so renovieren,
wie es dem Jugendstilcharakter dieser Häuser
entspricht. Ich vermisse diesbezügliche Ausführungen im
Vortrag. Auch das ist eine Frage.
Meines Erachtens bestehen noch zu viele offene
Fragen, weshalb man diese Vorlage nochmals zurücknehmen

und prüfen sollte, ob es wirklich nötig ist, die
Büronutzung beizubehalten, oder ob man diese Räume
nicht in Wohnungen zurückverwandeln könnte. Die
Häuser haben eine phantastische Konzeption, unten
bestehen Läden, in der Mitte Ateliers, Werkstätten usw.
und oben Wohnräume. Man sollte versuchen, diese
gemischte Nutzung beizubehalten. Es wäre möglich, nur
aus einem Teil Büros und aus einem grösseren Teil
Wohnungen zu machen. Die wenigen vorgesehenen
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Zimmer unter dem Dach genügen einfach nicht. In
diesem Sinne beantrage ich Rückweisung der Vorlage.

Schweizer (Bern). Zwei Bemerkungen zu den Ausführungen

von Herrn Theiler in den ersten fünf Minuten:
Die erste mache ich im Namen der Staatswirtschaftskommission.

Herr Theiler hat angedeutet, das Geschäft
sei in der Kommission leichthin behandelt worden, und
die Referentin habe lediglich noch etwas betont, was
bereits gedruckt vorliege. Die Staatswirtschaftskommission

prüft die Geschäfte sehr gut, Herr Theiler. Sie hat
diese Vorlage diskutiert, auch die Frage Wohnraum
oder Büros. Anspielungen, die Referenten der
Staatswirtschaftskommission würden lediglich ablesen, was
gedruckt vorliege, muss ich ablehnen. Dieses Geschäft
wurde sehr gut geprüft.
Die zweite Bemerkung betrifft die UNESCO. Selbstverständlich

ist anzunehmen, dass Herr Theiler die Schlagzeilen

über die Altstadt von Bern sehr genau gelesen
hat. Persönlich bin ich der Meinung, man müsse nicht
traurig sein, wenn einmal aufgegriffen wurde, dass die
Altstadt vermehrt dem Wohnen zugeführt werden
könnte. Es hat nichts geschadet. Es ist jedoch nicht so,
dass die UNESCO nicht nochmals auf dieses Thema
zurückkommen wird. Der Grund, weshalb das Urteil so
ausfiel, liegt darin, dass das Ganze zuwenig angeschaut
und überhaupt keine Besichtigungen vorgenommen
wurden. Der Gemeinderat der Stadt Bern wurde eingeladen,

das Thema der UNESCO gegenüber nochmals
aufzugreifen. Er hat beschlossen, das zu machen, nicht
um recht zu erhalten, sondern damit das Thema nochmals

von Grund auf neu geprüft wird, denn alle fremden
Gäste Berns - wir hatten im vergangenen Sommer und
auch diesen Herbst sehr viele Touristen - sind stets von
der Berner Altstadt begeistert. Herr Theiler soll einmal
mit ihnen sprechen. Man soll nicht sagen, es seien nur
Fassaden. Es wäre dies sicher falsch. Wie gesagt,
erachte ich es persönlich als richtig, dass einmal ein
wenig kritisiert wurde. Das schadet nichts. Wenn man
jedoch objektiv betrachtet, was punkto Altstadtsanierung

in Bern gemacht wurde, wird man sehr bald
sehen, dass auch der UNESCO-Bericht zu anderen
Schlussfolgerungen kommen wird.
In der Speichergasse befanden sich bis jetzt Büros, und
diese Räume sollen weiterhin als Büros benützt werden.

Die Rückführung in Wohnraum war nicht gut oder
überhaupt nicht möglich, da dies zu Kostspieligkeiten
geführt hätte, die niemand bezahlen könnte, auch
eventuelle Mieter nicht. Es war daher nicht am Platz, diese
Büros aufzuheben, weshalb wir zu diesem Beschluss
gestanden sind. Ich bitte daher den Rat, dem Antrag
der Regierung und der Staatswirtschaftskommission
zuzustimmen.

Bürki, Baudirektor. Dieser Rückweisungsantrag scheint
meines Erachtens wenig überlegt zu sein. Es wurde
bereits darauf hingewiesen, dass diese Gebäude bereits
als Verwaltungsbüros gedient haben, Nummer 14 und
16 dem Kanton, Nummer 18 und 12 der VLG.
Die meisten kennen die Speichergasse. Sie ist wirklich
kein sehr attraktiver Wohnplatz, nicht zuletzt wegen der
recht vielen sowohl lärm- als auch abgasmässigen
Immissionen. Wie bereits erwähnt, wurde eine teilweise
Rückführung in Wohnungen unsererseits in Betracht
gezogen. Wir gelangten jedoch zur Auffassung, dass wir
damit keinen echten Dienst leisten könnten, um so
weniger als die Belegung durch bereits vorhandene Ver¬

waltungen vorgesehen ist. Aus Ziffer 22 geht hervor,
dass das Verwaltungs- und Versicherungsgericht dort
untergebracht wird, das sich zurzeit an der Neuengasse
befindet, das heisst eine Gasse weiter oben. Die dortigen

Verhältnisse sind sehr eng, und infolge der Neu-
strukturierung mit drei neuen hauptamtlichen
Verwaltungsrichtern wird zusätzlicher Raum benötigt. Es fehlt
auch ein entsprechender Gerichtssaal, was nun korrigiert

werden soll. Ebenfalls unterzubringen sind das
besondere Untersuchungsrichteramt und die stellvertretenden

Prokuratoren. Das Betreibungs- und Konkursamt
können wir dann vom Nordring in die Nähe des
Stadtzentrums bringen, was unseres Erachtens ein Dienst am
Kunden wäre, wenn er nicht jedes Mal in den Nordring
hinausgehen muss. Sicher ist ein Zusammenzug
verschiedener Verwaltungen auch von Vorteil für den guten

Gang und die rasche Erreichbarkeit der Verwaltung.
Wir bauen nicht Verwaltungsbüros auf Vorrat.
Herr Grossrat Theiler hat insbesondere die Limite von
10 Mio. Franken bemängelt. Diese ist, absolut unbeein-
flusst durch uns und durch mich, aufgrund von Berechnungen

der Techniker und Architekten entstanden. Die
aufgeführten Bearbeitungsreserven von 319 000 Franken

sind nicht viel; ich gebe es zu, unseres Erachtens
sollten sie jedoch ausreichen. Was unter Ausstattung zu
verstehen ist, ist angegeben. Sie umfasst die Ausstattung

der allgemein zugänglichen Gerichtssäle; das übrige

Mobiliar soll mitgenommen werden. Auch in der
Reiterstrasse wird beim Bezug des Neubaus nicht nur neues

Mobiliar, sondern grundsätzlich das bisherige Mobiliar
verwendet werden. Allfällige Änderungen werden

über die ordentlichen Budgetkredite finanziert. Es

stimmt, dass wir mit dem Betrag von 10 Mio. Franken
an der Grenze angelangt sind. Wenn ich es jedoch hätte
genau nehmen wollen, Herr Theiler, hätte ich mindestens

die Hälfte als gebundene Ausgaben herausstreichen

können, da es sich um Unterhalt handelt; meine
Leute sind eben keine Finanzrechtler. Architekten und
Techniker haben eine Gesamtvorlage ausgearbeitet, und
zwar völlig unbeeinflusst. Zum Beispiel Rohbau: Aus-
senwände, Renovation der Dächer (infolge Korrosion
sind die Blechdächer undicht geworden und müssen,
wie die übrigen Spenglerarbeiten, neu ausgeführt werden)

und die grösstenteils zu ersetzenden Fenster sind
Unterhaltsarbeiten. Wir hätten sie aus der Vorlage
herausnehmen und nur die Mehrwerte, die Sachveränderungen

in die Vorlage einschliessen können, was jedoch
bei Hochbauvorlagen bis anhin nie getan wurde. Von
dieser Seite habe ich absolut keine Bedenken, diese
Vorlage dem fakultativen Referendum zu unterstellen.
Ich bitte den Rat, dem Geschäft zuzustimmen.

Abstimmung

Für den Rückweisungsantrag Theiler Minderheit
Dagegen Grosse Mehrheit

Theiler. Herr Baudirektor Bürki hat meine Frage nicht
beantwortet, ob die Fassaden dieser Häuser in
denkmalschutzgerechtem Sinne, wie es den Jugendstilhäusern

entspricht, renoviert werden.

Bürki, Budirektor. Aus der Vorlage geht hervor, dass
man die bestehenden Fassaden wie ursprünglich renoviert.

Ein mehreres wollen wir nicht machen, das
Vorhandene soll jedoch renoviert werden.
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Präsident. Wir stimmen ab über das Geschäft 2370

Abstimmung

Für Genehmigung des Geschäftes 142 Stimmen
Dagegen 5 Stimmen

Investitionsprogramm 1983/84 für die Region
Berner Jura/Biel/Seeland

Beilage Nr. 18 Seite 11, französische Ausgabe Seite 14,
Geschäft 2043

Kellerhals, Präsident der Verkehrskommission. Im Be-
schluss über zusätzliche Investitionsprogramme haben
wir in der letzten Session ebenfalls einige Strassenbau-
vorhaben behandelt. Es hiess in diesem Beschluss, dass
alle Vorhaben noch den ordentlichen Weg durchlaufen
werden. Der vorliegende Antrag ist eine nötige Ergänzung

des Zweijahresprogramms für den Strassenbau.
Die Verkehrskommission hat das Geschäft genau
geprüft und beantragt einstimmig, die Erweiterung des
Zweijahresprogrammes zu akzeptieren. Es handelt sich
ausschliesslich um Korrektionsarbeiten, Reparaturen,
Unterhalt und Weiterführung angefangener Arbeiten.

Jenni. In der Novembersession des letzten Jahres sagte
der Baudirektor zum Zweijahresprogramm, früher

hätten sich alle Gegenden des Kantons darum gerissen,
Strassen zu erhalten, gegenwärtig sei es anders, es
werde wirklich nur das Notwendigste gemacht und
entsprechend sei auch das vorgelegte Zweijahresprogramm

konzipiert. Offenbar versucht man nun wieder
einmal - diesmal unter dem Vorwand von Arbeitslosigkeit

und Krise -, das Ruder herumzuwerfen und Arbeiten

auszuführen - Strassenbauten und Strassenkorrek-
tionen -, die ganz offensichtlich nicht unbedingt nötig,
sicher aber nicht dringlich sind. Andernfalls wäre es
wahrscheinlich zuzumuten gewesen, sie bereits im
Strassenbau-Zweijahresprogramm vom letzten November

vorzubringen. Diese Art von Wirtschaftsförderung,
indem man nun Strassen weiter ausbaut, ist grundsätzlich

falsch. Man sagt, man schaffe dadurch Nachfrage.
Es stimmt, man schafft dadurch Kapazitäten, die ausgefüllt

werden. Kaum haben sich die betreffenden
Unternehmungen darauf eingerichtet, ist das Programm fertig;

die Kapazitäten bleiben jedoch vorhanden. Es stellt
sich dann wiederum das Problem, was man damit
machen soll. Es braucht dann wiederum ein solches
Programm und so weiter, allerdings nicht unendlich, denn
die gegenwärtige Krise ist eine Wachstumskrise. Ir-
gendeinmal hört jede Möglichkeit auf, mit diesem
Wachstum weiterzufahren. Diese Art von Wirtschaftspolitik

erinnert mich ein wenig an die Situation eines
Drogensüchtigen, dem man immer wieder neuen Stoff
nachliefert. Im Moment kann man zwar die Sache
sanieren, auf die Dauer führt das Ganze jedoch nirgends
hin. Der Versuch, nun unter dem Vorwand von Krisen
weiterhin Strassen auszubauen, diese Art Krisen zu
managen, indem immer wieder Geld nachgeworfen wird
im vollen Bewusstsein, dass das Ganze letztlich
nirgends hinführt und man immer wieder neue Kredite,
neues künstliches Wachstum fordern wird, führt dazu,
dass ich beantragen muss, das vorliegende Geschäft
aus grundsätzlichen Überlegungen abzulehnen.

Frau Boehlen. Ich habe einiges Verständnis für den
Antrag Jenni, was sonst nicht immer der Fall ist. Soviel
ich vom Strassenbau verstehe - ich verstehe davon
nicht allzuviel -, können beim Strassenbau nur wenig
Menschen eingesetzt und beschäftigt werden, da
heutzutage hauptsächlich mit Maschinen gearbeitet wird. Es

würde mich interessieren, wieviele Menschen für dieses
Strassenbauprogramm eingesetzt werden können. Es

handelt sich immerhin um einen Betrag von 6,6 Mio.
Franken, mit dem man beispielsweise auf dem Gebiet
der Fürsorge, Drogenbekämpfung usw. einigermassen
etwas erreichen und auch viel mehr Leute beschäftigen
könnte als beim Strassenbau. Unsere Strassenbaukapa-
zität ist sowieso zu gross; sie sollte ohnehin reduziert
werden. Wir können nicht im bisherigen Ausmass
weiterbauen.

Bürki, Baudirektor. Herr Grossrat Jenni wirft grundsätzlich
auf, es handle sich nicht um dringliche Arbeiten, da

sie sonst im Zweijahrsprogramm aufgeführt gewesen
wären. Bei der Zusammenstellung des Zweijahresprogramms

waren diese Begehren angemeldet. Im
Zweijahresprogramm haben wir jedoch einen Plafond, und
innerhalb desselben mussten wir Prioritäten setzen.
Was wir hier vorschlagen, wird seitens dieser Gegend,
dieser Gemeinden zum Teil seit Jahren gewünscht und
ist berechtigt. Dazu kommt im Taubenloch der Tagbautunnel

Frinvillier, einer der grössten Posten; es geht dabei

um die Massnahme, möglichst bald eine sehr
gefährliche Gegenverkehrssituation aufzuheben. Im
ordentlichen Budgetrahmen konnten wir dieses Projekt
nicht mehr unterbringen, weshalb wir es auf die nächste

Periode verschieben wollten. Auf diese Weise kann
es nun etwas vorgezogen werden.
Ich kann Frau Beohlen nicht sagen, wieviele Leute
beschäftigt werden; es ist dies rein unmöglich, da die
einzelnen Unternehmer ihre Leute einsetzen. Es findet
jedoch nicht nur Beschäftigung, wer auf der Maschine
sitzt, sondern auch die vielen, die mit dem Bauen, der
Ifrastruktur, bei der Vorbereitung, bei der Abnahme und
der Zulieferung zu tun haben. Dazu kommt ein glücklicher

Zufall, dass eines der grösseren Projekte, nämlich
der Ersatz der stark deformierten Pflästerung in Orvin,
sicher nicht maschinell ausgeführt werden kann. Wie
man seinerzeit in der Postgasse sehen konnte, wird diese

Arbeit durch eine Equipe von Hand ausgeführt. Es ist
dies der zweitgrösste Posten im vorliegenden
Programm, der grösste ist der Tagbautunnel von Frinvillier.
Die Pflästerung von Orvin figuriert mit 1050000 Franken

in diesem Programm.
Gerade weil es sich bei den meisten um relativ kleine
Posten handelt, werden verschiedene Unternehmen
zum Zuge kommen. Es wird nicht einfach ein grosser
Auftrag erteilt und in Grosstechnologie gebaut. Ein
Strassenneubelag wird zum Beispiel normalerweise von
einem kleineren oder mittleren Unternehmen direkt am
Ort ausgeführt. Oberbauverstärkungen, Belagserneuerungen,

Einbau von Deckenbelägen helfen breitgestreut
verschiedene heute unterbeschäftigte - auch im Bau
unterbeschäftigte - Kleinunternehmer zu stärken.
Die Regierung ist davon ausgegangen, dass man in
diesem Gebiet bereits in der Uhrenindustrie und nun
zusätzlich auch noch in der Maschinen- und Metallindustrie

Mühe habe und sie deshalb den dritten wichtigen
Pfeiler, nämlich die Bauwirtschaft, nicht auch noch voll
darniederliegen lassen dürfe, da die private Nachfrage
begreiflicherweise heute sehr stark stagniert, das heisst
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praktisch fehlt. Dies waren die Überlegungen zum
zusätzlichen Investitionsprogramm, dem der Grosse Rat
im Mai bereits beigepflichtet hat.

Präsident. Herr Jenni stellte Antrag auf Ablehnung des
Geschäftes.

Abstimmung

Für den Ablehnungsantrag Jenni 5 Stimmen
Dagegen 111 Stimmen

Präsident. Der Antrag Jenni wurde abgelehnt; das
Geschäft 2043 ist somit genehmigt.

Grellingen/Nenzlingen; Genehmigung des Stras-
senplans Umfahrung Grellingen, Tunnel Eggflue

Beilage Nr. 18 Seite 12, französische Ausgabe Seite 14,
Geschäft 2044

Bay, Berichterstatter der Verkehrskommission. Das
vorliegende Geschäft regelt die Plangenehmigung für die
Umfahrung Grellingen in Form eines Tunnels. Bevor ich
dieses Geschäft erläutere, gestatte ich mir folgende
Vorbemerkung: Das Geschäft soll und darf nicht in die
abstimmungspolitische Szene des Laufentals einbezogen

werden. Es wurde schlicht und einfach in einem
Verfahren vorbereitet, das ausgerechnet jetzt dem Rat
vorgelegt wird. Im weiteren ist zu sagen, dass es sachlich

überhaupt keinen Einfluss hat, ob später allenfalls
der Kanton Bern oder der Kanton Baselland Besitzer des
Laufentals sein wird, da dieses Projekt mit dem Kanton
Baselland abgesprochen und letzterer ebenfalls am Projekt

beteiligt ist.

Zum Geschäft an sich: Ich hatte Gelegenheit, mich an
Ort und Stelle über den jetzigen Stand und ebenfalls
über die zukünftige Planung zu orientieren. Das Vorgehen

für das Planungsverfahren ging sehr weit, indem
Sondierbohrungen vorgenommen und Detailabklärungen

getroffen wurden. Die Kosten von 96 Mio. Franken
kann man heute approximativ abgrenzen, ich nehme an
aufgrund der Erfahrungen beim Furkatunnel. Man sieht,
dass das Geschäft sehr gut vorbereitet wurde.
Die Bedürfnisfrage ist sicher ein ganz zentraler Punkt.
Zudem ist zu sagen, dass es überhaupt keine andere
Möglichkeit gibt. In früheren Zeiten wurden Möglichkeiten

der Strassensanierung durch den Ort Grellingen
geprüft. Angesichts der örtlichen Verhältnisse und der
Verkehrsfrequenzen auf dieser Strasse, die in den Jura
hinauf führt, sieht man ein, dass dies rein unmöglich
ist; es ist höchste Zeit, dass man dort etwas machen
kann. Aus dem Planungs-Auflageverfahren, dem ein
breites Vernehmlassungsverfahren vorausging, dem alle
Instanzen (Bezirkskommission, Gemeinden,
Naturschutz) zugestimmt haben, blieb eine einzige Einsprache

übrig, die zur Abweisung empfohlen wird. Alle
technischen und rechtlichen Probleme mit dem
Nachbarkanton Baselland, der zu zirka 27 Prozent am
Tunnelbau beteiligt ist, sind bereinigt.
Die Verkehrskommission empfiehlt dem Grossen Rat
einstimmig, dem vorgeschlagenen Strassenplan
«Umfahrung Grellingen, Tunnel Eggflue» zuzustimmen.

Theiler. Mir fehlt der Glaube an den Zufall, dass diese
Vorlage ausgerechnet zehn Tage vor der Laufental-Abstimmung

im Rat behandelt wird. Sie soll offensichtlich
ein Zückerchen im Hinblick auf den Abstimmungsentscheid

sein. Meines Erachtens schmeckt das Zückerchen

jedoch nicht so süss, denn von den hier im Saal
Anwesenden wird niemand glauben, dass eine 50-Mil-
lionen-Vorlage für diese Umfahrung im Kanton Bern
auch nur den Hauch einer Chance hat in einer Zeit, in
welcher die Leute zu Recht gegenüber überdimensionierten

neuen Strassenbauten kritisch sind. Wo führt es
hin, wenn überall Strassen, die zugegebenermassen
den betreffenden Ortschaften Immissionen bringen, in
Tunnels verlegt werden sollen? Das ist einfach absurd.
Man müsste demnach alle Schnellverkehrsstrassen in
Tunnels verlegen, was niemals machbar ist. Von dorther

gesehen, wird diese Strasse sowieso nicht kommen,

man muss sich diesbezüglich keine Illusionen
machen. Der Strassenplan hat an sich keine grosse Bedeutung,

man kann ihm zustimmen oder nicht. Gleichwohl
möchte ich das hier festgehalten haben.

Präsident. Das Geschäft ist nicht bestritten und somit
genehmigt.

Motion Strahm - Neue Strassenverbindung T6

Texte de la motion du 7 février 1983

Une opposition grandissante se manifeste dans le Sud
du Jura à propos du projet de liaison routière T6 Mou-
tier-Bienne par la Vallée de Tavannes. Plusieurs conseils

municipaux (Malleray-Bévilard, Sorvilier, Pontenet
ainsi que le cercle agricole) ont refusé ce projet, un
groupe d'opposants a vu le jour dans la Vallée de
Tavannes. D'autre part, dans sa réponse à la consultation,
la L.S.P.N. a préconisé une consultation populaire à la
FJB.

Forts de cette situation, et dans l'intérêt de la population

du Jura méridional, nous demandons au gouvernement
de procéder dans les districts concernés à une vo-

tation populaire permettant de déterminer clairement la

volonté des citoyens de cette région.

(5 Cosignataires)

Schriftliche Stellungnmahme des Regierungsrates vom
29. Juni 1983

Die Motionärin macht wachsende Opposition gegen das
Projekt einer Strassenverbindung T6 Moutier-Biel
durch das Tal von Tavannes geltend. Unter anderen hätten

auch mehrere Gemeinderäte das Projekt abgelehnt.
Angesichts dieser Lage ersucht die Motionärin den
Regierungsrat, in den betroffenen Amtsbezirken eine
Volksabstimmung anzuordnen, welche den Willen der
Bürger dieser Region klar erkennen Nesse.
Der Regierungsrat lehnt die Motion ab.
Teils ist wirklich echter Betroffenheit zuzuschreiben,
teils schafft es der Zeitgeist, dass sich auch gegen die
neue Strassenverbindung Transjurane im Vallée de
Tavannes Widerstand bemerkbar macht. Auch der
Regierungsrat hat davon Kenntnis genommen. Dennoch
vermag er im Augenblick keinen Ansatzpunkt zu erkennen,
welcher ein Abweichen von der bisher klaren Linie
erlauben würde. Nach wie vor gilt, dass der Bau der neu-
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en Strassenverbindung Transjurane für die Zukunft des
Berner Jura von entscheidender Bedeutung ist. Diese
Auffassung teilen sowohl die rechtmässige Vertreterin
der Gemeinden des Berner Jura, die Fédération des
communes du Jura bernois, als auch die überwiegende
Mehrheit dieser Gemeinden selber (bei einer Umfrage
der Fédération des communes du Jura bernois haben
nur drei von 50 Gemeinden des Berner Jura einen Neubau

der T6 abgelehnt). Angesichts dieser Tatsache ist
wohl hinreichend dargelegt, wie die Interessen der
Bevölkerung des Berner Jura beschaffen sind.
Die Volksabstimmung in den betroffenen Amtsbezirken,
wie sie die Motionärin im Auge hat, lässt sich mit den
geltenden Rechtsgrundlagen nicht vereinbaren. Weder
die Staatsverfassung noch das Gesetz über die
politischen Rechte sehen kantonale Abstimmungen für
einzelne Amtsbezirke oder Landesteile vor. Auf das Instrument

Konsultativabstimmung hat der Grosse Rat beim
Erlass des Gesetzes über die politischen Rechte zudem
ausdrücklich verzichtet.
Wer vom Strassenbauvorhaben der Transjurane
tatsächlich betroffen sein wird, erhält im Zusammenhang
mit der öffentlichen Auflage des Strassenbauprojektes
Gelegenheit, Einwendungen anzubringen und Rechte
geltend zu machen. Diese Ordnung hat sich bewährt.

Mme Strahm. J'ai déposé cette motion parce que, à la
suite de la décision prise par la Fédération des communes

du Jura bernois, j'ai constaté qu'il n'a été tenu
compte ni de l'avis des adversaires du projet ni de l'avis
négatif de certaines communes. De plus, seuls les conseils

municipaux se sont exprimés et cela sans même
informer, sauf dans de rares cas, les populations
concernées.

D'autre part, les propositions concernant le tracé n'ont
jamais tenu compte de la possibilité de construire un
tunnel sous le Montoz ou une sortie directe sur le
Plateau. Nous estimons que cette procédure est incomplète

car elle ne reflète pas l'avis de la population
puisqu'elle n'offre aucune alternative au projet de route à

travers la vallée de Tavannes. Toutes les communes
n'étant pas représentées au sein de la DJBBR, le préavis

que cette dernière a proposé au canton est loin de
refléter les avis exprimés.
Je constate encore qu'il n'a pas été tenu compte de la

pétition déposée par des citoyens opposés au tracé
dans la vallée de Tavannes bien qu'elle fût revêtue de
plus de 5000 signatures.
Nous nous étonnons du fait que la consultation organisée

par les communes du Cornet et qui a clairement
démontré l'opposition de la population au tracé de la

T30 ait reçu l'approbation du Grand Conseil. Cela
démontre qu'il est possible de ne pas jeter une décision
populaire aux orties. Nous estimons par conséquent
que l'organisation d'une consultation populaire par les
communes à l'instigation du canton pourrait donner un
avis clair et net sur cette question.

Klötzli. Au nom du groupe socialiste unanime, je vous
propose de rejeter la motion de Mme Strahm.
Il a pris sa décision sans discussion parce que ce que
demande la motionnnaire est irréalisable en l'état
actuel de notre législation, ce qui n'empêche pas les
communes concernées d'organiser un sondage d'opinion
ainsi que nous l'avons fait chez nous au sujet de la

T30.

Il m'a paru important de connaître l'avis du citoyen
avant mon intervention parlementaire, qui a été couronnée

de succès. Ce que demande Mme Strahm est
complètement différent de ce que nous avons organisé dans
le Cornet.
Une fois de plus, plutôt que d'être compréhensif et
objectif, on préfère harceler notre Parlement afin de le
fatiguer et de le décourager. C'est pourquoi, au nom du

groupe socialiste unanime, je vous propose de rejeter la

motion de Mme Strahm.

Mme Renggli. Le groupe radical vous invite également
à rejeter cette motion. Elle est irréalisable et irrecevable,

les bases légales pour l'organisation d'une telle
consultation faisant défaut.
La Députation du Jura bernois et de Bienne romande
s'est également penchée sur cette motion et elle ne
peut non plus se rallier à la procédure proposée.
Ainsi que je vous l'ai dit lorsque j'ai commenté le rapport

de gestion de la Direction des travaux publics, cette
dernière a étudié la possibilité de consulter les populations

concernées par des projets de construction de
routes et cherche une solution, mais actuellement, les
bases légales manquent pour organiser de telles
consultations.

D'autre part, vous savez que la T6 sera probablement
intégrée au réseau des routes nationales puisque le
Conseil fédéral propose son incorporation dans ledit
réseau. Cela étant, la population concernée ne peut pas
être consultée spécialement à ce sujet. De toute façon,
les communes auront la possibilité, lors du dépôt des
plans définitifs et détaillés, de présenter le cas échéant
leurs objections et observations.
Le DJBBR prend très au sérieux le problème posé par
l'aménagement de la T6, auquel elle a consacré une
journée d'étude, en présence des opposants et du directeur

des travaux publics, qui a bien voulu nous orienter
personnellement.
Nous sommes persuadés que le projet préconisé par la

Direction des travaux publics sera réalisé au mieux des
intérêts des populations concernées et qu'il sera tenu
compte dans toute la mesure du possible de leurs
objections. Nous vous recommandons en conséquence de
refuser la motion de Mme Strahm.

Noirjean. Une fois de plus, on veut faire d'une mouche
un éléphant. Le groupe de l'UDC s'est penché sur la

motion de Mme Strahm et est arrivé à la conclusion
qu'elle ne peut pas être acceptée.
Mme Strahm dit que la grande majorité de la population

s'est prononcée contre le projet de liaison routière
T6 Moutier-Bienne par la vallée de Tavannes. Je lui
réponds que, lors de la réunion de la DJBBR au cours de
laquelle ont été entendus les opposants de la vallée de
Tavannes, mon avis n'était pas très éloigné de celui de
Mme Strahm.
Je vous recommande de refuser cette motion.

Biirki, Baudirektor. Zu den Äusserungen von Frau
Strahm habe ich nur ganz kurz etwas festzustellen. Sie
hat hier erklärt, eine Tunnellösung sei gar nie in
Betracht gezogen worden. Das stimmt nicht. Unter der
Leitung des zuständigen Chefs des eidgenössischen
Amtes ASB wurde eine eidgenössische Kommission
eingesetzt, welche die verschiedensten Tunnellösungen
geprüft und verworfen hat. Gerade im vergangenen
Frühling wurde die von Frau Strahm vorhin erwähnte
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Tunnellösung in der eidgenössischen Kommission für
Nationalstrassen diskutiert und abgelehnt, weil sie die
Erwartungen nicht erfüllen konnte.
Es läuft dort zurzeit sehr viel, und sehr viel wurde
bereits vorabgeklärt. Im weiteren stelle ich fest, dass die
betroffenen Gemeinden Tavannes, Tramelan, Sonceboz,
Reconvilier und das Vallon de St-Imier sehr daran hängen,

dass das vorgesehene Trassee weiter verfolgt
wird. Es stimmt nicht, dass wir an der Bevölkerung
vorbeipolitisieren.

Mme Strahm. Lors de la consultation organisée par la
FJB, il n'était pas guestion d'un tunnel; par ailleurs, la

population n'est pas toujours représentée par ses autorités

à la FJB.

Si, actuellement, aucune disposition légale ne prévoit
l'organisation d'une telle consultation, rien n'empêche
d'accélérer l'étude de la procédure concernant les votes
régionaux afin de permettre au Jura méridional de prendre

une décision démocratique.
Je me permets de vous rappeler le vote négatif intervenu

l'an passé dans cette même salle à propos de la route
du Rawyl et de son tracé dans le Simmental. Dans ce

cas précis, l'opposition de la population n'avait rien d'un
mal du siècle puisque même le Grand Conseil en a tenu
compte.

Abstimmung

Für Annahme der Motion Minderheit
Dagegen Grosse Mehrheit

Motion Hegi - Forststrassen

Wortlaut der Motion vom 16. Mai 1983

«Wald und Holz» ist die Zeitschrift des Schweizerischen
Verbandes für Waldwirtschaft. In der Nummer 9, Mai
1982, werden Modelle der Holzbringung und
Walderschliessung dargestellt, wo der Kosten-Nutzen-Effekt
unter Berücksichtigung von Flurschäden optimal ist.
Forststrassen sind demnach nicht einmal von der
Waldwirtschaft in jedem Fall erwünscht.
Forststrassen kommen anstandslos zustande, weil das
Subventionswesen im Artikel 25 des eidgenössischen
Forstpolizeigesetzes günstig geregelt ist. Schonendere
und kostengünstigere Methoden der Holzgewinnung
gehen leer aus. Die Neigung, Bundeskassen anzuzapfen,

beschert uns deshalb gelegentlich Forststrassen,
die nicht einmal von den Waldnutzern gefragt sind.
Mangels Einsprachemöglichkeiten kommen weder sie
noch andere ökologisch Interessierte zu Wort und Ein-
fluss.
Der Regierungsrat wird deshalb ersucht, im Rahmen der
Neugestaltung der Baugesetzgebung die Forststrassen
dem Bewilligungsverfahren anderer Strassen gleichzustellen.

(4 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
6. Juli 1983.

Der Regierungsrat lehnt die Motion aus den
nachgenannten Gründen ab:

Die Motionärin verlangt, dass für Forststrassen dasselbe
Bewilligungsverfahren angewendet wird, wie es nach
der Baugesetzgebung (Baugesetz, Strassenbaugesetz)
für die dem allgemeinen Verkehr dienenden Strassen
gilt. Mit dieser Forderung wird verkannt, dass für forstliche

Strassen- und Wegebauten - wie übrigens auch für
landwirtschaftliche Güterstrassen - besondere Verhältnisse

bestehen, die eine Gleichstellung mit dem
allgemeinen Strassenbau ausschliessen.

Waldwege und Forststrassen werden angelegt, weil nur
so die Pflege, die Erhaltung und die wirtschaftliche
Nutzung des Waldes möglich ist. Es liegt auf der Hand,
dass die Forstorgane dabei schon allein aus forstlichem
Interesse unnötige Eingriffe in die Substanz des Waldes
vermeiden.

Träger der Massnahmen zur Walderschliessung sind die
Waldeigentümer. Sie haben die nicht durch Beiträge
gedeckten Restkosten zu bezahlen und müssen sich
zum Unterhalt der subventionierten Anlagen verpflichten.

Es werden keine Waldstrassen gebaut, für die nicht
das Einverständnis der Waldeigentümer vorliegt.
Entgegen den Darlegungen der Motionärin trifft aber
auch nicht zu, dass die Subventionsbestimmungen des
Bundes den Bau von Forststrassen begünstigen. Das
Bundesamt für Forstwesen führt dazu in seiner
Stellungnahme vom 6. Juni 1983 zur Motion Hegi aus: «Bei
der Beurteilung der Subventionswürdigkeit von
Walderschliessungen werden ausser dem Strassenbau stets
auch andere bzw. zusätzliche Möglichkeiten für die
Holzbringung studiert und gegeneinander abgewogen,
ganz besonders, wenn der Strassenbau schwierig ist
und landschaftlichen Schaden verursachen könnte.
Subventionierbar sind in diesem Sinne auch der Bau

von sogenannten Maschinenwegen und der Ausbau von
bestehenden Schlittwegen, wodurch die Holzbringung
mit Traktor und Raupenschlepper ermöglicht wird,
sowie die Anschaffung von Seilkrananlagen als Ergänzung
einer Basisstrassenerschliessung, wo weiterer Strassenbau

nicht mehr wirtschaftlich oder landschaftsschonend
ausgeführt werden kann.»
Im übrigen ist festzuhalten, dass der forstliche
Strassenbau durch zwei Erlasse bestimmt wird:

- durch die «Vorschriften für forstliche Projekte» des
Bundes; dieses Verfahren sieht kein Auflageverfahren
vor. Dagegen wird, wie bereits erwähnt, keine
Waldstrasse gebaut, ohne dass die Eigentümer ihre Zustimmung

geben.

- durch Artikel 1 des Meliorationsgesetzes, das in
Absatz 1 feststellt: «Diesem Gesetz sind grundsätzlich alle
unter amtlicher Mitwirkung durchgeführten
Bodenverbesserungen, mit Einschluss der forstlichen
Bodenverbesserungen, unterstellt.» Bei diesem Verfahren ist eine
obligatorische Auflage vorgesehen. Damit haben auch
Organisationen wie Wanderwegorganisationen,
Organisationen des Natur- und Landschaftschutzes die
Möglichkeit der Einsprache.
Unter den gegebenen Umständen würde die Durchführung

eines Baubewilligungsverfahrens für den forstlichen

Strassenbau zu Doppelspurigkeiten führen und
einen unverhältnismässigen administrativen Verwaltungsaufwand

verursachen. Der vom Regierungsrat am
I.Juni 1983 zuhanden des Grossen Rates verabschiedete

Entwurf für die Revision des Baugesetzes sieht denn
auch vor, dass auf das Erfordernis einer Baubewilligung
für Bauvorhaben verzichtet werden soll, die durch andere

Gesetze umfassend geregelt sind. Das trifft nach dem
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Gesagten auch für den forstlichen Strassen- und Wegebau

zu.

Frau Hegi. Auf der hinteren Seite des Gurtens wurde
vor ungefähr einem Jahr plötzlich eine Strasse
hinaufgezogen, was ziemlich Staub aufgewirbelt hat und mich
veranlasste, einen Vorstoss einzureichen. Dort stiess ich
auf das Problem. Ich war natürlich froh, dass ich ein
Heft fand, hinter dem Fachleute stehen und in welchem
sehr gut geschildert wird, dass unser Subventionsverfahren

der wirkliche Grund dafür ist, dass manchenorts
ganz einfach Strassen gebaut werden, auch wenn
etwas anderes besser wäre.
Am Subventionsverfahren können wir nichts ändern.
Immerhin könnten wir Verfahren einrichten, die es
erlauben würden, dass weite Kreise eingreifen könnten.
Als einen der Gründe für die Ablehnung meines Vor-
stosses führt die Regierung an, dass man schon allein
aus forstlichem Interesse unnötige Eingriffe vermeide.
Es scheint dies aber nicht überall zuzutreffen. Ich erinnere

an das Beispiel Isenfluh, wo der Staat Besitzer des
Waldes ist. Die ansässige Bevölkerung hat von Anfang
an gesagt, dass das Gelände ins Rutschen geraten werde.

Sie hatte jedoch keine Möglichkeit einzugreifen, und
das Gelände kam dann tatsächlich ins Rutschen; es ist
dies noch gar nicht so lange her. Es brauchte dazu nicht
einmal ein Gewitter, wie wir letzte Nacht eines hatten.
Eine ganz gute Schützenhilfe erhielt ich vom «Bund»,
der sonst nicht unbedingt auf die DA steht. Er brachte
am 24. August einen Artikel, in dem von namhaften
Fachleuten beteuert wird, dass es nicht nötig sei, zu
jedem Baum eine Strasse hinaufzuführen. Zitiert wurde
der Repräsentant des Bundesamtes für Forstwesen, der
für eine integrierte Betrachtungsweise bezüglich
Forststrassen plädiert. Was heisst integrierte Betrachtungsweise?

Sie bedeutet ein Beachten der Zusammenhänge
über das eigentliche Wachstum hinaus. Man weiss
nämlich schon lange, dass Wasserführungen durch solche

Strassenbauten gestört werden, indem das Wasser
entlang der Strassen gefasst wird. Im weitern bringen
solche Strassen auch Sonntagsverkehr mit sich. Die
Holzwirtschaft muss daher breitere Auswirkungen
solcher Eingriffe, über den begrenzten Zweck der
Holzgewinnung hinaus, berücksichtigen.
«Noch immer kann sich im Kanton Bern jeder Waldbesitzer

ohne Bewilligung eine Strasse bauen.» Es ist dies
ein Zitat aus dem «Bund». Es ist übrigens dort auch
vermerkt, dass man offenbar ausserkantonal auf diesen
Vorstoss aufmerksam wurde, was wohl kaum der Fall
wäre, wenn er nicht gut wäre.
Wir sind uns alle bewusst, dass wir zum Wald Sorge
tragen müssen, und wir haben in mehreren anderen
Sachbereichen zur Kenntnis genommen, dass unsere
Bauwirtschaft - Frau Boehlen hat darauf hingewiesen -
ihre Maschinen amortisieren muss und deshalb überall
hineinstösst. Es ist ihr also auch recht, zum hintersten
und letzten Berg hinauf eine Strasse zu bauen.
Ich hoffe trotz allem, dass der Vorstoss einige Stimmen
erhalten wird. Wir sind uns zwar gewöhnt, dass ein von
uns eingereichter Vorstoss nie akzeptiert werden kann.
Vielleicht bringt man ihn einmal aus der richtigen Ecke,
aber hoffentlich wartet man damit nicht mehr allzulange.

Was mit unserem Wald los ist, wissen alle.

Frau Schläppi. Die SP-Fraktion ist für Annahme der
Motion Hegi, und zwar nicht deshalb, weil sie etwa den

Wert dieser Strassen, die Wälder, Vorsassen und Alpen
erschliessen, verkennt oder herabmindern will. Wir sind
uns sehr bewusst, dass sie viel Gutes bringen. Wir können

uns jedoch dem Eindruck nicht ganz verschliessen,
dass hier und dort des Guten zuviel getan wird. Bei uns
im Oberland gibt es beispielsweise viele kombinierte
Strassenanlagen, die über die Federführung der Forst-
und Landwirtschaftsdirektion geplant und ausgeführt
werden und Wälder, später Vorsassen und die obersten
Alpläger erschliessen; das ist gut und recht.

Wenn aber solche Güterstrassen über das oberste Alp-
läger, über das produktive Gebiet hinausgehend ausgebaut

werden, und zwar nicht etwa als Mistweg,
sondern eindeutig zur Erschliessung von Berggasthäusern,
ist das eine Übertreibung und eine Vergeudung
finanzieller Mittel.

Nebenbei möchte ich erwähnen, dass der Bau von
Forst- und Alpstrassen nebst den Vorteilen für die Alp-
und Forstwirtschaft auch Nachteile hat. Es gibt Eingriffe,

die nicht immer sorgfältig geplant und ausgeführt
werden. Es entstehen Nachteile für das Wild, das dort
seinen Unterschlupf hat. Nachteile ergeben sich aber
auch für den beschaulichen Wanderer und Naturfreund.
Wir glauben, dass nach dem Forststrassenbauboom der
letzten drei Jahrzehnte nächstens eine Sättigung
erreicht ist. Wir könnten uns vorstellen, dass man nun mit
temporär aufgestellten Seilkränen - ich liess mir sagen,
dass es durchaus gute schweizerische Modelle gibt -
von den neuerstellten Strassen aus die restlichen
Gebiete erschliessen kann. Auch die SAB hat sich kürzlich
an einer Tagung darüber unterhalten und gegen den
uneingeschränkten Bau von Forst- und Güterstrassen
Bedenken geäussert. Ich bitte, dieser Motion zuzustimmen.

König. Vorweg halte ich fest, dass Forststrassen -
Waldwege - nicht unbedingt andern Strassen gleichgestellt

werden können. Die FDP-Fraktion lehnt diese Motion

im Sinne der Antwort der Regierung ab. Im übrigen
darf auch wieder einmal gesagt sein, dass wir in unsere
verantwortlichen Forstleute nach wie vor volles Vertrauen

haben dürfen. Persönlich darf ich behaupten, dass
sie nichts verhindern, wenn sie keine Gründe dazu
haben.

Ganz persönlich formuliere ich meine Meinung mit einigen

Worten, wie sie auf unseren Waldwegen etwa
noch gang und gäbe sind: «Laden, binden, und wenn
wir dann soweit und nochmals darum herum gelaufen
sind, können wir mit dem Füderchen abfahren.»

Schmid (Frutigen). Die Motion verlangt ein
Baubewilligungsverfahren für Forststrassen. Die Einführung eines
solchen Verfahrens würde uns manches erschweren,
wenn nicht sogar verunmöglichen, wenn wir für jeden
Forst- oder Maschinenweg eine Bewilligung verlangen
müssten. Die kantonale Forstgesetzgebung und das
eidgenössische Forstgesetz schützen unsern Wald ja viel
besser als das Kulturland. Das sollte langsam allen klar
werden. Das eidgenössische Forstgesetz sorgt dafür,
dass überhaupt kein Quadratmeter Wald verschwindet,
und es ist anhand von Vermessungen erwiesen, dass
die Waldfläche gesamtschweizerisch zu- und nicht
abnimmt. In den Berggegenden können wir das sehr gut
beobachten, weil heute viel Weideland weniger intensiv
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genutzt wird. Wenn man die jungen Tännchen nicht
rechtzeitig, bevor sie eine gewisse Grösse erreicht
haben, hauen kann, wird das Gebiet als Wald erklärt. Die
Waldfläche nimmt daher immer zu und nicht ab. Man
verfügt heute auch über zuwenig Arbeitskräfte, um
diesem Wachsen des Waldes Einhalt zu gebieten.
Das Holz ist der einzige und wichtigste Rohstoff unseres

Landes, und der Wald ist nur dann wertvoll, wenn
man ihn nutzt. Im Berggebeit besteht ein riesiger
Nachholbedarf an Forststrassen, das kann niemand bestreiten.

Es tut mir leid, Frau Schläppi, wenn wir diesbezüglich
verschiedener Meinung sind. Ich weiss nicht, ob Sie

als Oberländerin so oft im Berggebiet Holz gehauen,
geschleift und sich damit abgekämpft haben wie ich. Wie
oft haben wir darüber gewettert, dass man weder mit
einem Fahrzeug noch mit einem Pferd dorthin gelangte.
Es gibt nichts anderes als den «Zapin und Schmeiss.»
Wir haben das noch gelernt. Meine beiden Buben wollen

das manchmal nicht ganz begreifen, wenn sie im
Lehrjahr im Flachland mit dem Traktor in den Wald fahren

können, während bei uns alles von Hand gemacht
werden muss. Ich bin gegen jegliche Übertreibungen;
aber es sind dies nun einmal Tatsachen, mit denen wir
leben. Was nützt uns der Wald, wenn wir ihn nicht
bewirtschaften? Wenn die alten, schlagreifen Bäume nicht
gehauen werden können, geht der Jungwuchs zugrunde,

und wir haben am Ende keinen Wald mehr.
Auch die Erschliessung durch Maschinenwege wird
angezweifelt, sie sei nur eine der Möglichkeiten. Auf Jahre
hinaus ist es jedoch die beste und wirtschaftlichste
Möglichkeit. Es war die Rede von Seilkränen und -bahnen.

Diese Möglichkeiten bestehen, sie haben jedoch
den Nachteil, dass ein grosses Quantum Holz gehauen
werden muss, wenn eine Seilbahn erstellt werden soll.
Ein Seilbahnmonteur sagte, dass man 600 Kubikmeter
Holz abseilen müsse, damit die Montage rentiere, was
bedingt, dass man im betreffenden Gebiet viel zu viel
Holz schlagen muss. Die nächste Generation wird dann
kein Holz mehr schlagen können. Diese Tatsachen sind
bei uns bekannt. Eine wohlverstanden vernünftige
Erschliessung mit Forstwegen ist daher die viel bessere
Methode. Was nützt es uns, für eine oder zwei Generationen

Holz aus dem Wald gewonnen zu haben?
Meistens muss man es in solchen Fällen schlagen lassen,
weil man diese Arbeit nicht mit eigenen Arbeitskräften
ausführen kann. Wenn wir die Wälder einigermassen
erschliessen können, kann der Bauer mit seinen Leuten
das Holz selbst schlagen, jährlich oder alle zwei bis drei
Jahre einige Kubikmeter und muss nicht in einem einzigen

Jahr viel zu viel abholzen.
Bekanntlich sind die sogenannten Grünen heute gegen
alles. Wie wir gestern gehört haben, sind sie auch
gegen Bachverbauungen. Es sollen auch keine Strassen
gebaut werden, damit das Ganze nicht ins Rutschen gerät.

Verbauen soll man aber auch nicht. Ich weiss nicht
mehr, was man machen soll. Plötzlich ist man auch
gegen Forststrassen, und Meliorationsstrassen werden je
länger je mehr angezweifelt. Auch auf dem Energiesektor

ist man gegen alles, gegen A-Werke, gegen den
Ausbau der Wasserkraftwerke, und nun ist man noch
dagegen, dass man unsern Rohstoff vernünftig und
rationell ernten kann. Gegen diese Tatsachen müssen wir
uns langsam wehren.
Es wurde gesagt, dass nebenaus zuviel Strassen gebaut
würden. Es wird dies aber oft von Leuten gesagt, die
gar nicht in den betreffenden Gebieten wohnen. Es wird
nur von aussen beurteilt. Wir, die wir nebenaus woh¬

nen, sind froh, dass noch erschlossen wird. Von jenen,
die reklamieren, wird oft verkannt, dass sie mit dem
Velo oder mit dem Auto bis zu ihrem Haus fahren können,

es ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Es gibt
jedoch noch Gebiete, in welchen die Leute ihre Waren im
Rucksack transportieren oder auf ein Seilbähnchen
verladen müssen. Wir müssen dafür einstehen, dass auch
ihre Heimet erschlossen werden. Es stört mich, dass
man plötzlich gegen alles antreten will.

Es war vom Beispiel Gurten die Rede. Das mag angehen.

Aber man kann doch wegen dieses Beispiels nicht
den ganzen Kanton bestrafen. Aus diesen Gründen
bekämpft unsere Fraktion eindeutig diese Motion und
empfiehlt dem Rat, sie abzulehnen.

Burri. Da Herr Kollege Schmid zum Teil bereits gesagt
hat, was mir ein Anliegen ist, kann ich mich kurz
fassen. Was von unerwünschten Waldstrassen gesprochen
wurde, stimmt nicht ganz. Wenn zum Beispiel in einem
Privatwald eine Erschliessung gemacht werden soll,
muss mehr als die Hälfte der Waldbesitzer (Besitzer,
welche flächenmässig mehr als die Hälfte vertreten)
einverstanden sein, wie aus dem Meliorationsgesetz
deutlich hervorgeht. Im übrigen werden nur Strassen
gebaut, die in einem generellen Netz bereits projektiert
sind. Andere Möglichkeiten werden zudem immer
geprüft.

Es wurde von Maschinenwegen, Schlittwegen, gesprochen,

die man mit Traktoren oder Raupenfahrzeugen
befahren könnte. Das mag zum Teil stimmen, ist aber
beispielsweise in unserem Gebiet gar nicht möglich;
hier kommt nur eine feste Strasse in Frage. Wie Alfred
Schmid sagte, kann man einen Wald nicht mit Seilkränen

erschliessen; bei Zwangsnutzungen, wie sie leider
zu erwarten sind, würde man das Holz gar nicht
herausbringen.

Gerade heute konnte man in der Zeitung lesen, dass im
süddeutschen Räume der Borkenkäfer wiederum sehr
stark auftritt, weil das Holz nicht abgeführt werden
kann, was sehr gefährlich werden kann. Ich bin auch
nicht dafür, dass man zuviele Strassen mit Belag baut.
Trotzdem stelle ich fest, dass die gebauten Strassen
von den Wanderern benützt werden. Im übrigen bin ich
froh, dass ein Teil dieser Strassen mit Fahrverboten
belegt werden, damit die, welche zu Fuss gehen wollen,
nicht bis in die äusserste Ecke das Auto benützen können,

sondern wirklich zu Fuss gehen müssen. Man kann
den Wald heute nur pflegen, wenn man ihn auf
Waldstrassen erreichen kann. Es ist nicht mehr wie früher.
Zu meiner Zeit ging man ungefähr zwei Stunden zu
Fuss, bis man den Arbeitsplatz im Wald erreichte; heute
würde das nicht mehr drin liegen.

Was mich vor allem nach vorne gerufen hat, ist die
Aussage von Frau Hegi, es seien Rutschungen entstanden.

Gerade gestern hat Frau Hegi ein Geschäft zurückweisen

wollen, das bei Rückweisung grosse Rutsche
zur Folge haben könnte. Das ist ein Widerspruch, Frau
Hegi. Sie müssen sich überlegen, was Sie diesbezüglich
machen. Eigentlich wollte ich Sie aufgrund dieser Motion

einmal einladen, mit mir zu kommen und zu schauen,

ob Sie unsere Waldstrassen beanstanden können.
Wie ich Sie jedoch kenne, haben Sie dafür keine Zeit,
da Sie Vorstösse schreiben oder sonst etwas hervorziehen

müssen. Zudem glaube ich, dass Sie es auch dann
nicht begreifen würden (Heiterkeit).
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Schwab. Nach diesen beiden Voten habe ich nur noch
einige Ergänzungen anzubringen, denn es scheint mir
eine wichtige Angelegenheit zu sein, die Frau Hegi hier
angezogen hat. Sie brauchte den Ausspruch, man müsse

die Zusammenhänge sehen. Ich gehe mit Ihnen
einig, Frau Hegi, man muss die Zusammenhänge sehen,
und man darf die ganze Sache nicht nur aus einem
Gesichtswinkel betrachten. Wenn man aber die
Zusammenhänge sehen will, muss man wissen, dass das Holz
auch abgeführt werden muss, in Zukunft sogar in
vermehrtem Masse, und wenn man weiss, dass die Hälfte
des Waldes sich im Hügel- und Berggebiet befindet und
mangels Erschliessung nur zu drei Vierteln genutzt
wird, scheint dieses Argument in Zukunft an Gewicht zu
gewinnen. Alle wissen um die Waldschäden. Die Zeitungen

sind voll von dieser Angelegenheit. Gestern befand
sich eine Delegation im süddeutschen Raum, um die
Waldschäden zu besichtigen. Die dortigen Forstleute
sind sich einig, dass bereits im nächsten Winter die
Hälfte des geschlagenen Holzes aus Zwangsnutzungen
stammen wird. Dieses Holz muss abgeführt werden;
man kann es nicht liegen lassen, da man annehmen
muss, der Boden werde verseucht, wenn man es
vermodern lässt. Man muss diese Wälder in Zukunft noch
intensiver als bisher bewirtschaften können.
Welches Bild zeigt die Kostenseite? Seit 1939 haben
die Holzerlöse um das Vierfache zugenommen. Die
Arbeitskosten sind in der gleichen Zeitspanne um das
Zwanzigfache gestiegen. Man muss daher versuchen zu
rationalisieren, da die Arbeitskosten sonst derart ins
Gewicht fallen, dass die Waldungen nicht mehr genutzt
werden können.
Sie sehen, Frau Hegi, auch ich bin nicht dafür, dass
man irgendwo unnötige Wege baut. Die Sache muss
überlegt und geprüft sein. Sie haben gesagt, jedermann
könne ohne Bewilligung eine Strasse bauen. Sobald für
den Bau einer Forststrasse Kosten anfallen, ist kein
Waldbesitzer oder Bauer in der Lage, diese ohne staatliche

Unterstützung zu erstellen, dessen muss man sich
klar sein, und sobald eine Unterstützung gewährt werden

muss, sind Projekte aufzulegen. Somit ist auch dieses

Argument als sehr bescheiden zu erachten, weil es
selten vorkommt, dass jemand ohne Auflage eine Strasse

baut. Ich bitte den Rat, diesen Vorstoss abzulehnen,
weil wir in Zukunft eher ins Gegenteil zielen, das heisst
genügend Forststrassen bauen müssen, damit unsere
Wälder genutzt werden können.

Haudenschild. Man denke nun nicht, Schuster bleib
bei deinem Leisten, was will der da vorne nun über
Forststrassen sprechen. Vorweg möchte ich bekanntgeben,

dass ich nicht auf die DA stehe, um den Ausdruck
von Frau Hegi zu gebrauchen. Ich stelle jedoch fest,
dass ihr Problem, das sie in Form einer Motion zur
Diskussion stellt, einen echten Kern aufweist. Persönlich
habe ich am gleichen Beispiel Anstoss genommen,
habe jedoch keine Motion lanciert, die das ganze
Kantonsgebiet tangieren würde. Meines Erachtens ist es
falsch, das nun aufgrund des Einzelbeispieles Gurten zu
machen, wo eine Avenue-Forststrasse hinten hinauf
gebaut wurde, während man vorne das Autofahren auf
den Gurten verbietet. Dazu kommt, dass die
Sitzgemeinde davon offiziell überhaupt nichts weiss. Dies sei
als kleines Beispiel erwähnt. Es kommt überhaupt nicht
in Frage, diese Motion erheblich erklären zu wollen.
Frau Hegi überzieht wieder einmal zünftig und vergreift
sich in den Mitteln. Aber eines könnte man vielleicht

machen. Ich nehme diese Motion zum Anlass, der
Bauoder der Forstdirektion zu sagen, man sollte bei der
entsprechenden Gesetzgebung einen kleinen Passus
einbringen, wonach wenigstens die Gemeinde, in welcher
eine solche Strasse gebaut wird, in geeigneter Form
davon Kenntnis erhält. Ich empfehle Ablehnung der
Motion, unter gleichzeitiger Bitte an die Bau- oder die
Forstdirektion um entsprechende Orientierung der
Gemeinden.

Zürcher (Eggiwil). Die Presse kann nun schreiben: Und
alle fielen auf sie ein. Ich möchte jedoch festhalten,
dass wir nicht befürchten müssen, dass zu viele
Waldstrassen gebaut werden. Man vergesse nicht, die
Restkosten sind so hoch, dass sich jeder Eigentümer gut
überlegt, bevor er zu einer Waldstrasse ja sagt. Die
Beiträge sind so klein, dass jeder seinen Wald nochmals
kaufen muss. Darum ist meines Erachtens dafür
gesorgt, dass nicht zuviel gebaut wird. Ich möchte meine
Linken zu meiner Rechten bitten mitzuhelfen, damit wir
etwas höhere Beiträge erhalten.

Frau Hegi. Eigentlich wurde nun dauernd argumentiert,
als ob ich per Motion ein Totalverbot für Forststrassen-
bauten fordern würde. Wenn Herr Schmid zum Ernten
wirklich eine Strasse benötigt, kann er das in einem
Bewilligungsverfahren klar machen. Wahrscheinlich würde
dann auch die DA dazu ja sagen. Auch beim Bau anderer

Strassen haben wir Verfahren. Ich gebe zu, dass ich
eine Erschwernis beim Forststrassenbau will, und deshalb

auch ein Verfahren. Wurden etwa zuwenig Strassen

gebaut, weil man im Strassenbau ein Verfahren
einhalten muss? Was die Automobilisten erzwingen
wollten, ist noch immer gekommen, auch wenn es
manchmal lange dauerte. Von den Bauern und Waldbesitzern

würde ich etwas mehr Vernunft und Sorgfalt
erwarten, was nicht heissen soll, dass sie etwas erzwingen.

Sie müssten ganz einfach darlegen, was sie
brauchen. Für die Bauern hat man noch immer alles
gemacht. Es geht mir darum, dass die Automatik, mit
welcher heute Forststrassen gebaut werden, gebrochen
wird. In gewissen Talschaften können sehr wenig Leute,

zum Beispiel ein örtlicher Bauunternehmer oder ein
Waldbesitzer, beschliessen, eine solche Strasse zu bauen,

ohne dass jemand etwas dazu zu sagen hat. Es wird
nicht geprüft, ob andere Methoden ebenfalls geeignet
wären.

Bürki, Baudirektor. Die Regierung empfiehlt Ablehnung
dieser Motion. Die Gründe wurden schriftlich dargelegt.
Wir gehen davon aus, dass zwei Erlasse die Grundlage
bilden, das Forstgesetz und das Meliorationsgesetz.
Wenn das Meliorationsgesetz Grundlage bildet, ist auch
ein obligatorisches Auflageverfahren vorgesehen, damit
wäre der Wunsch des Gemeindepräsidenten Haudenschild

erfüllt, dass er künftig davon hören würde. Über
das Verfahren, wie das Ganze durchzusetzen ist, wird
im Rahmen der Baugesetzrevision noch zu sprechen
sein.

Abstimmung

Für Annahme der Motion Minderheit
Dagegen Mehrheit
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Motion Schärer - Entschiedene Beschleunigung
des Radwegkonzeptes und seiner Realisierung

Wortlaut der Motion vom 17. Mai 1983

Laut Pressemitteilung des Amtes für Information vom
9. Mai 1983 ist die Publikation des ersten Berichtes in
Sachen Radwege nach einer Vorbereitungszeit von über
zwei Jahren für Sommer 1983 vorgesehen. Für die
weiteren Berichte und deren Überführug in die Realität sind
keine Termine genannt.
Das geplante Vorgehen lässt eher auf eine Verzögerung
als auf eine Beschleunigung der Anliegen der schwächsten

und gefährdetsten Verkehrsteilnehmer schliessen.
Deshalb wird der Regierungsrat dringend damit beauftragt,

das Erstellen des Radwegkonzeptes, vor allem
aber auch die Realisierung wesentlich beschleunigt an
die Hand zu nehmen.

(7 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
6. Juli 1983

Der Regierungsrat nimmt den Vorstoss im Sinne der
nachfolgenden Überlegungen als Postulat entgegen.
Unterstellt der Motionär der Verwaltung und damit
auch dem Regierungsrat Verzögerungstaktik, ist er mit
den tatsächlichen Gegebenheiten nicht vertraut. Längst
vor Inangriffnahme der Arbeiten an einem kantonalen
Radwegkonzept und auch in der Zwischenzeit bis heute
haben sich die zuständigen staatlichen Organe für den
Bau von Zweiradanlagen eingesetzt. Der Regierungsrat
erinnert an die Strecken Lyss-Worben, Köniz-Schwar-
zenburg, Thörishaus-Laupen-Neuenegg,
Papiermühlestrasse-Bern, Reutigen-Wimmis, Täuffelen-Mörigen
und an eine beträchtliche Zahl von Bauvorhaben im
Raum Langenthal. Im übrigen enthielt die Pressemitteilung

den klaren Hinweis darauf, dass das kantonale
Radwegkonzept noch in diesem Jahre als verwaltungs-
anweisende Sachplanung verabschiedet werden soll.
Trotz diesen umfassenden Bemühungen darf eines nicht
vergessen werden: Bei der Verwirklichung und besonders

auch bei der Finanzierung des neuen Radwegnetzes
wird man ohne klare und umfassende gesetzliche

Grundlage nicht auskommen können. Es gehört in den
Zusammenhang der bevorstehenden Revision des
Strassenbaugesetzes, die heute bestehenden Mängel zu
beheben. Unter diesem Aspekt ist der Regierungsrat
bereit, den Vorstoss als Postulat entgegenzunehmen.
Wie eine grobe Überschlagsrechnung im Zusammenhang

mit den Arbeiten am erwähnten Radwegkonzept
ergeben hat, werden sich die Kosten für die Erstellung
der kantonalen Radwege erster Priorität auf rund 240
Mio. Franken belaufen. Misst man diesen Betrag an den
heute schon knappen finanziellen Mitteln des Staates,
lässt sich erkennen, wie sehr eine vorgängige, genügende

rechtliche Absicherung der Finanzierung unabdingbar
ist, um das neue Ziel etappenweise zu erreichen.

Dass sich im übrigen auch die Erstellung von Radwegen
- wie jedes staatliche Wirken - im Rahmen der
finanziellen Möglichkeiten bewegen muss, sei an diesem Ort
einmal mehr bemerkt.

Präsident. Die Motion Schärer wird von der Regierung
als Postulat angenommen. Herr Schärer ist mit der Um¬

wandlung seines Vorstosses in ein Postulat einverstanden.

Das Postulat wird aus der Mitte des Rates nicht
bestritten.

Abstimmung

Für Annahme des Postulates Mehrheit
Dagegen Minderheit

Postulat Bieri - Auflagen betreffend Naturschutz
und Fischerei bei Gewässerverbauungen und -kor-
rektionen

Wortlaut des Postulats vom 9. Mai 1983

Aufgrund der geltenden eidgenössischen und kantonalen

Vorschriften werden heute bei der Projektierung
solcher Bauten, die zum Schutze von Menschen und
Kulturland nötig sind, die Anliegen von Naturschutz und
Fischerei durch Fachleute begutachtet und möglichst
berücksichtigt. Zudem hat erfreulicherweise im Wasserbau

ein Umdenken zugunsten naturnaher Methoden
begonnen, die auch finanziell vorteilhaft sein können.
Allerdings stellen sich bei der Abnahme der Bauwerke
gewisse Probleme, da die zuständigen Organe der
Forstdirektion aus personellen Gründen nur beschränkt
in der Lage sind, mitzuwirken und die Einhaltung ihrer
Auflagen, die integrierender Bestandteil der
Subventionsbedingungen sind, zu überwachen.
Der Regierungsrat wird deshalb eingeladen zu prüfen,
wie diese Situation verbessert werden kann und wie
ingenieurbiologische Methoden im Wasserbau gefördert
werden können.

(33 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
29. Juni 1983

Der Regierungsrat nimmt das Postulat an. In Einzelfällen

hat sich entweder schon bei Abnahme des
Bauwerks oder eine Weile danach herausgestellt, dass der
Wasserbaupflichtige den Anliegen von Naturschutz und
Fischerei nicht nachgelebt hatte, oder aber ursprünglich
vorhandene Einrichtungen beschädigt oder beseitigt
worden waren. In Kenntnis dieser Umstände hat das
Kantonale Tiefbauamt am 8. April 1983, also vor Einreichung

dieses Postulates, erste Weisungen erlassen, mit
dem Ziel, die Lage spürbar zu verbessern. Schwierigkeiten,

welche sich aus widerstrebenden Interessen von
Naturschutz und Fischerei einerseits und der
Bewirtschaftung des anstossenden Grundeigentums andererseits

ergeben können, sollten sich auf diesem Wege
beheben lassen. Dabei steht ausser Frage, dass
Subventionsbeiträge nur ausgerichtet werden, sofern auch die
Subventionsbedingungen eingehalten worden sind. Auf
der organisatorischen Seite bedarf es noch eingehender
Absprachen zwischen Forst- und Baudirektion, um ein
zweckmässiges Vorgehen bei Abnahme der Wasserbauten

und danach sicherzusellen. Bereits liegt auf dieser
Ebene ein Angebot vor, welches den zuständigen
Mitarbeitern der Baudirektion zu den notwendigen
Fachkenntnissen verhelfen würde.
Auch für die vom Postulanten erwähnte Ingenieurbiologie,

also eine auf die Erhaltung von Lebensräumen
ausgerichtete Ingenieur-Bautechnik, gilt: Alles zu seiner
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Zeit. In den letzten Jahren hat in Sachen Wasserbau
wirklich ein Umdenken stattgefunden; soweit im Einzelfall

angezeigt und vom Landbedarf her vertretbar, werden

naturnähere Verbauungen ausgeführt. Es wäre
jedoch verfehlt, dabei in Extreme zu verfallen und
beispielsweise nur noch auf Lebendverbauung zu setzen.
Auch die Hartverbauung besitzt im Instrumentarium der
Wasserbauer durchaus noch ihren Platz - vollkommen
zu Recht, wenn man an die Gewalt des Wassers
beispielsweise in Gebirgsgegenden denkt. Im allgemeinen
hat sich hierzulande eine Kombination aus Hart- und
Lebendverbauung bewährt; sie stellt auch im schweizerischen

Vergleich die Regel dar.
Das bereits ertwähnte Umdenken ist jedoch gerechtfertigt.

Es hat in einer neuen Wegleitung des Bundesamtes
für Wasserwirtschaft «Hochwasserschutz an
Fliessgewässern» Eingang gefunden. Diese auch für bernische
Verhältnisse massgebende Arbeitsgrundlage sieht das
Gewässer nicht mehr überwiegend als Gefahrenstelle;
es soll seine Funktion als Lebensraum für Tiere und
Pflanzen wie auch als Landschaftselement behalten.
Der Regierungsrat begrüsst diese Entwicklung und ist
bereit, sie im Rahmen seiner Möglichkeiten zu fördern.
Dabei ist sehr zu wünschen, dass auch bei allen
Wasserbaupflichtigen - sofern günstige Voraussetzungen
vorhanden sind - das neue Gedankengut auf fruchtbaren

Boden fällt.

Präsident. Herr Bieri ist leider erkrankt und nicht
anwesend. Die Regierung ist bereit, das Postulat anzunehmen.

Es wird aus der Mitte des Rates nicht bekämpft.

Abstimmung

Für Annahme des Postulats Grosse Mehrheit

Postulat Flück - Abstellplätze für Motorfahrzeuge

Wortlaut des Postulats vom 16. Mai 1983

Aufgrund von Artikel 112 Absatz 2 Buchstabe e des
Baugesetzes vom 7. Juni 1970 erliess der Regierungsrat
in den Artikeln 37, 38 und 39 der Bauverordnung
Vorschriften, die die Bauherrschaft verpflichtet, bei der
Erstellung, Erweiterung oder Zweckänderung von Gebäuden

eine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen für
Motorfahrzeuge zu errichten.
Der Regierungsrat wird ersucht, eine Überprüfung und
Änderung der Artikel 37, 38 und 39 der Bauverordnung
in dem Sinne vorzunehmen, dass die Pflicht zur Erstellung

von Parkflächen für Motorfahrzeuge aufgehoben
wird und die Kompetenzen zum Erlass diesbezüglicher
Vorschriften an die Gemeindebehörden zu übertragen
sind.
Begründung: Die Verkehrsverhältnisse haben sich seit
1970, als die Bauverordnung von der Regierung
beschlossen wurde, vor allem in den Städten und grösseren

Ortschaften, stark verändert, bzw. verschlechtert.
Der zunehmende Individualverkehr stellt die Gemeindebehörden

vor kaum lösbare Probleme.
Dabei stossen sich die Bestrebungen der Gemeindebehörden,

den privaten Motorfahrzeugverkehr innerorts
nach Möglichkeit einzuschränken, u.a. auch an den
Bestimmungen gemäss Artikel 37,38 und 39 der
Bauverordnung, wonach die Bauherrschaft verpflichtet wird,

Park- und Abstellplätze zu erstellen. Die Bestimmungen
dienen eher dem Zweck, den privaten Motorfahrzeugverkehr

anzuziehen, d.h. ihn zu fördern.
Die Gemeindebehörden sind einzig in der Lage, die
Bedürfnisse an Parkflächen für ihre Gemeinden abzuschätzen.

Deshalb sollte die Kompetenz für solche Entscheidungen

in ihre Hände gelegt werden.

(5 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
6. Juli 1983

Der Regierungsrat nimmt das Postulat an und beantragt
zugleich, es aus den nachgenannten Gründen als erledigt

abzuschreiben.
Das geltende Baugesetz stellt in Artikel 10 den Grundsatz
auf, dass der Bauherr auf dem Baugrundstück oder in
seiner Nähe eine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen

für Motorfahrzeuge zu errichten habe. Dieser
Grundsatz ist in Artikel 37 der Bauverordnung näher
umschrieben. Insbesondere sind Normen über den
Parkflächenbedarf festgelegt. Die Gemeinden sind
ermächtigt, davon abweichende Vorschriften zu erlassen
(Art. 37 Abs. 4 BauV). Es haben aber nur wenige
Gemeinden von dieser Befugnis Gebrauch gemacht.
Die kantonalen Normen sind in der Praxis von den
zuständigen Strassenaufsichtsbehörden der Gemeinden
und des Staates eher streng angewendet worden. Diese
Behörden wurden daher durch die Revision der
Bauverordnung vom 11. Februar 1975 angehalten, bei der
Bemessung des Parkflächenbedarfs gewisse Reduktionsgründe

zu berücksichtigen, wie die Möglichkeit der
Benützung öffentlicher Verkehrsmittel, der Verwendung
derselben Parkfläche für verschiedene Bauten und
Betriebe und dergleichen. Gleichzeitig hat die Kantonale
Baudirektion ein Muster-Parkplatzreglemänt geschaffen,

das u.a. vorsieht, dass in Gebieten, die vom privaten

Motorfahrzeugverkehr entlastet werden sollen, keine

oder nur eine beschränkte Anzahl von Abstellplätzen
angelegt werden dürfen. Auch von dieser Empfehlung
haben die Gemeinden beisher offenbar wenig Gebrauch
gemacht.
Aus dem Gesagten folgt, dass das vom Postulanten
aufgezeigte Problem mit einer Kompetenzdelegation an
die Gemeinden allein nicht gelöst werden kann. Zu
beachten ist zudem, dass gemeinderechtliche Regelungen
so oder so einer gesetzlichen Grundlage im kantonalen
Recht bedürfen.
Die Kantonale Baudirektion hat in ihren beiden Ver-
nehmlassungsvorlagen zur Revision des Baugesetzes
vom Frühjahr 1980 und vom Herbst 1982 Vorschläge
für eine Neuordnung der Parkplatzpflicht zur Diskussion
gestellt. Der Regierungsrat hat gestützt auf die Ver-
nehmlassungsergebnisse am I.Juni 1983 eine
Revisionsvorlage für das Baugesetz zuhanden des Grossen
Rates verabschiedet. Diese sieht u.a. vor:
a) Am Erfordernis einer ausreichenden Parkfläche für
Motorfahrzeuge wird grundsätzlich festgehalten. Der
Regierungsrat wird aber beauftragt, bei der näheren
Ordnung dafür zu sorgen, «dass Absteilflächen nicht
über ihren Zweck hinaus dimensioniert werden».
b) Wohnhygienisch oder für das Orts- oder Landschaftsbild

wertvolle Bäume, Vorgärten, Innenhöfe und dergleichen

dürfen nicht zur Anlage von Abstellplätzen beseitigt

oder beansprucht werden;
c) Die Gemeinden werden ermächtigt zu bestimmen,
dass in Gebieten, die vom Fahrzeugverkehr zu entlasten



684 1. September 1983

oder freizuhalten sind, nur beschränkt oder keine privaten

Parkierungsmöglichkeiten geschaffen werden dürfen,

oder dass diese ausserhalb des Gebietes angelegt
werden müssen.
Diese Vorschläge kommen den Auffassungen des
Postulanten entgegen. Es wird Sache des Grossen Rates

sein, sich mit ihnen bei der Gesetzesberatung
auseinanderzusetzen.

Präsident. Die Regierung ist bereit, das Postulat
anzunehmen; sie beantragt gleichzeitig Abschreibung
desselben. Werden Annahme oder Abschreibung aus der
Mitte des Rates bekämpft. - Es ist nicht der Fall.

Abstimmung
Für Annahme und Abschreibung
des Postulats Mehrheit

Postulat Theiler - Erlass von wirksameren
Bestimmungen gegen die Ausbreitung von Einkaufszentren

und Supermärkten

Wortlaut des Postulats vom 17. Mai 1983

In verschiedenen Ortschaften, so z.B. in Konolfingen
und Bremgarten, haben sich in letzter Zeit grosse Teile
der Bevölkerung gegen den Bau von neuen überdimensionierten

Einkaufszentren von Grossverteilern gewehrt.
Diese begrüssenswerte Opposition gegen das Lädeli-
sterben und die Konzentration der Wirtschaft wird aber
meistens unter Hinweis die auf mangelnden rechtlichen
Möglichkeiten zum Einschreiten abgeblockt. Nun ist es
richtig, dass die in der Bundesverfassung verankerte
unbeschränkte Handels- und Gewerbefreiheit keine
Massnahmen im Sinne eines ausschliesslichen Konkurrenzschutzes

zulässt. Die bau- und planungsrechtlichen
Möglichkeiten des Kantons sind jedoch noch nicht
ausgeschöpft. Der Regierungsrat wird ersucht, insbesondere

folgende Massnahmen zu prüfen, den Gemeinden
bessere rechtliche Möglichkeiten zur Verhinderung neuer

Einkaufszentren und grosser Supermärkte oder
gegen die Erweiterung solcher Läden zu verleihen:

- Kurzfristig sei Artikel 2 der «Verordnung über den
Bau von Einkaufszentren» vom 15. Dezember 1976 in
dem Sinne zu ändern, dass bereits Geschäfte mit einer
Verkaufsfläche von mehr als 500 m2 unter die
Bestimmungen fallen. Solche Geschäfte richten sich aufgrund
ihrer Grösse zwangsläufig an einen potentiellen
Kundenkreis, der ausserhalb des fussläufigen Bereichs liegt,
was grosse planerische Konsequenzen mit sich bringt.
- Im neuen Baugesetz sei der geplante Bau oder die
geplante Erweiterung eines Einkaufszentrums oder
grossen Supermarktes mit einem breiten, mehrere
Geschäftszweige umfassenden Sortiment als Grund für
eine Planungseinsprache der Gemeinde ausdrücklich
einzuführen. Ferner sei neu die Möglichkeit der Schaffung

einer speziellen Gewerbezone für kleine und mittlere

Betriebe in das Gesetz aufzunehmen.

(4 Mitunterzeichner)

Schriftliche Stellungnahme des Regierungsrates vom
6. Juii 1983

Der Regierungsrat nimmt das Postulat an, beantragt
aber zugleich, es als erledigt abzuschreiben. Der gesamte

Fragenkomplex ist eben erst im Rahmen der Revi¬

sionsarbeiten für das Baugesetz geprüft worden; die
vom Regierungsrat am I.Juni 1983 zuhanden des Grossen

Rates verabschiedete Gesetzesvorlage enthält
entsprechende Vorschläge. Dazu sei festgehalten:
Im geltenden Baugesetz fehlen Bestimmungen, die sich
ausdrücklich auf Einkaufszentren beziehen. Der
Regierungsrat hat sich beim Erlass der Einkaufszentrenverordnung

vom 15. Dezember 1976 einerseits auf Artikel
38 des Gesetzes gestützt, wonach die Bewilligung von
Sonderformen, welche von der baurechtlichen
Grundordnung abweichen, den Erlass eines Überbauungsplanes

oder Gestaltungsplanes mit Sonderbauvorschriften
voraussetzt, anderseits auf die ihm in Artikel 112 das
Gesetzes eingeräumte Befugnis, bau- und planungsrechtliche

Begriffe allgemeinverbindlich festzulegen. Ob
diese Rechtsgrundlagen genügen, ist umstritten, zurzeit
Gegenstand hängiger Verfahren, aber noch nicht rechtskräftig

entschieden.
Unter diesen Umständen hält es der Regierungsrat nicht
für opportun, die Verordnung im Sinne einer Sofort-
massnahme zu verschärfen.
Die Vorlage für das neue Baugesetz enthält eine
eindeutige Rechtsgrundlage und Grundsätze für den Bau
und die Erweiterung von Einkaufszentren und anderen
von der baurechtlichen Grundordnung abweichenden
Sonderformen. Danach soll das Erfordernis einer vom
Stimmbürger zu beschliessenden Überbauungsordnung
bereits bei Einkaufszentren mit einer massgebenden
Verkaufsfläche von über 500 m2 einsetzen. Von dieser
Beschränkung sollen lediglich Einkaufszentren
ausgenommen sein, die sich in städtischen Geschäftsgebieten
befinden, sowie Einkaufszentren in Geschäftsgebieten
mittlerer Gemeinden (über 5000 Einwohner) mit einer
Verkaufsfläche bis zu 1000 m2. Die bisherige Möglichkeit

der Befreiung vom Erfordernis von Sonderbauvorschriften

soll ersetzt werden durch einen Anspruch des
Gesuchstellers auf Entscheid des Gemeindeparlamentes
oder der Stimmberechtigten.
Mit dem gesetzlichen Erfordernis der Überbauungsordnung

für die genannten Einkaufszentren entfällt die
Notwendigkeit der Planungseinsprache. Im übrigen wäre es
nicht zweckmässig, einen einzigen Anwendungsfall
gegenüber allen übrigen hervorzuheben.
Die Gemeinden haben schon heute die Möglichkeit, in
ihrer Grundordnung spezielle Gewerbezonen für kleine
und mittlere Betriebe vorzusehen. Das neue Recht
ändert daran nichts.

Präsident. Die Regierung nimmt das Postulat an, beantragt

aber zugleich, es als erledigt abzuschreiben. Die
Abschreibung wird bekämpft. Wir werden über die
Abschreibung separat entscheiden. Das Postulat als
solches wird nicht bekämpft.

Abstimmung

Für Annahme des Postulats Mehrheit
Dagegen Minderheit

Präsident. Zur Abschreibung des Postulats hat Herr
Theiler das Wort. - Zur Abkürzung des Verfahrens teile
ich mit, dass sich der Baudirektor einverstanden erklärt,
das Postulat nicht abzuschreiben.

Theiler. Ich danke der Regierung für ihren Gesinnungswechsel.

Zwei, drei Gründe gegen die Abschreibung:
Die Regierung verweist auf die Vorlage des neuen Bau-
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gesetzes; sie lag bei der Einreichung meines Postulats
noch nicht vor. Dort ist meiner Forderung nach Reduktion

der Quadratmeterzahl auf 500 statt wie bisher
2000 Quadratmeter in der Verordnung über Einkaufszentren

in kleinen Orten unter 5000 Einwohner im
Zentrum entsprochen. Für mittlere Orte sieht man

Präsident. Herr Theiler, es besteht an sich nun kein
Gegensatz mehr zwischen Ihnen und der Regierung; es
gibt daher eigentlich auch keine Diskussion mehr. Falls
man diskutieren möchte, müsste der Rat die Diskussion
beschliessen. - Der Rat beschliesst stillschweigend, das
Postulat nicht abzuschreiben.

Interpellation Wahli - Staatsstrasse T6, Teilstück
Reconvilier-Tavannes

Texte de l'interpellation du 24 février 1983

Depuis plus de 20 ans, ce tronçon inadapté à la circulation

fait l'objet d'études et de négociations puisque le
Ve arrondissement s'est mis à l'oeuvre en vue de
l'élargissement de cette route en 1956 déjà.
Dès 1959, la commune de Reconvilier a engagé des
tractations avec un propriétaire pour l'achat de son
immeuble afin de corriger la route. Depuis 20 ans, cet
immeuble est la propriété de Reconvilier.
L'étude de cette correction a été relancée à plusieurs
reprises et la commune de Reconvilier a investi de gros
montants. Jusqu'à ce jour, la route est restée dans le
même état qu'il y a 30 ans.
Le Conseil-exécutif est prié de nous informer comment
et dans quel délai il envisage la correction de ce tronçon.

(9 cosignataires)

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 29. Juni
1983

Der Interpellant weist auf die seit mehr als 20 Jahren
anhaltenden Studien und Verhandlungen hin, welche
für das Teilstück Reconvilier-Tavannes der Staatsstrasse

T6 unternommen worden sind. Die Gemeinde
Reconvilier habe für Landerwerb bereits grosse Beträge
investiert; bis zum heutigen Tage weise die Strasse
jedoch den gleichen Zustand auf wie vor 30 Jahren.
Der Regierungsrat wird ersucht mitzuteilen, wie und
innerhalb welchen Zeitraums die Korrektion des genannten

Teilstücks der T6 vorgenommen werden soll.
In der Tat sind seit Mitte der fünfziger Jahre Bemühungen

im Gang, auf der Strecke Tavannes-Reconvilier der
Staatsstrasse T6 Verbesserungen auszuführen.
Verschiedenste Umstände, wie etwa ausserordentliche und
lang andauernde Schwierigkeiten gerade der Gemeinde
Reconvilier beim Landerwerb und anderes mehr, führten
zu bedeutenden Verzögerungen. So zeigte sich nach
Abtrennung des Kantons Jura beispielsweise auch, dass
die vom früheren Tiefbaukreis V herstammenden Pläne
dringend einer Neubearbeitung bedurften. Die Redimen-
sionierung der Strassenbreite auf 7,50 m rief später
neue Forderungen der Gemeinde Reconvilier nach Bau
eines besonderen Radweges wach. Andererseits haben
sich die Schweizerischen Bundesbahnen unter Hinweis
auf die Finanzknappheit ausserstande erklärt, bei der
Finanzierung der sie betreffenden Gegenstände mitzuhel¬

fen. Schliesslich scheint die Gemeinde Tavannes einer
Korrektion des Strassenabschnittes Tavannes-Reconvilier

keine besondere Priorität zuzumessen.
Die Finanzknappheit des Staates Bern drückt besonders
im Bereich des Strassenbaus. Der Regierungsrat hat
den Grossen Rat bei den Beratungen über das
Zweijahresprogramm 1983/84 mit dieser Tatsache eingehend
vertrautgemacht. Das Parlament hat sich der Einsicht
nicht verschlossen, dass mit knappen Mitteln äusserst
haushälterisch umgegangen werden muss. Unter diesen
Vorzeichen ist darauf verzichtet worden, neue Strassen-
bauten in Angriff zu nehmen. An dieser Politik will der
Regierungsrat wenigstens so lange festhalten, als nicht
mehr sondern immer weniger Mittel für Strassenbau-
vorhaben zur Verfügung stehen. Grund zur
Selbstbeschränkung besteht im vorliegenden Fall um so mehr,
als demnächst mit einem Entscheid der Bundesorgane
über die Aufnahme einer Transjurane in das National-
strassennetz zu rechnen ist. Stimmen die eidgenössischen

Räte diesem Vorhaben zu, wird die Zeit gekommen

sein, um sich über den weiteren Ausbau der heutigen

Staatsstrasse T6 zwischen Tavannes und Reconvilier

unter Berücksichtigung der neuen Gegebenheiten
schlüssig zu werden. Der Regierungsrat möchte sich
deshalb in der Zwischenzeit eine gewisse Zurückhaltung

auferlegen.

Präsident. Herr Wahli kann eine kurze Erklärung abgeben,

ob er von der Antwort des Regierungsrates befriedigt

ist.

Wahli. Comme vous le pensez bien, je ne puis me
déclarer satisfait de la réponse que m'a donnée le Conseil-
exécutif.
Depuis plus de vingt ans, le tronçon de route
Reconvilier-Tavannes fait l'objet de discussions et rien n'a
encore été entrepris jusqu'ici pour l'améliorer. On a seulement

limité la vitesse à 60 km/h hors de la localité, ce
qui prouve bien que cette route nécessite une amélioration.

Il est tout à fait clair que nous sommes victimes d'un
concours de circonstances, l'inclusion de la T6 dans le
réseau des routes nationales étant en discussion.
Néanmoins, une amélioration sensible pourrait être apportée
à la route Reconvilier-Tavannes sans qu'il en coûte
beaucoup d'argent au canton. Je suis persuadé que, si
l'autorité cantonale voulait entrer en discussion sur cet
objet, une solution pourrait être trouvée. Je ne puis
donc pas me déclarer satisfait de la réponse du Conseil-
exécutif.

Präsident. Herr Wahli ist von der Antwort nicht befriedigt.

Interpellation Theiler - Überprüfung der IM 5 Solo-
thurn-Biel

Wortlaut der Interpellation vom 24. Februar 1983

Am 15. Dezember letzten Jahres hat der Grosse Rat
gegen eine Bedürfnisabklärung der N5 gestimmt. Dies
hauptsächlich in der Meinung, dass die Bevölkerung der
Region Biel die Autobahn mehrheitlich befürworten
würde. Inzwischen ist jedoch eine ganz neue Situation
entstanden, indem sich das Bieler Stadtparlament mit
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26:19 Stimmen gegen die N5 ausgesprochen hat. Der
Bieler Gemeinderat ist jetzt gehalten, von Bund und
Kanton eine Überprüfung der Notwendigkeit der
geplanten Autobahn zwischen Solothurn und Biel zu
verlangen.

In welcher Form ist der Regierungsrat bereit, dem
Begehren des Bieler Stadtparlamentes zu entsprechen? Ist
der Regierungsrat bereit, sich beim Bundesrat für einen
vorläufigen Stopp der Vorbereitungsarbeiten für den
Bau und für eine Neuüberprüfung einzusetzen, sofern
sich die Stimmbürger bei den bevorstehenden
Abstimmungen über die N5 in der Stadt Biel und im Kanton
Solothurn gegen die Autobahn aussprechen?

(6 Mitunterzeichner)

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 29. Juni
1983

Der Interpellant glaubt, seit Beantwortung seines Postulates

vom 8. Juni 1982 am Ende des vergangenen Jahres

sei eine völlig neue Situation entstanden. Das Bieler
Stadtparlament habe nämlich den Gemeinderat beauftragt,

bei Bund und Kanton eine Überprüfung der
Notwendigkeit der geplanten Autobahn zwischen Solothurn
und Biel zu verlangen.
In diesem Zusammenhang stellt der Interpellant zwei
Fragen, welche der Regierungsrat wie folgt beantwortet:

1. Obwohl im Zeitpunkt der Beantwortung dieses
Geschäftes noch kein entsprechendes Begehren der Stadt
Biel vorliegt, kann ohne weiteres vorausgenommen
werden, dass sich an der bisherigen klaren Haltung des
Regierungsrates in dieser Angelegenheit nichts ändern
wird. Wie in verschiedenen Antworten auf parlamentarische

Vorstösse ausgeführt worden ist, entspricht die
N5 für den Raum Biel, den Berner Jura und den Jura-
Südfuss einem ausgewiesenen Bedürfnis. Ganz abgesehen

von der Entlastung grosser Ortschaften vom
Durchgangsverkehr fällt vor allem der Gewinn ins Gewicht,
welchen die neue Strassenverbindung einer von grossen

Abwanderungs- und Beschäftigungsproblemen
belasteten Region bringen wird. Nachdem diese
Zusammenhänge erkannt und immer wieder unterstrichen
worden sind, wäre es wohl gänzlich verfehlt, wenn der
Regierungsrat plötzlich dem Bund gegenüber eine andere

Haltung einnehmen würde.
2. In Biel ist nach dem Beschluss keine «ganz neue»
Situation entstanden, wie der Interpellant beliebt machen
will. Die Bieler Legislative hat sich dem Vernehmen
nach nämlich bei einem Stimmenverhältnis von 26:19
Stimmen nicht grundsätzlich gegen die N5 ausgesprochen,

sondern lediglich den Wunsch geäussert, die
Notwendigkeit einer N 5 möge nochmals überdacht werden.

Entsprechende Überlegungen sind nun in der Tat
auf den Ebenen von Bund und Kanton längst aufgestellt
worden. Das Ergebnis hat den Bundesrat dazu bewogen,

das generelle Projekt am 20. September 1982 zu
genehmigen.
Der Regierungsrat sieht sich in keiner Weise veranlasst,
diesen Grundsatzentscheid jetzt erneut in Frage zu stellen.

Er unternähme damit einen Schritt, welcher dem
bernischen Interesse zuwiderliefe. Im übrigen werden
sich die eidgenössischen Räte ohnehin nochmals mit
dem ganzen Problemkreis auseinandersetzen, wenn sie
die Solothurner Standesinitiative behandeln müssen;
eines besonderen Anstosses von Berner Seite bedarf es
also gar nicht mehr.

Abschliessend sei bemerkt, dass die vom Interpellanten
erwähnte Abstimmung in Biel nicht stattfinden kann.
Rechtliche Überlegungen haben zum Verzicht auf eine
solche Volksbefragung geführt.

Präsident. Zur Interpellation Theiler verlangt Herr Rik-
kenbacher Diskussion. Der Rat kann die Diskussion mit
50 Stimmen gutheissen.

Abstimmung

Für Diskussion 28 Stimmen

Präsident. Die Diskussion wird abgelehnt. Herr Theiler
hat das Recht, eine kurze Erklärung abzugeben, ob er
von der Antwort des Regierungsrates befriedigt ist oder
nicht.

Theiler. Es ist dies ein Problem, das immer grössere
Teile der Bevölkerung des Seelandes, der Stadt Biel und
unseres Kantons beschäftigt. Nach dem Solothurner
Entscheid und dem Entscheid des Bieler Stadtparlamentes,

die beide eine Neuüberprüfung verlangen, finde ich
die Antwort der Regierung ausgesprochen arrogant und
über die Köpfe der betroffenen Leute hinweg. Sie sagt
einfach, sie bleibe stur bei ihrer Haltung, es müsse
gemacht werden, gleichgültig, ob sich das Volk dagegen
wehre oder nicht. Diese Haltung zeugt von einem
schlechten Respekt der Demokratie, nachdem sich das
Volk der Stadt Biel mit einer Initiative geäussert hat und
das Stadtparlament eine Neuüberprüfung will. Dieses
Kapitel ist jedenfalls noch nicht abgeschlossen. Ich be-
daure den Entscheid, dass man nicht darüber diskutieren

will. Dieses Thema wird in einer anderen Form in
einer späteren Session wieder vorliegen. Es trägt jedenfalls

nicht zur Rationalisierung des Ratsbetriebes bei,
wenn prinzipiell jede Diskussion abgelehnt wird. Ich bin
mit dieser Antwort überhaupt nicht einverstanden.

Präsident. Herr Theiler ist von der Antwort nicht
befriedigt.

Interpellation Schlegel - Ersigen, Korrektion des
Oeschbaches

Wortlaut der Interpellation vom 2. Mai 1983

Besorgte Gemeindebürger fragen sich, ob der vorgesehene

Ausbau des Oeschbaches nicht überrissen und für
die Gemeinde, für den Wasserhaushalt wie für das
Landschaftsbild, eine zu grosse Belastung bedeutet. Das

Eidgenössische Wasseramt möchte den Oeschbach
kanalisieren und um das dreifache ausbauen. Erhöhung
des jetzt bestehenden Fassungsvermögens von 4 m3

auf 13 m3, eine durch das Dorf führende Begradigung
des Bachbettes, das einer ungeheuren Belastung des
Dorfbildes gleichkommt. Kostenpunkt für die Gemeinde
4 300000 Franken. Das letzte über das Ufer tretende
Ereignis geht auf das Jahr 1975 zurück, wobei der
Schaden gering war. Der Bürger kann sich angesichts
der neuen Kosten für die Gemeinde nicht vorstellen, dass
hier das Kosten-Nutzen-Verhältnis tatsächlich positiv
ausfällt. Sicher ist auch zu beachten, was die
wasserübernehmende Gemeinde Koppigen dazu sagt. Die Ge-
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meinde Ersigen hat bereits einen Überhang der zu
verwirklichenden Aufgaben.
1. Ich frage den Regierungsrat, ob nicht die unnötige
Vergrösserung des Bachbettes noch einmal gut überlegt

und nur die notwendigsten Korrekturen des Baches

vorgenommen werden sollten.
2. Wurde untersucht, wie sich die vorgesehene
Bachkorrektion auf das Grundwasser auswirkt, und welche
Ergebnisse haben diese Untersuchungen gezeitigt?
3. Sind nicht Setzungen des Bodens zu erwarten? Wer
hat für dadurch entstandene Gebäudeschäden
aufzukommen?

4. Welche Massnahmen sind vorgesehen, damit der
Eingriff in das Landschaftsbild erträglich ist?

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 29. Juni
1983

Zur Frage 1: Die Gemeindeversammlung von Ersigen
hat am 26.Oktober 1981 nach acht Jahren Planung
einen Überbauungsplan beschlossen, welcher die Verlegung

des Hauptstranges der Kanalisation sowie den
Ausbau der Dorfstrasse und des Bachgerinnes der
Oesch ermöglichen soll. Die Gemeindebürger stimmten
dem Vorhaben mit 213:56 Stimmen zu und genehmigten

gleichzeitig einen Bruttokredit von über 8 Mio. Franken.

Der Regierungsrat vermag keinen Grund zu erkennen,

weshalb dieser klare Entscheid der Gemeinde Ersigen

in Frage gestellt werden sollte. Dies gilt um so
mehr, als der nachfolgende Beschluss der Baudirektion
des Kantons Bern über die Genehmigung des
Überbauungsplanes «Oeschkorrektion und Ausbau der
Dorfstrasse mit Trottoir und Kanalisation» nicht angefochten
worden und daher in Rechtskraft erwachsen ist.
Das Wasserbauvorhaben hat übrigens in keiner Weise
eine «unnötige» Vergrösserung des Bachbettes der
Oesch zum Gegenstand. Die vom Bundesamt für
Wasserwirtschaft berechneten Wassermengen entsprechen
einer Grösse, wie sie bei einem zukünftigen Zustand
des Gewässersystems im Einzugsgebiet durchaus
auftreten kann. Von der Einhaltung dieses Richtwertes
hängt ab, ob sich der Bund mit einer Subvention an
diesem Wasserbauvorhaben beteiligen wird oder nicht.
Andererseits dürfen aber auch die heutigen Verhältnisse
an der Oesch in und um Ersigen nicht ausser acht
gelassen werden. Zurzeit weist die Oesch sowohl bach-
auf- wie auch bachabwärts ein bedeutend grösseres
Bachprofil auf als in Ersigen selbst. Unter diesen
Umständen wird das Engnis von Ersigen immer gefährdet
sein, solange nicht für Entlastung gesorgt worden ist.
Zur Frage 2: Zur Projektvorlage ist auch ein Mitbericht
des Wasser- und Energiewirtschaftsamtes eingeholt
worden. Es hat darin am 27.Juli 1979 festgehalten,
dass im Zusammenhang mit der Gewässerkorrektion
keine Beeinträchtigung des Grundwassers zu erwarten
ist. Ein besonderes hydrologisches Gutachten bestätigt
dies: Bei einem Hochstand des Grundwasserspiegels
ergibt sich ein Flurabstand von ca. 3-4 m.
Zur Frage 3: Die Bodenverhältnisse sind sehr
unterschiedlicher Natur. Sondierbohrungen haben gezeigt,
dass unter dem Humus sandiger Silt, Sand sowie stark
sandiger Kies anzutreffen sind. Unterhalb dieser
Deckschichten unterschiedlicher Mächtigkeit besteht der
Grundwasserleiter vorwiegend aus dem bekannten
Emmeschotter.
Der Baugrund sowie der im einzelnen noch festzulegende

Bauvorgang lassen erwarten, dass gefährliche
Bodensetzungen kaum eintreten werden. Für mögliche Ge¬

bäudeschäden, welche nachweislich mit der Bautätigkeit

zusammenhängen, wird der Bauherr einstehen
müssen, im vorliegenden Falle die Gemeinde Ersigen.
Zur Frage 4: Wie dem Genehmigungsentscheid der
Kantonalen Baudirektion zu entnehmen ist, wird das
Bachgerinne innerorts teilweise so belassen, wie es sich
heute zeigt; ein Umleitungskanal unter der Strasse wird
den notwendigen Abfluss sicherstellen. In anderen
Abschnitten wird die Oesch, soweit man sie nicht
überdecken muss, mit einer Rollierungsmauer versehen,
welche den Betonkanal verschwinden lässt. Ferner wird
man die seitlichen Einfassungsmauern weniger weit
hochziehen, als ursprünglich projektiert worden ist,
damit Raum für eine natürliche Böschung bleibt. Aufgrund
aller dieser Entgegenkommen hat der Vertreter des Berner

Heimatschutzes seine Einsprache zurückgezogen.
Abschliessend sei erwähnt, dass die Gemeinde Ersigen
einen Planer beauftragt hat, weitere Massnahmen zum
Schutze des Ortsbildes vorzuschlagen.

Präsident. Herr Schlegel ist heute entschuldigt abwesend.

Er hat erklärt, er sei von der Antwort des
Regierungsrates befriedigt.

Interpellation Hebeisen - Ausnahmebewilligung
für Wohnungseinbauten ausserhalb der Bauzone

Wortlaut der Interpellation vom 2. Mai 1983

Gestützt auf eine Ausnahmebewilligung der Kantonalen
Baudirektion erhielt die Burgergemeinde Burgdorf die
Erlaubnis, im Wohnteil des Binzbergbauernhauses, das
im übrigen Gemeindegebiet liegt, zwei Wohnungen
einzubauen.

Nachdem die Burgergemeinde wegen der Zusammenlegung

von zwei überdurchschnittlich grossen Bauernhöfen
der Pächterfamilie des Binzberghofes gekündigt hat,

soll das Bauernhaus mit neuen Wohnungen versehen,
zweckentfremdet vermietet werden.
Mit dem Erteilen einer Ausnahmebewilligung, gegen
den Willen des örtlichen Gemeinderates, heisst die
Baudirektion indirekt die Zusammenlegung von zwei
existenzfähigen Pachtbetrieben gut und setzt sich damit in
Gegensatz zu den wichtigen Anliegen des
Raumplanungsgesetzes.

Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung der
folgenden Fragen:
1. Teilen Sie meine Ansicht, dass die Zusammenlegung
von zwei 15-Hektaren-Pachtbetrieben weder den wichtigen

Anliegen des Raumplanungsgesetzes noch dem
neuen agrarpolitischen Kurs des Schweizerischen
Bauernverbandes entspricht?
2. Warum wird mit dem Erteilen einer Ausnahmebewilligung

gegen den Willen der örtlichen Behörden ein
solches Vorgehen gutgeheissen?
3. Sind Sie nicht auch der Meinung, dass der Kanton
Bern mit dieser Ausnahmebewilligung einen Präjudizfall
schafft, der für viele Pächterfamilien schwerwiegende
Folgen haben könnte?

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 6. Juli
1983

Zur Frage 1: Es trifft zu, dass die Zusammenlegung von
zwei 15-Hektaren-Pachtbetrieben nicht dem neuen
agrarpolitischen Kurs des Schweizerischen Bauernver-
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bandes entspricht. Ein Betrieb von 15 Hektaren bietet
auch heute noch einer Familie die nötige Existenzgrundlage.

Die Erfahrung zeigt, dass der Familienbetrieb dank
seiner Elastizität, seiner Anpassungsfähigkeit in bezug
auf den Arbeitseinsatz, dem ausgeprägten Eigeninteresse,

seiner Flexibilität in der Generationenfolge und
anderem mehr am besten geeignet ist, die der Landwirtschaft

zugewiesenen Aufgaben zu meistern. Der
leistungsfähige Familienbetrieb steht deshalb im Mittelpunkt

aller agrarpolitischen Förderungsmassnahmen.
Die Landwirtschaftsdirektion hat bereits im Jahre 1979
im Rahmen der Pachtzinsgenehmigung die Vertreter der
Burgergemeinde Burgdorf in mehreren Gesprächen darauf

hingewiesen, dass die geplante Zusammenlegung
von zwei an und für sich existenzfähigen Betrieben
unerwünscht sei. Die Landwirtschaftsdirektion hat denn
auch dieser Zusammenlegung nie zugestimmt. Da diese
agrarpolitisch unerwünschte Massnahme rechtlich aber
nicht verhindert werden kann, musste die
landwirtschaftliche Schule Rüti bei dem von ihr ausgearbeiteten
Gutachten über den Ertragswert und das Raumprogramm

für die Gebäudesanierung von der Tatsache der
Zusammenlegung ausgehen. Auch im Gutachten wurden

aber bereits Bedenken angemeldet bezüglich dem
Verlust einer bäuerlichen Existenz.

Das Raumplanungsgesetz bietet ebensowenig wie die
Landwirtschaftsgesetzgebung eine rechtliche Handhabe
zur Verhinderung der erwähnten Zusammenlegung. Das
Raumplanungsgesetz stellt lediglich den
Planungsgrundsatz auf, dass der Landwirtschaft genügende
Flächen geeigneten Kulturlandes erhalten bleiben sollen,
und bestimmt, dass als Landwirtschaftszone möglichst
grössere zusammenhängende Flächen ausgeschieden
werden. Damit lässt sich keine landwirtschaftliche
Strukturpolitik betreiben.
Zur Frage 2: Die Baubewilligung für den Umbau des
Binzberg-Bauernhauses bildet zurzeit Gegenstand eines
Baubeschwerdeverfahrens vor dem Regierungsrat, das
von der Justizdirektion instruiert wird. Im Rahmen dieses

Verwaltungsjustizverfahrens wird zu prüfen sein, ob
die rechtlichen Voraussetzungen für den nachgesuchten
Umbau erfüllt sind. Der Beschwerdeentscheid des
Regierungsrates kann von den Parteien beim
Verwaltungsgericht und dessen Entscheid hernach beim
Bundesgericht angefochten werden. Diesem Verfahren darf
mit der Beantwortung der Interpellation nicht vorgegriffen

werden.
Immerhin sei festgehalten: Gegenstand des Verfahrens
ist der Umbau des Wohnteils eines Bauernhauses, der
wegen der verfügten Betriebszusammenlegung mindestens

vorläufig für die Landwirtschaft nicht benötigt
wird. Ökonomieraum wird nicht beansprucht. Ob dieses
Vorhaben eine Ausnahmebewilligung nach Artikel 24
des Raumplanungsgesetzes benötigt und ob bejahendenfalls

dafür die Voraussetzungen gegeben sind, hängt
nicht vom Willen der örtlichen Behörden ab, ist
vielmehr von den genannten Justizbehörden nach Gesetz
und Recht zu entscheiden.
Zur Frage 3: Diese Frage ist zu verneinen. Die beiden
Pachtbetriebe sind vorgängig zusammengelegt worden.
Die Zusammenlegung ist nicht vom Entscheid über die
Ausnahmebewilligung abhängig. Dieser Entscheid wird
nach dem Gesagten nicht vom «Kanton Bern» getroffen,

sondern von den dafür nach Gesetz zuständigen
Verwaltungs- und Verwaltungsjustizbehörden und steht
zudem nicht im freien Ermessen dieser Behörden, ist
vielmehr durch die eidgenössische Gesetzgebung vor¬

bestimmt. Der Entscheid wird auch insofern kein Präjudiz

schaffen, als es sich um die Weiterführung einer
zwölfjährigen, schon unter der Herrschaft des Baugesetzes

und des Artikels 20 des eidgenössischen
Gewässerschutzgesetzes entwickelten Praxis handelt. Es sei dafür
auf die Publikation des Kantonalen Planungsamtes vom
1. November 1982 über «Das Bauen ausserhalb der
Bauzone» verwiesen.

Präsident. Herr Hebeisen kann erklären, ob er von der
Antwort des Regierungsrates befriedigt ist oder nicht.

Hebeisen. Ich danke der Regierung für die Beantwortung

der Punkte 1 und 2. Mit der Antwort erkläre ich
mich in dem Sinne befriedigt, als sie klar feststellt, dass
wir keine rechtliche Handhabe haben, um das Vorgehen
der Burgergemeinde Burgdorf verhindern zu können.
Von der Antwort zu Punkt 3 erkläre ich mich nicht
befriedigt. Wegen Fehlens wirksamer Gesetzesbestimmungen

wird in diesem Falle offen gesagt, wie
Verpächter vorgehen können, wenn sie für existenzfähige
Heimet mehr als den offiziellen Pachtzins realisieren
wollen. Mit der Bewilligung zum Ausbau des Bauernhauses

zu Wohnzwecken im übrigen Gemeindegebiet
gibt die Baudirektion indirekt ihren Segen zu einer
Handlung, die, wie der Regierungsrat in der Beantwortung

meiner ersten Frage selbst sagt, nicht dem neuen
agrarpolitischen Kurs des Schweizerischen Bauernverbandes,

aber auch nicht den wichtigen Anliegen des
Raumplanungsgesetzes entspricht. Es ist bedauerlich,
sogar vom Regierungsrat vernehmen zu müssen, dass
agrarpolitisch unerwünschte Massnahmen rechtlich
nicht verhindert werden können.

Präsident. Herr Hebeisen ist von der Antwort teilweise
befriedigt.

Interpellation Brand - Lyssbachkorrektion

Wortlaut der Interpellation vom 9. Mai 1983

Der Bau der T6-Umfahrung Lyss ist nun von der Pla-

nungs- in die Realisierungsphase übergegangen. Die
Inbetriebnahme ist für Ende 1986 vorgesehen.
Die Entwässerung der Fahrbahn und der Nebenanlagen
wird in den Lyssbach erfolgen. Dieses Gewässer steht
bereits heute an der Grenze seines Fassungsvermögens.

Es ist somit zu befürchten, dass bei Regenperioden
oder heftigen Gewittern die Zuleitung von bis 7 m3/Se-
kunde Autobahnwasser zu Überschwemmungen führen
könnte.
Das Kantonale Tiefbauamt als Auslöser dieses neuen
Zustandes hat dafür zu sorgen, dass die Korrektionsarbeiten

baldmöglichst in Angriff genommen werden. Dabei

sind die Bachufer, als Bestand des Orts- und
Landschaftsbildes, möglichst unberührt zu behalten.
Bisher wurden lediglich zwei Projektstudien ausgearbeitet.

Die Gründung eines Gemeindeverbandes ist bisher
nicht erfolgt.
Ich ersuche den Regierungsrat um Beantwortung
folgender Fragen:
1. Werden die Planungsarbeiten weitergeführt?
2. Teilt der Regierungsrat die Meinung, dass die
Korrektion des Lyssbaches mit der Inbetriebnahme der T6
zu beenden ist?
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3. Ist der Regierungsrat bereit, alles daran zu setzen,
um diesen Termin einzuhalten?

(1 Mitunterzeichner)

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 29. Juni
1983

Nach Auffassung des Interpellanten wird die Inbetriebnahme

der Ortsumfahrung von Lyss an der Staatsstrasse
T 6 zu Schwierigkeiten beim Lyssbach führen. Er

befürchtet im einzelnen, dass die Zuleitung von Autobahn-
yvasser bei Regenperioden oder heftigen Gewittern
Überschwemmungen nach sich ziehen könnte. Aus
diesem Grunde sei das Kantonale Tiefbauamt - «Auslöser
dieses neuen Zustandes» - gehalten, Korrektionsarbeiten

am Lyssbach rasch, aber schonend in Angriff zu
nehmen.
Im Zusammenhang mit den bereits seit längerer Zeit im
Gang befindlichen Planungsarbeiten stellt der Interpellant

drei Fragen, welche der Regierungsrat wie folgt
beantwortet:
1. Werden die Planungsarbeiten weitergeführt?
Die Planungsarbeiten für eine Korrektion des Lyssba-
ches kommen in der Tat verhältnismässig langsam voran.

Sie çjehen bis auf das Jahr 1970 und früher zurück,
als man sich in betroffenen Gemeinden Gedanken über
eine Korrektion zu machen begann. Der Staat Bern
zeigte schon damals sehr grosses Interesse an solchen
Wasserbauvorhaben und sagte Subventionierung zu. An
der Tatsache, dass nach Paragraph 12 und 24 des
Wasserbaupolizeigesetzes Anstösser und Gemeinden Hoch-
wasserschutzmassnahmen zu treffen haben, vermochten

die kantonalen Instanzen freilich nichts zu ändern.
Mit Vollmacht der beteiligten Gemeinden konnte der
Regierungsstatthalter von Aarberg 1978 einer
Ingenieurgemeinschaft grünes Licht zur Ausarbeitung eines
generellen Projektes geben. In der Zwischenzeit sind
wesentliche Grundlagen erarbeitet worden. Die
Gemeinden benützten die Gelegenheit, den Projektentwurf
einzusehen und ihre Stellungnahme dazu abzugeben.
Die Ergebnisse zeigen, dass besonders im Räume Lyss
noch weitere Studien und Projektierungsarbeiten
unumgänglich sind. Im Hinblick auf die Bildung einer Trägerschaft

konnten sich die Gemeinden ferner zu einem
Reglementsentwurf und zu verschiedenen Varianten von
Kostenteilern äussern. Leider sind zu diesen Punkten
bis zur Stunde noch nicht alle Stellungnahmen
eingetroffen.

Abschliessend darf der Regierungsrat feststellen, dass
die Planungsarbeiten in jüngster Zeit gut vorankommen
und die Gründung eines Schutzverbandes in naher
Zukunft erfolgen dürfte.
2. Teilt der Regierungsrat die Meinung, dass die Korrektion

des Lyssbaches mit der Inbetriebnahme der T6 zu
beenden ist?

Aufgrund der obenerwähnten Umstände darf nicht
angenommen werden, dass eine Korrektion des Lyssbaches

auf seiner gesamten Länge bis zum Zeitpunkt der
Inbetriebnahme der T 6 durchgeführt werden kann. Weder

aus der Sicht der Gemeinden noch im Urteil der
Fachinstanzen besteht dazu aber eine Notwendigkeit. Der
Anordnung von Einzelmassnahmen im Gefolge des
Autobahnbaus wird der Arbeitsausschuss der beteiligten

Gemeinden jedoch grösste Aufmerksamkeit schenken.

Unter diesem Gesichtspunkt werden auch die
weiteren Planungsarbeiten vorangetrieben.

Nach Darstellung des projektierenden Ingenieurs darf
im übrigen der Einfluss des Autobahnwassers im
Gesamtzusammenhang nicht überschätzt werden. Es gibt
nicht den Ausschlag für die Sanierung überhaupt; denn
der Lyssbach genügt schon heute, ohne Autobahn, in
verschiedenen Abschnitten grundsätzlich nicht für den
schadlosen Abfluss der errechneten Wassermengen.
3. Ist der Regierungsrat bereit, alles daranzusetzen, um
diesen Termin einzuhalten?
Der Regierungsrat will langjährige, wohl bald erfolgreiche

Bemühungen der betroffenen Gemeinden um eine
Einigung nicht zunichte machen, indem er gerade jetzt
zu einer Notmassnahme greift und im Sinne von
Paragraph 19 des Wasserbaupolizeigesetzes die Bildung
eines allgemeinen Schutzverbandes verfügt. Der Interpellant

darf jedoch versichert sein, dass die kantonale
Baudirektion im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch weiterhin
die Schaffung des notwendigen Schutzverbandes und
die Verwirklichung zweckdienlicher Massnahmen
tatkräftig unterstützen wird. Dazu gehört natürlich auch
namhafte finanzielle Beihilfe, wie sie bereits am
21.April 1975 zu Lasten des Strassenbauvorhabens T6
zugesichert worden ist.

Präsident. Der Interpellant hat das Recht zur Abgabe
einer Erklärung.

Brand. Vorab danke ich der Regierung für die
Beantwortung meiner Interpellation. Ich bin jedoch nur
teilweise befriedigt.
Bei der Korrektion des Lyssbaches handelt es sich um
ein echtes Problem. Beim Lesen der Antwort hatte ich
den Eindruck, dass sowohl die Regierung als auch das
Ingenieurbüro, welches das Projekt ausgearbeitet hat,
die Ableitung des Autobahnabwassers in den Lyssbach
allzu gering schätzen. Diese Geringschätzung könnte
bei schweren Gewittern oder längeren Regenperioden
schwere Folgen haben. Ich hoffe, dass die gemachten
Zusicherungen, alles daran zu setzen, den Gemeindeverband

zu gründen, damit die Arbeiten in Angriff
genommen werden können, eingehalten werden. Die
Bevölkerung von Lyss und der Region Lyss erwartet, dass
man diese Angelegenheit nicht weiter schlittern lässt.
Nebenbei gesagt, stützt sich der Kanton für die Korrektion

solcher Gewässer immer noch auf ein Gesetz vom
3.April 1857. In den 125 Jahren hat sich meines Wissens

manches geändert. Vor sechs Jahren hat der Grosse

Rat meinem Vorstoss um Revision dieses Gesetzes
zugestimmt. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Ich hoffe,
dass im Anschluss an die Revision des Baugesetzes
auch dieses Gesetz folgen wird, damit man in solchen
Fällen in Zukunft etwas speditiver an die Arbeit gehen
kann. - Ich bin also teilweise befriedigt.

Gesetz über den Rebbau

Beilage Nr. 20

Erste Lesung

Eintretensfrage

Krebs (Twann), Präsident der Kommission. Mancher
hier im Rat, der gerne ein gutes Glas Wein trinkt, weiss
sicher nicht viel davon, wie und wo dieser Wein
wächst. Erwächst auch bei uns im Kanton Bern.
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Wir sind beauftragt, ein Gesetz zu beraten, das sich
ausschliesslich mit dem Anbau einer einzigen Pflanze

• und mit der Ernte ihrer Frucht, der Weinrebe und der
Trauben, befasst. Es wird das erste Gesetz unseres
Kantons sein, das umfassende Bestimmungen über den
Weinbau beinhaltet. Die bisherigen gesetzlichen
Bestimmungen im Einführungsgesetz zum eidgenössischen

Landwirtschaftsgesetz von 1960 sind zum Teil
überholt, und die Bestimmungen des Bundesbeschlusses

über Massnahmen zugunsten des Rebbaues von
1979 bedürfen auch im Kanton einer gesetzlichen
Verankerung.

Persönlich ist es für mich eine Freude und Ehre, der
Kommission vorstehen und dem Parlament das Gesetz
vorstellen zu dürfen, waren doch alle meine Vorfahren
Rebbauern. Zwei meiner Söhne haben zudem wiederum
diesen Beruf ergriffen.
Die Weinrebe: Christian Rubi hat kürzlich in einem Artikel

folgendes über die Klosterreben gechrieben: «Der
Wein galt einst als köstliches Nahrungsmittel bei Reich
und Arm, Gesunden und Kranken. Auch die Klosterinsassen,

welchen die Regel ein enthaltsames Leben
vorschrieb, waren glücklich, irgendwo Reben zu besitzen
und Wein in den Keller zu erhalten. Die Eigenleute des
Benediktinerklosters Trub mussten sich alljährlich mit
Ross und Wagen an den Bielersee hinüberbegeben und
die Weinernte ins Tal führen.»
Dass für den Anbau einer einzigen Pflanze und ihre
Verwertung ein besonderes Gesetz geschaffen wird, weist
auf die grosse Bedeutung dieser Kulturpflanze und ihrer
Frucht hin. Die sogenannte Weinrebe Europas, die Vitis
vinifera, hat ihren Ursprung in wärmeren Gegenden. In

der Bibel ist des öfteren vom Weinstock und vom Wein
die Rede. Die Römer kannten die Reben, und in unseren
Gegenden fanden sie durch die Klöster ihre Verbreitung.

Die Mönche des frühen Mittelalters waren bereits
Liebhaber des Weines. Das einstmals berühmte Kloster
Cluny im Burgund mit seinem grossen kulturellen Ein-
fluss, auch auf unsere westlichen Landesgegenden,
dürfte den Hauptanteil an der Verbreitung der Rebe
haben, befanden sich doch Klöster in nächster Nähe
(Sankt Johannsen und die Sankt Petersinsel).
Der Weinstock galt schon sehr früh, dank seiner Frucht,
der Weintraube, als edle Pflanze. Schon früh begannen
die Menschen, Trauben zu pressen. Der vom Gärpilz
befallene Saft verwandelt sich zu einem alkoholhaltigen,
über längere Zeit haltbares Getränk, das die Menschen
gerne trinken. Um die Weinrebe und um den Wein hat
sich im Laufe der Jahrhunderte eine ganze Kultur
entwickelt. Bis vor Jahrzehnten galt der Wein auch bei uns
als Nahrungsmittel; heute ist er eindeutig ein Genussmittel.

Bis zur Jahrhundertwende war der Weinbau in unserem
Lande viel ausgedehnter. Um 1900 waren rund 32 000
Hektaren mit Reben bestockt. Die Kantone Waadt und
Zürich waren damals die bedeutendsten Weinbaukantone,

heute ist der Kanton Wallis der grösste. Der Kanton
Bern besass im Jahre 1882 815 Hektaren und 1902 nur
noch 645 Hektaren Rebland; heute sind es noch 248
Hektaren. Früher waren viele Rebflächen mit
minderwertigen Sorten bestockt, die wohl viel Wein ergaben,
deren Anbau heute jedoch verboten ist, weil sich diese
Trauben zur Weinbereitung schlecht eignen. Die Vitis
vinifera, zu deutsch Europäerrebe, ist ein Sammelname
für alle Sorten, aus welchen weltweit Wein, Tafeltrauben

oder Rosinen gewonnen werden. Diese Rebe ist
eine Pflanze der gemässigten Klimazone. Entsprechend

gute Verhältnisse findet sie im gesamten Mittelmeerraum,

wo auch mehr als die Hälfte der Welternte
gedeiht. In unseren, nördlich der Alpen gelegenen Regionen

können nur klimatisch günstige Zonen weinbaulich
genutzt werden, wobei von Südost- bis südwestgerichtete

Hanglagen von der Qualität her gesehen bevorzugt
sind.
Die Entwicklung des Weinbaues in diesem Jahrhundert:
In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts brach
eine grosse Katastrophe über den Weinbau ganz Europas

herein. Ein von Amerika eingeschlepptes Insekt, die
Reblaus (Phylloxera vastatrix) zerstörte durch Saugen
an den Wurzeln die Weinstöcke. Diese Epidemie
erreichte nach 1900 die Schweiz und war der Hauptgrund
für die grosse Dezimierung der Rebfläche. Dank der
Veredlung der Europäerreben auf amerikanischem
Unterlagenholz ist heute diese Gefahr gebannt. Ebenfalls
aus Amerika kommen zwei gefährliche Pilzkrankheiten,
der falsche und der echte Mehltau, deren vorbeugende
Bekämpfung auch heute unumgänglich ist.
Bisherige gesetzliche Massnahmen: Das erste Gesetz
unseres Kantons von 1907 trug den Titel: «Gesetz zum
Schutze des Weinbaues gegen die Reblaus.» Der kantonale

Rebfonds datiert von 1909; er dient noch heute der
Speisung von Entschädigungen für die Rebbergerneuerung;

denn ein Rebstock muss in unseren Regionen
durchschnittlich alle 25 Jahre ersetzt werden. Ein
weiteres Gesetz gegen die Reblaus erliess der Grosse Rat
im Jahre 1922. Als Teil der schweizerischen Landwirtschaft

untersteht der Weinbau den Bestimmungen des
eidgenössischen Landwirtschaftsgesetzes. Im Kanton
Bern wurden die notwendigen gesetzlichen Bestimmungen

für den Rebbau im Einführungsgesetz zum
Landwirtschaftsgesetz vom Jahre 1960 verankert. In den
letzten Jahrzehnten hat sich im Weinbau der Schweiz,
nicht zuletzt unter der Mitwirkung der Forschungsanstalten

Wädenswil und Changins, etliches verändert.
Sowohl Anbautechnik als auch Pflege der Reben haben
sich rasch weiterentwickelt. Sie erleichtern die Arbeit
der Weinbauern und versetzen diese in die Lage, den
Erfordernissen der Zeit und dem wechselnden
Geschmack der Verbraucher gerecht zu werden.
Die wirtschaftliche Situation des Weinbaues in der
Schweiz: Von allen Sparten der Landwirtschaft bereitet
der Weinbau den Behörden zurzeit am wenigsten
Sorgen. Flächenbezogen bringt der Rebbau den grössten
Rohertrag. Dank dem Landwirtschaftsgesetz geniesst
der schweizerische Weinbau den Schutz an der Grenze;
dessen sind wir uns bewusst. Dieser Schutz beinhaltet
aber auch Verpflichtungen: Der Anbau von Reben ist
limitiert und nur innerhalb des vom Bund genehmigten
Rebbaukatasters erlaubt. Nur an Vorzugslagen mit
mindestens 5 Prozent Neigung und mit der Sonne zu
gerichteten Hängen soll Wein wachsen. Mit dem Bundes-
beschluss von 1979 will die Eidgenossenschaft die
Weinqualität fördern. Massenweine sind im Ausland
genügend und zu günstigen Preisen erhältlich. In der
Schweiz soll man bestrebt sein, nur Qualitätsweine
wachsen zu lassen. Diese Politik ist zu unterstützen.
Einer der Gründe für die Schaffung dieses ersten
Rebbaugesetzes unseres Kantons, das nun zur Beratung
vorliegt, ist, dass diese Massnanmen auch eine gesetzliche
Grundlage erhalten.
Der bernische Weinbau kann sich seit mehr als 40 Jahren

über keine Absatzsorgen beklagen. Unsere Weine
haben im ganzen Lande einen guten Namen. Dieses
Ansehen verpflichtet. Wir wollen nun mit diesen absolut
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notwendigen Vorschriften diesen kleinen Zweig unserer
bernischen Landwirtschaft unterstützen. Ich bitte den
Rat, auf diese Gesetzesvorlage einzutreten.

Frau Stämpfli. Wie den Ausführungen unseres
Kommissionspräsidenten zu entnehmen war, bestehen die
meisten gesetzlichen Bestimmungen mit zwei wesentlichen

Ausnahmen bereits heute. Es sind dies Artikel 4,
der sich mit der Anpflanzungs- und Bewirtschaftungspflicht

befasst, und Artikel 19, der die Förderung der
Qualität in den Vordergrund stellt. Der Gesetzesentwurf
ist von allen Fachorganisationen gutgeheissen worden.
Die Rebbauern wollen sich garantiert nicht in eine
Zwangsjacke stecken lassen; sie begrüssen ein Rebbaugesetz.

Die ganze SVP-Fraktion empfiehlt Eintreten und
Zustimmung zu diesem Gesetz.

Kunz. Die EVP/LdU-Fraktion ist für Eintreten auf dieses
Gesetz. Trotzdem möchte ich zwei Bemerkungen
anbringen: Wir haben uns gefragt, ob alle diese Vorschriften

wirklich nötig seien. Dass die Rebbauzonen festgelegt

werden, erachten wir noch als vernünftig. Es gibt
aber auch Vorschriften über die Bepflanzungs- und
Bewirtschaftungspflicht, über den Abstand der Reben
gegenüber Nachbargrundstücken und über die Pflanzdistanzen

in den Reben sowie den Pflanzenschutz. Auch
die Rebsorten sind vorgeschrieben. Im weiteren gibt es
noch vier Artikel über die Vermehrung, die Einfuhr und
den Handel mit Rebenstecklingen und einen Artikel
über die Erneuerung der Rebberge.
Ich musste mich überzeugen lassen, dass unsere
Rebbauern diese Vorschriften wollen. Sie können sich
beruhigen, Herr Kommissionspräsident, wir werden keine
Opposition machen. Es stellt sich jedoch die Frage, wo
der freie Rebbauernstand bleibt, wenn man alles derart
einengen und vorschreiben muss.
Im weitern bedauern wir, dass die Verwendung der
Trauben zur Gewinnung von alkoholfreiem Wein mit
diesem Gesetz nicht gefördert werden kann, da es keine
diesbezüglichen Bestimmungen enthält. Wir werden
Anträge in dieser Richtung unterstützen.

König. Ich kann mich kurz fassen und sagen, dass das
Rebbaugesetz im grossen ganzen mit einem Abände-
rungsantrag von der FDP-Fraktion unbestritten ist und
in der Schlussabstimmung ohne Gegenstimme über die
Bühne ging. Wir respektieren die 270 bernischen
Rebbaubetriebe, dass sie bereit sind, Bestimmungen, denen
sie seit langem freiwillig nachgelebt haben, in einem
Rahmengesetz zusammenzufassen. Wir empfehlen
Eintreten und Zustimmung zu dieser Gesetzesvorlage.

Krebs (Twann), Präsident der Kommission. Ich danke
für die zustimmenden Voten.
Zu den Ausführungen von Herrn Kunz: Aussenstehende
finden so viele Vorschriften schrecklich. Wir haben uns
daran gewöhnt. Ordnung muss sein. Sicher freut sich
jedermann an gepflegten Rebbergen, deshalb sollen die
Rebstöcke in einer Linie stehen. Alle diese Vorschriften
haben sich in all den Jahren eingespielt, sie sind nichts
Neues, und innerhalb dieser Rahmenvorschriften hat
der Rebbauer seine immer noch grossen Freiheiten. Er

ist zwar auf die Natur angewiesen; seine Werkstatt
befindet sich unter freiem Himmel. Er ist aber bezüglich
seiner Arbeitszeit und allem drum und dran ein freier
Mann.

Zur alkoholfreien Verwertung: Das vorliegende Gesetz
regelt alle Vorschriften zum Anbau und zur Veredlung
der jungen Stöcke, bis der Wein fürs Fass bereit ist.
Was anschliessend mit diesem Produkt geschieht, ist
Sache des Kellermeisters und untersteht rechtlich dem
Lebensmittelgesetz, nicht dem Rebbaugesetz. Natürlich
wäre eine alkoholfreie Traubenverwertung an und für
sich wünschbar. Sie ist jedoch in der Schweiz sozusagen

gestorben. Erstens wurden diese Sorten, die Hybriden,

die seinerzeit dazu geeignet waren, verboten, weil
ihr Anbau immer wieder zu Missbräuchen führte, indem
aus dieser verbotenen Sorte Wein produziert wurde.
Zweitens ist einfach die Preisdifferenz zu gross, denn
man verlangt Traubensaft zu erschwinglichen Preisen.
Unsere Weinproduktion ist rein von der Produktion her
gesehen zu teuer, weshalb die Einfuhr alkoholfreier
Traubensäfte viel rationeller und billiger ist. Daran können

wir mit diesem Gesetz nichts ändern.

Blaser, Landwirtschaftsdirektor. Auch ich danke für die
gute Aufnahme dieser Gesetzesvorlage, wie sie in den
abgegebenen Voten zum Ausdruck kam. Der Rebbau
benötigt tatsächlich ein eigenes Gesetz; die heutigen
Vorschriften sind überall verzettelt, eine Straffung und
Ordnung ist nötig. Wir müssen uns auch bewusst sein,
dass das Bundesrecht sehr weit geht. Diese
Bestimmungen gehen vor und müssen von uns übernommen
werden. Unsere Vorlage ist ein Rahmengesetz. Die
Details werden vom Bund sehr oft geändert, was sich
besonders in letzter Zeit bewahrheitet hat; sie werden daher

in den Ausführungsvorschriften geregelt.
Wie Herr Kunz erwähnt hat, kann man über die strengen

Vorschriften tatsächlich erstaunt sein. Sie wurden
jedoch von den Rebbauern verlangt. Seit Jahren hat
man sich daran gewöhnt, und sie liegen ganz eindeutig
im Interesse der Qualitätsproduktion. Die Rebbauern
sind im übrigen diesbezüglich nicht die einzigen, auch
in die Fischerei- und in die Jagdordnung sind überall
von den Direktbeteiligten strenge Vorschriften
aufgenommen worden.
Einzig neu in diesem Gesetz ist die Bewirtschaftungspflicht;

auch sie wurde von den Rebbauern selbst
gewünscht, als Massnahme gegen die Spekulation, was
übrigens in der bernischen Gesetzgebung nicht Neuland
ist. Im Gesetz über die Bewirtschaftungsbeiträge in der
Landwirtschaft ist bereits eine entsprechende Bestimmung

enthalten. Ganz besonders erfreulich ist, dass die
Rebbauern selbst sozusagen geschlossen hinter dieser
Vorlage stehen.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen.

Detailberatung

Art. 1

Abänderungsantrag Dauwalder

...der Produktion und des Absatzes von Erzeugnissen
des Rebbaues.

Dauwalder. Es geht hier um die Frage des Traubensaftes,

über den in dieser Gesetzesvorlage nichts enthalten
ist. Vorerst noch eine Bemerkung zu der von Herrn
Krebs erwähnten Bibel. Ich könnte wahrscheinlich
ebensoviele Bibelstellen finden, die vom Saft der Rebe
oder von Rebensaft sprechen und natürlich sagen, damit

sei Traubensaft und nicht Wein gemeint. Zur
Haltbarkeit: Glücklicherweise gab es einmal einen Herrn
Pasteur, der das Pasteurisieren und damit die Haltbarma-
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chung erfunden hat. Infolgedessen ist Traubensaft
ebensogut haltbar wie Wein. Wahrscheinlich wird er
aber bei der Verbesserung nach Jahren nicht in die
Kränze kommen, aber die Haltbarkeit besteht.
Zu meinem Abänderungsantrag: Beim Formulieren des
Antrages machte ich einen Fehler, indem ich die
Verbesserung der Qualitätsweine wegliess. Die Formulierung

sollte daher wie folgt geändert werden: «... der
Produktion und des Absatzes von Qualitätsweinen und
von Erzeugnissen des Rebbaues...»
Ich bin einverstanden, die Qualitätsweine in der Formulierung

zu belassen, denn um sie geht es ja grundsätzlich
in dieser Vorlage. Wir hatten letztes Jahr eine sehr

grosse Traubenernte, alle Lager und Fässer sind nun
voll, und dieses Jahr gibt es wahrscheinlich eine
Verwertungsmöglichkeit. Es wäre daher meines Erachtens
nicht klug, schon in Artikel 1 dem Traubensaft und der
Tafeltraube den Weg zu versperren. Man sollte deshalb
einfügen: «... Ergebnisse des Rebbaues...».

Präsident. Wenn ich Herrn Dauwalder richtig verstanden

habe, soll die Formulierung wie folgt lauten:
«...sowie die Förderung der Produktion und des Absatzes

von Qualitätsweinen und weiteren Erzeugnissen des
Rebbaues.» Man müsste das Wort «weiteren» ebenfalls
einfügen. Im übrigen bin ich froh, dass bei dieser
Diskussion der Kirchendirektor anwesend ist, wenn weiterhin

aufgrund von Bibelzitaten diskutiert wird; er ist
sicher kompetent.

Krebs (Twann), Präsident der Kommission. Herr
Dauwalder hat seinen Antrag in gutem Sinne korrigiert.
Stossrichtung des Gesetzes ist, dagegen zu kämpfen,
was in den letzten Jahren in der Westschweiz
aufgekommen ist, nämlich Quantität zu produzieren nach
dem Motto: «La quantité donne les francs, la qualité les
sous.» Für die Qualität müssen wir kämpfen. Es ist dies
ein gesamtschweizerisches Problem. Herr Dauwalder
hat es auch erkannt. Wir können daher der beantragten
Ergänzung zustimmen.

Präsident. Wir stimmen ab über den Abänderungsantrag
von Herrn Dauwalder zu Artikel 1 der lautet:

«...Förderung der Produktion und des Absatzes von
Qualitätsweinen und weiteren Erzeugnissen des
Rebbaues. ...»

Abstimmung
Für den modifizierten Antrag Dauwalder Mehrheit

Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 und 2

Angenommen

Art. 3 Abs. 3

Abänderungsantrag Jenni

für den Eigenbedarf anpflanzen. (Rest streichen)

Jenni. Zum Teil von der Natur der Sache her ist das
Gesetz mit Eingriffen in die Freiheiten der Rebbauern
sehr restriktiv und ausdehnend. Diese Eingriffe sind bis
zu einem gewissen Grad nötig. Um so mehr sollte man
aufpassen, dass dort, wo Eingriffe weniger nötig sind,
nicht weiterhin Möglichkeiten dazu gegeben werden.
Wenn in Absatz 3 festgestellt wird, es sei zulässig,
ausserhalb der Rebbauzone bis zu vier Aren Reben anzu¬

pflanzen, ist das meines Erachtens ein sehr enger
Rahmen, der jemandem die Möglichkeit gibt, ausserhalb
dieser sehr restriktiven Regelung, vielleicht ganz für sich
und für seinen Eigenbedarf, Weinbau zu betreiben. Unter

diesen Umständen ist es nicht gerechtfertigt, dass
der Regierungsrat die Zuständigkeit erhalten soll, auch
Pflanzungen bis zu vier Aren - praktisch ein Taschentuch

Erde - der Bewilligungspflicht zu unterstellen oder
sogar eine kleinere Höchstfläche als diese vier Aren
festzulegen. Meines Erachtens genügt es, wenn das
Gesetz ab vier Aren einzugreifen beginnt; dann ist der
Zweck des Gesetzes erfüllt. Man sollte daher keine
Zuständigkeit geben, Eingriffe vornehmen zu können. Ich
beantrage deshalb, den zweiten Satz von Absatz 3
(«Der Regierungsrat kann solche Pflanzungen der
Bewilligungspflicht unterstellen oder eine kleinere Höchstfläche

festsetzen.») zu streichen.

Krebs, Präsident der Kommission. Diese vier Aren sind
Bundesvorschrift gemäss Bundesbeschluss. Die Gesetze
sind zum Teil auch wegen Leuten geschaffen worden,
die sie umgehen wollen. In der Rhoneebene muss-
te man beispielsweise vor ungefähr 20 Jahren unrechtmässig

gepflanzte Reben schliesslich mit dem Helikopter

vergiften. Sie mussten ausgerottet werden. Es gab
sodann Schlaumeier, die wiederum Parzellen zur
Anpflanzung bereit machten, indem sie das Ganze in
Parzellen zu 400 Quadratmetern aufteilten und diese an
verschiedene Leute vermieteten mit der Verpflichtung,
dass sie nachher den Wein verwerten können. Wo keine

Aufsicht besteht und die Regierung nicht eingreifen
kann oder wenn man lockere Vorschriften aufstellt, weil
man glaubt, sie würden nicht missbraucht, kann es
trotzdem zu Missbräuchen kommen, und diesen will
man vorbeugen. Ich bitte daher, den Antrag Jenni
abzulehnen.

Blaser, Landwirtschaftsdirektor. Ich kann hier die Erklärung

abgeben, dass wir die Kompetenz, Bewilligungen
zu erteilen, nicht etwa restriktiv handhaben werden;
diese Bewilligungen werden sehr large erteilt. Es gibt
jedoch Beispiele - der Präsident der Kommission hat
darauf hingewiesen: Wenn Eigentümer ihren Grundbesitz

auf verschiedene Pächter verteilen und dann jeder
Pächter eine solche Anpflanzung machen will, besteht
die Gefahr, dass ein Missbrauch und ein Wildwuchs
entsteht, und hier sollten wir eingreifen können. Alleiniger

Zweck dieser Bestimmung ist, bei Missbräuchen
eine Handhabe zu haben, um die Sache verhindern zu
können. Es geht also nicht um eine restriktive Handhabung

dieser Kompetenz.

Abstimmung

Für den Antrag Jenni Minderheit
Dagegen Grosse Mehrheit

Art. 3 Abs. 4 und 5 und Art. 4 Abs. 1

Angenommen

Art. 4 Abs. 2

Abänderungsantrag Jenni

aus wichtigen ökologischen Gründen

Jenni. Die Anpflanzungs- und Bewirtschaftungspflicht
für Parzellen, die im Rebbaukataster eingegliedert sind,
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ist eine der wichtigsten Neuerungen dieses Gesetzes.
Sie ist auch dafür gedacht zu verunmöglichen, dass mit
Rebgelände Spekulation, auch Bauspekulation, betrieben

werden kann. Möglicherweise gibt es Gründe, welche

Ausnahmen von dieser Anpflanzungs- und
Bewirtschaftungspflicht zulassen könnten. Die Formulierung in

Artikel 4 Absatz 2 «...aus wichtigen Gründen Ausnahmen

zulassen» bietet meines Erachtens zuwenig
Schutz. Ich habe bereits in einem anderen Zusammenhang

im Rat gesagt, was wichtige Gründe sind.
Meistens bietet gerade das einen wichtigen Grund, was
man gerade machen will. Man sollte ausschliessen,
dass Ausnahmen aus wirtschaftlichen Erwägungen
gemacht werden können, da solche allen Möglichkeiten
die Türen öffnen. Ich möchte die gewichtigen Gründe
einschränken, indem man sagt «... aus wichtigen
ökologischen Gründen Ausnahmen zulassen.» Wenn sich von
dorther sachgemäss etwas ergibt, soll betreffend die
Bewirtschaftungs- und Anpflanzungspflicht eine
Ausnahme gemacht werden können. Ein Weitergehen
ermöglicht an gewissen Orten die Spekulation mit Rebgelände

auf dem Wege einer Ausnahme von der
Bewirtschaftungspflicht. Ich beantrage dafür, das Wort
«ökologischen» einzuschieben.

Krebs (Twann), Präsident der Kommission. Obwohl es
Herr Jenni gut meint, ist es doch allzu eng. Ich empfehle,

seinen Antrag abzulehnen. Es könnte in Randgebieten
oder aus wirtschaftlichen Gründen - nicht aus

Gründen der Spekulation - einmal notwendig sein, dass
man erlauben könnte, eine Zeitlang keine Reben
anzupflanzen. Das Konsumverhalten der Weintrinker ist auch
Änderungen unterworfen, in einem Jahrzehnt trinkt
man viel Rotwein und im nächsten ist wiederum Weisswein

Mode. Es könnten auch familiäre Gründe sein,
indem man nicht verpachten, sondern warten will, bis ein
Familienmitglied die Nachfolge antritt. Es können
verschiedenste Gründe sein, die eine Ausnahme zulassen.
Man sollte daher diese Formulierung nicht so eng
fassen, dass nur ökologische Gründe massgebend sind. Ich
bitte, den Antrag Jenni abzulehnen.

Abstimmung

Für den Antrag Jenni Minderheit
Dagegen Grosse Mehrheit

Art. 4 Abs. 3 - Art. 6 Abs. 2

Angenommen

Art. 6 Abs. 3 (neu)

Abänderungsantrag Jenni

In allen Fällen ist biologischen Bekämpfungsmethoden
der Vorzug zu geben.

Jenni. Der Pflanzenschutz ist im Rebbau zweifellos nötig,

wer wollte das bestreiten. Es ist auch klar, dass
beim jetzigen Stand rein biologische Bekämpfungsmethoden

nicht in allen Fällen zum Ziele führen können
oder für ganz bestimmte Bekämpfungszwecke gewisser
Schädlinge offensichtlich noch nicht existieren. Was
jedoch nicht existiert, kann entwickelt werden, wenn eine
bestimmte Tendenz festgehalten wird, dass man
grundsätzlich, falls die Möglichkeit besteht, bei der
Schädlingsbekämpfung biologische Methoden anwenden sollte.

Deshalb beantrage ich das Einfügen eines neuen Ab¬

satzes 3 mit folgendem Wortlaut: «In allen Fällen ist
biologischen Bekämpfungsmethoden der Vorzug zu
geben.» Das heisst, wenn zwei Methoden existieren, eine
biologische und eine andere, ist nach Möglichkeit die
biologische anzuwenden, und wo die Möglichkeit
besteht, biologische Methoden zu entwickeln, ist diesen
vor den andern der Vorzug zu geben. Ich verlange
keinen Ausschluss nichtbiologischer Methoden. Heute sind
sie jedoch die einzigen und müssen daher angewandt
werden. Der Gesetzgeber sollte jedoch eine klare
Absichtserklärung einbringen, dass die Bekämpfung wenn
möglich spezifisch mit biologischen Mitteln zu erfolgen
hat.

Krebs (Twann), Präsident der Kommission. Zu diesem
Antrag gilt dasselbe wie vorhin. Er ist überhaupt nicht
durchsetzbar. Es lässt beispielsweise jemand seine
Reben verludern - auch solche Rebbauern gibt es -, er
spritzt sie nicht. Es ist Mehltauwetter, und der Nachbar
befürchtet, dass auch seine Reben befallen werden.
Was macht man in einem solchen Falle? Man spritzt
dem, der seine Reben verludern lässt, auch hinein,
damit nichts in die eigenen Reben herüberkommt. Oder
wenn eine Gemeinde dafür sorgen muss, dass die
Reben bewirtschaftet werden, gibt man sie jemandem, der
dafür Gewähr bietet. Das Gemeindepersonal ist dazu
nicht ausgerüstet. Es ist daher illusorisch, einen biologischen

Pflanzenschutz herbeiführen zu wollen; es wäre
gar nicht durchsetzbar. Es sollten demnach im Gesetz
nicht Bestimmungen aufgenommen werden, mit
welchen sich überhaupt nichts anfangen Nesse, bei aller
Sympathie für den biologischen Landbau. Wer will,
kann diese Methoden anwenden. Das ist sicher richtig.
Diese Leute haben Pionierdienste geleistet gegen die
übermässige Anwendung von Chemie, aber dieser
Zusatz ist einfach nichts wert. Ich bitte daher um Ablehnung

des Antrages Jenni.

Blaser, Landwirtschaftsdirektor. Die integrierte
Schädlingsbekämpfung ist im Rebbau zwar eingeführt, aber
ganz ohne Insektizide und ohne Chemie geht es nicht.
Im übrigen heisst es in der kantonalen Pflanzenschutzverordnung

in Artikel 8 Absatz 1: «Massnahmen zum
Schutze der Kulturen vor gemeingefährlichen Krankheiten

und Schädlingen sind unter möglichster Wahrung
des biologischen Gleichgewichtes durchzuführen.»
Was wir auf diesem Gebiete über Kurse, Untersuchungen,

speziell in der landwirtschaftlichen Schule Seeland
usw., alles gemacht haben, erlaubt uns zu sagen, dass
wir diesbezüglich gut dastehen. Die Leute, welche die
Sparte Wissenschaft und Praxis betreuen, haben uns
sogar ein gutes Zeugnis ausgestellt. Wir haben diesbezüglich

im Kanton Bern sehr viel gemacht, und der Rebbau

hält sich im Prinzip an diese Grundsätze.
Ich bitte daher den Rat, den Antrag abzulehnen, da er
ganz einfach zu weit führt.

Abstimmung
Für den Antrag Jenni Minderheit
Dagegen Mehrheit

Art. 7 Abs. 1

Angenommen

Art. 7 Abs. 2

Abänderungsantrag Jenni
und Auflagen fest. Diese Vorschrift gilt nicht für

Grundeigentümer und Pächter, die noch keine Reben
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besitzen und die nicht mehr als 400 Quadratmeter für
den Eigenbedarf anpflanzen.

Jenni. In Artikel 3 Absatz 3 wird festgehalten, dass
ausserhalb des Rebbaukatasters bis zu vier Aren Reben
angepflanzt werden können. In Artikel 7 wird das
Sortenverzeichnis festgehalten, das heisst, welche Reben
überhaupt angepflanzt werden dürfen. Das Sortenverzeichnis

für den Kanton Bern sieht ganz bestimmte Sorten

vor und schliesst andere aus. Die Weinsorten, die
im Register nicht aufgeführt sind, dürfen nicht
angepflanzt werden. Meines Erachtens müsste man dort
eine Ausnahme machen, wo es um Rebbaugrundstücke
bis zu einer Grösse von vier Aren geht. Bis zu vier Aren
sollte zulässig sein, dass auch andere Sorten
angepflanzt werden können. Es ist zum Beispiel nicht
einsichtig, weshalb nur bestimmte Sorten angepflanzt werden

dürfen, wenn jemand um sein Haus herum, ganz
privat, ausserhalb des Rebbaukatasters Reben pflanzen
will. Weshalb darf er nicht andere Sorten, die er aus
irgendwelchen Gründen kennt und die ihm vielleicht besser

gefallen, pflanzen? Abgesehen davon stellt sich die
Frage, wie die Kontrolle laufen soll, damit auf diesen
kleinen Grundstücken bis zu vier Aren wirklich nur die
erlaubten Sorten wachsen. Man sollte die Freiheit
haben, auf den vier Aren ausserhalb des Rebbaukatasters,
in seiner Pergola, die zu pflanzende Sorte selbst zu
bestimmen.

Art. 8 Abs. 3 (neu)

Ergänzungsantrag Jenni

Die Rebveredelung für den Eigenbedarf ist erlaubt.

Jenni. Es geht hier um die Rebveredelung, und es ist
sehr verständlich, dass Erzeugung und Vermehrung von
Unterlagenholz, Rebsetzlingen, Rebstecklingen und
Edelreisern sowie von veredelten Reben eine Bewilligung

braucht, damit kein Sortenwirrwarr entsteht.
Allerdings sollte meines Erachtens beim Eigenbedarf eine
Ausnahme gemacht werden, das heisst, dass dafür keine

Bewilligung notwendig wäre. Die Rebveredelung
sollte für den Eigenbedarf zulässig sein. Dieser Gedanke
kommt übrigens nicht allein von mir. Diese Anregung
wurde durch die Rebbaugemeinde Ligerz in der
Kommission vorgebracht; ich will sie hier im Rat wieder
aufnehmen. Es wäre meines Erachtens vernünftig, wenn
man auch auf diesem Gebiet den Bewilligungsstaat
nicht allzuweit treiben und eine Rebveredelung als Hobby
bei Eigenbedarf zulassen würde.
Es gibt Leute, die das vielleicht gerne machen würden.
Zudem handelt es sich um ein Anliegen, das von einer
Gemeinde, in welcher Rebbau betrieben wird, vorgebracht

wurde, in der Kommission aber leider nicht
festgehalten werden konnte. Ich bitte den Rat, dieser
Ergänzung zuzustimmen.

Krebs (Twann), Präsident der Kommission. An sich
wäre der Ergänzungsantrag von Herrn Jenni ganz
sympathisch und akzeptabel. Er wurde jedoch von Bundes
wegen nicht ins Gesetz aufgenommen. Im eidgenössischen

Weinstatut, das 1971 letztmals bereinigt wurde,
heisst es bezüglich der Rebsorten: «Die Wahl der
Rebsorten ist an eine Bewilligung der Abteilung geknüpft,
und zwar für die Rebzonen und die Parzellen von nicht
mehr als vier Aren, welche von den Grundeigentümern
oder Pächtern, die noch keine Reben besitzen,
angepflanzt werden, um sie für den Eigenbedarf zu bearbeiten.»

Die Realität ist folgende: Mit irgendwelchen Sorten
überspannte Gartenhäuschen - es gibt gute und
schlechtere, deren Trauben man meistens isst oder als
Traubensaft verwendet - fallen selbstverständlich nicht
unter die Kontrolle, auch wenn um das Gartenhäuschen
herum noch einige Reben gepflanzt werden. Der
Rebkommissär des Kantons Bern kommt hier sicher nie
vorbei, es sei denn, er werde zu einer guten Flasche
eingeladen. Man muss nicht befürchten, dass so etwas
kontrolliert wird. Die von Herrn Jenni beantragte Ergänzung

können wir nicht ins Gesetz aufnehmen, da sie
dem Bundesgesetz widerspricht. In der Praxis ist man
diesbezüglich jedoch large.

Blaser, Landwirtschaftsdirektor. Die eidgenössische
Verpflichtung ist für uns bestimmend; sie ist bindend
und wurde seinerzeit sicher vom Bund aufgenommen,
um irgendeinem Sortenwirrwarr vorzubeugen.

Abstimmung
Für den Antrag Jenni Minderheit
Dagegen Mehrheit

Art. 7 Abs. 3 und Art. 8 Abs. 1 und 2

Angenommen

Krebs (Twann), Präsident der Kommission. Der Bund
lässt den Kantonen diesbezüglich einen gewissen Spielraum.

Grundsätzlich ist das schon frei, und vom Kanton
aus sollte es eigentlich auch frei sein. Die Realität ist
jedoch folgende: Der Kanton ist der einzige Vermittler
von Unterlagenholz, worauf man die Europäersorten
zweit. Das Unterlagenholz stammt meistens aus
Südfrankreich. Solche Muttergärten sind sonst höchstens
noch im Wallis oder im Misox vorhanden. Die
entsprechenden Sorten müssen daher vorher bestellt werden,
und man muss auch wissen, wer solche Pflanzungen
hat. Die Verwaltung möchte das wissen und auch die
Rebschulen kontrollieren können.
Es geht aber auch um die Qualitätsförderung. Es sollen
nicht plötzlich andere Sorten veredelt werden. Die
Abteilung Rebbau muss einfach eine gewisse Kontrolle
haben. Ich bitte jedoch den Landwirtschaftsdirektor, die
nötigen Erklärungen abzugeben, dass für Leute, welche
für den Eigenbedarf veredeln wollen und dazu imstande
sind, keine einengenden Massnahmen getroffen werden.

Der von Herrn Jenni beantragte Zusatz wäre damit
überflüssig.

Blaser, Landwirtschaftsdirektor. Es ist so, wie der
Präsident der Kommission gesagt hat. Wir werden diese
Bestimmung in dieser Hinsicht sehr grosszügig handhaben

und nur dort einschreiten, wo tatsächlich eine
Gefahr vorhanden ist, dass ein Sortenwirrwarr und
Missbräuche entstehen. Dieser Zusatz ist deshalb nicht nötig.

Abstimmung
Für den Antrag Jenni Minderheit
Dagegen Mehrheit

Art. 9—Art. 13 Abs. 1

Angenommen
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Art. 13 Abs. 2

Abänderungsantrag Bärtschi (Bern)

a) aus den jährlichen Beiträgen der Rebbesitzer, welche
durch Dekret bestimmt werden;
c) aus dem jährlichen Staatsbeitrag, welcher durch
Dekret bestimmt wird und jeweils

Bärtschi (Bern). Sie werden sich wundern, dass ein
simpler Doktor überhaupt etwas mit Rebbau zu tun
haben will. Dazu ist zu sagen, dass ich jahrelang einen
Rebberg besass und in Wädenswil die eidgenössische
Schule besuchte. Das ganze Rebbaugesetz finde ich
sehr sympathisch.
Bei meinen Anträgen geht es um eine reine Formalität.
Ich beanstande, dass in den Buchstaben a und c fixe
Summen aufgeführt sind. Es ist meines Erachtens
gefährlich, in einem Gesetz mit Franken und Rappen zu
hantieren. Es gibt sicher Gesetze, bei welchen man im
vornherein weiss, dass es bis zur nächsten Gesetzesrevision

nur etwa fünf Jahre dauern wird. Das Rebbaugesetz

wird sicher langjährig sein. Ich würde daher vorziehen,

wenn man statt der genannten Beträge einen De-
kretsbeschluss einbauen würde. Je nach Wirtschaftslage

kann man ein Dekret viel einfacher ändern als ein
Gesetz, wobei ich als selbstverständlich annehme, dass
die jetzt geltenden Summen in einem entsprechenden
Dekret sowieso genehmigt würden. Ich bitte, der mehr
redaktionellen Änderung zuzustimmen.

Präsident. Die Diskussion ist zu beiden Anträgen
offen. Es geht darum, ob diese Beiträge durch Dekret
geregelt werden sollen.

Krebs (Twann), Präsident der Kommission. Bis jetzt
erfolgte diese Regelung tatsächlich durch Dekret. Persönlich

war ich der Meinung, man könne es auch anders
machen. Dem Antrag von Herrn Bärtschi (Bern) will ich
mich jedoch nicht widersetzen. Wenn man glaubt, dass
der Rat darüber entscheiden soll, ob es richtiger sei,
diese Zahlen aus dem Gesetz herauszunehmen und in
einem Dekret festzulegen, ist das sicher durchführbar,
da es bisher so lief. Der Rat soll darüber entscheiden.

Blaser, Landwirtschaftsdirektor. Es stimmt, dass die
Regierung nach der bisherigen Lösung eine Regelung
im Dekret vorgeschlagen hat, da wir damit sehr gut
gefahren sind. Die Kommission hatte dann ein so grosses
Vertrauen in die Regierung, dass sie es schon richtig
mache, weshalb man das Ganze in die Verordnung
delegieren könne. Persönlich habe ich nichts gegen eine
Änderung dieses Entscheides. Man müsste allerdings
auf die alte Fassung zurückgehen, die wie folgt lautet:
«Der Grosse Rat regelt Höhe, Verwendung und Verwaltung

des Fondsvermögens durch Dekret. Dieses ordnet
auch die Festsetzung und den Bezug der jährlichen
Beiträge der Rebbesitzer sowie die Bemessung des jährlichen

Staatsbeitrages.» Auf diese ursprüngliche Fassung
müsste man zurückkommen. Der Rat hat jedoch meines
Erachtens die Freiheit, darüber zu entscheiden.

Präsident. Ich schlage dem Rat vor, beim Antrag zu
Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a zu entscheiden, ob
Dekret oder vorliegende Fassung. Falls sich der Rat für das
Dekret entscheidet, wird es Sache der Kommission
sein, dem Rat zuhanden der zweiten Lesung eine neue
Fassung zu unterbreiten. Auch bei Buchstabe c soll der

Rat lediglich zur Grundsatzfrage Stellung nehmen. Die
Formulierung wird Sache der Kommission zuhanden
der zweiten Lesung sein. - Der Rat ist damit
einverstanden.

Abstimmung

Bst.a
Für die Regelung im Dekret Mehrheit

Präsident. Die Kommission wird den genauen Wortlaut

von Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a festlegen. Es

folgt die Abstimmung über den Antrag zu Buchstabe c.

Abstimmung

Bst.c
Für die Regelung im Dekret Mehrheit

Präsident. Die Kommission wird die beiden Beschlüsse
zuhanden der zweiten Lesung zurücknehmen.

Art. 13 Abs.3—Art.20

Angenommen

Art. 21

Abänderungsantrag Büschi

Bst.a: die Propaganda für Erzeugnisse des
bernischen Rebbaus aus Mitteln des kantonalen Rebfonds
unterstützen und

Abänderungsanträge Dauwalder

Marginalie: Gütezeichen, Absatz
Bst. a: streichen
Bst. b: Der Kanton kann die Einführung besonderer
Qualitätszeichen, die dem Konsumenten für gute Qualität
der Berner Weine Gewähr bieten, gestatten und fördern
und den Absatz der Erzeugnisse des bernischen
Rebbaus begünstigen.

Abänderungsantrag Jenni

Bst.b: ...deren Absatz begünstigen. Biologisch hergestellte

Weine dürfen entsprechend gekennzeichnet werden.

Die Voraussetzungen regelt der Grosse Rat durch
Dekret.

Widmer. Herr Büschi hat mich beauftragt, seinen
Antrag kurz zu vertreten. Er liegt schriftlich vor. Herr
Büschi ist an sich einverstanden, dass die Kommission die
Frage der Propagandabeiträge, seien es nun Staatsbeiträge

oder solche der Rebbauern, zuhanden der zweiten
Lesung behandelt. Ob die Mittel des kantonalen
Rebfonds ausreichen oder nicht, kann er nicht beurteilen. Er

wäre deshalb froh, wenn der Rat die Kommission
beauftragen würde, zuhanden der zweiten Lesung zu
diesem Antrag Stellung zu nehmen.

Präsident. Ist der Kommissionspräsident bereit, den
Antrag Büschi in die Kommission zurückzunehmen?

Krebs. (Twann), Präsident der Kommission. Man kann
tatsächlich nicht jetzt entscheiden, ob der kantonale
Rebbaufonds, der bis anhin nur für die Erneuerung der
Reben diente, zur Werbung beigezogen werden kann.
Ich bin deshalb bereit, diesen Antrag zuhanden der
zweiten Lesung in die Kommission zurückzunehmen.
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Präsident. Die Kommission ist bereit, diese Frage zu
prüfen und dem Rat zuhanden der zweiten Lesung
Antrag zu stellen. Dieses Vorgehen wird aus der Mitte des
Rates nicht bestritten.
Es stehen nun eine Reihe von Anträgen zur Diskussion,
die miteinander in Zusammenhang stehen und von
Herrn Dauwalder eingereicht wurden, ferner ein Antrag
von Herrn Jenni zu Buchstabe b. Meines Erachtens
spielt es keine Rolle, wie der Entscheid zum Antrag von
Herrn Dauwalder ausfällt. Der Antrag von Herrn Jenni
wird auf jeden Fall behandelt werden. Er kann an beiden

Orten als Ergänzung angehängt werden. Herr Jenni
ist mit diesem Vorgehen einverstanden.

Dauwalder. Die in Artikel 21 erwähnten Werbeaktionen

für Erzeugnisse des bernischen Rebbaus haben mir
natürlich in die Nase gestochen. Ich weiss, dass die
Waadtländer und Walliser, aber auch die andern
Weinkantone, Plakataktionen, aber auch viel anderes
machen. Sie machen natürlich Werbung für ihren Wein,
was man ihnen nicht streitig machen will. Ich erachte
es jedoch nicht als gut, dass der Kanton Bern nun auch
noch in die Weinpropaganda einsteigen will, weshalb
ich beantrage, den Buchstaben a zu streichen. Man
kann aber nicht dagegen sein, dass eine Qualitätsverbesserung

ins Auge gefasst wird. Unter dem Buchstaben

b ist jedoch nur von der guten Qualität der Berner
Weine die Rede, auch dort hat man den Traubensaft
weggelassen. Wenn man nun meinem Antrag entsprechen

und die Ergänzung «...und den Absatz der Erzeugnisse

des bernischen Rebbaues...» einbringen würde,
wäre der Weg sowohl für den Wein als auch für die
Tafeltrauben, die man einmal freigeben kann, und auch für
den Traubensaft offen. Ich danke für die Zustimmung zu
meinem Antrag.

Präsident. Wir werden getrennt abstimmen. In Buchstabe

a geht es um die Propaganda und in Buchstabe b

um die besonderen Qualitätszeichen. Herr Dauwalder
beantragt, Buchstabe a Propaganda sei zu streichen;
damit würde auch die Diskussion wegfallen, aus
welchen Mitteln die Propaganda finanziert werden soll, und
Buchstabe b würde neu Buchstabe a. Die Diskussion
betreffend Streichung von Buchstabe a ist offen.

Baumberger (Köniz). Als wir in der SP-Fraktion diesen
Antrag diskutierten, habe ich ihn nicht in dieser
Absolutheit verstanden. Der Antrag lautet so, dass nicht nur
der Absatz von Qualitätsweinen, sondern auch der
Absatz der Erzeugnisse des bernischen Rebbaus gefördert
werden soll. Unter Förderung des Absatzes ist natürlich
vieles zu verstehen. Ich habe den Antrag so verstanden,
dass die Bemühungen um die Förderung des Absatzes
sowohl das umfassen, was in a wie in b umschrieben
ist. Herr Dauwalder sollte klarstellen, ob er mit seinem
Antrag jede Propaganda für die Erzeugnisse des bernischen

Rebbaus gestrichen haben möchte. In diesem
Falle müsste er seinen Antrag anders formulieren. Für
mich ist das, was in Buchstabe a enthalten war, nun im
generellen Ausdruck «Förderung des Absatzes» inbegriffen.

Dauwalder. Ich muss natürlich Herrn Baumberger die
Gegenfrage stellen, was Propaganda bedeutet. Wenn
es um Weinplakate, um eigentliche Propagandaaktionen

geht, die der Kanton Bern - hier stellt sich noch die
Frage des Antrages Büschi - aus Mitteln des Rebbau¬

fonds oder der Landwirtschaftsdirektion finanzieren soll,
kann ich selbstverständlich nicht zustimmen. Ich nehme
an, dass die Kommission sowieso nochmals darüber
befinden muss. Zu ergänzen ist, dass eine Plakatpropaganda

in den bernischen Gemeinden jedenfalls auf
Widerstand stossen wird, weil unsere kantonale
Verwaltung bereits im Begriffe ist, jegliche Tabak- und
Alkoholwerbung in den Gemeinden, die durch die
Allgemeine Plakat-Gesellschaft erfolgt, zu unterbinden. Etwa
drei Viertel der Gemeinden haben bereits zugestimmt.
Von dort her gesehen wäre eine solche Plakatpropaganda

überhaupt nicht mehr möglich.

Frau Boehlen. Ich beantrage eine sprachliche Verbesserung.

Falls Litera a bestehen bleibt, sollte man
sagen: «Werbung für Erzeugnisse des bernischen Rebbaus
unterstützen.» Das Wort «Propaganda» gefällt mir in
einem Gesetz nicht besonders gut.
Bei der von Herrn Dauwalder vorgeschlagenen Formulierung

zu Buchstabe b heisst es: «Der Kanton kann die
Einführung besonderer Qualitätszeichen, die dem
Konsumenten für gute Qualität der Berner Weine Gewähr
bieten, gestatten und fördern...» Meiner Ansicht nach
würde «fördern» genügen. Wenn der Kanton etwas
fördern kann, ist es auch gestattet. Die Worte «gestatten
und» sind zu streichen.

Präsident. Entschuldigung, Frau Boehlen, wir sprechen
zu Buchstabe a, noch nicht zu Buchstabe b.

Frau Boehlen. Ich war der Ansicht, es werde über beide

gesprochen.

Zimmermann. Ich bin kein Abstinent wie Herr Dauwalder.

Trotzdem hat es mich gestört, dass weder im Vortrag

noch im Gesetz auch nur ein Wort über die
alkoholfreie Verwendung der Trauben gesagt wird. Ich habe
dieses Thema auch in der Kommission aufgeworfen,
worauf mir gesagt wurde, man könne dies aus
wirtschaftlichen Überlegungen nicht ins Gesetz aufnehmen,
die Trauben seien zu teuer, um Traubensaft zu produzieren;

die ausländischen Trauben seien günstiger zu
haben.
Dennoch habe ich ein ungutes Gefühl, wenn man einerseits

von Staates wegen Propaganda für alkoholische
Getränke in einem Gesetz verankert, und andererseits
ansehnliche Mittel aufwendet, um den Alkoholismus
oder wenigstens dessen Folgen zu bekämpfen. Es ist
dies eine etwas doppelbödige Haltung. Der von Herrn
Dauwalder gestellte Antrag scheint mir deshalb gar
nicht so abwegig zu sein, er hängt mit dem Buchstaben
b zusammen. Wir werden nicht darum herumkommen,
die Buchstaben a und b gemeinsam zu diskutieren, weil
gemäss Antrag Dauwalder Propaganda dann in Buchstabe

b ebenfalls möglich ist und dort umschrieben
wird. Wenn man für die Qualität der Berner Weine
Gewähr bietet und den Absatz begünstigt und fördert, ist
das auch eine gewisse Propaganda. Es ist aber auch die
nichtalkoholische Verwertung der Trauben enthalten.
Man muss daher das Ganze sehen. Ich bitte, den Anträgen

von Herrn Dauwalder zuzustimmen.

Flückiger (Liebefeld). Das Rebbaugesetz hat ganz gute
Voraussetzungen. Es ist ganz klar, dass man die alten
Gesetze von 1907 bis 1912 und von 1922 einmal
revidieren musste, und es sind nun Sachen hineingekommen,

die fördernd und sehr gut sind. Ich kann zwar
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nicht ganz begreifen, dass beispielsweise die Informations-

und Propagandastelle für Bielerseeweine als
private Institution noch Zusatzanträge einbringen kann; es
betrifft dies den Artikel 20, der bereits beraten wurde.
Meines Erachtens müssen wir uns daran halten, dass
der Rat darüber befindet; Vorschläge sollen aus dem
Rat kommen, damit man diese auch diskutieren kann.
Es geht jedoch nicht an, dass private Institutionen mit
Anträgen an den Rat gelangen.
In Artikel 21 Buchstabe a geht es nun um Propagandabeiträge

für diese Erzeugnisse. Aus dem Schreiben der
Landwirtschaftsdirektion des Kantons Bern vom
22. August 1983 geht hervor, dass Buchstabe a rechtlich

fragwürdig ist. Ich habe mich in der Kommission
gegen diese Propagandabeiträge gewehrt. Wie Herr
Zimmermann bereits sagte, sagt das Gesetz nichts aus
über die alkoholfreie Verwertung der Rebbauerzeugnisse.

Ich schliesse mich entweder dem Antrag Büschi
oder dem Antrag Dauwalder an, der mir sehr sympathisch

ist, nämlich Buchstabe a klipp und klar zu
streichen, und beantrage, dass die Kommission nochmals
darüber befinden soll.
Die beste Propaganda, die man für unsere Seeweine
machen könnte, wäre die Abgabe zu einem günstigeren
Preis. Wir wissen nicht, wie sich ein solcher Propagandabeitrag

auswirken, ob dadurch der Wein noch teurer
würde. Auch das Ausmass der geforderten Beiträge ist
nicht bekannt. Ich plädiere für die Streichung von Buchstabe

a in Artikel 21.

Präsident. Ich habe mich inzwischen erkundigt. Die
Kommission ist bereit, den ganzen Artikel mit den
Anträgen Büschi und Dauwalder in die Kommission
zurückzunehmen und nochmals zu beraten. Ihrer Meinung
nach soll jedoch jetzt über den Antrag Jenni
abgestimmt werden.

Krebs (Twann), Präsident der Kommission. Die
Weinpropaganda wird nun etwas in die Höhe gespielt, weshalb

ich sagen möchte, wie es am Bielersee wirklich ist.

Präsident. Artikel 21 wird in die Kommission zurückgenommen.

Krebs (Twann), Präsident der Kommission. Ich möchte
nur eine Erklärung abgeben.

Präsident. Ich bin dankbar, wenn sie kurz ist.

Krebs (Twann), Präsident der Kommission. Die Propaganda

wird von den Produzenten getragen. Der Kanton
gibt einen symbolischen Beitrag von 300 Franken, was
nicht verheimlicht werden darf. Man hilft ja schliesslich
auch mit, seine Weine aus den eigenen Gütern zu
propagieren. Das wäre nur im Falle einer Notsituation. Wir
wollen jedoch das Ganze nochmals besprechen, damit
es klar und für alle Ratsmitglieder akzeptabel sein wird.

Präsident. Wir diskutieren nun den Ergänzungsantrag
Jenni zu Buchstabe b.

Jenni. Wenn der Kanton die Zuständigkeit erhält, die
Einführung besonderer Qualitätszeichen zu gestatten
und zu fördern, die auf die gute Qualität der Berner
Weine aufmerksam machen, dafür Gewähr bieten und
den Absatz begünstigen, sehe ich nicht ein, weshalb die
Produzenten biologischer Weine ihre Produkte nicht
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auch entsprechend kennzeichnen dürfen. Es gibt noch
nicht viele solche Produzenten, was sich jedoch ändern
kann. Das Gesetz ist ja auf Dauer angelegt.
Selbstverständlich stellt sich gerade im Rebbau die Frage,

was man unter dem Begriff biologische Weine
verstehen darf. Bereits vorhin habe ich darauf hingewiesen,

dass zurzeit noch nicht auf allen Anwendungsgebieten

- zum Beispiel bei der Schädlingsbekämpfung -
biologische Methoden bestehen. Die Voraussetzungen
für eine solche Bezeichnung wäre daher durch den
Grossen Rat in einem Dekret festzulegen. Dort könnte
auf die einzelnen Aspekte in dem Sinne Rücksicht
genommen werden, dass ein Wein so biologisch wie
möglich produziert wird, wie es die technische Entwicklung

überhaupt zulässt. Nur so darf der betreffende
Produzent seinen Wein entsprechend kennzeichnen. Heute
sieht man nämlich oft Flaschen, vielleicht nicht gerade
im offiziellen Handel, mit der Bezeichnung «biologisch
hergestellt». Wer will, kann seine Flaschen so bezeichnen.

Es wäre gut, wenn der Grosse Rat eine Regelung
treffen würde, unter welchen Umständen eine solche
Bezeichnung erlaubt ist und wann nicht. Wer aber
entsprechend produziert, sollte die Möglichkeit haben, sein
Produkt zu kennzeichnen, damit der Konsument auch
weiss, was er effektiv kauft. Ich bitte den Rat, diesem
Nachsatz zu Buchstabe b zuzustimmen.

Krebs (Twann), Präsident der Kommission. Herrn Jenni
bereitet es etwelche Mühe auseinanderzuhalten, was in
den Bereich der Produktion und was in den der Verwertung

fällt. Was er beantragt, gehört eindeutig in die
Gesetzgebung der Verwertung, das heisst in die
Lebensmittelgesetzgebung. Wir wissen, dass diesbezügliche
Bestrebungen im Gange sind. Wir können solche
Bestimmungen jedoch nicht ins Rebbaugesetz aufnehmen,
weil sie eidgenössisch legiferiert werden. Ich bitte, den
Antrag Jenni abzulehnen.

Abstimmung

Für den Antrag Jenni Minderheit
Dagegen Mehrheit

Art. 22 —31

Angenommen

Titel und Ingress

Angenommen

Schlussabstimmung

Für Annahme des Gesetzentwurfes 125 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Verwaltungsbericht der Landwirtschaftsdirektion
für 1982

Thalmann, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Als Delegation der Staatswirtschaftskommission
schickte man die beiden Landwirtschaftsexperten

aus der Stadt Bern, Herrn Kollegen Kurt Schweizer und
mich! Da wir sowohl die Landwirtschafts- wie die
Forstdirektion als auch die Kirchendirektion behandeln,
bezeichnen wir beide uns als echte Grüne
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Wir haben der Landwirtschaftsdirektion einen Besuch
abgestattet und uns auch sehr eingehend über die
Probleme der Landwirtschaft unterhalten. Meines Erachtens

wäre es nun im wahrsten Sinne des Wortes Eulen
nach Athen getragen, wenn man von uns erwarten
würde, dass wir zu Landwirtschaftsfragen pointiert Stellung

nehmen. Hier im Rat gibt es genügend Experten,
die das wesentlich besser können. Wir haben uns
jedoch über einzelne Punkte der bernischen Landwirtschaft

unterhalten und vor allem wieder einmal zur
Kenntnis nehmen können, dass die ganz wichtigen
landwirtschaftspolitischen Entscheide auf Bundesebene
fallen. Für unsern Kanton steht jedoch eine Zielvorstellung

im Vordergrund, nämlich die Erhöhung und Erhaltung

der Leistungsfähigkeit bäuerlicher Familienbetriebe
sowie deren Förderung.
Ein ganz wesentliches Gewicht wird auf das Bildungsund

Beratungswesen in der Landwirtschaft gelegt. Bauern

ist heute nicht mehr dasselbe wie noch vor
Jahrzehnten, das darf ich als Städter sagen. Bauern ist heute

beinahe eine halbe Wissenschaft, und der Bildung
wie der Beratung kommt in der Landwirtschaft heute
eine sehr grosse Bedeutung zu. Erfreulich ist, dass auch
der Zuspruch von seiten der Landwirtschaft zu diesen
Bildungsgelegenheiten ausserordentlich gross ist. Leider
gibt es jedoch in den landwirtschaftlichen Schulen
zuwenig Ausbildungsplätze, was von mir aus gesehen ein
sehr grosses Problem darstellt. Im Vergleich zu anderen
Bildungsanstalten besteht der Numerus clausus im
landwirtschaftlichen Bildungswesen schon seit langer
Zeit; er ist seit langem eine absolute Selbstverständlichkeit,

wie leider in anderen Berufsschulen auch.
Vielleicht nimmt man das andernorts endlich zur Kenntnis.
Die Förderung des Ausbaus der landwirtschaftlichen
Schulen steht daher im Vordergrund, vor allen der
Schulen Rütti und Tavannes. Wir hoffen, dass diese
Vorlagen zu gegebener Zeit im Rat die nötige Unterstützung

finden werden. Es ist doch sehr eigenartig und
versetzt irgendwie in Staunen, dass allein in der
Molkereischule Rütti die nächsten elf Jahreskurse bereits
ausgebucht und besetzt sind, was bedeutet, dass irgend
etwas nicht stimmt. Im Zusammenhang mit dem
Verwaltungsbericht 1982 besuchten wir auch die
landwirtschaftliche Schule in Langnau. Wir konnten uns
vergewissern, dass zweckmässige Anlagen vorhanden sind,
um dem Bildungswesen genügen zu können.
Es gäbe noch viel über diesen Bericht zu reden. Wir
sind jedoch keine Experten. Ich will daher die Zeit des
Rates in diesem Sinne nicht länger beanspruchen,
sondern den Experten ermöglichen, das Wort zu ergreifen.
In der Staatswirtschaftskommission bot dieser Bericht
zu keinen weiteren Diskussionen Anlass. Sie empfiehlt
dem Rat einstimmig, dem vorliegenden Verwaltungsbericht

unter Dank an den Landwirtschaftsdirektor und
seine Beamten zuzustimmen.

Krummen. Auf Seite 398 wird in zwei Sätzen der
Konservengemüseanbau umschrieben. Es heisst, wenn von
Bundesseite her nicht etwas gemacht werden könne,
gelte dieser Anbau in der Schweiz als verloren. Anhand
einiger Zahlen möchte ich kurz darlegen, wie es sich in
Wirklichkeit damit verhält.
Bei den Import-Tiefkühlgemüsen wurden im Jahre 1970
9 Prozent des Verbrauchs importiert; im Jahre 1982
waren es 38 Prozent. Die Konservengemüse-Anbaufläche

betrug im Jahre 1978 5116 Hektaren. Fünf Jahre
später, im Jahre 1983, waren es aufgrund von Erhebun¬

gen noch 3107 Hektaren. Die Pflanzer unseres Kantons
müssen das noch viel mehr spüren, weil wir im Kanton
Bern bekanntlich keine Konservenfabriken mehr haben;
denn der Anbau wird aus Kostengründen (Transportkosten)

in der Nähe der Konservenfabriken getätigt. Meine
Bitte und mein Wunsch sind, dass der Landwirtschaftsdirektor

das Problem des Konservengemüseanbaues in
der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz aufgreift und
dass man es dort behandelt.

Lüthi. Auf Seite 407 heisst es, dass ein erster Grobentwurf

des Tierschutzgesetzes vorliegt. Ich danke dem
Landwirtschaftdirektor, dass in dieser Sache vorwärts
gemacht wird. Gleichzeitig frage ich ihn nach dem in
dieser Gesetzgebung vorgesehenen Fahrplan.

Präsident. Zum Bericht der Landwirtschaftsdirektion
werden keine weiteren Fragen gestellt. Herr
Landwirtschaftsdirektor Blaser wird am Montag dazu Stellung
nehmen.

Hier wird die Beratung unterbrochen.

Schluss der Sitzung um 12.00 Uhr

Die Stenographen/
Redaktoren:

Elisabeth OehrIi
Ciaire Widmer
Bernhard Luyten
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Sechste Sitzung

Montag, 5. September 1983, 13.45 Uhr

Präsident: René Bärtschi, Heiligenschwendi

Präsenz: Anwesend sind 185 Mitglieder. Entschuldigt
abwesend sind: Aebi (Burgdorf), Bieri, Droz, Flück, Graf
(Ursenbach), Gsell, Hurni (Gurbrü), Frau Knuchel, Lutz
(FDP), Muster, Rickli, Trindler, Wenger (Langnau),
Weyeneth, Widmer.

Präsident. Ich bin gebeten worden, Ihnen mitzuteilen,
dass die Fussballmannschaft des Grossen Rates gegen
jene aus dem Aargau verloren hat. Wenn wir also auch
nicht gratulieren dürfen, ist doch festzuhalten, dass es
diesen Klub überhaupt gibt. Wer sich für ein Mitmachen
interessiert, möge sich bei Kollege Adrian Kurt melden.

Verwaltungsbericht der Landwirtschaftsdirektion
für 1982

Fortsetzung

Präsident. Wünschen Sie zum Verwaltungsbericht
weitere Fragen zu stellen? Das ist nicht der Fall. Dann
wird der Herr Landwirtschaftsdirektor die gestellten Fragen

beantworten.

Blaser, Landwirtschaftsdirektor. Zunächst möchte ich
dem Berichterstatter, Herrn Grossrat Thalmann, bestens
danken für seine Orientierung. Er und Herr Grossrat
Schweizer haben als die sogenannten Grünen in der
Staatswirtschaftskommission - wie gesagt wurde -
meinen Direktionen sehr grosses Interesse entgegengebracht.

Dafür danke ich bestens. Sie erklärten, nicht
vom Fach zu sein; dazu darf ich festhalten: Ganz allgemein

fahre ich mit den Nichtfachleuten gut, denn sie
glauben mir die Dinge gleich beim ersten Mal (Heiterkeit).

Herr Grossrat Krummen ist mit Recht sehr besorgt wegen

des massiven Rückganges beim Konservengemüse-
Anbau. Ich habe Kenntnis von einer Eingabe der
Gemüsepflanzer an die Konferenz der kantonalen
Landwirtschaftsdirektoren. Ich bin gerne bereit, dieses Anliegen
dort zu unterstützen, denn Gegenmassnahmen sind
absolut notwendig. Für unseren Kanton ist diese Angelegenheit

ganz besonders wichtig.
Herr Grossrat Lüthi erkundigt sich nach dem Stand der
kantonalen Tierschutzgesetzgebung. Nach einem
ausgedehnten Vernehmlassungsverfahren ist der Gesetzesentwurf

nunmehr bereinigt; die Redaktionskommission
wird in den nächsten Tagen dazu Stellung nehmen,
anschliessend auch der Regierungsrat. Wenn alles «rund
läuft», wird der Grosse Rat in der Novembersession die
Kommission bestellen können, die erste Lesung dann
im Februar und die zweite Lesung im Mai 1984 stattfinden

können.

Genehmigt

Landwirtschaftliche Berufsschulen und
Berufsschulen für bäuerliche Haushaltlehrtöchter;
Genehmigung der Jahresrechnung 1980/81

Beilage Nr. 18 Seite 3, Geschäft 2304

Thalmann, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Die einstimmige Staatswirtschaftskommission
hat sowohl dieses wie das folgende Geschäft ohne jede
Bemerkung genehmigt. Ich bitte Sie, dasselbe zu tun.

Genehmigt

Staatsbeitrag an die Hagelversicherung; Genehmigung

der Beiträge für die Jahre 1980 und 1981
sowie derjenigen in der Legislaturperiode 1982/86

Beilage Nr. 18 Seite 3, Geschäft 2306

Präsident. Ich stelle fest, dass auch zu diesem
Geschäft kein Wortbegehren aus der Mitte des Rates
vorliegt.

Genehmigt

Interpellation Winistoerfer - Anbauprämie

Wortlaut der Interpellation vom 17. Mai 1983

Nach meinen Informationen sind die Anbauprämien
1982 der Landwirte im Amtsbezirk Neuenstadt erst
Ende April 1983 ausbezahlt worden. In den Nachbarkantonen

Solothurn und Jura sind diese Auszahlungen
vor Jahresende 1982 erfolgt.
1. Wie erklärt der Regierungsrat diesen Verzug?
2. Ist der Regierungsrat nicht der Ansicht, dass den
benachteiligten Landwirten ein Verzugszins zu bezahlen
ist?

(4 Mitunterzeichner)

Schriftliche Antwort des Regierungsrates vom 22. Juni
1982

Im Kanton Bern wurden im Jahre 1982 29 633 947
Franken zur Förderung des Ackerbaues ausbezahlt. Die
Kontrolle der insgesamt 23 524 Anmeldekarten für den
Bezug der Anbauprämien für Futtergetreide, der
Flächenbeiträge für Brotgetreide und der Beiträge an den
Kartoffelbau sowie sämtliche mit deren Auszahlung im
Zusammenhang stehenden administrativen Arbeiten
(Berechnung der Beiträge, Erstellen der Quittungsbo-
gen, Amts- und Kantonszusammenzüge,
Schlussabrechnungen zuhanden der zuständigen Bundesbehörden)

werden auf der Zentralstelle für Ackerbau von
zwei Fachbeamten besorgt. Mit diesen Arbeiten kann
aber jeweils frühestens im Verlaufe des Monats Juli
begonnen werden, d.h. nachdem die Gemeindeackerbauleiter

die Flächen überprüft, die Beurteilung der Kulturen

vorgenommen und die Ergebnisse der Kontrollen in
die Anmeldekarten eingetragen haben und diese hierauf
der Zentralstelle für Ackerbau übermitteln. Es liegt auf
der Hand, dass die Anmeldekarten der Talgebiete zuerst
eingehen, während in den ausgesprochenen
Berggemeinden eine zuverlässige Beurteilung der Kulturen
durch den Ackerbauleiter erst im August, vielfach sogar
















































































































































































































































































































































